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Amsterdam. Österreichs National-
team muss heute Abend (21 Uhr)
im Gruppe-C-Schlager der Fuß-
ball-EM gegen die Niederlande
auf Stürmerstar Marko Arnauto-
vic verzichten. Die Uefa-Diszipli-
narkommission wertete den Aus-
bruch des 32-Jährigen beim Tor
zum 3:1 gegen Nordmazedonien
als Beleidigung des Gegners, was
eine Mindeststrafe von einem
Spiel Sperre nach sich zog. Sein
Widersacher Ezgjan Alioski ging
indes straffrei aus. Aber noch aus
einem anderen Grund verwun-
dert das Urteil: In weitaus brisan-
teren Fällen haben Uefa und Fifa
bisher vermieden, in einen lau-
fenden Wettbewerb einzugreifen
– etwa zuletzt bei den türkischen
Erdogan-Salutierern oder den
Schweizer Adler-Provokateuren.

Teamchef Franco Foda steht
weiterhin zu Arnautovic und kün-
digte an, ihn im letzten Gruppen-
match am Montag gegen die Uk-
raine wieder einzusetzen. ■

Keine Milde für
Arnautovic: Sperre
für Oranje-Match

Fußball-EM – Seiten 9 bis 11

Kopenhagen/Wien/Brüssel. Hef-
tige Kritik übte der dänische Inte-
grationsminister Mattias Tesfaye
beim Besuch des österreichischen
Innenministers Karl Nehammer
(ÖVP) in Kopenhagen am EU-
Asylwesen. Das bestehende Sys-
tem sei „kaputt“, sagte der Sozial-
demokrat. Die sozialdemokrati-
sche Regierung in Kopenhagen
strebt die Errichtung von Asyl-
zentren in Drittstaaten an, was
rechtlich umstritten ist. Auch hat
sich bisher kein Partnerstaat ge-
funden.

Das seit 2019 in Dänemark re-
gierende linke Minderheitskabi-
nett knüpft bei Asyl, Migration
und Integration an die vorange-
gangenen Mitte-Rechts-Regierun-
gen an. Die restriktive Linie wird
verknüpft mit dem Vorhaben, den
arg zerrupften Wohlfahrtsstaat
wieder aufzupäppeln. Die rechts-
populistische Dänische Volkspar-
tei wurde auf diese Weise margi-
nalisiert. ■

Dänemark
beklagt „kaputtes

EU-Asylsystem“

Seite 5

LIma. „Eine neue Zeit hat begon-
nen“, twitterte Pedro Castillo. Der
Marxist hat sich nach Abschluss
der Stimmenauszählung zum Sie-
ger der Präsidentenwahl in Peru
erklärt. Er kommt auf 50,125 Pro-
zent und liegt damit laut Wahl-
kommission in dem knapp 33
Millionen Einwohner zählendem
Land nur 44.058 Stimmen vor sei-
ner konservativen Rivalin Keiko
Fujimori mit 49,875 Prozent.

Das knappe Ergebnis sorgt für
unruhige Zeiten in Peru: Denn
Fujimori hat Wahlbetrugsvorwür-
fe erhoben und versucht auf ge-
richtlichem Wege, einige Stim-
men für ungültig erklären zu las-
sen. Generell hat der plötzliche
Aufstieg des 51-jährigen Castillos
die politische und wirtschaftliche
Elite Perus erschüttert und könn-
te einen großen Einfluss auf die
Bergbauindustrie des zweitgröß-
ten Kupferproduzenten der Welt
haben. Castillo plant etwa Steuer-
erhöhungen in diesem Sektor. ■

Knapper Sieg des
Marxisten Castillo
schockt Perus Elite
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us der Sicht des Fiskalra-
tes wird das pandemiebe-
dingt massiv angestiegene

Budgetdefizit Österreichs bis
2025 zwar wieder rückläufig sein.
Einen ausgeglichenen Haushalt
wird aber frühestens die nächste
Regierung vorlegen können, so
die aktuelle Einschätzung der
Schuldenwächter. Nichtsdesto-
trotz sind die von Fiskalratschef
Christoph Badelt am Mittwoch
verkündeten Prognosewerte opti-

A mistischer als die jüngsten Erwar-
tungen von Finanzminister Ger-
not Blümel (ÖVP).

Indes führt kein Weg an einer
Rückkehr zu einer nachhaltigen
Budgetpolitik vorbei. „Wir müs-
sen mittel- bis langfristig die
Schuldenquote wieder runterbrin-
gen. Wir brauchen einen gut vor-
bereiteten und konjunkturgerech-
ten Rückzug aus der staatlichen
Intervention“, so Badelt. Für 2021
rechnet der Fiskalrat, der die Ein-

haltung der EU-Budgetvorgaben
in Österreich überprüft, mit ei-
nem leichten Rückgang der Defi-
zitquote von 8,9 auf 7,6 Prozent
der Wirtschaftsleistung.

IWF rät zu CO2-Steuer
Eine solide Finanzlage beschei-
nigt auch der Internationalen
Währungsfonds (IWF) Österreich:
Es brauche kein Sparpaket, um
den Haushalt wieder ins Lot zu
bringen. Auch wenn die Erholung

von der Krise langsamer ausfallen
dürfte als in anderen EU-Ländern,
würden allein das Auslaufen der
Staatshilfen und das erwartete
Wachstum reichen, so der IWF.
Überlegen sollte sich Österreich
allerdings die Einführung einer
CO2-Steuer. Die türkis-grüne Bun-
desregierung plant diesbezüglich
den Einstieg in eine aufkommens-
neutrale Karbonbesteuerung ab
dem ersten Quartal 2022. ■

Kein Sparpaket notwendig
Experten sehen stabile Finanzlage der Republik – gutes Timing bei Exit aus Corona-Hilfen nötig.
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Gipfel
des guten

Willens
US-Präsident Joe Biden

(l.) und der russische
Staatschef Wladimir

Putin trafen einander
in Genf – es war eine

heikle Begegnung
zweier Gegner. 
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Wien. Die neue Führungsstruktur
im Verteidigungsministerium mit
einer klaren Trennung in Verwal-
tung und Truppe soll zwar, wie
Ressortchefin Klaudia Tanner
(ÖVP) betont, ohne personelle
Einsparungen realisiert werden.
Allerdings müssen sich in der
Zentralstelle bis zu 1.700 Be-
dienstete auf eine Neuverteilung
der Aufgaben und damit auf Neu-
ausschreibungen und -besetzun-
gen einstellen. Für den Umbau
werden auch Pensionierungen ge-
nutzt. „Personelle Spielräume“
durch den Abbau von Posten in
der Zentralstelle sollen der Trup-
pe zugutekommen, heißt es. Ins-
gesamt sollen die Abläufe be-
schleunigt werden.

Die Umstellung auf die neue
Struktur mit künftig drei Direkti-
onen im Heeresressort – eine da-
von der Generalstabschef mit der
Zuständigkeit für alle militäri-
schen Belange – wird ab 1. Juli er-
folgen. Sie soll bis Anfang April
2022 abgeschlossen sein.

Entacher rechnet mit
Verlust von Arbeitsplätzen

Ex-Generalstabschef Edmund Ent-
acher sagt zur „Wiener Zeitung“,
er wolle „gewisse Straffungen“
nicht in Frage stellen. Er rechnet
jedoch mit dem Verlust von 200
Jobs im Ministerium. Das Heer
werde aber durch die neue Struk-
tur „Gott sei Dank in Ruhe gelas-
sen“. Siegfried Albel, Präsident
der Interessengemeinschaft der
Offiziere, begrüßt die Trennung
in Verwaltung und Truppe, „wenn
es richtig gemacht wird“. ■

Heeresumbau
betrifft bis zu
1.700 Posten
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„Diese ‚Wahl‘ erfüllt nicht einmal
jene Standards, die wir von der
Islamischen Republik seit Jahren
gewohnt sind.“

Statement des Komitees zur
Verteidigung der Menschenrechte

im Iran-Österreich und der Iranian
Medical Professionals for Human

Rights in Iran (Austria) zur
Präsidentenwahl im Iran

„Die Corona-Pandemie bindet
nicht nur finanzielle Mittel,
sondern nimmt auch die
komplette öffentliche und
mediale Aufmerksamkeit ein.
Die verheerende Not von
Millionen Geflüchteten wird
dabei kollektiv ausgeblendet.
Europa ist auch eine
Wertegemeinschaft, diese
konkret zu leben, scheint
derzeit eine nur schlecht

bewältigte Herausforderung
zu sein.“

Andrea Barschdorf-Hager,
Geschäftsführerin von Care

Österreich, vor dem heurigen
Weltflüchtlingstag am 20. Juni

„Der Dieselskandal ist das
bisher teuerste Schadenereignis
in der Rechtsschutzversicherung
überhaupt.“

Jörg Asmussen, Chef des
Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV)

angesichts eines Gesamtstreitwerts
von mehr als 9 Milliarden Euro

„Die Debatte um die Zukunft
Europas ist eine Premiere,
eine Notwendigkeit und eine
Chance.“

Othmar Karas (ÖVP),
Vizepräsident des EU-Parlaments

„Die Mannschaft hat richtigen
Biss gezeigt, viele Duelle
gewonnen. Das Einzige: Wir
haben kein Tor erzielt und vorne
in manchen Situationen noch
die Durchschlagskraft vermissen
lassen.“

Joachim Löw, deutscher Trainer,
nach dem 0:1 gegen Frankreich

bei der Fußball-EM

„Man muss zu leiden wissen,
bis zum Ende kämpfen und stets
mit aller Macht daran glauben.
Ich bin der Mannschaft sehr
dankbar, dass sie mir geholfen
hat, zwei Tore zu schießen.
Jetzt ist es notwendig, so
weiterzumachen und das
nächste Spiel zu gewinnen.“

Cristiano Ronaldo nach seinem
Doppelpack für Portugal beim

3:0 gegen Co-Gastgeber Ungarn

Zitate zum Tag
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Kein gemeinsames Essen, keine
gemeinsame Pressekonferenz –
eine Charmeoffensive sieht
anders aus. Die Erwartungen für
das Treffen zwischen US-Präsi-
dent Joe Biden und seinem
russischen Amtskollegen Wladi-
mir Putin in der Villa „La Grange“
am Genfer See waren von Anfang
an gedämpft;
allein, dass das
Treffen überhaupt
zustande kam,
wurde als Erfolg
gewertet.
Der Beziehungs-
status zwischen
beiden Ländern
ist kompliziert –
er hat sich seit
dem Amtsantritt Putins im Jahr
2000 stetig verschlechtert. Erst
vor wenigen Monaten tauschten
beide Unhöflichkeiten aus: Biden
nannte Putin in einem Interview
einen „Killer“, und im Moment
amtiert in den Hauptstädten
Moskau und Washington nicht
einmal ein Botschafter des jeweils
anderen Landes. Der Gipfel in
Genf ist nun die Chance, die
Reset-Taste zu drücken.
Biden weiß aber nur zu gut, dass
dieser Knopf verflixt unzuverläs-
sig funktioniert. Denn nach dem
Reset schockierte Putin den
Westen mit der Okkupation der
Krim und der Installation eines
moskauhörigen Marionettenre-
gimes im Donbass. Putin wieder-
um verzieh dem damaligen
US-Präsidenten Barack Obama die
Einmischung in den Bürgerkrieg
in Syrien und Libyen – beide
Länder haben traditionell enge
Beziehungen zum Kreml – nicht.
Mit dem Gipfeltreffen wird
sicherheitspolitisch ein neues
Kapitel aufgeschlagen: Der

Tagesordnungspunkt Cybersecu-
rity findet sich auf der Tagesord-
nung prominent an jener Stelle,
wo früher nukleare Abrüstung
gestanden wäre. Zwar ist die
Gefahr, die von den Atomwaffen-
arsenalen beider Länder ausgeht,
längst nicht gebannt, aber den
Strategen in Washington machen

Massenverwir-
rungswaffen
(Cyberattacken)
derzeit größere
Sorgen als Mas-
senvernichtungs-
waffen. Die
hochgradig
digitalisierten
USA sind da
verwundbarer als

Russland. Im Bereich der nuklea-
ren Abrüstung werden übrigens
Fortschritte erwartet: Die Gesprä-
che für ein neues START-Atom-
waffenabkommen sollen bald
beginnen. Früher hätte man eine
solche Debatte als pure Science
Fiction abgetan, nun führt die
Perspektive auf eine schiffbare
Nordostpassage dazu, dass beide
Seiten in militärische Kapazitäten
in der Arktis-Region investieren.
Was bedeutet der Gipfel in Genf
für die Europäer? Nach der
Amtszeit Donald Trumps haben
sie nun wieder einen verlässli-
chen Partner in Washington. Die
Europäer dürfen aber nicht
vergessen: Russland ist und bleibt
vor allem ein Problem für die EU,
für die USA liegt die strategische
Hauptherausforderung weiter
östlich in Peking. Nicht zuletzt
deshalb macht es für die USA
Sinn, dass es wieder zu einer
Annäherung mit Russland
kommt. Man wird sehen, ob der
verflixte Reset-Knopf dieses Mal
funktioniert.

Gipfel in Genf

leitartikel@wienerzeitung.at

Leitartikel
von Thomas Seifert

Reset
Russland-USA:

Ein neuer
Versuch.

Auf dem Heimweg
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Ob die noch nicht zur Gänze
ausgestandene Corona-Pandemie
die Kluft zwischen Arm und
Reich größer machen wird, sei
einmal dahingestellt. Auf alle
Fälle kann die Investitionsoffensi-
ve in ärmere Länder als Resultat
schlechthin des vergangenen
G7-Gipfels in Cornwall umrissen
werden. Ob der viel zitierte
Königsweg auf diese Weise
erreicht wird, steht ohne Zweifel
auf einem anderen Blatt Papier.
Und es wäre höchst riskant, diese
längst schon notwendige Maßnah-
me als alternatives Seidenstra-
ßenprojekt zu titulieren. So weit
ist man bei aller Ehrerbietung
rund um die Leistungen der
bestsituiertesten Staaten der Erde
noch lange nicht.
Wenn man die Ansichten der
Führung in Peking unter die Lupe
nimmt, erkennt man, dass die in
Cornwall tagende kleine Gruppe
nicht mehr über das Recht ver-
fügt, Entscheidungen im globalpo-
litischen Zusammenhang zu
treffen. Das Reich der Mitte hat

verstanden – Corona hin, Corona
her –, dass im Rest der Welt die
Stimmung zu seinen Ungunsten
gekippt ist.
Das bedeutet wiederum im
Klartext, dass China keinesfalls
mehr nur noch als Handelspart-
ner vernommen wird. Die G7-
Staaten und
andere Demo-
kratien in
Asien und
Afrika haben
erkannt – und
das kann man
als Dimension
der Konfronta-
tion auslegen
–, dass sie mit
dem Gastgeberland der im Febru-
ar 2022 über die Bühne gehenden
Olympischen Winterspiele in
einem Wettkampf der Systeme
und Ideologien stehen. Wer hier
das erste Tor schießt, muss – ganz
im aktuellen EM-Jargon – nicht
unbedingt gleich als Sieger vom
Platz gehen.
US-Präsident Joe Biden preschte

mit seiner Anregung, eine Investi-
tionsoffensive in ärmeren Län-
dern in die Wege zu leiten, vor.
Gerade diese Absicht deutet
darauf hin, dass man keineswegs
länger gewillt ist, China die
Weltherrschaft gewissermaßen
kampflos zu überlassen, oder

andersherum
halbherzig
zuschauen
möchte, wie
das Reich der
Mitte immer
mehr Länder
vor sich
herschiebt und
in sein macht-
zentriertes

Einflussgebiet zieht. Europa hat
klargemacht, dass die Handlung
gegen China keine Gegenoffensi-
ve per definitionem darstellt,
sondern einer Sichtbarmachung
entwicklungspolitisch gelenkter
Aktivitäten mehr als nur gleich-
kommen soll.
Es gibt in der Tat große Differen-
zen im Umgang mit China. Die

Palette ist bunt wie das Leben
selbst und reicht von einer
vereinigten Verbundenheit nach
der Ausdrucksweise der deut-
schen Kanzlerin Angela Merkel
und geht bis zu einer Stärkung
der Abgrenzung. Die mittlerweile
gemeinsam geäußerte Beanstan-
dung der unguten Menschen-
rechtslage in Hongkong und
Xinjiang wird zum heißen Eisen.
Ein Bumerang ist es nicht, denn
viele Staaten haben eingesehen,
dass man eine regelbasierte
multilaterale Ordnung bei weitem
noch nicht erreicht hat. Ein
Aufbruch ist indessen noch nicht
in Sicht; und gar einige sprechen
davon, dass der Brexit kaum
Nutzen hervorgerufen habe.
Die Disharmonie zwischen den
abendländischen Nuklearmächten
ist gewachsen. Fast scheint es so,
als ob der Weg zu einer demokra-
tischen Welt aufgrund der Coro-
na-Pandemie ansatzweise verbar-
rikadiert worden sei. Eine
Ausgewogenheit mit Strahlkraft
sieht leider anders aus.

Eine demokratische(re) Welt ist noch ein Wunschtraum

gastkommentar@wienerzeitung.at

Gastkommentar
von Andreas Raffeiner

Der Autor lebt als Historiker,
Autor, Herausgeber und
Rezensent in Bozen.

Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
gastkommentare

Warum man China
in die Schranken

weisen muss
(oder auch nicht).
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Begegnung mit Pokerface
Historischer Gipfel zwischen Biden und Russlands Putin: Der US-Präsident traut seinem Gegenspieler nicht.

atrouillierende Soldaten,
Kampfjets in Alarmbereit-
schaft und weiträumige Ab-

sperrungen: Das Treffen von US-Prä-
sident Joe Biden und Russlands
Staatschef Wladimir Putin in Genf
wurde von massiven Sicherheitsvor-
kehrungen begleitet. Tausende Poli-
zisten und Soldaten prägten am Mitt-
woch das Stadtbild, die Bewohner
mussten mit zahllosen Einschrän-
kungen zurechtkommen.

Insgesamt waren 4.000 Polizisten,
Soldaten und andere Sicherheitskräf-
te im Einsatz. Die eidgenössische
Luftwaffe überwachte den abgesperr-
ten Luftraum in einem Umkreis von
50 Kilometern, Kampfjets, Hub-
schrauber und auch Flugabwehrrake-
ten standen bereit.

Metallzaun und Spürhunde
Die strengsten Vorkehrungen
herrschten rund um den Ort des Gip-
feltreffens, die historischen Mauern
der Villa La Grange. Um das Tagungs-
gebäude und den angrenzenden Park
wurde ein zwei Kilometer langer Me-
tallzaun mit Stacheldraht aufgebaut,
die Polizei kontrolliert geparkte Au-
tos mit Spürhunden. Die Einwohner
Genfs waren aufgerufen, möglichst
von zu Hause aus zu arbeiten, um
das sich abzeichnende Verkehrschaos
zu verhindern.

Kurz nach 13 Uhr bewegten sich
die US-amerikanische und die russi-
sche Delegation in jeweils langen
Konvois in Richtung Konferenzgebäu-
de, die Straßen waren gesäumt mit
Schaulustigen, die mit ihren Handys
Fotos schossen. Biden reiste mit sei-
ner schwer gesicherten Limousine
an, in den Vereinigten Staaten „The
Beast“ genannt. Der Schweizer Präsi-
dent Guy Parmelin begrüßte beide
Politiker vor der Villa La Gange, um
13.26 Uhr schüttelten Biden und Pu-
tin einander die Hände. Das Treffen
startete um 13.30 Uhr.

Diplomaten waren zu diesem Zeit-
punkt bemüht, die Erwartungen
niedrig zu halten. Man gehe nicht da-
von aus, dass man große Fortschritte
erzielen werde, so ein hochrangiger

P

US-Offizieller zu Beginn der Ver-
handlungen, an denen auch die je-
weiligen Außenminister, Sergej Law-
row und Antony Blinken, teilnahmen.

Spott von Trump
Vor dem und im Gebäude drängten
sich unzählige Kameraleute und Re-
porter, um das historische Treffen
möglichst gut ins Bild zu bekommen.
Der Platz war limitiert, es kam zu
Rangeleien zwischen amerikanischen
und russischen Journalisten.

Biden war zum Start der Gesprä-
che um ein Lächeln bemüht, während
Putin als ehemaliger KGB-Offizier
kaum eine Miene verzog. Beide Politi-
ker gaben sich betont reserviert und
waren bemüht, Stärke auf der einen
und Gelassenheit auf der anderen
Seite auszustrahlen. Es war die Sym-
bolik, die bei diesem als „historisch“
etikettierten Treffen in erster Linie

zählte – und Putin und Biden waren
sich dessen bewusst.

In Erinnerung geblieben ist jene
fatale Pressekonferenz, in der Ex-US-
Präsident Donald Trump im Beisein
Putins Erkenntnisse der US-Geheim-
dienste zur russischen Einmischung
in den US-Wahlkampf in Zweifel zog.
Trump hat seine Niederlage gegen Bi-
den immer noch nicht verwunden. So
spottete der Ex-Präsident in einem
Mail an seine Unterstützer: „Viel
Glück für Biden im Umgang mit Prä-
sident Putin – schlafen Sie während
des Treffens nicht ein, und bitte rich-
ten Sie ihm meine herzlichsten Grü-
ße aus!“

Es war so gut wie ausgeschlossen,
dass Biden dem Folge leistete. Er hat-
te schon vor der Wahl einen härteren
Kurs gegenüber Putin angekündigt -
und Trump als „Putins Welpen“ be-
zeichnet.

Von Michael Schmölzer Trumps Charakterisierung von Bi-
den als „Sleepy Joe“ wird von den
russischen Medien jedenfalls dank-
bar übernommen: Sie zeigen den
US-Präsidenten am liebsten mit Ver-
sprechern oder beim Stolpern. Der
Kremlpropagandist Dmitri Kisseljow
meinte, Biden versuche, auf unbehol-
fene Weise energisch aufzutreten, er-
rege aber eher Mitleid. Da wolle ihm
jeder einfach nur Gesundheit wün-
schen.

Immer auf Distanz
Biden und Putin waren während der
Unterredung, die sich bis in den
Abend zog, um Distanz bemüht. Ein
gemeinsames Abendessen war zu-
nächst nicht vorgesehen. Es gab kei-
ne Pläne für Mahlzeiten in der Villa
La Grange. Die Gesprächspausen ver-
brachten die Staatschefs getrennt.

Diese Reserviertheit hat eine Vor-
geschichte: Schon in den frühen Jah-
ren von Putins Präsidentschaft hatte
Biden im Senat gemeint: „Ich traue
Putin nicht.“

„Biden mochte Putin schon nicht,
bevor das cool war“, brachte es die
US-Nachrichten-Seite „Politico“ zu-
letzt auf den Punkt. Folgerichtig wur-
de Biden vor dem Beginn der Gesprä-
che von Reportern gefragt, ober er
Putin denn jetzt traue. Laut dem
Fernsehsender CNN habe Biden ge-
nickt. US-Quellen gaben aber be-
kannt, dass Biden Putin nicht traue.
Dann meinte der Präsident der Verei-
nigen Staaten im Blitzlichtgewitter,
es sei immer besser, sich direkt – „fa-
ce to face“ – zu treffen und sprach
von einem Treffen zweier großer
Mächte. Damit kam er Putin entge-
gen, dem vor allem Respekt wichtig
ist. Der Kremlchef meinte, in den bi-
lateralen Beziehungen hätten sich
„viele Fragen angestaut“.

Beim Nato-Gipfel zuvor hatte Bi-
den seinen Fahrplan für die Gesprä-
che klar definiert. „Ich werde Präsi-
dent Putin zu verstehen geben, dass
es Bereiche gibt, in denen wir zusam-
menarbeiten können, wenn er sich
dafür entscheidet“, so Biden. „Und in
den Bereichen, in denen wir nicht
übereinstimmen, klarmachen, was
die roten Linien sind.“ ■

Wladimir Putin (l.)
und Joe Biden in
Genf. Die
Gespräche
gestalteten sich
schwierig, beide
Seiten waren um
eine Art der
Normalisierung
bemüht. Foto: afp /

Zemlianichenko

Kabul/Wien. Fast 20 Jahre dauer-
te der Einsatz im Rahmen der
Nato, nun endet er. Der letzte ös-
terreichische Soldat verlässt Af-
ghanistan und kommt am Freitag
zurück. Wie ein Sprecher des
Bundesheers mitteilte, werden
mit 18. Juni „alle Personen re-
tour“ sein. „Die Maßnahmen der
Reorganisation – Gerät, Material
und ähnliches – sollten bis Mitte
Juli auch abgeschlossen sein“, er-
klärte Sprecher Marcel Taschwer
am Mittwoch auf Anfrage der Aus-
tria Presseagentur. Zuletzt war
noch ein Bundesheer-Angehöriger
in dem Land am Hindukusch.

Der internationale Truppenab-
zug ist im Gange. Die Regierung
des früheren US-Präsidenten Do-
nald Trump hatte im Februar
2020 in Doha ein Abkommen mit
den radikal-islamischen Taliban
geschlossen, um den längsten
Kriegseinsatz der US-Geschichte
zu beenden. Die USA sowie die
gesamte Nato begannen dann En-
de April mit ihrem Truppenabzug.
Die 10.000 Soldaten der Ausbil-

dungsmission „Resolute Support“
sollen Afghanistan bis zum 11.
September verlassen haben.

Wie sich danach die Sicher-
heitslage entwickeln wird, ist
nach Ansicht von Experten un-
klar. Beobachter befürchten aller-
dings, dass Afghanistan in neues
Chaos stürzen könnte. Die Lage
habe sich seit Beginn des Trup-
penabzugs nicht gerade verbes-
sert, wie Oberstleutnant Michael
Grafl Anfang Mai im Gespräch
mit der APA aus Kabul mitteilte.

Mühsame Friedensgespräche
Die Österreicher waren zuletzt an
der Ausbildung afghanischer Si-
cherheitskräfte beteiligt. Die Auf-
gaben waren beratend und unter-
stützend; die Soldaten nahmen
nicht aktiv an Kampfhandlungen
teil. Es gab in den 20 Jahren auch
keine österreichischen Opfer.

Verteidigungsministerin Klau-
dia Tanner hatte sich im Mai in
Brüssel zum Abzug zurückhal-
tend geäußert. Aus Sicht der USA
und der Nato seien die Ziele wie

etwa das Zurückdrängen von Ter-
rororganisationen wie Al-Kaida
„ausreichend erfüllt“, hatte sie
nach einem Treffen der EU-Vertei-
digungsminister erklärt. Dass
sich durch den Abzug „die Sicher-
heitslage in Afghanistan nicht

verbessert, ist auch logisch“. Vor
einer Vernachlässigung des Lan-
des nach dem Nato-Rückzug hat-
te, ebenfalls noch im Mai, Außen-
minister Alexander Schallenberg
gewarnt. „Wir brauchen Stabilität
in Afghanistan, wir müssen den

Menschen vor Ort Perspektiven
geben“, meinte er. Daher sei das
zivile Engagement der Europäi-
schen Union aber auch der Nato
zu stärken.

In dem Land selbst wurden
mittlerweile die Friedensgesprä-
che zwischen der Regierung in
Kabul und den radikalislami-
schen Taliban wieder aufgenom-
men. Kontaktgruppen beider De-
legationen trafen einander am
Dienstag in Doha, wie die Gesand-
ten der Regierung mitteilten.
Auch die Taliban gaben die Fort-
setzung der Gespräche bekannt.

Diese waren seit April unter-
brochen gewesen. Sie waren ins
Stocken geraten, nachdem sich
die Taliban geweigert hatten, an
einer Konferenz in der Türkei zur
Zukunft Afghanistans teilzuneh-
men. Die Beratungen wurden dar-
aufhin verschoben. Zuletzt reisten
jedoch die UN-Sondergesandte
Deborah Lyons und US-Beauftrag-
ter Zalmay Khalilzad nach Doha,
um die Friedensverhandlungen
wiederzubeleben. ■

Letzter österreichischer Soldat verlässt Afghanistan
Internationaler Truppenabzug soll bis September abgeschlossen sein. Verhandlungen zwischen Regierung in Kabul und Taliban starten wieder.

Fast 20 Jahre waren die Österreicher im Einsatz (Bild von 2005).
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ufgewachsen ist Pedro
Castillo als Sohn von Anal-
phabeten mit neun Ge-

schwistern. Zur Schule musste er
jeden tag zwei Stunden durch die
peruanischen Anden gehen. Nun
stand der Mann aus der Dorfhütte
mit Hemd, Sakko und großem
Sombrero auf einem Balkon in der
Hauptstadt Lima im Konfettiregen
vor Tausenden Menschen, die ihm
zujubelten. Denn nach Auszäh-
lung aller Stimmen ist Pedro Cas-
tillo der nächste Präsident des la-
teinamerikanischen Landes.

Der frühere Lehrer und Ge-
werkschaftsführer von der leni-
nistisch-marxistischen Partei
„Freies Peru“ hat sich bereits zum
Sieger erklärt. Allerdings ist sein
Vorsprung äußerst knapp: Castillo
kommt nach Auszählung aller
Stimmen auf 50,125 Prozent und
liegt damit laut Wahlkommission
in dem knapp 33 Millionen Ein-
wohner zählenden Land nur
44.058 Stimmen vor seiner
rechtspopulistischen Rivalin Kei-
ko Fujimori mit 49,875 Prozent.

Diese hat bereits von Wahlbe-
trug gesprochen und wird das Er-
gebnis vor Gericht anfechten. Al-
lerdings konnte die Tochter von
Ex-Diktator Alberto Fujimori noch
keine Beweise für ihre Vorwürfe
vorlegen, und auch internationale
Wahlbeobachter haben den Ur-
nengang als fair bezeichnet.

Jedenfalls bringt das knappe
Ergebnis Peru nun äußerst bange
Tage. Denn zu welchem Schluss
der oberste Wahlgerichtshof auch
kommt, entscheidend für die Sta-
bilität des Landes wird sein, in-
wieweit das unterlegene Lager
seine Niederlage akzeptiert. Aber

A

schon der Wahlkampf war enorm
aggressiv und polarisierte.

So galt Castillo als Kandidat
der Armen, und tatsächlich hat er
offenbar vor allem von der zu-
rückgelassenen Dorfbevölkerung
und städtischen Tagelöhnern
Stimmen bekommen. Fujimori
hingegen galt als Kandidatin der
Reichen und lag bei der urbanen
Mittel- und Oberschicht deutlich
voran. So erhielt sie in San Isidro,
dem wohlhabendsten Stadtteil
von Lima, 88 Prozent der Stim-
men, während in der ärmsten An-
denregion Huancavelica 85 Pro-
zent der Wähler für Castillo vo-
tierten.

Die Aussicht auf eine Präsi-
dentschaft Castillos sorgt nun vor
allem in den Städten bei etlichen
Peruanern bereits für Panik. Die
Banken haben bereits Dollarnoten
bestellt, weil so viele Bürger ihre
peruanischen Sol umtauschen
wollen. Die Landeswährung hat
auch schon seit der ersten Wahl-
runde am 11. April, aus der Castil-
lo überraschend als Sieger her-
vorging und sich Fujimori als
zweite für die Stichwahl qualifi-

zierte, etwa acht Prozent an Wert
gegenüber dem Dollar verloren.

Außerdem ziehen offenbar vie-
le Wohlhabende ihr Vermögen
aus dem Land ab. „Ich würde
nicht einen Cent in Peru lassen“,
sagte ein auf Anlageberatung spe-
zialisierter Anwalt der Nachrich-
tenagentur Reuters:. „All meine
Freunde haben ihr Geld bereits
ins Ausland gebracht.“

Angst, dass Peru zu zweitem
Venezuela wird

Genährt werden die Ängste da-
von, dass Castillo als eines seiner
Vorbilder Venezuelas Ex-Präsi-
denten Hugo Chavez nennt. Ein
linker Staatsumbau hat Venezuela
mittlerweile in den finanziellen
Ruin getrieben und für Millionen
Flüchtlinge auf dem Kontinent ge-
sorgt.

Auch Castillo und seine mar-
xistischen Mitstreiter haben Re-
formen für Peru angekündigt: Sie
wollen die Verfassung ändern
und die Medien stärker kontrollie-
ren. Außerdem will der gesell-
schaftspolitisch äußerst konserva-
tive Katholik Castillo – er ist ge-

gen die gleichgeschlechtliche Ehe
und Abtreibungen und hält Gen-
derdebatten für unnötig – ein um-
fassendes Sozialprogramm aufle-
gen. „Nie mehr arm in einem rei-
chen Land“ war schon der Wahl-
kampfslogan des Mannes, der
selbst aus der Region um die
Stadt Cajamarca stammt, in der
eine der größten Goldminen der
Welt liegt, aber viele Menschen
enorm arm sind.

Genau die Minenbetreiber –
Peru ist der zweitgrößte Kupfer-
produzent der Welt - will nun Cas-
tillo stärker zur Kasse bitten. So

haben viele Investoren Abkom-
men mit der peruanischen Regie-
rung getroffen, die ihnen garan-
tieren, dass keine Steuererhöhun-
gen auf sie zukommen dürfen.
Die Vereinbarungen gelten teil-
weise für die nächsten 20 Jahre.
Genau diese Abkommen will Cas-
tillo nun aufschnüren.

Der Kongress ist mächtig –
und zersplittert

Allerdings ist ohnehin fraglich,
wie viel Spielraum der Linkspoli-
tiker überhaupt haben wird. Denn
ihm steht ein Kongress gegen-
über, der zersplittert und zugleich
sehr mächtig ist. So haben – ne-
ben anderen Gründen – fehlende
stabile Mehrheiten dafür gesorgt,
dass das Land in den vergange-
nen fünf Jahren vier verschiedene
Präsidenten hatte. Federführend
beteiligt an der Absetzung von
Staatsoberhäuptern war dabei im-
mer wieder Keiko Fujimori.

Dieser drohen bei einer Nieder-
lage nun Gerichtsverfahren we-
gen Korruption und illegaler
Wahlkampffinanzierung. Auch
deshalb wird sich die 46-Jährige,
die im Wahlkampf ständig vor
dem Einzug des Kommunismus in
Peru warnte, mit allen Mitteln ge-
gen ihre Niederlage wehren.

Sollte sich das Blatt allerdings
noch wenden und nach den Ge-
richtsverfahren Fujimori als Sie-
gerin hervorgehen, werden das
wohl auch Anhänger Castillos
nicht klaglos hinnehmen. Viel-
mehr würden sich etliche Arme,
an denen der Wirtschaftsauf-
schwung der vergangenen Jahre
vorbei gegangen ist, erneut betro-
gen fühlen. ■ (klh)

Knappes Ergebnis bringt Peru bange Tage
Der Marxist Pedro Castillo liegt nach Auszählung aller Stimmen bei der Präsidentenwahl hauchdünn voran. Wohlhabende
Peruaner ziehen bereits ihr Geld ab – und hoffen, dass Gericht die Rechtspopulistin Fujimori noch zur Siegerin machen.

Pedro Castillo ließ sich bereits als Wahlsieger feiern. Foto: reuters / Sebastian Castaneda
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Jerusalem. Erstmals seit Inkraft-
treten der Waffenruhe mit der Ha-
mas im Mai hat Israel wieder
Luftangriffe auf den Gazastreifen
geflogen. Es seien Militärstellun-
gen der Islamisten in Gaza-Stadt
und Chan Junis bombardiert wor-
den, teilte die israelische Armee
am Mittwoch mit. Dies sei eine
Reaktion auf Angriffe mit Brand-
ballons gewesen, die in dem Pa-
lästinensergebiet gestartet wor-
den seien und in Israel mehrere
Brände auf offenem Feld ausge-
löst hätten. Die Hamas bestätigte
die israelischen Luftangriffe. An-
gaben über Verletzte lagen zu-
nächst nicht vor.

Den Brandballons vorausge-
gangen war ein umstrittener
Marsch israelischer Nationalisten
durch Ostjerusalem, der von den
Palästinensern als Provokation
kritisiert worden war und Dro-

hungen der Hamas zur Folge hat-
te. Am Dienstag waren hunderte
Israelis durch die Stadt gezogen,
begleitet von einem massiven Po-
lizeiaufgebot, das Ausschreitun-
gen unterbinden sollte. Zusam-
menstöße gab es beim so genann-
ten Flaggenmarsch dennoch:
Mehr als 30 Palästinenser wur-
den nach Angaben von Rettungs-
kräften verletzt.

Palästinenserin getötet
Einen tödlichen Zwischenfall gab
es dann am Mittwoch. Eine Paläs-
tinenserin ist getötet worden,
nachdem sie nach Militärangaben
israelische Soldaten östlich von
Jerusalem angegriffen hatte. Die
Frau habe versucht, mit einem
Auto Soldaten zu rammen, und
sei anschließend mit einem Mes-
ser in der Hand ausgestiegen, teil-
te die Armee mit. Die Soldaten

hätten auf sie geschossen. Das pa-
lästinensische Gesundheitsminis-
terium erklärte anschließend, die
29-Jährige sei an einem militäri-
schen Kontrollpunkt erschossen
worden.

Die Lage in Israel und den Pa-
lästinensergebieten ist erneut an-
gespannt, wenn auch nicht in
dem Ausmaß wie im Mai. Vergan-
genen Monat hatten geplante
Zwangsräumungen von Häusern
palästinensischer Familien in Ost-
jerusalem auf Gebiet, das von jü-
dischen Siedlern beansprucht
wird, zu schweren Ausschreitun-
gen an der Al-Aksa-Moschee auf
dem Tempelberg in der Altstadt
geführt. Die Hamas feuerte dar-
aufhin Raketen ab, und es kam zu
den schwersten Kämpfen zwi-
schen Israel und den Islamisten
seit Jahren. Nach elf Tagen wurde
eine Waffenruhe vereinbart. ■

Israel greift wieder Gazastreifen an
Bombardements als Reaktion auf Abschuss von Brandballons auf israelisches Gebiet.

Brüssel. US-Touristen können
bald leichter in die Europäische
Union einreisen: Die Botschafter
der Mitgliedstaaten einigten sich
nach Angaben aus EU-Kreisen am
Mittwoch darauf, die wegen der
Corona-Pandemie verhängten Rei-
sebeschränkungen für die USA
und sieben weitere Drittstaaten
und Gebiete aufzuheben. Das gilt
demnach auch für nicht Geimpfte.
Die Mitgliedsländer können aber
weiterhin Corona-Tests oder eine
Quarantäne vorschreiben.

Die gelockerten Regeln gelten
für die USA sowie Serbien, Nord-
mazedonien, Albanien, den Liba-
non, Hongkong, Taiwan und die
chinesische Sonderverwaltungs-
zone Macao. Bereits im Mai hat-
ten die EU-Mitglieder den Weg für

die Einreise vollständig Geimpfter
aus den meisten Drittstaaten frei-
gemacht. Für die nun beschlosse-
ne Erleichterung setzte sich das
EU-Vorsitzland Portugal ein, das
stark vom Tourismus abhängig
ist. Der noch ausstehende formel-
le Beschluss soll wohl Ende der
Woche angenommen werden.

Die Entscheidung aus Brüssel
dürfte zunächst nicht von den
USA erwidert werden. Diese lo-
ckerten in der Vorwoche zwar ih-
re Corona-Reisewarnung für ame-
rikanische Staatsbürger für einige
andere EU-Länder. Das änderte
aber nichts an dem wegen der
Pandemie verhängten Einreise-
stopp für Ausländer aus dem eu-
ropäischen Schengen-Raum und
mehreren anderen Regionen. ■

EU hebt Beschränkungen
für US-Touristen auf

Lockerungen für Einreisende aus mehreren Ländern.
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Das linke Vorbild der ÖVP
Mit ihrer harten Linie in Asyl- und Migrationsfragen hat Dänemarks sozialdemokatische Regierung die Rechtspopulisten

marginalisiert. Das sieht auch Österreichs Innenminister Karl Nehammer bei seinem Arbeitsbesuch in Dänemark.

einen Ibiza-Skandal und kei-
ne Spesenabrechnungen, die
dem Vorsitzenden und der ge-

samten Partei um die Ohren fliegen,
hat die Dänische Volkspartei (DF)
mitgemacht. Dennoch teilt sie das
Schicksal der FPÖ, sie wurde bei der
bisher letzten Parlamentswahl abge-
straft. Die dänischen Rechtspopulis-
ten erzielten 2019 nur 8,7 Prozent.
Vier Jahre zuvor waren sie mit 21,1
Prozent zweitstärkste Kraft. Hierzu-
lande stürzte die FPÖ um fast zehn
Prozentpunkte auf 16,2 Prozent ab.

Auf- und Abstieg der DF sind stark
mit der Asyl- und Migrationspolitik
im skandinavischen Land verbunden.
14 Jahre lang, im Zeitraum von 2001
bis 2019, tolerierte sie Mitte-rechts-
Regierungen. Im Gegenzug erfüllten
die Premierminister der rechtslibera-
len Venstre die Forderungen der DF
nach einer immer strikteren Linie.
Auch die Sozialdemokraten schwenk-
ten auf diesen Kurs um, als Oppositi-
onspartei unter der damals noch
weitgehend unbekannten Vorsitzen-
den Mette Frederiksen.

Seit 2019 ist die mittlerweile 43-
Jährige Regierungschefin. Sie dient
als Vorbild für all jene Sozialdemo-
kraten, die den arg zerrupften Wohl-
fahrtsstaat wieder aufpäppeln wollen.
Und diese klassische linke Botschaft
mit Positionen gegenüber Asylwer-
bern und Migranten kontrastieren,
die insbesondere bei Linksliberalen
verpönt sind. Das weiß hierzulande
niemand besser als Burgenlands Lan-
deshauptmann Hans Peter Doskozil.

Name „Ghetto“ ist gestrichen
Jüngster Vorstoß Frederiksens ist ei-
ne Quotenregelung für Wohngebiete.
Nicht mehr als 30 Prozent Einwohner
mit „nicht-westlichem Hintergrund“
sollen binnen zehn Jahren in däni-
schen Vierteln leben. Darunter ver-
steht die Regierung alle Nationen,
ausgenommen die EU-Staaten und
Länder wie Norwegen, die Schweiz,
Großbritannien, Kanada und Austra-
lien. Wenn viele Einwanderer nicht-
westlicher Herkunft und ihre Nach-
fahren in bestimmten Gebieten
wohnten, steige das Risiko, dass dort
religiöse und kulturelle Parallelge-
sellschaften entstünden, verlautbarte
die Regierung im März, als ihr Vorha-
ben erstmals bekannt wurde. Daher
sollen 58 Wohngebiete mit rund
100.000 Einwohnern umgekrempelt
werden, und die Sozialdemokraten
gehen dabei nicht zimperlich vor: Der
Abriss von Gebäuden ist genauso
möglich wie die Umsiedelung von
Personen. Auf diese Weise soll auch
die Jugendkriminalität in Problem-
vierteln in den Griff bekommen wer-
den. Bereits jetzt müssen Personen
mit härteren Strafen rechnen, falls
sie Banden angehören.

K

Den von der Vorgängerregierung
eingeführten Namen „Ghetto“ für die-
se Gebiete nehmen die Sozialdemo-
kraten nicht mehr in den Mund. Und
um dem Vorwurf der ethnischen Dis-
kriminierung zu entgehen, legt die
Regierung offiziell Einkommens- und
Arbeitsverhältnisse zugrunde. Fak-
tisch bleiben „Nicht-Westler“ die Ad-
ressaten. Sie stellen unter den rund
800.000 Personen mit Migrationshin-
tergrund – bei 5,8 Millionen Einwoh-
nern insgesamt – sieben der zehn
größten Einwanderergruppen. An der
Spitze 2020 lag die Türkei mit knapp
65.000 Personen.

Zivilreligion Wohlfahrtsstaat
Islam-Debatten vermeidet die Regie-
rung, sie verlagert die Diskussion auf
die dänische Zivilreligion des Wohl-
fahrtsstaates. Die Beschäftigungsquo-
te von „nicht westlichen“ Personen
liegt deutlich unter jener von Dänen
ohne Migrationshintergrund. Und oh-
ne entsprechende Ausbildung sind
im hochtechnisierten Land Jobs rar.
Das Konzept des Wohlfahrtsstaates
baut jedoch darauf auf, dass in einer
egalitären Gesellschaft so viele wie
möglich ihren Beitrag leisten. Es han-
delt sich um einen demokratischen
Nationalismus, der in der Zwischen-
kriegszeit als Gegengewicht zum Auf-
stieg des Nationalsozialismus erson-
nen worden ist. „Ohne sozialen Zu-
sammenhalt gibt es keinen Wohl-
fahrtsstaat“, fasste der dänische Inte-
grationsminister Mattias Tesfaye das
sozialdemokratische Credo am Mitt-
woch zusammen.

Auch mehr als 40.000 Syrer oder

syrisch-stämmige Personen befinden
sich in Dänemark. Das, obgleich das
Land bei der Flüchtlingskrise 2015
restriktiver als Schweden oder Öster-
reich vorgegangen ist und daher we-
sentlich weniger Asylanträge gestellt
wurden. Mittlerweile entzieht Däne-
mark Flüchtlingen aus dem Bürger-
kriegsland die Aufenthaltsgenehmi-
gung. Die Regierung in Kopenhagen
argumentiert, bestimmte syrische
Gebiete seien bereits sicher genug.
Ein Rücknahmeabkommen mit dem
Regime von Bashar al-Assad gibt es
nicht, Dänemark steht nur ein Lock-
mittel zur Verfügung: Geld.

Abgewiesenen Asylwerber sind in
sogenannten Ausreisezentren ein-
quartiert, die sich oft auf dem Gelän-
de ehemaliger Kasernen befinden.
Österreichs Innenminister Karl Ne-
hammer (ÖVP) besichtigte am Mitt-
woch das Ausreisezentrum Sjaels-
mark, nördlich von Kopenhagen. Ne-
hammer traf auch den dänischen In-
tegrationsminister Tesfaye, Gesprä-
che über eine österreichisch-dänische
Kooperation beim Grenzschutz in Tu-
nesien standen ebenfalls auf der Ta-
gesordnung.

Die ÖVP entriss einst der FPÖ die
Themenführerschaft bei Asyl, Migra-
tion und Integration. Die heimischen
Konservativen und die sozialdemo-
kratischen Dänen eint, dass beide
Asylzentren außerhalb des EU-Bo-
dens forcieren. In diesem Monat ver-
abschiedete das Parlament in Kopen-
hagen ein entsprechendes Gesetz –
und erntete prompt Kritik von EU-
Kommission und UN-Flüchtlings-
hochkommissariat. Zudem verfolgt

Von Alexander Dworzak

Dänemark den Plan, dass selbst Per-
sonen mit positivem Asylbescheid
nur dann automatisch das Aufent-
haltsrecht im nordeuropäischen Land
erhalten sollen, sofern sie chronisch
krank sind oder asylberechtigte An-
gehörige in Dänemark haben.

„EU-Asylsystem kaputt“
Seit Jahren können sich die EU-Län-
der nicht auf eine tiefgreifende Re-
form des Asylwesens in der Union ei-
nigen. Umstrittenster Punkt dabei ist
ein Modus über die Verteilung von
Antragstellern, um die Last für die
Länder an den EU-Außengrenzen zu
lindern. „Das europäische Asylsys-
tem ist kaputt“, sagte Minister Tes-
faye nach seinem Treffen mit Neham-
mer. Dänemark setzte im vergange-
nen Jahr einen Sonderbeauftragten
für das Asylwesen ein. Der Diplomat
Anders Tang Friborg will mithilfe der
Lager außerhalb der EU das Schlep-
perwesen austrocknen und das Ster-
ben im Mittelmeer beenden. Abgese-
hen davon, dass Dänemarks Plan po-
litisch und völkerrechtlich umstritten
ist, hat sich bis heute kein Staat ge-
funden, der ein derartiges Lager be-
treiben möchte.

Ungeachtet dessen findet der Asyl-
kurs Zustimmung. Die 30-Prozent-
Quotenregelung wird von rechts von
der DF bis links zur Sozialistischen
Volkspartei gestützt. Und in Umfra-
gen sind die Sozialdemokraten –
auch dank des guten Corona-Manage-
ments – mit knapp 30 Prozent fast
doppelt so stark wie die nächstgrößte
Partei. Die einst so starken Rechtspo-
pulisten dümpeln bei 6,5 Prozent. ■

Asylwerber mit
abgelehntem
Antrag sind in
sogenannten
Ausreisezentren
wie hier in
Kaershovedgaard
einquartiert.
Foto: reuters / Andrew

Kelly

Weißrussland-Sanktionen. Die
EU-Staaten haben weitere Sankti-
onen gegen Belarus (Weißruss-
land) wegen der erzwungenen
Landung eines Ryanair-Flugzeugs
beschlossen. Wie es in EU-Krei-
sen hieß, belegt die EU wegen des
Vorfalls sieben Verantwortliche
mit Einreise- und Vermögenssper-
ren. Darüber hinaus beschlossen
die EU-Botschafter, wegen der Un-
terdrückung der Opposition gegen
71 weitere Vertreter aus Belarus
Sanktionen zu verhängen.

Iran-Wahl. Zwei Tage vor der Prä-
sidentenwahl im Iran hat einer
der beiden reformorientierten
Kandidaten seine Bewerbung um
das Amt zurückgezogen. Ex-Vize-
präsident Mohsen Mehralizadeh
trete nicht bei der Abstimmung
am Freitag an, berichteten amtli-
che Nachrichtenagenturen. Damit
bewerben sich bei der Präsiden-
tenwahl am Freitag nach derzeiti-
gem Stand noch fünf Politiker, bis
auf einen gehören sie alle dem La-
ger der Hardliner an.

Portugals Corona-Plan. Als ers-
tes EU-Land hat Portugal aus
Brüssel grünes Licht für seinen
Corona-Wiederaufbauplan erhal-
ten. Das gab Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen bei
einem Besuch in Lissabon be-
kannt. Der Plan umfasst Investiti-
onen in Höhe von 16,6 Milliarden
Euro an Zuschüssen und Krediten
in Bereichen wie Klimaschutz
und Digitalisierung. Von der Ley-
en sagte, der Plan trage zu einer
„besseren Zukunft“ bei.

Pflichtimpfungen in Moskau. An-
gesichts steigender Corona-Infek-
tionszahlen verpflichtet Russ-
lands Hauptstadt Moskau eine
Reihe von Unternehmen, mindes-
tens 60 Prozent ihrer Mitarbeiter
impfen zu lassen. Unter anderem
im Handel, in der Gastronomie so-
wie im Bildungs-, Kultur-und
Sportbereich soll diese Impfquote
bis Mitte August erfüllt sein, wie
aus einer Anordnung der obers-
ten Amtsärztin Moskaus, Jelena
Andrejewa, hervorgeht.

Johnson droht. Großbritanniens
Regierung hat der EU im Streit
um Zollkontrollen in Nordirland
infolge des Brexit mit einseitigen
Maßnahmen gedroht. Die EU be-
stehe derzeit auf einer „völlig un-
verhältnismäßigen“ Umsetzung
der im Brexit-Abkommen vorgese-
henen Zollregelungen für die bri-
tische Provinz, sagte Premiermi-
nister Boris Johnson. Sollte sich
dies nicht ändern, „werden wir
die notwendigen Schritte unter-
nehmen müssen“.

Kurz notiert
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Heeresumbau ohne Einsparungen geplant
Ab Juli erfolgt die Umstellung auf eine neue Führungsstruktur im Verteidigungsministerium.

Ex-Generalstabschef Entacher erwartet Straffungen, das Heer selbst werde aber „in Ruhe gelassen“.

s soll erstmals eine Reform für
die Truppe sein, nicht eine Re-
form der Truppe.“ Verteidi-

gungsministerin Klaudia Tanner
(ÖVP) umreißt damit das Ziel der Än-
derungen der Führungsstrukturen
im Heeresressort. Die Verwaltung in
der Zentralstelle soll demnach
schlanker werden, die militärischen
Einsatzorganisationen des Bundes-
heeres sollen davon profitieren. Denn
die „Kopflastigkeit“ in der Landesver-
teidigung sei in der Vergangenheit
nicht angegangen worden, meinte die
Heeresministerin vor Journalisten.

Im Ministerium werden 1.300 bis
1.700 Posten durch die Strukturände-
rung und von der Neuverteilung der
Aufgaben betroffen sein. Beim Um-
bau der Führungsstrukturen werden
zwar Pensionierungen genützt, es
werde aber jedenfalls „keine perso-
nellen Einsparungen“ geben, versi-
cherte sie. „Budgetäre und personelle
Spielräume“ durch den Abbau von
Posten in der Zentralstelle sollen der
Truppe zugutekommen. Jeder Be-
dienstete soll aber an seinem Garni-
sonsort bleiben.

Trennung in
Verwaltung und Militär

Konkret ist im Verteidigungsministe-
rium im Zuge des Umbaus der Füh-
rung eine Reduktion von bisher fünf
Sektionen auf künftig drei (Gene-
ral)Direktionen festgelegt. Es erfolgt
zugleich eine Trennung in Verwal-
tung und Militär. Von den zwei Direk-
tionen im Verteidigungsministerium
wird die Präsidialdirektion für Perso-
nal und Budget, die zweite für die
Verteidigungspolitik zuständig sein.
Dazu kommt die künftige Generaldi-
rektion für Landesverteidigung mit
dem Generalstabschef an der Spitze,
die für alle militärischen Belange zu-
ständig sein wird. Zumindest interi-
mistisch bis Mai 2022 bleibt der der-
zeitige Generalsstabschef Robert
Brieger oberster Militär. Diesem wer-
den neun Direktionen für alle militä-
rischen Belange zugeordnet – von
den Einsatz- und Landstreitkräften
über jene der Luftstreitkräfte und die
Ausbildung bis hin zur Logistik, Be-
schaffung und Infrastruktur.

Standorte des
Heeres bleiben erhalten

Tanner verwies darauf, dass schon
im türkis-grünen Regierungspro-
gramm Effizienzsteigerungen in ih-
rem Ressort festgeschrieben seien.
Durch weniger Doppelgleisigkeiten
und eine Reduktion der Schnittstel-
len erwarte man sich, dass Abläufe

E

bis zu 75 Prozent schneller werden.
Im militärischen Bereich sind abge-
sehen vor der stärkeren Ausrichtung
auf die Einsatzorganisationen keine
Einschnitte vorgesehen. Es gehe dar-
um, durch eine Reduktion der
Schnittstellen im Ressort ein rasches
Führungsverfahren sicherzustellen,
sagte Brieger. „Es ist nicht ganz die
Wiedergeburt des Armeekomman-
dos“, erläuterte der Generalstabschef.

Das Armeekommando hatte bis
Anfang der 1990er Jahre bestanden,
es gebe aber die Möglichkeit, direkt
an die Spitze der Truppe zu treten.
Durch diese „neue Art der Stabskul-
tur“ werde das Bundesheer in die
Lage versetzt, schneller zu werden.
Militärkommandos und auch Briga-
den bleiben unverändert. Auch die

Standorte des Bundesheeres bleiben
erhalten.

Die Verteidigungsministerin hat
das Projekt der neuen Führungs-
struktur am Dienstag dem Oberbe-
fehlshaber der Bundesheeres, Bun-
despräsident Alexander Van der Bel-
len, vorgestellt. Die Umsetzung wird
jetzt in Angriff genommen. Die Über-
leitungsphase für die neue Struktur
des Verteidigungsministeriums be-
ginnt ab 1. Juli. Der Abschluss ist mit
1. April kommenden Jahres vorgese-
hen. Dazwischen wird durch die Neu-
organisation auch eine Neuausschrei-
bung von Führungsposten notwen-
dig. Van der Bellen hält es, wie er via
Twitter mitteilte, für „sicherlich sinn-
voll und notwendig“, Abläufe im Ver-
teidigungsministerium effizienter zu

gestalten sowie Kommandostruktu-
ren des Bundesheeres einsatzbezo-
gen zukunftsorientiert auszurichten.

Militärexperten bewerten den Um-
bau der Führungsstruktur unter-
schiedlich. „Gewisse Straffungen
möchte ich nicht in Frage stellen“, er-
klärt der frühere Generalstabschef
Edmund Entacher im Gespräch mit
der „Wiener Zeitung“. Es könne sein,
dass „einige Abläufe schneller wer-
den“. Zugleich meint Entacher er-
leichtert: „Ansonsten hat man das
Bundesheer – Militärkommanden
und Brigaden – Gott sei Dank in Ru-
he gelassen.“

Denn es gehe bei der neuen Struk-
tur nicht um das Heer, sondern um
das Ministerium. „Ich würde auch das
Wort Reform vermeiden“, betont der
früher ranghöchste Militär. Er erwar-
tet aber nicht nur eine „gewisse
Zweckmäßigkeit“: „Ich sehe auch den
Verlust von etwa 200 Arbeitsplätzen.“
Vor allem rechnet er damit, dass nicht
nur rund 15 Führungsfunktionen im
Heeresressort neu besetzt werden
müssen: „Da wird viel mehr ausge-
schrieben werden als die Spitzenpos-
ten.“ Von der Neuorganisation seien
auch Abteilungen betroffen; wenn sich
dort mehr als 25 Prozent änderten, sei
neu auszuschreiben.

Der Präsident der Interessenge-
meinschaft der Offiziere, Siegfried
Albel, begrüßt im Gespräch mit der
„Wiener Zeitung“ grundsätzlich die
Trennung in Verwaltung und militä-
rische Belange. 1991 sei das Armee-
kommando mitten im Krieg in Ex-Ju-
goslawien abgeschafft worden: „Das
war ein grober Fehler.“ Die Führung
der Armee sei damals in die Zentral-
stelle verlagert worden. Es sei „klug
und gut“, wenn man diesen Fehler
nun behebe. „Die Trennung zwischen
Führung der Armee und der Verwal-
tung ist grundsätzlich gut und rich-
tig, wenn es auch richtig gemacht
wird“, so Albel.

Steigerung der
Einsatzfähigkeit im Fokus

Unterstützung kommt von der Offi-
ziersgesellschaft. Deren Präsident
Erich Cibulka begrüßt das Vorhaben,
„Doppelgleisigkeiten in der obersten
politischen und militärischen Ebene“
zu beseitigen. Im Fokus müsse dabei
aber die Steigerung der Einsatzfähig-
keit und nicht die Kostenreduktion
stehen. Freiwerdende Ressourcen
sollten der Truppe zugutekommen.
Auch vom Präsident der Österreichi-
schen Unteroffiziersgesellschaft Mar-
kus Auinger kam Zuspruch: Mit der
Reform werde die Truppe „deutlich
gestärkt“ und gleichzeitig die Verwal-
tung gestrafft. ■

Von Karl Ettinger

Beim Umbau der
Führungsstruktur
des Heeres sollen
Pensionierungen
genützt werden.
Foto: apa / Herbert P.

Oczeret

Impfen verhinderte 1.800 Tote.
Mittels Modellrechnung ermittel-
te das Gesundheitsministerium,
dass die Corona-Schutzimpfungen
von Februar bis Ende April 1.800
Todesfälle verhindert haben. Das
geht aus der Beantwortung einer
parlamentarischen Anfrage der
Neos hervor. Die Zahl der Perso-
nen, denen dank Impfung die Ein-
lieferung auf eine Intensivstation
erspart blieb, beziffert das Minis-
terium mit 1.755. Neos-Gesund-
heitssprecher Gerald Loacker for-
dert die Regierung in Folge des-
sen auf, nun alles zu unterneh-
men, um bis zum Herbst zumin-
dest 70 Prozent der Bevölkerung
zu impfen.

Antikorruptionsvolksbegehren.
Das Antikorruptionsvolksbegehren
findet immer mehr Gefallen in der
ÖVP. Als jüngster Unterstützer ou-
tete sich am Mittwoch deren Frakti-
onsführer im Ibiza-U-Ausschuss
Andreas Hanger, der den Fokus auf
seine Partei bei den Befragungen
sowie die Arbeit der Korruptions-
staatsanwälte zuletzt massiv kriti-
siert hatte. Im Volksbegehren sieht
er nun eine Chance, „die unabhän-
gige österreichische Justiz nachhal-
tig zu stärken“. Tags zuvor hatte
Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die
Initiative positiv bewertet. Sowohl
SPÖ, Neos als auch die FPÖ sind ob
der türkisen Zustimmung zum
Volksbegehren skeptisch.

Insolvenzrechtsreform. Die Bun-
desregierung verabschiedete im
Ministerrat die Reform des Insol-
venzrechts. Die Regierungsvorla-
ge wird nun im Parlament weiter-
behandelt. Das Gesetz soll Ende
Juli in Kraft treten, hieß es aus
dem Justizministerium zur APA.
Die Entschuldungsfrist sowohl für
Private als auch Unternehmen
soll von fünf auf drei Jahre ver-
kürzt werden. Grund für die Än-
derungen ist die Corona-Krise.
„Gerade während der Corona-Kri-
se sind viele Menschen unver-
schuldet in finanzielle Not geraten,
etwa aufgrund von Arbeitslosigkeit
oder Kurzarbeit“, sagte Justizmi-
nisterin Alma Zadic (Grüne).

Kurz notiertHöchster Orden für Bierlein

Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist am Mittwoch mit dem Großen
Goldenen Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet worden. Bundesprä-
sident Alexander Van der Bellen überreichte den höchsten in Öster-
reich zu vergebenden Orden an die erste Kanzlerin der Republik, die
sich aus ihrem Weg ein Beispiel für Frauen erhofft. Foto: apa / BH / P. Lechner
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it dem nahenden Ende
des Ibiza-U-Ausschusses
rollt eine Debatte um ei-

ne Reform des Untersuchungsgre-
miums an. Die Zweite National-
ratspräsidentin Doris Bures (SPÖ)
präsentierte am Dienstagnachmit-
tag bei einem Hintergrundge-
spräch ihre Vorschläge und ver-
teidigte den Ibiza-U-Ausschuss ge-
gen die Kritik der ÖVP.

„Ich werde nicht zusehen, wie
ein so wichtiges Gremium zu Gra-
be getragen wird“, sagte Doris Bu-
res. Erstmals sei es so, dass „von
Einigen die parlamentarische
Kontrolle und der U-Ausschuss in-
frage gestellt und in Misskredit
gebracht werden“.

Dabei habe sich bei bisherigen
U-Ausschüssen gezeigt, dass die
parlamentarische Kontrolle sehr
wohl funktioniere, so Bures. Denn
in der Folge von Ausschüssen sei
es auch immer wieder zu gesetzli-
chen Änderungen gekommen. Bu-
res verwies auf den Hypo-U-Aus-
schuss, der zu einer Reform der
Finanzmarktaufsicht, und den Eu-
rofighter-U-Ausschuss, der zu ei-
nem Verbot von Gegengeschäften
geführt habe. Auch im Ibiza-U-
Ausschuss rechnet Bures mit ei-
ner „Fülle an Erkenntnissen“, die
anschließend noch parlamenta-
risch bewertet werden müssten.

M
Wie weit ihr Konzept und jenes

der ÖVP auseinanderliegen, zeigt
sich nicht nur bei der Einschät-
zung des Ibiza-U-Ausschusses.
Auch bei den Reformvorschlägen
für das Gremium klaffen sie aus-
einander. Die Volkspartei hat sich
zuletzt dem Vorstoß der Staatsan-
wälte-Präsidentin Cornelia Koller
angeschlossen, nach dem U-Aus-
schüsse nicht mehr parallel zu Er-
mittlungsverfahren laufen sollen.

Die SPÖ hat diesen Vorstoß ab-
gelehnt: Sie befürchtet, dass U-
Ausschüsse damit auf unbe-
stimmte Zeit hinausgezögert wer-
den. „Ein Timeout für die parla-
mentarische Kontrolle darf es
nicht geben“, sagte auch Bures.

Keine Änderung bei Vorsitz
Auch an der Vorsitzführung und
den Regeln für die Befangenheit
will Bures nicht rütteln. Im Ibiza-
U-Ausschuss ist der Ausschuss-
vorsitzende Wolfgang Sobotka
(ÖVP) mit Befangenheitsvorwür-
fen konfrontiert, da er ein Nahe-
verhältnis zum Glücksspielkon-
zern Novomatic haben soll. Sobot-
ka bestreitet das. Im Zuge der De-
batte schlug er vor, künftig Rich-
ter den Vorsitz führen zu lassen.

Die Zweite Nationalratspräsi-
dentin fordert, dass ein parlamen-
tarisches Untersuchungsgremium
weiter von einem Parlamentarier
geleitet wird. „Ich bin nicht dafür,

das in ein Gerichtsverfahren um-
zuwandeln“, sagte Bures. Auch an
den „großzügigen Vertretungsre-
geln“, durch die jeder Anschein
der Befangenheit verhindert wer-
den könne, will sie festhalten.

Derzeit muss der Vorsitzende
selbst entscheiden, ob er befan-
gen ist und sich vertreten lässt.
Nun eine Definition für die Befan-
genheit festzuschreiben: Davon
hält Bures nichts. Die Frage der
Befangenheit müsse weiterhin in
der „politischen Verantwortung“
des Vorsitzenden liegen, so Bures.

„Obstruktionen verhindern“
Änderungsbedarf sieht sie hinge-
gen bei Akten und deren Klassifi-
zierung. Es habe im Ibiza-U-Aus-
schuss einen „noch die da gewe-
senen, stockenden Informations-
fluss gegeben“, sagte Bures. Ak-
ten würden „schleppend, unvoll-
ständig und mit ungerechtfertigt
strengen Geheimhaltungsklassifi-
zierungen vorgelegt“ werden.

Bures verlangt einheitlichere
und präzisere Regeln, um „Ver-
schleppungen und Obstruktionen
zu verhindern“. Ihr Konzept sieht
vor, dass Bund, Länder und Ge-
meinden bereits „bei Entstehung
schutzwürdiger Informationen
entsprechende Klassifizierungen
vornehmen“ müssen. Sollte später
eine Umstufung erforderlich sein,
soll das in einem Verfahren mit-

samt Rechtsschutzmöglichkeit ge-
schehen. Dadurch sollen „willkür-
liche Klassifizierungen durch ein
kontrolliertes Organ“ verhindert
werden.

Die Persönlichkeitsrechte sieht
die Sozialdemokratin im U-Aus-
schuss bisher ausreichend ge-
wahrt. Manfred Matzka (SPÖ),
Ex-Präsidialchef des Bundeskanz-
leramts, sah bei dem Hinter-
grundgespräch in bisher veröf-
fentlichten Chats keine Beein-
trächtigung der Privatsphäre ge-
geben: „Die Aussagen in den
Chats beziehen sich auf amtliche
Angelegenheiten. Es geht nicht
um die Schwiegermutter, sondern
um den öffentlichen Sektor.“

Bereits bisher können sich
Auskunftspersonen an den Ver-
fassungsgerichtshof wenden,
wenn sie sich in ihren Persönlich-
keitsrechten verletzt fühlen. Bu-
res schlägt vor, dass künftig als
zusätzliche Möglichkeit auch eine
parlamentarische Schiedsstelle
wie die Volksanwaltschaft angeru-
fen werden könnte.

Wiederholt wurde von Bures
die SPÖ-Forderung, wonach der
U-Ausschuss im Live-Stream öf-
fentlich übertragen werden soll.
Dieser könnte dann auf Wunsch
der Auskunftsperson und bei
„entsprechend nötiger Vertrau-
lichkeit“ bei bestimmten Themen
unterbrochen werden. ■

„Kein Timeout für U-Ausschuss“
SPÖ-Politikerin Bures präsentiert Reformideen für U-Ausschuss und weist Kritik der ÖVP zurück.

Von Daniel Bischof

An den
Befangenheitsregeln für
den U-Ausschuss-Vorsitz

will die Zweite
Nationalratspräsidentin

Dors Bures (SPÖ)
nicht rütteln.

Foto: apa / Robert Jäger

Für Raser wird es nun ernst: Am
Mittwoch legte Verkehrsministe-
rin Leonore Gewessler (Grüne)
das sogenannte Raser-Paket als
Regierungsvorlage im Ministerrat
vor. Die Strafen werden erhöht,
außerdem wird die Beteiligung an
illegalen Straßenrennen als neues
Delikt eingezogen. Parallel dazu
arbeite das Ministerium „weiter
an der verfassungskonformen
Umsetzung der Beschlagnahme
des Fahrzeugs bei besonders
rücksichtslosen Wiederholungstä-
tern“, heißt es in der Vorlage. Das
Paket soll nach dem Parlaments-

beschluss vor dem Sommer mit 1.
September in Kraft treten.

Bei stark überhöhter Geschwin-
digkeit soll der Regierungsvorlage
zufolge der Strafrahmen von
2.180 auf 5.000 Euro erhöht wer-
den. Auch die Mindestentzugs-
dauer des Führerscheins wird bei
einer Überschreitung der höchst-
zulässigen Geschwindigkeit im
Ortsgebiet um mehr als 40 km/h
und im Freiland um mehr als 50
km/h auf ein Monat verdoppelt.
Im Wiederholungsfall ist der
Schein statt für eineinhalb künf-
tig drei Monate weg.

Wird das Tempolimit um 80/90
km/h überschritten, wird das als
Vergehen „unter besonders gefähr-
lichen Verhältnissen“ gewertet, was
sechs Monate Führerscheinentzug
und eine Nachschulung bedeutet.
Auch der Beobachtungszeitraum
für wiederholte Überschreitungen
verdoppelt sich auf vier Jahre.

Gegen illegale Straßenrennen
Illegale Straßenrennen werden in
der Straßenverkehrsordnung aus-
drücklich als „besonders gefährli-
che Verhältnisse“ beziehungsweise
besondere Rücksichtslosigkeit im

Sinne der Verkehrszuverlässigkeit
deklariert und gestraft. Nicht nur
die unmittelbare Teilnahme, son-
dern auch Beteiligung in Form von
Unterstützung als Lenker eines an-
deren Autos zum Abschirmen der
Teilnehmer fällt unter diese Rege-
lung und wird gleich sanktioniert.

Als Sanktion sieht die Minister-
ratsvorlage einen Entzug der Lenk-
berechtigung von sechs Monaten,
spätestens im Wiederholungsfall ei-
ne verkehrspsychologische Unter-
suchung vor.

Die Beschlagnahme der Fahrzeu-
ge bei besonders rücksichtslosen

Wiederholungstätern soll laut Ge-
wessler ebenfalls noch heuer umge-
setzt werden. Die im Vorjahr ange-
kündigten Senkungen der Grenz-
werte für Führerscheinabnahmen
um 10 km/h und das Rasen als Vor-
merkdelikt kommen indes nicht.

ÖVP-Verkehrssprecher Andre-
as Ottenschläger begrüßte die No-
velle. Der Verkehrsclub Öster-
reich und das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit hatten die Straf-
verschärfungen bei ihrer Präsen-
tation im März zwar ebenfalls
gutgeheißen, forderten aber wei-
tere Maßnahmen. ■ (apa/red.)

Höhere Strafen für Raser
Im Ministerrat war am Mittwoch die Regierungsvorlage zum „Raser-Paket“ Thema: Es wird teurer, und der Führerschein ist länger weg.

Der Ministerrat hat am Mittwoch
die Reform des Bundesamts für
Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT) beschlos-
sen. Die in der Begutachtung viel
kritisierte Neuregelung für Razzi-
en bei Behörden wurde geändert.
Ursprünglich war vorgesehen,
dass Unterlagen und Datenträger
der Behörden nur mehr im Aus-
nahmefall im Zuge von Haus-
durchsuchungen beschlagnahmt
werden können und im Regelfall
der Staatsanwalt Amtshilfe bean-
tragen muss.

Diese Regelung hat das Justiz-
ministerium wesentlich ent-
schärft: Hausdurchsuchungen
bleiben erlaubt, die Sicherstellung
von Akten erfolgt analog zu den
Bestimmungen, die für Rechtsan-
wälte oder Notare gelten: Die Ak-
ten werden in der Behörde versie-
gelt, anschließend wird im Bei-
sein eines Richters oder Staatsan-
walts sowie eines Behördenvertre-
ters geklärt, was davon tatsäch-
lich zum Ermittlungsakt kommt.

Innenminister Karl Nehammer
(ÖVP) ist mit dieser vom Justizmi-
nisterium jetzt adaptierten Rege-
lung zufrieden. Ihm sei es darum
gegangen, die „wichtigen und
sensiblen“ nachrichtendienstli-
chen Informationen zu schützen,
das sei gewährleistet, betonte er
in einem schriftlichen Statement.

Neuer Name für Behörde
Eckpunkt der BVT-Reform, die
mit 1. Dezember 2021 in Kraft
treten soll, ist die Trennung der
Bereiche Staatsschutz und Nach-
richtendienst. Experten hatten
während der Begutachtung aber
bezweifelt, dass das tatsächlich in
der Praxis gelingen wird.

Das in den vergangenen Jahren
skandalgeschüttelte BVT be-
kommt auch einen neuen Namen,
„Direktion für Staatsschutz und
Nachrichtendienst“ (DSN). Das
Aufgabenfeld Nachrichtendienst
soll gestärkt werden, ebenso die
parlamentarische Kontrolle des
Verfassungsschutzes. So sind eine
weisungsfreie Kommission und
mehr Berichte an den Ständigen
Unterausschuss vorgesehen.

Nehammer erklärte, durch
Stärkung der nachrichtendienstli-
chen Strukturen die terroristi-
schen Bedrohungen für Öster-
reich minimieren und die interna-
tionale Reputation der Behörde
wiederherstellen zu wollen. Dafür
muss die Novelle zum „Polizeili-
che Staatsschutzgesetz“, das in
„Staatsschutz- und Nachrichten-
dienst-Gesetz“ umgetauft wird,
noch vom Nationalrat beschlossen
werden. ■ (apa)

Razzia-Paragraf
wurde wesentlich

entschärft
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ie bereits seit Jahren an-
haltende Pensionierungs-
welle bei Lehrern ver-

stärkt den Druck, sich nach zu-
sätzlichen Pädagogen für die
Schulen umzusehen. Künftig
möchte die türkis-grüne Bundes-
regierung auch verstärkt Querein-
steiger in den Lehrberuf dafür an-
sprechen. Für diese Gruppe von
Interessierten wird nun die spezi-
elle Möglichkeit geschaffen, sich
an den Pädagogischen Hochschu-
len für den Unterricht in der Se-
kundarstufe Allgemeinbildung –
das sind Mittelschulen sowie
AHS-Unterstufen und -Oberstufen
– ausbilden zu lassen. Dieses
neue Ausbildungsangebot für
Quereinsteiger ist Teil eines grö-
ßeren Hochschulpakets, das am
Mittwoch von der türkis-grünen
Bundesregierung im Ministerrat
beschlossen worden ist und An-
fang Juli im Nationalrat abgeseg-
net werden soll.

„Wir brauchen hier eine Rege-
lung für Quereinsteiger“, betont
Wissenschaftsminister Heinz Faß-
mann. Das sei notwendig, wenn
jemand während seines Lebens in
die Schule umsteigen wolle. Vor-
aussetzung ist, dass jemand be-
reits drei Jahre Berufserfahrung
mitbringt. Hat jemand beispiels-

D
weise ein Bachelor- oder Master-
studium in Physik abgeschlossen,
und er will als Lehrer unterrich-
ten, so wird bei der notwendigen
pädagogischen Ausbildung die
bisherige Berufserfahrung je nach
Dauer angerechnet. Vorausset-
zung ist auch, dass der Querein-
steiger in den Lehrberuf einen
Dienstvertrag mit der jeweiligen
Bildungsdirektion abschließt. Für
Berufsbildende Mittlere und Hö-
here Schulen gibt es bereits ein
eigenes Modell. Die Möglichkeit,
ein Quereinsteigerstudium anzu-
bieten, hätte es bereits seit
2013/14 gegeben. Wie die grüne
Wissenschaftssprecherin Eva
Blimlinger erläuterte, habe das
aber nur die Musik Uni genützt.

Neue Quote für
Medizinstudenten erlaubt

Eine weitere gesetzliche Verbesse-
rung für Quereinsteiger, um aus
einem einschlägigen Job in den
Lehrberuf zu wechseln, ist heuer
für den Herbst geplant. Mit einer
Änderung des Dienstrechts soll
dann auch eine Angleichung bei
der Abgeltung erfolgen statt
schlechter bezahlter Sonderver-
träge.

Ein zentraler Punkt des Hoch-
schulpakets betrifft weiters die
Zugangsregeln zu den Studien.
Die bisherige Regelung läuft mit

dem heurigen Jahr aus. Nun wer-
den die Zugangsbeschränkungen,
die in den Massenfächern an den
Universitäten zum Einsatz kom-
men können, bis 2027 verlängert.
Die Universitäten werden ver-
pflichtet, die Studieneingangspha-
se und die Zugangsregelungen zu
evaluieren.

Neuerungen sind für die Medi-
zin-Universitäten vorgesehen. Im
neuen Hochschulgesetz wird die
Basis dafür geschaffen, dass die

Medizin-Unis in den jeweiligen
Leistungsverträgen mit dem Bil-
dungsministerium besondere
Kriterien für eine weitere Quote
für Bewerber festlegen. Neben
der Quote von 75 Prozent für In-
länder für Medizinstudienplätze
und 20 Prozent für Bewerber aus
der EU können damit fünf Pro-

zent der Medizinstudienplätze
vergeben werden.

Dies gilt für Bewerber, „die sich
nachweislich zu einer im öffentli-
chen Interesse liegenden Tätig-
keit gegenüber einer staatlichen
Einrichtung oder Gebietskörper-
schaft verpflichten“. Das kann et-
wa für die Ausbildung für Militär-
ärzte eingesetzt werden, könnte
aber auch zur Besetzung von
Landarztpraxen genützt werden.

Allerdings werden in den Leis-
tungsverträgen mit den Unis der-
artige dienstrechtliche Details
nicht fixiert, das müsse laut Wis-
senschaftsressort in Dienstver-
trägen zwischen Gebietskörper-
schaften, etwa Ländern, Kran-
kenhausträgern und bei Militär-
ärzten dem Verteidigungsminis-
terium und dem Studierenden
vereinbart werden. Für Faßmann
und Blimlinger sind zur Verbes-
serung bei der Situation der
Landärzte vor allem die Kranken-
kassen am Zug. Das sei nicht al-
lein Aufgabe der Universitäten.

Außerdem werden die Medi-
zin-Universitäten mit dem neuen
Gesetz verpflichtet, dass sie kos-
tenlose Unterstützungsangebote
für die Aufnahmetests zum Stu-
dium anbieten müssen, damit
nicht teurere Privatlernhilfen zur
Hürde für das Studium werden.
Hintergrund dafür ist die Ent-

wicklung, dass der Anteil an Stu-
dienanfängern aus Nicht-Akade-
miker-Familien in Humanmedi-
zin von 2015 bis 2019 von 53
Prozent auf 43 Prozent gesunken
ist.

Das Hochschulpaket sieht
schließlich eine Vereinheitli-
chung bei den Abschlüssen von
weiterbildenden Hochschul- und
Universitätslehrgängen vor. Statt
bisher rund 60 verschiedener
Abschlüsse sind künftig neun
Abschlüsse festgelegt. Der Wis-
senschaftsminister spricht von
„einer Art Baukastensystem“,
mit dem künftig Ordnung in die
akademischen Grade gebracht
werde. „Das ist wesentlich“, so
Faßmann.

Zusammenarbeit bei
Weiterbildungsangeboten

Blimlinger sieht für Studenten
wie auch Unternehmen darin ei-
nen Vorteil. Das bringe „Sicher-
heit“, weil Studenten wüssten,
was sie für einen Weiterbildungs-
lehrgang bekommen, und Unter-
nehmen wüssten, was der Ab-
schluss bedeute. Genauere Regeln
gibt es für Hochschulen auch für
die Zusammenarbeit bei Weiter-
bildungsangeboten mit außeruni-
versitären Einrichtungen – etwa
mit dem Wifi oder dem Berufsför-
derungsinstitut Bfi. ■

Angebot für Quereinsteiger in Lehrberuf
Hochschulpaket bringt auch Verlängerung der Zugangsbeschränkungen bis 2027 und Neuordnung für Weiterbildung.

Von Karl Ettinger

„Eine Art
Baukastensystem, mit
dem künftig Ordnung
in die akademischen
Grade gebracht wird.“

Wissenschaftsminister
Heinz Faßmann
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Behördenbeschwerden und die Ein-
haltung der Menschenrechte in Zu-
sammenhang mit den Corona-Maß-
nahmen: Diesen außertourlichen
Themen hat die Volksanwaltschaft
in ihrem jährlichen Bericht an den
Nationalrat heuer einen eigenen
Band gewidmet. Damit sind es ne-
ben jenen zur nachprüfenden Kont-
rolle der Verwaltung und zur prä-
ventiven Menschenrechtskontrolle
erstmals drei Bände.

Am Mittwoch diskutierten die
Volksanwälte Bernhard Achitz, Wal-

ter Rosenkranz und Werner Amon
darüber im Nationalrat. 2020 war
demnach auch für die Volksanwalt-
schaft von der Corona-Krise ge-
prägt. 1.200 Menschen wandten
sich mit Anliegen dazu an diese.
Insgesamt waren es rund 18.000
Beschwerden.

Verlangt wird von den Volksan-
wälten eine ausführliche und trans-
parente Diskussion zur Einschrän-
kung von Grund- und Menschen-
rechten infolge der Pandemiebe-
kämpfung. Zudem kritisieren sie,
dass es vielfach Ankündigungen
zur Eindämmung der Covid-19-Pan-

demie gegeben habe, diese seien
aber nicht durch die Rechtslage ge-
deckt gewesen.

Legales wurde bestraft
Die Covid-19-Pandemie mache es
für die Politik zweifellos schwierig,
immer die richtige Abwägung zwi-
schen Schutz vor der Krankheit
und den Grund- und Freiheitsrech-
ten zu treffen, heißt es dazu von der
Volksanwaltschaft. Aber: „Jede Ein-
schränkung der Menschenrechte
muss eine Ausnahme bleiben, an
die wir uns als Gesellschaft nicht
gewöhnen dürfen“, sagte Achitz,

der noch bis 30. Juni Vorsitzender
ist. Als Beispiel nannte er die dras-
tischen Einschränkungen der Frei-
heitsrechte in Alten- und Pflegehei-
men. Große Unterschiede zwischen
medialer Ankündigung und gesetz-
licher Umsetzung haben laut der
Volksanwaltschaft dazu geführt,
dass die Polizei Verhaltensweisen
bestrafte, obwohl sie legal waren.

Mehrere Beschwerden betrafen
zum Beispiel auch die Matura. Die-
se erfolgte 2020 an den AHS
schriftlich in Deutsch, einer Fremd-
sprache und Mathematik. Die
mündliche Matura entfiel krisenbe-

dingt an allen Schulen. Da an BHS
aber nicht zwingend Mathematik
zur schriftlichen Matura gewählt
werden musste, ersparten sich die-
jenigen, die optiert hatten, in Ma-
thematik mündlich zu maturieren,
den Antritt in diesem Fach völlig.

Thema im Nationalrat war auch
ein Gesetzesantrag der SPÖ, dass
alle ausgegliederten Rechtsträger
und Unternehmen, die in die Prüf-
zuständigkeit des Rechnungshofs
fallen, der Volksanwaltschaft gegen-
über auskunftspflichtig sein sollen,
sofern sie im allgemeinen Interesse
liegende Aufgaben erfüllen. ■

Kritik an Corona-Ankündigungspolitik ohne rechtliche Deckung
Die Volksanwälte diskutierten das Krisenjahr 2020 im Nationalrat – der jährliche Bericht hat aufrund von Covid-19 erstmals drei Bände.

Von Petra Tempfer
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Ronaldo: 17 Jahre nach dem EM-Debüt
ist er des Toreschießens nicht müde Seite 10
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Das Duell zwischen den Nieder-
landen und der Ukraine war eines
der höchstklassigen im bisheri-
gen Turnier. Es sind zwei sehr
schwierige Gegner, die auf Öster-
reich zukommen. Die Niederlande
sind im Spiel gegen Österreich in
der Johan-Cruyff-Arena der klare
Favorit. Die Mannschaft von
Trainer Frank de Boer hatte ihr
erstes Spiel eigentlich gut unter
Kontrolle. Die 2:0-Führung nach
zahlreichen Chancen war ver-
dient, ehe die Ukraine innerhalb
von nur vier Minuten zum überra-
schenden Ausgleich kam. Trotz-
dem konnte der Sieg noch einge-
fahren waren. Denn die Leistung
im Offensivspiel war beachtlich
gut. Im Ballbesitzspiel konnte
eine hohe Dominanz erzeugt
werden, und die Qualität der
Offensivspieler Memphis Depay,
Wout Weghorst und Georginio
Wijnaldum sorgte ständig für
Gefahr. Gut funktionierend war
auch das Gegenpressing, wodurch
sich die Niederlande über lange
Phasen in der gegnerischen

Spielhälfte festsetzen konnten.
Wie stellt Franco Foda nun seine
Mannschaft für das Spiel ein?
Dafür brachte das Duell zwischen
der Niederlande und der Ukraine
einige interessante Erkenntnisse.
Foda hat dabei grundsätzlich die
beiden Optio-
nen, zum
4-2-3-1 zu-
rückzukehren,
oder den Weg
mit dem 5-3-2
aus dem Spiel
gegen Nord-
mazedonien
weiterzuge-
hen. Die
Ukraine spielte gegen das 5-2-1-2
der Niederlande mit einer Vierer-
kette, drei Mittelfeldspielern und
drei Angreifern. Dies brachte
Vorteile in Ballbesitz, da sie auf
den Außen Überzahlsituationen
vorfanden.
Andererseits hatte die Ukraine
mit ihrer Viererkette Probleme,
die beiden offensiven Außenspie-
ler Denzel Dumfries und Patrick

van Aanholt zu kontrollieren und
die Breite des Spielfelds zu
verteidigen. Die Außenspieler
konnten häufig mit Spielverlage-
rungen eingesetzt werden, und
speziell Dumfries kam auf der
rechten Angriffsseite zu vielen

torgefährli-
chen Aktio-
nen, erzielte
letztlich auch
den 3:2-Sieg-
treffer. Das
4-2-3-1 wäre
demnach die
offensivere
Variante, die
Vorteile in

Ballbesitz bringt, das 5-3-2 die
defensivere Variante, die das
Verteidigen erleichtert. Aufgrund
der höheren individuellen Quali-
tät der Niederlande sowie des
nicht überragenden, aber durch-
aus guten Auftritts gegen Nord-
mazedonien macht es Sinn, sich
für die zweite Option zu entschei-
den. Dennoch wird es entschei-
dend sein, wie Österreich in

Ballbesitz agiert. Denn die Nieder-
lande pressen stets sehr hoch und
versuchen, möglichst viel Druck
auf den gegnerischen Spielaufbau
auszuüben. Fehlt es hier an
Lösungen, würde dies zu einer
erhöhten Dominanz des Favoriten
führen. Wird das Pressing jedoch
überspielt, kann der große Raum
hinter der hochstehenden Abwehr
des Gegners genutzt werden. Das
Pressing der Oranje ist dafür auch
anfällig. Gegen die Ukraine
wurde – vereinfacht gesagt – mit
Manndeckungen am ganzen Platz
gespielt. Die starken Mittelfeld-
spieler der Ukraine kamen
dadurch wenig ins Spiel, dafür
konnte das Mittelfeld oft direkt
überbrückt und aus der Abwehr
in die Sturmspitze gespielt
werden.
Österreich könnte dies mit seinen
spielstarken Aufbauspielern wie
David Alaba und Martin Hintereg-
ger entgegenkommen. Auch für
Saša Kalajdzic, der zuletzt nicht
überzeugen konnte, könnte dieses
Pressing vorteilhaft sein.

So schlägt Österreich die Niederlande

kommentar@wienerzeitung.at

Matchplan
von Alexander Belinger

Der Autor ist Fußballtrainer
und Spielanalyst.

„Entscheidend
wird sein, wie
Österreich in

Ballbesitz agiert.“

Arnautovic-Sperre schockt ÖFB-Elf
Stürmer muss gegen Niederlande zusehen – ein hartes Urteil im Vergleich zu Erdogan-Salutierern und Adler-Provokateuren.

Von Christian Mayr

chock für Österreichs National-
mannschaft vor dem Gruppe-
C-Schlagerspiel gegen die Nie-

derlande in Amsterdam. Wegen sei-
nes emotionalen Ausrasters beim
3:1-Treffer gegen Nordmazedonien
wurde Topstürmer von Marko Arnau-
tovic für ein Spiel gesperrt – und
muss daher am Donnerstag (21 Uhr)
in der Johan-Cruyff-Arena zusehen.
Die Uefa-Disziplinarkommission wer-
tet den Ausbruch des 32-Jährigen als
Beleidigung des Gegners, was für den
China-Legionär die Mindeststrafe von
einem Spiel Sperre nach sich zog.

Die (derben und nicht druckreifen)
Worte und Gesten des China-Legio-
närs hatten sich vor allem gegen sei-
nen Gegenspieler Ezgjan Alioski ge-
richtet. Obwohl sich Arnautovic nicht
nur bei diesem nach dem Match, son-
dern auch in aller Öffentlichkeit ent-
schuldigt hatte, forderte Nordmaze-
doniens Verband in einer Anzeige die
„härteste Strafe“. Europas Fußball-
Union setzte daraufhin am Dienstag
einen Ethik- und Disziplinar-Inspek-
tor ein, der nun sein Urteil fällte.

Auch wenn manche Medien im
Vorfeld gar über eine Zehn-Spiele-
Sperre orakelten, die bei eindeutig
rassistischen Beleidigungen ausge-
sprochen werden kann, so ist dieses
Urteil keineswegs mild. Denn in an-
deren aufsehenerregenden Fällen
gingen die Gremien wesentlich sanf-
ter mit diversen Sündern vor.
● Als im Herbst 2019 der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdodan in
Syrien einmarschierte, um dort Krieg
gegen die Kurden zu führen, salutier-
ten die Kicker der türkischen Natio-
nalmannschaft in der EM-Qualifikati-

S

on ihrem Herrscher. Die europaweite
Empörung war gewaltig – doch die
Uefa zeigte extreme Milde: 13 Spieler
erhielten bloß Verweise, der türki-
sche Verband eine Geldstrafe in Höhe
von 50.000 Euro. „Ein Fall für die
Portokasse“, kritisierte die „Welt“.
Warum es keine Spielersperren gab?
Leicht erklärt – denn die Strafen hät-
ten dann bei der Euro 2020 abgeses-
sen werden müssen, hieß es. Also ge-
nau das, was nun bei Arnautovic
ganz leicht möglich ist.
● Auch eine andere politische Provo-
kation während eines Spiels blieb de
facto folgenlos – der berühmt-berüch-
tigte Adler-Jubel von Schweizer Ki-
ckern im Spiel gegen Serbien bei der
Fußball-WM 2018. Xherdan Shaqiri,
Granit Xhaka und Stephan Licht-
steiner hatten beim Torjubel den dop-
pelköpfigen Adler, der die Flagge Al-
baniens ziert, geformt. Shaqiri und

Xhaka haben kosovarische Wurzeln,
Serbien erkennt das Kosovo nach wie
vor nicht als eigenständiges Land an,
was den viel diskutierten Jubelgesten
eine politische Dimension gab. Die
Wogen gingen international hoch,
doch die Sportrichter zeigten sich
nachsichtig – keine Sperre im laufen-
den Wettbewerb, 10.000 Franken
Strafe für Shaqiri und Xhaka, 5000
für Lichtsteiner.
● Und dann wäre da noch der Fall
des Star-Schiedsrichters Björn Kui-
pers: Der Referee soll laut überein-
stimmenden Spieler-Aussagen jüngst
im Champions-League-Halbfinale
zwischen PSG und Manchester City
mehrfach (wie Arnautovic) das F*-
Wort im Dialog mit den Akteuren
verwendet haben. Klarer Fall von
Sperre und Kehren im eigenen Haus
also? Mitnichten. Weder äußerte sich
die Uefa zu der peinlichen Causa,

noch ist irgendeine Untersuchung da-
zu bekannt (obwohl die Dialoge der
Referees ja aufgezeichnet werden).
Vielmehr wurde Kuipers ins EM-Auf-
gebot berufen, wo er am Donnerstag
den Gruppe-B-Schlager zwischen Dä-
nemark und Belgien pfeifen darf.

Arnie-Spende für Integration
Arnautovic demonstrierte am Mitt-
woch noch einmal Reue und kündigte
in einer ÖFB-Aussendung an, 25.000
Euro für ein Integrationsprojekt zu
spenden. „Gerade weil mir durch
meine eigene Geschichte Integration
so ein Anliegen ist“, meinte der Flo-
ridsdorfer, dessen Vater Serbe ist.
„Ich möchte vor allem Kindern und
Jugendlichen ein gutes Vorbild sein.“
Teamchef Franco Foda hält an seiner
Offensivkraft jedenfalls fest und wird
ihn wohl im abschließenden Grup-
penspiel gegen die Ukrainer am Mon-
tag von Beginn an bringen. „Ich habe
Marko als herzensguten Menschen
kennengelernt. Er hat sein Fehlver-
halten eingestanden und sich öffent-
lich entschuldigt.“ Trotz dieser Unru-
he erhofft sich der Deutsche gegen
die Oranje einen Punkt(e)gewinn, der
das Ticket fürs Achtelfinale brächte:
„Wir wollen entschlossen auftreten,
eine gewisse Kompaktheit an den Tag
legen und im Spiel nach vorne mutig
auftreten“, so Foda. ■

Gruppe C:
Donnerstag:
Ukraine - Nordmazedonien 15.00 Uhr
Niederlande - Österreich 21.00 Uhr

1. Österreich 1    3:1    3
2. Niederlande 1    3:2    3
3. Ukraine 1    2:3    0
4. Nordmazedonien 1    1:3    0

Hätte er nur
geschwiegen.
Arnautovic (M.)
fehlt im Hit gegen
Holland.
Foto: afp / Mihailescu
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s war am 12. Juni 2004, als
ein damals 19-jähriges Bür-
scherl zum ersten Mal in

die Maschen eines Netzes bei ei-
ner Europameisterschaft traf; am
30. Juni desselben Jahres, als es
dieser Bursche zum zweiten Mal
tat, und am 4. Juli, als er den
Platz, diesmal ohne Torerfolg, in
Tränen aufgelöst verließ. Portugal
hatte soeben das EM-Finale in der
Heimat gegen Griechenland mit
0:1 verloren, ein gewisser Cristia-
no Ronaldo war untröstlich. Viel-
leicht war es ein bisserl viel, das
auf den damals noch deutlich
schmächtigeren Schultern des
jungen Portugiesen, der damals
eine Art Blutauffrischung der da-
mals in die Jahre gekommenen
goldenen Generation war, lastete;
sicher aber ist, dass Ronaldo aus
den Erfahrungen von damals ge-
lernt hat. Ein zweiter Platz reicht
eben nicht zur Glückseligkeit,
schon damals wollte er stets der
Beste sein.

Der Rest ist Fußballgeschichte.
Am Dienstag hat Ronaldo dieser
ein weiteres Kapitel hinzugefügt.
Mehr als 17 Jahre, viele Tränen
und Triumphe nach seinem EM-
Debüt hat er eine weitere Best-
marke geknackt. Seine beiden To-
re – eines davon per Elfmeter –
zum 3:0-Auftaktsieg gegen Un-
garn in Gruppe F bescherten den
Portugiesen nicht nur einen ge-
lungenen Start in die Mission Ti-
telverteidigung, sie bedeuteten

E
auch die EM-Treffer zehn und elf
Ronaldos, womit er sich vom bis-
herigen Ex-Aequo-Rekordhalter
Michel Platini löste. Dass der le-
gendäre Franzose dabei nur ein
Turnier brauchte – 1984, als Les
Bleus die EM gewannen –, mag
stimmen. Andererseits spricht es
für die Konstanz Ronaldos, dass
er nun schon zum fünften Mal bei
kontinentalen Titelkämpfen zum
Einsatz kam. Auch das ein Re-
kord.

Dass sich Portugal dabei lange
schwer tat – geschenkt. Man hat
halt einen Ronaldo. Und auch
wenn dieser ebenfalls lange den
erhofften Zauber vermissen ließ,
ist er zur Stelle, wenn man ihn
braucht. Nein, Portugal ist nicht
nur Ronaldo. Aber halt auch, und
das zu einem großen Teil.

Dennoch stellte der Mann aus
Funchal auf Madeira, der bei sei-
ner Ankunft auf dem Festland als
Jugendlicher in der Nachwuchs-
akademie von Sporting Lissabon
einst ob seines Dialekts verspottet

worden war, am Dienstagabend
den Erfolg der Mannschaft in den
Mittelpunkt. „Das Wichtigste war,
dass wir gewonnen haben. Es war
ein schwieriges Spiel, aber wir
haben drei Tore erzielt, und ich
bin der Mannschaft sehr dankbar,
dass sie mir geholfen hat, zwei To-
re zu schießen. Mit dem Sieg in
ein Turnier zu starten, ist gut für
das Selbstvertrauen. Nun wollen
wir weiter gewinnen.“

Einfacher wird das nicht. Am
Samstag bekommt es die portu-
giesische Selecao mit Deutsch-
land zu tun, das nach dem 0:1 ge-
gen Weltmeister Frankreich zum
Auftakt alle Kräfte mobilisieren
muss, um nicht wie bei der WM
2018 schon nach der Gruppenpha-
se heimfahren zu müssen. Doch
starke Gegner hat Ronaldo noch
nie gescheut. „Ich sehe mich
selbst als besten Fußballer der
Welt. Wenn du nicht daran
glaubst, dass du der Beste bist,
wirst du niemals erreichen, wozu
du imstande bist“, pflegt er zu sa-
gen.

Es sind Aussagen wie diese,
die Ronaldo, abseits des Fußballs
auch karitativ unterwegs, in der
öffentlichen Wahrnehmung oft ar-
rogant wirken lassen, und das
vielleicht nicht zu Unrecht. Ihm
ist es egal, „wenn Menschen mich
hassen. Das spornt mich an“, sagt
der Juventus-Stürmer dann. Dass
mittlerweile, 17 Jahre nach sei-
nem EM-Debüt, nach etlichen Trä-
nen und Titeln mit Manchester
United, Real Madrid und Juventus

– darunter fünf Champions-Lea-
gue-Siegen –, nicht mehr alles
Gold ist, was einst geglänzt hat, er
zuletzt in Italien in die Kritik ge-
raten ist, als Juve den Scudetto
verpasste, will er bei der EM nicht
als Stolperstein sehen. Geht es
nach dem mittlerweile 36-Jähri-
gen, ist noch genug Zeit, weiter
Geschichte zu schreiben. ■

Nein, Portugal ist nicht nur Ronaldo, aber halt zu einem wesentlichen Teil.
Nun ist er auch noch alleiniger EM-Torschützenkönig.

Von Tamara Arthofer

WZ-Gra�k;
Quelle: UEFA

EM-Torschützen
  Spieler (Land) Tore Turniere
 1. Cristiano Ronaldo (POR) 11 2004, 
    2008, 2012, 
    2016, 2021*
 2. Michel Platini (FRA) 9 1984
 3. Alan Shearer (ENG) 7 1996, 2000
 4. Antoine Griezmann (FRA) 6 2016*
 . Ruud van Nistelrooy (NED) 6 2004, 2008
 . Patrick Kluivert (NED) 6 1996, 2000
 . Wayne Rooney (ENG) 6 2004, 2012, 
    2016
 . Thierry Henry (FRA) 6 2000, 2004, 
    2008
 . Nuno Gomes (POR) 6 2000, 2004, 
    2008
 . Zlatan Ibrahimovic (SWE) 6 2004, 2008, 
    2012, 2016

*Spieler bei EM 2021

„Ich bin dankbar,
dass die Mannschaft
mir geholfen hat, zwei

Tore zu schießen.“
Cristiano Ronaldo

als Teamplayer

Der damals 19-jährige Cristiano
Ronaldo bei der Heim-EM 2004
mit Luis Figo. Foto: Mladen Antonov
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 0 x 5+2 à € 17,000.000,00
 2 x 5+1 à € 241.573,80
 6 x 5+0 à € 18.819,90
 32 x 4+2 à € 1.099,10
 727 x 4+1 à € 89,10
 1.243 x 3+2 à € 55,10
 1.339 x 4+0 à € 35,90
 16.157 x 2+2 à € 14,80
 30.482 x 3+1 à € 8,80
 58.911 x 3+0 à € 8,40
 83.088 x 1+2 à € 7,20
 400.903 x 2+1 à € 4,70
 771.992 x 2+0 à € 3,90

Im Europot warten 30 Millionen €
Angaben ohne Gewähr.

Ziehung vom
15. Juni 2021

11 ✩✩21 26 30 31 2 3

Die Zahlen in der gezogenen Reihenfolge:

Angaben ohne Gewähr.

Ziehung vom
15. Juni 2021

20 22 72 41 53

Auflösung von Seite 24.
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Gefährliche Fallschirmaktion. Die-
ser Protest ging etwas daneben –
beziehungsweise auf den Rasen
der Münchner Allianz-Arena. Ein
Fallschirmspringer schwebte vor
dem Match Frankreich gegen
Deutschland über den Rasen, um
gegen klimafeindliche Antriebsar-
ten von Volkswagen zu demonst-
rieren, verhedderte sich aber in
einer Stahlkonstruktion am Stadi-
ondach und musste auf dem Feld
notlanden. Dabei wurden zwei
Menschen verletzt. Auf dem Twit-
teraccount von Greenpeace hieß
es danach: „Dieser Protest hatte
nie die Absicht das Spiel zu stö-
ren oder Menschen zu verletzten.
Leider ist bei dieser Aktion nicht
alles nach Plan gelaufen.“

Diskussion um Sevilla-Rasen. In
der Diskussion um den Zustand
des Rasens im EM-Ersatzspielort
Sevilla haben sich auch die Ver-
antwortlichen in Andalusien ein-
geschaltet. „Jede Situation auf
dem Rasen, die verbessert wer-
den kann, wird sich verbessern“,
sagte ein Sprecher der Regional-
regierung spanischen Medien
vom Mittwoch zufolge. Andalusi-
en habe alles unternommen, um
als Spielort für Bilbao einzu-
springen und werde das auch
weiterhin tun. Der Rasen im Es-
tadio La Cartuja hatte beim Spiel
Spanien gegen Schweden am
Montag für reichlich Kritik ge-
sorgt. In Sevilla stehen noch drei
EM-Spiele am Programm. Ausge-
tauscht werden soll der Rasen,
der am Montag in manchen Be-
reichen eher braun statt grün
war, erst nach der EM.

Bachmann wehrt sich. Österreichs
Tormann Daniel Bachmann wehrt
sich gegen Kritik nach dem Ge-
gentreffer beim 1:3 gegen Nord-
mazedonien. „Ich habe ein paar
Dinge mitbekommen mit Eiertor
und Steirertor – ich bin der Erste,
der die Hand hebt, wenn ein Feh-
ler passiert. Aber das als Fehler
zu bezeichnen, ist ein bisschen
komisch, weil es doch eine Aktion
war, wo der Stürmer mit beiden
Beinen auf den Brustkorb rutscht.
Es war einfach eine unglückliche
Aktion.“

Morata bleibt bei Juventus. Alva-
ro Morata wird auch in der kom-
menden Saison für Juventus stür-
men. Morata wird ein zweites
Jahr von Atletico Madrid ausgelie-
hen. Die Turiner haben nach die-
ser Saison eine Kaufoption auf
den Stürmer, der in der abgelaufe-
nen Saison in allen Bewerben 20
Tore für Juve erzielt hat.

EM-Splitter

Deutschland droht nach dem Fehl-
start gegen Frankreich ein frühes
EM-Aus. Der Ex-Weltmeister
musste sich dem regierenden
Weltmeister am Dienstag mit 0:1
geschlagen geben, vor dem Spiel
gegen Europameister Portugal am
Samstag (18 Uhr) steht das Team
von Joachim Löw bereits unter
Druck. Es droht ein Aus nach der
Gruppenphase wie vor drei Jah-
ren bei der WM. Frankreich hin-
gegen landete den geplanten Ar-
beitssieg und sieht Raum für Ver-
besserungen.

Nach einem 0:1 in München,
das höher hätte ausfallen können,
verwunderte die unmittelbare
Selbsteinschätzung der deutschen
Protagonisten. So meinte etwa To-

ni Kroos: „Wir haben viel von dem
umgesetzt, was wir uns vorge-
nommen hatten. Wir hatten nicht
weniger Chancen als Frankreich.“
Der Real-Star war mit dieser Ein-
schätzung nicht alleine. „Frank-
reich war absolut schlagbar. Wir
haben das Niveau, um mit den
Topteams mitzuhalten“, sagte Jos-
hua Kimmich.

Am kritischsten sah das noch
an der Mann an der Seitenlinie,
Joachim Löw, der konstatierte:
„Die Mannschaft hat richtigen
Biss gezeigt, viele Duelle gewon-
nen. Das Einzige: Wir haben kein
Tor erzielt und vorne in manchen
Situationen noch die Durch-
schlagskraft vermissen lassen.
Daran gilt es zu arbeiten.“

Entschieden wurde die Partie
letztlich durch ein unglückliches,
aber nach schöner Kombination
quasi erzwungenes Eigentor von
Mats Hummels (20.). Die frühe
Führung spielte den Bleus in die
Hände, die Truppe von Didier De-
schamps überließ dem Gegner
das Mittelfeld, verteidigte um die
Gefahrenzone gewohnt konse-
quent und verließ sich in der Of-
fensive auf die Zielstrebigkeit ih-
rer Qualitätsspieler. Deschamps
Fazits: „Wir hätten vieles besser
machen können, wir müssen uns
vor allem mit dem Ball steigern.“
Nachsatz: „Mit einem zweiten Tor
wären wir auf der sicheren Seite
gewesen, wir mussten aber auch
so nicht viel leiden.“ ■

Kraftsparen mit Eigentor
Weltmeister Frankreich zeigte beim 1:0-Sieg in München noch nicht alles.
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Rapid gegen Sparta Prag. Vize-
meister Rapid Wien trifft in der
zweiten Qualifikationsrunde der
Champions League auf den tsche-
chischen Liga-Zweiten Sparta
Prag. Das ergab die Auslosung am
Mittwoch in Nyon. Rapid hat am
20. oder 21. Juli Heimvorteil und
gastiert am 27. oder 28. Juli in der
tschechischen Hauptstadt.

Rad-Quintett für Olympia fix. Pat-
rick Konrad, Hermann Pernstei-
ner und Gregor Mühlberger wer-
den Österreich bei den Männer-
Straßenbewerben der Olympi-
schen Spiele in Tokio vertreten.
Das gab der österreichische Rad-
sport-Verband bekannt. Für die
Bahnbewerbe nannte man das Er-
folgsduo Andreas Graf und Andre-
as Müller.

Corona-Fälle bei Copa. Nur zwei
Tage nach dem Auftakt der Copa
America in Brasilien sind schon
Dutzende Corona-Infektionen be-
kannt. Beim südamerikanischen
Fußball-Kontinentalturnier sind
laut Medien bereits 52 Spieler
und Mitarbeiter positiv getestet
worden.

Kurz notiert
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EARLY-
BIRD TARIF!

änemark steht ein emotio-
naler Fußball-Abend be-
vor. Fünf Tage nach dem

Zusammenbruch ihres besten
Spielers Christian Eriksen tritt
die dänische Nationalmannschaft
im EM-Spiel gegen Belgien am
Donnerstag (18 Uhr) zum ersten
Mal wieder am Ort dieses Dramas
an. Mit dieser Mannschaft fühlt
nach all den Szenen der Verzweif-
lung, des Zusammenhalts und der
gegenseitigen Unterstützung am
vergangenen Samstag ein ganzes
Land mit.

Und sie wird in Kopenhagen
ein Stadion betreten, in das aus-
gerechnet zu dieser Partie wieder
25.000 statt der zu Turnierbeginn
noch geplanten 15.900 Zuschauer
hereingelassen werden. „Ich weiß,
dass Dänemark in allen schwieri-
gen Situationen zusammenhält“,
sagte Stürmer Martin Braithwaite.
„Und ich habe keine Zweifel, dass
es am Donnerstag etwas Besonde-
res wird. Es wird eine wahnsinni-
ge Unterstützung geben, sie wird
uns Spielern helfen.“

Der Angreifer des FC Barcelo-
na hatte Tränen in den Augen, als
er Sätze wie diese im EM-Quartier

D des dänischen Teams in Helsingör
sagte. Das zeigt genau den „emoti-
onalen Kampf“, von dem auch
sein Trainer Kasper Hjulmand
sprach: Auf der einen Seite noch
immer die Bilder von Eriksens
Wiederbelebung verarbeiten zu
müssen. Und auf der anderen Sei-
te ein wichtiges EM-Spiel zu be-
streiten, bei dem es nicht nur um
so etwas wie die Rückkehr in ein
normales Fußballer-Leben geht,
sondern auch noch um die Chan-
cen, nicht schon frühzeitig bei
diesem Turnier auszuscheiden.

Dass sich Eriksen mittlerweile
mit einem Lächeln aus dem Kran-
kenhaus gemeldet und sich quasi
zum ersten Fan seines Teams er-
klärt hat, hilft den Dänen unge-
mein. „Christian ist hier, und es
hätte auch viel schlimmer enden
können“, sagte Torwart Kasper
Schmeichel. „Wir wollen am Don-
nerstag rausgehen und etwas Au-
ßergewöhnliches für Christian
leisten.“

Russen schlagen Finnen
Den Dänen spielte auch das Grup-
pe-B-Ergebnis vom Mittwoch in
die Hände: In einer mitunter
überhart geführten Partie gewan-
nen die Russen gegen Finnland
mit 1:0 (Goldtorschütze Alexej Mi-
rantschuk in der Nachspielzeit
der ersten Hälfte). Damit können
die Dänen (nach dem 0:1 gegen
Finnland) wieder aus eigener
Kraft den Aufstieg schaffen. ■

Emotionen im Parken-Stadion
Fünf Tage nach dem Eriksen-Kollaps empfangen die Dänen in Kopenhagen Belgien –

im Gruppenschlager wird eine besondere Atmosphäre erwartet.

Gruppe B

Finnland - Russland 0:1

Donnerstag:
Dänemark - Belgien 18 Uhr
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Angaben ohne Gewähr.

Ziehungen vom
16. Juni 20216 aus 45

432210 40217 37

Joker 605302

6 10 26 431913
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EINLADUNG

Vergabe-Webinar 
Wie mache ich mein Unternehmen fit für die  
Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung?

   Unser Programm im Detail:

Teil 1 – Rechtliche Grundlagen
• Welche Verfahren gibt es?
• Was sind Eignungs-, Auswahl- und Zuschlagskriterien?
• Möglichkeiten Bietergemeinschaften zu bilden
• Wann droht das Ausscheiden in einem Vergabeverfahren?
• Welche Rechtsschutzmöglichkeiten gibt es?

Teil 2 – Praxistipps
• Wie finde ich relevante Ausschreibungen?
• Was gilt es bei der Analyse von Ausschreibungen zu beachten?
• Auf was ist bei der Bearbeitung von Ausschreibungen zu achten?
• Tipps & Tricks für die Erstellung eines Angebots
• Welche Vorteile bringen eTendering-Plattformen mit sich?

Termin:    Donnerstag, 1. Juli 2021, 16:00-17:30 Uhr

Ort:    Online per Zoom (Der Einstiegslink mit allen wichtigen  
Infos zur Teilnahme folgt zwei Tage vor der Veranstaltung)

Anmeldung an margreth.schinko@auftrag.at  
(Anmeldeschluss 29. Juni 2021)

In Kooperation mit:

ach dem monatelangen
Lockdown vom 3. Novem-
ber 2020 bis 19. Mai 2021

springen in der heimischen Feri-
enhotellerie die Buchungen wie-
der an. „Der heimische Tourismus
steht mitten in einem erfolgrei-
chen Comeback“, freut sich die
zuständige Ministerin Elisabeth
Köstinger. Weniger erfreulich ist
hingegen die Personalsituation.

„Diese Sommersaison wird ei-
ne ziemliche Herausforderung,
was die Mitarbeiter betrifft“, be-
tonte Susanne Kraus-Winkler, Ob-
frau des Fachverbands Hotellerie
in der Wirtschaftskammer Öster-
reich im Gespräch mit der APA.
Ein erheblicher Teil der Beschäf-
tigten hat der Branche nämlich in-
zwischen den Rücken gekehrt.

AMS kommt mit
Stellenvermittlung nicht nach
Nicht nur Fachkräfte werden ge-
sucht, sondern auch Hilfsperso-
nal. Das Arbeitsmarktservice
(AMS) komme mit dem Vermit-
teln der offenen Stellen nicht
mehr nach, so Kraus-Winkler.
Nach mehr als einem halben Jahr
Lockdown müssen die heimischen
Beherbergungs- und Gastronomie-
betriebe diesen Sommer mit rund
25 Prozent weniger Personal aus-
kommen als vor Corona.

Hotellerie und Gastro beschäf-
tigen zu Normalzeiten rund
220.000 Mitarbeiter. Geschätzt 55
Prozent waren der Hoteliersspre-

N

cherin zufolge in der schwierigen
Zeit in Kurzarbeit, rund 28 Pro-
zent meldeten sich arbeitslos, und
nur etwa 16 Prozent wurden voll
weiterbeschäftigt. Die Zahl der
Arbeitslosen im Tourismus sei
heuer von April auf Mai von rund
62.000 auf 44.600 gesunken. An-
fang Juni waren den Angaben zu-
folge weitere rund 100.000 Be-
schäftigte in Kurzarbeit, Ende
März waren es noch rund
122.000 gewesen.

„Die Arbeitslosen sowie grob

drübergeschätzt 5 bis 10 Prozent
der Mitarbeiter in Kurzarbeit
springen ab, wenn diese beendet
wird“, sagte Kraus-Winkler. Das
impliziert 50.000 bis 55.000 offe-
ne Stellen in der Branche.

Deutlich mehr Beschäftigte
zum Bewältigen der anstehenden
Sommerbuchungen brauche die
Ferienhotellerie. Der Stadthotelle-
rie gehe es mangels Urlaubern
aus Übersee nach wie vor
schlecht. Immerhin hat die Regie-
rung die staatlichen Corona-Wirt-

schaftshilfen, die Ende Juni aus-
gelaufen wären, diese Woche um
weitere drei bzw. sechs Monate
verlängert.

Tourismusministerin Köstinger
sieht mit dieser Maßnahme einen
Schwerpunkt des von ihr gestarte-
ten Prozesses „Auf geht’s – zum
Comeback des heimischen Touris-
mus“ umgesetzt. Die Ergebnisse
werden in Form eines „Come-
back-Plans“ im Juli vorgestellt.

Laut einer Umfrage der Statis-
tik Austria im April und Anfang

Mai wollen rund 44 Prozent der
Österreicherinnen und Österrei-
cher heuer im Sommer verreisen,
das sind gleich viele wie im Vor-
jahr. Mehr als Hälfte von ihnen
(57 Prozent) will dabei im Inland
bleiben, 47 Prozent zieht es ins
Ausland. Jeder Fünfte in Öster-
reich ist noch unentschlossen, die
anderen bleiben daheim.

„Der Tourismus ist zurück, und
zwar mit einem Riesen-Rufzei-
chen“, kommentierte Michaela
Reitterer, Präsidentin der Öster-
reichischen Hoteliervereinigung,
die Ergebnisse der Umfrage.

ÖHV-Chefin Reitterer: „Wer
braucht schon Meer?“

Schon vor Corona habe Heimatur-
laub einen ganz speziellen Platz
im Herzen von Herrn und Frau
Österreicher gehabt, so Reitterer:
„Wer braucht schon Meer, wenn
er unsere Seen und Berge haben
kann?““ Die Branchensprecherin
ist davon überzeugt, dass Öster-
reich auch bei internationalen
Gästen als Reiseziel hoch im Kurs
steht. Um hier das volle Potential
abzurufen, sei es nötig, den Grü-
nen Pass auf Schiene zu bringen.

Seit 10. Juni 2021 gibt es bei
Vorliegen eines 3G-Nachweises
keine Registrierungspflicht mehr
bei der Einreise nach Österreich
aus Ländern mit sehr niedrigem
Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2.
Das sind etwa die Länder der Eu-
ropäischen Union. ■ (ede/apa)

Hotels in Personalnöten
Die Buchungslage ist erfreulich, jedoch haben viele Mitarbeiter der Branche den Rücken gekehrt.

44 Prozent der Österreicher wollen heuer im Sommer verreisen. Die Mehrheit von ihnen will im Inland bleiben.

Nicht nur Fachkräfte, sondern auch Hilfspersonal wird gesucht. Foto: apa / Herbert Neubauer

RBI-Chef Strobl verlängert. Der
Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank
International (RBI) hat den Ver-
trag mit Vor-
standschef Jo-
hann Strobl am
Mittwoch vorzei-
tig um fünf Jahre
verlängert. Da-
mit würdige der
Aufsichtsrat sei-
ne außerordent-
lichen Leistun-
gen in den vergangenen Jahren,
seine herausragende fachliche
Kompetenz sowie sein umsichti-
ges Führungsverhalten, teilte das
Unternehmen in einer Presseaus-
sendung mit. Strobls bisheriger
Vertrag wäre im Februar 2022
ausgelaufen. Der aus dem Burgen-
land stammende Manager ist seit
März 2017 CEO der Bank.

Quoten bei Öko-Fahrzeugen. Das
Straßenfahrzeug-Beschaffungsge-
setz wurde am Mittwoch im Mi-
nisterrat beschlossen und dem
Parlament übermittelt. Das Gesetz
ist die nationale Umsetzung einer
EU-Richtlinie, der sogenannten
Clean Vehicles Directive (CVD).
Bund, Länder, Gemeinden und So-
zialversicherungen, aber auch öf-
fentliche Träger aus Bereichen
wie Wasserversorgung, Energie
oder Post müssen demnach in Zu-
kunft Mindestquoten bei der Be-
schaffung von Öko-Fahrzeugen er-
füllen, andernfalls drohen Geld-
bußen. Der Umstieg auf emissi-
onsfreie Autos, Lkw und Busse
wird in den kommenden Jahren
mit über 250 Millionen Euro ge-
fördert, das Geld stammt aus dem
europäischen Wiederaufbaufonds.
Die Quoten betreffen in Öster-
reich rund 5.000 Stellen.

Nordostasien bei 5G vorn. Beim
Ausbau der fünften Mobilfunkge-
neration (5G) liefern sich Nord-
amerika, Nordostasien und die
Golfstaaten ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen, während Westeuropa einen
langsamen Start hinlegt. Das ist
ein Ergebnis des aktuellen Erics-
son Mobility Report. In Nordost-
asien (inklusive China und Süd-
korea) seien Ende 2020 bereits 9
Prozent aller Mobilfunkverträge
auf 5G umgestellt worden. In den
USA liege dieser Wert bei 4 Pro-
zent, in Westeuropa bei einem
Prozent.

Lohn- und Sozialdumpinggesetz.
Die Novelle des Lohn- und Sozial-
dumping-Bekämpfungsgesetzes
(LSD-BG) mit geänderten, EU-kon-
formen Strafrahmen soll Anfang
September in Kraft treten. Der
ÖVP-Wirtschaftsbund begrüßte
die Abschaffung des Kumulati-
onsprinzips, wonach bisher bei
mehreren Verwaltungsübertre-
tungen die einzelnen Strafen par-
allel zu bemessen und zu verhän-
gen sind. Der Gewerkschaftsbund
ÖGB kritisierte auf Twitter, dass
das Kumulationsprinzip abge-
schafft wird. Er hält das Gesetz
generell für zu „lasch“. „Die Straf-
drohungen müssen wesentlich hö-
her werden, damit Lohndumping
nicht zum Kavaliersdelikt wird.“

US-Exporteuere erhöhen Preise.
Die US-Exporteure haben ihre
Preise im Mai so stark angehoben
wie noch nie, nämlich um 17,4
Prozent im Vergleich zum Vorjah-
resmonat. Das ist die größte Stei-
gerung seit Beginn dieser Statis-
tik 1983. Ein Jahr zuvor waren die
Preise wegen der Coronapande-
mie in den Keller gerauscht.

Kurz notiert

Foto: apa / Techt
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Für den Wiener Mautsystem-Spezialisten
Kapsch TrafficCom war 2020/21 ein weite-
res Verlustjahr. Nach Steuern war die Fir-
ma per Ende März mit einem deutlich hö-
heren Fehlbetrag von 102,9 Millionen Euro
konfrontiert – nach einem Minus von 48,1
Millionen Euro im vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr. Der Umsatz schrumpfte um fast
ein Drittel auf 505,2 Millionen Euro.

„Das Glück ist, dass wir einen sehr hohen
Auftragsstand haben“, sagte Vorstandschef
Georg Kapsch am Mittwoch. Dies sorge für
eine Grundauslastung des Geschäfts. Dazu
ergänzend soll ein Sparkurs helfen, das Un-
ternehmen auch mit weniger Umsatz wieder
in die Gewinnzone zu bringen. In Europa
und Nordamerika brachen die Umsätze aus
Mautdiensten wegen des pandemiebedingt

geringeren Verkehrsaufkommens zeitweise
um bis zu zwei Drittel ein.
Die Maut bleibe jedoch das Kerngeschäft.
CEO Kapsch geht für die Zukunft wieder
von einer steigenden Nachfrage nach Maut-
diensten aus. „Nach Covid sind die Budgets
leer“, sagte Kapsch. Deshalb sei Maut der
Faktor und Treiber für Infrastrukturmaß-
nahmen. (kle)

Börsen & Märkte

Corona beschert Kapsch dickes Minus
Im Geschäftsjahr 2020/21 fiel ein Netto-Verlust von knapp 103 Millionen Euro an.
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	 16.6.	 +/-		 %

ATX 3.525,90 –0,09% +++ DAX 15.710,57 –0,12% +++ SMI 11.982,03 +0,50% +++ FTSE-100 7.184,95 +0,17% +++ EuroStoxx-50 4.151,76 +0,19%
Werte: 18 Uhr MEZ Angaben ohne Gewähr

WZ-Gra�k; Quelle: Wiener Börse
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rundsätzlich steht die hei-
mische Wirtschaft gut da,
wie dem neuen Länderbe-

richt des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) zu entnehmen
ist. Auch wenn die Konjunkturer-
holung nach der Krise langsamer
ausfallen dürfte als in anderen
EU-Ländern, brauche Österreich
kein Sparpaket, um den Haushalt
wieder ins Lot zu bringen, sagte
IWF-Vertreter Jeffrey Franks am
Dienstagabend in einer virtuellen
Pressekonferenz. Allein das Aus-
laufen der Corona-Hilfen und das
erwartete Wachstum würden rei-
chen. Ernsthaft überlegt werden
sollte jedoch die Einführung einer
CO2-Steuer.

„Mittelfristig“ werde Öster-
reichs das Defizit auf ein Niveau
wie vor der Krise fallen – womit
Franks eine Neuverschuldung
von 0,5 bis 1,0 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) meint.
Das wäre völlig ausreichend für
einen stabilen Haushalt. Wieder
einen Überschuss zu erwirtschaf-
ten, wäre aus Franks’ Sicht eine
politische Entscheidung, keine
ökonomische Notwendigkeit.
Zwar klinge die Verschuldung Ös-
terreichs mit etwas mehr als 80
Prozent des BIP hoch, im Ver-
gleich zu anderen EU-Ländern sei
sie aber niedrig. Allein durch die
Verringerung des Defizits in den
kommenden Jahren und das Wirt-
schaftswachstum werde die Ver-
schuldungsquote ab 2023 nach-
haltig sinken, das Problem werde
sich von selber regulieren, meinte
der IWF-Vertreter.

Fiskalrat beim Defizit
optimistischer als Blümel

Geht es nach dem Fiskalrat, wird
das pandemiebedingte Budgetde-
fizit bis 2025 zwar sinken. Einen
ausgeglichenen Haushalt werde
jedoch frühestens die nächste Re-
gierung vorlegen können. Den-
noch sind die von Fiskalrats-Prä-

G

sident Christoph Badelt am Mitt-
woch präsentierten Prognose-Zah-
len optimistischer als die jüngs-
ten Erwartungen von Finanzmi-
nister Gernot Blümel (ÖVP).

So rechnet der Fiskalrat für
heuer mit einem leichten Rück-
gang des gesamtstaatlichen Defi-
zits von 8,9 auf 7,6 Prozent des
BIP. Das ist „besser“ als von Blü-
mel zuletzt nach Brüssel gemeldet
(8,4 Prozent). Auch für die kom-
menden Jahre ist der Fiskalrat et-
was zuversichtlicher. Für das
Wahljahr 2024 erwartet er ein De-
fizit von 1,7 Prozent (das Finanz-
ministerium geht von 2,5 Prozent
aus) und 0,9 Prozent für 2025.
Die Staatsschulden sollen heuer
auf einen Rekordwert von 88,7
Prozent des BIP steigen (laut Fi-
nanzministerium auf 89,6 Pro-
zent) und dann bis 2025 auf 83,8
Prozent sinken.

An ein automatisches Heraus-
wachsen aus den Schulden glaubt
der Fiskalrat nicht. Von der Regie-
rung fordert er daher die „Rück-
kehr zu einer nachhaltigen Bud-
getpolitik“, um für künftige Kri-
sen gewappnet zu sein. Den Start-

termin müsse man aber „gut ti-
men“, um das Wirtschaftswachs-
tum nicht zu gefährden, so Badelt.

Bei seinen Empfehlungen ver-
weist der Fiskalrat vor allem auf
die Kosten der alternden Gesell-
schaft und die Ökologisierung.
Für letztere fordert Badelt eine
große „ökosoziale Steuerreform“
mit höheren CO2-Abgaben. Im Ge-
genzug sollten die Abgaben auf
Arbeit gesenkt und jene Teile der
Bevölkerung entlastet werden, die
ihr Verhalten nicht selbst ändern
können. Zur Absicherung des So-
zialsystems braucht es laut Badelt
Strukturreformen und eine nach-
haltige Pflegefinanzierung.

IWF: Bei Digitalisierung
einzelne Schwachstellen

Zur Empfehlung einer CO2-Steuer
hielt IWF-Vertreter Franks unter
anderem fest, dass Österreich mit
dieser den Umbau seiner Wirt-
schaft hin zu Klimaneutralität vo-
rantreiben und auch in Zukunft
wirtschaftlicher Vorreiter bleiben
könnte. Konkret sprach er von ei-
ne CO2-Preis von zunächst 25 Eu-
ro je Tonne, der dann langsam auf
100 Euro steigen sollte. Die Ein-
nahmen daraus sollten für Aus-
gleichsmaßnahmen für ärmere
oder überdurchschnittlich von der
Steuer betroffene Menschen, die
Finanzierung von Investitionen in
„Grüne“ Technologien sowie zur
Steuersenkung in anderen Berei-
chen verwendet werden, um nicht
die gesamte Steuerlast zu erhö-
hen.

Ein weiteres Großthema ist aus
Sicht des IWF die Digitalisierung
der Wirtschaft. Österreich sei da
in einzelnen Punkten gut unter-
wegs, hinke aber in einigen Maß-
nahmen hinten nach. Dazu gehö-
ren der Ausbau schneller Verbin-
dungen – etwa Breitband-Internet,
die Nutzung digitaler Dienste und
die Integration digitaler Technolo-
gien in die Arbeitswelt. ■ (red.)

IWF sieht für Österreich
Notwendigkeit einer CO2-Steuer

Ein Sparpaket braucht es aus Sicht des Währungsfonds nicht. Indes rechnet der Fiskalrat bis 2025 mit einem Budgetdefizit.

Der Internationale Währungsfonds
rät Österreich zu einer CO2-Steuer.

Foto: apa / dpa / Uwe Anspach
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FONDS & FINANZEN Donnerstag, 17. Juni 202114
Investmentfonds

A-PreisRechenw.

3 Bk Aktien-Dachfonds . . . . . . 27,34 26,29

3 Bk Amerika Stock-Mix . . . . . 34,67 33,50

3 Bk Dividend Champions . . . 11,61 11,22

3 Bk Dividenden-Aktienstr. . . 15,44 14,70

3 Bk Em. Mar. Bond-Mix . . . . . 21,70 20,87

3 Bk Emerging-Mix . . . . . . . . . . 35,48 33,79

3 Bk Europa Stock-Mix . . . . . . . 11,09 10,56

3 Bk Immo-Strategie . . . . . . . . . 16,42 15,79

3 Bk Nachhaltigkeitsf. . . . . . . . 23,10 22,00

3 Bk Portfolio-Mix (A) . . . . . . . 5,11 4,96

3 Bk Portfolio-Mix (T) . . . . . . . . 8,80 8,54

3 Bk Renten-Dachf. (A) . . . . . . . 10,43 10,13

3 Bk Renten-Dachf. (T) . . . . . . . 17,07 16,57

3 Bk Sachwerte-F. . . . . . . . . . . . 15,94 15,94

3 Bk Staatsanleihen-F. . . . . . . . 111,42 108,70

3 Bk Unternehmensanl. (A) . . 12,63 12,26

3 Bk Unternehmensanl. (T) . . 16,90 16,41

3 Bk Value-Aktienstr. . . . . . . . . 19,83 18,89

3 Bk Wachstumsaktien-Fds. . . 10,50 10,00

3 Bk Österreich-Fonds . . . . . . . 38,83 37,52

3 Bk. Inflationsschutzf. . . . . . . 14,25 13,90

Best of 3 Banken-Fonds . . . . . . 13,64 13,24

Generali Euro Stock Sel. (A) . . 8,55 8,14

Generali Euro Stock Sel. (T) . . 17,06 16,25

Generali Vermögensaufbau . . 119,94 115,33

A-PreisRechenw.

ASK PensVo/Pensionf. . . . . . . . 174,03 169,79

AustMündelRe A . . . . . . . . . . . . 74,10 72,29

AustMündelRe T . . . . . . . . . . . . 131,46 128,25

AustroRent A . . . . . . . . . . . . . . . 71,34 69,60

AustroRent T . . . . . . . . . . . . . . . . 122,26 119,28

BarRes Ausschfonds . . . . . . . . . 63,24 62,77

BarRes Wachsfonds . . . . . . . . . . 96,90 96,18

Bond S Best-Invest . . . . . . . . . . . 116,19 112,81

Dollar-Res A (USD) . . . . . . . . . . 100,65 99,41

Dollar-Res T (USD) . . . . . . . . . . 154,78 152,87

Equity S Best-Invest . . . . . . . . . 172,59 167,56

EuroPlus 50 A . . . . . . . . . . . . . . 80,91 78,55

EuroPlus 50 T . . . . . . . . . . . . . . . 109,45 106,26

GermanRent A . . . . . . . . . . . . . . 417,24 412,09

GermanRent W . . . . . . . . . . . . . 711,50 702,72

InterBond A . . . . . . . . . . . . . . . . 62,82 60,70

InterBond T . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 115,94

InterStock A . . . . . . . . . . . . . . . . 278,21 267,51

InterStock T . . . . . . . . . . . . . . . . 319,70 307,40

Vienna Stock A . . . . . . . . . . . . . 289,59 281,16

Vienna Stock T . . . . . . . . . . . . . . 344,44 334,41

A-PreisRechenw.

Allianz Inv. Aktienf. . . . . . . . . . 155,74 149,75

Allianz Inv. Austr. Pl. (a) . . . . . 129,32 124,35

Allianz Inv. Austr. Pl. (t) . . . . . 153,07 147,18

Allianz Inv. Defensiv . . . . . . . . 18,06 17,53

Allianz Inv. Dynamisch . . . . . . 23,34 22,44

Allianz Inv. Eurorent (a) . . . . . 104,98 102,92

Allianz Inv. Eurorent (t) . . . . . . 133,28 130,67

Allianz Inv. Klassisch . . . . . . . . 22,72 21,95

Allianz Inv. Konservativ . . . . . 23,14 22,47

Allianz Inv. Osteur. Renten . . . 123,47 118,72

Allianz Inv. Osteuropa . . . . . . . 132,75 126,43

Allianz Inv. Portf. Blue (a) . . . . 14,52 13,83

Allianz Inv. Portf. Blue (t) . . . . 15,97 15,21

Allianz Inv. Progr. . . . . . . . . . . . 14,89 14,25

Allianz Inv. Renten . . . . . . . . . . 165,28 161,25

Allianz Inv. Vorsorge . . . . . . . . 136,57 133,24

Allianz PIMCO Corporate . . . . 83,67 80,45

Allianz PIMCO Mortg. . . . . . . . 84,92 82,05

A-PreisRechenw.

Amundi Austria St. A . . . . . . . 85,45 81,38

Amundi Austria St. T . . . . . . . . 116,25 110,71

Amundi CentEasEu.Bd A . . . . . 8,37 8,09

Amundi CentEasEu.Bd T . . . . . 22,26 21,51

Amundi CPR Climate Act. A . . 123,42 117,54

Amundi CPR Climate Act. T . . 123,99 118,09

Amundi East.Eur.St. A . . . . . . . 144,56 137,68

Amundi East.Eur.St. T . . . . . . . 193,68 184,46

Amundi Ethik Fonds A . . . . . . 6,57 6,35

Amundi Ethik Fonds T . . . . . . . 11,75 11,35

Amundi EuroCorp.Bd. A . . . . . 77,68 75,42

Amundi EuroCorp.Bd. T . . . . . . 145,35 141,12

Amundi GF EurRent A . . . . . . . 68,77 67,09

Amundi GF Vorsorge Aktiv A 8,51 8,22

Amundi Glo.Ba.Tar.In.Plus A . 100,30 97,38

Amundi Glo.Hi.Yd.Bd. A . . . . . 95,95 93,15

Amundi Glo.Hi.Yd.Bd. T . . . . . . 244,32 237,20

Amundi Glo.Hi.Yd.Bd.L.Dur. A 108,76 106,10

Amundi Glo.Hi.Yd.Bd.L.Dur. T 84,83 82,76

Amundi GoldSt. A . . . . . . . . . . . 20,40 19,43

Amundi GoldSt. T . . . . . . . . . . . 27,86 26,53

Amundi Healthcare St. A . . . . . 23,98 22,84

Amundi Healthcare St. T . . . . . 29,75 28,33

Amundi KI ausgew. A . . . . . . . . 77,95 75,68

Amundi KI ausgew. T . . . . . . . . 100,20 97,28

Amundi KI trad. A . . . . . . . . . . . 8,54 8,29

Amundi KI trad. T . . . . . . . . . . . 15,07 14,63

Amundi MegaTrends A . . . . . . 9,86 9,39

Amundi MegaTrends T . . . . . . 14,52 13,83

Amundi Mündel Rent A . . . . . . 77,08 75,20

Amundi Mündel Rent T . . . . . . 120,44 117,50

Amundi SelectEur.St A. . . . . . . 133,82 127,45

Amundi SelectEur.St T . . . . . . . 195,73 186,41

Amundi Öko Sozial Rent A . . . 113,55 110,78

Amundi Öko Sozial Rent T . . . 132,00 128,78

Amundi Öko Sozial St. A . . . . . 194,24 186,76

Amundi Öko Sozial St. T . . . . . 236,38 227,28

Konzept Ertrag Aktien Welt A 11,49 11,04

Konzept Ertrag Aktien Welt T 17,19 16,52

Konzept Ertrag ausgew. A . . . . 181,21 175,08

Konzept Ertrag ausgew. T . . . . 119,51 115,46

Konzept Ertrag dyn. A . . . . . . . 105,62 101,55

Konzept Ertrag dyn. T . . . . . . . 172,71 166,06

Konzept Ertrag kons. A . . . . . . 107,78 104,64

Konzept Ertrag kons. T . . . . . . 171,99 166,98

A-PreisRechenw.

IQAM Austrian MedTrust RA . 106,66 103,05

IQAM Bal. Equity FoF RT . . . . 184,62 175,82

IQAM Bal. Protect 95 RA . . . . . 37,13 36,04

IQAM Bond Corporate RA . . . . 106,75 103,14

IQAM Bond EUR FlexD RA . . . 28,53 27,83

IQAM Bond High Yield RA . . . 95,62 92,38

IQAM Bond LC EM RA . . . . . . . 90,29 87,23

IQAM Bond USD FlexD RA . . . 116,41 113,01

IQAM Equity EM RT . . . . . . . . . 201,08 191,50

IQAM Market Timing Eur. RT . 102,57 97,68

IQAM Quality Eq Europe RA . 217,00 206,66

IQAM Quality Eq Pacific RT . . 167,01 159,05

IQAM Quality Equity US RT . . 395,96 377,10

IQAM ShortTerm EUR RA . . . . 64,46 64,13

IQAM SRI SparTrust M RA . . . 88,59 86,85

Strat. Commodity Fund RT . . . 70,88 67,50

A-PreisRechenw.

LLB Strat.Tot.Ret.Ausgew. (A) . 12329,7 11742,6

LLB Strat.Tot.Ret.Ausgew.(T) . 12332,0 11744,8

LLB Strategie PKG (A) . . . . . . . 69,39 66,09

LLB Strategie PKG (T) . . . . . . . . 93,87 89,40

LLB SemperReal Estate (A) . . . 130,67 126,86

LLB SemperReal Estate (T) . . . 185,66 180,25

LLB Akt. Immob. Europa (A) . 201,52 191,92

LLB Akt. Immob. Europa (T) . . 288,50 274,76

LLB Aktien Österreich (A) . . . . 154,17 146,83

LLB Aktien Österreich (T) . . . . 187,70 178,76

LLB Anl. Schwellenldr. (A) . . . 67,66 65,69

LLB Anl. Schwellenldr. (T) . . . 143,88 139,69

LLB Dollar Bd. F. (A) . . . . . . . . . 13,57 12,08

A-PreisRechenw.

Conc. Alpha Rent. Global* . . . 138,07 135,36

HCM Dyn. Value* . . . . . . . . . . . 900,35 857,48

Vermögensbildungsf. . . . . . . . . 128,87 122,73

A-PreisRechenw.

ERSTE Bond Em. M. Corp. (A) 123,41 119,23

ERSTE Bond Em. M. Corp. (T) 196,22 189,58

ERSTE Interbond G1 . . . . . . . . . 61,26 58,90

ERSTE Resp. St. Am (USD) . . . 757,52 728,38

Erste Resp. Stock Global (T) . . 412,89 393,22

ERSTE WWF St. Umwelt (T) . . 317,98 305,75

ESPA Bd. Combirent (A) . . . . . 17,61 17,18

ESPA Bd. Combirent (T) . . . . . . 32,99 32,18

ESPA Bd. Danubia (A) . . . . . . . 55,88 53,99

ESPA Bd. Danubia (T) . . . . . . . . 146,50 141,54

ESPA Bd. Em.Markets (A) . . . . 66,61 64,35

ESPA Bd. Em.Markets (T) . . . . 180,51 174,40

ESPA Bd. Eur-Mündel (A) . . . . 8,35 8,14

ESPA Bd. Eur-Mündel (T) . . . . . 14,67 14,31

ESPA Bd. Euro-Corp (A) . . . . . . 111,23 107,46

ESPA Bd. Euro-Corp (T) . . . . . . 182,28 176,11

ESPA Bd. Euro-Rent (A) . . . . . . 92,90 90,63

ESPA Bd. Euro-Rent (T) . . . . . . 164,15 160,14

ESPA Bd. Euro-Reserva . . . . . . 8,09 7,89

ESPA Best of America (T) . . . . 248,17 238,62

ESPA Best of Europe (T) . . . . . . 213,80 205,57

ESPA Best of World (T) . . . . . . . 187,19 179,99

ESPA D-A-CH Fonds (A) . . . . . . 127,37 123,06

ESPA D-A-CH Fonds (T) . . . . . . 146,89 141,92

ESPA Portofolio Bal.30 (A) . . . 65,18 62,97

ESPA Portofolio Bal.50 (A) . . . 91,87 88,76

ESPA Reserve Eur.Pl. (A) . . . . . 71,10 70,57

ESPA Reserve Eur.Pl. (T) . . . . . 108,16 107,35

ESPA Sel. Bd. Dynamic (A) . . . 100,31 97,38

ESPA Sel. Bd. Dynamic (T) . . . 140,86 136,75

ESPA Select Bond (A) . . . . . . . . 112,38 109,63

ESPA Select Bond (T) . . . . . . . . 168,70 164,58

ESPA Select Invest (A) . . . . . . . 110,17 106,44

ESPA Select Invest (T) . . . . . . . 189,02 182,62

ESPA Select Medw (A) . . . . . . . 118,98 114,95

ESPA Select Medw (T) . . . . . . . 204,87 197,94

ESPA Stock Biotec (T) . . . . . . . . 496,36 477,26

ESPA Stock Global (T) . . . . . . . . 163,42 157,13

ESPA Stock Global Em. M. (T) 270,75 260,33

ESPA Stock Techno (A) . . . . . . . 139,94 134,55

ESPA Stock Vienna (T) . . . . . . . 179,70 174,46

Active Global Trend (T) . . . . . . 13,37 12,85

Optimum 14 Fonds . . . . . . . . . . 29,95 28,93

VIF Versicherung. Intern. F. . . 24,66 23,71

YOU INVEST active (A) . . . . . . 113,29 108,93

YOU INVEST active (T) . . . . . . 130,91 125,87

YOU INVEST balanced (A) . . . 110,13 106,40

YOU INVEST balanced (T) . . . . 124,52 120,30

YOU INVEST progressive (A) . 114,56 110,15

YOU INVEST progressive (T) . 126,82 121,94

YOU INVEST solid (A) . . . . . . . 107,50 104,36

YOU INVEST solid (T) . . . . . . . . 118,66 115,20

Zukunftsvorsorge Akt. . . . . . . . 8,23 7,91

Österreich Aktienfonds . . . . . . 4,40 4,23

A-PreisRechenw.

Gutmann Aktienfonds . . . . . . . 13,32 12,80

Gutmann Europa-Anleihef. . . . 78,36 76,07

Gutmann Global Divid. . . . . . . 201,50 191,90

Gutmann Int. Anleihef. . . . . . . 6,81 6,61

Gutmann Liquidit. . . . . . . . . . . . 9,27 9,22

Gutmann Vorsorgefonds . . . . . 10,27 9,97

Nippon Portfolio (JPY) . . . . . . . 207917 201861

Nouvelle Europe II . . . . . . . . . . 184,97 179,58

OEBV Invest . . . . . . . . . . . . . . . . 5,59 5,42

Prime Growth . . . . . . . . . . . . . . . 154,92 147,54

Prime Value . . . . . . . . . . . . . . . . 142,24 138,09

A-PreisRechenw.

Golden Roof Welt* . . . . . . . . . . . 21,88 21,88

Hypo PF Liquidität* . . . . . . . . . 52,53 52,43

Hypo Rendite Plus* . . . . . . . . . 16,30 16,30

Hypo Rent T* . . . . . . . . . . . . . . . 10,31 10,06

Hypo-Rendite Plus* . . . . . . . . . 14,33 14,33

Opp. A. Backed Securities* . . . 111772 106450

Tri Style Fund* . . . . . . . . . . . . . 18,31 17,44

A-PreisRechenw.

Core Europe . . . . . . . . . . . . . . . . 330,05 315,84

Core Europe . . . . . . . . . . . . . . . . 297,98 285,15

Quattro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,55 11,00

Quattro EU . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,37 13,69

A-PreisRechenw.

KEPLER Doll.Rentenf. (USD) . 135,22 131,29

KEPLER Em. Mrkts. Renten . . 119,84 116,35

KEPLER Europa Aktienf. . . . . . 82,08 78,93

KEPLER Europa Rentenf. . . . . . 104,85 102,30

KEPLER Global Aktienf. . . . . . . 96,41 92,71

KEPLER High Yield Corp. . . . . 58,00 56,32

KEPLER Liquid Rentenfds. . . . 97,75 96,79

KEPLER Mix Dynamisch . . . . . 150,23 144,46

KEPLER Mix Solide . . . . . . . . . . 117,79 114,36

KEPLER US Aktienf. (USD) . . . 158,83 152,73

KEPLER Vorsorge Mix . . . . . . . 104,29 101,26

KEPLER Vorsorge Rentenf. . . . 94,89 92,58

A-PreisRechenw.

Raiff. 14-MixLight T . . . . . . . . . 166,00 166,00

Raiff. Active-Aktien A. . . . . . . . 157,70 157,70

Raiff. Dollar-ShortTerm-Rt. . . . 100,00 100,00

Raiff. Emerg. Mark. -Akt. A . . . 257,64 257,64

Raiff. Energie-Aktien A . . . . . . 96,57 96,57

Raiff. Eurasien-Aktien A . . . . . 197,95 197,95

Raiff. Euro-Corporates A . . . . . 120,96 120,96

Raiff. Euro-Rent A . . . . . . . . . . . 85,37 85,37

Raiff. Euro-ShortTerm-Rt. . . . . 60,94 60,94

Raiff. Europa-Aktien A . . . . . . . 188,25 188,25

Raiff. Europa-HighYield A . . . . 84,64 84,64

Raiff. Europa-SmallCap A . . . . 279,67 279,67

Raiff. EuroPlus-Rent A . . . . . . . 7,04 7,04

Raiff. Global-Aktien A . . . . . . . 280,56 280,56

Raiff. Global-Rent A . . . . . . . . . 52,47 52,47

Raiff. HealthCare-Aktien A . . . 224,72 224,72

Raiff. Inflationsschutz-Anl. T . 132,26 132,26

Raiff. Nachh.-Aktien A . . . . . . . 179,39 179,39

Raiff. Nachh.-Mix A. . . . . . . . . . 100,40 100,40

Raiff. OK-Rent A . . . . . . . . . . . . . 42,06 42,06

Raiff. Osteuropa-Aktien A . . . . 247,88 247,88

Raiff. Osteuropa-Aktien T . . . . 308,06 308,06

Raiff. Pazifik-Aktien A . . . . . . . 168,05 168,05

Raiff. Sicherheit T . . . . . . . . . . . 147,58 147,58

Raiff. Technologie-Aktien A . . 317,69 317,69

Raiff. US-Aktien A . . . . . . . . . . . 227,34 227,34

Raiff. Österr.-Aktien A . . . . . . . 198,50 198,50

Raiff. Österr.-Rent A . . . . . . . . . 7,14 7,14

Raiff. Österr.-Rent T . . . . . . . . . 12,50 12,50

Raiff. §14-Mix A . . . . . . . . . . . . . 79,95 79,95

Raiff. §14-MixLight A . . . . . . . . 106,09 106,09

Raiff. §14-Rent A . . . . . . . . . . . . 65,83 65,83

Raiff.Fd. Ertrag . . . . . . . . . . . . . 123,62 123,62

Raiff.Fd. Sicherheit . . . . . . . . . . 99,37 99,37

Raiff.Fd. Wachstum . . . . . . . . . . 134,85 134,85

A-PreisRechenw.

Active Global Trend (T) . . . . . . 13,37 12,85

Optimum 14 Fonds . . . . . . . . . . 29,95 28,93

VIF Versicherung. Intern. F. . . 24,66 23,71

Zukunftsvorsorge Akt. . . . . . . . 8,23 7,91

Österreich Aktienfonds . . . . . . 4,40 4,23

A-PreisRechenw.

Klassik Aktien (A) . . . . . . . . . . . 231,69 231,69

Klassik Aktien (T) . . . . . . . . . . . 324,50 324,50

Klassik Anleihen (A) . . . . . . . . 76,16 76,16

Klassik Anleihen (T) . . . . . . . . . 137,79 137,79

Klassik Nachhalt. Mix (A) . . . . 88,51 88,51

Klassik Nachhalt. Mix (T) . . . . 139,27 139,27

Klassik Spar Pl. A . . . . . . . . . . . 98,05 98,05

Klassik Spar Pl. T . . . . . . . . . . . 122,26 122,26

A-PreisRechenw.

Apollo 2 Global Bond . . . . . . . . 7,98 7,65

Apollo Ausgewogen* . . . . . . . . 18,40 17,48

Apollo Dynamisch* . . . . . . . . . . 15,84 15,05

Apollo Emerging Europe (A)* 159,04 151,11

Apollo Euro Corp. Bond* . . . . . 7,15 6,79

Apollo European Equity* . . . . 7,17 6,81

Apollo Konservativ* . . . . . . . . . 19,13 18,18

Apollo Mündel* . . . . . . . . . . . . . 7,36 7,13

Apollo New World (A)* . . . . . . 112,63 107,01

Apollo Selection Bal. (A)* . . . . 9,58 9,10

Apollo Styrian Glob. Equ.* . . . 30,07 28,57

FarSighted Glob. Portf. (T)* . . 13,52 12,85

Schelhammer Portf. dyn.* . . . . 85,03 81,76

SUPERIOR 1- Ethik Renten*. . 73,90 72,10

SUPERIOR 3 - Ethik* . . . . . . . . 849,09 828,38

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien* . 117,82 113,29

TradeCom FondsTrader* . . . . . 25,75 24,52

Value Cash Flow Fonds (A)* . . 24,71 23,48

Value Investm. Fd. Kl. (A)* . . . 118,52 112,61

A-PreisRechenw.

All Asia (T) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,41 23,24

All Europe (T) . . . . . . . . . . . . . . . 16,01 15,24

All Japan (T) . . . . . . . . . . . . . . . . 11,21 10,67

All Trends (T) . . . . . . . . . . . . . . . 17,66 16,81

All World (T) . . . . . . . . . . . . . . . . 24,91 23,72

Globo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,90 133,20

Globo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,25 56,10

Schoellerb. Aktienf. V. (A) . . . . 268,45 258,10

Schoellerb. Aktienf. V. (T) . . . . 318,90 306,60

Schoellerb. Aktienf. w.g. (A) . . 212,35 204,15

Schoellerb. Aktienf. w.g. (T) . . 241,75 232,40

Schoellerb. Anleihef. (A) . . . . . 69,15 67,10

Schoellerb. Anleihef. (T) . . . . . 127,15 123,40

Schoellerb. Ethik Vors. (T) . . . 15,32 14,87

Schoellerb. Ethik Vors. (VT) . . 15,31 14,86

Schoellerb. Euro Altern. A . . . 80,75 78,35

Schoellerb. Euro Altern. T . . . . 151,65 147,20

Schoellerb. Glob. Dyn. (T) . . . . 191,19 185,62

Schoellerb. Glob. H. C.(T) . . . . 25,43 24,21

Schoellerb. Glob. Pens.(A) . . . . 9,24 8,97

Schoellerb. Glob. Pens.(T) . . . . 24,26 23,55

Schoellerb. Glob. Res. (A) . . . . 101,49 96,65

Schoellerb. Glob. Res. (T) . . . . . 108,72 103,54

Schoellerb. Kurzinv. (A) . . . . . . 64,65 64,30

Schoellerb. Kurzinv. (T) . . . . . . 89,45 88,95

Schoellerb. Realzins Pl. (A) . . . 100,40 97,40

Schoellerb. Realzins Pl. (T) . . . 145,75 141,45

Schoellerb. USD Rent.fd. (A) . . 52,63 51,06

Schoellerb. USD Rent.fd. (T) . . 89,00 86,28

Schoellerb. Vorsorgef. (A) . . . . 59,75 58,25

Schoellerb. Vorsorgef. (T) . . . . 122,45 119,40

Schoellerb. Zinsstr.Pl. (A) . . . . 102,40 99,35

Schoellerb. Zinsstr.Pl.(T) . . . . . 128,60 124,85

A-PreisRechenw.

UniFavorit: Aktien Europa* . . 135,27 128,83

Uni Global Dividende* . . . . . . . 124,94 118,99

UniRent Mündel* . . . . . . . . . . . 97,65 95,27

UniRentEuro Mix* . . . . . . . . . . 98,15 95,76

A-PreisRechenw.

Patriarch Cl.B&W Glob. FS. B . 12,64 12,04

Patriarch Select Chance . . . . . . 14,90 14,09

Patriarch Select Ertrag . . . . . . . 14,01 13,25

Patriarch Select Wachstum . . . 17,45 16,50

Luxembourg Selection Funds

A-PreisRechenw.

Asian Solar & Wind F. A1* . . . 137,52 133,51

Asian Solar & Wind F. A2* . . . 3266,94 3171,79

Universal-Investment-Lux. S.A.
A-PreisRechenw.

XAIA Credit Basis (G)* . . . . . . 1053,22 1032,57

XAIA Credit Basis (I)* . . . . . . . 1085,15 1085,15

XAIA Credit Basis II (I)* . . . . . 978,37 978,37

XAIA Credit Basis II (P)* . . . . . 97,85 95,46

XAIA Credit Debt Capital (I)* 1032,83 1032,83

XAIA Credit Debt Capital (P)* 103,64 100,62

Diverse Notierungen

EZB-Referenzkurse vom 16.06.
Euro/AUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5719
Euro/CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4764
Euro/CHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0896
Euro/CNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7582
Euro/CZK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4720
Euro/DKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4366
Euro/GBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8583
Euro/HRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4980
Euro/HUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351,6700
Euro/IDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17270,5800
Euro/JPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,1900
Euro/MYR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9921
Euro/NOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1208
Euro/NZD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6950
Euro/PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,2740
Euro/PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5166
Euro/RON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9236
Euro/RUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,2354
Euro/SEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1283
Euro/THB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,7660
Euro/TRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3613
Euro/USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2124

DEVISEN vom 16.06.
Geld Brief Mittel

Austral. Dollar . . . . 1,5637 1,5817 1,573
Britisches Pfund . . 0,8555 0,8615 0,859
Dänische Krone . . 7,4085 7,4645 7,437
Hongkong Dollar . 9,2393 9,5693 9,404
Japanischer Yen . . 132,6080 133,8720 133,240
Kanad. Dollar . . . . . 1,4679 1,4849 1,476
Kroat. Kuna . . . . . . 7,3120 7,6620 7,487
Neuseel. Dollar . . . 1,6636 1,7286 1,696
Norweg. Krone . . . 10,0790 10,1440 10,112
Poln. Zloty . . . . . . . 4,4667 4,5667 4,517
Schwed. Krone . . . 10,0865 10,1565 10,122
Schweizer Fr. . . . . . 1,0830 1,0962 1,090
Serb. Dinar . . . . . . . 115,5000 119,5000 117,500
Singapure Dollar . . 1,5720 1,6420 1,607
Südafrik. Rand . . . 16,5061 16,8161 16,661
Tchech. Krone . . . . 25,0680 25,7680 25,418
Ungar. Forint . . . . . 346,5600 355,3600 350,960
US Dollar . . . . . . . . 1,2065 1,2165 1,212
Quelle: c©Erste Bank

NOTEN vom 16.06.
Geld Brief Mittel

Austral. Dollar . . . . 1,5250 1,6210 1,573
Britisches Pfund . . 0,8465 0,8695 0,858
Dänische Krone . . 7,3060 7,5660 7,436
Japanischer Yen . . 130,7500 135,6500 133,200
Kanad. Dollar . . . . . 1,4445 1,5095 1,477
Kroat. Kuna . . . . . . 7,2830 7,6830 7,483
Neuseel. Dollar . . . 1,5410 1,8510 1,696
Norweg. Krone . . . 9,9520 10,2720 10,112
Polnischer Zloty . . 4,0320 5,0000 4,516
Schwed. Krone . . . 9,9500 10,3000 10,125
Schweizer Fr. . . . . . 1,0570 1,1230 1,090
Singapure Dollar . . 1,5080 1,7060 1,607
Südafrik. Rand . . . 15,5935 17,7445 16,669
Tchech. Krone . . . . 24,0500 26,7500 25,400
Ungar. Forint . . . . . 346,2000 356,2000 351,200
US Dollar . . . . . . . . 1,1940 1,2300 1,212
Quelle: c©Erste Bank

RICHTKURSE/NOTEN
Geld Brief

China-Renmimbi . . . . . . 6,1500 9,4500

Hongkong Dollar . . . . . . 8,4515 10,3685

Indien-Rupie . . . . . . . . . . 79,2000 98,4000

Indonesische Rupie . . . 13979,3000 20525,3000

Israel Schekel . . . . . . . . . 3,4595 4,3885

Jordanien-Dinar . . . . . . . 0,7705 0,9475

Kenia-Schilling . . . . . . . 114,0000 147,2000

Malays.-Ringgit . . . . . . . 4,5825 5,3955

Marokk. Dirham . . . . . . 9,6500 11,7500

Mauritius Rupie . . . . . . 47,6500 55,1500

Mexikanischer Peso . . . 22,7000 25,7000

S.Korea-Won . . . . . . . . . . 1160,0000 1560,0000

Saudiarabian-Rial . . . . . 4,2185 4,8615

VAE-Dirham . . . . . . . . . . 4,1395 4,7625
Quelle: c©Erste Bank

RICHTKURSE/DEVISEN
Geld Brief

Ägypten-Pfund . . . . . . . . 18,7768 19,1768
Algerien-Dinar . . . . . . . . 153,0419 171,0419
Brasilien-Real . . . . . . . . . 5,8889 6,3389
Bulgar. Lewa . . . . . . . . . . 1,8954 2,0154
China-Renmimbi . . . . . . 7,6710 7,8410
Indien-Rupie . . . . . . . . . . 87,5800 90,0800
Indonesien-Rupiah . . . . 16078,0030 18428,0030
Island-Krone . . . . . . . . . . 142,0000 152,0000
Israel-Shekel . . . . . . . . . 3,8000 4,0500
Kenia-Shilling . . . . . . . . 128,7820 132,4820
Malays.-Ringgit . . . . . . . 4,7646 5,2146
Mexiko-Peso . . . . . . . . . . 23,5900 24,7900
Russland-Rubel . . . . . . . 86,7500 87,7500
Taiwan-Dollar . . . . . . . . . 31,6440 35,3940
Thailand-Baht . . . . . . . . . 36,6650 38,8650
Tunesien-Dinar . . . . . . . 3,2981 3,3581
Türkei-Lira . . . . . . . . . . . 10,3456 10,3956
VAE-Dirham . . . . . . . . . . 4,3500 4,5500
Quelle: c©Erste Bank

GOLDPREISE
Goldbarren

Ankauf Verkauf
10 Gramm . . . . . . . . . . . . . . 494,50 514,50
50 Gramm . . . . . . . . . . . . . . 2460,00 2504,00
100 Gramm . . . . . . . . . . . . . 4921,00 5000,00
250 Gramm . . . . . . . . . . . . . 12300,00 12460,00
500 Gramm . . . . . . . . . . . . . 24580,00 24850,00
1000 Gramm. . . . . . . . . . . . 49120,00 49540,00

Österreichische Goldmünzen
Dukaten, einfach . . . . . . . . 174,50 185,50
Dukaten, vierfach . . . . . . . 691,00 719,00
Philharmonik., 1 Unze . . . 1544,00 1580,00
Philharmonik., 1/2 Unze . 778,00 805,00
Philharmonik., 1/4 Unze . 394,00 414,00
Philharmonik., 1/10 Unze 160,00 173,00
100 Österr. Kronen . . . . . . 1464,00 1524,00

Österreichische Silbermünzen
Maria-Theresien-Taler, matt 15,50 22,00
Maria-Theresien-Taler, hgl. . 15,50 27,00

Bullionmünzen aus aller Welt
Maple Leaf, 1 Unze . . . . . . 1545,00 1595,00

Kruger Rand, 1 Unze . . . . 1545,00 1595,00

1 Koala Platin . . . . . . . . . . . 914,00 1014,00

Quelle: c©Erste Bank

METALLWERTE
EUR/KG 16.06.
I Messing und Sondermessing . . +6,47 (6,47)
II Rotgusslegierungen . . . . . . . . . . +9,47 (9,47)
III Zinnbronzen . . . . . . . . . . . . . . . . +11,23 (11,23)
IV a) Bleibronzen . . . . . . . . . . . . . . +9,21 (9,21)
IV b) Alu-Bronzen . . . . . . . . . . . . . +7,12 (7,12)
V Feinzinklegierungen . . . . . . . . . +2,60 (2,60)
(in Klammern für Umschmelzlegierungen)
EUR/100 KG 16.06.

Bronze 94/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077,00

Bronze 95/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053,00

MK-Kupfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912,14

Messing MS58I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680,00

Messing MS 63/37 . . . . . . . . . . . . . . . 720,00

N 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037,00
S23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817,00
Quelle: Buntmetall Amstetten GmbH

LONDONER METALLBÖRSE
16.06.

Aluminium, 99,7% (Dollar/t)
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2454,50 - 2454,50
3 Monate . . . . . . . . . . . . . . . 2452,50 - 2452,50
Blei (Dollar/t)
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2161,00 - 2161,00
3 Monate . . . . . . . . . . . . . . . 2177,50 - 2177,50
Kupfer “A“ (Dollar/t)
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9508,00 - 9508,00
3 Monate . . . . . . . . . . . . . . . 9538,00 - 9538,00
Nickel (Dollar/t)
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17483,00 - 17483,00
3 Monate . . . . . . . . . . . . . . . 17519,00 - 17519,00
Zink, shgr. (Dollar/t)
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2972,50 - 2972,50
3 Monate . . . . . . . . . . . . . . . 2983,00 - 2983,00
Zinn, Höhergr. (Dollar/t)
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33055,00 - 33055,00
3 Monate . . . . . . . . . . . . . . . 31254,00 - 31254,00

ZINSEN
16.06.

Basissatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,6200
Referenzsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6500
3 Monats Euribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,5420
3 Monats US Libor Dollar . . . . . . . . . . . . . 0,1248
Umlaufgew. Durchschnittsrendite Bund 0,2600

ZINSSÄTZE AM GELDMARKT
16.06.

Euro 1 Monat . . . . . . . . . . . -0,5900 - -0,4900
3 Monate . . . . . . . . . . -0,5500 - -0,4500
12 Monate . . . . . . . . . -0,4200 - -0,3200

US-$ 1 Monat . . . . . . . . . . . 0,0050 - 0,2550
3 Monate . . . . . . . . . . 0,0250 - 0,2750
12 Monate . . . . . . . . . 0,1150 - 0,3650

Pfund 1 Monat . . . . . . . . . . . 0,0100 - 0,2100
3 Monate . . . . . . . . . . 0,0300 - 0,2300
12 Monate . . . . . . . . . 0,1300 - 0,3300

Sfr 1 Monat . . . . . . . . . . . -0,8100 - -0,6600
3 Monate . . . . . . . . . . -0,7800 - -0,6400
12 Monate . . . . . . . . . -0,7000 - -0,5500

Yen 1 Monat . . . . . . . . . . . -0,2100 - -0,0600
3 Monate . . . . . . . . . . -0,2000 - -0,0500
12 Monate . . . . . . . . . -0,2200 - -0,0200

ERLÄUTERUNGEN
Börsenseite: Alle Kurse in Euro, Ausnahmen: New York-
Kurse in USD, London-Schlusskurse in GBP, Schweiz-
Schlusskurse in CHF, Div. = zuletzt gezahlte Dividen-
de in Euro. v = Dividendenvorschlag, KGV=Kurs-Gewinn-
Verhältnis, Zusätze: V = Vorzugsaktie, St = Stammak-
tie, NA = Namensaktien, Inh=Inhaberaktien, G=Geldkurs,
rG=repartiert Geld, W=Warenkurs, rW=repartiert Ware.
Fondsseite: Alle Kurse in Euro, abweichende Währungen
in Klammern. * Preise vom Vortag oder letztverfügbar. A-
Preis = Ausgabepreis, Rechenw. = Rechenwert

Quelle Devisen, Noten, Goldpreise:

Alle Kurse und Preise ohne Gewähr.
Quelle: Aktieninformationsdienst www.aid-net.de

Anzeige:

Börse Online empfiehlt den Captimizer

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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6.00 Wetter-Panorama
und Programmvorschau

9.00 ZIB
9.05 Plenarsitzung des

Nationalrates mit
Verlängerungen von
Corona-Bestimmungen

13.00 ZIB
13.15 Aktuell nach eins
14.00 Silvia kocht
14.25 Sturm der Liebe
15.15 Die Rosenheim-

Cops

5.00 Martha Argerich spielt
Beethoven: Klavierkonzert
Nr. 1 5.55 Re: Londons
Messer-Morde 6.30 Rituale
der Welt 7.00 ARTE Jour-
nal Junior 7.05 GEO Re-
portage 7.50 Kontinente in
Bewegung 8.35 Stadt Land
Kunst 9.40 Im Schatten
des Supervulkans
10.35 Risiko Vulkan
11.30 Bedrohte Wildnis
12.15 Griechenland: Von

den Gipfeln bis ans Meer
12.50 ARTE Journal
13.00 Stadt Land Kunst
13.45 Die Blume des

Bösen
15.30 Magische Gärten

5.30 ZDF-Morgenmagazin
9.00 Tagesschau
9.05 Live nach Neun
9.55 Verrückt nach Meer
10.45 Meister des Alltags
11.15 Wer weiß denn

sowas?
12.00 Tagesschau

12.15 ARD-Buffet 
13.00 ARD-Mittags-

magazin 
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe

3.30 BilderWelten 4.30 Auf
legendären Routen 5.20
Bares für Rares 5.55 Ser-
vus Wetter 6.00 Das Wet-
terpanorama bei ServusTV
9.28 Servus Wetter
9.30 Servus am Abend
9.55 Terra Mater
10.45 Die geheime Welt

unserer Katzen
11.30 So funktioniert’s
12.13 Servus Wetter
12.15 Ancient Aliens – Un-

erklärliche Phänomene
13.05 Auf Entdeckungs-

reise – durch Europa
13.58 Servus Wetter
14.00 Bares für Rares
15.00 Bares für Rares

5.30 ZDF-Morgenmagazin
9.00 heute Xpress
9.05 Volle Kanne –

Service täglich
10.30 Notruf Hafenkante
11.15 SOKO Wismar
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ARD-Mittags-

magazin
14.00 heute Xpress
14.05 sportstudio live –

UEFA EURO 2020
15.00 Ukraine – Nord-

mazedonien Vorrunde
Gruppe C

6.00 24 Stunden Wien
10.00 Wiener Bühnen
10.30 Preview –

Das Kinomagazin
11.00 24 Stunden Wien
11.30 W24 Spezial
13.00 24 Stunden Wien
13.30 Wienyl
14.00 24 Stunden Wien
14.15 Wiener Liedkunst
14.30 Pelinka mit Hirn
15.00 24 Stunden Wien
15.15 Bewegung macht

Spaß!
15.30 Für Wien

8.20 Bezaubernde Jeannie
8.45 Melissa & Joey 9.05
Velvet 9.50 The Fosters
10.25 Zwei Engel auf Strei-
fe 12.00 Q1 Ein Hinweis ist
falsch 12.45 Legenden-
Stammtisch mit Herbert
Prohaska 13.10 UEFA EU-
RO 2020 – Gruppe C: Nie-
derlande – Österreich
13.30 UEFA EURO 2020 –
Tag 6 14.00 UEFA EURO
2020 – Gruppe C: Nieder-
lande – Österreich 14.15
UEFA EURO 2020 – Grup-
pe C: Ukraine– Nordmaze-
donien „Der Countdown“
14.50  Ukraine– Nordma-
zedonien „Das Spiel

5.30 Café Puls mit
PULS 4 News

11.55 MediaShop –
Immer etwas Neues

14.00 Café Puls
am Nachmittag

15.30 Last Man Standing

17.00 heute Xpress
17.05 sportstudio live –

UEFA EURO 2020
18.00 Dänemark – Belgi-

en Vorrunde Gruppe B
„Vorrunde, Gruppe B:
Dänemark – Belgien.“

20.00 sportstudio live –
UEFA EURO 2020
Eine knappe Stunde vor
Anpfiff der jeweiligen
Partie bietet das Maga-
zin Vorberichte, Gesprä-
che und Informationen.

16.00 Heimatleuchten
„Das Kärntner Rosental
– Bienen, Büchsen &
Pohaca.“

17.00 Servus Wetter
17.05 Quizjagd
18.00 Servus Nachrichten 
18.05 Servus am Abend
18.30 Bares für Rares
19.15 Servus Sport

aktuell
19.20 Servus Nachrichten 
19.35 Quizmaster
20.10 Servus Wetter

16.00 Die Barbara Karlich
Show

17.00 ZIB
17.05 Aktuell nach fünf
17.30 Studio 2
18.30 konkret
18.51 infos & tipps
19.00 Bundesland heute
19.23 Wetter aus dem

Bundesland
19.30 Zeit im Bild
19.51 Wetter
19.56 Sport Aktuell
20.05 Seitenblicke

16.00 Iran – Der alte
Mann und das Reisfeld

16.50 Xenius:
Weltkriegsbomben

17.20 Rituale der Welt
17.50 Südamerika – So

weit das Auge reicht
18.30 Südamerika – So

weit das Auge reicht
19.20 ARTE Journal
19.40 Griechenland: Von

den Gipfeln bis ans Meer
„Ostmazedonien und
Thrakien.“

16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Wer weiß denn

sowas?
18.50 In aller Freund-

schaft – Die jungen
Ärzte

19.45 Wissen vor acht –
Mensch

19.50 Wetter vor acht
19.55 Börse vor acht
20.00 Tagesschau

16.50 UEFA EURO 2020 
„Die Analyse.“

17.00 UEFA EURO 2020
„Gruppe C: Niederlande
– Österreich.“

17.10 ZIB Flash
17.15 Heimspiel
17.30 UEFA EURO 2020 –

Gruppe B: Dänemark -
Belgien
„Der Countdown.“
17.50 Uhr: „Das Spiel.“
19.59 Uhr: „Die Analyse.“

20.08 ZIB Flash

16.00 24 Stunden Wien
16.15 Unterwegs mit Bürger-

meister Michael Ludwig
16.30 Wirtschaftsreport

Wien
17.00 24 Stunden Wien
17.15 W24-Stadtgespräch
17.45 Peter und Paul
18.15 Wie wohnt Wien
18.30 24 Stunden Wien
19.00 FALTER Stadtge-

spräch
19.30 Do schau her . . .
20.00 DokuWien

16.00 Last Man Standing
16.25 Immer wieder Jim
16.55 Two and a Half Men
17.20 Two and a Half Men
17.50 Two and a Half Men
18.15 Two and a Half Men

„Nutten, Nutten, Nutten.“
18.45 PULS 24 News
19.00 Café Puls –

Das Magazin
19.25 Two and a Half Men
19.55 Two and a Half Men

„Oberflächlich, eitel und
seicht.“

21.00 Niederlande –
Österreich Vorrunde
Gruppe C
Die Auswahl Österreichs
mit Marcel Sabitzer von
RB Leipzig qualifizierte
sich als Zweiter der
Gruppe G für das Turnier.

23.00 sportstudio live –
UEFA EURO 2020
Highlights, Analysen,
Interviews

23.30 Markus Lanz
Markus Lanz spricht in
seiner Talkshow mit
seinen Gästen.

20.15 UEFA EURO 2020 –
Gruppe C: Niederlande
– Österreich
„Der Countdown.“
20.50 Uhr: „Das Spiel.“
Live aus Amsterdam.
Kommentar: Oliver
Polzer; Moderation: Rai-
ner Pariasek; Analyse:
Herbert Prohaska und
Helge Payer
22.55 Uhr: „Die Analyse.“

23.30 ZIB Nacht
23.45 Navy CIS: L.A.

Krimi-Serie, USA 2017.
„Ein schwerer Start.“

20.15 Rosenheim-Cops
„Ein letztes Bier.“ Der
Brauereibesitzer Lockner
wird von seiner Tochter
Mareike tot aufgefunden.

21.05 Rosenheim-Cops
Krimi-Serie, D 2015. „Ein
Smoking zum Sterben.“

22.00 ZIB 2
22.30 Stöckl.

Spezialausgabe mit
Otto Schenk und Klaus
Eberhartinger.

23.35 August der
Glückliche
Tragikomödie, A 2002.

20.15 Abenteuer Äquator
Dokumentarfilm, D 2018.
„Die Entdeckung der Tro-
pen.“ Noch immer faszi-
niert der Breitengrad Null
die Wissenschaftler. Die
Dokumentation zeichnet
die Erkundung des
Gürtels nach und lässt
die Zuschauer die For-
schung und das Leben
am Äquator miterleben.

21.45 Mythos Tahiti
Dokumentation, D 2019.

22.40 Electric Girl
Drama, D/B 2019.

20.15 P.M. Wissen
„Lebende Fossilien / Al-
penmysterien / Stressfor-
schung – Ein Best Of,
Warum sind Nordwände
steil und gefährlich?, Wie
wäre das Wetter ohne
die Alpen? . . .

21.10 Servus Reportage
„Wein als Wertanlage –
Das flüssige Gold?“

22.10 Talk im Hangar-7
23.20 Fleischhauer – 9

Minuten netto
23.30 kulTOUR mit

Holender

20.15 Unterwegs mit
Bürgermeister Michael
Ludwig

20.30 24 Stunden Wien
21.00 KunstMatt
21.30 W24-Stadtgespräch
22.00 Do schau her TY-

PISCH WIEN – Petra
und Christoph
unterwegs im Grätzl

22.30 24 Stunden Wien
23.00 FALTER Stadt-

gespräch
„2021.“

23.30 48er Tandler
Lounge

20.15 Der Bozen-Krimi:
Zündstoff
Kriminalfilm, D 2020. Bei
einem Mafia-Geheimtref-
fen in Bozen explodiert ei-
ne Bombe. Die Gastgebe-
rin Giulia Santoro muss
herausfinden, wer hinter
dem Anschlag steckt,
bevor es Frau Commissa-
rio Sonja Schwarz tut.

21.45 Monitor
22.15 Tagesthemen
22.50 Die Carolin

Kebekus Show
23.35 Alfons und Gäste

20.15 Mission:
Impossible 2
Actionfilm, USA/D/E
2000. Der Terrorist
Ambrose droht damit,
die Menschheit mit einer
Biowaffe zu vernichten.
IMF-Agent Ethan Hunt
und der Computer-
spezialist Luther Stickell
sollen die Pläne des
Verbrechers vereiteln.

22.45 Mission:
Impossible 3
Agententhriller,
USA/D/CHN/I 2006.

0.25 The Blacklist 1.10 The
Blacklist 1.50 Die Erfin-
dung der Wahrheit 3.55
Der letzte Bulle 4.40 Unfor-
gettable 5.20 Fannys Fri-
day Reportage 5.30 Melis-
sa & Joey

1.05 The Code – Vertraue
keinem Dieb 2.35 Auf
Streife 3.20 Auf Streife
4.05 Auf Streife 4.45 Im-
mer wieder Jim 5.05 Immer
wieder Jim

0.05 Quakquak und die
Nichtmenschen 0.55 Quak-
quak und die Nichtmenschen
1.50 Quakquak und die
Nichtmenschen 2.50 Quak-
quak und die Nichtmenschen
3.40 28 Minuten 4.27 Wer
nicht fragt, stirbt dumm!

0.20 Nachtmagazin 0.40
Der Bozen-Krimi: Zündstoff
2.13 Tagesschau 2.15
Mammon 4.00 Die Carolin
Kebekus Show 4.45
Deutschlandbilder 4.58 Ta-
gesschau 5.00 Monitor

1.05 Eine ganz heiße
Nummer 2.30 Stöckl. 3.30
Silvia kocht 3.55 Seitenbli-
cke 4.00 Die Barbara Kar-
lich Show 4.55 Studio 2
5.50 konkret

0.00 Mit den Augen des
Wolfes – Auf Streifzug
durch Europa 0.45 Servus
Reportage 1.35 Talk im
Hangar-7 2.45 Mit den Au-
gen des Wolfes – Auf
Streifzug durch Europa

0.00 Wirtschaftsreport
Wien 0.30 24 Stunden
Wien 1.00 Literatur im
Hochhaus 1.30 DokuWien
1.45 DokuWien 2.00 Pelin-
ka mit Hirn 2.30 W24
Nachtschiene 4.00 W24
Nachtschiene

0.45 heute journal update
1.00 Filmgorillas 1.10 Das
Boot 3.50 SOKO Wismar
4.35 Die Rosenheim-Cops
5.20 zdf.formstark

 

 

9.00 Frauentausch 11.00
Frauentausch 13.00 Zu-
hause im Glück – Unser
Einzug in ein neues Leben
15.00 Hartz und herzlich –
Tag für Tag Rostock

12.00 Punkt 12 – Das
RTL-Mittagsjournal 14.00
Die Superhändler – 4 Räu-
me, 1 Deal 15.00 Die Su-
perhändler – 4 Räume, 1
Deal

12.00 Shopping Queen
13.00 Zwischen Tüll und
Tränen 14.00 Mein Kind,
dein Kind – Wie erziehst
du denn? 15.00 Shopping
Queen

13.15 Two and a Half Men
13.40 Two and a Half Men
14.05 Two and a Half Men
14.35 The Middle 15.05
The Middle 15.35 The Big
Bang Theory

6.00 Wetter / Info
9.05 Politik live. Einmal

wöchentlich, jeweils
donnerstags, werden
Personen, die Öster-
reichs politische

11.30 Mein dunkles Ge-
heimnis 12.00 Anwälte im
Einsatz 13.00 Auf Streife –
Berlin 14.00 Auf Streife
15.00 Auf Streife – Die
Spezialisten

9.45 Villengärten in der
Toskana – Die Villa Reale
bei Marlia 10.00 45. Tage
der deutschsprachigen Li-
teratur 15.35 Im Land der
Feuerberge

8.15 The Mentalist 9.10
MediaShop – Immer etwas
Neues 11.10 Bull 11.55
Navy CIS: L.A. 12.50 Navy
CIS 13.40 Navy CIS 14.35
Navy CIS 15.30 Navy CIS

16.00 Klinik am Südring
17.00 Die Ruhrpottwache

– Vermisstenfahnder
im Einsatz

17.30 K11
17.59 Das Wetter
18.00 Rolling – Das Quiz

mit der Münze
18.59 Das Wetter
19.00 Buchstaben Battle
20.00 PULS 24 News

16.00 Die Superhändler –
4 Räume, 1 Deal

16.30 Die Versicherungs-
detektive

17.30 Unter uns
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten

16.15 Im Land der
Feuerberge

17.00 Im Land der
Feuerberge

18.30 nano
19.00 Sansibar – Traum-

inseln zwischen Armut
und Aufbruch

19.20 Kulturzeit extra: Ok,
Boomer! Ach, Greta!

20.00 Tagesschau

16.55 RTLZWEI News
17.00 RTLZWEI Wetter
17.05 Krass Schule –

Die jungen Lehrer
„Flucht vor dem eigenen
Vater.“

18.05 Köln 50667
19.05 Berlin – Tag &

Nacht
„Erstens kommt es
anders . . .“

16.00 The Big Bang
Theory

16.30 The Big Bang
Theory

17.00 taff
18.00 PULS 24 News
18.05 Klimaheldinnen
18.10 Die Simpsons
18.35 Die Simpsons
19.04 Das Wetter
19.05 Galileo

16.25 Navy CIS: L.A.
„Zwischen den Fronten.“

17.20 ATV Aktuell
17.25 Bull
18.20 ATV Aktuell
18.25 The Mentalist
19.20 ATV Aktuell
19.30 ATV Wetter
19.35 ATV – Die

Reportage
20.10 Heinzl und die VIPs

Geschicke lenken, zum
Gespräch ins Presse-
zentrum des Hohen
Hauses an der Wiener
Ringstraße gebeten.

19.18 Österreich Heute
19.25 Nachrichten in

einfacher Sprache
19.30 Österreich Heute –

Das Magazin
19.45 Kultur Heute

16.00 4 Hochzeiten und
eine Traumreise

17.00 Zwischen Tüll und
Tränen
„Wetzlar / ,Marie Bernal‘,
Kerpen / ,Cecile‘, Mainz /
,La mode abyssale‘.“

18.00 First Dates – Ein
Tisch für zwei

19.00 Das perfekte Din-
ner

20.15 Starfighter – Sie
wollten den Himmel
erobern
Fliegerdrama, D 2015.
Die lebenslustige Kölne-
rin Betti heiratet in den
60er Jahren den Star-
fighter-Piloten Harry. Nur
wenig später sterben
einige Kameraden von
Harry bei Abstürzen der
modernen Kampfjets.

22.55 Mein Mann war
Nummer 57

20.15 Donauinsel –
Leiwand am Eiland
Die Donauinsel gehört
zu den Lieblingsorten
der Bevölkerung der
Millionenstadt Wien.

21.20 Urlaubsparadiese
der Österreicher – Für
immer Italien
„Für immer Lignano.“

22.25 Urlaub für
Anfänger

23.30 Donauinsel –
Leiwand am Eiland

20.15 Nine Months
Komödie, USA 1995. Der
junge Kinderpsychologe
Samuel Faulkner scheut
die Verantwortung. Als
ihm seine Freundin Re-
becca offenbart, dass sie
ein Kind von ihm erwar-
tet, stürzt das die beiden
in eine Beziehungskrise.

21.50 Traumziel Irland
22.00 ZIB 2
22.25 Morgen hör ich auf
23.25 A Bigger Splash

20.15 James Bond 007 –
Im Geheimdienst ihrer
Majestät
Agententhriller, GB/CH
1969. Der Superschurke
Blofeld hat sich in den
Alpen ein Forschungslabor
eingerichtet. Mit Hilfe ge-
fährlicher Viren will er sich
die Erde untertan machen.
James Bond muss einen
Weg ins Labor finden.

23.10 James Bond 007 –
Lizenz zum Töten

20.15 Die Besten:
Die krassesten
Entscheidungen

23.20 Darüber staunt die
Welt: Die spektakulärs-
ten TV-Momente
Die Welt des Fernsehens
steckt voller seltsamer
Ereignisse, aufregender
Überraschungen und
skurriler Menschen, die
bereit sind, vor laufender
Kamera die verrücktes-
ten Dinge anzustellen.

20.15 Lincoln Rhyme:
Der Knochenjäger
Krimi-Serie, USA 2020.
„Das Spiel beginnt.“ Der
Knochenjäger hat wieder
zugeschlagen.

21.15 Lincoln Rhyme:
Der Knochenjäger
Krimi-Serie, USA 2020.
„Bis dass der Tod uns
scheidet.“

22.20 FBI: Most Wanted
Krimi-Serie, USA 2020.

23.20 FBI: Most Wanted

20.15 Gerhard Polt –
Ekzem Homo
In seinem Theaterstück
seziert Gerhard Polt das
Leben und Streiten mit
den lieben Nachbarn,
sinniert über Fußpilz,
Religionen und das
Leben überhaupt.

21.50 Viktor Gernot –
Im Glashaus

23.20 Michael Niavarani:
Encyclopaedia Niavara-
nica (1/2)

20.15 Reeperbahn Privat!
Das wahre Leben auf
dem Kiez
„Daniel vor dem Burnout:
Harte Zeiten für Kneipen-
wirtin Susanna.“ Seiner
Frau und Tochter zuliebe
will Kiez-Legende Marco
aus dem Rotlichtmilieu raus
und stattdessen als
Boxtrainer durchstarten. 

22.15 Reeperbahn Privat!
Das wahre Leben auf
dem Kiez

1.45 vox nachrichten 2.05
Medical Detectives – Ge-
heimnisse der Gerichtsme-
dizin 2.50 Medical Detecti-
ves

0.45 Michael Niavarani:
Encyclopaedia Niavaranica
(2/2) 1.50 Fernsehen wie
damals 2.35 Heimat Öster-
reich 3.25 Land der Berge 

0.10 RTL Nachtjournal
0.37 RTL Nachtjournal –
Das Wetter 0.40 CSI: Mia-
mi 1.30 CSI: Miami 2.20
CSI: Vegas 

0.20 Criminal Minds 1.10
Criminal Minds 1.55 Profi-
ling Paris 2.50 Profiling Pa-
ris 3.45 Criminal Minds
4.25 Criminal Minds 

1.20 10 vor 10 1.50 Ein
Apotheker mit Nebenwir-
kungen 2.20 kinokino 2.35
Die Nordreportage 3.05 Im
Land der Feuerberge

1.45 Big Countdown! Die
größten Sensationen der
90er 3.35 ProSieben Spät-
nachrichten 3.40 taff 4.25
Watch Me

0.35 Urlaubsparadiese der
Österreicher – Für immer
Italien 1.30 Urlaub für An-
fänger 2.25 ATV – Die Re-
portage 

0.15 Hartes Deutschland –
Leben im Brennpunkt 1.55
Armes Deutschland –
Stempeln oder abrackern?
3.20 Hartz Rot Gold . . .

18.30 Impossible 19.20
Paul Hollywood: A Baker’s
Life 19.45 Friday Night Din-
ner 20.05 Doctors 20.35
EastEnders 21.00 Shakes-
peare & Hathaway: Private
Investigators 21.45 Silent
Witness 22.35 Silent Wit-
ness 23.30 DCI Banks
0.15 DCI Banks 

17.55 Mein Lokal, Dein Lo-
kal – Der Profi kommt
18.54 Das Wetter 18.55
Achtung Kontrolle! Wir
kümmern uns drum 20.12
Das Wetter 20.15 Rosins
Restaurants – Ein Sterne-
koch räumt auf! 22.25 K1
Magazin 23.25 Achtung
Abzocke

18.15 Planet Wissen 19.15
Der Mond 19.30 alpha-de-
mokratie weltweit 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Länder-
Menschen-Abenteuer
21.00 Länder-Menschen-
Abenteuer 21.45 Unsere
Erdbeeren 22.30 Früchte
der Versuchung 23.00 Pla-
net Wissen

18.00 Abendschau 18.30
Rundschau 19.00
mehr/wert 19.30 Dahoam
is Dahoam 20.00 Tages-
schau 20.15 quer 21.00
Bestes Kabarett! 21.45
Rundschau Magazin 22.00
Vereinsheim Schwabing
22.45 Capriccio 23.15 Poli-
zeiruf 110

18.45 Funsport 19.00 FIA
WEC 2021 – 8 Stunden,
Highlights aus Portimao
20.00 Sport 20 20.15
Schätze aus dem ORF-Ar-
chiv 23.00 Highlights
Leichtathletik Mid Summer
Track Night 2021 aus Wien
23.30 Outdoor Sports
Show 2021 0.00 Sport 20 

18.10 Heidi 18.35 Tilda Ap-
felkern 18.47 Baumhaus
18.50 Unser Sandmänn-
chen 19.00 Arthur und die
Freunde der Tafelrunde
19.25 Löwenzahn 19.50 lo-
go! Die Welt und ich. 20.00
KiKa Live 20.10 TWIN
TEAMS – Die Geschwis-
ter-Challenge

18.10 Brisant 18.54 Unser
Sandmännchen 19.00
MDR Regional 19.30 MDR
aktuell 19.50 Die Falknerei
am Rennsteig 20.15 Le-
bensretter extra 21.45
MDR aktuell 22.10 Verwit-
wet 22.40 Eine Vollblut-Ko-
mödiantinaf 23.10 Dennis
Russel Davies

18.15 Servicezeit 18.45
Aktuelle Stunde 19.30 Lo-
kalzeit 20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde
21.00 Abenteuer Erde
21.45 WDR aktuell 22.15
Ohjaaa! 23.00 Zum Glück
zu zehnt – Leben in der
Großfamilie 23.45 Sibyl –
Therapie zwecklos

20.05 Brahms-Abend
21.10 Ice Dance: Swan La-
ke 22.50 Brahms – 1. Sin-
fonie, op. 68 23.40 CMIM –
Halbfinale – Kidon Choi
0.00 Mozart – Così fan tut-
te 3.20 Beethoven – 9. Sin-
fonie in d-Moll, Op. 125

18.25 Grey’s Anatomy –
Die jungen Ärzte 19.15
Numb3rs – Die Logik des
Verbrechens 20.14 Das
Wetter 20.15 Lucifer 21.10
Lucifer 22.10 Lucifer 23.05
Ghost Whisperer – Stim-
men aus dem Jenseits

17.00 Tennis: ATP World
Tour 19.00 Tennis: French
Open 20.00 Radsport:
Adriatica Ionica Race
21.30 Radsport: Französi-
sche Straßen-Meister-
schaften 22.00 Tennis:
French Open

17.30 Mexicanicos – Die
Schrauber von Guadalaja-
ra 18.15 Mexicanicos – Die
Schrauber von Guadalaja-
ra 19.00 So wird’s ge-
macht! 19.25 So wird’s ge-
macht! 19.50 Border Cont-
rol: Europas Grenzschützer

18.00 CU television 19.00
In the Basement 19.30 In
the Basement 20.05 Euro-
pa: DIALOG 21.05 Bussi
Fussi – Aus Liebe zu Ös-
terreich 22.05 Poplastikka
22.10 Democracy Now!
23.10 Idealism prevails

17.45 Raumschiff Enterpri-
se – Das nächste Jahrhun-
dert 18.35 Star Trek: Enter-
prise 19.25 Star Trek: En-
terprise 20.15 Wynonna
Earp 21.00 Wynonna Earp
21.45 SYFY Inside: Game-
scom

17.30 Charmed – Zauber-
hafte Hexen 18.25 Ghost
Whisperer – Stimmen aus
dem Jenseits 19.20 ATV
Aktuell 19.30 ATV Wetter
19.35 Heinzl und die VIPs
19.45 Fresh Off the Boat
20.10 GO! Spezial

17.45 Dinner Date 18.30
Bares für Rares 19.20 Ba-
res für Rares 20.15 Monk
20.55 Monk 21.35 Die Tho-
mas Crown Affäre 23.20
Haywire – Ein mörderi-
scher Auftrag 0.45 Monk
1.25 Monk

Leider werden von den Fernsehanstalten Programmänderungen nicht immer rechtzeitig bekannt gegeben. Wir bitten daher, eventuelle Unrichtigkeiten zu entschuldigen.
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Zur Premiere des „Falstaff Spe-
cial“ wurde am Dienstagabend im
Steirereck im Stadtpark die „Neue
Alpine Küche“ mit Gerichten aus
dem Salzburger Land in sieben
Gängen präsentiert.

Zu diesem Behufe hat Küchen-
chef Heinz Reitbauer sogar die
Starköche Andreas Döllerer sowie
Karl und Rudolf Obauer in seine
Küche gelassen. Unter prominen-
ten Gästen aus Tourismus, Wirt-

schaft und Medien befanden sich
u.a. Arbeitsminister Martin Ko-
cher sowie die neue Geschäftsfüh-
rerin der Österreichwerbung, Lisa
Weddig.

Kredenzt wurden u.a. Zackel-
schaf mit Roggenfocaccia, ge-
dämpfter Pfarrwerfner Saibling
mit Lungauer Erdäpfel und Grüll
Kaviar, Paprikavielfalt mit Sau-
schädl, Short Rib vom vier Jahre
alten Bluntauochsen – mit Wei-
nen aus der Steiermark, Niederös-
terreich und der Schweiz.

Warum alpine Küche in Wien
präsentiert wird? „Weil sich die
Alpen vom Ligurischen Meer bis
zum Pannonischen Becken erstre-
cken – und Wien da noch dazuge-
hört“, scherzte Falstaff-Herausge-
ber Wolfgang Rosam. Erklärtes
Ziel der Veranstaltung: „Dazu bei-
zutragen, dass Österreich zur Ku-
linarik-Region Nr. 1 wird.“ ■ (rös)

Wien liegt in den Alpen

Rudolf Obauer bei der Zubereitung des gedämpften Pfarrwerfner
Saiblings mit Eachtlingen und Grüll-Kaviar. Foto: Rösner

austellen im Sommer gehö-
ren zu Wien wie das Salz
aufs Stangerl. Der Schwer-

punkt wird dieses Jahr auf dem
Ausbau und der Renovierung der
U-Bahn liegen. Im Öffentlichen
Personennahverkehr gibt es be-
reits seit geraumer Zeit einige
durch Bauarbeiten verursachte
Einschränkungen. In den Som-
mermonaten wird es solche auch
verstärkt für den Kfz-Verkehr ge-
ben. Wobei es hier zum Teil
durchaus Zusammenhänge gibt.
So wird im Bereich Getreidemarkt
und Museumsstraße die U2-Tun-
neldecke saniert, was auch an der
Oberfläche Sperren bedingt. Am
Franz-Josefs-Kai werden ähnliche
Arbeiten durchgeführt.

Einschränkungen auf
der 2er-Linie

Die Bauarbeiten für die Verlänge-
rung der U2 bzw. die neue U5
sind bereits angelaufen, was etwa
eine Teilsperre der U2 zur Folge
hatte. Auf die Straßenverbindun-
gen wirkt sich das durch Umlei-
tungen im Bereich Rathaus oder
auf dem Matzleinsdorfer Platz
aus. Vom 5. Juli bis 5. September
wird in mehreren Phasen aber
auch die 2er-Linie nur einge-
schränkt befahrbar sein, wie Bau-
stellenkoordinator Peter Lenz und
der Geschäftsführer der Wiener
Linien, Günter Steinbauer, in ei-
ner Pressekonferenz erläuterten.

Zum Auftakt wird dabei die
Fahrtrichtung vom Getreidemarkt

B Richtung Rathaus gesperrt. Die
Zufahrt zur Neustiftgasse wird
über den Ring erfolgen. In weite-
rer Folge werden Fahrspuren
dann wieder sukzessive geöffnet.
In Fahrtrichtung Karlsplatz wird
die Strecke für Autofahrer die ge-
samte Zeit befahrbar sein. Aller-
dings wird es zu Einengungen
oder auch Verschwenkungen
kommen.

Die Sanierung der Tunneldecke
steht auch bei der in diesem Ab-
schnitt in die Jahre gekommenen
U4 im Bereich Franz-Josefs-Kai
an. Hier wird einschließlich der
nachfolgenden Oberflächenwie-
derherstellung bis Anfang Okto-
ber gewerkt. Auf Fahrbahnebene
wird es eine Reihe von Behinde-
rungen geben, wobei es zu keinen
Totalsperren kommt. Das Linksab-

biegen vom Kai auf die Marien-
brücke oder die Schwedenbrücke
wird während der Arbeiten aber
nicht möglich sein. Für Öffi-Pass-
agiere ändert sich nichts, wie
heute betont wurde. Die U4 wird
während dieser Zeit ungehindert
unterwegs sein.

Fahrbahnsanierungen stehen –
unabhängig von Maßnahmen im
Öffi-Netz – auch auf der Alt-
mannsdorfer Straße an. In beiden
Fahrtrichtungen wird an Ab-
schnitten im Bereich Edelsinnbrü-
cke die Betondecke saniert. Die
Arbeiten beginnen am 3. Juli und
dauern bis 7. September. Ein
Fahrstreifen soll auf der stark fre-
quentierten Verbindung immer
aufrecht bleiben. Auf dem Wied-
ner Gürtel und dem Margareten-
gürtel werden Betonfelder und
Gehsteige instand gesetzt.

Heiligenstädter Brücken
werden saniert

Fortgesetzt wird die Sanierung
der Heiligenstädter Hangbrücke.
Es handelt sich dabei um den zwi-
schen Kahlenbergerdorf und Klos-
terneuburg gelegenen Abschnitt
der B14. Hier kommt es weiter zu
Behinderungen. Auch die Heili-
genstädter Brücke über den Do-
naukanal wird saniert. Einschrän-
kungen gibt es zudem durch die
anstehende Baustelle Gersthofer
Platzl. Dessen Umgestaltung im
Juli und August bringt für den
Kfz-Verkehr Sperren von Abbiege-
relationen und Umleitungen. ■

Wo im Sommer gebaut wird
Vor allem der U-Bahnbau wird in Wien zu Behinderungen im Straßenverkehr führen.

Franz-Josefs-Kai
Schwedenplatz

28. Juli bis 3. Oktober

Heiligenstädter Brücke
Gunoldstraße/Muthgasse 

Heiligenstädter Straße
Heiligenstädter 

Hangbrücke

Friedrich-Schmidt-
Platz

Knoten U2/U5

Museumstraße/
Museumsplatz

5. Juli bis 5. September

Matzleinsdorfer Platz
Ausbau U2

Altmannsdorfer Straße
3. Juli bis 7. September

Gra�k: Apa; Quelle: Stadt Wien

Wien – Baustellen im Sommer 2021

Weil nächste Woche der Stadt-
rechnungshof-Tätigkeitsbericht
vorgestellt wird, aus dem hervor-
gehe, dass 2020 von 388 Empfeh-
lungen nur 62 Prozent umgesetzt
wurden, hat die Wiener ÖVP am
Mittwoch Forderungen an die
Stadtregierung gerichtet, die dem
Stadtrechungshof (RH) mehr Un-
abhängigkeit und mehr Prüfkom-
petenzen bringen soll:

Geht es nach der ÖVP, sollte
der RH ein eigenes Organ der

Stadt sein – „und nicht mehr Teil
des Magistrats und damit dem
Bürgermeister unterstellt“, erklär-
ten Klubobmann Markus Wöl-
bitsch und Stadtrechungshof-
Sprecher Michael Gorlitzer.

Sinnvoll wäre auch Wölbitsch
zufolge die Ermächtigung der Be-
zirksvertretungen, einmal pro Le-
gislaturperiode ein Prüfansuchen
an den RH zu stellen. Weiters for-
dert die ÖVP einmal mehr die
Prüfbefugnisse auf Beteiligungen
der Stadt mit Anteil ab 25 Prozent
und nicht wie bisher 50 Prozent –

sowie halbjährliche Sammelbe-
richte an den Gemeinderat.

Auch sollten bei Großbauvorha-
ben künftig begleitende Prüfun-
gen stattfinden und nicht immer
erst nach Fertigstellung. Ab einer
Gesamtgebarung von 100.000 Eu-
ro sollen Subventionsempfänger
geprüft werden. Und wenn nicht
mindestens 25 Prozent der vom
RH vorgeschlagenen Maßnahmen
innerhalb von sechs Monaten um-
gesetzt werden, soll es eine ver-
pflichtende Nachprüfung geben,
die weiteren Forderungen. ■

„Auch Bezirke sollen Prüfanträge stellen“
Wiener ÖVP fordert mehr Kompetenzen für den Stadtrechnungshof.

Von Christian Rösner

Floridsdorf will 2022 das Parkpi-
ckerl einführen. Der entsprechen-
de Beschluss der Bezirksvertre-
tung sollte noch am Mittwoch er-
folgen. Der Bezirk ist ein weiteres
Mosaiksteinchen in den Ambitio-
nen von Verkehrsstadträtin Ulli
Sima, in Wien einheitlich und flä-
chendeckend das Parkpickerl ein-
zuführen. Lediglich Hietzing und
Liesing sind nun noch ausständig,
nachdem die Donaustadt vergan-
gene Woche die Einführung des
Parkpickerls beschlossen hat und
Simmering erklärt hat, das Sys-
tem auf den gesamten Bezirk aus-
dehnen zu wollen.

„Floridsdorf darf nicht der
Parkplatz von Wien werden“, er-
klärte der Floridsdorfer Bezirks-
vorsteher Georg Papai. In weiten
Teilen Floridsdorfs gebe es Prob-
leme mit Überparkung, insbeson-
dere im U-Bahn-Bereich herrsche
große Parkplatznot. Dort seien die
Stellplätze durchgehend zu 90 bis
100 Prozent ausgelastet – in man-
chen Zonen zu einem Drittel von
Autos ohne Wiener Kennzeichen.

Liesing hat bereits angekün-
digt, das Parkpickerl ebenfalls
einführen zu wollen, allerdings
mit Ausnahmen. Auch Hietzing
dem wird wohl dem Parkpickerl
zustimmen. Der Bezirk hatte sich
am vehementesten gegen die Ein-
führung des Systems gestemmt.
Man werde nicht der einzige pi-
ckerlfreie Bezirk in Wien bleiben,
hieß es aus der Bezirksvertre-
tung. Mit dem entsprechenden
Beschluss wird noch in diesem
Monat gerechnet. ■

Floridsdorf will
2022 Parkpickerl

einführen

Am 25. Juni soll in Wien der
Startschuss zur Impfung von Kin-
dern und Jugendlichen im Alter
von 12 bis 18 Jahren fallen, die
nicht über die berufliche Schiene
erreicht werden. Zu den Terminen
können die Eltern mitkommen -
und bekommen zeitgleich den
Stich („Eltern-Kind-Impfung“).
Das kündigte Wiens Gesundheits-
stadtrat Peter Hacker (SPÖ) ge-
genüber Puls 24 an.

Für unter 14-Jährige muss eine
obsorgeberechtigte Person den
Termin buchen. Ist das Kind älter,

kann es rechtlich eigenständig
entscheiden und damit selbst ei-
nen Impftermin fixieren. Bei der
Buchung kann angegeben wer-
den, wie viele Begleitpersonen
mitkommen und mitgeimpft wer-
den (keine, eine oder zwei). Ge-
impft werde im Austria Center
Vienna mit dem Impfstoff von Bi-
oNTech/Pfizer, so Hacker. Die Ter-
minbuchung soll Anfang kom-
mender Woche möglich sein.
31.740 Kinder und Jugendliche
sind bisher vorgemerkt, haben
aber noch keinen Impftermin. ■

Mit dem Kind zur Impfung
Wird der Nachwuchs geimpft, dürfen auch die Eltern.

Kooperation Wien-Prag. Die
Stadt Wien und die tschechische
Hauptstadt Prag haben ein Koope-
rationsabkommen besiegelt. Die
Rathäuser an der Donau bzw. an
der Moldau wollen in den kom-
menden fünf Jahren vor allem in
Sachen nachhaltiger Entwicklung
zusammenarbeiten. Das Abkom-
men wurde heute, Mittwoch, von
Wiens Bürgermeister Michael
Ludwig und dem Oberbürger-
meister von Prag, Zdenek Hrib,
abgeschlossen, wie das Büro des
Wiener Bürgermeisters mitteilte.

Juwelendieb verurteilt. Ein Häft-
ling aus Monaco hat sich am Mitt-
woch am Wiener Straflandesge-
richt wegen eines Juwelierraubes
verantworten müssen, den er vor
fünf Jahren in der City begangen
hat. Der 48-Jährige gab sich als
Kunde aus. Als ihm Schmuck im
Wert von mehr als einer Million

Euro vorgelegt wurde, zückte er
eine Waffe und nahm die Ringe
mit den Worten an sich: „Ich kann
mich nicht entscheiden, ich neh-
me alles.“ Er muss dafür nun wei-
tere drei Jahre in Haft.

Überfallserie auf Trafik. Nach ei-
ner Überfallserie auf eine Trafik
in Floridsdorf ist die Situation
beim jüngsten Raub Mittwochfrüh
eskaliert. Seit einigen Tagen hat
ein Mann immer wieder die Tra-
fik in der Brünner Straße 138
heimgesucht. Zweimal ging es oh-
ne Gewalt ab, beim dritten Mal
stieß er eine Angestellte zu Bo-
den. Jene Verkäuferin, die am
Mittwoch Dienst hatte, bat des-
halb einen guten Bekannten um
Schutz. Als der Mann tatsächlich
Täter kam, stellt er sich diesem
mit einer Pefferpistole in den
Weg, woraufhin er niedergeschla-
gen wurde.

Kurz notiert
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Eine Frage der Qualitätsgerechtigkeit
Komponistinnen der Gegenwart finden Förderungen – was indessen fehlt, ist der musikgeschichtliche Unterbau.

ass eine Streaming-Serie zur
kulturellen Weiterbildung bei-
trägt, kommt nicht alle Tage

vor. Noch dazu eine von Amazon Pri-
me. Zwar nicht mit Anliegen wie der
Glorifizierung von Gustavo Dudamel,
der wohl Modell gestanden ist für den
südamerikanischen Star-Dirigenten in
„Mozart in the Jungle“, und noch we-
niger mit der Gendergerechtigkeit, die
man mit einem Körnchen Böswillig-
keit ins genaue Gegenteil des wohlge-
meinten Anliegens verkehren könnte
(weil die Frau nur über das Bett des
großen Dirigenten ihre Chancen be-
kommt), aber in einem Zusammen-
hang fällt der Name einer Komponis-
tin: Vitěslava Kap-irgendwas. Die Su-
che dauert nur kurz, dann stößt man
auf die Tschechin Vitěslava Kaprálová.

Zugegeben: nie gehört, den Namen.
Am 24. Jänner 1915 in Brünn geboren,
am 16. Juni 1940 in Montpellier ge-
storben. Ja, tatsächlich: Sie war erst 25
Jahre alt bei ihrem Tod. Auf CD nichts
Greifbares, obwohl sie 50 Werke hin-
terlassen und (man bedenke neben
dem Geschlecht das jugendliche Alter)
die Tschechische Philharmonie das
BBC Symphony Orchestra dirigiert
hatte. Seltsam. Das tschechische Label
Supraphon hat selbst in Zeiten des
Kommunismus so ziemlich alles
Tschechische aufgenommen und,
wenn ideologisch notwendig, Regime-
skeptiker wie etwa Bohuslav Martinů
umgeschwindelt in Sympathisanten.

Wenn das Geschlecht
keine Rolle spielt

Das nährt die Vermutung, die Kaprá-
lová könnte ein Fall von falscher Gen-
dergerechtigkeit sein, also eine Kom-
ponistin, die man ins Spiel bringt,
weil sie eine komponierende Frau
mit obendrein beklagenswertem
Schicksal war, nicht weil ihre Musik
bedeutend ist. Aber die eben erschie-
nene CD auf dem Label Naxos belehrt
eines Besseren: Die Kaprálová ver-
fügte über eine außerordentliche Be-
gabung, in ihren Werken lodert das
Feuer der Genialität.

D

Wieso das nicht aufgeführt, wieso
das nicht von führenden Orchestern
und Musikern gespielt und aufge-
nommen wird?

Eine Spurensuche tut not – und das
Ergebnis ist eindeutig: Bei der Herstel-
lung einer gendergerechten Klassik-
szene ist gehörig der Wurm drin.

Im gegenwartskonzentrierten
Sprint nämlich versucht man auszu-
gleichen, was im musikgeschichtli-
chen Marathon falsch gelaufen ist:
Die Förderung von Komponistinnen
führt freilich bis jetzt lediglich zur
Erkenntnis, dass Frauen ihren männ-
lichen Kollegen in der Herstellung
avantgardistischer Missklänge eben-
bürtig sind – und dass sich Begabun-
gen geschlechtsunabhängig durchset-
zen. Das immerhin ist ein Gewinn.

Drei Beispiele mit Österreich-Be-
zug: Die brillant begabte Johanna Do-
derer hat im traditionellen Segment
einige der bühnentauglichsten Opern
der Gegenwart und manch aus-
drucksgewaltige Kammer- und Or-
chestermusik geschrieben. Olga Neu-
wirth beweist, dass eine avancierte
Ästhetik auch klangsinnliche Ergeb-
nisse zeitigen kann. Judit Varga wan-
delt virtuos zwischen beiden Sphären
und gewinnt aus der Verschmelzung
vielgestaltige Klanglandschaften.

Keine dieser drei Komponistinnen
braucht eine programmatische Gen-
dergerechtigkeit, um sich durchzuset-
zen. Auch bei ihren internationalen
Kolleginnen wie der Finnin Kaija
Saariaho, den Engländerinnen Roxan-
na Panufnik und Judith Weir, der
Schottin Thea Musgrave, der Russin
Sofia Gubaidulina, der Südkoreanerin
Unsuk Chin oder der US-Amerikane-
rin Ellen Taaffe Zwilich käme nie-
mand ernsthaft auf die Idee, ihre Prä-
senz in der Klassikszene mit irgend-
etwas in Verbindung zu bringen, was
mit ausgleichender Geschlechterge-
rechtigkeit zu tun hat. Diese Frauen

schreiben eine Musik, die schlicht et-
was besser ist als vieles, was von ih-
ren männlichen Kollegen kommt.
Dementsprechend sind sie in den
Programmen vertreten.

Wobei naturgemäß Gleiches mit
Gleichem aufgewogen werden muss.
Der Vergleich in der Präsenz kann
nicht Wolfgang Amadeus Mozart,
Giuseppe Verdi, Richard Wagner oder
Gustav Mahler sein, denn über solch
hochgelegte Latten kommt auch kein
einziger lebender männlicher Kompo-
nist und nicht einmal einer der jün-
geren Vergangenheit hinweg, wenn
man diese ansetzt mit einem Ge-
burtsdatum ab 1900.

Spurensuche in der
Vergangenheit

Die Spurensuche fördert aber ein be-
denkliches Ergebnis zutage, nämlich,
dass der Gendergerechtigkeit in Sa-
chen klassischer Musik der histori-
sche Unterbau fehlt, das Fundament
der Tradition. Heißt: Die Komponis-
tinnen der Vergangenheit sind nach
wie vor unterrepräsentiert.

Gerade einmal die mittelalterliche
Komponistin und Mystikerin Hilde-
gard von Bingen ist im Bewusstsein
verankert – aber nicht aufgrund ih-
rer eigentümlich faszinierenden Me-
lodien. Die universalgelehrte Äbtis-
sin wird einzig und allein von der
Esoterikwelle getragen. Einspielun-
gen ihrer Musik mit Synthesizer-
Überzuckerungen zu Meditations-
zwecken sind weit häufiger als Auf-
nahmen des originalen Materials.

Was im Zusammenhang mit Kom-
ponistinnen mangelt, sind die Kon-
zert-Schlachtrösser, etwas, das den
B-Komponisten (Beethoven, Brahms,
Bruckner) vergleichbar wäre. Das hat
gewiss soziologische Ursachen. Aber
es bringt der Sache wenig, eine Fan-
ny Hensel oder eine Clara Schumann
auf zu hohe Podeste zu heben, von

Von Edwin Baumgartner

denen ihnen nur derselbe tiefe Sturz
bleibt, den auch zeitgenössische
männliche Begabungen erlitten, ver-
gliche man sie mit den Genies, etwa
einem Felix Mendelssohn-Bartholdy,
einem Franz Schubert, einem Robert
Schumann – nicht zu reden von Wag-
ner, Brahms oder Bruckner.

Was indessen verstört, ist, dass
auch die Komponistinnen des ausge-
henden 19. und die des 20. Jahrhun-
derts nahezu ungehört bleiben. Zu-
mindest die Französinnen Lili Bou-
langer und Germaine Tailleferre
müssten sich, ginge es gerecht zu,
ebenso repertoirebildend neben Mau-
rice Ravel und Francis Poulenc be-
haupten können wie die Britinnen Et-
hel Smythe und Grace Williams ne-
ben Ralph Vaughan Williams und
Gustav Holst.

Der größte Verlust für das interna-
tionale Konzertleben ist indessen die
Polin Grażyna Bacewicz, die mit ih-
ren Werken ein Bindeglied geschaf-
fen hat zwischen einem an Béla Bar-
tók geschulten vitalen Folklorismus
und der Neuen Musik. Die Bacewicz
könnte ebenbürtig stehen zumindest
neben ihrem Landsmann Witold Lu-
tosławski, mit ihren besten Werken
sogar neben Bartók und Igor Stra-
winski. Nicht aus Gründen der Gen-
dergerechtigkeit gehört diese Musik
aufgeführt, sondern aus Gründen der
Qualität.

Genau so ist es mit der Kaprálová:
Die Naxos-CD sollte, trotz der etwas
unzulänglichen Aufführungsqualität,
ein Ohrenöffner sein – und auch
Konzertaufführungen anregen.

Denn was Komponistinnen in ers-
ter Linie brauchen, und worin sie
sich von ihren männlichen Kollegen
übrigens nicht unterscheiden, ist
Qualitätsgerechtigkeit. Die Ge-
schlechtergerechtigkeit stellt sich
dann in diesem kleinen Bereich von
Kunst und Kultur von selbst ein. ■

Komponistinnen
der Gegenwart
steuern mit
zunehmender
Sicherheit eine
permanente
Präsenz im
Repertoire an.
Ihren
Vorläuferinnen
gelingt das derzeit
noch nicht.
Foto: stock.adobe.com /

Cienpies Design, jiris

Der Gender-
gerechtigkeit

in Sachen
klassischer
Musik fehlt

das
Fundament

der
Tradition.

Die tschechische Komponistin und
Dirigentin Vitěslava Kaprálová
starb im Alter von nur 25 Jahren.
Dennoch hinterließ sie rund 50
Werke. Foto: Urheber unbekannt
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Neulich kam ich ins Grübeln. Und
das kam so: Ich hörte einen der
hörenswerten neuen Podcasts des
Lieblings-Radiosenders, „Making of
Ö1“ von und mit Bernhard Fellin-
ger. Da waren zwei Generationen
von Journalistinnen zu Gast, die im
Rahmen einer Initiative namens
„Reparatur der Zukunft“ in punkto
Medien voneinander lernen sollten.
Und das auch wollten. Was ja an
und für sich schon einmal lobens-
wert ist, da ein guter (oder eher:
unguter) Teil der aktuellen gesell-
schaftlichen Diskussionen –
Stichworte: Wokeness, Cancel
Culture, Identitätspolitik – nichts
anderes sind als ein kaum camouf-
lierter Generationenkonflikt. Ö1 hat
sich auf die Fahnen geschrieben,
verstärkt junge Menschen zu Wort
kommen zu lassen – das Klischee
vom Hofratswitwen-Sender und
Opern-Mausoleum stimmt schon
lange nicht mehr. Und dann fiel in
diesem Gespräch zwischen Alt und
Jung plötzlich ein Satz, der mich
stutzig machte: „Das echte Leben
findet im echten Leben statt – und

nicht in einem Medium.“ Er kam
aus dem Eck der Zweiundzwanzig-
jährigen.
Gemeint war, wenn ich’s recht
verstanden habe, weniger die
Abteilung der traditionellen Medi-
en, also Zeitungen, Radio und
Fernsehen
(wiewohl da
auch einiges
anzumerken
wäre), sondern
die schöne
neue Welt der
Digitalsphäre
und virtuellen
Realität. Auf
Nachfrage war
von der berüchtigten „Bubble“ die
Rede, also dem systemimmanenten
Hang zur Widerspiegelung des
eigenen Ichs in den Social Media-
Echokammern und den perfekten
Illusionsmaschinen Instagram &
Co. Schließlich fiel auch das mo-
disch unabdingbare Wort, alles sei
„toxisch“.
Nun: Ich hätte solch ein apodikti-
sches Urteil zur Medienwelt der

Gegenwart – die ja die Zukunft
schon in sich trägt – nicht aus dem
Mund einer Radiogestalterin, die
ganz am Anfang steht, erwartet.
Bislang schien mir die Scheidelinie
zwischen Alt und Jung sehr deut-
lich mit der Nutzung neuer Medien

verknüpft, die
Aufgeschlos-
senheit und
Entdeckungs-
willen voraus-
setzt. Wer
meint, das alles
sei nichts mehr
für ihn (oder
sie), hat
subjektiv recht,

wenn auch in einem sehr traurigen
Sinn. Freilich weigere ich mich
selbst auch, etwa TikTok näher
kennenzulernen – und rede mich
auf ein begrenztes Zeitbudget aus.
Die Verschmelzung der technischen
Möglichkeiten mit dem Menschli-
chen erahne ich eher durch die
Lektüre jahrzehntealter Science
Fiction-Romane als durch das
Eintauchen in die zeitgenössischen

Parallelwelten von Games, Digitain-
ment, Social Media und Künstlicher
Intelligenz. Dabei meine ich, die
halbe Menschheit lebe darin.
Arbeite verbissen an ihrer eigenen
Entwertung, Entmenschlichung
und Abschaffung. Und die virtuelle
Welt sei der realen längst ebenbür-
tig, wenn nicht schon viel wirkli-
cher. Ein Irrtum?
Und dann biegt plötzlich ein junger
Mensch in einem alten, aber
hartnäckig frischen Medium um
die Ecke und erklärt den Zukunfts-
pessimismus zur Makulatur. Besser
gesagt: meinen Pessimismus. Die
Zuschreibung, diese Generation sei
„lost“, also verloren in einer pers-
pektivisch bedrückenden Gegen-
wart. Die Reparatur der Zukunft, so
die Ö1-Stimmen unisono, sei nur
durch Dialog, rasantes Lernen und
beherztes Anpacken möglich. Die
Toxizität des Beharrens auf über-
holten Denk- und Handlungsmodel-
len bedürfe wirksamer Gegengifte:
Mut, Geist, Inspiration. Das nenn‘
ich taxfrei einen Hoffnungsschim-
mer.

Die Reparatur der Realität

kommentar@wienerzeitung.at

Maschinenraum
von Walter Gröbchen

Der Autor ist Musikverleger
und Publizist in Wien. Eine
Auswahl seiner Kolumnen ist
nun beim Milena Verlag
erschienen. Mehr auf
groebchen.wordpress.com

Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
maschinenraum

Wenn
Transhumanismus
auf Pessimismus

trifft.

Das Coronavirus wird bleiben,
selbst wenn der Großteil der
Weltbevölkerung gegen die poten-
ziell tödliche Krankheit Covid-19
geimpft sein sollte. Herdenimmu-
nität macht große Infektionswellen
zwar unwahrscheinlich, sie bringt
Sars-CoV-2 aber nicht zum Ver-
schwinden. Das bestätigen die
meisten Experten, und sie haben
recht. Denn was lernen wir aus
dem Vorjahr? Über den Sommer
hatten wir das Gefühl, die Pande-
mie sei besiegt, legten die Vor-
sichtsmaßnahmen ad acta und
nahmen diese Sorglosigkeit mit in
den Herbst. Wenn wir uns heuer
wieder in einem falschen Sicher-
heitsgefühl wähnen, könnte es im
Herbst noch einmal tragisch
werden, und die Probleme begin-
nen schon jetzt: Trotz seines
erfolgreichen Impfprogramms
musste Premier Boris Johnson
Pläne der vollständigen Öffnung
zurücknehmen, weil die neue,
hochansteckende Delta-Variante
Großbritannien im Griff hat.
Um den pandemischen Würgegriff
zu beenden, empfehlen Experten
ein Corona-Monitoring nach dem
Vorbild des weltweiten Influenza-
Überwachungssystems für die
jährlichen Grippewellen. Doch die
Grippe ist nicht nur bekannt,
sondern auch anders: Virenstäm-
me entstehen auf der Südhalbku-
gel und wir stimmen Impfungen
auf sie ab. Sars-CoV-2 hinken wir
hinterher. Der Evolution folgend,
könnten Erregerpartikel, die alle
Impfdosen überleben, sich bereits
zum impfresistenten Supervirus
entwickeln. Nur ein hochwirksa-
mes Medikament gegen Covid-19
könnte die Pandemie beenden. Bis
dahin sei vor einem sorglosen
Umgang miteinander gewarnt.

Die Gefahr des
sorglosen Sommers

kommentar@wienerzeitung.at

Kommentar
von Eva Stanzl

as Stichwort „Podcast“ er-
gibt bei Google mehr als
eine Milliarde Einträge.

Die Medienbeiträge, meist in
Form von Audio- oder Videodatei-
en, die über digitale Endgeräte ab-
gerufen werden können, sind of-
fenbar phänomenal populär. Der
Boom hält seit gut 15 Jahren an,
ein Ende ist nicht in Sicht. Das
Podcast-Angebot ist nicht mehr zu
überblicken; in den USA erzielen
einzelne Episoden Abrufe in Milli-
onenhöhe. Inmitten der wildwu-
chernden Online-Landschaft ha-
ben sich inzwischen auch etliche
Theater-Podcasts etabliert.

Am 23. April 2020 ging etwa
die erste Episode von „abgespielt“
online. Host ist Josefstadt-Schau-
spielerin Lisa Weidenmüller, die
das Tool gemeinsam mit ihren
Kollegen Florian Stohr und Tobias
Voigt aus Eigeninitiative und oh-
ne finanzielle Unterstützung be-
treibt. „Wir waren mitten im ers-
ten Lockdown. Alle saßen zu Hau-
se, die Bühnen waren zu – und
ich habe mich gefragt: Wie geht
es den anderen?“, erinnert sich
Weidenmüller im Gespräch mit
der „Wiener Zeitung“. „abge-
spielt“, entstanden in der Notlage
der Corona-Zwangspause, listet
aktuell 30 Episoden, die Themen-
auswahl ist breit gefächert: Die
Autorin Marlene Streeruwitz
kommt ebenso zu Wort wie Büh-
nenbildner und -musiker; im Mai
wurde zudem mit dem Netzthea-
ter-Projekt „Perspectives Unbo-
xed“ im Rahmen des Berliner The-
atertreffens kooperiert.

Begegnungen
Die 30-minütigen „abgespielt“-Fol-
gen hören sich wie ein Gespräch
unter Kollegen an: Ohne journalis-
tische Distanz melden sich Thea-
terpraktiker über ihr Metier zu
Wort. Da kann es durchaus zu inti-
men Bekenntnissen kommen –
wie in der Episode über das prekä-
re Arbeitsleben freischaffender
Künstlerinnen und Künstler, etwa
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dann, wenn die Akteurin Pauline
Knof sagt: „Wenn man nur noch
kämpft, um über die Runden zu
kommen, ist das wahnsinnig
schwer, die Freude am Spielen
nicht zu verlieren - was für mich
das Wichtigste ist.“ Das „abge-
spielt“-Trio beabsichtigt, den Self-
Made-Podcast fortzuführen. Ma-
cherin Weidenmüller sagt: „Wir
haben noch viel vor.“

Podcasts sind vergleichsweise
leicht herstellbar, die Kosten für
die Wartung der Audio-Files ist
überschaubar. Dennoch ist das
Gros im Umfeld großer Institutio-
nen und Medienhäuser angesie-
delt. Das Red-Bull-Verlagshaus
kündigte bereits den Interview-
Podcast „BÜHNE – Hier spielt das
Leben“ mit Stars der Wiener Thea-
terszene an. In Wien ziehen einzel-
ne Bühnen nach und folgen damit
einer internationalen Entwicklung;

zahlreiche Theater vermitteln da-
bei Einblicke in ihre Arbeit. Stre-
am und Podcast werden an vielen
Häusern längst zusammenge-
dacht: als PR-Instrument für die
Publikumsbindung. Das Burgthea-
ter hat mit „Apropos Gegenwart“
eine Online-Gesprächsreihe mit
Gästen (wie der Politikwissen-
schaftlerin Ulrike Guérot) veröf-
fentlicht. Die Wiener Festwochen
bieten, moderiert von ORF-Journa-
listin Clarissa Stadler, Künstler-
und Künstlerinnen-Interviews an.

Journalistisch fundierter, inhalt-
lich brisanter und formal näher
am Radiofeature als am unplugged
Geplauder ist „Der Theaterpod-
cast“ angesiedelt. Einmal pro Mo-
nat moderieren Susanne Burk-
hardt von Deutschlandfunk Kultur
und Elena Philipp vom Online-Por-
tal nachtkritik.de die 30-minütige
Sendung.

„Der Theaterpodcast“ bietet seit
drei Jahren und 37 Folgen einen
Streifzug durch strukturelle Thea-
terkampfzonen (meToo, Macht-
missbrauch, Inklusion), greift äs-
thetische Entwicklungen (Netzthe-
ater) auf und bringt Künstlerport-
räts (Herbert Fritsch). Im Vorjahr
wurden Burkhardt und Philipp
eingeladen, in Göttingen die Vorle-
sung für Literaturkritik zu halten.
Ein Durchbruch: Erstmals wurde
ein Podcast-Team mit dieser re-
nommierten Aufgabe betraut.

Was macht einen Podcast also
aus? „Es ist ein offenes, leicht zu-
gängliches Format, bei dem die
Menschen im Vordergrund ste-
hen“, sagt Elena Philipp von „Thea-
terpodcast“. Lisa Weidenmüller
von „abgespielt“ ergänzt: „Es geht
um die Begegnung und den Ver-
such, miteinander wirklich ins Ge-
spräch zu kommen.“ ■

Theater gehört gehört
Theaterpodcasts sind mehr als PR-Geplauder: Die Branche reflektiert sich in Podcasts selbst.

Von Petra Paterno
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Weißbier im Blut. Der in die Jahre
gekommene Kommissar Kreuz-
eder trinkt heute lieber Bier beim
Wirt, anstatt Fälle zu lösen. Doch
beim Mordfall auf dem hochver-
schuldeten Holznerhof packt ihn
sein früherer Berufsstolz.

Ainbo. Animationsfilm: Tief im
Dschungel des Amazonas lebt die
junge Kriegerin Ainbo, deren Le-
bensraum bald arg bedroht ist.

Clara und der magische Drache.
Animationsfilm: Die junge Clara
glaubt daran, einmal eine Fee gewe-
sen zu sein und nimmt sich eines
neugeborenen Drachenbabys an. 

Chaos Walking. Doug Liman setz-
te die Verfilmung des Jugendro-
mans „New World 1: Die Flucht“
von Patrick Ness mit Tom Holland
in der Hauptrolle um.

Malasana 32. Ene sechsköpfige
Familie erlebt das ultimativ Böse
in ihrer neuen Bleibe im Madri-
der Stadtteil Malasana.

The Unholy. Die taubstumme Ali-
ce kann plötzlich hören und spre-

chen. Ein zwielichtiger Reporter
will klären, ob dieses Wunder
wirklich mit rechten Dingen zuge-
gangen ist.

Cruella & Wonder Woman 1984.
Beide Filme kommen nun nach der
Online-Premiere auch ins Kino.

Das Wunder von Fatima. Einem
Mädchen erscheint 1917 in Portu-
gal die Jungfrau Maria, die sie
auffordert, den Ersten Weltkrieg
durch Gebete zu beenden.

Neue Filme im Kino
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Elli (Lena Watson) scheint auf den
ersten Blick ein gewöhnliches
zehnjähriges Mädchen zu sein,
doch schnell wird in Sandra Woll-
ners Debütfilm „The Trouble With
Being Born“ klar, dass hier nichts
so ist wie es zunächst scheint. Elli
ist nämlich gar kein echter

Mensch, sondern ein Roboter,
ausgestattet mit künstlicher Intel-
ligenz. Sie wird von ihrem Erbau-
er Georg (Dominik Warta), der sie
seiner verschwundenen Tochter
(Jana McKinnon) nachempfunden
hat, als Sexroboter eingesetzt,
und das Unfassbare macht sich
rasch breit im Bewusstsein des
Zuschauers; die Fake-Tochter Elli

wird von Georg beinahe fanatisch
geliebt, ehe sie eines Tages spur-
los in den Wald verschwindet, wo
dereinst auch seine echte Tochter
verloren ging.

Regisseurin Wollner wandelt
durch diesen Film auf einem be-
wusst schmalen Grat: Einerseits
birgt diese Simulation einer in-
zestuösen Pädophilie viel Ab-
scheu und eine große Unzumut-
barkeit. Andererseits verhandelt
der Film die Fiktion vom compu-
terunterstützen Leben der Zu-
kunft, in der immer mehr Syste-
me mit künstlicher Inetlligenz in
unseren Alltag eingreifen werden.
Auch das ist ziemlich unzumut-
bar. ■

Ein Film über die Unzumutbarkeit
„The Trouble With Being Born“ von Sandra Wollner verhandelt künstliche Intelligenz.

Von Matthias Greuling

Drama
The Trouble With Being Born,
Ö 2020
Regie: Sandra Wollner. Mit: Lena
Watson, Dominik Warta, Ingrid
Burkhard. Ab 18. Juni im Kino.
★ ★ ★ ✩ ✩Das Computer-Mädchen als Objekt der Begierde. Foto: Filmdelights

Für den ehrgeizigen Lehrer Han-
nes Fuchs (Aleksandar Petrovic)
beginnt ein neuer Lebensab-
schnitt, als er seinen Dienst in der
Gefängnisschule einer Wiener Ju-
gendstrafanstalt antritt. Er steht
der erfahrenen Gefängnislehrerin
Elisabeth Berger (wunderbar abge-
brüht: Maria Hofstätter) zur Seite
und lernt ihre unkonventionellen
Unterrichtsmethoden kennen. Da-
zu gehört etwa der Einsatz von
Kunstunterricht und das Malen
von Bildern; eine Methode, die Ru-
he in die bunt zusammen gewür-
felte Truppe von Schülerinnen und
Schülern bringt, die hier (oft nicht
zum ersten Mal) einsitzen. Fuchs
bringt sich selbst immer stärker
ein, und es entgeht dem Lehrer
auch nicht, dass die verschlossene
Insassin Samira Hilferufe absetzt.

Gegen Barrieren im Kopf
„Fuchs im Bau“ von Arman T. Ria-
hi, dessen Komödie „Die Migranti-
gen“ 2017 zum fulminanten Film-
erfolg wurde, ist eine genau beob-
achtete Milieustudie einerseits,
trumpft andererseits auch damit
auf, dass der Film Vorurteile wi-
derlegen kann und Barrieren im
Kopf der Zuschauer einzureißen
vermag. Im Schulunterricht liegt
– das propagiert „Fuchs im Bau“
– die einzige Chance für viele
straffällig gewordene Kids, später
ein Leben abseits der schiefen
Bahn führen zu können. Riahi er-
zählt aber nicht mit dem erhobe-
nen Zeigefinger, sondern pflegt
eine ganz auf seine ausgezeichne-
ten Hauptdarsteller zugeschnitte-
ne Dramaturgie; auch die Schüler
und Schülerinnen überzeugen,
ebenso wie Sibel Kekilli oder And-
reas Lust in Nebenrollen. ■

Die Schule ist die
einzige Chance auf

ein Leben in Freiheit

Von Matthias Greuling

Drama
Fuchs im Bau, Ö 2021
Regie: Arman T. Riahi. Mit:
Aleksandar Petrovic, Maria
Hofstätter. Ab 18. Juni im Kino.
★ ★ ★ ★ ✩

ie Kinos haben nach der
Corona-Pause wieder Sai-
son – und sie beginnen die

Sommerspielzeit mit einem echten
Knüller. „A Quiet Place 2“ ist ein
nervenzerfetzendes SciFi-Drama
mit Horror-Elementen, das aus
dem üblichen Rahmen fällt. Ers-
tens ist der Film der bisher größte
Kino-Kassenhit des Jahres (Ein-
nahmen: 200 Millionen Dollar).
Und zweitens wirkt die Story wie
eine Parabel auf die Schrecken der
Covid-Pandemie. Dabei wurde „A
Quiet Place 2“ schon 2019 gedreht.
Vor Corona also.

Das Drama beginnt mit einer
Szene, wie sie uns heute nur zu
vertraut ist. Die Kamera blickt auf
eine völlig leere Straße; keine
Menschenseele zu sehen. Lock-
down? Alle in ihren Häusern ver-
steckt? Weit gefehlt: Das ganze
Städtchen hat sich am Sportplatz
versammelt, wo gerade ein Base-
ball-Match läuft.

Es ist, verrät ein Insert, der Tag
1 von allen, die da kommen sollen.
Vom Himmel her kündigt sich Un-
heil an. Die Außerirdischen lan-

D
den. Es sind mörderische Kreatu-
ren, die alle Menschen umbringen,
derer sie habhaft werden. Der Fa-
milienvater Lee Abbott (John Kra-
sinski) und seine Frau Evelyn
(Emily Blunt) versuchen, ihre zwei
Kids in Sicherheit zu bringen.

Dann ein Zeitsprung zum Tag
474 der Chronik. Lee Abbott, das
wissen alle Kenner des ersten
Films „A Quiet Place“, ist längst
tot. Er bezahlte den Einsatz, seinen
Sohn Marcus zu retten, mit dem
Leben.

Auf Suche nach Sicherheit
Die nun verwitwete Evelyn Abbott
ist noch einmal Mutter geworden.
Mit ihrem Baby, ihrer taubstum-
men Teenie-Tochter Regan (Milli-
cent Simmonds) und Sohn Mar-
cus (Noah Jupe) zieht sie durch ei-
ne entvölkerte Landschaft. Die Su-
che nach einem sicheren Ort fin-
det in völliger Stille statt. Denn
die Aliens sind blind, haben aber
ein perfektes Gehör. Der leiseste
Ton lockt sie an, um ihr mörderi-
sches Tun fortzusetzen.

Beide „A Quiet Place“-Filme
waren nicht als Kommentare zum
Zeitgeschehen gedacht, sondern

als gruseliges Abenteuer-Kino. In
dieser Hinsicht funktioniert „A
Quiet Place 2“ so vollendet wie
sein Vorgänger. Die Story führt in
eine verlassene Fabrik, in der ein-
siedlerhaft ein gewisser Emmett
(Cillian Murphy) haust; ein
schroffer und trauriger Mann.

Emmett nimmt sich widerwil-
lig der Familie Abbott an. Bald
sind auch sein Mut und seine
Schlagkraft gefragt, denn er muss
die taubstumme Regan retten, die
sich auf der Suche nach einem
Ausweg allein auf eine gefährli-
che Expedition begeben hat.

John Krasinski, der Darsteller
des verstorbenen Lee Abbott, ist
zwar auf der Leinwand nicht län-
ger zu sehen, zieht aber als Autor
und Regisseur die Fäden. In der
spannendsten Sequenz teilt er
seine Helden in drei Gruppen auf
– und als Zuschauer zittert man
dreifach mit, weil hinter jeder
Ecke und jedem Baum das Alien-
Unheil lauern könnte.

„A Quiet Place 2“ ist also ein
hochtourig und machtvoll brum-
mendes (und obendrein famos ge-
spieltes) Kino-Vehikel. Doch in
unserer Zeit der Pandemie kommt

man nicht umhin, die Fiktion auf
der Leinwand mit unserer Realität
zu vergleichen.

Man erkennt die Parallelen
zwischen den todbringenden Ali-
ens und den todbringenden Vi-
ren: Gegen beide Attacken besitzt
der Mensch keine natürlichen Ab-
wehrkräfte. Hier wie dort leiden
die Kinder am meisten, weil sie
alles verlieren, was eine unbe-
schwerte Kindheit ausmacht. Und
hier wie dort wähnen sich die
Menschen manchmal in trügeri-
scher Sicherheit, der Alptraum
könnte überstanden sein. Im Film
ist das eine Kolonie von Insula-
nern, die in Frieden leben, weil
die Außerirdischen nicht schwim-
men können. Doch dann kommen
die Killer-Kreaturen mit dem
Boot. Und der Schrecken beginnt
von neuem. ■

Die Aliens bringen den Tod
„A Quiet Place 2“: Ein Hochspannungs-Drama mit erstaunlichen Parallelen zur Corona-Pandemie.

Von Gunther Baumann

Horror-Thriller
A Quiet Place 2, USA 2020
Regie: John Krasinski. Mit: Emily
Blunt, Cillian Murphy, Millicent
Simmonds. Ab 18. Juni im Kino.
★ ★ ★ ★ ✩

EEvveellyynn  AAbbbbootttt  ((EEmmiillyy  BBlluunntt))
uunndd  iihhrree  KKiinnddeerr  ssiinndd  aauuff  ddeerr
FFlluucchhtt  vvoorr  bblliinnddeenn,,  aabbeerr  gguutt

hhöörreennddeenn  AAlliieennss..
FFoottoo:: CCoonnssttaannttiinn
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ass Künstliche Intelligenz
(KI) einst menschliche In-
telligenz und Kreativität

kapern könnte und die Weltherr-
schaft übernimmt, erwartete von
den Anwesenden niemand. „Die-
ses Monster wird nicht kommen“,
formulierte Irina Nalis-Neuner.
„Bei dieser Schreckenserzählung
handelt es sich um ein Ablen-
kungsmanöver von den vielen
kleinen Problemen, die ganz real
mit Digitalisierung und KI ver-
bunden sind.“ Die Transformati-
onspsychologin der Universität
Wien war mit Kulturstadträtin Ve-
ronica Kaup-Hasler und Gerald
Bast, Rektor der Universität für
angewandte Kunst Wien, am
Dienstagabend zu Gast bei der Po-
diumsdiskussion „Kann KI Kul-
tur?“ im Belvedere 21.

Linear, banal, unkritisch
Recht schnell ging es bei der Dis-
kussion nicht mehr um die Frage,
ob KI Kunst kann. Es möge sein,
dass eine KI Dinge zu schaffen im
Stande sei, die „stark nach Kunst
aussehen“, so Veronica Kaup-Has-
ler. Doch von Algorithmen sei
kein großer Beitrag zu den Küns-
ten zu erwarten. Sie selbst hatte
einmal gemeinsam mit einer
Künstlerin zwei Maschinen ein
Theaterstück aufführen lassen.
„Das ist nach einer halben Stunde
schrecklich langweilig.“ Wenn
Nullen und Einsen Bilder malten
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oder komponierten, sei das ei-
gentlich sogar ziemlich banal, zu-
mindest auf einer technischen
Ebene, wie Gerald Bast sagte.

In dieser Banalität jedoch liegt
aber wohl doch eines der KI-
Monster oder Probleme begraben,
wie das Podium feststellte: Die Di-
gitalisierung neige dazu, lineares
Denken zu forcieren und Dichoto-
mien zu verstärken. Kritik- und
Urteilsvermögen sind bei einer KI
nicht vorhanden: „Es ist eine ext-
rem primitive Denkweise: ja oder
nein, wahr oder falsch. Zwischen-

töne sind nicht möglich. Abwä-
gen, hinterfragen, kombinieren:
ausgeschlossen“, so Gerald Bast.

Das Problem mit der Linearität
entstünde nicht aus der Technolo-
gie, sondern aus der Gesellschaft,
auf die sie trifft. Wenn es an
Schulen und Universitäten nur
noch um technisches Wissen, los-
gelöst von den Künsten, den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften,
ginge, dann „habe ich Sorge, was
mit Gesellschaft und Wissen-
schaft passiert, wenn diese Leute
Wissen und Gesellschaft weiter-

entwickeln sollen“, so Bast. Die
Fähigkeit zur Kollaboration, ja,
das Gemeinwohl selbst, drohten
in einer durchdigitalisierten Welt
verloren zu gehen, befürchtete
Nalis-Neuner. „Was feiern wir
denn als Erfolg?“, fragte sie. „Wir
haben in den letzten Jahrzehnten
die Unicorns verehrt, die Platt-
formunternehmen, deren Sinn es
ist, Geld mit Daten zu machen,
auf die sie keinen Zugriff haben
sollten und deren Investoren den
schnellen Exit anstreben. Jemand
kann asozial sein, aber dafür be-

wundert werden, dass er den
Mars besiedeln will. Wir sollten
stattdessen denjenigen applaudie-
ren, die etwas für die Gesellschaft
tun.“

Walter Hämmerle, Chefredak-
teur der „Wiener Zeitung“, der die
Diskussion moderierte, versuchte
immer wieder, den roten Faden
der Kunst aufzunehmen. Doch
Themen wie Autorschaft, künstli-
che Kreativität und Ähnliches
wurden vom Podium schnell ab-
gehakt. Schließlich sei die Frage,
was Kunst ist oder keine, eine ge-
sellschaftliche Zuschreibung, und
die verändere sich ständig. Wenn
jemand bereit sei, für das Bildnis
von Edmond de Belamy, das ein
Computer malte, 398.000 Euro zu
zahlen, sage das nichts über KI,
sondern allenfalls etwas über die
Mechanismen des Kunstmarktes.
Statt also darüber zu sprechen,
was Kunst ist und was nicht, sei
es wichtig, die gegenwärtige Digi-
talisierung als „eine von Männern
dominierte gesellschaftliche Ent-
wicklung“ zu thematisieren, regte
Kaup-Hasler an. „Wir müssen da-
gegen steuern und den Fehler,
den glücklichen Zufall, alles, was
zutiefst menschlich ist, in diese
Entwicklung hineinbringen.“

„Kann KI Kultur?“ war die vier-
te Veranstaltung der Reihe „Digi-
taler Humanismus“, die die Wien-
bibliothek im Rathaus, die Uni-
versität für angewandte Kunst
Wien, und die „Wiener Zeitung“
gestalten. ■

„Das Monster wird nicht kommen“
Eine Debatte der „Wiener Zeitung“ über Kunst und KI wurde zu einer über Bildung, Kritik — und die Welt mit Elon Musk.

Von Cathren Landsgesell

„Edmond de Belamy“, gemalt von Algorithmen. Foto: apa /afp / Timothy A. Clary

Zürich. Ob sich die Erdatmosphäre
bis zum Ende des Jahrhunderts
um ein, 1,5 oder zwei Grad er-
wärmt, macht einen großen Unter-
schied für die Alpengletscher: Sie
werden zwischen 40 und 80 Pro-
zent ihres Eis-Volumens verlieren.

Die ETH Zürich und die Eidge-
nössische Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft hat
untersucht, wie sich die Eismassen
der Alpengletscher unter drei Kli-
maszenarien entwickeln. Im mode-
ratesten Szenario werde bis Ende
des Jahrhunderts die Hälfte des
heutigen Volumens verloren ge-
hen, berichtet das Schweizer Team

im Fachmagazin „The Cryosphe-
re“. Der Alpetschgletscher würde
bis zu 45 Prozent seines Eis-Volu-
mens einbüßen, der Rhoneglet-
scher 55 Prozent. 2.500 der insge-
samt 4.000 Gletscher verschwän-
den ganz. Erwärmt sich die Erdat-
mosphäre um 1,5 Grad, gehen
3.000 Gletscher verloren, bei zwei
Grad sogar 3.300. Bei plus zwei
Grad würde der Alpengletscher 80
Prozent seines Volumens einbü-
ßen. Die Gletscherschmelze beein-
flusse auch den Wasserhaushalt in
den Bergen. Insbesondere in den
Sommermonaten könnte das Was-
ser knapp werden. ■

Jedes halbe Grad zählt
Erderwärmung: Alpengletscher verlieren bis zu

80 Prozent ihres Eis-Volumens.

Washington. Das Coronavirus ist
im Dezember 2019 in den USA
aufgetreten und damit Wochen
vor der ersten bestätigten Infekti-
on im Jänner 2020. Die ersten Fäl-
le hätte es in den Staaten Illinois
und Massachusetts gegeben, be-
richtet die US-Gesundheitsbehör-
de NIH. Bisher galten New York
und Seattle als Einfallstore.

Für ihre Untersuchung analy-
sierten die Wissenschafter 24.000
Blutproben, die zwischen dem 2.
Jänner und dem 18. März 2020
freiwilligen Probanden entnom-
men wurden. Bei neun von ihnen
wurden Antikörper gegen das Vi-
rus SARS-CoV-2 nachgewiesen,

die erst zwei Wochen nach einer
Infektion auftreten. Die ersten po-
sitiven Proben wurden Probanden
am 7. und 8. Jänner 2020 entnom-
men, was darauf hindeute, dass
die Betroffenen sich bereits Ende
Dezember mit dem Virus infiziert
hatten. Zu ähnlichen Ergebnissen
war die US-Behörde für Seuchen-
kontrolle CDC im November ver-
gangenen Jahres gekommen.

Kontrovers diskutiert wird hin-
gegen eine Studie des Instituts für
Tumorerkrankungen in Mailand
und der Universität Siena, wo-
nach Sars-CoV-2 auch in Italien
schon früher, nämlich im Septem-
ber 2019, kursiert haben soll. ■

Corona früher in den USA
Studie: Sars-CoV-2 erreichte schon Ende 2019 die Staaten.
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Nachrichten um
5, 9, 10, 11, 14, 16, 19,

23, 0.00, 1, 3 Uhr

Journale um 6, 7, 8,
12, 17, 18, 22 Uhr

5.03 GUTEN MORGEN
ÖSTERREICH

6.56 GEDANKEN FÜR
DEN TAG
„Lebensbegleitendes
Lernen“. Bernd
Wachter, Geschäfts-
führer des Forums Ka-
tholischer Erwachsen-
bildung, geht den Fra-
gen nach, was es
braucht, um Menschen
für das lebensbeglei-
tende Lernen zu be-
geistern und welche
„Lernfallen“ aus dem
Weg geräumt werden
sollten. Im Juli 2011 –
somit vor etwa zehn
Jahren – wurde die
„Strategie zum lebens-
begleitenden Lernen in
Österreich“ von der da-
maligen Bundesregie-
rung verabschiedet.
Der Grundtenor lautet:
Die Dynamiken in Wirt-
schaft und Gesell-
schaft erfordern eine
kontinuierliche Ent-
wicklung des Wissens,
der Fähigkeiten und
Kompetenzen.

7.33 GUTEN MORGEN
ÖSTERREICH

7.52 LEPORELLO
8.20 PASTICCIO

„Süße Düfte, milde
Lüfte.“ Südwärts.
Auch das Pasticcio
wird sich am Bundes-
länder-Schwerpunkt
zur Steiermark beteili-
gen und in der Sen-
dung jeweils ein Stück
eines/r Komponisten/in
spielen. Mit Schubert
unterwegs nach Graz.
Dort komponiert er
und fühlt sich so wohl,
dass er sich in Wien
erst wieder eingewöh-
nen muss. Seine Gast-
geberin, Leopoldine
Pachler, war eine aus-
gezeichnete Pianistin,
auf die auch Beetho-
ven große Stücke hielt.
Und auch mit Felix
Mendelssohn-Barthol-
dy geht es Richtung
Süden.

8.55 VOM LEBEN DER
NATUR
„Tiere am Tatort.“ Der
Genetiker Stefan Prost
über die Wildtierforen-
sik. Teil 4: Schuppen-
tier und Fledermaus –
Wildtiermärkte und die
Pandemie. Die Wild-
tier- und Naturschutz-
forensik untersucht al-
lerlei nicht-menschli-
che biologische Pro-
ben, die an potenziel-
len Tatorten gefunden
werden. „Der Name ist
nicht ideal gewählt“,
sagt Stefan Prost,
denn es geht weder
nur um Tiere noch al-
lein um Naturschutz.
Verschiedene Diszipli-
nen und Methoden,
von Genetik bis Taxo-
nomie kommen zum
Einsatz, um festzustel-
len, ob eine Straftat
vorliegt, etwa ob ein
Tier einer geschützten
Art vorsätzlich vergiftet
oder gejagt wurde. Der
Abschuss von ge-
schützten Arten, wie
etwa Raubvögeln,
Wölfen oder Fischot-
tern komme auch in
Österreich immer häu-
figer vor. Darüber hin-
aus unterstützt die
Wildtierforensik auch
die sogenannte Hu-
manforensik, wenn et-
wa Hundehaare oder
Rückstände von Pflan-
zen an einem Tatort
gefunden werden.

9.05 RADIOKOLLEG
„9x Österreich.“
Erkundungen in der
Steiermark (4).

10.05 AUSGEWÄHLT
„Klagegesang oder
Liebeslieder?“ Lamenti
bei Monteverdi, De-
sprez, Dowland oder
Chopin im Vergleich
der Interpretationen.
Ein Lamento kann fast
alle emotionalen Zu-
stände enthalten, je-
denfalls in der Musik.

11.05 RADIO-
GESCHICHTEN
„Ocean 1212-W“ von
Sylvia Platz. Es liest
Chris Pichler.

11.25 SCHON GEHÖRT?
11.30 DES CIS

„Mit Spannung erwar-
tet.“ Das zweite Album
der Trompeterin Selina
Ott. Nach ihrem hoch-
gelobten Debütalbum
im Oktober 2020, das
wir Ihnen auch in der
Sendung präsentiert
haben, bringt die nie-
derösterreichische
ARD-Musikwettbe-
werb-Preisträgerin Se-
lina Ott ein halbes Jahr
später ihr zweites Al-
bum heraus.

13.00 PUNKT EINS
13.55 WISSEN AKTUELL
14.05 STIMMEN HÖREN

Verborgene Liederzyk-
len rund um 1910.
„Tristesses“ stand über
den symbolistischen
Gedichten, deren Ver-
tonung durch die früh-
reife, höchstbegabte,
ihren 25.Geburtstag
nicht mehr erlebende
Lili Boulanger einen
sublimen Gipfelpunkt
von deren Vokalschaf-
fen bildet, als tatsäch-
lich in lichte Höhen ab-
hebender, dabei voll-
ends verinnerlichter
Liederzyklus „Clairiè-
res dans le ciel“. Wie-
so bleibt er nur so am
Rand des Reper-
toires? Wieso zeiht
man die noch nicht do-
dekaphonen, ungefähr
gleichzeitig rund um
1910 entstandenen
Kompositionen Arnold
Schönbergs aus Ste-
fan Georges „Buch der
hängenden Gärten“
immer nur der „Kompli-
ziertheit“, statt die
Ohren willig aufzu-
sperren?

15.30 MOMENT
„Die ‚Doktoreltern‘ an
der Universität.“ Hoch
verehrt und eng ver-
traut an der Schwelle
zum akademischen
Leben – die Dissertati-
onsbetreuerInnen.

15.55 Ö1 KINDER-
JOURNAL
Nachrichten für Kinder

16.05 MEDIZIN UND
GESUNDHEIT
„Aortariss – Wenn jede
Sekunde zählt.“ Wenn
ein Aneurysma der
Aorta platzt, führt das
sehr rasch zum Tod,
oft bevor das Kranken-
haus erreicht wird.
Auch Edi Finger junior
ist vor kurzem an so
einer Ruptur verstor-
ben. Etwa ein Prozent
der Bevölkerung ist
von solchen Gefäß-
aussackungen der
Hauptschlagader be-
troffen. Am häufigsten
treten die Aneurysmen
im Brust- und Bauch-
bereich auf.

16.40 Ö1 KINDERUNI
„Wir machen Geogra-
fie.“ Vom gemeinsa-
men Leben in Zeit und
Raum. Wo liegt Abu
Dhabi, und wie tief ist
die tiefste Stelle im
Millstätter See? Solche
Fragen werden im
Geografieunterricht
beantwortet. Darüber
hinaus geht es aber
auch um das Lesen
seiner Umgebung. Alo-
is Humer ist Geograf
am Institut für Geogra-
fie und Regionalfor-
schung der Uni Wien.
Er stellt nicht die Fra-
ge: Was ist Geografie,
sondern, wie wird
Geografie? Damit
meint er, dass die
Geografie aussagt, wie
wir die Umwelt und die
Orte mit unseren Kar-
ten und Handlungen
nutzen.

16.55 DIGITAL.LEBEN
17.09 KULTURJOURNAL
17.30 SPIELRÄUME

„Wo ich steh‘ und geh‘
– und improvisier‘ ...“
Musik aus allen Rich-
tungen. Jazz-Versio-
nen des Erzherzog-Jo-
hann-Jodlers.

17.55 BETRIFFT:
GESCHICHTE
„Bauern, Bergbau und
Barocke Baukunst.“
Zur Geschichte der
Steiermark – mit: Niko-
laus Reisinger, Institut
für Geschichte der
Universität Graz.

18.25 JOURNAL-
PANORAMA
„Iran: Wer wird Präsi-
dent?“ Die Art und
Weise, wie der irani-
sche Präsident gekürt
wird, ist von einer de-
mokratischen Wahl
weit entfernt.

18.55 RELIGION
AKTUELL

19.05 DIMENSIONEN
Gemeinsame For-
schung aus dem
Flüchtlingslager. Einbli-
cke in das Leben nicht
abschiebbarer Ge-
flüchteter. Es gibt
Flüchtlinge, die in Eu-
ropa einen negativen
Asylbescheid erhalten,
aber aus verschie-
densten Gründen nicht
abgeschoben werden
können. Sie leben in
einem rechtlichen Nie-
mandsland, haben kei-
nen freien Zugang zu
Gesundheits- und Bil-
dungssystem und sind
prekären Arbeitsver-
hältnissen hilflos aus-
geliefert. EU-weit be-
trifft dieses Problem
hunderttausende Men-
schen.

19.30 DAS Ö1 KONZERT
„Staffel-Finale der
Klien-Brüder im Radio-
Kulturhaus.“

21.00 IM GESPRÄCH
Klaus Bochmann,
Romanist.

21.55 SCHON GEHÖRT?
22.08 RADIOKOLLEG
23.03 ZEIT-TON

„Shape Artist Kmru
beim diesjährigen ORF
musikprotokoll.“ Kmru
im Zeit-Ton Porträt.
Diese Woche präsen-
tiert das ORF musik-

protokoll im steirischen
herbst sein Festival-
programm 2021 und
auch dieses Mal ha-
ben wir wieder mehre-
re Musiker eingeladen,
die heuer bei Shape
dabei sind. Shape, das
ist die Plattform für
spannende neue Mu-
sik und audiovisuelle
Kunst des Festival-
netzwerkes Icas der
International Cities of
Advanced Sound, die
Ende 2014 vom ORF
musikprotokoll und
fünfzehn weiteren eu-
ropäischen Festivals
gegründet wurde.

0.05 AUSGEWÄHLT
1.03 DIE Ö1 KLASSIK-

NACHT
5.03 GUTEN MORGEN

ÖSTERREICH
G. Donizetti: Concerti-
no für Klarinette und
Orchester in B-Dur ●

C. Stamitz: Partita
Nr. 4 – für 2 Flöten, 2
Oboen, 2 Klarinetten,
2 Fagotte und 2 Hör-
ner ● A. Stamitz: Kon-
zert für Viola und Or-
chester in B-Dur ● J.
B. Vanhal: Divertimen-
to für Violine, Viola
und Kontrabaß in G-
Dur ● M. M. Ponce:
Estrellita / instr. ● J.
Haydn: Concerto in
D-Dur für Gitarre und
Streicher ● E. Karain-
drou: Laura’s Waltz/
instr. / aus der Büh-
nenmusik zum Drama
„Glasmenagerie“ von
Tennessee Williams ●

L. van Beethoven:
Sechs Variationen für
Klavier in D-Dur op. 76
über „Die Ruinen von
Athen“ ● A. Dvorak:
Bagatelle op. 47 Nr. 1 :
Allegretto scherzando
● G. Rossini: Pas de
soldats – Ballettmusik
aus „Wilhelm Tell“ ● A.
Salieri: Konzert für
Klavier und Orchester
in B-Dur

B. Godard: Dig, Ding,
Don!, op. 58 ● M. Li-
povsek: Suite für
Streicher Nr. 2, 1. Ma-
estoso. Vivo e giocoso
● É. Méhul: Sympho-
nie Nr. 2 D-Dur, 3. Me-
nuetto. Allegro ● A.
Fils: Symphonie D-
Dur, 4. Allegro ● R.
Hol: Symphonie Nr. 1
c-Moll, 4. Allegro molto
● J. J. Fux: Les éne-
mis Confus der Sinfo-
nia à 2 F-Dur ● J. S.
Bach: Englische Suite
Nr. 1 A-Dur, 8. Bourrée
II ● F. Gulda: Konzert
für Cello und Blasor-
chester, 5. Finale. Alla
marcia ● J. Brahms:
Symphonie Nr. 4 e-
Moll, op. 98, 4. Allegro
energico e passionato
● B. Bartók: Klavier-
konzert Nr. 3, 1. Alleg-
retto ● M. de Falla:
„Danza ritual del fue-
go“ ● E. Ferling: Vio-
linkonzert D-Dur, 1.
Allegro non troppo ●

M. Haydn: Symphonie
A-Dur

10.00 CD DES TAGES
J. Sibelius: Der Bar-
de, Tondichtung,
op. 64 ● G. Bizet: „La
fleur que tu m’avais je-
tée“ ● H. Rott:
Symphonie E-Dur, 1.
Alla breve

11.00 RUBATO
12.00 KLASSIK UM 12

G. Verdi: Ave Maria,
aus „Quattro Pezzi Sa-
cri“ ● I. Albéniz: Ibe-
ria, 7. El albaicín ● C.
Ritter: O amantissime
sponse ● C. P. E.
Bach: Cellokonzert B-
Dur, 2. Adagio ● J. de
Kerle: Media vita ● L.
Mozart: Trompeten-
konzert D-Dur, 1. An-
dante ● F. Albanese:
Shadow Land Part 2

13.00 KLASSIK UM 1
L. v. Beethoven: Die
Weihe des Hauses,
Ouvertüre, op. 124 ● F.
Liszt: Grand duo con-

certant ● D. Schosta-
kowitsch: Drei Ro-
manzen nach Gedich-
ten von Puschkin,
op. 46a ● R. Volk-
mann: Au tombeau du
Comte Széchenyi,
Fantaisie, op. 41

14.00 MESSE
L. Einaudi: Sarabande

15.00 AM NACHMITTAG
R. Schumann: Sinfo-
nische Etüden in Form
von Variationen, op. 13
● J. Sibelius: Die
Waldnymphe, Sym-
phonische Dichtung,
op. 15 ● I. Moscheles:
Klavierkonzert Nr. 3 g-
Moll, op. 58 ● J.
Haydn: Barytontrio D-
Dur ● J. Ryelandt:
Idylle Mystique, op. 30

17.00 ALLEGRO MAGA-
ZIN AM NACHMITTAG
W. A. Mozart: „Ombra
felice! - Io ti lascio“,
Einlagen-Arie zu „Ar-
sace“ ● J. N. Hummel:
Fantasia C-Dur über
Themen aus Mozarts
„Le nozze di Figaro“,
op. 124 ● G. Mahler:
Die zwei blauen Augen
von meinem Schatz,
aus „Lieder eines fah-
renden Gesellen“ ● J.
Strauß Vater: Philo-
melen Walzer, op. 82 ●

L. A. Lebrun: Oboen-
konzert Nr. 1 d-Moll, 3.
Rondo. Allegro ● A.
Copland: Drei latein-
amerikanische Skiz-
zen, 3. Danza de Jali-
sco ● M. Bruch: Vio-
linkonzert Nr. 1 g-Moll,
op. 26, 3. Finale. Alle-
gro energico ● J. J.
Fux: Sinfonia der Sin-
fonia à 6 aus „Concen-
tus Musico-Instrumen-
talis“ ● G. Verdi: Balla-
bile aus der Oper
„Otello“ ● M. Legrand:
Recette pour un cake
d’amour aus dem Film
„Eselshaut“ ● S. Rach-
maninow: Polka itali-
enne ● P. Lane: Prin-
cess Royal, aus der
„Suite of Cotswold Folk
Dances“ ● J. Barry:
James Bond II ● A.
Dvorák: Slawischer
Tanz A-Dur, op. 46/5 ●

F. Chopin: Etüde Nr. 6
gis-Moll „Terzen“ aus
„12 Études“, op. 25 ●

V. Herbert: Auditorium
Festival March

19.00 VARIATIONEN
O. Baadsvik: Som-
mernacht auf dem
Fjord ● A. Honegger:
Sommerpastorale ● L.
Glass: Sommerleben,
Orchestersuite, op. 27
● A. Webern: Im Som-
merwind

20.00 OPERNABEND
R. Stephan: Die ers-
ten Menschen ● F. Du-
rante: Magnificat a 4
B-Dur ● F. Ries: Kla-
vierkonzert As-Dur,
op. 151, 2. Larghetto
con moto ● C. Loewe:
Schottische Bilder,
op. 112, 2. Der Wande-
rer auf Bothwell-Castle
● F. Schubert: Ländler
Nr. 9 Des-Dur, op. 18 ●

S. Barber: Violinkon-
zert, op. 14, 2. Andan-
te ● J. Brahms: Inter-
mezzo As-Dur,
op. 76/3 ● L. Bocche-
rini: Symphonie Nr. 16
A-Dur, op. 37/4, 3. An-
dante ● R. de Visée:
Courante c-Moll ● G.
Verdi: Vorspiel zum 3.
Akt von „La traviata“ ●

G. Mahler: Symphonie
Nr. 4 G-Dur ● J.
Brahms: Klavierkon-
zert Nr. 2 B-Dur

0.00 NACHT
J. Offenbach: „Con-
certo militaire“ ● L. v.
Beethoven: Klavier-
konzert Nr. 1 C-Dur,
op. 15 ● H. Waelput:
Concerto symphoni-
que für Flöte und Or-
chester Es-Dur ● M.
Giuliani: Gitarrenkon-
zert Nr. 2 A-Dur, op. 36
● C. Saint-Saëns: Vi-
olinkonzert Nr. 3 h-
Moll, op. 61 ● G. P. Te-
lemann: Ouvertüre B-
Dur „La Bourse“ ● R.
Strauss: Wandrers
Sturmlied, op. 14 ● R.
Fuchs: Klarinetten-
quintett Es-Dur,
op. 102 ● W. Sten-
hammar: Klaviersona-
te Nr. 4 g-Moll ● J.
Haydn: Symphonie
Nr. 91 Es-Dur ● G. Bi-
zet: Patrie, Ouvertüre
dramatique, op. 19 ●

C. Palmer: Klaviertrio
Nr. 5 C-Dur ● J.
Strauß Sohn: Schüt-
zen-Quadrille ● J. B.
Vanhal: Symphonie
As-Dur ● K. Kenniff:
Evelyn

Nachrichten um 6, 7, 8,
9, 12, 13, 17, 18 Uhr

6.00 ALLEGRO MAGAZIN
A. Salieri: Ouvertüre
zu „Il moro“ ● F.
Kreisler: Liebesfreud
● A. Bruckner: Sym-
phonie Nr. 0 d-Moll,
„Die Nullte“, 3. Scherzo
● G. Verdi: „Mercè, di-
letti amici ... Come ru-
giada al cespite ...
Dell’esilio nel dolor“ ●

C. Stamitz: Sympho-
nie e-Moll, op. 15/2, 3.
Minuetto. Trio ● I. Al-
béniz: Sevilla, Nr. 3
Nr. 1“ ● C. Williams:
Jealous Lover ● G.
Fritz: Sinfonia g-Moll,
op. 6/6, 3. Presto ● J.
Strauß Sohn: Lob der
Frauen, op. 315 ● L.
Mozart: Sinfonia „Die
Bauernhochzeit“, 4.
Menuett ● J. Lanner:
Vermählungs-Walzer,
op. 15 ● G. Rossini:
„Siete voi?... Questo è
un nodo avviluppato“ ●

F. Schubert: Polonai-
se d-Moll, op. 61/1 ●

R. Glière: Russischer
Seemannstanz, aus
„Der rote Mohn“,
op. 70 ● A. Vivaldi:
Concerto Nr. 4 f-Moll,
op. 8 „Winter“ aus „Die
vier Jahreszeiten“, 2.
Largo ● M. Moszkow-
ski: Etincelles, Cha-
rakterstück, op. 36/6 ●

L. Boccherini: Sym-
phonie Nr. 16 A-Dur,
op. 37/4, 4. Allegro ma
non presto ● A. Heb-
erle: Blockflötenkon-
zert G-Dur, 3. Tempo
di Menuetto ● J. Fiala:
Oboenkonzert B-Dur,
3. Rondo. Allegretto ●

W. A. Mozart: No, no,
che non sei capace ●

„Weltzeit“ (Do., 15.30, DLR Kultur). Wahl-
kampfschlager innere Sicherheit: Regional-
wahlen in Frankreich. Sowie: Landwirt-
schaft in der Bretagne Öko-Schwein statt
Spritzpistole? Die Bretagne gehört zu den
produktivsten Standorten für Landwirt-
schaft und Nahrungsmittel in Europa:
Schweinemast, Geflügel, Milch, Gemüse.
Die meisten Betriebe betreiben intensive
Landwirtschaft und Tierhaltung. Ergebnis:
neben den Pestiziden bedeuten auch der
Einsatz von Kunstdünger und Gülle aus der
Tierhaltung eine Schädigung von Umwelt
und Gesundheit. Bretonische Umweltschüt-
zer warnen seit Jahren vor überhöhten Nit-
ratwerten in den Gewässern. Jetzt wächst
der Widerstand gegen die Agrar-Lobby.

„Doppelkopf“ (Do., 12.05, HR2). Er ist 47
Jahre alt, zwischen 25 und 39 hat er vier
Töchter in die Welt gesetzt, die heute nicht
nur Lebensinhalt sind, sondern auch zum
Lebensunterhalt beitragen. Denn der Autor
und Redakteur Tillmann Prüfer schreibt
unter anderem eine sehr erfolgreiche Ko-
lumne - „Prüfers Töchter“ -, und immer
wieder entstehen aus diesen Texten neue
Bücher, die davon handeln, wie man den
Alltag nicht nur verantwortungsvoll gestal-
tet, sondern auch überlebt. Ums Überleben
geht es auch bei den Zeitungen in Deutsch-
land, Tillmann Prüfer sitzt in der Chefre-
daktion des „Zeitmagazins“, er kennt auch
hier den täglichen Kampf. Mit einem klu-
gen Kopf, einer spitzen Feder, mit starken

Nerven, Humor und guter Beobachtung
lässt sich vieles nicht nur überleben, son-
dern auch für die Gegenwart und die Zu-
kunft gestalten. In einer Zeitung, die jede
Woche den Zeitgeist einfängt, in einer Fa-
milie, die jeden Tag den Zeitgeist und den
Vater herausfordert.

„Horizonte“ (Do., 22.05, BR-Klassik). Die
heutige Sendung ist der 2006 verstorbenen
israelischen Komponistin Chaya Arbel ge-
widmet. Am 18. Juni 1921, also fast auf den
Tag vor 100 Jahren, ist sie in Nürnberg als
Gerda Schloss zur Welt gekommen. In
Deutschland wurde Chaya Arbel vor allem
mit der Vertonung von Fragmenten aus
dem „Tagebuch der Anne Frank“ bekannt.

Radio-Highlights

„Die ‚Doktoreltern‘ an der Universität.“
Moment, 15.30, Ö1. Foto: Edwin Andrade

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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Die Schmuddelkinder der Zweiten Republik
Am Samstag wird Herbert Kickl zum neuen FPÖ-Obmann gewählt. Hat die FPÖ weiterhin eine politische Zukunft?

Die blaue Blume der deutschen Ro-
mantik – Novalis lässt grüßen – ist
für das nationalliberale Lager, für
den ursprünglich deutschnational-
freisinnigen Bereich der politischen
Landschaft ähnlich symbolträchtig,
wie es die rote Nelke für die Sozialde-
mokratie ist. Missbraucht von den
Nazis, geächtet von der Political Cor-
rectness unserer Tage, schien sie –
heftig umstritten – gerade noch bei
der einen oder anderen Angelobung
neu gewählter freiheitlicher Parla-
mentarier im Nationalrat auf. Ange-
sichts des FPÖ-Neustarts, der am
kommenden Samstag bei einem au-
ßerordentlichen Parteitag in Wiener
Neustadt über die Bühne gehen soll,
stellt sich die Frage, ob diese blaue
Blume, symbolhaft versteht sich, vor
dem Verdorren steht oder sich zu
neuer Blüte entfalten kann.

Zwei freiheitliche beziehungswei-
se FPÖ-nahe Intellektuelle haben sich
kürzlich zum Zustand der Partei zu
Wort gemeldet: Der Rechtshistoriker
und vormalige Dekan der juridischen
Fakultät der Universität Wien, Wil-
helm Brauneder, stellte sich die Fra-
ge, warum man die FPÖ überhaupt
wählen solle. Er kam dabei zu dem
Schluss, dass es die Partei seit Jahren
an intellektueller Kompetenz man-
geln ließe. Der Wiener Historiker Lo-
thar Höbelt meinte angesichts des
überhasteten Rückzugs des vormali-
gen Obmanns Norbert Hofer, dass es
in der FPÖ latent so etwas wie ein Be-
dürfnis gebe, von den politischen
Mitbewerbern gehasst zu werden.

Nun mögen beide in gewisser Hin-
sicht rechthaben. Was Brauneder be-
trifft, so ist es eine traurige Tatsache,
dass im universitären Bereich frei-
heitliche Präsenz kaum mehr fest-
stellbar ist. Dort, wo vor dem Um-
bruch des Jahres 1968 Korporierte
dominierten, gibt es heutzutage
kaum mehr bekennende Freiheitli-
che. Und tatsächlich waren die Bemü-
hungen der FPÖ unter Heinz-Christi-
an Strache, auch auf der intellektuel-
len Ebene den politischen Diskurs zu
suchen, überschaubar.

Nazi-Keule und
Stigmatisierung

Was Höbelt betrifft, so stellt seine
pointierte Aussage zwar einen tat-
sächlich zu diagnostizierenden Ist-
Zustand dar; er vergisst aber, auf die
Ursachen hinzuweisen. Diese liegen
natürlich darin, dass die Freiheitli-
chen beziehungsweise auch deren
Vorgänger, der Verband der Unab-
hängigen, so etwas wie die Schmud-
delkinder, die Zuspätgekommenen
der Zweiten Republik sind.

Als sich im Frühjahr 1945 Schwarz
und Rot unter lästiger Teilhabe der
unpopulären, bloß durch die sowjeti-
sche Besatzungsarmee gestützten
Kommunisten die wieder errichtete
Republik aufteilten, stand das natio-
nalfreiheitliche Lager bekanntlich ab-
seits. Diskreditiert durch den Natio-
nalsozialismus, durch die NS-Gesetz-
gebung, ausgeschlossen von der poli-
tischen Partizipation, verblieben hier
nur die Unbelehrbaren: jene, die die
neue Staats-Räson, basierend auf der
Moskauer Deklaration von 1943, wo-
nach Österreich das erste Opfer des
Hitler-Faschismus sei, nicht mittru-
gen, die Existenz einer österreichi-
schen Nation nicht akzeptierten und
sich nach wie vor als Deutsche fühl-
ten.

Als Ende der 1940er Jahre der Ver-
band der Unabhängigen eine neue

politische Bewegung schuf, die all je-
nen eine Heimat bieten sollte, die
sich einerseits dem klerikalen Be-
reich und andererseits jenem des
Austromarxismus versagten, war es
naheliegend, diese Bewegung mit der
Nazi-Keule, mit der Stigmatisierung
als Ewiggestrige und Rechtsextreme
zu bekämpfen. Und dieser Mechanis-
mus blieb über nahezu 70 Jahre der-
selbe.

Gegenentwurf zum
Establishment

Umgekehrt hat sich innerhalb dieses
Lagers so etwas wie ein genuin sys-
temkritisches Bewusstsein verankert,
das darin besteht, dass man sich
selbst nicht als Teil des politischen
Establishments, sondern als dessen
fundamentalen Gegenentwurf ver-
steht. Und naturgemäß führt die psy-
cho-politische Verfasstheit dieses La-
gers dazu, dass die darauf basierende
Parlamentspartei eher Opposition
kann als regieren.

All dies beantwortet allerdings
noch nicht die von Brauneder aufge-
worfene Frage, warum man denn die-
se FPÖ wählen solle. Nur gegen Kleri-
kal-Schwarz beziehungsweise Links-
Austromarxistisch zu sein, nur auf-
grund einer Aversion gegen das Esta-
blishment der Zweiten Republik dürf-
te wohl zu wenig sein. Und auch die
historisch gegebenen ideologischen
Motivationen – einerseits der
Deutschnationalismus, andererseits
der altliberale Freisinn – spielen ge-
samtgesellschaftlich kaum noch eine
Rolle.

Auch wenn die Historikerin Margit
Reiter wähnt, Deutschnationale hät-
ten in der Partei heute so viel Ein-
fluss wie nie, muss darauf hingewie-
sen werden, dass es längst im christ-
lich-konservativen Bereich, aber auch
bei Linken weit stärkere Verbindun-
gen zwischen Österreich und

Deutschland gibt. Deutschnationalis-
mus im Sinne von Anschlussbestre-
bungen gibt es nicht mehr, und kul-
turnationale Bestrebungen schwin-
den angesichts der bundesdeutschen
Leitideologie der Political Correct-
ness auf der freiheitlichen Seite zu-
gunsten von Sympathien für die Vi-
ségrad-Staaten.

Ähnlich verhält es sich beim
Kampf um den freiheitlichen Rechts-
und Verfassungsstaat, der im puris-
tisch-ideologischen Sinne längst ein
Minderheitenprogramm geworden
ist. Dennoch ist es erhellend, wenn
man die freiheitliche politische Agita-
tion der vergangenen Jahre auf ihre
dogmengeschichtliche Fundierung
abklopft. Das zentrale FPÖ-Thema,
nämlich das Eintreten gegen Massen-
migration und Asylmissbrauch sowie
gegen allzu rasche und zahlreiche
Einbürgerungen, basiert auf dem Ein-
treten für die Erhaltung der histo-
risch Gewachsenen nationalen Identi-
tät der autochthonen Österreicher, ist
also im Grunde Ziel einer national
orientierten Politik. Und das massive
freiheitliche Auftreten gegen die Ein-
schränkungen der Bürgerrechte im
Zuge der Corona-Maßnahmen grün-
dete auf dem liberalen Beharren auf
Grund- und Freiheitsrechte. Beide Be-
reiche sind also Themen nationallibe-
raler Politik und beweisen so etwas
wie dogmengeschichtliche Kontinui-
tät in der politischen Agitation der
FPÖ.

Konstanten
freiheitlicher Politik

Natürlich gibt es zwischen der Politik
der nationalliberalen Honoratioren-
partei der 1960er und 1970er unter
Friedrich Peter, zwischen dem Be-
streben der FPÖ unter Norbert Steger
nach „lupenrein liberaler“ Politik und
der Ausformung des Rechtspopulis-
mus in der FPÖ unter Jörg Haider

Gastkommentar und dann unter Strache gewaltige
Unterschiede. Diese nationalliberale
Fundierung aber der jeweiligen Be-
strebungen und der Anti-Establish-
ment-Reflex waren und sind Kons-
tanten freiheitlicher Politik.

Die in der Strache-FPÖ aufgekom-
mene eher triviale Bezeichnung von
der „sozialen Heimatpartei“ ent-
sprach dem, was in der Haider-Ära
der Politologe Fritz Plasser als „Ar-
beiterpartei neuen Typs“ bezeichnete:
eine Bewegung nämlich, die sich im
Zuge der Stimmenmaximierung um
den „kleinen Mann“ kümmerte. Tat-
sächlich dürfte das soziale Element
in der freiheitlichen Politik, das von
politischen Gegnern natürlich als Er-
be der NS-Volksgemeinschaftsideolo-
gie stigmatisiert wird, keine unwe-
sentliche Rolle spielen.

Ob eine derart orientierte Partei
auf Basis der tradierten weltanschau-
lichen Elemente Zukunft haben wird,
ob also die Frage Brauneders, warum
man denn die FPÖ wählen solle, posi-
tiv beantwortet werden kann, liegt
nicht zuletzt an der Entwicklung der
politischen Landschaft insgesamt.
Die ÖVP unter Sebastian Kurz hat ge-
zeigt, dass man durch Plagiate erfolg-
reicher Oppositionsthemen, wie der
freiheitlichen Politik im Migrations-
bereich, Erfolg haben kann. Der Ver-
such der ÖVP aber, die Freiheitlichen
gewissermaßen überflüssig zu ma-
chen, ist alleine deshalb misslungen,
weil der gelernte Österreicher schnell
feststellen musste, dass der türkise
Verbalradikalismus bei der Migration
vorwiegend ein Lippenbekenntnis
war und man der Lösung des Prob-
lems nicht näher kommt.

Vertreter der sozial schwachen
autochthonen Schichten

Gleich verhält es sich im Bereich der
Bürgerfreiheit: Auch, wenn Linkspar-
teien wie die Grünen Demokratie,
Transparenz und Bürgerbeteiligun-
gen ständig im Mund führen, müssen
die Österreicher dennoch erkennen,
dass eben dieselben politischen Kräf-
te für Gebote und Verbote, für Regle-
mentierung und Gängelung der Bür-
ger eintreten. Und dass somit der Be-
darf nach einer politischen Kraft, die
kompromisslos für die Bürgerfreiheit
eintritt, gegeben sein wird. Dies ist
im Grunde die Überlebensgarantie
einer Partei, wie der FPÖ.

Und was das soziale Element be-
trifft, so sind die Solidarität inner-
halb der eigenen Solidargemein-
schaft, ein funktionierender Genera-
tionenvertrag und das Eintreten ge-
gen die Massenzuwanderung in das
eigene Sozialsystem wohl die einzi-
gen Möglichkeiten, das künftige
Funktionieren eben dieser Systeme
zu bewahren. Aus dieser Sicht könn-
ten sich die Freiheitlichen zuneh-
mend als Vertreter der sozial schwa-
chen Schichten unter den autochtho-
nen Österreichern positionieren und
als Hüter jener Menschen, die im
neuen Verdrängungswettbewerb am
Arbeitsmarkt, am Wohnungsmarkt,
insgesamt im sozialen Gefüge ge-
genüber einem Zuwanderer-Subpro-
letariat unter die Räder zu geraten
drohen.

Nach den Turbulenzen von Ibiza
und unter neuer Führung könnten
die Freiheitlichen also beweisen,
dass die Nachrichten vom politi-
schen Ableben der FPÖ verfrüht wa-
ren. Die Hoffnungen, dass die blaue
Blume verblühen würde, dürften al-
so trügen. Vorläufig aber dürfte sie
nicht als liebliche Glockenblume er-
blühen, sondern eher stachelig.
Auch die Distel treibt blaue Blü-
ten. ■

von Andreas Mölzer

Andreas Mölzer
ist Publizist und
war Abgeordneter
der FPÖ im EU-
Parlament.

Zum Autor
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Die Kornblume,
ein Symbol der FPÖ.
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Schweizer lassen
andere das Klima retten
Das Schweizer Nein zum CO2-Ge-
setz ist bemerkenswert und sollte
nachdenklich stimmen. Jedenfalls
sollte man sich zurückhalten, um
nicht in arroganter Weise dieses
Votum als reinen Egoismus eines
kleinen Landes hinzustellen.

Ich glaube, die freiheitslieben-
den Schweizer sind genauso enga-
giert für Umwelt und Klima wie
andere auch. Der Unterschied ist
nur, dass sogar bei dieser globa-
len Thematik die Bevölkerung
mitreden beziehungsweise ent-
scheiden darf. Die Schweizer
schauen auf ihre Brieftasche und
lassen sich von der ständigen Ka-
tastrophenrhetorik nicht ein-
schüchtern. Anders ausgedrückt:
Sie glauben nicht, dass ein Ja zu
diesem Gesetz in ihrem kleinen
Land die Rettung des Weltklimas
bringen würde.

Dies bedeutet jedoch nicht,
dass sie die Klimaproblematik be-
ziehungsweise den Klimawandel
leugnen würden. Die Schweizer
zweifeln daran, großartige Klima-
retter (per Gesetz beziehungswei-
se finanzieller Selbstbelastung)
sein zu können. Und sie sind
auch nicht so sendungsbewusst
wie viele Klimabewegte. Sie sind,
wie gewohnt, pragmatisch und
dürfen sich ihre eigenen Gedan-
ken machen, auch gegen den
Mainstream.

Karl Brunner,
per E-Mail

Erforschung von
Fluchtursachen
Bei allem Respekt den Forschern
gegenüber: Sie sollten eher er-
gründen, warum die 60-jährige
Entwicklungszusammenarbeit
nicht funktioniert. In all den Pro-
jekten steht „Hilfe zur Selbsthilfe“
– da es sich seit diesen 60 Jahren
um zehntausende Projekte han-
delt, ist diese Arbeit wohl ineffizi-
ent. Es wäre eine grundlegende
Fehleranalyse dieser jahrzehnte-
langen Arbeit angebracht. Ein
neues Denken, kontrollierte prak-
tische Arbeit und messbare Erfol-
ge sind notwendig.

Gerhard Karpiniec,
per E-Mail

Toleranz als
Wertehaltung
Gegenseitige Toleranz im Zusam-
menleben der Gesellschaft, wie
wir Österreicher sie uns wün-
schen und wie wir sie auch in un-
serer Kulturentwicklung erreicht
haben – wesentlich dafür waren
Aufklärung und bürgerliche Revo-
lution –, ist ein hohes Gut, denn
sie garantiert dem Einzelnen, sich
eine wirtschaftliche Grundlage zu
schaffen sowie ein hohes Maß an
Lebensqualität.

Diese Errungenschaft soll un-
serer Gesellschaft erhalten blei-
ben. Durch Zuwanderer mit ande-
ren Einstellungen und Wertehal-
tungen ist die gelebte Toleranz al-
lerdings in Gefahr. Migranten, die
sich mit der vorherrschenden
Geisteshaltung in Österreich nicht
anfreunden können, sollen sich in
Ländern niederlassen, die ihre
Einstellungen teilen.

Würden sich Politiker wirklich
unter der Bevölkerung umhören,
wäre ihnen dieser Umstand längst
bekannt. Sie wären gut beraten,
danach zu handeln.

Peter F. Lang,
per E-Mail

Leserbriefe werden nur abgedruckt,
wenn sie mit vollständiger und

nachvollziehbarer Adresse versehen
sind. Die Verfasser der Leserbriefe
müssen außerdem mit eventuellen

Kürzungen ihrer Schreiben durch die
Redaktion einverstanden sein.

Wir brauchen Daten-Backups
Die weltweite Welle an Daten-Diebstahl und Cyber-Erpressung – ein verdeckter Cyberkrieg?

Gastkommentar

Beim Gipfeltreffen der beiden Präsi-
denten Joe Biden und Wladimir Putin
war eines von vielen Themen, dass
aus Russland seit einigen Monaten ge-
häuft Cyberattacken auf Ziele in den
USA und teils auch in Europa durchge-
führt werden. Angesichts dessen ist es
verwunderlich, wie wenig die hiesige
Öffentlichkeit informiert und gewarnt
wird. Egal, was vor oder hinter den
Kulissen in Genf passiert: Backups al-
ler heiklen Daten und deren sichere
Archivierung offline sind ein Erforder-
nis der Stunde für Unternehmen, öf-
fentlichen Einrichtungen und alle Ak-
teure im Umfeld wichtiger Infrastruk-
turen.

Bei genauerer Betrachtung sind
Zahl und Schaden der rezenten Cyber-
attacken durch Russland-nahe Grup-
pen so groß, dass Experten schon von
einem verdeckten Cyberkrieg spre-
chen. Daneben geht diesbezüglich
auch von China und „normalen“ Cy-
berverbrechern erhöhte Gefahr aus.
Daher sollten sich die liberalen Demo-
kratien dieser Welt keine Illusion
mehr darüber machen, dass die politi-
sche Absicherung der bislang eher
selbstläufigen „Digitalen Revolution“
jetzt neben dem Klimawandel eine
zweite Mammutaufgabe darstellt, de-
ren Bewältigung nicht länger warten
kann.

Natürlich ist dies in Zeiten der Co-
rona-Pandemie keine willkommene
Mahnung, jedoch: Eine Studie des bri-
tischen Royal United Services Institute
konstatierte schon vor zwei Monaten,
dass die Lage außer Kontrolle gerate.
„The Guardian“ sprach am 14. Juni
vom „Age of the cyber-attack“, die „Fi-
nancial Times“ am 15. Juni von einer
„new era of information warfare“. Da-
bei geht es einerseits um die zahllosen
Versuche, mittels online gestreuten
oder gezielt weiterverteilten „Informa-
tionen“ Unfrieden in liberalen Demo-
kratien zu stiften und Teile der Bevöl-
kerung gegeneinander aufzuhetzen.
Sogenannte Troll-Fabriken streuen
massiv Fehlinformationen, etwa zur
Corona-Impfung.

Andererseits geht es um sogenann-
te Ransomware-Angriffe, also um Er-
pressungen von Firmen, Staaten oder
Einzelnen durch Eindringen in deren
Computersysteme, Abziehen von Da-
ten, Blockade der Weiterverarbeitung
sowie schließlich die Drohung, heikle
Informationen im Internet zu veröf-
fentlichen. Seit 2019 zählten die USA

allein 700 Erpressungsangriffe auf
kritische Infrastrukturen, zum Bei-
spiel auf ein Wasserwerk in Florida,
wo die Bleiwerte auf gefährliches Ni-
veau erhöht und dies nur gerade noch
rechtzeitig entdeckt wurde.

Im heurigen April hat US-Präsident
Biden daher Sanktionen gegen 32 Ein-
heiten beziehungsweise Individuen
verhängt, die anscheinend im Auftrag
Russlands Cyberangriffe durchgeführt
hatten. Im Mail setzte er eine Kommis-
sion aus dem Innenminister, dem Ge-
neralstaatsanwalt sowie hochrangigen
staatlichen und privaten Expertinnen
und Experten aus dem Bereich Cyber-
sicherheit mit weitreichenden Kompe-
tenzen ein. Und Anfang Juni gab das
Weiße Haus bekannt, der US Präsident
würde nun auch allfällige Gegenschlä-
ge in Erwägung ziehen.

Europa gespalten und blockiert,
Österreich uninteressiert?

Laufend geschehen solche Ransomwa-
re-Attacken nun auch in Europa und
weltweit, zum Beispiel waren auch In-
dien und Japan massiv betroffen. Am
25. Mai berichtete ich in einem Gast-
kommentar über den Diebstahl von
Daten des Irish Health Service mit
dramatischen Folgen für die dortige
Bevölkerung. Österreichweit ist aber
wenig von den weltweiten Cyberatta-
cken zu hören. Einzig über den Fall
der US-Firma Colonial vor einigen Wo-
chen wurde etwas breiter berichtet, als
tausende Kilometer an Pipelines un-
terbrochen, die Versorgung von Flug-
häfen und Tankstellen gefährdet und
5 Millionen US-Dollar Lösegeld er-
presst wurden.

Dies ist aber nur eines von vielen
aktuellen Beispiele für das Ansetzen
bei strategischen Infrastrukturen mit
dem Ziel, maximalen Schaden und
entsprechende Gewinne zu ermögli-
chen. Jahrzehntelang schien es in die-
sem Spiel noch eine minimale Ethik in
der teils einfach kriminellen, teils von
„Schurkenstaaten“ gesponserten Cy-
bercrime-Szene zu geben. In jüngster
Zeit werden aber auch staatliche und
soziale Einrichtungen angegriffen, um
sie selbst und ihre Klientel mit den ge-
stohlenen Daten in mehrstufigen Ver-
fahren zu erpressen.

So wurden im Oktober 2020 eine
psychiatrische Einrichtung in Finn-
land um 40.000 Patientenakten ge-
bracht und im Februar 2021 zwei fran-
zösische Spitalsgruppen erpresst. Sol-
che Vorkommnisse machen uns alle
zu potenziellen Opfern, jede und jeden
Einzelnen. Auf die Erpressung der be-
troffenen Unternehmen folgt die Er-

pressung von Kunden oder Angestell-
ten mit gestohlenen Daten. Und darü-
ber hinaus geht es auch immer öfter
darum, öffentliche Infrastrukturen
akut zu bedrohen.

Angriffe auf Universitäten
und Bildungseinrichtungen

Ein relativ junges Phänomen sind da-
bei Cyberverbrechen an Universitäten
und Bildungseinrichtungen. Dabei ist
noch unklar, ob es in erster Linie um
Erpressung geht oder um Spionage
nach Wissen und Patenten. So ist seit
einigen Wochen die TU Berlin im Aus-
nahmezustand, zuvor war es das belgi-
sche akademische Belnet, das die öf-
fentliche Verwaltung mit Forschungs-
und Bildungsinstitutionen verbindet.
Dabei könnte es auch um politische In-
teressen gegangen sein, weil so ein
wichtiges Hearing des außenpoliti-
schen Parlamentsausschusses abge-
sagt werden musste, das sich mit der
Behandlung von Minderheiten in Chi-
na befasst und Zeugen angehört hätte.

Einer der bisher wohl heikelsten
Angriffe auf eine staatliche Institution
in der EU betraf das belgische Innen-
ministerium, wie am 26. Mai bekannt-
gegeben wurde – erst nachdem wiede-
rum Microsoft informiert hatte, dass
die wohl China nahestehende Hacker-
gruppe Hafnium via Microsoft Ex-
change in einer laufenden Attacke
weltweit Daten erbeutet hatte. Mindes-
tens 24 Länder und mehr als 150 Or-
ganisationen sind betroffen, darunter
auch europäische. Österreichs Nach-
barland Slowakei wurde im April Op-
fer eines gravierenden Cyberangriffs.
Die dortige offizielle Warnung an alle
Firmen und Institutionen sollte welt-
weit beherzigt werden: „Immediately
secure and back up (your) systems!“

Angesichts all dessen scheint es
fast gespenstisch, dass auf EU-Ebene
noch immer Einstimmigkeitserforder-
nisse sowie Kompetenzmängel die Ar-
beit der Agentur für Cybersicherheit
sowie von Europol behindern. Eine
diskutierte „Joint Cyber Unit“ ist um-
stritten. Wichtige Regelungen (etwa
zur Resilienz kritischer Dienstleister)
oder Aktualisierungen stehen erst an
(etwa die „Network and Information
Security“-Richtlinie). Angesichts des-
sen, wie schnell nationale Grenzen bei
gravierenden Cyberattacken irrelevant
werden können, sollte hier die Politik
des Verdrängens, des Zauderns und
der Schrebergärtnerei endlich aufge-
geben werden. Konsequentes Handeln
ist auf einzelstaatlicher wie auch auf
EU-Ebene angezeigt. Es könnte 5 vor
12 sein. ■

von Gerda Falkner

Gerda Falkner ist
Professorin am In-
stitut für Politikwis-
senschaften der
Universität Wien
und leitet dort die
Arbeitsgruppe „EU
im Digitalen Wan-
del“.
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EuropaÖsterreich VorschauWetterstatistik

Blick aufs Wetter Österreich heute

Städtewetter

Höchstwert Tiefstwert Durchschnittswert 40 Jahre

Verfrühtes Hochsommerwetter
Die Hochdrucklage hält an., von Süden her ge-
langt noch wärmere Luft zu den Alpen.
Besonders im Flachland scheint ungetrübt die
Sonne, auch die Quellwolken im Bergland blei-
ben meist harmlos. Am ehesten bilden sich am
Nachmittag über den südlichen Gebirgsgrup-
pen einzelne Gewitter, im großen Rest des Lan-
des bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen
auf 27 bis 33 Grad.
Die Hitze belastet zunehmend den Kreislauf.
Nach Möglichkeit sollte man sich im Schatten
aufhalten und sportliche Aktivitäten lieber in
die Morgen- oder Abendstunden verlegen.

Wiener Zeitung: www.wienerzeitung.at
Wetter im Internet
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Von Osttirol und Oberkärnten bis ins Obere
Murtal sind am Nachmittag in labiler Luft ein-
zelne Wärmegewitter möglich.
Österreichische Unwetterzentrale: www.uwz.at
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Füllen Sie jede Reihe, jede Spalte und alle 3 x 3 Boxen mit den Ziffern 1 bis 9. Jede Ziffer darf dabei nur einmal vorkommen.
Mehr Sudoku-Rätselspaß finden Sie auch im Internet unter www.sudoku-aktuell.de.
Die Lösung finden Sie im Sport auf Seite 10.

Sudoku A B

Kundmachungen. Die
FMA warnt vor dem Ab-
schluss von Geschäften mit
Hardson Becker Global.

Seite 25

*****

Stellenausschreibungen.
Ausschreibung einer
Funktion im Bundesminis-
terium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technolo-
gie. Seite 26

*****

Hauptversammlungen.
Einladung zur 23. ordentli-
chen Hauptversammlung
der DO & CO Aktiengesell-
schaft. Seiten 28 und 29

Amtsblatt

17. Juni
1936 – Die gesamte deut-
sche Polizei wird unter dem
„Reichsführer-SS“ Himmler
zusammengefasst.

1941 – Finnland erklärt
seinen Austritt aus dem
Völkerbund.

1961 – In Kahl am Main
geht das erste deutsche
Kernkraftwerk in Betrieb.

1981 – Der Charta 77-Un-
terzeichner und ehemalige
Berufsoffizier der CSSR,
Josef Hodic, verschwindet
mit seiner Frau aus dem
Wiener Exil. Von offizieller

Seite wird er als Mitglied
des tschechoslowakischen
Geheimdienstes bezeichnet.

1991 – Greenpeace-Aktivis-
ten legen den Verkehr auf
der Brenner-Autobahn für
drei Stunden völlig lahm,
um gegen die Belastungen
durch den Transitverkehr
zu protestieren.

2006 – Die linksgerichtete
Oppositionspartei Smer von
Robert Fico gewinnt die
Parlamentswahl in der
Slowakei. Knapp zwei
Wochen später beschließt
Fico eine Koalition mit der
nationalistischen HZDS und
der fremdenfeindlichen

Slowakischen National-
partei.

Geburtstage: Sydney Jones,
britischer Komponist (1861
bis 1946); James Weldon
Johnson, US-Schriftsteller
(1871 bis 1938); Viktor
Nekrassow, sowjetischer
Exilschriftsteller (1911 bis
1987); Tony Scott, US-Jazz-
musiker (1921 bis 2007)
Ken Loach, britischer Film-
regisseur (geboren 1936).

Todestage: Cornelius
Gurlitt, deutscher Kompo-
nist (1820 bis 1901); Luise
Bachmann, österreichische
Schriftstellerin (1903
bis 1976).

Historisches Kalenderblatt

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.



Bundesministerium für Arbeit – Abteilung II/B/8
Zl. 2021-0.422.533

Kollektivvertrag
KV 369/2021. Am 1. April 2021 haben die Museen
der Stadt Wien, als wissenschaftliche Anstalt öffent-
lichen Rechtes, und die Gewerkschaft younion_Die
Daseinsgewerkschaft einen Kollektivvertrag abge-
schlossen, der am 1. April 2021 in Kraft getreten ist.
Der Kollektivvertrag gilt a) für die wissenschaftliche
Anstalt öffentlichen Rechtes „Museen der Stadt
Wien“ und seine jeweiligen Außenstellen; b) für alle
Dienstnehmer der Anstalt öffentlichen Rechtes
„Museen der Stadt Wien“, deren Dienstverhältnis ab
1. Juli 2004 begründet wird; für Dienstnehmer, deren
Dienstverhältnis bereits vor dem 1. Juli 2004 begon-
nen hat, nur nach Maßgabe der Bestimmungen des
Pkt. IV, mit den im persönlichen Geltungsbereich an-

geführten Ausnahmen. Der Kollektivvertrag betrifft
die Regelung arbeits- und lohnrechtlicher Bestim-
mungen sowie der Gehälter und Lehrlingsentschädi-
gungen und wurde unter Registerzahl KV 369/2021,
Katasterzahl XXI/95/44, beim Bundesministerium
für Arbeit hinterlegt.
Bundesministerium für Arbeit, Wien, 15. Juni 2021
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bmj.gv.at

Geschäftszahl: 2021-0.403.880

Planstelle im Bundesministerium für Justiz
Gemäß § 177 Abs. 1 in Verbindung mit § 205 Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG) wird im
Bundesministerium für Justiz die mit der Funktion der Stellvertretung der Leitung der Abteilung V 1 (Inter-
nationale Strafsachen) verbundene Planstelle einer*eines Oberstaatsanwältin*Oberstaatsanwaltes (§ 205
Abs. 1 Z 3 RStDG) zur Besetzung ausgeschrieben.
Hinsichtlich der mit der ausgeschriebenen Funktion verbundenen Aufgabenbereiche wird auf die seit 1. De-
zember 2020 gültige Geschäfts- und Personalabteilung der Sektion V des Bundesministeriums für Justiz
(siehe dazu www.bmj.gv.at) hingewiesen.
Die Ernennungserfordernisse ergeben sich aus §§ 174, 205 RStDG.
Zusätzlich werden neben dem sich aus dem Aufgabengebiet für die ausgeschriebene Planstelle ergebenden
fachlich-inhaltlichen Anforderungsprofil für Führungsfunktionen in der Zentralstelle des Bundesministeri-
ums für Justiz hinaus noch folgende besondere Fähigkeiten und Kenntnisse erwartet:
Fach-und Managementwissen:
Mehrjährige Praxis und Erfahrung im Justizdienst, insbesondere im Strafverfahren und in der Zentralstelle;
umfassende Kenntnisse der Justizorganisation sowie der Organisation der Kriminalpolizei und der Verwal-
tungsbehörden; Organisations- und Managementwissen; Erfahrung in der Koordinierung komplexer Auf-
gabengebiete; hervorragende Kenntnisse des Strafrechts und umfassende Kenntnis in der internationalen
Zusammenarbeit in Strafsachen jeweils im Zuständigkeitsbereich; Erfahrungen aus qualifizierten Tätigkei-
ten oder Praktika im Gesamtausmaß von mindestens sechs Monaten in einem Tätigkeitsbereich außerhalb
der Zentralstelle.
Lösungs- und Umsetzungskompetenz:
Fähigkeit zu analytischem und vernetztem Denken und Handeln; konsequente Zielverfolgung, ausgeprägte
Organisations- und Koordinierungsfähigkeit; Initiative und Entscheidungskraft; Verhandlungsgeschick und
Durchsetzungsvermögen.
Persönliche Anforderungen:
Ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, insbesondere ausgeprägte Eignung zur Führung und Motivation von
Mitarbeiter*innen; Verantwortungsbewusstsein und absolute Verlässlichkeit; repräsentatives Auftreten und
Überzeugungskraft; Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, ausgezeichnete Englischkenntnisse,
allenfalls auch Französisch oder andere Fremdsprachenkenntnisse.
Die Justiz ist bestrebt, den Anteil der Frauen in Leitungsfunktionen zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen
für die ausgeschriebene Planstelle sind daher besonders erwünscht. Bei gleicher Eignung ist Bewerberinnen
der Vorrang gemäß den §§ 11b und 11c B-GlBG einzuräumen.
Der Monatsbezug nach den Gehaltsansätzen des RStDG beträgt mindestens 6.444 Euro (Gehaltsgruppe St 2,
Gehaltsstufe 4).
Ende der Bewerbungsfrist: 30. Juli 2020
Bewerbungsgesuche sind (im Dienstweg) an das Bundesministerium für Justiz zu richten. Die erforderlichen
Gesuchsbeilagen ergeben sich aus § 179 Abs. 2 RStDG und § 33 Abs. 1 DVStAG.
14. Juni 2021  523211

Für die Bundesministerin:
Dr. Alexander Pirker, MBA

Beim Österreichischen Rundfunk (ORF) wird folgende Stelle ausgeschrieben:

Leiter/in Produktion und Programmwirtschaft (40 Wochenstunden)
in Verwendungsgruppe 8 (Bruttojahresgehalt mindestens € 57.316,56 inkl. Sonderzahlungen und UD,
höheres Gehalt abhängig von Erfahrung und Ausbildung) für die Hauptabteilung Chefproducer Fern-
sehen, K 2.
Bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt der ORF in diesem Tätigkeitsbereich bis zur Erreichung
eines Anteils von 45% Frauen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Diese Gründe dürfen aber keine diskriminierende Wirkung auf Mitbewerberinnen haben.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, einem Motivationsschreiben und einem Konzept
(max. 5 Seiten) unter folgendem Link http://jobs.orf.at/indexwrz bis 30.06.2021 an den ORF, Abteilung
GPA – Human Resources (Vertraulichkeit wird zugesichert).  523213

Oberlandesgericht Wien
Jv 5504/21t-4a

Richterplanstelle
Im Sprengel des Oberlandesgerichts Wien wird fol-
gende Planstelle ausgeschrieben:
1. eine, allenfalls mehr frei werdende Planstelle(n)

eines Richters/einer Richterin des Landesgerichts
für Strafsachen Wien

Der Monatsbezug der ausgeschriebenen Planstelle
beträgt mindestens EUR 4.104,30. Er erhöht sich
eventuell auf Basis der gesetzlichen Vorschriften
durch anrechenbare Vordienstzeiten sowie sonstige
mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbun-
dene Entlohnungsbestandteile.
Ende der Bewerbungsfrist: 01.07.2021
Wien, am 15.06.2021  523208
in Vertretung:
Dr. Waltraud Berger
Vizepräsidentin des OLG Wien

Kundmachungen

FMA – Finanzmarktaufsicht
A-1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5

Bekanntmachung
Achtung!

Die FMA warnt vor dem Abschluss von Geschäf-
ten mit:

Hardson Becker Global
mit angeblichem Sitz in Hangzhou, China

www.hardson.com
Dieser Anbieter hat keine Berechtigung, konzessi-
onspflichtige Wertpapierdienstleistungen in Ös-
terreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher
die gewerbliche Anlageberatung in Bezug auf Fi-
nanzinstrumente (§ 3 Abs. 2 Z 1 Wertpapierauf-
sichtsgesetz 2018) nicht gestattet.
Diese Veröffentlichung basiert auf § 92 Abs. 11
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und erfolgte am
17.06.2021 auch im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.
Wien, 17. Juni 2021  523196

Bundesministerium für Arbeit – Abteilung II/B/8
Zl. 2021-0.422.533

Kollektivvertrag
KV 367/2021. Im Jänner 2021 haben der Fachver-
band der Gesundheitsbetriebe, die Gewerkschaft
vida, Fachbereich Gesundheit, und die Gewerkschaft
GPA-djp einen Kollektivvertrag für Arbeiter und
Angestellte in privaten Kuranstalten und Rehabilita-
tionseinrichtungen abgeschlossen, der am 1. April
2021 in Kraft getreten ist. Der Kollektivvertrag gilt
a) für das Bundesgebiet; b) für folgende, dem Fach-
verband der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschafts-
kammer Österreich angehörenden Betriebe: 1. Son-
derkrankenanstalten für stationäre Rehabilitation
gem. § 2 Abs. 1 Z 2 KAKuG, 2. Kuranstalten gem.
§ 42a KAKuG, 3. Kurbetriebe mit angeschlossenem
Ambulatorium gem. § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG, 4. selbst-
ständige Ambulatorien gem. § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG,
die Leistungen der ambulanten Rehabilitation er-
bringen und in einem Vertragsverhältnis zur Pensi-
onsversicherungsanstalt stehen; mit den unter 4. an-
geführten Ausnahmen; c) für alle Angestellten und
Arbeiter; mit den im persönlichen Geltungsbereich
angeführten Ausnahmen. Der Kollektivvertrag be-
trifft die Regelung arbeits- und lohnrechtlicher Be-
stimmungen und enthält außerdem Lohn- und Ge-
haltstabellen, die einen integrierenden Bestandteil
des Kollektivvertrages bilden. Der Kollektivvertrag
wurde unter Registerzahl KV 367/2021, Katasterzahl
XXII/96/37, beim Bundesministerium für Arbeit hin-
terlegt.
Bundesministerium für Arbeit, Wien, 15. Juni 2021
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Bundesministerium für Arbeit – Abteilung II/B/8
Zl. 2021-0.422.533

Kollektivvertrag
KV 368/2021. Am 5. März 2021 haben die Fachgrup-
pe der Gesundheitsbetriebe Wien, die Gewerkschaft
vida und die Gewerkschaft GPA einen Kollektivver-
trag für Arbeiter und Angestellte in selbständigen
Ambulatorien für Physikalische Therapie abge-
schlossen, der am 1. April 2021 in Kraft getreten ist.
Der Kollektivvertrag gilt a) für das Bundesland
Wien; b) für selbständige Ambulatorien gemäß § 2
Abs. 1 Z 5 KAKuG, eingeschränkt auf Ambulatorien
für Physikalische Therapie, die der Fachgruppe der
Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer Wien
angehören und nicht dem Kollektivvertrag für Ar-
beiter und Angestellte in (stationären) privaten Kur-
anstalten und Rehabilitationseinrichtungen unterlie-
gen; c) für alle Arbeitnehmer, die in der Lohn- und
Gehaltsordnung erfasst sind, ausgenommen Perso-
nen, deren Ausbildung vom AMS, von einer anderen
öffentlichen Institution oder von einer Arbeitsstif-
tung gefördert wird bzw. die Weiterbildungsgeld be-
ziehen. Der Kollektivvertrag betrifft die Regelung
arbeits- und lohnrechtlicher Bestimmungen sowie
der Löhne und Gehälter und wurde unter Register-
zahl KV 368/2021, Katasterzahl XXII/96/38, beim
Bundesministerium für Arbeit hinterlegt.
Bundesministerium für Arbeit, Wien, 15. Juni 2021
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Bundesministerium für Arbeit – Abteilung II/B/8
Zl. 2021-0.422.533

Kollektivvertrag
KV 370/2021. Am 23. März 2021 haben der Österrei-
chische Raiffeisenverband und die Landarbeiter-
kammer Tirol einen Kollektivvertrag abgeschlossen,
der a) für das Bundesland Tirol; b) für jene landwirt-
schaftlichen Betriebe, die aus landwirtschaftlichen
Genossenschaften und deren Verbänden hervorge-
gangen sind und der „Unser Lagerhaus“ Warenhan-
delsges. m. b. H. und deren Tochtergesellschaften an-
gehören; c) für alle Angestellten und Lehrlinge und
Ferialpraktikanten gilt und am 1. April 2021 in Kraft
getreten ist. Der Kollektivvertrag betrifft die Rege-
lung arbeits- und lohnrechtlicher Bestimmungen so-
wie der Gehälter und Lehrlingsentschädigungen und
wurde unter Registerzahl KV 370/2021, Katasterzahl
XV/71/9, beim Bundesministerium für Arbeit hinter-
legt.
Bundesministerium für Arbeit, Wien, 15. Juni 2021
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Bundesministerium für Arbeit – Abteilung II/B/8
Zl. 2021-0.422.533

Kollektivvertrag
KV 371/2021. Am 1. Februar 2021 haben die Land-
wirtschaftskammer Niederösterreich, der Arbeitge-
berverband Land- und Forstwirtschaft in Niederös-
terreich, Burgenland und Wien, der Österreichische
Raiffeisenverband, die Kammer für Arbeiter und
Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft in Nie-
derösterreich, die Gewerkschaft PRO-GE und die
Gewerkschaft GPA einen Kollektivvertrag (General-
kollektivvertrag für das Bundesland Niederöster-
reich zum Corona-Test) abgeschlossen. Der Kollek-
tivvertrag gilt 1) für das Bundesland Niederöster-
reich; 2) für alle land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe in Niederösterreich; 3) für alle Arbeitneh-
mer, die in einem Betrieb im Sinne 2) beschäftigt
sind. Der Kollektivvertrag enthält Regelungen be-
treffend Dienstverhinderung bei SARS-CoV-2 Test,
Benachteiligungsverbot und bestehende Regelungen
sowie Entlastung bei dauerhaftem Maskentragen
und tritt am Tag des Inkrafttretens der Vorordnung
aufgrund von § 1 Abs. 5c Covid-19-MG in Kraft und
gilt bis 31. August 2021. Der Kollektivvertrag wurde
unter Registerzahl KV 371/2021, Katasterzahl
I/01+02/14, beim Bundesministerium für Arbeit hin-
terlegt.
Bundesministerium für Arbeit, Wien, 15. Juni 2021
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Bundesministerium für Arbeit – Abteilung II/B/8
Zl. 2021-0.422.533

Kollektivvertrag
KV 372/2021. Am 20. April 2021 haben die Landes-
innung Burgenland der Lebensmittelgewerbe, Be-
rufszweig Konditoren (Zuckerbäcker), und die
Gewerkschaft PRO-GE einen Kollektivvertrag abge-
schlossen, der am 1. Mai 2021 in Kraft getreten ist.
Der Kollektivvertrag gilt a) für das Bundesland Bur-
genland; b) für alle Mitgliedsbetriebe, deren Inhaber
Mitglieder der Landesinnung Burgenland der Le-
bensmittelgewerbe, Berufszweig Konditoren (Zu-
ckerbäcker), sind; c) für alle Arbeiter und Arbeite-
rinnen einschließlich der Lehrlinge, mit Ausnahme
der Angestellten im Sinne des Angestelltengesetzes
und der kaufmännischen Lehrlinge. Der Kollektiv-
vertrag betrifft die Regelung der Löhne und Lehr-
lingseinkommen sowie anderer Entgeltbestimmun-
gen und wurde unter Registerzahl KV 372/2021,
Katasterzahl IV/31/47, beim Bundesministerium für
Arbeit hinterlegt.
Bundesministerium für Arbeit, Wien, 15. Juni 2021
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Stellenausschreibungen

Tageszeitung für Fortgeschrittene

Generaldirektion
Geschäftszahl: 2021-0.370.522

Ausschreibung der Funktion
Leiter*in der

Justizanstalt Innsbruck
In der Justizanstalt Innsbruck gelangt die Funktion
Leiter*in der Justizanstalt Innsbruck zur Besetzung.
Die Leitung der Justizanstalt Innsbruck ist mit A1/5
bewertet; das erwartbare Monatsentgelt beträgt zu-
mindest € 3.444,80 und erhöht sich durch anrechen-
bare Vordienstzeiten sowie auf Basis der gesetzlichen
Vorschriften.
Um diese Funktion können sich Personen bewerben,
die die Ernennungserfordernisse für den rechtskun-
digen Dienst gemäß Z 1.19. der Anlage 1 zum BDG
1979 erfüllen und eine langjährige Praxis und Erfah-
rung in der Strafvollzugsverwaltung aufweisen.

An besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten werden
erwartet:
Fach- und Managementwissen:

Im Hinblick auf die mit der ausgeschriebenen
Stelle verbundene Verwendung in Angelegenhei-
ten der Strafvollzugsverwaltung werden zusätzlich
neben dem dokumentierten Interesse dafür ausge-
zeichnete Kenntnisse der Strafvollzugs- und Jus-
tizorganisation und relevanter Rechtsquellen, des
Haushalts-, Dienst- und Strafvollzugsrechts sowie
des maßgeblichen sonstigen besonderen Verwal-
tungsrechts erwartet, zudem Managementwissen
im Bereich des Verwaltungs-, Organisations- und
Personalmanagements (insbesondere des Gesund-
heits-, Veränderungs-, Qualitäts- und Projektma-
nagements).  50%

Lösungs- und Umsetzungskompetenz:
Fähigkeit zur inhaltlichen Koordinierung der
verschiedenen Fachbereiche; Aufgeschlossenheit
gegenüber den Grundsätzen einer modernen, der

Sache dienenden und zugleich die Entwicklung
der Mitarbeiter*innen fördernden Personal- und
Verwaltungsführung; Fähigkeit zu handlungs-,
ziel- und ergebnisorientierter Arbeit;  25%

Persönliche Anforderungen:
Führungskompetenz; Initiative; Entscheidungs-
freudigkeit; Organisationstalent; Innovationsbe-
reitschaft; ausgeprägtes Verhandlungsgeschick
und Kommunikationsfähigkeit; Konfliktfähigkeit;
Überzeugungskraft und Motivationsfähigkeit; 25%

Die Prozentsätze geben an, mit welcher Gewichtung
die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten bei der
Beurteilung der Eignung in sinngemäßer Anwendung
des § 5 Abs. 2 AusG berücksichtigt werden.
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass der
Bund bestrebt ist, den Anteil von Frauen in Lei-
tungsfunktionen zu erhöhen, sodass Frauen aus-
drücklich zur Bewerbung eingeladen werden. Gemäß
§ 11c Bundes-Gleichbehandlungsgesetz sind Bewer-
berinnen, die für die angestrebte Funktion gleich
geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber,
entsprechend den Vorgaben des Frauenförderungs-
planes vorrangig zu bestellen, sofern nicht in der
Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwie-
gen.

Die Bewerbungsfrist endet mit 15. Juli 2021
(Einlangen im Bundesministerium für Justiz)

Bewerbungsgesuche sind schriftlich unmittelbar an das
Bundesministerium für Justiz

Generaldirektion für den Strafvollzug und den
Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen

Museumstraße 7
1070 Wien

zu richten.
Die Bewerber*innen haben in ihrem Bewerbungs-
gesuch die Gründe anzuführen, die sie für die Aus-
übung dieser Funktion als geeignet erscheinen las-
sen.
28. Mai 2021  523164
Für die Bundesministerin:
Gerda Tuider
Elektronisch gefertigt

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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Geschäftszahl: 2021-0.324.138

Ausschreibung
Gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85 in der geltenden Fassung, wird
nachstehende Funktion im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation
und Technologie ausgeschrieben (A 1/6 bzw. v 1/4):

Leitung der Abteilung V/9 – Nachhaltige Entwicklung und
Bewusstseinsbildung

Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere:
● Strategieentwicklung in den Bereichen nationaler und internationaler Nachhaltiger Entwicklung,

Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Nachhaltiger Konsum so wie Kooperationen mit dem zivil-
gesellschaftlichen Sektor

● Führung einer Geschäftsstelle für die § 8 BMG Kommission für Dialogprozesse der Verwaltung mit
der Zivilgesellschaft

● Planung und Entwicklung von Umsetzungsmaßnahmen in den oben genannten Bereichen
● Ressortkoordination der fachübergreifenden Nachhaltigkeitsagenden und der Umsetzung der Agenda

2030
● bundesweite Koordination der Umsetzung der Lokalen Agenda 2030
● ressortübergreifende Entwicklung und Koordination von Bildungsinitiativen
● Konzeption und Entwicklung von Medien zur Bewusstseinsbildung zu umwelt- und klimapolitischen

Schwerpunkten
● Betreuung der nationalen Initiative im Bereich Nachhaltiger Konsum einschließlich berührter

Bereiche wie Obsoleszenz und Kreislaufwirtschaft
●  Entwicklung und Betreuung von Beteiligungsmodellen zu umwelt- und klimapolitischen Themen
● Vertretung in nationalen Arbeitsgruppen und Gremien sowie Vertretung Österreichs in internationa-

len Arbeitsgruppen und Gremien sowie in internationalen Organisationen in oben angeführten Berei-
chen

● Aufbau von Netzwerken und Kooperationen mit Non-Profit Organisationen im Umwelt- und Klima-
bereich

● Begleitung der Ressortpolitik durch Vergabe und Kontrolle von Förderungen im Umwelt- und Nach-
haltigkeitsbereich entsprechend den Allgemeinen Rahmenrichtlinien (ARR 2014) sowie Vergabe und
fachliche Begleitung von Aufträgen einschließlich der Gestaltung und dem Abschluss von Verträgen

Erfordernisse:
Die Betrauung mit dieser Leitungsfunktion setzt neben der Erfüllung der allgemeinen Ernennungserfor-
dernisse im Sinne des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, bzw. der Aufnahmekriterien
gemäß § 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, voraus:
 1. Österreichische Staatsbürgerschaft oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt
 2. Das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses in der Verwendungsgruppe A/A1 bzw.

eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses in der Entlohnungsgruppe a/v1 oder das Vorliegen der
Voraussetzungen für die Aufnahme in ein solches öffentliches Dienstverhältnis

 3. abgeschlossenes Hochschul- bzw. Universitätsstudium, vorzugsweise Naturwissenschaften
Folgende besondere Kenntnisse und Fähigkeiten werden erwartet:
 4. fundiertes Wissen in den Bereichen der Nachhaltigkeitspolitik, Bildungsplanung, partizipativer

Prozesse sowie im Bereich Nachhaltiger Konsum (25%)
 5. umfassende Kenntnisse der Netzwerk- und Akteursstrukturen in den Handlungsfeldern der Abtei-

lung, sehr gute Vernetzung mit nichtstaatlichen Umweltorganisationen sowie im formalen, nonfor-
malen und informellen Bildungsbereich (15%)

 6. Kenntnisse und praktische Erfahrungen mit Medienstrategien in den Bereichen Print, social media
und anderen medialen Formen im Internet wie zB. Podcasts (10%)

 7. Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Projekt- und Prozessmanagement (10%)
 8. Präsentations- und Verhandlungsfähigkeit in nationalen und internationalen Gremien (verhand-

lungsfähige Englischkenntnisse), bevorzugt werden auch fundierte Erfahrungen in Vortrags- oder
Lehrtätigkeit (10%)

 9. Erfahrung mit den Entscheidungsstrukturen auf Leitungsebene des öffentlichen Dienstes oder ver-
gleichbaren Strukturen (10%)

10. Erfahrung in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beherrschung moderner Metho-
den im Führungsstil und damit zusammenhängende Kenntnisse in der ziel- und ressourcenorientier-
ten Steuerung einer Organisationseinheit (20%)

Die Gewichtung der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten wird bei der Beurteilung der Eignung
berücksichtigt werden.
Bewerbungsunterlagen, Verfahren und Sonstiges:
Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ist
bemüht, den Anteil von Frauen zu erhöhen und lädt daher nachdrücklich Frauen zur Bewerbung ein.
Nach § 11b bzw. § 11c des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes werden unter den dort angeführten Vor-
aussetzungen Bewerberinnen, die gleich geeignet sind, wie der bestgeeignete Bewerber, bei der Auf-
nahme in den Bundesdienst bzw. bei der Betrauung mit der Funktion bevorzugt.
Erfahrungen aus qualifizierten Tätigkeiten oder Praktika im Gesamtausmaß von mindestens sechs
Monaten außerhalb des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation
und Technologie sind erwünscht. Als qualifizierte Tätigkeiten oder Praktika kommen auch solche bei
einer Einrichtung der Europäischen Union oder bei einer sonstigen zwischenstaatlichen Einrichtung in
Betracht.
Der Nachweis von Freiwilligentätigkeiten, insbesondere bei Institutionen und Organisationen, die zum
begünstigten Empfängerkreis für Zuwendungen gemäß § 4a Abs. 2 bis Abs. 6 Einkommenssteuergesetz –
EstG 1988 zählen, ist ebenfalls erwünscht.
Für diesen Arbeitsplatz beträgt das Monatsentgelt (v1/4) mindestens € 4.508,30 brutto bzw. im Fall eines
öffentlichen-rechtlichen Dienstverhältnisses der Monatsbezug (A1/6) mindestens € 3.609,40 brutto und
erhöht sich eventuell auf Basis der gesetzlichen Vorschriften jeweils durch anrechenbare Vordienst-
zeiten.
Bewerbungen sind schriftlich unter Bezugnahme auf die Ausschreibung und unter Anschluss der Bewer-
bungsunterlagen (Bewerbungsgesuch, tabellarischer Lebenslauf, Nachweis der österreichischen Staats-
bürgerschaft oder des unbeschränkten Zuganges zum österreichischen Arbeitsmarkt, Nachweis des
abgeschlossenen Studiums, Urkunden und Zeugnisse etc.) bis zum 19.07.2021 unter Anführung der
Gründe, die die/den Bewerber/in für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen,
unmittelbar beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie, Abteilung I/Präsidium 1, Radetzkystraße 2, 1030 Wien, einzubringen (Kontaktadresse für
E-Mail-Bewerbungen: bewerbung@bmk.gv.at). Für die Rechtzeitigkeit der Bewerbung zählt der Zeit-
punkt des Einlangens. Für das fristgerechte Einlangen gilt § 33 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51.
Es wird darauf hingewiesen, dass verspätet eingebrachte Bewerbungen sowie Bewerbungen, welche
nicht die geforderten Bewerbungsunterlagen enthalten, nicht berücksichtigt werden können.
Datenschutzrechtliche Informationen gemäß Art. 13 DSGVO:
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Abwick-
lung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Sofern kein Dienstverhältnis begründet wird, werden Ihre
Daten nicht für andere Zwecke weiterverarbeitet.
Sollte ein Dienstverhältnis begründet werden, nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre personenbezogenen
Daten für die Zwecke der Personalverwaltung und sofern dienstlich erforderlich, auch für andere
Zwecke weiterverarbeitet werden können. Weiters nehmen Sie zur Kenntnis, dass folgende personenbe-
zogenen Daten gegenüber der Öffentlichkeit offengelegt werden: Name, Titel, berufliche Kontaktdaten,
Abteilung und Funktion. Die Veröffentlichung erfolgt im Internet im Personen- und Organisationsver-
zeichnis des BMK („Telefonbuch des BMK“) und im Personen- und Organisationsverzeichnis der öster-
reichischen Bundesverwaltung.
Weitere Informationen zum Datenschutz im BMK und Ihren Rechten finden Sie unter
https://www.bmk.gv.at/impressum/daten.html 523173

Ausschreibung
Die Senioren-Betreuung Feldkirch GmbH schreibt
gemäß Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998
idgF, die auf 5 Jahre befristete Geschäftsführung
aus.
Die Tätigkeit umfasst die kaufmännische und perso-
nelle Führung des Unternehmens, dessen Gegenstand
hauptsächlich die koordinierte Führung des statio-
nären Langzeitbereichs der Stadt Feldkirch ist.
Vorausgesetzt werden eine fachliche Vorbildung, die
besondere Befähigung zur Bewältigung organisatori-
scher Aufgaben sowie mehrjährige einschlägige Be-
rufserfahrung.
Schriftliche Bewerbungen sind bis spätestens 31. Juli
2021 einlangend an Senioren-Betreuung Feldkirch
GmbH, z.H. Generalversammlung, Magdalenastraße 9,
6800 Feldkirch zu richten.  523184

Tageszeitung für Fortgeschrittene

Gläubigeraufforderungen

Gläubigeraufforderung
Die TECINI Buchhaltung und Handel GmbH mit
dem Sitz in Sierning und der Geschäftsanschrift
Südhang 5, 4523 Sierning, FN 123766i, wurde aufge-
löst und ist in Liquidation getreten. Die Gesellschaft
führt nun den Zusatz „in Liquidation“ und die Fir-
ma lautet „TECINI Buchhaltung und Handel GmbH
in Liqu.“. Die Gläubiger der Gesellschaft werden
aufgefordert, sich bei der Liquidatorin der Gesell-
schaft Ingeborg Tecini, p.A. „TECINI Buchhaltung
und Handel GmbH in Liqu.“, Südhang 5, 4523 Sier-
ning, zu melden.
523168 Die Liquidatorin

Gläubigeraufforderung
Die Manuela Oswald GmbH in Liqu., Liesingtalstra-
ße 18B, 2320 Schwechat, FN 301649b, wurde aufge-
löst und ist in Liquidation getreten. Die Gläubiger
der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei der
Liquidatorin Manuela Oswald, geboren am 26.11.1973,
Liesingtalstraße 18B, 2320 Schwechat, zu melden.
523170 Die Liquidatorin

Gläubigeraufforderung
Die Gläubiger der STF Privatstiftung mit dem Sitz
in Wien und der Geschäftsanschrift 1130 Wien, Neu-
kräftengasse 40, eingetragen im Firmenbuch des
Handelsgerichts Wien unter FN 235193y, welche
aufgelöst wurde und in Abwicklung getreten ist,
werden aufgefordert, binnen eines Monats ab dieser
Veröffentlichung ihre Forderungen beim Stiftungs-
vorstand, nämlich Dr. Ernst Brandl, geboren am
6.6.1966, Dr. Thomas Talos, geboren am 15.10.1969,
und MMag. Dr. Christopher Schrank, geboren am
8.8.1974, jeweils 1070 Wien, Mariahilfer Straße 116,
anzumelden.
523172 Der Stiftungsvorstand

Göbl Einzelhandels GmbH in Liqu.
Ließfeldstraße 2, 3108 St. Pölten-Wagram

Gläubigeraufforderung
Die Göbl Einzelhandels GmbH mit dem Sitz in St.
Pölten wurde mit 09.06.2021 aufgelöst und tritt in
Liquidation. Die Gläubiger der Gesellschaft werden
aufgefordert, sich bei der Liquidatorin Rita Göbl,
geboren am 22.09.1951, 3100 St. Pölten-Wagram,
Ließfeldstraße 2, zu melden.
523174 Die Liquidatorin

Gläubigeraufforderung
Die Waleria Privatstiftung mit dem Sitz in Wien und
der Geschäftsanschrift c/o bpv Hügel RAe. GmbH,
Ares-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien, ein-
getragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien
zu FN 489593s, wurde infolge eines einstimmigen
Auflösungsbeschlusses des Stiftungsvorstandes ge-
mäß §§ 35 Abs. 1 Z 4 iVm 35 Abs. 2 Z 4 PSG aufge-
löst und ist in das Stadium der Abwicklung getreten.
Die Gläubiger der Gesellschaft werden gemäß § 36
Abs. 1 PSG aufgefordert, ihre Ansprüche (Befriedi-
gung- und/oder Sicherstellungsansprüche) unter der
angegebenen Geschäftsanschrift spätestens inner-
halb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Auf-
forderung anzumelden.
523178 Der Stiftungsvorstand

Gläubigeraufforderung
Die Firma Brielle Yachting Austria GmbH, FN
294800f, mit dem Sitz in Linz, Blumauerstraße 21,
4020 Linz, wurde aufgelöst. Etwaige Gläubiger
werden aufgefordert, ihre Forderungen bei der Li-
quidatorin Monika Mayr, Retzhang – Süd 25, 4222
St. Georgen an der Gusen, anzumelden.
523182  Die Liquidatorin

Gläubigeraufforderung
Die Asia Max Trading GmbH wurde aufgelöst und
ist in Liquidation getreten. Gläubiger der Gesell-
schaft werden aufgefordert, sich bei der Liquidatorin
Beilei Trinh in 1040 Wien, Heumühlgasse 20/1–3, zu
melden.
523183  Die Liquidatorin

Gläubigeraufforderung
Die Tierärzte Oberalm GmbH & Co KG in Liqu., FN
458195t, Halleiner Landesstraße 24, 5411 Oberalm,
wurde aufgelöst und ist in das Stadium der Liquida-
tion getreten. Gläubiger der Gesellschaft werden
aufgefordert, allfällige Ansprüche bei der Liquidato-
rin Tierärzte Oberalm GmbH in Liqu., Halleiner
Landesstraße 24, 5411 Oberalm, anzumelden.
523186 Die Liquidatorin

Gläubigeraufforderung
Die FASTO Development GmbH mit dem Sitz in
Neukirchen am Großvenediger, Firmenbuchnummer
412120i, und der Geschäftsanschrift 5741 Neukir-
chen am Großvenediger, Schlossergasse 363, beab-
sichtigt die Firma zu löschen. Allen Gläubigern der
Gesellschaft, deren Forderungen am Tag der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung besteht, leistet
die Gesellschaft auf Verlangen Befriedigung oder Si-
cherstellung. Von Gläubigern, die sich nicht binnen
drei Monaten vom Tag der Veröffentlichung an bei
der Gesellschaft melden, wird angenommen, dass sie
der beabsichtigten Löschung des Unternehmens zu-
stimmen.
523205 Die Gesellschaft

Gläubigeraufforderung
Die Firma Muonig GmbH in Liqu., FN 204420v, mit
dem Sitz in Bregenz hat sich aufgelöst und ist in Li-
quidation getreten. Die Gläubiger der Gesellschaft
werden aufgefordert, allfällige Forderungen beim Li-
quidator Mag. Roland Schwienbacher, Kopfstraße
Nr. 14c, 6844 Altach, anzumelden.
523210 Der Liquidator

Die Merkur Casino Games GmbH i. L.
mit dem Sitz in 1010 Wien, Stubenring 24

Gläubigeraufforderung
Die Merkur Casino Games i.L., FN 360495s, Stuben-
ring 24, 1010 Wien, wurde aufgelöst und ist in Liqui-
dation getreten. Die Gläubiger der Gesellschaft werden
aufgefordert, sich beim Liquidator der Gesellschaft
Thorsten Wächter, Merkur Casino International
GmbH, Merkur-Allee 1–15, 32339 Espelkamp, zu mel-
den.
523212 Der Liquidator

Gläubigeraufforderung
Die Open Society Services GmbH, eingetragen im
Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zur Firmen-
buchnummer 383079b wurde aufgelöst und ist in
Liquidation getreten. Gläubiger der Gesellschaft
werden aufgefordert, sich beim Liquidator MMag.
Dr. Werner Festa, per Adresse Herbeckstraße 5, 1180
Wien, zu melden.
523215  Der Liquidator

Gasparin & Cracknell Associates GmbH
FN 460637h, mit dem Sitz in der politischen Gemein-
de Villach und der Geschäftsanschrift Drausteig 4a,

9500 Villach

Gläubigeraufforderung
Die Gasparin & Cracknell Associates GmbH mit dem
Sitz in der politischen Gemeinde Villach und der Ge-
schäftsanschrift Drausteig 4a, 9500 Villach, wurde
aufgelöst und ist in Liquidation getreten. Die Gläu-
biger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich
beim Liquidator Christoph Gasparin, geboren am
28.05.1984, Drausteig 4a, 9500 Villach, zu melden.
523216 Der Liquidator

Gläubigeraufforderung
Die iNHABITO Clever Wohnen GmbH wurde aufge-
löst und ist in Liquidation getreten. Gläubiger der
Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei den Li-
quidatoren Dipl.-Ing. Günther Mayr, Handel-Maz-
zetti-Promenade 9, 4400 Steyr, und Hans-Peter Jilek,
Fliederweg 4, 4400 Steyr, zu melden.
523214 Die Liquidatoren

Gläubigeraufforderung
Die J&M Services GmbH wurde aufgelöst und ist in
Liquidation getreten. Gläubiger der Gesellschaft
werden aufgefordert, sich bei den Liquidatoren
Dipl.-Ing. Günther Mayr, Handel-Mazzetti-Prome-
nade 9, 4400 Steyr, und Hans-Peter Jilek, Fliederweg
Nr. 4, 4400 Steyr, zu melden.
523218 Die Liquidatoren

Hans Moser Transportlogistik GmbH
FN 182495a, mit dem Sitz in Seekirchen

Die Hansmoser Transportlogistik GmbH beabsich-
tigt den gesamten Betrieb, (mit Ausnahme der in
Punkt 10. des Spaltungsplanes bezeichneten Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten) mit allen Aktiva
und Passiva, Rechten und Pflichten verhältniswah-
rend abzuspalten und auf eine neu zu gründende
Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der
Hansmoser Transportlogistik GmbH zu übertragen.
Gemäß § 7 Abs. 1 Spaltungsgesetz wird bekanntge-
geben, dass der entsprechende Spaltungsplan beim
Landesgericht Salzburg zu FN 182495a eingereicht
wurde.
Die Gläubiger werden auf ihre Rechte gemäß § 7
Abs. 2, 4 und 5 Spaltungsgesetz hingewiesen.
Den Gläubigern wird auf Verlangen kostenlos eine
Abschrift des Spaltungsplanes sowie der Jahresab-
schlüsse und Lageberichte für die letzten drei Ge-
schäftsjahre erteilt.  523217

Die Geschäftsführung

Firmenspaltungen

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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Bekanntmachungen

14. Lotterie Augenstern 2021
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, Jägerstraße 36, 1200 Wien

Notariell geprüfte Ziehungsliste Spendenlotterie 2021
über die am Donnerstag, den 10. Juni 2021, durchgeführte Ziehung. Notar: Mag. Wolfgang Hnatek

Lotteriebüro: Josef Prokopp Gesellschaft m.b.H., Mariahilfer Straße 29, 1060 Wien

So kommen Sie zu Ihrem Gewinn:
Es gibt die Möglichkeit, die Gewinngutscheine für Einzel- und Serienpreise per Post anzufordern.
Einfach das Originalgewinnlos, die Einzahlungsbestätigung und eine € 0,85-Briefmarke für das Retourporto
in ein Kuvert stecken und an Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, Jägerstraße 36,
1200 Wien schicken. Der Versand von Original-Belegen geht auf Kosten und Gefahr des Spielteilnehmers.
Der Veranstalter bzw. das Lotteriebüro übernimmt keine Haftung für den Postweg.
Sie können Ihre Gewinngutscheine für Einzel- und Serienpreise persönlich von Mo–Do, 9 bis 12 und 13
bis 15 Uhr beim Veranstalter abholen.
Wenn Sie einen Haupttreffer gewonnen haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter der Rufnummer
01/330 35 45-32, um einen Termin für die Gewinnübergabe zu vereinbaren.
Die Gewinngutscheine müssen bis 11. August 2021 bei der Hilfsgemeinschaft der Blinden und
Sehschwachen Österreichs angefordert werden!
Nach Ende der Gewinneinlösefrist verfallen alle nicht geltend gemachten Gewinne ausnahmslos zugunsten
des Lotteriezweckes. 523125

Hauptpreise: im Wert von Losnummer
1. Hauptpreis 1 PKW, Mercedes-Benz Österreich GmbH, 5021 Salzburg.. € 41.130,– ........... 296.457
2. Hauptpreis 1 Möbelgutschein, Möbelhaus............................................. € 10.000,– ........... 005.567
3. – 4. Hauptpreis je 1 Thermengutschein, VAMED Vitality World.................... €  5.000,– .......... 179.255,

188.002 
5. Hauptpreis Goldmünzen, Münze Österreich AG, 1030 Wien................. €  1.250,– ........... 358.364

Serienpreise: im Wert von je Lose mit den
Endnummern

36 Warengutscheine, REWE Österreich, 2355 Wr. Neudorf ............... € 100,– ........................................3.377
36 Konzertgutscheine Kat. A, PH Int. Music and Great
Entertainm., 1010 Wien........................................................................ € 75,– .........................................7.945
36 Konzertgutscheine Kat. B, PH Int. Music and Great
Entertainm., 1010 Wien........................................................................ € 65,– .........................................2.247
36 Warengutscheine, REWE Österreich, 2355 Wr. Neudorf ................ € 50,– .........................................8.895
36 Jahreskarten, Kunsthistorisches Museum Wien, 1010 Wien .......... € 44,– .........................................8.844
180 Schnupperfahrten in die Waldpension
mit der Hilfsgemeinschaft, 1200 Wien .................................................. € 40,– ........0.635, 1.891, 1.938, 5.798,

6.522 
1800 Reisegutscheine, Blaguss Reisen GmbH, 1230 Wien................. € 30,– ............163, 353, 593, 628, 699
720 Warengutscheine, REWE Österreich, 2355 Wr. Neudorf .......... ........ € 10,– ....................................030, 520
720 Warengutscheine, dm drogerie markt GmbH, 5071 Wals ............. € 10,– ....................................054, 926

Bankwesen

ERSTE GROUP BANK AG
Notification

of appointment of substitute agent for
service of process

We refer to the below series of Notes (the “Notes”)
issued under the Debt Issuance Programme of Erste
Group Bank AG (formerly: Erste Bank der oesterrei-
chischen Sparkassen AG).
Under the relevant terms and conditions of the
Notes, Erste Group Bank AG has appointed Erste
Group Bank AG, London Branch as agent for service
of process (the “Process Agent”) in relation to any
proceedings in England.
We hereby notify you that from the date of this noti-
fication Erste Group Bank AG, London Branch will
no longer serve as Process Agent and is herewith
replaced by:
Elemental Process Agent Limited
27 Old Gloucester Street
London WC1N 3AX
Registered number 01745936
 XS0146588073 XS0192293941
 XS0148518870 XS0198112129
 XS0149499179 XS0203856181
 XS0151153516 XS0203849566
 XS0159324812 XS0272381491
 XS0165086835 XS0794927011
 XS0165708933 XS0840062979
 XS0166404847
June 2021  523219

Firmenbuch

Folgende Abkürzungen werden verwendet:
 Einlage Stammeinlage
 geleistet geleistete Einlage
 GesV Gesellschaftsvertrag
 GV Generalversammlungsbeschluss
 HG Handelsgericht
 HV Hauptversammlungsbeschluss
 JAb Jahresabschluss
 LG Landesgericht
Für Angaben in ( – ) keine Gewähr

Firmenbuch
Neueintragungen

Steiermark
FN 555984z BIO-SPHÄRE Wechselland eG, Hart-

berg; Hofgasse 4, 8230 Hartberg; Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft; GESCHÄFTSZWEIG:
Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen für

Unternehmen und Privatpersonen, deren berufli-
che Tätigkeit auf die Produktion oder den Handel
mit biologischen und ökologischen Lebensmitteln
gerichtet ist; GESCHÄFTSANTEIL/HAFTUNG:
EUR 500; Haftung siehe unten; Soweit aufgrund
gesetzlicher Vorschriften oder dieser Satzung
nicht zwingend anderes bestimmt ist, erfolgen Be-
kanntmachungen der Genossenschaft durch Aus-
hang im Geschäftslokal der Genossenschaft.
Gleichzeitig mit dem Aushang sind Bekanntma-
chungen der Genossenschaft den Mitgliedern per
E-Mail oder Post zu übermitteln. Die Rechtmäßig-
keit einer Bekanntmachung wird durch Mängel bei
der Zustellung per E-Mail oder Post nicht beein-
trächtigt, sofern der Aushang im Geschäftslokal
ordnungsgemäß erfolgte.; Genossenschaftsvertrag
vom 07.04.2021; HAFTUNG: Jedes Mitglied der
Genossenschaft haftet außer mit seinem Ge-
schäftsanteil noch mit einem weiteren Betrag in
derselben Höhe.; VORSTAND: (A) Rupert Matzer
(31.03.1955), Obmann/Obfrau vertritt seit 1.5.2021
gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder ei-
ner/einem Prokuristin/Prokuristen; (B) Reinhard
Maierhofer (01.06.1971), Obmann/Obfrau-Stell-
vertreter/in vertritt seit 1.5.2021 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einer/einem Proku-
ristin/Prokuristen; (C) Christof Gerlitz
(02.04.1975), Mitglied vertritt seit 1.5.2021 ge-
meinsam mit der/dem Obfrau/Obmann oder
dem/der Obfrau-/Obmannstellvertreter/in; (D) Mi-
cha Matzer (14.11.1981), Mitglied vertritt seit
1.5.2021 gemeinsam mit der/dem Obfrau/Obmann
oder dem/der Obfrau-/Obmannstellvertreter/in;
(E) Carmen Dreier-Zwetti (22.03.1971), Mitglied
vertritt seit 1.5.2021 gemeinsam mit der/dem Ob-
frau/Obmann oder dem/der Obfrau-/Obmannstell-
vertreter/in;LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 555228m Hegenbarth gemeinnützige Privatstif-
tung, Graz; Morellenfeldgasse 25, 8010 Graz; Pri-
vatstiftung; STICHTAG für JAb: 31.12.; STIF-
TUNGSZWECK: Förderung kirchlicher Zwecke
durch Unterstützung und Förderung der römisch-
kartholischen Kirche und ihrer Errichtung in der
Steiermark; SONSTIGE BESTIMMUNGEN: Der
Stiftungsvorstand besteht aus drei Personen; Stif-
tungsurkunde vom 01.03.2021; VORSTAND: (A)
Josef Wenzel Hegenbarth (15.04.1950), Stellvertre-
ter/in des/der Vorsitzenden vertritt seit 1.5.2021
gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied;
(C) Dr. Candidus Cortolezis (20.03.1955), Vorsit-
zende/r vertritt seit 1.5.2021 gemeinsam mit einem
weiteren Vorstandsmitglied; (D) Mag. Wolfgang
Posch (08.01.1957), Mitglied vertritt seit 1.5.2021
gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmit-
glied;LG für ZRS Graz, 01.05.2021

Firmenbuch
Änderungen

Wien
FN 548205i A&G Bau- und Personalleasing GmbH,

Kirchengasse 43, 1070 Wien; GESELLSCHAF-
TER/IN: (A) Atdhe Balaj (26.01.1995), Einlage nun
EUR 35.000; geleistet nun EUR 10.000; gründungs-
privilegierte Stammeinlage nun EUR 10.000; (C)
Gjevat Balaj (02.11.1964), gelöscht; HG Wien,
01.05.2021

FN 184516y ACS Immobilien GmbH, Muthgasse 36,
1190 Wien; GESELLSCHAFTER/IN: (C) Prof.Dr.
Stefan Griller (15.06.1956), Einlage nun EUR
5.250; geleistet nun EUR 5.250; (M) Mag. Jakob

Griller (07.09.1992), Einlage EUR 1.750; geleistet
EUR 1.750; HG Wien, 01.05.2021

FN 484857a ADRIALE & HABIOLA GmbH, Kruger-
straße 2/7, 1010 Wien; GESELLSCHAFTER/IN:
(C) HABIOLA Liegenschaftsvermietungs- GmbH
gelöscht; (D) Garten Eden GmbH gelöscht; (F) Ing.
Walter Eduard Benca (30.06.1981), Einlage EUR
17.500; geleistet EUR 17.500; HG Wien, 01.05.2021

FN 526423b AE WAG GmbH, Gonzagagasse 4, 1010
Wien; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrecht-
lich): (A) Mag. Nadja Holzer (24.07.1989), gelöscht;
(C) Mag. Nikolaus Becker (04.12.1973), vertritt seit
30.3.2021 selbständig; (D) Dr. Jörg Winkler
(10.08.1977), vertritt seit 30.3.2021 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Mag. Nadja Holzer
(24.07.1989), gelöscht; (B) HSP Solutions GmbH
Einlage EUR 35.000; geleistet EUR 5.000; grün-
dungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; HG
Wien, 01.05.2021

FN 532397m Aequitas Marketing GmbH, Palais
Schlick Türkenstraße 25, 1090 Wien; FIRMA nun
DOMI International GmbH; GV vom 13.04.2021
Änderung des GesV in Punkt 1.; GESCHÄFTS-
FÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Lisa Kinga
Kriegler (15.04.1980), gelöscht; (E) Michael Krieg-
ler, MSc (10.06.1983), vertritt seit 13.4.2021 selb-
ständig; HG Wien, 01.05.2021

FN 497529k ALE International, 32, Avenue Kléber,
92700 Colombes; VORSTAND: (A) Matthieu Pierre
Destot (25.01.1974), gelöscht; (C) Nicolas Brunel
(16.06.1977), vertritt seit 15.3.2019 selbständig;
HG Wien, 01.05.2021

FN 539060k ALEID GmbH, Saint-Julien-Straße 27,
5020 Salzburg; SITZ verlegt nach Wien; nun Meid-
linger Hauptstraße 63/9, 1120 Wien; GV vom
13.04.2021 Änderung des GesV im Punkt Erstens.;
HG Wien, 01.05.2021

FN 502441i ALHESI-GMBH, Kärntner Ring 14, Top
5, 1010 Wien; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handels-
rechtlich): (E) Ing. Robert Wagner (05.09.1971),
vertritt seit 19.4.2021 selbständig; HG Wien,
01.05.2021

FN 507090x Alpinum Capital GmbH, Gentzgasse 70
Tür 24, 1180 Wien; GESCHÄFTSFÜHRER/IN
(handelsrechtlich): (A) Mag. rer. nat. Christian
Neuwirth (28.03.1983), gelöscht; (B) Franz Neu-
wirth (27.09.1954), vertritt seit 1.5.2021 selbstän-
dig; HG Wien, 01.05.2021

FN 515446i ALSO Financial Services Austria GmbH,
Wagramer Straße 171, 1220 Wien; GESCHÄFTS-
FÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Volker Jäsch-
ke (01.03.1958), gelöscht; (E) Ingo Gnaß
(02.10.1967), vertritt seit 22.1.2021 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in; HG
Wien, 01.05.2021

FN 489393x Am Krautgarten 15 Wien 22 Projektent-
wicklung GmbH, Seilerstätte 15/top 12, 1010
Wien; GESELLSCHAFTER/IN: (C) KULTRAUM
IMMO HOLDING GROUP GMBH gelöscht; (D)
Ing. Johann Schlusche Beteiligungsholding GmbH
gelöscht; (E) SASKANA Immobilienentwicklung
und Beteiligungs GmbH Einlage EUR 35.000; ge-
leistet EUR 35.000; HG Wien, 01.05.2021

FN 482324a Am Tabor 8 Immobilien GmbH, Gonza-
gagasse 9/12, 1010 Wien; nun Tegetthoffstraße 7,
1010 Wien; HG Wien, 01.05.2021

FN 505121a Amidala GmbH, Gumpendorfer Straße
32/27, 1060 Wien; GESCHÄFTSFÜHRER/IN
(handelsrechtlich): (A) MMag. Michael Schuster
(22.05.1980), gelöscht; (B) Natalia Kiskova
(17.10.1990), vertritt seit 19.4.2021 selbständig;
HG Wien, 01.05.2021

FN 521770i Anastasia Projekts GmbH, Werdertor-
gasse 2/1/7, 1010 Wien; nun Schellinggasse 7/Lo-
kal 2, 1010 Wien; GESCHÄFTSZWEIG nun von
Kopf bis Fuß Behandlung und Verschönerung für
Frauen und Männer, kosmetische Behandlungen,
unter anderem Maniküre, Pediküre, Fußpflege,
Wimpern, Braue, Epilationen, Depilationen, Per-
manent Make Up, An- und Verkauf, sowie Import
und Export von Kosmetikprodukten, Erwerb, Ver-
äußerung, Vermittlung von Immobilien aller Art
im In- und Ausland, Durchführung von Handlun-
gen und Geschäften aller Art, kann Tochtergesell-
schaften errichten, verwalten, veräußern Massage
Handelsagent; HG Wien, 01.05.2021

FN 543167a Anna Red Violin GmbH, Ungargasse
67/1, 1030 Wien; nun Ungargasse 67/2, 1030 Wien;
HG Wien, 01.05.2021

FN 494146k Area 22 GmbH, Mariahilfer Straße 142,
1150 Wien; GESELLSCHAFTER/IN: (C) VIE
TRUST Capital Group GmbH gelöscht; (D) Vie Zo-
neuno GmbH Einlage EUR 35.000; geleistet EUR
35.000; HG Wien, 01.05.2021

FN 518630t Austro NEXUS Services GmbH, War-
witzstraße 9, 5020 Salzburg; SITZ verlegt nach
Wien; nun Donau-City-Straße 7, 30 th Floor, DC
Tower (Regus Büro und Coworking) ., 1220 Wien;
GV vom 22.01.2021 Änderung der Erklärung über
die Errichtung der Gesellschaft im Punkt Zwei-
tens; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrecht-
lich): (C) Michael Thomale (11.06.1971), gelöscht;
(D) Bianca Buchner (17.01.1995), vertritt seit
1.2.2021 selbständig; PROKURIST/IN: (C) Michael
Thomale (11.06.1971), vertritt seit 1.2.2021 selb-
ständig; HG Wien, 01.05.2021

FN 107053g AVB Holding GmbH, Wehlistraße 295,
1020 Wien; PROKURIST/IN: (PV) Mag. Julia Am-
platz (08.10.1992), vertritt seit 19.4.2021 gemein-
sam mit einem Geschäftsführer; HG Wien,
01.05.2021

FN 523734y DEMAX Holding GmbH, Geblergasse
49/1, 1170 Wien; GESELLSCHAFTER/IN: (B) DE-
MAX Evolution k.s. geleistet nun EUR 35.000; HG
Wien, 01.05.2021

FN 500177f DON SERGIO GmbH, Wiedner Haupt-
straße 91/1, 1050 Wien; GESCHÄFTSFÜHRER/IN
(handelsrechtlich): (A) Srdjan Blagojevic
(24.02.1976), gelöscht; (B) Bojan Blagojevic
(30.04.1978), vertritt seit 6.4.2021 selbständig; HG
Wien, 01.05.2021

FN 490436f DWS International GmbH, Mainzer
Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt/Main; PRO-
KURIST/IN: (G) Werner Painsy (21.12.1960), ge-
löscht; (O) Oliver Trienes (21.03.1971), vertritt seit
1.5.2021 gemeinsam mit einem Geschäftsführer
oder einem weiteren Prokuristen wobei die Vertre-
tungsbefugnis beschränkt ist auf die Zweignieder-
lassung 001; HG Wien, 01.05.2021

FN 409123b Eumola GmbH, Dapontegasse 12/19,
1030 Wien; GESCHÄFTSZWEIG nun Unterneh-
mensberatung einschließlich der Unternehmens-
organisation, Erstellung von Einrichtungsvor-
schlägen nach rein optischen und geschmacklichen
Gesichtspunkten unter Ausschluss jeder Bera-
tungs-, Vorplanungs- und Planungs- tätigkeit, be-
treffend den Grundriss von Räumlichkeiten und
deren haustechnischen Ausstattung, Handel mit
Waren aller Art, Public Realtions Berater, Verwer-
tung von Immaterialgüterrechten, Werbeagentur,
Werbegrafik-Designer, Werbetexter, Baumeister;;
GV vom 21.04.2021 Änderung der Erklärung über
die Errichtung der Gesellschaft im Punkt Drittens;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A)
Mag. Johann Nather (23.03.1957), vertritt seit
21.4.2021 selbständig; (C) Ing. Markus Willert
(21.11.1973), vertritt seit 21.4.2021 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer; HG Wien,
01.05.2021

FN 508087m Exenberger Capital GmbH, Radetzkys-
traße 12 Tür 32, 1030 Wien; GESELLSCHAF-
TER/IN: (A) Mag. rer. soc. oec. Manfred Hermann
Exenberger (22.06.1972), Einlage nun EUR 12.650;
geleistet nun EUR 6.325; (B) Asset Management
Balkans d.o.o. Einlage EUR 7.450; geleistet EUR
3.725; (C) Roman Exenberger (27.02.1979), Einlage
EUR 7.450; geleistet EUR 3.725; (D) Christoph
Traunig (02.07.1979), Einlage EUR 7.450; geleistet
EUR 3.725; HG Wien, 01.05.2021

FN 481896x Filzen Eins Projektentwicklungs GmbH,
Tuchlauben 7/4a, 1010 Wien; GESELLSCHAF-
TER/IN: (A) BOP Immoholding GmbH Einlage
nun EUR 35.000; geleistet nun EUR 17.500; (B)
MAKU Liegenschaftsvermietungs GmbH gelöscht;
HG Wien, 01.05.2021

FN 540007d FMZ Family Point Beteiligungs GmbH,
Heiligenstädter Lände 29, 1190 Wien; GESELL-
SCHAFTER/IN: (B) NMPV Immobilien GmbH &
Co KG Einlage nun EUR 21.525; geleistet nun
EUR 3.075; gründungsprivilegierte Stammeinlage
nun EUR 6.150; (C) PE & Development FMZ
GmbH Einlage EUR 13.475; geleistet EUR 1.925;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 3.850;
HG Wien, 01.05.2021

FN 202691a gastro consulting GmbH, Liechtenstein-
straße 130 a, 1090 Wien; GV vom 08.04.2021 Ände-
rung des GesV; PROKURIST/IN: (K) Katharina
Mahr (05.06.1984), vertritt seit 8.4.2021 gemein-
sam mit einem Geschäftsführer; GESELLSCHAF-
TER/IN: (H) SPILLER Beteiligungs GmbH Einlage
nun EUR 25.200; geleistet nun EUR 25.200; (J)
Schärf & Sons GmbH Einlage EUR 3.600; geleistet
EUR 3.600; HG Wien, 01.05.2021

FN 198761x HEMASI Hotelbetriebs GmbH, Maria-
hilfer Straße 15, 1060 Wien; NEUEINTRAGUNG
der Zweigniederlassung 001; HEMASI Hotelbe-
triebs GmbH Zweigniederlassung Reichenau an
der Rax, Knappenhof; Reichenau an der Rax; Klei-
nau 34, 2651 Reichenau an der Rax; NEUEINTRA-
GUNG der Zweigniederlassung 002; HEMASI Ho-
telbetriebs GmbH Zeigniederlassung Pörtschach
am Wörther See, Schlosshotel Seefels; Pörtschach
am Wörther See; Töschling 1, 9212 Techelsberg am
Wörther See; HG Wien, 01.05.2021

FN 529554g Hotel Stubenring 2 GmbH, Stubenring
4/19, 1010 Wien; KAPITAL nun EUR 35.000; GV
vom 28.04.2021 Änderung der Erklärung über die
Errichtung der Gesellschaft im Punkt Viertens;
GESELLSCHAFTER/IN: (B) Nowak Group GmbH
geleistet nun EUR 35.000; gründungsprivilegierte
Stammeinlage entfällt; HG Wien, 01.05.2021

FN 183175a IT Alpine Group Projektentwicklung
GmbH, Schubertgasse 7/13, 1090 Wien; nun Wein-
berggasse 53/1/12, 1190 Wien; HG Wien,
01.05.2021

FN 106251b KORES GmbH, Muthgasse 36, 1190
Wien; PROKURIST/IN: (H) Monika Stolz
(11.11.1959), gelöscht; (L) Florian Mayr
(28.02.1981), vertritt seit 1.5.2021 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem zweiten Ge-
samtprokuristen; HG Wien, 01.05.2021

FN 483709m LEAN-CODERS GmbH, Am Europlatz
2, Gebäude G, 1120 Wien; nun Hainburger Straße
33/EG, 1030 Wien; HG Wien, 01.05.2021

FN 506738d Mag. Wolfgang SCHMID Secundus
Steuerberatung GmbH, Stubenring 24/2. Stock,
1010 Wien; GESELLSCHAFTER/IN: (A) Mag.
Wolfgang Schmid p.A. Mag. Wolfgang SCHMID
Secundus Steuerberatung GmbH (15.11.1963), ge-
löscht; (B) Mag. Wolfgang SCHMID Steuerbera-
tung GmbH Einlage EUR 35.000; geleistet EUR
5.000; gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR
10.000; HG Wien, 01.05.2021

FN 523749w MBM Vision GmbH, Franzensgasse
11/1, 1050 Wien; GESELLSCHAFTER/IN: (A) Ro-
bert Burger (04.12.1990), Einlage nun EUR 18.000;
geleistet nun EUR 18.000; (B) Josip Markotic
(10.12.1987), Einlage nun EUR 18.000; geleistet
nun EUR 18.000; HG Wien, 01.05.2021

FN 193503p MEZZANINE MANAGEMENT FI-
NANZ- UND UNTERNEHMENSBERA-
TUNGSGMBH, Kohlmarkt 5/6, 1010 Wien; FIR-
MA nun Accession Capital Partners GmbH; GV
vom 19.03.2021 Änderung des GesV im Punkt Ers-
tens.; HG Wien, 01.05.2021

FN 536501y mop-up AF1120 GmbH, Syringgasse
17/Top 1, 1170 Wien; Mitteilung der Finanzbehör-
de gemäß Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz vom
24.03.2021, GZ 037/60003/0921 Der Rechtsträger
gilt als SCHEINUNTERNEHMEN /Die Rechtsträ-
gerin gilt als SCHEINUNTERNEHMEN; HG
Wien, 01.05.2021

FN 532283w MUNCAN TAXI GmbH, Thaliastraße
159/5/9, 1160 Wien; nun Panikengasse 29/3, 1160
Wien; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrecht-
lich): (B) Süleyman Tomruk (03.05.1994), gelöscht;
(C) Murat Türkmen (15.04.1991), vertritt seit
28.4.2021 selbständig; GESELLSCHAFTER/IN:
(B) Süleyman Tomruk (03.05.1994), gelöscht; (C)
Murat Türkmen (15.04.1991), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 5.000; gründungsprivilegierte
Stammeinlage EUR 10.000; HG Wien, 01.05.2021

FN 505489t NSG 13 Penthouse GmbH, Geblergasse
49/1, 1170 Wien; GESELLSCHAFTER/IN: (B) De-
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DO & CO Aktiengesellschaft
Wien, FN 156765m

ISIN AT0000818802
(„Gesellschaft“)

Einberufung einer 23. ordentlichen Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft
für Donnerstag, den 15. Juli 2021, um 12:00 Uhr in 1010 Wien, Mahlerstraße 9

I. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVER-
SAMMLUNG

1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz
 (COVID-19-GesG) und Gesellschaftsrechtliche
 COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)
Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und der
sonstigen Teilnehmer beschlossen, von der gesetzli-
chen Regelung einer virtuellen Hauptversammlung
Gebrauch zu machen.
Die Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesell-
schaft am 15. Juli 2021 wird auf Grundlage von § 1
Abs. 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF
BGBl. I Nr. 156/2020 und der COVID-19-GesV
(BGBl. II Nr. 140/2020 idF BGBl. II Nr. 616/2020)
unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der
Gesellschaft als auch der Teilnehmer als virtuelle
Hauptversammlung durchgeführt.
Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vor-
stands bei der Hauptversammlung der DO & CO Ak-
tiengesellschaft am 15. Juli 2021 Aktionäre und ihre
Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimm-
rechtsvertreter gemäß § 3 Abs. 4 COVID-19-GesV)
nicht physisch anwesend sein können.
Die virtuelle Hauptversammlung findet ausschließ-
lich unter physischer Anwesenheit des Vorsitzenden
des Aufsichtsrats, des Vorsitzenden des Vorstands
sowie des weiteren Mitglieds des Vorstands, des be-
urkundenden öffentlichen Notars und der vier von
der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen
Stimmrechtsvertreter in 1010 Wien, Mahlerstraße 9,
statt.
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversamm-
lung als virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe
des COVID-19-GesV führt zu Modifikationen im Ab-
lauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung
der Rechte der Aktionäre.
Die Stimmrechtsausübung, das Recht Beschlussan-
träge zu stellen und das Recht Widerspruch zu erhe-
ben erfolgen ausschließlich durch einen der von der
Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimm-
rechtsvertreter gemäß § 3 Abs. 4 COVID-19-GesV.
Das Auskunftsrecht kann in der virtuellen Hauptver-
sammlung von den Aktionären selbst im Wege der
elektronischen Kommunikation ausgeübt werden,
und zwar durch Übermittlung von Fragen in Text-
form ausschließlich per E-Mail direkt an die
E-Mail-Adresse fragen.doco@hauptversammlung.at
der Gesellschaft, sofern die Aktionäre rechtzeitig
eine Depotbestätigung im Sinne von § 10a AktG ge-
mäß Punkt IV. übermittelt und einen besonderen
Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. bevollmäch-
tigt haben.
2. Übertragung der Hauptversammlung im Internet
Die Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs. 1, 2
und 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs. 4 AktG voll-
ständig akustisch und optisch in Echtzeit im Internet
übertragen.
Dies ist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick
auf die gesetzliche Grundlage von § 3 Abs. 1, 2 und 4
COVID-19-GesV.
Alle Aktionäre der Gesellschaft können an der
Hauptversammlung am 15. Juli 2021 ab ca. 12:00
Uhr, Wiener Zeit, unter Verwendung von geeigneten
technischen Hilfsmitteln (z.B. Computer, Laptop,
Tablet oder Smartphone sowie Internetanschluss mit
ausreichender Bandbreite für das Streaming von
Videos) im Internet unter www.doco.com als virtuel-
le Hauptversammlung teilnehmen. Eine Anmeldung
oder ein Login sind zur Verfolgung der Hauptver-
sammlung nicht erforderlich.
Durch die Übertragung der virtuellen Hauptver-
sammlung der Gesellschaft im Internet haben alle
Aktionäre die Möglichkeit, durch diese akustische
und optische Einwegverbindung in Echtzeit den Ver-
lauf der Hauptversammlung und insbesondere die
Präsentation des Vorstands, die Beantwortung der
Fragen der Aktionäre und das Abstimmungsverfah-
ren zu verfolgen.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Live-Über-
tragung als virtuelle Hauptversammlung keine Fern-
teilnahme (§ 102 Abs. 3 Z 2 AktG) und keine Fernab-
stimmung (§ 102 Abs. 3 Z 3 AktG und § 126 AktG)
ermöglicht und die Übertragung im Internet keine
Zweiweg-Verbindung ist. Der einzelne Aktionär
kann daher nur dem Verlauf der Hauptversammlung
folgen.
Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesell-
schaft für den Einsatz von technischen Kommuni-
kationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als
diese ihrer Sphäre zuzurechnen sind (§ 2 Abs. 6
COVID-19-GesV).
Im Übrigen wird auf die Information über die orga-
nisatorischen und technischen Voraussetzungen für
die Teilnahme gemäß § 3 Abs. 3 iVm § 2 Abs. 4
COVID-19-GesV („Teilnahmeinformation“) hinge-
wiesen.

II. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht

und Corporate Governance-Bericht, des Konzern-
abschlusses samt Konzernlagebericht, des Vor-
schlags für die Gewinnverwendung und des vom
Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Ge-
schäftsjahr 2020/2021

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-
der des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-
der des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2020/2021

4. Beschlussfassung über die Vergütung für den Auf-
sichtsrat für das Geschäftsjahr 2020/2021

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
7. Wahlen in den Aufsichtsrat

III. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG;
BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF

DER INTERNETSEITE
Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß
§ 108 Abs. 3 und 4 AktG spätestens ab 24. Juni 2021
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.doco.com zugänglich:
● Information über die organisatorischen und tech-

nischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß
§ 3 Abs. 3 iVm § 2 Abs. 4 COVID-19-GesV („Teil-
nahmeinformation“),

● Jahresabschluss mit Lagebericht,
● Corporate-Governance-Bericht,
● Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
● gesonderter nichtfinanzieller Bericht,
● Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2020/2021;
● Beschlussvorschläge des Vorstands und des Auf-

sichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7,
● Vergütungsbericht,
● Erklärungen der Kandidaten für die Wahl in den

Aufsichtsrat zu TOP 7 gemäß § 87 Abs. 2 AktG
samt Lebenslauf,

● Vollmachtsformular für die besonderen Stimm-
rechtsvertreter gemäß § 3 Abs. 4 COVID-19-GesV,

● Frageformular,
● Formulare für den Widerruf einer Vollmacht,
● vollständiger Text dieser Einberufung.

IV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSET-
ZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER

HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rah-
men dieser virtuellen Hauptversammlung nach Maß-
gabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem An-
teilsbesitz am Ende des 5. Juli 2021 (24:00 Uhr, Wie-
ner Zeit) (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an und zur Ausübung ihrer Aktio-
närsrechte in dieser virtuellen Hauptversammlung
nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der
COVID-19-GesV ist nur berechtigt, wer an diesem
Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesell-
schaft nachweist.
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweis-
stichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am
12. Juli 2021 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich
auf einem der folgenden Kommunikationswege und
Adressen zugehen muss:
 (i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in

Textform, die die Satzung gemäß § 17 Abs. 3 ge-
nügen lässt

 (ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in
Schriftform

Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende
Depotbestätigung kann die Bestellung eines beson-
deren Stimmrechtsvertreters und die Ausübung des
Auskunftsrechts der Aktionäre nicht wirksam erfol-
gen.
Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotfüh-
rendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung
und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veran-
lassen.
Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf
die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine Bedeu-
tung für die Dividendenberechtigung.

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kre-
ditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Euro-
päischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmit-
gliedstaat der OECD oder von MKK Merkezi Kayit
Kurulusu A.S., Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul
Caddesi No:4, 34467 Sarıyer, Istanbul, Türkei, aus-
zustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
● Angaben über den Aussteller: Name/Firma und

Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kredit-
instituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),

● Angaben über den Aktionär: Name/Firma, An-
schrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen,
gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,

● Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des
Aktionärs, ISIN AT0000818802 (international ge-
bräuchliche Wertpapierkennnummer),

● Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. ei-
ne sonstige Bezeichnung,

● Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depot-
bestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesit-
zes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss
sich auf das Ende des Nachweisstichtags 5. Juli 2021
(24:00 Uhr, Wiener Zeit) beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher oder engli-
scher Sprache entgegengenommen.
V. BESTELLUNG EINES BESONDEREN STIMM-
RECHTSVERTRETERS UND DAS DABEI EINZU-

HALTENDE VERFAHREN
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen
Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-
GesG und der COVID-19-GesV berechtigt ist und
dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in
Punkt IV. dieser Einberufung nachgewiesen hat, hat
das Recht, einen besonderen Stimmrechtsvertreter zu
bestellen.
Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabga-
be und die Erhebung eines Widerspruchs in dieser
virtuellen Hauptversammlung der DO & CO Aktien-
gesellschaft am 15. Juli 2021 kann gemäß § 3 Abs. 4
COVID-19-GesV nur durch einen der besonderen
Stimmrechtsvertreter erfolgen.
Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die fol-
genden Personen, die geeignet und von der Gesell-
schaft unabhängig sind, vorgeschlagen:
 (i) Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer
  c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH
  1010 Wien, Karlsplatz 3/1
  Tel. +43 1 503 300 0
  E-Mail: oberhammer.doco@hauptversammlung.at
 (ii) Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA
  c/o DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte

GmbH
  1010 Wien, Schottenring 14
  Tel. +43 1 531 781 505
  E-Mail: temmel.doco@hauptversammlung.at
 (iii) Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter
  c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH
  2340 Mödling, Enzersdorfer Straße 4
  Tel. +43 2236 893 377
  E-Mail: reiter.doco@hauptversammlung.at
 (iv) Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Becker-

mann, LL.M.
  c/o Interessenverband für Anleger, IVA
  1130 Wien, Feldmühlgasse 22
  Tel. +43 1 876 33 43-30
  E-Mail: beckermann.doco@hauptversammlung.at
Jeder Aktionär kann eine der vier oben genannten
Personen als seinen besonderen Stimmrechtsvertre-
ter auswählen und dieser Person eine Vollmacht er-
teilen.
Für die Vollmachtserteilung an die besonderen
Stimmrechtsvertreter ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.doco.com ein eigenes Voll-
machtsformular abrufbar. Es wird gebeten, dieses
Vollmachtsformular zu verwenden.
Für die Vollmachtserteilung, die dazu vorgesehenen
Übermittlungsmöglichkeiten und Fristen sind die in
der Teilnahmeinformation enthaltenen Festlegungen
zu beachten.
Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Ver-
sammlungsort ist ausdrücklich ausgeschlossen.
VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄ-

RE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG
1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre

nach § 109 AktG
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5%
des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens
drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Ak-
tien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzli-
che Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptver-
sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden,
wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder
Boten oder per SWIFT GIBAATWGGMS (Message
Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN
AT0000818802 im Text angeben) spätestens am
24. Juni 2021 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der
Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1010
Wien, Stephansplatz 12, z.H. Herrn Mag. Maximilian
Nausch, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter
elektronischer Signatur an die E-Mail-Adresse
investor.relations@doco.com oder per SWIFT an die
Adresse GIBAATWGGMS zugeht. „Schriftlich“ be-
deutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmä-
ßige Zeichnung durch jeden Antragsteller oder, wenn
per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signa-
tur oder bei Übermittlung per SWIFT mit Message
Type MT598 oder Type MT599, wobei unbedingt
ISIN AT0000818802 im Text anzugeben ist.
Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein
Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Der
Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch
in deutscher Sprache abgefasst sein. Die Aktionärs-
eigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestäti-
gung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestä-
tigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber
der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage
bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein

darf. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die
nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5% ver-
mitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag,
Uhrzeit) beziehen.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die De-
potbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teil-
nahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)
verwiesen.
2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tages-

ordnung nach § 110 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grund-
kapitals erreichen, können zu jedem Punkt der
Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Be-
schlussfassung samt Begründung übermitteln und
verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den
Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschlie-
ßenden Begründung und einer allfälligen Stellung-
nahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der
im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Ge-
sellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 6. Juli 2021
(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft ent-
weder an die Adresse 1010 Wien, Stephansplatz 12,
z.H. Herrn Mag. Maximilian Nausch, oder per
E-Mail an investor.relations@doco.com, wobei das
Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF-Do-
kument, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht.
Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsrats-
mitglieds tritt an die Stelle der Begründung die
Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87
Abs. 2 AktG.
Da der Aufsichtsrat der Gesellschaft nur aus vier
Kapitalvertretern besteht, unterliegt die DO & CO
Aktiengesellschaft nicht dem Anwendungsbereich
von § 86 Abs. 7 AktG (Geschlechterquote), sodass es
auch keiner Angaben gemäß § 110 Abs. 2 Satz 2 iVm
§ 86 Abs. 7 und 9 AktG bedarf.
Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des
§ 13 Abs. 2 AktG vorgeschrieben ist, so muss die Er-
klärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur
dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete
Weise abgegeben, die Person des Erklärenden ge-
nannt und der Abschluss der Erklärung durch Nach-
bildung der Namensunterschrift oder anders erkenn-
bar gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht
aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in
deutscher Sprache abgefasst sein.
Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeit-
punkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depot-
bestätigungen über Aktien, die nur zusammen das
Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln, müssen sich
auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die De-
potbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teil-
nahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)
verwiesen.
3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptver-
sammlung Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
sellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Be-
urteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich
ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die
rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Unternehmen.
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie
nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung
geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbun-
denen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zu-
zufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.
Voraussetzung für die Ausübung des Auskunfts-
rechts der Aktionäre ist der Nachweis der Berechti-
gung zur Teilnahme (Punkt IV. der Einberufung) und
die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht an den
besonderen Stimmrechtsvertreter (Punkt V. der Ein-
berufung).
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das
Auskunftsrecht und das Rederecht während dieser
virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären
selbst im Wege der elektronischen Post ausschließ-
lich durch Übermittlung von Fragen bzw. des
Redebeitrags per E-Mail direkt an die Gesellschaft
ausschließlich an die E-Mail-Adresse fragen.doco@
hauptversammlung.at ausgeübt werden kann.
Die Aktionäre werden gebeten, alle Fragen bereits
im Vorfeld in Textform per E-Mail an die Adresse
fragen.doco@hauptversammlung.at zu übermitteln
und zwar so rechtzeitig, dass diese spätestens am
3. Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der
12. Juli 2021, bei der Gesellschaft einlangen. Dies
dient der Wahrung der Sitzungsökonomie im Interes-
se aller Teilnehmer an der Hauptversammlung, ins-
besondere für Fragen, die einer längeren Vorberei-
tungszeit bedürfen.
Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst
genaue Vorbereitung und rasche Beantwortung der
von Ihnen gestellten Fragen.
Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.do-
co.com abrufbar ist. Wenn dieses Frageformular
nicht verwendet wird, muss die Person (Name/Firma,
Geburtsdatum/Firmenbuchnummer des Aktionärs)
im entsprechenden E-Mail genannt werden. Um die
Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die Identität
und Übereinstimmung mit der Depotbestätigung

Per E-Mail anmeldung.doco@hauptversammlung.at
(Depotbestätigungen bitte im Format
PDF)

Per Telefax: +43 (1) 8900 500-59

Per Post
oder Boten

DO & CO Aktiengesellschaft
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
8242 St. Lorenzen am Wechsel
Köppel 60

Per SWIFT GIBAATWGGMS
(Message Type MT598 oder MT599,
unbedingt ISIN AT0000818802 im Text
angeben)

Hauptversammlungen
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festzustellen, bitten wir Sie, in diesem Fall auch Ihre
Depotnummer in dem E-Mail anzugeben.
Bitte beachten Sie, dass während der Hauptver-
sammlung von dem Vorsitzenden angemessene zeitli-
che Beschränkungen festgelegt werden können.
Genauere Informationen und Modalitäten zur Aus-
übung des Auskunftsrechts der Aktionäre gemäß
§ 118 AktG werden in der Teilnahmeinformation
festgelegt.
4. Anträge von Aktionären in der Hauptversamm-

lung nach § 119 AktG
Jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimm-
ten Anteilsbesitz – berechtigt in der virtuellen
Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-
GesG und der COVID-19-GesV durch seinen beson-
deren Stimmrechtsvertreter zu jedem Punkt der
Tagesordnung Anträge zu stellen.
Der Zeitpunkt, bis zu den Weisungen zu Antrags-
stellung an den besonderen Stimmrechtsvertreter
möglich sind, wird im Laufe der virtuellen Haupt-
versammlung vom Vorsitzenden festgelegt.
Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der Teilnah-
meberechtigung gemäß Punkt IV. dieser Einberufung
und die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht
an den besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß
Punkt V. dieser Einberufung.
Ein Aktionärsantrag zum Tagesordnungspunkt 7.
„Wahlen in den Aufsichtsrat“ setzt jedoch zwingend
die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvor-
schlags gemäß § 110 AktG voraus: Personen zur
Wahl in den Aufsichtsrat können nur von Aktionä-
ren, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals
erreichen, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvor-
schläge müssen spätestens am 6. Juli 2021 in der
oben angeführten Weise (Punkt VI Abs. 2) der Ge-
sellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Er-
klärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG der vorgeschlage-
nen Person über ihre fachliche Qualifikation, ihre
beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie
über alle Umstände, die die Besorgnis einer Befan-
genheit begründen könnten, anzuschließen.
Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl
eines Aufsichtsratsmitglieds bei der Abstimmung
nicht berücksichtigt werden.
Auf die DO & CO Aktiengesellschaft kommen die
Bestimmungen des Mindestanteilsgebots gemäß § 86
Abs. 7 AktG nicht zur Anwendung.
Weitere Informationen und Modalitäten zur Aus-
übung des Antragsrechts der Aktionäre gemäß § 119
AktG werden in der Teilnahmeinformation festge-
legt.
5. Information zum Datenschutz für Aktionäre
Die DO & CO Aktiengesellschaft verarbeitet perso-
nenbezogene Daten (insbesondere jene gemäß § 10a
Abs. 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsda-
tum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Ak-
tien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung,
Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name
und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und
dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung
ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu
ermöglichen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von
Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären

und deren Vertretern an der Hauptversammlung
zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die
DO & CO Aktiengesellschaft die verantwortliche
Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ar-
tikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.
Die Dienstleister der DO & CO Aktiengesellschaft,
welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptver-
sammlung beauftragt werden, erhalten von der DO &
CO Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen
Daten, welche für die Ausführung der beauftragten
Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die
Daten ausschließlich nach Weisung der DO & CO
Aktiengesellschaft.
Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Be-
richtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und
Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Daten-
übertragung nach Kapitel III der Datenschutz-
Grundverordnung. Die Daten der Aktionäre werden
nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist ge-
löscht. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber
der DO & CO Aktiengesellschaft unentgeltlich über
die E-Mail-Adresse investor.relations@doco.com
oder über die folgenden Kontaktdaten geltend ge-
macht werden:

DO & CO Aktiengesellschaft
1010 Wien, Stephansplatz 12

Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht
bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Arti-
kel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.
Sie erreichen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten der DO & CO Aktiengesellschaft unter:

DO & CO Aktiengesellschaft
Datenschutzverantwortlicher
1010 Wien, Stephansplatz 12
Tel: +43 (1) 74 000-1001
Telefax: +43 (1) 74 000-1009
E-Mail: headoffice@doco.com oder
datenschutz@doco.com

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der
Internetseite der DO & CO Aktiengesellschaft unter
www.doco.com zu finden.

VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
EUR 19.488.000,– und ist zerlegt in 9.744.000 auf
Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt
eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte be-
trägt demzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung 9.744.000 Stimmrechte. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittel-
bar eigene Aktien.
Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.
Keine physische Anwesenheit
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass
bei der Durchführung der kommenden Hauptver-
sammlung als virtuelle Hauptversammlung gemäß
der COVID-19-GesV am Ort der Hauptversammlung
weder Aktionäre noch Gäste persönlich zugelassen
sind.
Wien, im Juni 2021  523166

Der Vorstand

jan Maksimovic (28.09.1972), Einlage nun EUR
3.500; geleistet nun EUR 3.500; (C) DEMAX Hol-
ding GmbH Einlage EUR 31.500; geleistet EUR
31.500; HG Wien, 01.05.2021

FN 525762f OakNorth (Germany) GmbH, Edisons-
traße 63, Haus A, 1. Stock, 12459 Berlin; GE-
SCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Be-
nyamin Hofer (21.02.1994), gelöscht; (B) Stefan
Malchow (08.08.1989), vertritt seit 16.11.2020 selb-
ständig; HG Wien, 01.05.2021

FN 405242w ÖFB Reisen GmbH in Liqu., Meiereis-
traße 7, Ernst-Happel-Stadion, 1020 Wien; GE-
SELLSCHAFTER/IN: (M) Hogg Robinson Germa-
ny GmbH & Co KG gelöscht; (O) GBT Deutschland
GmbH Einlage EUR 17.500; geleistet EUR 17.500;
AUFSICHTSRATSMITGLIED: (E) Dr. Herbert
Hübel (10.01.1958), gelöscht; (H) Wolfgang Wir-
thmann (06.11.1949), gelöscht; (L) KR Gerhard
Milletich (01.05.1956), gelöscht; (N) Roman Ulf
Makoski (03.06.1970), gelöscht; HG Wien,
01.05.2021

FN 520468w Ortner Gebäudetechnik GmbH, Zet-
schegasse 13, 1230 Wien; GESELLSCHAFTER/IN:
(A) Klaus Ortner (13.07.1988), gelöscht; (B) OGT
GmbH Einlage EUR 35.000; geleistet EUR 35.000;
HG Wien, 01.05.2021

FN 483462z PetGuard GmbH, Hegelgasse 6 Top I-IV,
1010 Wien; PROKURIST/IN: (B) Alexandra Gru-
now (16.04.1971), gelöscht; GESELLSCHAF-
TER/IN: (B) Alexandra Grunow (16.04.1971), ge-
löscht; (C) Rovena Langkau (12.08.1976), gelöscht;
(D) Mag.Dr. Alexandra Slama (08.04.1970), ge-
löscht; (E) Sven René König (23.05.1974), Einlage
nun EUR 28.000; geleistet nun EUR 28.000; HG
Wien, 01.05.2021

FN 539493y Posedio GmbH, Wollzeile 31/20, 1010
Wien; GV vom 21.04.2021 Neufassung der Erklä-
rung über die Errichtung der Gesellschaft.; GE-
SCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (B)
Dipl.-Ing. Hannes Bösch (23.01.1984), vertritt seit
21.4.2021 selbständig; PROKURIST/IN: (C) Yusuf
Can Kesen, BSc (15.02.1987), vertritt seit 21.4.2021
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen; HG Wien, 01.05.2021

FN 483792i RID Ausseerland GesmbH, Liechten-
steinstraße 11/18, 1090 Wien; FIRMA nun RID
Ausseerland GesmbH in Liqu.; GV vom 19.04.2021
Die Gesellschaft ist aufgelöst.; GESCHÄFTSFÜH-
RER/IN (handelsrechtlich): (B) Dr. Peter M. Ra-
bensteiner (09.09.1983), gelöscht; AB-
WICKLER/IN, LIQUIDATOR/IN: (B) Dr. Peter M.
Rabensteiner (09.09.1983), vertritt seit 1.5.2021
selbständig; HG Wien, 01.05.2021

FN 545798w Roschek-Horsky GmbH, Erzherzog
Karl Straße 252/P1, 1220 Wien; FIRMA nun Ants-
trans Roschek-Horsky GmbH; GV vom 07.01.2021
Änderung der Erklärung über die Errichtung der
Gesellschaft im Punkt I.; HG Wien, 01.05.2021

FN 536299a SH17 Projektentwicklungs GmbH, Do-
ningasse 12/1/2/OG/Top 05, 1220 Wien; nun Do-
ningasse 12/1/2.OG/Top 05, 1220 Wien; HG Wien,
01.05.2021

FN 420205z THE MASTERPIECE - Skodagasse 15
GmbH, Gonzagagasse 9/13, 1010 Wien; nun Te-
getthoffstraße 7, 1010 Wien; HG Wien, 01.05.2021

FN 406679h TJT Bauspengler und Dachdecker
GmbH, Arbeitergasse 46/2, 1050 Wien; KAPITAL
nun EUR 35.000; GV vom 09.11.2020 Kapitalerhö-
hung um EUR 25.000 . Änderung der Erklärung
über die Errichtung der Gesellschaft im Punkt
Viertens; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handels-
rechtlich): (E) Vjekoslav Rajic (18.10.1983), ge-
löscht; (F) Jedlinko Tolo (25.02.1959), vertritt seit
9.11.2020 selbständig; GESELLSCHAFTER/IN:
(A) Beba CHRISTIAN (04.10.1964), Einlage nun
EUR 5.250; geleistet nun EUR 5.250; (F) Jedlinko
Tolo (25.02.1959), Einlage nun EUR 8.750; geleis-
tet nun EUR 8.750; (G) Daniel Tolo (22.09.1993),
Einlage nun EUR 8.750; geleistet nun EUR 8.750;
(H) Milo Petricevic (26.03.1963), Einlage nun EUR
12.250; geleistet nun EUR 12.250; HG Wien,
01.05.2021

FN 527498h TRIGONO Beteiligungs Gesellschaft
m.b.H., Gentzgasse 137, 1180 Wien; GESELL-
SCHAFTER/IN: (C) Peter Glenk (21.02.1954), ge-
löscht; (G) Walter Haffner (08.01.1958), Einlage
EUR 3.500; geleistet EUR 3.500; HG Wien,
01.05.2021

FN 530516x Validus Epsilon Immobilienentwi-
cklungs GmbH, Rooseveltplatz 10, 1190 Wien; GE-
SELLSCHAFTER/IN: (A) Dr. Martin Stossier
(13.11.1956), gelöscht; (D) Validus Immobilienhol-
ding GmbH Einlage EUR 31.500; geleistet EUR
31.500; (E) ntire Beteiligungs GmbH Einlage EUR
3.500; geleistet EUR 3.500; HG Wien, 01.05.2021

FN 536480t VLR Austria GmbH, c/o BDO Austria
GmbH Am Belvedere 7, 1100 Wien; nun Regus
Messecarree Ausstellungsstraße 50, 1020 Wien;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A)
Thorsten Leischke (13.12.1970), gelöscht; (B) Fari-
borz Ehtesham (26.03.1981), vertritt seit 1.4.2021
selbständig; HG Wien, 01.05.2021

FN 530061b WeDress Collective GmbH, c/o Impact
Hub Vienna Lindengasse 56/18-19, 1070 Wien; GV
vom 20.04.2021 Neufassung der Erklärung über
die Errichtung der Gesellschaft.; GESCHÄFTS-
FÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Jasmin Paola
Huber (09.05.1990), gelöscht; (B) Roman Khassraf
(17.04.1979), vertritt seit 20.4.2021 selbständig;
HG Wien, 01.05.2021

FN 425746y Wojtanowska Musikproduktions GmbH,
Böcklinstraße 53, 1020 Wien; FIRMA nun Wojta-
nowska Musikproduktions GmbH in Liqu.; GV
vom 26.04.2021 Die Gesellschaft ist aufgelöst.;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A)
Grazyna Ewa Götzel-Spengel (23.09.1954), ge-
löscht; ABWICKLER/IN, LIQUIDATOR/IN: (C)
Peter Götzel (16.06.1940), vertritt seit 26.4.2021
selbständig; HG Wien, 01.05.2021

Niederösterreich
Änderungen

FN 504512f „ABK Projekt und Service GmbH“, Al-
tagasse 30, 2822 Bad Erlach; GESCHÄFTSFÜH-
RER/IN (handelsrechtlich): (B) Doris Maria Kapuy
(08.11.1966), gelöscht; GESELLSCHAFTER/IN:
(A) Hermine Besta (12.04.1969), Einlage nun EUR
17.500; geleistet nun EUR 2.500; gründungsprivile-
gierte Stammeinlage nun EUR 5.000; (B) Doris
Maria Kapuy (08.11.1966), gelöscht; (C) Johannes
Aichinger (05.03.1977), Einlage nun EUR 17.500;
geleistet nun EUR 2.500; gründungsprivilegierte
Stammeinlage nun EUR 5.000; LG Wiener Neu-
stadt, 01.05.2021

FN 409741k Aircraft Kälte- Klimatechnik GmbH,
Wiener Straße 25, 2100 Korneuburg; NEUEIN-
TRAGUNG der Zweigniederlassung 001; Aircraft
Kälte-Klimatechnik GmbH - Wien; Wien; Brigitte-
nauerlände 156-158/6/Tür 15, 1200 Wien; Zweig-
niederlassung besteht seit 1.5.2021; LG Korneu-
burg, 01.05.2021

FN 536706z Anne Badkas Liegenschaftsverwertungs
GmbH, Kremser Landstraße 21, 3100 St. Pölten;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Dr. Thomas Trixner
(30.03.1964), gelöscht; (D) Walter Gartlgruber
(17.07.1972), Einlage EUR 17.500; geleistet EUR
2.500; gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR
5.000; (E) Mag. Andreas Lang (16.03.1968), Einlage
EUR 17.500; geleistet EUR 2.500; gründungsprivi-
legierte Stammeinlage EUR 5.000; LG St. Pölten,
01.05.2021

FN 493148v Bestattung Weiskircher GmbH, Gog-
gitsch 21, 3753 Goggitsch; GESELLSCHAF-
TER/IN: (A) Johann Weiskircher (09.06.1960), Ein-
lage nun EUR 8.400; geleistet nun EUR 8.400; (C)
Ing. Bernhard Weiskircher (21.09.1983), Einlage
EUR 9.100; geleistet EUR 9.100; LG Krems an der
Donau, 01.05.2021

FN 102139f DESTA Stahlmöbel Handels GmbH,
Pfarrer-Denk-Straße 1, 3371 Neumarkt an der
Ybbs; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrecht-
lich): (A) Dieter Denk (27.04.1956), gelöscht; (I) Ju-
lia Eplinger-Denk (04.01.1987), vertritt seit
1.5.2021 selbständig; (I) Julia Denk (4.1.1987) nun
Julia Eplinger-Denk (4.1.1987); LG St. Pölten,
01.05.2021

FN 100442i E. Schmidt Gesellschaft m.b.H., Um-
bergstraße 2a, 3292 Gaming; PROKURIST/IN: (A)
Elisabeth Schmidt (16.09.1957), vertritt seit
31.10.2020 selbständig; (B) Peter Schmidt
(03.12.1943), gelöscht; LG St. Pölten, 01.05.2021

FN 533236x Fortuna Verde GmbH, Rablgasse 2, 2380
Perchtoldsdorf; (B) Waste Trade s.r.o. & co., k.s.
nun Blue Asset k.s.; LG Wiener Neustadt,
01.05.2021

FN 543438z Four Seasons Marketing GmbH, Öt-
scherstraße 10, 3295 Polzberg; GESELLSCHAF-
TER/IN: (A) Szabolcs Attila Bőndi (17.06.1982),
Einlage EUR 10.500; geleistet EUR 10.500; (B) An-
drea Tünde Bőndi (16.07.1983), Einlage nun EUR
3.500; geleistet nun EUR 3.500; (C) V-Design Con-
sult Korlatolt Felelossegu Tarsasag Einlage nun
EUR 3.500; geleistet nun EUR 3.500; LG St. Pöl-
ten, 01.05.2021

FN 492435w Keusch Logistics GmbH, Brandstetten
12, 3365 Allhartsberg; KAPITAL nun EUR 38.890;
GV vom 22.03.2021 Kapitalerhöhung um EUR
3.890. Neufassung des GesV.; GESELLSCHAF-
TER/IN: (D) Mag. Stefan Schneckenleitner
(14.02.1986), Einlage EUR 3.890; geleistet EUR
3.890; LG St. Pölten, 01.05.2021

FN 540958b KMB Immo Impuls GmbH, Sterngasse
13, 3390 Melk; GV vom 22.04.2021 Änderung des
GesV im Punkt 2; LG St. Pölten, 01.05.2021

FN 196125w Peter Klein GmbH, Wattmanngasse 66,
1130 Wien; GESELLSCHAFTER/IN: (A) Gerhard
Stummer (12.05.1961), Einlage nun EUR 12.950;
geleistet nun EUR 12.950; (G) Larissa Starch
(16.05.1976), gelöscht; LG Krems an der Donau,
01.05.2021

FN 526887i QuattroS IT Solutions GmbH, Marchets-
traße 6/2/2, 2500 Baden; GESELLSCHAFTER/IN:
(B) Sebastian Scholda, MA (14.02.1992), gelöscht;
(C) MERANIA Holding GmbH Einlage EUR
17.500; geleistet EUR 8.750; LG Wiener Neustadt,
01.05.2021

FN 487076p twenty 4 living Stadlgasse gmbh, Neun-
kirchner Straße 37, 2700 Wiener Neustadt; berich-
tigt auf Hauptplatz 32/22, 2860 Kirchschlag/Bu-
ckligen Welt; LG Wiener Neustadt, 01.05.2021

Burgenland
Änderungen

FN 530041y hacon GmbH, Marktstraße 3, 7000 Ei-
senstadt; nun Thomas-Alva-Edison-Straße 1, 7000
Eisenstadt; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 110701x Müllner Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Rettenbach 42, 7434 Bernstein (Bgld.);
nun Mühlenstraße 13, 7434 Rettenbach; LG Eisen-
stadt, 01.05.2021

FN 126479z Oberwarter gemeinnützige Bau-, Wohn-
und Siedlungsgenossenschaft registrierte Genos-
senschaft mit beschränkter Haftung, Rechte Bach-
gasse 61, 7400 Oberwart; nun Dornburggasse 64,
7400 Oberwart; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 110413y PCA Plastic Container Austria GmbH in
Liqu., Inter City Park, 2421 Kittsee; GESELL-
SCHAFTER/IN: (G) PALBOX PALLETS E CON-
TENITORI SPA gelöscht; (J) Palbox Plastic Con-
tainer GmbH Einlage nun ATS 900.000; geleistet
nun ATS 900.000; LG Eisenstadt, 01.05.2021

Oberösterreich
Änderungen

FN 500195g CBD Flora GmbH, Johann-Metz-Straße
4, 4020 Linz; FIRMA nun Flora Handels GmbH;
GESCHÄFTSZWEIG nun Handel mit Waren aller
Art, insbesondere mit Pflanzenprodukten und Ag-
rarprodukten; GV vom 27.04.2021 Änderung der
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in
den Punkten Erstens und Viertens; LG Linz,
01.05.2021

FN 555248t der steinbock Linz GmbH, Kapuziner-
straße 84e, 4020 Linz; nun Kapuzinerstraße 84f,
4020 Linz; LG Linz, 01.05.2021

FN 535722b elea components gmbh, Industriehafen-
straße 9, 4470 Enns; FIRMA nun BBT components
gmbh; GV vom 31.03.2021 Änderung des GesV im
Punkt 1.; GESELLSCHAFTER/IN: (B) Heilmann
Holding GmbH Einlage nun EUR 35.000; geleistet
nun EUR 35.000; (C) elea gmbh gelöscht; (D) Ma-
nuel Heilmann (4.3.1982) nun Manuel Heilmann
(4.3.1982); LG Steyr, 01.05.2021

FN 550435p Fritschpark GmbH, Maria-Theresia-
Straße 41, 4600 Wels; Spaltungs- und Übernahms-
vertrag vom 06.04.2021; GV vom 06.04.2021; Spal-
tung zur Aufnahme eines Vermögensteiles der
Westpark Wels AG (FN 98636 d) und zwar durch
Übertragung des „Kraftwerksbetriebes“ sowie von
weiterem Liegenschaftsvermögen; Den Gläubige-
rinnen/Gläubigern der beteiligten Gesellschafte-
nist bei Gefährdung ihrer Forderungen gemäß § 15
Abs 2 SpaltGbzw § 226 AktG, wenn sie sich bin-
nen 6 Monaten nach dieser Bekanntmachung zu
diesem Zwecke melden, Sicherheit zu leisten, so-
weit sie nicht Befriedigung verlangen können.; LG
Wels, 01.05.2021

FN 361410k Hans Hofstetter Service u. Handel
GmbH, Schwalbenweg 34, 4030 Linz; PROKU-
RIST/IN: (C) Ing. Thomas Juric (11.10.1976), ver-
tritt seit 1.5.2021 selbständig; LG Linz, 01.05.2021

FN 120934w Hermann Storz Gesellschaft m.b.H.,
Hauptpl. 24, 4540 Bad Hall; GESCHÄFTSFÜH-
RER/IN (handelsrechtlich): (A) Hermann Storz
(21.04.1959), gelöscht; (E) Georg Michael Storz
(03.01.1999), vertritt seit 1.5.2021 selbständig; (A)
Hermann Storz (21.4.1959) nun Hermann Storz
(21.4.1959); LG Steyr, 01.05.2021

FN 123126v MAN Truck & Bus Österreich GesmbH,
Schönauerstr. 5, 4400 Steyr; Gesellschafterbe-
schluss vom 23.04.2021 Änderung des GesV im
Punkt Siebentens; LG Steyr, 01.05.2021

FN 539326b MJ Immobilien und Beteiligungs GmbH,
Herrenstraße 10, 4320 Perg; GESELLSCHAF-
TER/IN: (A) Matthäus Wimmer, BSc (15.06.1987),
Einlage nun EUR 15.750; geleistet nun EUR
15.750; (B) Mag. Julia Elsa Ladenbauer-Wimmer
(19.08.1986), Einlage nun EUR 19.250; geleistet
nun EUR 19.250; (B) Julia Elsa Ladenbauer-Wim-
mer (19.8.1986) nun Mag. Julia Elsa Ladenbauer-
Wimmer (19.8.1986); LG Linz, 01.05.2021

FN 553980b MSV Trading GmbH, Deggendorfstraße
5, 4030 Linz; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handels-
rechtlich): (D) Ing. Mag. Otto Gumpinger
(24.04.1956), vertritt seit 1.5.2021 selbständig; LG
Linz, 01.05.2021

FN 107181w Peneder Stahl GmbH, Ritzling 9, 4904
Atzbach (OÖ); GESCHÄFTSFÜHRER/IN (han-
delsrechtlich): (A) Franz Peneder (11.05.1953), ge-
löscht; (B) Karl Peneder (04.06.1949), gelöscht; (I)
Mag. Christian Peneder (24.04.1973), vertritt seit
22.4.2021 selbständig; (I) Mag. Christian Peneder
(24.4.1973) nun Mag. Christian Peneder
(24.4.1973); LG Wels, 01.05.2021

FN 110732t Raiffeisenbank St. Roman eGen, Alten-
dorf 29, 4793 St. Roman bei Schärding; GE-
SCHÄFTSLEITER/IN: (K) Franz Stadler
(02.08.1960), gelöscht; (T) Stefan Wallner
(10.04.1985), vertritt seit 1.5.2021 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsleiter/in oder ei-
ner/einem Prokuristin/Prokuristen; PROKU-
RIST/IN: (T) Stefan Wallner (10.04.1985), gelöscht;
(T) Stefan Wallner (10.4.1985) nun Stefan Wallner
(10.4.1985); LG Ried im Innkreis, 01.05.2021

FN 492185b Razenberger Beteiligungs GmbH, Stee-
gen 40, 4722 Steegen; Einbringungsvertrag vom
21.04.2021; Einbringung des Betriebes der/des Ra-
zenberger e.U. (FN 447398 p); GESELLSCHAF-
TER/IN: (A) Hannes Razenberger (18.05.1984), ge-
leistet nun EUR 35.000; LG Wels, 01.05.2021

FN 502247z SKY ROX GmbH, Flurgasse 5, 4643 Pet-
tenbach (OÖ); GESELLSCHAFTER/IN: (A) Georg
Leitner (16.07.1970), Einlage nun EUR 26.600; ge-
leistet nun EUR 26.600; (B) Albert Leitner
(22.01.1940), gelöscht; LG Steyr, 01.05.2021

Steiermark
Änderungen

FN 500465d AP Vermögensverwaltungs und Beteili-
gungs GmbH, St. Veiter Straße 192, 8046 Graz;
PROKURIST/IN: (B) Sara Papst (07.04.1981), ge-
löscht; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 500581z Awaited Handels GmbH, Vorgartenstra-
ße 58/35, 1200 Wien; FIRMA nun Tycon Planung
GmbH; SITZ verlegt nach Graz; nun Dornschnei-
dergasse 31, 8020 Graz; GV vom 09.04.2021 Ände-
rung des GesV in den Punkten Erstens und Zwei-
tens; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrecht-
lich): (B) Jamal-Uddin Qarar (30.06.1971), ge-
löscht; (C) Ionut Chitian (01.08.1986), vertritt seit
9.4.2021 selbständig; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 495387k block42 Technologie- und Unterneh-
mensbeteiligungen GmbH, Joanneumring 3, 8010
Graz; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrecht-
lich): (E) Julian Kainz (04.01.1992), gelöscht; (W)
Michael Taschner (29.04.1987), vertritt seit
22.4.2021 selbständig; LG für ZRS Graz,
01.05.2021

FN 518127b Connect4future GmbH, Kärntner Straße
421, 8054 Graz; FIRMA nun Connect4future ge-
meinnützige GmbH; nun Herbersteinstraße 4, 8020
Graz; GESCHÄFTSZWEIG nun Inklusion und In-
tegration ausländischer Staatsangehöriger; GV
vom 29.01.2021 und vom 12.04.2021 Neufassung
der Errichtungserklärung als GesV; GESCHÄFTS-
FÜHRER/IN (handelsrechtlich): (B) Cat Vie Vo,
MA (06.05.1987), vertritt seit 29.1.2021 gemeinsam
mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in; GE-
SELLSCHAFTER/IN: (A) Thu Thanh Kochauf
(30.12.1986), Einlage nun EUR 24.500; geleistet
nun EUR 3.500; gründungsprivilegierte Stammein-
lage nun EUR 7.000; (B) Cat Vie Vo, MA
(06.05.1987), Einlage EUR 10.500; geleistet EUR
1.500; gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR
3.000; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 555468s Das KMU-Haus eGen, p.a. Günter Mayr
Kaltenbrunn 4, 8200 Gleisdorf; FIRMA berichtigt
auf Das KMU-Haus Graz eGen; GESCHÄFTSAN-
TEIL/HAFTUNG berichtigt auf EUR 100 zahlbar

Fortsetzung von Seite 27

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.



AMTSBLATT Donnerstag, 17. Juni 202130

Capital Solutions Advisory GmbH, Graz
Bilanz zum 30. November 2020

Aktiva
2020
EUR

I. Bankbestand ...................................................................................... 2.056.554,10
II. Forderungen an Kunden

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ............................... 234.307,82
III. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. geleistete Anzahlungen................................................................... 38.016,00
IV. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung .................... 22.278,97
V. Sonstige Vermögensgegenstände ...................................................... 5.910,60

VI. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Transitorische Posten ..................................................................... 17.956,08

SUMME AKTIVA ...................................................................................... 2.375.023,57
Posten unter der Bilanz:

1. Auslandsaktiva ............................................................................... 0,00

Passiva
2020
EUR

I. sonstige Verbindlichkeiten ................................................................. 24.031,18
II. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen ..................................................................... 527.204,00
2. sonstige Rückstellungen ................................................................ 63.000,00

590.204,00
III. Investitionszuschüsse ........................................................................ 5.828,93
IV. gezeichnetes Kapital

1. Stammkapital ................................................................................. 50.000,00
V. Gewinnrücklagen

1. andere Rücklagen........................................................................... 75.000,00
IV. Bilanzgewinn ...................................................................................... 1.629.959,46
SUMME PASSIVA.................................................................................... 2.375.023,57
Posten unter der Bilanz:

1. Anrechenbare Eigenmittel gemäß § 10 Abs. 3 WAG 2018 .............. 125.000,00
2. Eigenmittelanforderungen gemäß § 10 Abs. 5 WAG 2018 ............. 0,00
3. Auslandspassiva ............................................................................ 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 
vom 21. 1. 2020 bis 30. 11. 2020

2020
EUR

1. Zinsen und ähnliche Erträge .............................................................. 20,23
2. NETTOZINSERTRAG ......................................................................... 20,23
3. Provisionserträge .................................................................................. – 2.699.729,06
4. sonstige betriebliche Erträge

a. übrige ............................................................................................ 81,67
5. BETRIEBSERTRÄGE ......................................................................... 2.699.830,96
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a. Personalaufwand
aa. Gehälter ................................................................................... 2.532,00
ab. Aufwendungen für Leistungen an betriebliche
      Mitarbeitervorsorgen............................................................... 27,65
ac. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene 
     sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge ..... 46,49
ad. sonstige Sozialaufwendungen ................................................. 762,99

3.369,13
b. sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)

ba. übrige ...................................................................................... 410.131,54
7. Wertberichtigungen auf Aktivposten

a. auf Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
aa. Planmäßige Abschreibungen ................................................... 6.166,83

8. BETRIEBSAUFWENDUNGEN ............................................................ 419.667,50
davon fixe Gemeinkosten: 304.373,73

9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT .............. 2.280.163,46
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ........................................ 575.204,00
11. Jahresüberschuß ............................................................................. 1.704.959,46
12. Rücklagenbewegung

a. Dotierung Gewinnrücklagen .......................................................... 75.000,00
13. JAHRESGEWINN .............................................................................. 1.629.959,46
14. Bilanzgewinn ................................................................................... 1.629.959,46

Anhang zum Jahresabschluss zum 30. November 2020

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und Bilanzierung sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.
Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Posten des Jahresab-
schlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 195 bis 211 UGB unter 
Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 222 bis 
235 UGB vorgenommen. Weiters wurden die Bestimmungen des Bankwesengesetzes 
gemäß § 71 WAG 2018 berücksichtigt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung wurde gemäß Anlage 2 zu Artikel I § 43 BWG vorgenommen.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der 
Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und von der Fortführung des Unternehmens 
ausgegangen.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind mit ihren An-
schaffungskosten bewertet und werden, soweit abnutzbar, planmäßig linear oder falls 
notwendig, außerplanmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Die Nutzungsdauer beträgt bei den immateriellen Vermögensgegenständen 2 bis 5 Jahre 
und bei den Sachanlagen 1 bis 15 Jahre. Zugänge bei den geringwertigen Vermögens-
gegenständen des Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden 
im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und als Abgang verbucht.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert an-
gesetzt. Erkennbare Risiken sind durch individuelle Abwertungen berücksichtigt. Das 
Umlaufvermögen wird unter Anwendung des strengen Niederwertprinzips bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse 
Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag nach § 211 Abs. 1 UGB angesetzt, 
der bestmöglich geschätzt wurde.
Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag nach § 211 Abs. 1 
UGB bewertet.

II. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Die Fristigkeit der in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen ist im Forderungenspiegel, 
der einen Teil dieses Anhangs bildet, dargestellt.
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der 
Jahresabschreibung nach den einzelnen Posten sind im Anlagespiegel, der einen Teil 
dieses Anhangs bildet, dargestellt.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 50.000,00 und ist 
zur Gänze bar eingezahlt.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 1.629.959,46 als Dividende auszuschütten.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der GuV
Die auf das Geschäftsjahr entfallenden Aufwendungen für den Abschlussprüfer betra-
gen EUR 5.000 und betreffen nur Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses.
Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen liegen nicht vor.
Ergänzende Angaben
Zum Bilanzstichtag gibt es keine auf fremde Währung lautenden Positionen.
Die Gesamtkapitalrentabilität gemäß § 64 (1) Z 19 BWG beträgt im Geschäftsjahr 71,79%.

III. Sonstige Pflichtangaben
Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag gemäß § 238 (1) Z 11 UGB
Nach dem Bilanzstichtag zum 30. November 2020 sind keine wesentlichen Ereignisse 
und Entwicklungen für die Gesellschaft eingetreten, die zu einer anderen Darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten.
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Die Geschäftsführung setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Dr. Christoph M i t -
t e r e r ; Richard Ha iden , MSc.
In Bezug auf die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung wird die Bestimmung des 
§ 242 Abs. 4 UGB angewandt.
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer 
beträgt gemäß § 239 Abs. 1 Z 1 UGB für das Jahr 2020 durchschnittlich einen geringfü-
gig beschäftigten Angestellten.

Graz, am 28. April 2021
Die Geschäftsführung:

Dr. Christoph Mitterer e.h. Richard Haiden, MSc e.h.
Bestätigungsvermerk
Bericht zum Jahresabschluss
Prüfungsurteil Wir haben den Jahresabschluss der

Capital Solutions Advisory GmbH, Ballhausgasse 3/7, 8010 Graz,
bestehend aus der Bilanz zum 30. November 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, geprüft.
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzla-
ge zum 30. November 2020 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem 
Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unterneh-
mensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen.
Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Abschlussprüfung in Überein-
stimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards 
on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen 
beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss Die gesetzli-
chen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, 
dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungs-
grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die 
gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unter- 
nehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österrei-
chischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der 
ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, 
falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Nutzern beeinflussen.
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, 
üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus gilt:
• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungs-
urteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resul-
tierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zu-
sammenhängende Angaben.

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die 
gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestä-
tigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst ge-
treues Bild erreicht wird.

Graz, am 28. 4. 2021
Fidas Wirtschaftsprüfung GmbH
Ing. Mag. Andreas Wallner e.h.

 Wirtschaftsprüfer
Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestäti-
gungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestäti-
gungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen 
Jahresabschluss samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften 
des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.

Anlagenspiegel
in EUR

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungsbewegungen Buchwerte

21. 1. 2020 Zugänge davon akt. 
Zinsen Abgänge Umbuchun-

gen 30. 11. 2020
kumulierte 

AfA 
21. 1. 2020

AfA laufend Zuschreibun-
gen Zugänge Abgänge Umbuchun-

gen
kumulierte 

AfA 
30. 11. 2020

30. 11. 2020 00. 00. 0

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. geleistete Anzahlungen ............................................ 0,00 38.016,00 0,00 0,00 0,00 38.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.016,00 0,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 28.445,80 0,00 0,00 0,00 28.445,80 0,00 6.166,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6.166,83 22.278,97 0,00

Summe .................................................................... 0,00 66.461,80 0,00 0,00 0,00 66.461,80 0,00 6.166,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6.166,83 60.294,97 0,00

Forderungenspiegel zum 30. 11. 2020
in EUR GESAMT

Restlaufzeit

Täglich fällig Bis 3 Monate > 3 Monat bis 
1 Jahr

> 1 Jahr bis 
5 Jahre > 5 Jahre

Forderungen an Kunden ......................................................................... 234.307,82 0,00 234.307,82 0,00 0,00 0,00
234.307,82 0,00 234.307,82 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeitenspiegel zum 30. 11. 2020
in EUR GESAMT

Restlaufzeit

Täglich fällig Bis 3 Monate > 3 Monat bis 
1 Jahr

> 1 Jahr bis 
5 Jahre > 5 Jahre

Sonstige Verbindlichkeiten ..................................................................... 24.031,18 0,00 24.031,18 0,00 0,00 0,00
24.031,18 0,00 24.031,18 0,00 0,00 0,00

binnen Monatsfrist; Haftung siehe unten; LG für
ZRS Graz, 01.05.2021

FN 518944d Fellner + Fellner Realitäten GmbH,
Neudorferstraße 77, 8041 Graz; SITZ verlegt nach
Raaba-Grambach; nun Mühlenstraße 13, 8074
Raaba; GV vom 12.04.2021 Änderung des GesV im
Punkt 2.; GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handels-
rechtlich): (A) Andreas Fellner (31.10.1967), ge-
löscht; (B) Manuela Fellner (09.01.1976), vertritt
seit 12.4.2021 selbständig; LG für ZRS Graz,
01.05.2021

FN 554569v FS Projekt GmbH, Kirchweg 13c/1,
8490 Bad Radkersburg; GESCHÄFTSFÜHRER/IN
(handelsrechtlich): (E) Franz Saringer (29.08.1959),
gelöscht; (F) Karin Saringer (11.11.1964), vertritt
seit 28.4.2021 gemeinsam mit einem/einer weiteren
Geschäftsführer/in; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 506597x HAGE3D GmbH, Hauptstraße 52e, 8742
Obdach; GESELLSCHAFTER/IN: (D) HAGE Hol-
ding GmbH geleistet nun EUR 35.000; LG Leoben,
01.05.2021

FN 531560g JUFA Hotel Innsbruck-Mutters Errich-
tungs GmbH, Idlhofgasse 74, 8020 Graz; GE-
SELLSCHAFTER/IN: (A) JUFA Holding GmbH
gelöscht; (C) TOPHILL 7 Beteiligungs GmbH Ein-
lage EUR 8.785; geleistet EUR 1.255; gründungs-
privilegierte Stammeinlage EUR 2.510; (D) Con-
sultmag Management- und Personalberatungsge-
sellschaft m.b.H. Einlage EUR 26.215; geleistet
EUR 3.745; gründungsprivilegierte Stammeinlage
EUR 7.490; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 486487y Kneso GmbH, Schnabelweg 7, 8054
Graz; SITZ verlegt nach Wies; nun Wernersdorf
111, 8551 Wernersdorf; GV vom 27.04.2021 Ände-
rung der Erklärung über die Errichtung der Ge-
sellschaft in Punkt Fünftens; LG für ZRS Graz,
01.05.2021

FN 555969b KS1 Tower Holding GmbH, Handelstra-
ße 16, 8020 Graz; GESELLSCHAFTER/IN: (A)
Ing. Andreas Kern (12.07.1976), gelöscht; (B) Mag.
Andre Moser (09.09.1977), gelöscht; (C) RS Vermö-
gensverwaltung GmbH Einlage EUR 10.500; ge-
leistet EUR 5.250; (D) Core Vermögensverwaltung
GmbH Einlage EUR 10.500; geleistet EUR 5.250;
(E) HST Immobilienverwaltungs GmbH Einlage
EUR 10.500; geleistet EUR 5.250; (F) AVM Equity
Holding GmbH Einlage EUR 3.500; geleistet EUR
1.750; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 523558p Wind HR GmbH, Am Eisernen Tor 1,
8020 Graz; nun Am Eisernen Tor 1, 8010 Graz; LG
für ZRS Graz, 01.05.2021

Salzburg
Änderungen

FN 537588x Alpin Lungau GmbH, Zinsgasse 9, 5580
Tamsweg; GESELLSCHAFTER/IN: (C) Ehren-
reich BaugmbH Einlage nun EUR 17.500; geleistet
nun EUR 8.750; (F) Planreal Immobilien & Bauträ-
ger GmbH Einlage EUR 17.500; geleistet EUR
8.750; LG Salzburg, 01.05.2021

FN 526924p INOSUN Umwelt und Sonnenstrom
e.Gen., Revierstraße 29, 5020 Salzburg; nun Gene-
ral-Keyes-Straße 29/3, 5020 Salzburg; LG Salz-
burg, 01.05.2021

FN 425663a Joba Business GmbH, Hammerstraße
41/14, 5411 Oberalm; SITZ verlegt nach Bad Vi-
gaun; nun Samhofstraße 144, 5424 Bad Vigaun;
GV vom 20.04.2021 Änderung der Erklärung über
die Errichtung der Gesellschaft im Punkt Zwei-

tens.; (A) Josef Bachleitner (9.1.1983) nun Josef
Bachleitner (9.1.1983); LG Salzburg, 01.05.2021

FN 179629k Josef Fagerer Zimmerei und Bauträger
Ges.m.b.H., Waidach 203, 5421 Adnet; GE-
SCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Jo-
sef Fagerer (04.06.1962), gelöscht; (D) Karin Fage-
rer (22.07.1982), vertritt seit 28.4.2021 selbständig;
LG Salzburg, 01.05.2021

FN 533961m Lungaugold Biofleisch GmbH, Gewer-
bestraße 580, 5582 St. Michael im Lungau; SITZ
verlegt nach Lessach; nun Lessach 27, 5575 Les-
sach; GV vom 27.04.2021 Änderung der Erklärung
über die Errichtung der Gesellschaft in Punkt
Zweitens.; LG Salzburg, 01.05.2021

FN 498272d Lungaugold GmbH, Gewerbestraße 580,
5582 St. Michael im Lungau; SITZ verlegt nach
Lessach; nun Lessach 27, 5575 Lessach; GV vom
27.04.2021 Änderung der Erklärung über die Er-
richtung der Gesellschaft in Punkt Drittens.; LG
Salzburg, 01.05.2021

FN 505234t MDM GROUP GmbH, Hagenauerplatz 3
Tür 22, 5020 Salzburg; FIRMA nun MDM GROUP
GmbH in Liqu.; GV vom 27.04.2021 Die Gesell-
schaft ist aufgelöst.; GESCHÄFTSFÜHRER/IN
(handelsrechtlich): (A) Maurizio Di Mauro
(18.03.1963), gelöscht; ABWICKLER/IN, LIQUI-
DATOR/IN: (C) Deborah Wiedling (19.06.1965),
vertritt seit 27.4.2021 selbständig; GESELL-
SCHAFTER/IN: (A) Maurizio Di Mauro
(18.03.1963), gelöscht; (B) Verlassenschaft nach
Maurizio Di Mauro verst. am 26.02.2021, 4 A
36/21b, BG Salzburg Einlage EUR 35.000; geleis-
tet EUR 5.000; gründungsprivilegierte Stammein-
lage EUR 10.000; LG Salzburg, 01.05.2021

FN 185767m Messner Versorgungstechnik GmbH,
Hans-Wolf-Straße 12, 5700 Zell am See; GE-
SCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A)
Helmut Messner (21.05.1960), gelöscht; (E) Ing. Pe-
ter Krimbacher (13.08.1974), vertritt seit 20.4.2021
selbständig; GESELLSCHAFTER/IN: (A) Helmut
Messner (21.05.1960), gelöscht; (C) Petra Messner
(12.09.1969), gelöscht; (D) KP Holding GmbH Ein-
lage EUR 35.000; geleistet EUR 17.500; LG Salz-
burg, 01.05.2021

FN 425756m PecMan (Austria) GesmbH, Schwaigho-
fen-Egg 24, 5301 Eugendorf; SITZ verlegt nach
Kaprun; nun Dorfstraße 11/Top 12, 5710 Kaprun;
GV vom 30.03.2021 Änderung des GesV in den
Punkten II., III.und V.; GESELLSCHAFTER/IN:
(B) Pecman (Gibraltar) Limited gelöscht; (C) And-
rea Hauser (25.02.1976), Einlage EUR 35.000; ge-
leistet EUR 35.000; LG Salzburg, 01.05.2021

FN 503007t Ponyhof GmbH, Zeller Fusch 151, 5672
Fusch a.d. Großglocknerstr.; GESCHÄFTSFÜH-
RER/IN (handelsrechtlich): (A) Rudolf Hollaus
(12.01.1960), gelöscht; (B) Theresia Blaickner-Hol-
laus (01.03.1987), vertritt seit 1.5.2021 selbständig;
(C) Franz Josef Blaickner (09.12.1986), vertritt seit
1.5.2021 selbständig; GESELLSCHAFTER/IN: (A)
Rudolf Hollaus (12.01.1960), Einlage nun EUR
21.000; geleistet nun EUR 10.500; (B) Theresia
Blaickner-Hollaus (01.03.1987), Einlage EUR
14.000; geleistet EUR 7.000; LG Salzburg,
01.05.2021

Kärnten
Änderungen

FN 514996y Fly Concept SV GmbH, Villacherstraße
99, 9800 Spittal an der Drau; GESELLSCHAF-

TER/IN: (A) Albrecht Fleißner (26.12.1950), Einla-
ge nun EUR 35.000; geleistet nun EUR 10.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage nun EUR
10.000; (D) Mag. Bernhard Russek (16.11.1979), ge-
löscht; LG Klagenfurt, 01.05.2021

FN 531532s H.G.H. Desinfections und Cosmetique
GmbH, Bahnhofstraße 26, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee; nun August-Jaksch-Str. 85, 9020 Kla-
genfurt am Wörthersee; LG Klagenfurt, 01.05.2021

FN 502800m Mainstage Mobilbühnen MM GmbH,
Ziegeleistraße 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee;
nun Gerberweg 44, 9020 Klagenfurt am Wörther-
see; LG Klagenfurt, 01.05.2021

Tirol
Änderungen

FN 535135p Autohaus Ploner GmbH, Saglstraße
69/Top 1, 6410 Telfs; GESCHÄFTSFÜHRER/IN
(handelsrechtlich): (A) Hermann Ploner
(16.03.1958), gelöscht; (B) Philipp Ploner
(14.07.1982), vertritt seit 1.4.2021 selbständig; GE-
SELLSCHAFTER/IN: (A) Hermann Ploner
(16.03.1958), Einlage nun EUR 3.500; geleistet nun
EUR 1.750; (B) Philipp Ploner (14.07.1982), Einla-
ge EUR 28.000; geleistet EUR 14.000; (C) Sebasti-
an Ploner (09.09.1984), Einlage EUR 3.500; geleis-
tet EUR 1.750; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 530985k CARISMA Immobilien 4 GmbH, Olym-
piastraße 37, 6020 Innsbruck; PROKURIST/IN: (F)
Sonja Rainer (24.03.1974), vertritt seit 22.4.2021
gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in
oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuris-
ten; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 492554w Consilium Management Services
GmbH, Sparkassenplatz 2, Top 120, 6020 Inns-
bruck; FIRMA nun Consilium Management Ser-
vices GmbH in Liquidation; GV vom 20.04.2021
Die Gesellschaft ist aufgelöst.; GESCHÄFTSFÜH-
RER/IN (handelsrechtlich): (A) Roland Schwaiger,
MBA (18.10.1973), gelöscht; (B) Andreas Brako-
nier, BA (23.12.1965), gelöscht; ABWICKLER/IN,
LIQUIDATOR/IN: (A) Roland Schwaiger, MBA
(18.10.1973), vertritt seit 1.5.2021 selbständig; (B)
Andreas Brakonier, BA (23.12.1965), vertritt seit
1.5.2021 selbständig; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 546985s Freigeist Holding GmbH, Olympiastraße
37, 6020 Innsbruck; PROKURIST/IN: (E) Sonja
Rainer (24.03.1974), vertritt seit 22.4.2021 gemein-
sam mit einem/einer Geschäftsführer/in oder ei-
ner/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen; LG
Innsbruck, 01.05.2021

FN 551207z Freigeist Hotelservice GmbH, Olympia-
straße 37, 6020 Innsbruck; PROKURIST/IN: (D)
Sonja Rainer (24.03.1974), vertritt seit 22.4.2021
gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in
oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuris-
ten; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 544337x GreenRock Energy Austria GmbH, Gra-
benweg 72, 6020 Innsbruck; nun Herzog-Fried-
rich-Straße 10, 6020 Innsbruck; LG Innsbruck,
01.05.2021

FN 504026s ImmoCheckout GmbH, Weisstraße 9,
6112 Wattens; GESELLSCHAFTER/IN: (C) te ma-
nagement GmbH Einlage nun EUR 2.383,18; ge-
leistet nun EUR 2.383,18; (D) Bachmaier Invest
GmbH Einlage nun EUR 10.742,29; geleistet nun
EUR 10.742,29; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 411771x OMP Tools GmbH, Andechsstraße 52,
6020 Innsbruck; GESELLSCHAFTER/IN: (B)
OMP Services GmbH Einlage nun EUR 10.000; ge-
leistet nun EUR 10.000; (D) Mag. (FH) Thomas Fi-
scher (06.06.1984), gelöscht; LG Innsbruck,
01.05.2021

Vorarlberg
Änderungen

FN 551612w Bickel Verwaltungs GmbH, Römerweg
6a, 6833 Klaus; FIRMA nun Bickel Steuerberatung
GmbH; nun Treietstraße 17/M2, 6833 Klaus; GE-
SCHÄFTSZWEIG nun Wirtschaftstreuhand und
Steuerberatung; KAPITAL nun EUR 35.000; GV
vom 16.04.2021 Neufassung der Erklärung über
die Errichtung der Gesellschaft.; GESELL-
SCHAFTER/IN: (A) Lukas Bickel (06.04.1993), ge-
leistet nun EUR 17.500; gründungsprivilegierte
Stammeinlage entfällt; LG Feldkirch, 01.05.2021

FN 548567t IB Fink GmbH, Hadeldorfstraße 31b/3,
6830 Rankweil; Kaufvertrag vom 20.04.2021;
Übernahme eines Teilbetriebes der/des Norbert
Breuss GmbH (FN 309572 d) Teilbetrieb: Automa-
tenbetrieb; Haftungsausschluss gemäß § 38 UGB;
LG Feldkirch, 01.05.2021

Firmenbuch
Jahresabschlüsse

Wien
FN 494425x DDPP Reinigung und Service GmbH,

Flurschützstraße 10, 1120 Wien; JAb zum
30.4.2020 eingereicht am 29.4.2021; HG Wien,
01.05.2021

FN 514238h DELABIE AUSTRIA GmbH, Gertrude-
Fröhlich-Sandner-Straße 1/Top13, 1100 Wien;
JAb zum 31.12.2020 eingereicht am 29.4.2021; HG
Wien, 01.05.2021

FN 120331h Dr. Piribauer GmbH, Ramperstorffer-
gasse 68, 1050 Wien; JAb zum 30.4.2020 einge-
reicht am 30.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 492688t DUAL Austria GmbH, Firmiangasse 7/2,
1130 Wien; JAb zum 30.9.2020 eingereicht am
29.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 541774b E.B. Holding GmbH, c/o Oberhammer
Rechtsanwälte GmbH Karlsplatz 3/1, 1010 Wien;
JAb zum 31.12.2020 eingereicht am 8.4.2021; HG
Wien, 01.05.2021

FN 511055b Eat the World GmbH, Andromeda Tow-
er, Donau-City Straße 6, 1220 Wien; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 8.4.2021; HG Wien,
01.05.2021

FN 425459a Eichenhain GmbH, Strozzigasse 32-34,
1080 Wien; JAb zum 31.12.2019 eingereicht am
13.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 511072b EK 164 Projektentwicklungs GmbH,
Hoher Markt 1/IV, 1010 Wien; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 7.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 497709a ENRYX Installationen GmbH, Maurer-
Lange-Gasse 136/1/1D, 1230 Wien; JAb zum
31.12.2019 eingereicht am 13.4.2021; HG Wien,
01.05.2021

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Wien
Aktiva in EUR            31.12.2020              31.12.2019 
1. Kassenbestand und 
Guthaben bei Zentralnotenbanken.........................                1.689,34                  1.779,17 
2. Forderungen an Kreditinstitute – täglich fällig....         3.304.291,81           2.508.109,99 
3. Nicht festverzinsliche Wertpapiere ....................         2.750.373,83           3.124.797,89 
4. Immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens ..........................................              98.619,96              112.618,50 
5. Sachanlagen .....................................................              92.224,28                67.541,61 
6. Sonstige Vermögensgegenstände.....................         2.658.996,41           2.982.360,43 
7. Rechungsabgrenzungsposten ..........................              87.162,22              100.676,28 
8. Aktive latente Steuern .......................................              24.356,00                22.402,00 
.............................................................................        9.017.713,85          8.920.285,87 
1. Sondervermögen der 
verwalteten Investmentfonds................................  9.494.484.293,17    8.785.384.834,37 
2. Auslandsaktiva..................................................                8.721,00                16.444,00
Passiva in EUR            31.12.2020              31.12.2019 
1. Sonstige Verbindlichkeiten................................         3.312.092,85           3.350.729,87 
2. Rechungsabgrenzungsposten ..........................            165.943,60              165.943,60 
3. Rückstellungen.................................................            680.922,67              739.869,92 
a) Rückstellungen für Pensionen...........................            140.405,52              136.304,16 
b) Steuerrückstellungen .......................................              19.454,00                14.609,00 
c) sonstige Rückstellungen...................................            521.063,15              588.956,76 
4. Gezeichnetes Kapital .........................................         2.500.000,00           2.500.000,00 
5. Gewinnrücklagen ..............................................         1.450.348,98           1.450.348,98 
a) gesetzliche Rücklage.........................................            268.273,61              268.273,61 
b) andere Rücklagen .............................................         1.182.075,37           1.182.075,37 
6. Bilanzgewinn ....................................................            899.496,87              713.393,50 
7. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ....                8.908,88                         0,00 
.............................................................................        9.017.713,85          8.920.285,87 
1. Anrechenbare Eigenmittel gemäß 
Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ..............         3.885.122,52           3.837.730,48 
2. Eigenmittelanforderungen ................................         2.738.588,00           2.552.005,00 
3. Auslandspassiva ...............................................         1.635.718,69           1.515.591,86

in EUR                                                                                         2020                        2019 
1. Zinsen und ähnliche Erträge ..............................                1.127,08                  1.166,49 
I. NETTOZINSERTRAG .........................................               1.127,08                 1.166,49 
2. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 
Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten 
und nicht festverzinslichen Wertpapieren..............              24.696,00              128.167,47 
3. Provisionserträge .............................................       27.375.200,51         26.487.587,66 
4. Provisionsaufwendungen .................................      -21.174.111,05        -20.558.983,76 
5. Sonstige betriebliche Erträge ............................            681.741,94              508.307,42 
II. BETRIEBSERTRÄGE.........................................        6.908.654,48          6.566.245,28 
6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen ............        -5.245.595,53          -5.184.642,34 
a) Personalaufwand..............................................        -1.276.532,85          -1.390.061,78 
darunter: 
aa) Gehälter ..........................................................        -1.000.268,59          -1.091.494,07 
bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschrie- 
bene soziale Abgaben und vom Entgelt 
abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge ................           -223.756,30             -231.182,44 
cc) sonstiger Sozialaufwand .................................             -19.670,38               -18.595,84 
dd) Aufwendungen für Alters- 
versorgung und Unterstützung .............................             -18.512,80               -32.655,61 
ee) Leistungen an betriebliche 
Mitarbeitervorsorgekassen ...................................             -14.324,78               -16.133,82 
b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen 
(Sachaufwand) .....................................................        -3.969.062,68          -3.794.580,56 
7. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 
4 und 5 enthaltenen Vermögensgegenstände........             -68.519,17               -44.281,92 
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ................           -428.169,77             -372.088,89 
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN...........................       -5.742.284,47         -5.601.013,15 
IV. BETRIEBSERGEBNIS ......................................        1.166.370,01             965.232,13 
9. Wertberichtigungen auf Wertpapiere, 
die wie Finanzanlagen bewertet sind......................             -20.132,64               -31.090,50 
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN 
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT ........................................        1.146.237,37             934.141,63 
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag ...............           -280.134,00             -235.891,00 
VI. JAHRESÜBERSCHUSS ...................................           866.103,37             698.250,63 
11. Gewinnvortrag ................................................              33.393,50                15.142,87 
VII. BILANZGEWINN.............................................           899.496,87             713.393,50

1.5. Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die bisher angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch bei der Erstellung des vorliegenden 
Jahresabschlusses beibehalten. 
2. Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses 
2.1. Erläuterungen zur Bilanz 
Aktiva 
Anlagevermögen 
Nicht festverzinsliche Wertpapiere Unter diesem Posten sind börsennotierte Investment-
fondsanteile in Höhe von EUR 2.609.968,31 (2019: EUR 2.988.493,73) ausgewiesen. Der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem höheren Marktwert und den Anschaffungskosten beträgt 
EUR 11.997,69 (2019: EUR 65.305,33). Es wird kein Wertpapierhandelsbuch geführt. Gemäß 
Fachgutachten (KFS/RL 23) wurden die Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen für 
Pensionen in Höhe von EUR 140.405,52 (2019: EUR 136.304,16) in diesem Posten  ausgewiesen. 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagenvermögens und die Aufgliederung der Jah-
resabschreibung sind aus dem beiliegenden Anlagenspiegel ersichtlich. 
Sonstige Vermögensgegenstände In den sonstigen Vermögensgegenständen sind zum 
31.12.2020 Erträge in Höhe von EUR 2.631.131,41 (2019: EUR 2.954.495,43) enthalten, die 
erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam wurden. 
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind insbesondere abgegrenzte Provisionser -
träge in Höhe von EUR 2.439.016,83 (2019: EUR 2.834.417,06), Weiterverrechnungen von 
Aufwendungen an Dritte in Höhe von EUR 155.319,04 (2019: EUR 110.832,56), Sonstige 
Forderungen in Höhe von EUR 16.974,04 (2019: EUR 0,00), abgegrenzte Erträge aus Wert-
papieren und Zinsen iHv EUR 4.605,00 (2019: EUR 7.540,00) und Kautionen iHv EUR 
27.865,00 (2019: EUR 27.865,00) enthalten. Die Restlaufzeiten der sonstigen Vermögens-
gegenstände betragen überwiegend 3 Monate bis ein Jahr. Die Kautionen weisen eine Rest-
laufzeit von mehr als einem Jahr auf. 
Mit BGBL I Nr. 118 vom 30.12.2016 wurde das BWG-Bilanz-Formblatt gem. Anlage 2 zu Artikel 
I § 43, Teil 1 Aktiva durch Hinzufügen eines neuen Postens „Aktive latente Steuern“ erweitert. 
Latente Steuerschulden und Steueransprüche werden auf Basis der erwarteten Steuersätze 
ermittelt, die im Zeitpunkt der Erfüllung der Steuerbelastung oder -entlastung voraussichtlich 
Geltung haben werden. 
Zwischen den unternehmensrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen bestehen fol-
gende Unterschiedsbeträge bzw. Steuerlatenzen: 
                                                                                                         Aktiv                  Aktiv 
                                                                                               31.12.2020        31.12.2019 
Rückstellungen für Jubiläum................................................     16.283,00          15.283,00 
Rückstellungen für Urlaube ..................................................     12.586,00          11.635,00 
Sonstige Rückstellungen......................................................     27.137,00          21.270,00 
Sonstiges.............................................................................     41.419,00          41.419,00 
Summe aktive/passive Unterschiedsbeträge .....................    97.425,00         89.607,00 
Aktive Steuerabgrenzung 25% ............................................    24.356,00         22.402,00 
Aus der Anwendung von § 198 Abs. 9 UGB (latente Steuern) ergibt sich keine Passivierung 
von latenten Steuern. Die sich aus der erstmaligen Anwendung des RÄG 2014 per 1. Jänner 
2016 ergebende latente Steuerabgrenzung wurde im ersten Jahr in vollem Umfang bilanziert 
und gleichzeitig unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gesondert ausgewiesen. 
Das Wahlrecht einer Verteilung wurde nicht in Anspruch genommen. 
Passiva 
Rückstellungen Zusammensetzung und Entwicklung: 
                                           Stand          Verwen-           Auf-            Zuwei-           Stand 
                                       01.01.2020        dung           lösung           sung        31.12.2020 
Rückstellungen 
für Pensionen 
Rückstellung 
für Pensionen ..............   136.304,16              0,00              0,00       4.101,36   140.405,52 
Steuerrückstellungen 
Rückstellung für 
Körperschaftsteuer......     14.609,00     14.609,00              0,00     19.454,00     19.454,00 
Sonstige 
Rückstellungen 
für Sonstiges...............   498.794,43   132.625,96   156.504,52   214.584,93   424.248,88 
Rückstellung für nicht 
konsumierte Urlaube ...     63.995,57              0,00              0,00       5.226,89     69.222,46 
Rückstellung für 
Jubiläumsgelder..........     26.166,76              0,00              0,00       1.425,05     27.591,81 
....................................  739.869,92  147.234,96  156.504,52  244.792,23  680.922,67 
Für die Rückstellung für Pensionen besteht eine Pensionszusage, die durch eine Versicherung 
vollständig gedeckt ist, sodass derzeit und auch zukünftig keine Einzahlungs- und sonstigen 
Verpflichtungen für die Gesellschaft bestehen und keine Ergebnisbeeinflussung vorliegt. 
Die Rückstellungen für Sonstiges setzen sich aus den Prämienrückstellungen samt Lohn -
nebenkosten in Höhe von EUR 383.447,88 (2019: EUR 458.569,43), den Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungskosten in Höhe von EUR 20.700,00 (2019: EUR 18.800,00), den 
Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses in Höhe von EUR 5.750,00 (2019: 
EUR 5.300,00) und aus EUR 14.351,00 (2019: 16.125,00) für den IT Support und Aufgabe 
Zahl-/Infostelle zusammen. 
Verbindlichkeiten 
Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von bis 
zu drei Monate aus. 
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Aufwendungen in Höhe von EUR 3.312.092,85 (2019: 
3.350.729,87) enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam wurden. 
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich aus Provisionsaufwendungen an Dritte in Zu-
sammenhang mit der Fondsverwaltung in Höhe von EUR 2.943.275,05 (2019: 2.399.395,20), 
aus den Verbindlichkeiten allgemeine Verwaltungsaufwendungen und sonstigen betrieb -
lichen Aufwendungen iHv EUR 325.417,69 (2019: EUR 916.730,22), aus Verbindlichkeiten 
aus Steuern iHv EUR 12.327,69 (2019: EUR 6.370,84) und Verbindlichkeiten aus sozialer Si-
cherheit in Höhe von EUR 31.072,42 (2019: EUR 28.233,61) zusammen. 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nach § 238 Abs. 1 Z 10 UGB nicht auf der Passiv -
seite auszuweisen sind 
Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 
Zusammensetzung: des folgenden der folgenden 
in EUR Geschäftsjahres fünf Geschäftsjahre 
Verpflichtungen aus Leasingverträgen.................. 0,00 0,00 
Verpflichtungen aus Mietverträgen ....................... 73.300,00 366.500,00 
Sonstige Verpflichtungen ..................................... 0,00 0,00 
............................................................................. 73.300,00 366.500,00 
Vorjahr ................................................................. 73.300,00 366.500,00 
2.2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
Aufgliederung der Erlöse (Provisionserträge) gem. § 240 UGB Die Provisionserträge stam-
men aus der Fondsverwaltung innerhalb des EU-Raumes. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen in Höhe von EUR 428.169,77 (2019: EUR 372.088,89) bestehen im 
Wesentlichen aus Aufwendungen, die in der Folge weiterverrechnet wurden. Die weiterver-
rechneten Erträge sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. 
Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen gem. § 239 Abs. 1 Z 2 UGB Für Leis -
tungen an betriebliche MA-Vorsorgekassen wurden EUR 14.324,78 (2019: EUR 16.133,82) 
aufgewendet. 
2.3. Aufwendungen für den Abschlussprüfer Die auf das Geschäftsjahr entfallenden Auf-
wendungen für den Abschlussprüfer betragen EUR 8.800,00 (2019: EUR 8.800,00) und be-
treffen ausschließlich Prüfungsleistungen. 
3. Sonstige Angaben 
Ergänzende Angaben nach BWG Die Gesamtkapitalrentabilität der MASTERINVEST Kapital -
anlage GmbH, dargestellt als Quotient des Jahresergebnisses nach Steuern geteilt durch die 
Bilanzsumme zum Bilanzstichtag beträgt für das Berichtsjahr 9,60% (2019: 7,83%). 
Die anrechenbaren Eigenmittel der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH gemäß Teil 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 stellen sich wie folgt dar: 
in EUR                                                                             2020 2019 
Stammkapital.................................................................. 2.500.000,00 2.500.000,00 
Gesetzliche Rücklagen .................................................... 268.273,61 268.273,61 
Sonstige Rücklagen und Gewinnvortrag.......................... 1.215.468,87 1.182.075,37 
Immaterielle Vermögensgegenstände............................. -98.619,96 -112.618,50 
Summe anrechenbare Eigenmittel ................................ 3.885.122,52 3.837.730,48 
Berechnung der erforderlichen Eigenmittel nach § 7 AIFMG i.V.m. § 6 Abs. 2 Z. 5 InvFG 2011 
(Beträge in EUR): 
1) zusätzliche EM gemäß § 6 Abs. 2 Z 5 InvFG 
    Fondsvolumen (Summe OGAW und AIF).....................   9.494.484.293 
    Freibetrag ...................................................................      250.000.000 
    ...................................................................................  9.244.484.293 
    davon 0,02% + EUR 125.000,00 .................................                                    1.973.897 
2) zusätzliche EM gemäß § 10 Abs. 5 Z 1 WAG 
    Personalaufwand........................................................             695.031 
    Sachaufwand..............................................................             701.637 
    Sonstige betriebliche Aufwendungen 
    und Wertberichtigungen .............................................             416.371 
    Fixe Gemeinkosten......................................................         1.813.039 
    25% davon .................................................................                                       453.260 
3) Zusätzliche EM nach § 7 Abs. 6 Z 1 AIFMG 
    Fondsvolumen AIF (inkl Exposure)..............................   7.646.908.410 
    davon 0,01% ..............................................................                                       764.691 
    größerer Wert aus Punkt 1 und 2 .................................                                    1.973.897 
    Punkt 3 .......................................................................                                       764.691 
    Errechnete Eigenmittel ..............................................                                   2.738.588 
    Eigenmittelanforderung.............................................                                   2.738.588 
    Überdeckung..............................................................                                   1.146.535 
Die Bemessungsgrundlage gemäß Art. 92 Abs. 3 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 er-
rechnet sich wie folgt (Beträge in EUR): 
                                                                                           ungewichtete        gewichtete 
                                                                                                       Aktiva                Aktiva 
Kassenbestand...............................................      0,00%                 1.689                         - 
Immaterielle Vermögensgegenstände ............      0,00%               98.620                         - 
Bankguthaben ................................................    20,00%          3.304.292             660.858 
Investmentfondsanteile ..................................    11,33%          2.750.374             311.681 
Sonstige Vermögensgegenstände ..................  100,00%          2.658.996          2.658.996 
Aktive latente Steuern .....................................  250,00%               24.356               60.890 
Rechnungsabgrenzungsposten ......................  100,00%               87.162               87.162 
Summe...........................................................................         8.925.489         3.779.588 

Daraus ergibt sich eine Eigenmittelquote wie folgt (in EUR): 

Eigenmittelquote in % 3.885.123 =              102,79% 
3.779.588 

3.1. Organe und Arbeitnehmer der Gesellschaft 
Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Geschäftsführer tätig: 
DI Andreas MÜLLER; Mag. Georg RIXINGER 
Bezüge für Tätigkeiten der Mitglieder der Geschäftsführung und Aufwendungen für Abfer-
tigungen und Pensionen Unter Hinweis auf § 242 Abs. 4 UGB wird auf die Darstellung gem. 
§ 239 Abs. 1 Z 3 und 4 UGB verzichtet. 
Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Aufsichtsräte tätig: 
HOLZER Harald P., Vorsitzender; Mag. SCHNEIDER Emmerich, Stellvertreter d. Vorsitzenden; 
Mag. BLENKE Michael; EGGLOFF Frank; FETZ Ulrich; OTTA Andrea 
Im Geschäftsjahr waren im Durchschnitt 10 Arbeitnehmer (Vorjahr: 12 Arbeitnehmer) be-
schäftigt. 
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer, gegliedert nach Arbeitern und Angestellten, be-
trug: 
                                                                                                       2020 2019 
Arbeiter .......................................................................................... 0 0 
Angestellte ..................................................................................... 10 12 
Gesamt .......................................................................................... 10 12 
3.2. Ergebnisverwendung 
Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses: 
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 beträgt EUR 
866.103,37. Nach Zurechnung des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 33.393,50 ergibt sich 
ein verwendungsfähiger Bilanzgewinn von EUR 899.496,87. Die Geschäftsführer schlagen 
der Generalversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von EUR 
850.000,00 auszuschütten und den verbleibenden Rest von EUR 49.496,87 auf neue Rech-
nung vorzutragen. 
3.3. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Nach dem Bilanzstichtag zum 31.12.2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung 
für die Gesellschaft eingetreten, die zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage geführt hätten. 
Die Ereignisse im Zusammenhang mit Covid-19 haben grundsätzlich keine Auswirkungen 
auf den Ansatz und die Bewertung zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2020. Betreffend die 
Auswirkung in Bezug auf Covid-19 für das Geschäftsjahr 2021 kann mit heutigem Stand keine 
quantifizierbare Aussage getroffen werden.  
Wien, am 4. Juni 2021  

Mag. Georg RIXINGER DI Andreas MÜLLER 
 
Bestätigungsvermerk 
Bericht zum Jahresabschluss 
Prüfungsurteil Wir haben den Jahresabschluss der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, 
Wien, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. 
Dezember 2020 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende 
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrecht-
lichen Vorschriften. 
Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). 
Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Ver-
antwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig 
in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen, bankrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den 
Jahresabschluss Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmens- und bankrechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, 
 Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort -
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern 
einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder 
haben keine realistische Alternative dazu. 
Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft. 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses Unsere 
Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Nutzern beeinflussen. 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während 
der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. 
Darüber hinaus gilt: 
• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kol-
lusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende An-
gaben. 

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge -
schäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild 
erreicht wird. 

Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 
Bericht zum Lagebericht Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmens-
rechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht 
und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Über -
einstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vorschriften. 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des 
Lageberichts durchgeführt. 
Urteil Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforde-
rungen aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 
Erklärung Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse 
und des gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche 
fehlerhafte Angaben im Lagebericht nicht festgestellt.  
Wien, 4. Juni 2021 

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH 
gez.: Mag. (FH) Werner Stockreiter 

Wirtschaftsprüfer 
 
Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungs -
vermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk 
bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Jahresabschluss 
samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs. 2 UGB 
zu beachten. 
 
Der Jahresabschluss wird beim Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu der Firmenbuch-
nummer FN 80746 w eingereicht.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Der Jahresabschluss der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH wurde nach den Vorschriften 
der §§ 189 ff Unternehmensgesetzbuch (UGB) unter Berücksichtigung der rechtsform- bzw. 
branchenspezifischen Vorschriften des Bankwesengesetzes (BWG), des Investmentfonds-
gesetzes (InvFG2011) und des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes (AIFMG) in 
der jeweils geltenden Fassung erstellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind 
entsprechend den Formvorschriften der Anlage 2 zu § 43 BWG aufgestellt. 
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit entspre-
chend der gesetzlichen Regelungen eingehalten. 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. Bei der Bewertung der 
Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten wurde der Grundsatz der Einzelbewertung 
beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt. 
Dem Vorsichtsprinzip entsprechend wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Bankgeschäftes insofern Rechnung getragen, als nur die am Abschlussstichtag verwirklichten 
Gewinne ausgewiesen und alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste bei der Bewertung 
berücksichtigt wurden. 
Schätzungen (RÄG 2014 § 201 Abs 2 Z 7 UGB) beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. 
Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden 
sind, hat das Unternehmen diese bei den Schätzungen berücksichtigt. 
Sofern ergänzende Angaben in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten 
sind, werden diese hier gesondert angeführt. 
1.1. Anlagevermögen 
1. Finanzanlagen Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Die 
ausschüttungsgleichen Erträge werden aktiviert. Im Berichtsjahr 2020 erfolgten keine Zu-
schreibungen. 
2. Immaterielles Anlagevermögen Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände 
wurden zu Anschaffungskosten bewertet, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert 
sind. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen. 
3. Sachanlagen Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten be-
wertet, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert werden. Die geringwertigen Ver-
mögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 (im Vorjahr: EUR 400,00) wurden 
im Zugangsjahr voll abgeschrieben. 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv der voraussichtlichen Nut-
zungsdauer entsprechend vorgenommen. 
Folgende Nutzungsdauern wurden den planmäßigen Abschreibungen zugrunde gelegt: 
Lizenzen und Software ...................................................................................   3 - 5   Jahre 
Markenrechte ................................................................................................     15   Jahre 
Investitionen in fremde Geschäftsgebäude.....................................................       5   Jahre 
Betriebs- und Geschäftsausstattung ..............................................................       5   Jahre 
Büromaschinen, EDV-Anlagen .......................................................................   2 - 4   Jahre 
Fuhrpark ........................................................................................................   2 - 8   Jahre  
1.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. 
Im Falle erkennbarer Einzelrisiken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt. 
1.3. Rückstellungen 
1. Rückstellungen für Anwartschaften auf Jubiläum und ähnliche Verpflichtungen Aufgrund 
kollektivvertraglicher Bestimmungen bestehen Verpflichtungen für Jubiläumsgeldzahlungen. 
Der daraus resultierende Aufwand für sämtliche von den betreffenden Dienstnehmern bis 
zum Übertritt in den Ruhestand erreichbaren Jubiläumsgeldzahlungen wird nach finanzma-
thematischen Grundsätzen auf die Zeit zwischen dem Eintritt in das Unternehmen und dem 
Zeitpunkt der letzten Jubiläumsgeldzahlung verteilt. Es wurde von einem Pensionseintrittsalter 
von 65 Jahren bei Frauen und Männern, von einem Stichtagszinssatz von 0,6% (im Vorjahr: 
0,98%) und einer durchschnittlichen Bezugserhöhung von 1,40% (im Vorjahr: 1,40%) aus-
gegangen. Es wurde ein Fluktuationsabschlag von 10% (im Vorjahr: 10%) berücksichtigt. 
2. Sonstige Rückstellungen In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des 
Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe 
oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die 
nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet werden  müssen. 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit einem Zinssatz 
von 0,6% (im Vorjahr: 0,98%) abgezinst. 
1.4. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

ACATIS Aktien Global Value Fonds (61,65), ACATIS Value und Dividende (58,77), Aktien -
strategie global (112,33), C 30 (104,77), C 91 (204,87), Corporate Bond Fund (336,77),  
DJE Golden Wave (11,86), Emerging Markets Bonds (211,24), European ABS Fund (19,76), 
fair-finance bond (162,99), fair-finance bond opportunities (141,25), fair-finance equity global 
(35,19), fair-finance Masterfonds (630,69), Faktorstrategie Aktien Global (73,15), Faktor-
strategie Anleihen Global (39,65), G170 (201,29), Gebro Spezialfonds (28,60), Global Stock 
Fund (311,33), Government Bond Fund (216,07), High Yield Bonds (115,14), Hypo Corporate 
Bond Fund (20,11), Hypo Global Balanced (7,66), Hypo Mündel Fonds (7,29), HYPO Rendite 
Plus (21,35), Hypo Tirol Fonds ausgewogen (25,51), Hypo Tirol Fonds dynamisch (10,23), 
Hypo Tirol Fonds stabil (17,05), Hypo Vermögensmanagement 100 (14,92), Hypo Vermö-
gensmanagement 30 (39,52), Hypo Vermögensmanagement 60 (93,94), HYPO VORARL-
BERG AKTIEN VALUE MOMENTUM (35,91), HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL 
(67,88), HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (22,05), HYPO VORARLBERG 
EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER (47,72), HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL 
(48,22), HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED (169,29), HYPO VORARLBERG 
 SELEKTION DEFENSIV (14,51), HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV (39,58), HYPO 
VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (158,90), HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG 
 GLOBAL (55,54), HYPO-INVEST (4,22), HYPO-RENT (146,27), HYPO-STAR dynamisch 
(14,30), Kathrein Bond Select (29,10), Kathrein Emerging Market Pearls (18,58), Kathrein 
Sustainable Bond Classic (37,07), Kathrein Sustainable Bond Select (35,08), Kathrein 
 Sustainable Dynamic Value (19,12), Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (34,58), 
Kathrein Sustainable Global Equity (105,45), MAX (15,49), MI 1 (204,86), MI 20 (55,75),  
MI 22 (9,57), MI 23 (13,15), MI 25 (6,58), MI 27 (30,62), MI 3 (146,64), MI 5 (53,28), MI 50 
(6,75), MI Multi Strategy SRI (34,05), Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (45,71), Nachhaltig-
keitsstrategie Anleihen (30,97),Niederoesterreich I (1269,01), Niederoesterreich III (631,80), 
Niederoesterreich IV (634,30), NÖ HYPO AUSGEWOGEN (10,25), NÖ HYPO WACHSTUM 
(4,35), NÖ-VK VG1 (547,37), NÖ-VK VG1 HTM (54,60), NV Bond 1 A (77,94), QUANTIC fair 
global ESG (15,82), R 252-Fonds (201,02), R02 (20,36), R-STR1 (145,90), SF 14 (21,88), 
SF A (129,52), SF B (21,87), SF C (73,75), Short Term Fund (447,33), StrategieInvest Dynamic 
(15,56), Tri Style Fund (37,38), Wirtschaftskammer NÖ (42,78)

Fondsvolumen (Angaben in Mio. EUR)

Anlagenspiegel                                             Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten                                  kumulierte Abschreibungen                                 Restbuchwerte 
                                                                     Stand                                                           Stand              Stand         Abschrei-                            Stand               Stand               Stand 
                                                                   1.1.2020          Zugang           Abgang        31.12.2020       1.1.2020        bungen       Abgänge     31.12.2020      31.12.2020      31.12.2019 
I. Immaterielle Vermögensgegen- 
stände des Anlagevermögens 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Voteile sowie Lizenzen .......     235.169,45     16.196,40               0,00      251.365,85   122.550,95   30.194,94            0,00   152.745,89      112.618,50        98.619,96 
II. Sachanlagen ...................................     305.091,63     80.965,10     56.820,91      329.235,82   237.550,02   38.324,23   38.862,71   237.011,54        67.541,61        92.224,28 
1. Grundstücke.....................................        13.998,16               0,00               0,00         13.998,16        9.918,12         340,00             0,00      10.258,12           4.080,04           3.740,04 
davon Grundwert .................................        13.998,16               0,00               0,00         13.998,16        9.918,12         340,00             0,00      10.258,12           4.080,04           3.740,04 
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung..      291.093,47      80.965,10      56.820,91       315.237,66    227.631,90    37.984,23    38.862,71    226.753,42         63.461,57         88.484,24 
III. Finanzanlagen 
Nicht festverzinsliche Wertpapiere .......  3.124.797,89       4.101,36   378.525,42   2.750.373,83               0,00            0,00            0,00               0,00   3.124.797,89   2.750.373,83 
............................................................  3.665.058,97   101.262,86   435.346,33   3.330.975,50   360.100,97   68.519,17   38.862,71   389.757,43   3.304.958,00   2.941.218,07

Tageszeitung für Fortgeschrittene

FN 425372y ERG-GD Holding GmbH, Franz-Jo-
sefs-Kai 21/1.OG/15, 1010 Wien; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 12.4.2021; HG Wien,
01.05.2021

FN 108301t Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H.,
Burgg. 52-54, 1070 Wien; JAb zum 31.12.2020 ein-
gereicht am 25.3.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 424562g FSKY Ingenieure und Consulenten
GmbH, Rauhensteingasse 1/19, 1010 Wien; JAb
zum 31.12.2019 eingereicht am 23.12.2020; HG
Wien, 01.05.2021

FN 482445d Gabriel Teamwork Personal Solutions
GmbH, Lassallestraße 7, 1020 Wien; JAb zum
31.12.2019 eingereicht am 4.1.2021; HG Wien,
01.05.2021

FN 424065a GAMINA Holding GmbH, Börseplatz 4,
1010 Wien; JAb zum 31.12.2019 eingereicht am
31.1.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 136728x GENERAL PETROLEUM SERVICES
GmbH in Liqu., Sandrockgasse 36, 1210 Wien;
JAb zum 31.12.2019 eingereicht am 27.1.2021; HG
Wien, 01.05.2021

FN 506744m Gitone Adriatic GmbH, Am Modena-
park 13/9, 1030 Wien; JAb zum 31.12.2020 einge-
reicht am 30.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 499650f Glamour Akademie GmbH, Lainzer
Straße 27, 1130 Wien; JAb zum 31.12.2019 einge-
reicht am 29.12.2020; HG Wien, 01.05.2021

FN 414597b GO4YU GmbH, Mariahilfer Straße
103/8, 1060 Wien; JAb zum 31.12.2019 eingereicht
am 20.1.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 404054y Gost Bau GmbH, Peter-Jordan-Straße
96/1, 1190 Wien; JAb zum 31.12.2019 eingereicht
am 11.1.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 415005b Greenvest Hydro GmbH in Liqu., Obere
Donaustraße 59/6A, 1020 Wien; JAb zum
31.12.2019 eingereicht am 28.1.2021; HG Wien,
01.05.2021

FN 406619w Grow Media GmbH, Schönbrunner
Schloßstraße 5/3/6, 1120 Wien; JAb zum 30.9.2020
eingereicht am 15.2.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 496307p Impactory GmbH, Seitenstettengasse
5/37, 1010 Wien; JAb zum 31.12.2019 eingereicht
am 21.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 514618t IMV Makler GmbH, Paulanergasse 15,
1040 Wien; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
22.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 508007w INGRA GmbH in Liqu., Hegelgasse 13,
1010 Wien; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
22.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 110074z ISA Immobilien Handelsges.m.b.H.,
Floßgasse 1a, 1020 Wien; JAb zum 31.12.2019 ein-
gereicht am 23.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 542029b Johannes Moosbrugger GmbH, Graf-
Starhemberg-Gasse 14/1/Tür 8, 1040 Wien; JAb
zum 31.12.2020 eingereicht am 27.4.2021; HG
Wien, 01.05.2021

FN 481624x Marius Moser Immo Holding GmbH,
Handelskai 130, 1020 Wien; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 22.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 487344h Matrex BauunternehmensgmbH, Frie-
senplatz 8-9/Nr. 1, 1100 Wien; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 30.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 185358k NetApp Austria GmbH, EURO PLAZA,
Gebäude G Am Europlatz 2, 1120 Wien; JAb zum
30.4.2020 eingereicht am 29.4.2021; HG Wien,
01.05.2021

FN 113019f Niebauer Gesellschaft m.b.H., Hernalser
Hauptstraße 9, 1170 Wien; JAb zum 29.2.2020 ein-
gereicht am 28.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 505489t NSG 13 Penthouse GmbH, Geblergasse
49/1, 1170 Wien; JAb zum 31.12.2019 eingereicht
am 30.1.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 514437a Nunek Handels GmbH, Arbeitergasse
21/16, 1050 Wien; JAb zum 31.12.2019 eingereicht
am 29.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 130089h Oper u. Reisen Reisebüro GmbH, Opern-
gasse 14, 1010 Wien; JAb zum 31.12.2019 einge-
reicht am 29.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 520498p PIA „Prove it All“ Technologie-Dienst-
leistungs-GmbH, Biberstraße 5, 1010 Wien; JAb
zum 31.12.2020 eingereicht am 30.4.2021; HG
Wien, 01.05.2021

FN 124825t Powertrain Services Austria GmbH, Sla-
mastraße 32, 1230 Wien; JAb zum 31.12.2020 ein-
gereicht am 29.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 483631y ProServ Wärmepumpenservice GmbH,
Metternichgasse 10/3, 1030 Wien; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 30.4.2021; HG Wien,
01.05.2021

FN 190548v Prospect Unternehmensberatung
GmbH, Siebensterngasse 21/4, 1070 Wien; JAb
zum 31.12.2020 eingereicht am 29.4.2021; HG
Wien, 01.05.2021

FN 198032z Reichl & Partner eMarketing Gesell-
schaft m.b.H., Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien;
JAb zum 31.7.2020 eingereicht am 14.12.2020; HG
Wien, 01.05.2021

FN 122594k Schwank Gesellschaft m.b.H., Hetma-
nekgasse 1b/3, 1230 Wien; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 20.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 495320m Wagner Christoph GmbH, Oswaldgasse
13/3-7, 1120 Wien; JAb zum 31.7.2020 eingereicht
am 30.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 185867i Webhelp Austria GmbH, Floridsdorfer
Hauptstraße 1, 1210 Wien; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 28.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 195886v Weibel GmbH, Kumpfgasse 2, 1010
Wien; JAb zum 31.7.2020 eingereicht am
29.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 535360w WIFFme GmbH, Arsenalstraße 12/Top
905, 1100 Wien; JAb zum 31.12.2020 eingereicht
am 29.4.2021; HG Wien, 01.05.2021

FN 511518h WISAG Ground Service GmbH, Land-
straßer Hauptstraße 99/3a, 1030 Wien; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 29.4.2021; HG Wien,
01.05.2021

Niederösterreich
Jahresabschlüsse

FN 362852g ADMIRAL Casinos & Entertainment
AG, Griesfeldstraße 15, 2351 Wiener Neudorf; JAb

Fortsetzung auf Seite 35
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Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020

Anhang
Allgemeine Angaben 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde nach den Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuchs in der geltenden 
Fassung und des Bundesgesetzes über den Betrieb und die Beaufsichtigung der Vertragsversicherung (Versicherungsauf-
sichtsgesetz i. d. g. F.) erstellt. 
Die Gesellschaft betreibt in allen Abteilungen sowohl das direkte als auch das indirekte Versicherungsgeschäft. Am 13.11.2020 
wurde der Gesellschaft von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) per Bescheid die Konzession für die Betreibung 
der Abteilung Krankenversicherung erteilt. Die Gesellschaft wird ab dem Geschäftsjahr 2021 mit dem Neugeschäft in der Kran-
kenversicherung starten. 
Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen 
rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten. 
Grundsätze der Bilanzierung 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung der Ge-
neralnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, der Finanz- und der Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, 
aufgestellt. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Bilanzkontinuität eingehalten. 
Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet 
und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt. 
Dem Grundsatz der Vorsicht wurde dadurch entsprochen, dass nur die am Bilanzstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen 
wurden und alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste bilanzmäßig erfasst worden sind. 
Die Zahlenangaben erfolgen grundsätzlich in tausend Euro (Tsd. €), die Vorjahreswerte sind als solche bezeichnet bzw. in 
Klammern gesetzt. 
Auswirkungen von COVID 
In der Lebensversicherung konnten die für das Geschäftsjahr 2020 vorgesehenen Planziele der gebuchten Prämieneinnahmen 
nicht ganz erfüllt werden. Die Ergebnisse blieben aber aufgrund von einhergehenden Kostenersparnissen im Planbereich. In 
der Schaden- und Unfallversicherung ergaben sich keine negativen Abweichungen der Bruttoprämien zum Plan. Mit einem 
besseren Schadenverlauf, insbesondere in der KFZ-Versicherung, konnte das Gesamtergebnis gestützt werden. 
Die Auswirkungen von COVID 19 im Geschäftsjahr 2020 führten gesamtheitlich gesehen zu keinen finanziellen Verlusten. Die 
speziellen COVID 19 Unternehmensförderungen der Republik Österreich wurden nicht in Anspruch genommen. 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Die Bewertung der Grundstücke und Bauten erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die 
Abschreibungssätze entsprechen den Vorschriften des § 8 Abs. 1 EStG 1988. Bei dauernder Wertminderung werden außer-
planmäßige Abschreibungen vorgenommen. 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere von 
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die vor dem Geschäftsjahr 2014 erworben wurden, werden nach 
dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. Bei festverzinslichen Wertpapieren, die ab dem Geschäftsjahr 2014 gekauft 
wurden und deren Anschaffungskosten über dem Tilgungsbetrag liegen, wird das Agio linear über die Laufzeit abgeschrieben. 
Liegen die Anschaffungskosten unter dem Tilgungsbetrag wird jedoch keine Zuschreibung vorgenommen. Außerplanmäßige 
Abschreibungen erfolgen bei dauerhafter Wertminderung. In der Lebensversicherung wurde diese Bewertung gewählt, um eine 
kontinuierliche Politik der Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer zu erreichen, während in der Schaden- und Unfallversi -
cherung entsprechend der Kapitalanlagepolitik des Unternehmens und der Aufteilung des Portefeuilles in festverzinsliche und 
nicht festverzinsliche Werte, in sachgerechter Weise, eine angemessene Bewertung nach der Zweckwidmung hergestellt wird. 
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere sowie Anteile an 
gemeinschaftlichen Kapitalanlagen werden nach dem strengen Niederstwertprinzip bilanziert. 
Darlehen an verbundene Unternehmen und Sonstige Ausleihungen werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt, 
wobei ein Agio oder Disagio linear über die Laufzeit zu- bzw. abgeschrieben wird. Bei dauerhafter Wertminderung werden 
außerplanmäßige Abschreibungen durchgeführt. 
Ein Ausweis zum Nennwert erfolgt für Vorauszahlungen auf Polizzen, Guthaben bei Kreditinstituten und Andere  Kapitalanlagen. 
Die Bewertung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt nach dem strengen Niederstwertprinzip. 
Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere betrugen im Geschäftsjahr 2.396 Tsd. € (239 Tsd. 
€). Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf nicht festverzinsliche Wertpapiere betrugen 888 Tsd. € (210 Tsd. €). Die 
außerordentlichen Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen betrugen 226 Tsd. € (200 
Tsd. €) Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Darlehen aufgrund von Fremdwährungsbewertungen beliefen sich auf 4.486 
Tsd. €, während im Vorjahr eine Zuschreibung von 113 Tsd. € vorgenommen wurde. 
Die unterlassenen Abschreibungen aufgrund der Bewertung nach dem gemilderten Niederstwertprinzip betrugen im Ge-
schäftsjahr 12.158 Tsd. € (14.210 Tsd. €), bei einem Buchwert von 188.336 Tsd. € (174.243 Tsd. €) und einem beizulegenden 
Wert von 176.179 Tsd. € (160.034 Tsd. €). Dies betrifft im Wesentlichen Wertpapiere mit Ausfallsbürgschaften von Ländern 
mit einem Buchwert von 89.133 Tsd. € und einem beizulegenden Wert von 77.891 Tsd. €. Diese Ausfallsbürgschaften werden 
bei der Bewertung von den Ratingagenturen nicht mehr berücksichtigt und die damit einhergehenden Bonitätsabschläge re-
duzieren die Preise der Emissionen. Für diese Finanzinstrumente wurden keine Abschreibungen vorgenommen, da aufgrund 
der Bonität des Emittenten bzw. des Garantiegebers angenommen wird, dass die Wertminderung nicht dauerhaft ist. 
Gemäß Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 (RÄG 2014) besteht seit 2016 bei vorangegangenen außerplanmäßigen 
Abschreibungen mit Wegfall der Abwertungsgründe eine generelle Zuschreibungspflicht bis zur Höhe der fortgeführten An-
schaffungskosten. Unter diesem Titel wurden im Bilanzjahr Zuschreibungen in Höhe von 0,5 Tsd. € (10.010 Tsd. €) vorge-
nommen. Zuschreibungen von Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfolgten im Umfang der Werter-
höhung gemäß § 208 (1) UGB in Höhe von 0 Tsd. € (273 Tsd. €). 
Die Zeitwerte der Grundstücke und Bauten wurden nach der Ertragswertmethode bzw. nach dem Discounted Cashflow Verfahren 
auf Basis von Schätzgutachten ermittelt. Mit Stichtag 30.11.2020 wurden für alle Objekte im Bestand Wiederholungsgutachten 
erstellt, die auf älteren Gutachten aufbauen und seither eingetretene Veränderungen berücksichtigen. Für die in 2020 neu er-
worbenen Liegenschaften wurden im Zuge des Kaufs Bewertungsgutachten erstellt und für die Bewertung herangezogen. 
Der Standardbewertungsansatz für den Zeitwert der Anteile an verbundene Unternehmen und Beteiligungen ist die Equity Me-
thode. Bei nicht wesentlichen Beteiligungen wird auf den Net Asset Value oder das anteilige Eigenkapital zurückgegriffen. 
Der beizulegende Wert zweier Darlehen an verbundene Unternehmen in Fremdwährung mit einem Bilanzwert von insgesamt 
76,77 Mio. € wird mittels Diskontierung der Cashflows mit der SWAP-Kurve zum 31.12.2020 zuzüglich risikoadäquatem 
Spread ermittelt. Bei allen anderen Darlehen an verbundene Unternehmen und Sonstige Ausleihungen wird als Zeitwert der 
Buchwert angenommen. 
Für Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 
und Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen erfolgt die Ermittlung des beizulegenden Werts mittels Verkehrs- oder Bör-
senwerten. Ist kein Verkehrs- oder Börsenwert verfügbar, erfolgt der Ansatz von sonstigen marktmäßig untermauerten, be-
obachtbaren Marktparametern. Darunter fallen gelistete Preise für vergleichbare Vermögensgegenstände in aktiven Märkten, 
gelistete Preise für identische Vermögensgegenstände in inaktiven Märkten, Zinssätze und Renditekurven, Volatilitäten, Kre-
ditrisiken oder ähnliches. Auf die Bonität des Schuldners wird bei diesen Vermögensgegenständen Bedacht genommen. Sind 
keine beobachtbaren Marktparameter vorhanden, wird nach der Discounted Cash Flow Methode bewertet. Den Parameter für 
die Abzinsung bildet die risikolose Zinskurve, angepasst um entsprechende Spreads, die das Rating und die Illiquidität der 
Veranlagungen berücksichtigen. Das betrifft in erster Linie Fremdkapitalanlagen in Infrastrukturprojekte. 
Bei an der Börse gehandelten derivativen Finanzinstrumenten erfolgt die Bewertung mittels Börsenwert. Der Wert der Devi-
sentermingeschäfte wird nach der Barwertmethode ermittelt und ergibt sich aus der diskontierten Differenz der gegenwärtigen 
Forward Rate und der FX Spot Rate. 
Sind für ein Wertpapier keine tagesaktuellen Kurse verfügbar, die darauf schließen lassen, dass es regelmäßige Handelsumsätze 
gibt, wird ein inaktiver Markt angenommen. Der Buchwert von Wertpapieren für die zwar keine Verkehrs- oder Börsenwerte 
vorlagen, die jedoch mittels beobachtbarer Marktparameter (IFRS Level 2) bewertet wurden, belief sich zum 31. Dezember 
2020 auf 4.072,43 Mio. € (4.106,82 Mio. €) und liegt damit um 911,36 Mio. € (746,78 Mio. €) unter dem ermittelten Zeit -
wert. Der Buchwert von Wertpapieren, die mangels beobachtbarer Marktparameter mittels alternativer Bewertungsmodelle 
(IFRS Level 3) bewertet wurden belief sich zum 31. Dezember 2020 auf 118,96 Mio. € (108,38 Mio. €) und liegt damit um 
9,27 Mio. € (6,87 Mio. €) unter dem ermittelten Zeitwert. 
Bezüglich der angewandten Bewertungsmethoden für Kapitalanlagen gab es keine wesentlichen Veränderungen gegenüber 
dem Vorjahr. 
Zu Forderungen, deren Einbringlichkeit zweifelhaft ist, werden ausreichende Einzelwertberichtigungen gebildet, die von den 
Nennbeträgen abgezogen werden. 
Die in den Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung enthaltenen Investmentfondsanteile wurden 
nach den VAG-Bestimmungen zu Börse- oder Marktpreisen bewertet. 
Die Kapitalveranlagung des Unternehmens erfolgt unter Bedachtnahme auf die Gesamtrisikolage des Unternehmens nach der 
dafür vorgesehenen Strategie in festverzinslichen Werten, Immobilien, Beteiligungen, Darlehen, Aktien sowie strukturierten 
Anlageprodukten. Bei der Festsetzung der Volumina und der Begrenzung der offenen Geschäfte wurde auf den Risikogehalt 
der vorgesehenen Kategorien sowie auf Marktrisiken Bedacht genommen. 
Die Kapitalveranlagungsstrategie entspricht den Richtlinien der Kapitalveranlagung und ist Grundlage des Mandats für die taktische 
Vermögensveranlagung. Über die Umsetzung werden der Vorstand sowie das konzernweite Risikocontrolling laufend informiert. 
Grundsätzlich erfolgt eine weitgehend risikoarme Kapitalveranlagung. Je nach vorhandenem Risikokapital entscheidet der 
Vorstand nach vollständiger Darlegung aller damit verbundenen Risiken und Liquiditätsbelastung sowie Darstellung der bereits 

im Bestand vorhandenen Werte und der erforderlichen Rentabilität in Abstimmung mit dem Konzern auch unterjährig über 
eventuell notwendige Anpassungen der Veranlagungspolitik. 
Alle bekannten finanziellen Risiken werden regelmäßig bewertet und durch konkrete Limits oder Reserven begrenzt. Das Wert-
änderungsrisiko der Wertpapiere wird mittels Value-at-Risk und Stresstests periodisch überprüft. Ausfallrisiken werden 
sowohl durch interne als auch externe Ratingsysteme gemessen. 
Wichtige Ziele der Veranlagung und Liquiditätsplanung ist die dauernde Gewährleistung eines Veranlagungserfolges über die 
Mindestverzinsung hinaus für die Sparte Lebensversicherung sowie für alle Sparten die Bewahrung ausreichender, liquider 
und wertgesicherter Finanzanlagen. Daher erfolgt die Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Versi-
cherungsleistung und sonstigen Aufwendungen. Im Regelfall wird der überwiegende Teil der Kapitalerträge zur Wiederver-
anlagung herangezogen. 
Die Bewertung der Sachanlagen (ausgenommen Grundstücke und Bauten) erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um 
die entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer zulässigen Abschreibung, welche der steuerlichen Abschreibung ent-
spricht. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Die Prämienüber-
träge in der Schaden- und Unfallversicherung wurden in sämtlichen Sparten zeitanteilig berechnet. Der Kostenabschlag in 
Höhe von insgesamt 5,2 (2,9) Mio. € ergab sich aus einem Abschlag von 10 % in der KFZ-Haftpflichtversicherung und von 
15 % in den übrigen Sparten. In der Lebensversicherung werden Prämienüberträge in der im Geschäftsplan vorgeschriebenen 
Höhe gebildet. In der Lebensversicherung erfolgt die Berechnung der Deckungsrückstellung nach den im Geschäftsplan fest-
gelegten und von der Versicherungsaufsichtsbehörde genehmigten Grundsätzen bzw. nach den der Versicherungsaufsichts-
behörde / Finanzmarktaufsichtsbehörde zur Kenntnis gebrachten Grundlagen. 
Die Deckungsrückstellung wird einzelvertraglich soweit möglich prospektiv ermittelt. Die Deckungsrückstellung des klassischen 
Anteils der Hybridprodukte und der Zukunftsvorsorge nach Art der klassischen Lebensversicherung wird retrospektiv  ermittelt. 
Die wichtigsten verwendeten Wahrscheinlichkeitstafeln sind: 
• für Kapitalversicherungen: DM 1924/26, ÖVM 1980/82, ÖVM/ÖVF 1990/92, ÖVM/ÖVF 2000/02, ÖV 2000/02 unisex, ÖV 

2010/12 unisex 
• für Rentenversicherungen: EROM/EROF, AVÖ 1996 R, AVÖ 1999 PK, AVÖ 2005R, AVÖ 2005R unisex 
Bei Verträgen der klassischen Lebensversicherung beträgt der Rechnungszins für die Berechnung der Deckungsrückstellung 
abhängig von der Tarifgeneration 0,00 %, 0,50 %, 1,00 %, 1,50 %, 1,75 %, 2,00 %, 2,25 %, 2,50 %, 2,75 %, 3,00 %, 3,25 % 
oder 4,00 %, bei Verträgen der klassischen prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge 0,50 %, 1,00 %, 1,25 %, 1,50 %, 1,75 % 
oder 2,00 %. 
Die Deckungsrückstellung beinhaltet die gemäß § 3 der Höchstzinssatz-Verordnung ab 2013 zu bildende Zinszusatzrückstellung 
in Höhe von 115.557 Tsd. € (31.12.2019: 96.712 Tsd. €). Diese 2013 eingeführte Rückstellung verfolgt das Ziel, die Leis -
tungsversprechen der Versicherung sicherzustellen. Ergänzend wird aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus in regel-
mäßigen Abständen analysiert, ob die erwarteten künftigen Erträge insbesondere aus der Kapitalveranlagung unter Berücksich-
tigung der gebildeten Zinszusatzrückstellung ausreichend sind, um die in den Versicherungsverträgen vereinbarte Mindest-
verzinsung zu erwirtschaften. Es ergab sich kein zusätzlicher Rückstellungsbedarf. 
Die versicherungstechnischen Rückstellungen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung ergeben sich aus dem 
Tageswert der veranlagten Anteile. 
Zur Absicherung des Langlebigkeitsrisikos wurde bei Rentenversicherungen, die nicht mit der aktuellsten Sterbetafel kalkuliert 
sind, eine zusätzliche Rückstellung zum 31.12.2020 in Höhe von 28.294 Tsd. € (31.12.2019: 26.676 Tsd. €) gebildet. Die ex-
terne Garantievereinbarung für Garantien aus der fondsgebundenen Zukunftsvorsorge, soweit sie die Höhe der in den Fonds 
investierten Prämienteile übersteigen, wurde im Jahr 2013 gekündigt. Die dafür erforderliche Rückstellung beträgt zum 
31.12.2020 14.590 Tsd. € (31.12.2019: 16.923 Tsd. €) und wurde beginnend mit 2013 über 7 Jahre verteilt aufgebaut. In 
der Lebensversicherung wurde die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle durch Einzelbewertung und 
durch Bildung einer Rückstellung für Spätschäden bewertet. Die Rückstellung für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung 
und Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer enthält die Beträge, die aufgrund der Geschäfts- und Gewinnpläne an die 
Versicherungsnehmer gewidmet wurden und über die am Bilanzstichtag noch nicht verfügt wurde. Die Bewertung der Rückstel-
lung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle in der Schaden- und Unfallversicherung erfolgte durch Einzelbewertung 
der offenen Schadenfälle. Für Spätschäden wurden Pauschalrückstellungen gebildet. Die Pauschalrückstellung für Spätschäden 
wurde aus den Erfahrungswerten der Vergangenheit, ohne die Verwendung mathematischer Methoden, abgeleitet. 
Die Schwankungsrückstellung in der Schaden- und Unfallversicherung wurde entsprechend der Verordnung des Bundesmi-
nisters für Finanzen BGBl Nr. 2016/234 berechnet. 
Die sonstigen nicht-versicherungstechnischen Rückstellungen werden entsprechend den geltenden Bestimmungen des VAG 
gebildet und beinhalten im Wesentlichen die Stornorückstellung. 
Die Rückstellungen für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder werden für die gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche 
gemäß AFRAC Stellungnahme „Personalrückstellungen (UGB)“ vom Dezember 2020 nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen (Projected Unit Credit Method) unter Zugrundelegung eines Gehalts- bzw. Pensionstrends von 2,25 % (2,25 %) 
und der Sterbetafeln „AVÖ 2018-P“ gebildet. Der Rechnungszinssatz für die Pensionsrückstellung wurde als Durchschnitt 
aus dem Zinssatz zum Abschlussstichtag und den Zinssätzen der vorangegangenen vier Abschlussstichtage (somit insg. fünf 
Jahre) ermittelt und beträgt 1,36 % (1,64 %). Für die Jubiläumsrückstellung wurde ein Stichtagszinssatz von 0,13 % (0,45 %) 
und für die Abfertigungsrückstellung ein Stichtagszinssatz von 0,15 % (0,5 %) verwendet. 
Der Ansammlungszeitraum für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen erstreckt sich bis zum Pensionsalter. Der An-
sammlungszeitraum für die Jubiläumsrückstellung erstreckt sich auf die relevante Dienstzeit. Es wurde keine Fluktuation für 
die Berechnung der Rückstellungen für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder angesetzt. Im laufenden Geschäftsjahr 
gab es keine Anpassung der biometrischen Grundlagen. Die Beiträge an die betriebliche Kollektivversicherung im laufenden 
Geschäftsjahr betrugen 651.987,97 € (im Vorjahr: 220.062,33 € ). 
Der Pensionsaufwand in Höhe von 1.541 Tsd. € betrifft Aufwendungen für Zusagen, für welche eine Rückstellung angesetzt 
ist in Höhe von 1.237 Tsd. € sowie Aufwendungen, für die ausschließliche Beiträge geleistet werden in Höhe von 304 Tsd. €. 
Die steuerliche Rückstellung betrug 45 % bzw. 60 % der fiktiven Abfertigungsansprüche am Bilanzstichtag. Das Deckungs -
kapital wurde unter der Annahme gebildet, dass der Übertritt in den Ruhestand bei Vollendung des 59. (Frauen) bzw. 64. (Män-
ner) Lebensjahrs erfolgt. Darüber hinaus ist in den Rückstellungen für Pensionen ein versteuerter Betrag von 15.674 Tsd. € 
(15.800 Tsd. €) enthalten. 
Sämtliche Geschäftsvorfälle in ausländischer Währung wurden während des gesamten Jahrs in Euro mit dem Umrechnungs -
kurs zum Zeitpunkt des Belegdatums gebucht. Auf fremde Währung lautende Posten des Jahresabschlusses wurden zum De-
visenmittelkurs bzw. zum festgelegten EURO-Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Auf das Prinzip der währungskongruenten 
Deckung wurde geachtet. 
Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehen keine nicht in der Bilanz ausgewiesenen Haftungsverhältnisse.  
Erläuterung der Bilanz 
Aktivseite                                                                     Stand am                                            Zu-           Ab-          Stand am 
                                                                                    1. Jänner         Zu-            Ab-         schrei-      schrei-     31. Dezem- 
in Tsd. €                                                                          2020          gänge        gänge       bungen     bungen       ber 2020 
A. Immaterielle Vermögensgegenstände .......................2.439            770                0            0          –1.412             1.797 
B. I. Grundstücke und Bauten ........................................86.992       24.466                0            0          –2.377         109.081 
Bei bebauten Grundstücken beträgt 
der Grundwert  28.823 Tsd. € (26.950 Tsd. €). 
Der Bilanzwert selbst genutzter Liegenschaften 
beträgt 26.161 Tsd. € (26.764 Tsd. €). 
B. II. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen .............13.147            209       –1.853           0             –226           11.277 
B. II. 2. Darlehen an verbundene Unternehmen..........113.876                0       –8.644           0          –4.486         100.746 
B. II. 3. Beteiligungen .....................................................8.414                0                0            0                 –1             8.413 
B. II. 4. Schuldverschreibungen und andere 
Wertpapiere von Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht .................................2.075                0                0            0                   0             2.075  
B.III.1. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Im Bilanzposten Aktien und andere nicht festverzinsliche Wert-
papiere sind strukturierte Vermögensgegenstände ohne Kapitalgarantie enthalten: 
                                                                                                               Buchwert      Buchwert     Marktwert     Marktwert 
in Tsd. €                                                                                                         2020             2019             2020             2019 
Vermögensgegenstände, bei denen die Zahlung der Zinsen 
während der Laufzeit sichergestellt ist, eine Rückzahlung 
des Kapitals jedoch teilweise oder zur Gänze entfallen kann ................................20            1.515                 20            1.521 
Es wurde keine Aktivierung von ausschüttungsgleichen Erträgen vorgenommen. 
B.III.5. Sonstige Ausleihungen Die Struktur der sonstigen Ausleihungen, die nicht durch einen Versicherungsvertrag gedeckt 
sind, stellt sich zum 31. Dezember 2020 wie folgt dar: 
in Tsd. €                                                                                                                                                  2020            2019 
Industrie-, Gewerbe- und Handelsunternehmen und Private .................................................................61.715         49.612 
Mitarbeiter ....................................................................................................................................................0                   0 
Zeitwerte der Kapitalanlagen Die Zeitwerte und Buchwerte der Kapitalanlagen stellen sich am 31. Dezember 2020 wie folgt dar: 
                                                                                                                  Zeitwert        Zeitwert      Buchwert      Buchwert 
in Tsd. €                                                                                                         2020             2019             2020             2019 
Grundstücke und Bauten ...........................................................................201.250        166.960        109.081          86.992 
Anteile an verbundenen Unternehmen .........................................................17.306          21.915          11.277          13.147 
Beteiligungen ................................................................................................8.555          14.795            8.413            8.414 
Darlehen an verbundene Unternehmen......................................................100.746        114.947        100.746        113.876 
Schuldverschreibungen von Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .................................................2.075            2.075            2.075            2.075 
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere ................................264.284        495.021        245.813        478.416 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere ..........4.930.648     4.497.166     4.014.843     3.748.158 
Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen ....................................................44                 43                 44                 43 
Hypothekenforderungen ......................................................................................–                   –                   –                   – 
Vorauszahlungen auf Polizzen ..........................................................................350               505               350               505 
Sonstige Ausleihungen ...............................................................................61.715          49.612          61.715          49.612 
Sonstige Kapitalanlagen.....................................................................................40                 40                 40                 40 
Summe ..................................................................................................5.587.013     5.363.079     4.554.396     4.501.278 
Zum 31.12.2020 existieren zwei Devisentermingeschäfte für ein Volumen in Höhe von 350,0 Mio. PLN und einem positiven 
Zeitwert bzw. einer Forderung von 0,25 Mio. € zur Absicherung von zwei Konzerndarlehen an die Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczen ERGO Hestia SA. 
Der Bestand an Futures zum Stichtag belief sich auf 193 Stück EuroStoxx50 Kontrakte mit Fälligkeit März 2021. Der Bestand 
dient zur Absicherung eines Teiles des bestehenden Aktienbestands der geförderten Zukunftsvorsorge. Zur weiteren Aktien-
absicherung bzw. Gegenfinanzierung werden Put- und Calloptionen verwendet. Die wesentlichen Positionen dieser derivativen 
Finanzinstrumente per 31.12.2020 stellen sich wie folgt dar: 
                                                                                                                                             Buchwert                Marktwert 
Derivat                                                                                             Kontrakte                           Tsd. €                      Tsd. € 
Putoption Eurostoxx50..........................................................................1.000                               479                          479 
Calloption...............................................................................................–350                             –274                        –274 
Devisentermingeschäfte.............................................................................–2                             –773                          250 
Futures.....................................................................................................193                               –86                          –86 
Darüber hinaus sind sonstige Calloptionen mit einem Marktwert von 2.183 Tsd. € (Buchwert 0 Tsd. €) vorhanden. Der bilan-
zielle Ausweis der derivativen Finanzinstrumente erfolgt in den Sonstigen Forderungen bzw. den Sonstigen Verbindlichkei-
ten.  
C. Kapitalanlagen der fondsgebundenen Lebensversicherung Die Kapitalanlage in der fondsgebundenen Lebensversicherung 
erfolgt in folgenden Fonds: Amundi Mega Trends (ex Asia Stock Plus), Amundi Mega Trends (ex Equity Strategy Emerging 
Markets), Amundi Mega Trends (ex Equity Strategy USA), Allianz Flexi Rentenfonds, Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds, 
Amundi Austria Stock, Amundi Bond Strategy Global High Yield, Amundi Central & Eastern Europe Bond, Amundi CPR Climate 
Action, Amundi Dollar Bond, Amundi Eastern Europe Stock, Amundi Emerging Markets Blended Bond, Amundi Emerging 
Markets Blended Bond A2, Amundi Emerging Markets Equity Focus, Amundi Emerging Markets Equity Focus A2, Amundi 
Emerging World Equity, Amundi Ethik Fonds, Amundi Ethik Fonds Ausgewogen, Amundi Ethik Fonds Evolution, Amundi Ethik 
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ERGO Versicherung AG, Wien

Passivseite                                                                      2020                       2020                       2020                   2019 
                                                                                 Schaden- und              Lebens- 
                                                                              Unfallversicherung      versicherung               Gesamt 
                                                                                           €                            €                            €                    Tsd. € 
A. Eigenkapital ........................................................18.160.670,15      358.086.709,99      376.247.380,14      379.660 
I. Grundkapital .............................................................1.914.861,48         63.376.015,18         65.290.876,66         65.291 
Nennbetrag .................................................................1.914.861,48         63.376.015,18         65.290.876,66         65.291 
davon eigene Anteile ..................................................................0,00                         0,00                         0,00             0,00 
II. Kapitalrücklagen....................................................36.506.954,09       218.321.950,57       254.828.904,66       254.829 
1. Gebundene ..............................................................1.851.179,09         39.961.591,20         41.812.770,29         41.813 
2. Nicht gebundene....................................................34.655.775,00       178.360.359,37       213.016.134,37       213.016 
III. Gewinnrücklagen..................................................11.153.415,26                         0,00         11.153.415,26         11.153 
Freie Rücklagen .........................................................11.153.415,26                         0,00         11.153.415,26         11.153 
IV. Risikorücklage........................................................3.004.099,08         30.809.977,58         33.814.076,66         33.814 
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust.................................–34.418.659,76         45.578.766,66         11.160.106,90         14.573 
davon Gewinn- / Verlustvortrag ...............................–23.998.847,36         38.571.374,69         14.572.527,33         13.721 
B. Nachrangige Verbindlichkeiten 
Ergänzungskapital ......................................................2.100.000,00        16.347.468,44        18.447.468,44        18.447 
C. Versicherungstechnische 
Rückstellungen im Eigenbehalt.............................144.414.784,22   3.927.496.348,46   4.071.911.132,68   4.042.860 
I. Prämienüberträge...................................................30.321.038,27           9.980.375,08         40.301.413,35         26.042 
1. Gesamtrechnung ...................................................30.346.524,27         14.936.393,34         45.282.917,61         32.910 
2. Anteil der Rückversicherer ..........................................–25.486,00         –4.956.018,26         –4.981.504,26         –6.868 
II. Deckungsrückstellung...........................................................0,00    3.781.787.363,45    3.781.787.363,45    3.785.476 
1. Gesamtrechnung ...................................................................0,00    3.943.683.638,51    3.943.683.638,51    3.959.640 
2. Anteil der Rückversicherer .....................................................0,00     –161.896.275,06     –161.896.275,06     –174.164 
III. Rückstellung für noch nicht 
abgewickelte Versicherungsfälle................................97.071.422,12       125.703.536,71       222.774.958,83       207.001 
1. Gesamtrechnung .................................................117.827.901,27       127.215.510,21       245.043.411,48       236.754 
2. Anteil der Rückversicherer ...................................–20.756.479,15         –1.511.973,50       –22.268.452,65       –29.753 
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige 
Prämienrückerstattung bzw. Gewinn- 
beteiligung der Versicherungsnehmer .......................................0,00           8.194.664,55           8.194.664,55           9.064 
1. Gesamtrechnung ...................................................................0,00           8.194.664,55           8.194.664,55           9.064 
V. Schwankungsrückstellung ....................................15.619.408,00                         0,00         15.619.408,00         11.933 
VI. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen ...1.402.915,83           1.830.408,67           3.233.324,50           3.344 
1. Gesamtrechnung .....................................................1.415.747,83           1.830.408,67           3.246.156,50           3.438 
2. Anteil der Rückversicherer ..........................................–12.832,00                         0,00              –12.832,00              –94 
D. Versicherungstechnische Rückstel- 
lungen der fondsgebundenen und der 
indexgebundenen Lebensversicherung ...................................0,00      934.468.983,23      934.468.983,23   1.188.534 
E. Nicht-versicherungstechnische Rückstellungen....8.873.135,78        43.854.710,19        52.727.845,97        50.619 
I. Rückstellungen für Abfertigungen.............................3.415.292,32           9.177.623,68         12.592.916,00         12.425 
II. Rückstellungen für Pensionen .................................4.605.194,80         21.688.258,20         26.293.453,00         26.284 
III. Sonstige Rückstellungen...........................................852.648,66         12.988.828,31         13.841.476,97         11.910 
F. Depotverbindlichkeiten aus dem 
abgegebenen Rückversicherungsgeschäft ..............................0,00      166.852.293,33      166.852.293,33      179.731 
G. Sonstige Verbindlichkeiten.................................20.245.656,74        31.790.900,79        52.036.557,53        69.876 
I. Verbindlichkeiten aus dem 
direkten Versicherungsgeschäft ..................................5.872.590,46         14.825.220,65         20.697.811,11         19.264 
1. an Versicherungsnehmer.........................................4.052.374,73           8.650.318,63         12.702.693,36         12.331 
2. an Versicherungsvermittler......................................1.259.015,19           6.139.886,02           7.398.901,21           5.988 
3. an Versicherungsunternehmen...................................561.200,54                35.016,00              596.216,54              945 
II. Abrechnungsverbindlichkeiten 
aus dem Rückversicherungsgeschäft .............................128.265,48           3.062.821,59           3.191.087,07           8.593 
III. Andere Verbindlichkeiten......................................14.244.800,80         13.902.858,55         28.147.659,35         42.019 
H. Rechnungsabgrenzungsposten ...........................................0,00               32.038,19               32.038,19              513 
Summe Passiva .....................................................193.794.246,89   5.478.929.452,62   5.672.723.699,51   5.930.240

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2020
Schaden- und Unfallversicherung                                                                                              2020                       2019 
I. Versicherungstechnische Rechnung                                                                                         €                        Tsd. € 
1. Abgegrenzte Prämien......................................................................................................86.915.160,73             71.500 
a) Verrechnete Prämien.......................................................................................................101.521.399,77                 0,00 
aa) Gesamtrechnung ...........................................................................................................103.618.261,16             95.842 
ab) Abgegebene Rückversicherungsprämien.........................................................................–2.096.861,39           –17.468 
b) Veränderung durch Prämienabgrenzung .........................................................................–14.606.239,04                 0,00 
ba) Gesamtrechnung...........................................................................................................–13.237.542,75             –6.790 
bb) Anteil der Rückversicherer ..............................................................................................–1.368.696,29                  –84 
2. Sonstige versicherungstechnische Erträge.......................................................................1.992.266,92               1.457 
3. Aufwendungen für Versicherungsfälle ..........................................................................–50.412.537,94           –43.875 
a) Zahlungen für Versicherungsfälle ....................................................................................–42.531.933,09                 0,00 
aa) Gesamtrechnung ...........................................................................................................–47.726.556,75           –47.553 
ab) Anteil der Rückversicherer.................................................................................................5.194.623,66               9.073 
b) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle .................–7.880.604,85                 0,00 
ba) Gesamtrechnung................................................................................................................–817.195,57             –5.217 
bb) Anteil der Rückversicherer ..............................................................................................–7.063.409,28                –178 
4. Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen ...................................................–13.748,50                –709 
a) Deckungsrückstellung.......................................................................................................................0,00                 0,00 
aa) Gesamtrechnung .............................................................................................................................0,00                 0,00 
ab) Anteil der Rückversicherer...............................................................................................................0,00                 0,00 
b) Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen...........................................................................0,00                 0,00 
ba) Gesamtrechnung..................................................................................................................–13.748,50                –709 
bb) Anteil der Rückversicherer ..............................................................................................................0,00                 0,00 
5. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb ...............................................................–39.648.837,11           –30.613 
a) Aufwendungen für den Versicherungsabschluss .............................................................–32.168.985,09           –26.564 
b) Sonstige Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb......................................................–7.645.651,98             –8.891 
c) Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus Rückversicherungsabgaben ..............165.799,96               4.842 
6. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen ......................................................–11.785.547,11             –1.006 
7. Veränderung der Schwankungsrückstellung...................................................................–3.685.949,00             –1.237 
8. Versicherungstechnisches Ergebnis .............................................................................–16.639.192,01             –4.483 

II. Nicht-versicherungstechnische Rechnung 
1. Versicherungstechnisches Ergebnis .............................................................................–16.639.192,01             –4.483 
2. Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge.................................................................3.464.603,12               1.975 
a) Erträge aus Beteiligungen 
davon verbundene Unternehmen € 50.000,00 (Vorjahr: € 100.000,00) .......................................50.000,00                  100 
b) Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen 
davon verbundene Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) ......................................................1.260.353,65               1.304 
c) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen .....................................................................1.647.888,81                  199 
d) Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge..........................................................506.360,66                  372 
3. Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsenaufwendungen ...........................................–254.601,82                –288 
a) Aufwendungen für die Vermögensverwaltung.......................................................................–243.838,69                –272 
b) Zinsenaufwendungen.............................................................................................................–10.763,13                  –16 
4. Sonstige nicht-versicherungstechnische Erträge .............................................................1.717.953,10                  407 
5. Sonstige nicht-versicherungstechnische Aufwendungen ...............................................–1.697.687,33                –223 
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.............................................................–13.408.924,94             –2.612

Aktivseite                                                                         2020                       2020                       2020                   2019 
                                                                                 Schaden- und              Lebens- 
                                                                              Unfallversicherung      versicherung               Gesamt 
                                                                                           €                            €                            €                    Tsd. € 
A. Immaterielle Vermögensgegenstände ................................0,00          1.797.422,62          1.797.422,62          2.439 
I. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände ......................0,00           1.797.422,62           1.797.422,62           2.439 
B. Kapitalanlagen..................................................128.132.831,94   4.426.263.667,23   4.554.396.499,17   4.501.278 
I. Grundstücke und Bauten.........................................................0,00       109.080.578,59       109.080.578,59         86.992 
II. Kapitalanlagen in verbundenen 
Unternehmen und Beteiligungen.....................................466.682,09       122.045.149,86       122.511.831,95       137.512 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen.........................431.682,09         10.845.810,49         11.277.492,58         13.147 
2. Darlehen an verbundene Unternehmen ..................................0,00       100.746.463,74       100.746.463,74       113.876 
3. Beteiligungen................................................................35.000,00           8.377.875,63           8.412.875,63           8.414 
4. Schuldverschreibungen und andere 
Wertpapiere von Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht .............................................0,00           2.075.000,00           2.075.000,00           2.075 
III. Sonstige Kapitalanlagen .....................................127.666.149,85    4.195.137.938,78    4.322.804.088,63    4.276.774 
1. Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere......................................................0,00       245.812.636,39       245.812.636,39       478.416 
2. Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere....................................127.666.149,85    3.887.176.376,92    4.014.842.526,77    3.748.158 
3. Anteile an gemeinschaftlichen Kapitalanlagen ........................0,00                43.834,47                43.834,47                43 
4. Vorauszahlungen auf Polizzen................................................0,00              350.068,56              350.068,56              505 
5. Sonstige Ausleihungen ..........................................................0,00         61.715.022,44         61.715.022,44         49.612 
6. Andere Kapitalanlagen ...........................................................0,00                40.000,00                40.000,00                40 
C. Kapitalanlagen der fondsgebundenen und 
der indexgebundenen Lebensversicherung .............................0,00      942.549.433,69      942.549.433,69   1.193.332 
D. Forderungen..........................................................7.736.004,18        47.142.432,90        54.878.437,08        67.598 
I. Forderungen aus dem 
direkten Versicherungsgeschäft ..................................6.022.482,85         39.944.695,68         45.967.178,53         34.075 
1. an Versicherungsnehmer.........................................1.510.295,81           3.488.761,31           4.999.057,12           5.848 
2. an Versicherungsvermittler......................................3.098.537,96         36.413.137,61         39.511.675,57         26.238 
3. an Versicherungsunternehmen................................1.413.649,08                42.796,76           1.456.445,84           1.989 
II. Abrechnungsforderungen aus 
dem Rückversicherungsgeschäft.................................1.124.685,76                         0,00           1.124.685,76              892 
III. Sonstige Forderungen ...............................................588.835,57           7.197.737,22           7.786.572,79         32.631 
E. Anteilige Zinsen........................................................870.562,78        46.396.521,67        47.267.084,45        47.978 
F. Sonstige Vermögensgegenstände ........................3.826.149,77        38.410.244,24        42.236.394,01        84.654 
I. Sachanlagen (ausgenommen 
Grundstücke und Bauten) und Vorräte ............................207.343,18           1.149.887,68           1.357.230,86              954 
II. Laufende Guthaben bei 
Kreditinstituten und Kassabestand ..............................3.615.258,72         36.280.269,02         39.895.527,74         82.430 
III. Andere Vermögensgegenstände....................................3.547,87              980.087,54              983.635,41           1.270 
G. Rechnungsabgrenzungsposten.............................3.259.328,33        16.397.523,61        19.656.851,94        25.509 
H. Aktive latente Steuern...........................................7.721.542,30          2.220.034,25          9.941.576,55          7.452 
I. Verrechnungsposten zwischen den Abteilungen..42.247.827,59      –42.247.827,59                         0,00                  0 
Summe Aktiva .......................................................193.794.246,89   5.478.929.452,62   5.672.723.699,51   5.930.240

Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherung                                                           2020                       2019 
V. Nicht-versicherungstechnische Rechnung                                                                               €                        Tsd. € 
1. Versicherungstechnisches Ergebnis .............................................................................–14.940.756,89                  –17 
a) Schaden- und Unfallversicherung....................................................................................–16.639.192,01             –4.483 
b) Lebensversicherung............................................................................................................1.698.435,12               4.466 
2. Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge.............................................................152.958.829,01           149.044 
a) Erträge aus Beteiligungen 
davon verbundene Unternehmen € 831.685,58 (Vorjahr: € 300.000,00) ...................................841.518,11                  301 
b) Erträge aus Grundstücken und Bauten.................................................................................5.889.351,43               5.237 
c) Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen 
davon verbundene Unternehmen € 5.020.580,13 (Vorjahr: € 5.378.090,07) ......................102.635.267,49           111.704 
d) Erträge aus Zuschreibungen..........................................................................................................543,85             10.395 
e) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen ...................................................................40.286.557,23             20.172 
f) Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge........................................................3.305.590,90               1.235 
3. Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsenaufwendungen ......................................–33.005.527,17           –24.420 
a) Aufwendungen für die Vermögensverwaltung....................................................................–8.747.579,27           –10.139 
b) Abschreibungen von Kapitalanlagen................................................................................–10.372.636,41             –2.508 
c) Zinsenaufwendungen ........................................................................................................–1.040.890,75                –634 
d) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen....................................................................–5.799.867,87             –2.516 
e) Sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen.......................................................................–7.044.552,87             –8.623 
4. In die versicherungstechnische Rechnung übertragene Kapitalerträge .....................–116.743.300,54         –122.937 
5. Sonstige nicht-versicherungstechnische Erträge .............................................................7.604.654,29                  480 
6. Sonstige nicht-versicherungstechnische Aufwendungen ...............................................–2.031.611,15                –439 
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit...............................................................–6.157.712,45               1.711 
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag..........................................................................2.745.292,02                –859 
davon latente Steuern ..............................................................................................................2.489.742,03               2.308 
9. Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss..............................................................................–3.412.420,43                  852 
10. Jahresverlust /Jahresgewinn ........................................................................................–3.412.420,43                  852 
11. Gewinnvortrag...............................................................................................................14.572.527,33             13.721 
12. Bilanzgewinn.................................................................................................................11.160.106,90             14.573

Lebensversicherung                                                                                                                   2020                       2019 
III. Versicherungstechnische Rechnung                                                                                       €                        Tsd. € 
1. Abgegrenzte Prämien....................................................................................................398.438.718,89           419.028 
a) Verrechnete Prämien.......................................................................................................398.158.054,14                 0,00 
aa) Gesamtrechnung ...........................................................................................................412.883.249,10           439.279 
ab) Abgegebene Rückversicherungsprämien.......................................................................–14.725.194,96           –20.277 
b) Veränderung durch Prämienabgrenzung ................................................................................280.664,75                 0,00 
ba) Gesamtrechnung..................................................................................................................880.607,45                  780 
bb) Anteil der Rückversicherer .................................................................................................–599.942,70                –754 
2. Kapitalerträge des technischen Geschäfts....................................................................116.743.300,54           122.938 
3. Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen gemäß Posten C. der Aktiva ...................34.725.220,54           108.238 
4. Sonstige versicherungstechnische Erträge.......................................................................3.235.599,07               4.534 
5. Aufwendungen für Versicherungsfälle ........................................................................–717.248.576,76         –895.883 
a) Zahlungen für Versicherungsfälle ..................................................................................–709.376.249,25                 0,00 
aa) Gesamtrechnung .........................................................................................................–739.364.941,34         –906.938 
ab) Anteil der Rückversicherer...............................................................................................29.988.692,09             26.671 
b) Veränderung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle .................–7.872.327,51                 0,00 
ba) Gesamtrechnung.............................................................................................................–7.472.540,36           –15.749 
bb) Anteil der Rückversicherer .................................................................................................–399.787,15                  133 

6. Verminderung von versicherungstechnischen Rückstellungen ....................................263.229.098,26           330.102 
a) Deckungsrückstellung.....................................................................................................263.229.098,26                 0,00 
aa) Gesamtrechnung ...........................................................................................................275.291.047,06           340.411 
ab) Anteil der Rückversicherer.............................................................................................–12.061.948,80           –10.309 
7. Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung 
bzw. Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer ...........................................................–4.399.768,85             –6.503 
a) Gesamtrechnung...............................................................................................................–4.399.768,85             –6.503 
8. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb ...............................................................–65.894.970,16           –69.207 
a) Aufwendungen für den Versicherungsabschluss .............................................................–44.647.345,97           –48.991 
b) Sonstige Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb....................................................–22.300.455,05           –23.084 
c) Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus Rückversicherungsabgaben ...........1.052.830,86               2.868 
9. Nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen gemäß Posten C. der Aktiva..................–17.135.557,42             –2.346 
10. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen ......................................................–9.994.628,99             –6.435 
11. Versicherungstechnisches Ergebnis ...............................................................................1.698.435,12               4.466 

IV. Nicht-versicherungstechnische Rechnung 
1. Versicherungstechnisches Ergebnis .................................................................................1.698.435,12               4.466 
2. Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge.............................................................149.494.225,89           147.069 
a) Erträge aus Beteiligungen 
davon verbundene Unternehmen € 781.685,85 (Vorjahr: € 200.000,00) ...................................791.518,11                  201 
b) Erträge aus Grundstücken und Bauten.................................................................................5.889.351,43               5.237 
c) Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen 
davon verbundene Unternehmen € 5.020.580,13 (Vorjahr: € 5.378.090,07) ......................101.374.913,84           110.400 
d) Erträge aus Zuschreibungen..........................................................................................................543,85             10.395 
e) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen ...................................................................38.638.668,42             19.973 
f) Sonstige Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge........................................................2.799.230,24                  863 
3. Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsenaufwendungen ......................................–32.750.925,35           –24.132 
a) Aufwendungen für die Vermögensverwaltung....................................................................–8.503.740,58             –9.867 
b) Abschreibungen von Kapitalanlagen................................................................................–10.372.636,41             –2.508 
c) Zinsenaufwendungen ........................................................................................................–1.030.127,62                –618 
d) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen....................................................................–5.799.867,87             –2.516 
e) Sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen.......................................................................–7.044.552,87             –8.623 
4. In die versicherungstechnische Rechnung übertragene Kapitalerträge .....................–116.743.300,54         –122.937 
5. Sonstige nicht-versicherungstechnische Erträge .............................................................5.886.701,19                    73 
6. Sonstige nicht-versicherungstechnische Aufwendungen ..................................................–333.923,82                –216 
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.................................................................7.251.212,49               4.323

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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Nachhaltigkeit, MEAG ProInvest, MS Euro Strategic Bond Fund, Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, Nordea 1 
– Global Stable Equity, PEH Empire-P, Pictet – Water, Pictet Biotech, PIMCO – Global High Yield Bond Fund, Portfolio LIFE 
5Invest ausgeglichen, Portfolio LIFE 5Invest dynamisch, Portfolio LIFE 5Invest konservativ, Portfolio LIFE 5Invest progressiv, 
Portfolio LIFE 5Invest traditionell, Portfolio Management SOLIDE, PPL Europa dynamisch, PPL Europa konservativ, PPL Europa 
traditionell, PPL Global dynamisch, PPL Global konservativ, PPL Global progressiv, PPL Global traditionell, PremiumStars 
Chance, PrivatFonds Konsequent pro, PrivatFonds Kontrolliert, PrivatFonds Kontrolliert pro, Robeco Global Consumer Trends, 
RT Active Global Trend, RT PIF Dynamisch, RT PIF Traditionell, Schroder ISF EURO Credit Conviction, SmartSelection – Global 
Ausgeglichene Strategie, Smartselection Aktien Global, Stabilitas – Pacific Gold and Metals, Success Absolute Fonds gem., 
Success Relative Fonds gem., Templeton Emerging Markets, Templeton Growth Fund, UBS Global Dynamic, UIA Garantie-
Spar-Fonds 2, UIA Garantie-Spar-Fonds 3, UniAsia, UniAsiaPacific, UniEuropa, UniFavorit Aktien, UniFavorit Aktien Europa 
A, UniFavorit Aktien NET, UniGlobal, UniGlobal Dividende A, UniIndustrie 4.0, UniRak Nachhaltig, UniRak Nachhaltig konser -
vativ, UniRent Mündel, UniRentEuro Mix, UniStrategie Ausgewogen, UniStrategie Konservativ, VM Premium ausgeglichen, 
VM Premium dynamisch, VM Premium traditionell, Wealth Fund – World Class Brands, Wr.Privatbank Prem. Ausgewogen, 
Wr.Privatbank Prem.Dynamisch 
D.I. Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft Im Geschäftsjahr 2020 wurde geschäftsplankonform die noch 
nicht verdiente Abschlussprovision in Höhe von 35.236 Tsd. € (23.712 Tsd. €) als Forderung gegen Versicherungsvermittler 
eingestellt. 
D.III. Sonstige Forderungen Wesentliche Beträge bei den sonstigen Forderungen sind: Forderungen an Finanzämter 356 Tsd. € 
(1.168 Tsd. €), Forderungen aus hinterlegten Sicherheiten 2.120 Tsd. € (1.180 Tsd. €), Forderungen aus Grundbesitz 48 Tsd. € 
(140 Tsd. €), Mietforderungen 272 Tsd. € (41 Tsd. €), Forderungen aus der Konzernverrechnung 93 Tsd. € (147 Tsd. €), 
Forderungen Debitoren 438 Tsd. € 446 Tsd. €) sowie Forderungen aus KFZ-Geschäften 141 Tsd. € (686 Tsd. €). 
F.III. Andere Vermögensgegegenstände und aktive Rechnungsabgrenzung In dieser Position sind im Wesentlichen voraus -
bezahlte Versicherungsleistungen in Höhe von 17.265 Tsd. € (23.288 Tsd. €), ein Provisionsaktivum in Höhe von 750 Tsd. € 
(1.026 Tsd. €), sowie vorausbezahlte Gehälter des Folgejahrs in Höhe von 1.719 Tsd. € (1.341 Tsd. €) enthalten. 
H. Aktive latente Steuern Aktive latente Steuern werden seit dem Geschäftsjahr 2016 bilanziert. 
Die latenten Steuern beruhen im Wesentlichen auf langfristigen Unterschieden zwischen den unternehmensrechtlichen und 
steuerrechtlichen Wertansätzen von Finanzanlagen, versicherungstechnischen Rückstellungen sowie von Rückstellungen 
für Abfertigungen und Pensionen. Der für latente Steuern gewählte Steuersatz beträgt in der Abteilung Lebensversicherung 
5 % sowie in der Bilanzabteilung Schaden- und Unfallversicherung 25 %. 
Entwicklung der aktiven latenten Steuern in Tsd. €                             Stand 2019           Änderung 2020         Stand 2020 
Finanzanlagen ..................................................................................................910                               58                     968 
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle ........................3.102                          1.541                  4.644 
Schwankungsrückstellung ............................................................................1.492                             461                  1.952 
Rückstellungen für Pensionen.......................................................................1.352                             –11                  1.341 
Rückstellungen für Abfertigungen ....................................................................334                                 7                     341 
Sonstige Bilanzposten......................................................................................262                             434                     695 
Gesamt.........................................................................................................7.452                          2.490                  9.942 
davon erfolgswirksam............................................................................................                          2.490  
Passivseite 
B. Nachrangige Verbindlichkeiten Es wurde Ergänzungskapital mit unbeschränkter Laufzeit in Höhe von 18.447.468,44 € 
(im Vorjahr: 18.447.468,44 €) gezeichnet. 
E.III. Sonstige Rückstellungen In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen eine Urlaubsrückstellung in Höhe von 
3.436 Tsd. € (3.154 Tsd. €) und eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen in Höhe von 3.837 Tsd. € (3.662 Tsd. €) 
enthalten. 
G.III. Andere Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten aus der Dienstleistungsverrechnung betragen 317 Tsd. € (2.946) Tsd. 
€. Zudem wurden gegenüber Finanzämtern 3.847 Tsd. € (4.390 Tsd. €) und an die Hausverwaltung 24 Tsd. € 5 (175 Tsd. 
€) Verbindlichkeiten ausgewiesen. Weiters bestehen Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 1.082 
Tsd. € (1.032 Tsd. €). Im Geschäftsjahr 2020 wurden zur nachhaltigen Stärkung des Neugeschäfts vertriebliche Maßnahmen 
in Höhe von 15.000 Tsd. € gesetzt, die nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden. Auf verbundene Unternehmen 
und auf Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, entfallen an folgenden Bilanzposten Anteile: 
Verschiedene Bilanzposten in Tsd. €                                                                                                      2020            2019 
1. Verbundene Unternehmen 
Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft ...................................(D.II.)                   854              823 
Sonstige Forderungen ...................................................................................................(D.III.)                  780            1.133 
Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft...........................................(G.I.)                 2.395              951 
Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft ............................(G.II.)                1.808           7.350 
Andere Verbindlichkeiten...............................................................................................(G.III.)                  291            2.899 
2. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
Sonstige Forderungen ...................................................................................................(D.III.)                    60                 60 
Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft...........................................(G.I.)                        0                   0 
Andere Verbindlichkeiten...............................................................................................(G.III.)                      0                   0  
Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung 
Die verrechneten Prämien für Lebensversicherungen gliedern sich im Jahr 2020 wie folgt: 
in Tsd. €                                                                                                                                                  2020            2019 
Direktes Geschäft ...............................................................................................................................411.959       438.249 
Indirektes Geschäft ...................................................................................................................................924            1.030 
Gesamt..............................................................................................................................................412.883       439.279  
Verrechnete Prämien in der Lebensversicherung Die verrechneten Prämien in der Lebensversicherung gliedern sich nach 
Geschäftsbereichen wie folgt auf: 
in Tsd. €                                                                                                                                                  2020            2019 
Einzelversicherung .............................................................................................................................397.878       423.765 
Gruppenversicherung...........................................................................................................................14.081         14.484 
Verträge mit Einmalprämie ...................................................................................................................97.963       112.495 
Verträge mit laufenden Prämien..........................................................................................................313.996       325.754 
Verträge mit Gewinnbeteiligung..........................................................................................................294.523       328.565 
Verträge ohne Gewinnbeteiligung.......................................................................................................117.435       109.684 
Verträge der Fondsgebundenen Lebensversicherung ...........................................................................93.398         82.084 
Verträge der indexgebundenen Lebensversicherung ..............................................................................3.552           6.941 
Indirektes Geschäft ...................................................................................................................................924            1.030 
Der Rückversicherungssaldo betrug zu Gunsten der Rückversicherer insgesamt 2.929 Tsd. € (7.827 Tsd. €). Im Geschäftsjahr 
2020 kam es vertragskonform zu einer einmaligen Nachverrechnung der Rückversicherungsabrechnungen von Vorjahren in 
Höhe von 2.189 Tsd. € zu Gunsten der ERGO Versicherung AG. Von den Einmalerlagsverlängerungen im Geschäftsjahr 2020 
sind 5.317 Tsd. € (14.043 Tsd. €) in der verrechneten Prämie enthalten. 
Verrechnete Prämien indirektes Geschäft Schaden / Unfall Soweit die Abrechnungen der Zedenten vorliegen, werden diese 
im Jahresabschluss voll berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere die Abrechnung der verbundenen Unternehmen. 
Beträge in verschiedenen Aufwandsposten Bei der Position sonstige versicherungstechnische Aufwendungen sind im Ge-
schäftsjahr 2020 Aufwendungen für vertriebliche Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung des Neugeschäfts in Höhe von 
15.000 Tsd. € enthalten. In den sonstigen nicht-versicherungstechnischen Erträgen der Sparte Lebensversicherung ist ein 
Gewinn aus einer kurzfristigen Veranlagung, außerhalb des Deckungsstockes, in Höhe von 5.835 Tsd. € enthalten. Folgende 
Beträge sind in den Posten „Aufwendungen für Versicherungsfälle“, „Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb“, „Sonstige 
versicherungstechnische Aufwendungen“ und „Aufwendungen für Kapitalanlagen“ enthalten. 
                                                                                            insgesamt 2020        davon Versicherungs-    insgesamt 2019 
                                                                                                           Tsd. €        Abschluss         Betrieb                 Tsd. € 
Gehälter und Löhne............................................................................34.251               5.765         28.486                 32.798 
Aufwendungen für Abfertigungen ........................................................2.207                  526           1.681                   2.774 
Aufwendungen für Altersversorgung....................................................1.541                    21           1.520                   2.416 
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozial- 
abgaben und Beträge an Mitarbeitervorsorgekassen ............................9.770               2.628           7.142                 10.404 
Sonstige Sozialaufwendungen ................................................................104                    –8              112                      162 
Die Veränderungen der Aufwendungen für Altersversorgung beinhalten auch die Veränderung des Zinssatzes. 
Provisionen Für das direkte Versicherungsgeschäft wurden Provisionen in Höhe von 56.814 Tsd. € (46.096 Tsd. €) gezahlt. 
Kapitalerträge des technischen Geschäfts Die Kapitalerträge des technischen Geschäfts werden gemäß § 30 der VU-RLV  ermittelt. 
Steuern vom Einkommen und Ertrag Seit dem Geschäftsjahr 2009 ist die Gesellschaft Gruppenmitglied einer Unternehmens-
gruppe gemäß § 9 KStG. Gruppenträger ist ERGO Austria International AG. In Abhängigkeit vom steuerlichen Ergebnis erfolgt 
ein Ausgleich in Form einer Steuerumlage. 
Die Erträge und Aufwendungen aus Steuern setzen sich wie folgt zusammen: 
in Tsd. €                                                                                                                                                  2020            2019 
Steuerumlagen für das Geschäftsjahr ......................................................................................................–103         –2.314 
Steuerumlagen für Vorjahre....................................................................................................................1.338            –824 
latente Steuern .......................................................................................................................................2.490           2.308 
übrige Körperschaftsteuern und Quellensteuern......................................................................................–980              –28 
Gesamt..................................................................................................................................................2.745             –859 
Prämienstruktur Schaden- und Unfallversicherung Die verrechneten Prämien ohne Nebenleistungen, die abgegrenzten 
 Prämien, die Aufwendungen für Versicherungsfälle, die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb für die Schaden- und 
Unfallversicherung und der Rückversicherungssaldo stellen sich, gegliedert nach Geschäftsbereichen, wie folgt dar: 

ver- abge- Aufwendungen Aufwendungen Rückver- 
rechnete grenzte für Versi- für den Versi- sicherungs- 

in Tsd. € Prämien Prämien cherungsfälle cherungsbetrieb saldo 
Feuer und Feuerbetriebsunterbrechung.....................4.178            4.262                2.543                   1.464              –1.076 
Haushalt .................................................................14.652          14.683                4.113                   5.055              –1.560 
Sonstige Sachversicherung.....................................10.679          10.690              11.236                   4.257              –1.479 
Kraftfahrzeug-Haftpflicht.........................................13.672          13.833                8.888                   3.274                 –417 
Sonstige Kraftfahrzeugversicherung .......................17.615          17.521              11.625                   4.983                 –261 
Unfall ......................................................................19.708          19.766                9.280                   6.536                   144 
Haftpflicht .................................................................3.018            3.043                   503                   1.007                 –411 
See-, Luftfahrt und Transport .........................................28                 29                 –104                          6                 –120 
Sonstige Versicherung............................................20.052            6.553                   408                 13.233                     –1 
Direkt insgesamt        2020 ..................................103.603         90.380              48.492                 39.815              –5.181 
                                   2019 ....................................95.089          88.300              52.764                 35.455              –3.785 
Indirektes Geschäft    2020 .............................................0                   0                     51                          0                     13 
                                   2019 .........................................752               752                       7                          0                   –30 
Insgesamt                  2020 ..................................103.603         90.380              48.543                 39.815              –5.168 
                                   2019 ....................................95.841          89.052              52.771                 35.455              –3.815 
Von den verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung entfallen 567 Tsd. € (7.502 Tsd. €) auf die Zweig -
niederlassung Slowenien. Das versicherungstechnische Ergebnis der Zweigniederlassung Slowenien beträgt 1.517 Tsd. € 
(457 Tsd. €). Das Neugeschäft der Zweigniederlassung in Slowenien wurde im Verlauf des Geschäftsjahrs 2019 eingestellt 
und die Zweigniederlassung mit Wirkung 18.12.2020 aus dem slowenischen Firmenbuch gelöscht. Ab dem 1.10.2020 wurde 
der slowenische Versicherungsbestand mit Zustimmung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) über den freien 
Dienstleistungsverkehr betrieben. Der Versicherungsbestand wird fortlaufend abgewickelt. Auf die Zweigniederlassung Ungarn 
entfallen 0 Tsd. € (370 Tsd. €) der verrechneten Prämien der Schaden- und Unfallversicherung. Das versicherungstechnische 
Ergebnis der Zweigniederlassung Ungarn beträgt –16 Tsd. € (–211 Tsd. €). Die Versicherungsbestände der für die Schaden- 
und Unfallversicherung betriebenen ungarischen Zweigniederlassung wurden mit Wirkung 1.7.2019 auf eine ungarische Ver-
sicherungsgesellschaft übertragen. Die Zweigniederlassung wurde am 7.2.2020 aus dem ungarischen Firmenbuch gelöscht. 
Der deutliche Anstieg bei den Sonstigen Versicherungen beruht auf dem weiteren Ausbau der Kooperationen im Annexbereich. 
Geräteschutzversicherungen mit Einmal- und laufender Prämienzahlungen wurden ab Februar 2020 forciert bzw. eingeführt 
und erweitern somit die attraktive Produktpalette. Zwischen den Zahlungen für Versicherungsfälle und der Rückstellung für 
noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle für Vorjahre am Ende des Geschäftsjahrs einerseits und der Rückstellung für noch 
nicht abgewickelte Versicherungsfälle am Beginn des Geschäftsjahrs andererseits (Abwicklungsergebnis) besteht ein Unter-
schied von 23.413 Tsd. € (21.010 Tsd. €). 
GEWINNBETEILIGUNG 
Alle gewinnberechtigten Kapital- und Rentenversicherungen erhalten einen Zinsgewinnanteil in Höhe der Differenz zwischen 
1,85 % und dem garantierten Rechnungszins. Alle Verträge mit einem garantierten Rechnungszins von 0,00%, ausgenom -
men Verträge mit garantiestützender Gewinnbeteiligung, sowie die Verträge zu den Tarifen ERGO fürs Leben und ERGO fürs 
Sparen erhalten einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 % bezogen auf jenen Teil der Deckungsrückstellung, der im klassischen 
Deckungsstock veranlagt ist. 
Bei Versicherungsverträgen mit bereits laufender Rentenzahlung erhöht sich die laufende Rente um die Differenz zwischen 
1,85 % und dem garantierten Rechnungszins, bei Bonusrenten unter Berücksichtigung des Bonusgewinns. Bonusrenten, bei 
denen die Summe aus Rechnungszins und Bonusgewinn höher als 1,75 % ist, werden nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen so gekürzt, dass die Summe aus dem unveränderten Rechnungszins und den neu festgesetzten Bonusgewinn 
1,75 % beträgt. 
Die genauen Bestimmungen und die zusätzlichen Gewinnanteile werden für jeden einzelnen Gewinn- und Abrechnungsver -
band im Geschäftsbericht für das Jahr 2020 auf den Seiten 53 bis 58 veröffentlicht. Die Geschäftsberichte sind auf unserer 
Homepage www.ergo-versicherung.at veröffentlicht und werden Kunden auf Wunsch auch kostenlos zugesandt. 
Sonstige Angaben 
Auslagerungsverträge Die Gesellschaft hat gemäß § 109 VAG 2016 einen Auslagerungsvertrag mit der ERGO Austria Inter-
national AG über die Ausgliederung der internen Revision abgeschlossen. 
Mit Auslagerungsvertrag gem. § 109 VAG 2016 wurde die Funktion des verantwortlichen Aktuars für den Versicherungszweig 
Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung an die Beltios GmbH, Wien, übertragen. 

Die Gesellschaft hat einen erheblichen Bestand an Verträgen mit garantierter Mindestverzinsung bzw. mit Garantien aus der fonds-
gebundenen Zukunftsvorsorge. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsumfelds besteht das Risiko, dass die garantierten Ren -
diten nicht erwirtschaftet werden können, wodurch die gebildete Deckungsrückstellung nicht ausreichend bewertet sein  könnte. 
Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die in den Geschäftsplänen enthaltenen biometrischen Rechnungsgrundlagen in Bezug auf 
die Langlebigkeit für die Zukunft nicht mehr angemessen sind und damit die gebildete Deckungsrückstellung nicht ausreichen  würde. 
Die Überprüfung der Angemessenheit der Deckungsrückstellung verlangt von den gesetzlichen Vertretern die Vornahme von 
Schätzungen und das Treffen von Annahmen, wie insbesondere Annahmen über die erwarteten künftigen Renditen der be-
stehenden Kapitalanlagen und der Wiederveranlagungen bzw. Annahmen über die Entwicklung der Lebenserwartung. 
Wir verweisen diesbezüglich auf die Angaben der Gesellschaft unter Kapitel „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ im  Anhang. 
Auf Grund der Tatsache, dass die Deckungsrückstellung einen wesentlichen Anteil an der Bilanzsumme der Bilanzabteilung 
Leben hat und mit der Ermittlung einer allfälligen Rückstellung für drohende Verluste aus dem Versicherungsbestand Schät-
zunsicherheiten verbunden sind, haben wir diesen Bereich als wesentlichen Prüfungssachverhalt identifiziert. 
Wie wir den Sachverhalt im Rahmen der Prüfung adressiert haben: Um diesen Sachverhalt zu adressieren, haben wir unter 
anderem die folgenden Prüfungshandlungen unter Einbindung von EY-internen Spezialisten durchgeführt: 
• Wir haben die in der Gesellschaft implementierten Prozesse zur Bewertung der Deckungsrückstellung sowie der Bewertung 

von Pauschalrückstellungen erhoben. 
• Auf Basis von ausgewählten Stichproben haben wir die Ausgestaltung und Wirksamkeit der in den Prozessen implementierten 

Kontrollen zur Bewertung der Deckungsrückstellung getestet. 
• Wir haben die von den gesetzlichen Vertretern getroffenen Annahmen und gewählten Parameter hinsichtlich der Überprüfung 

der Angemessenheit der Deckungsrückstellung und der Bewertung von Pauschalrückstellungen kritisch gewürdigt und 
dahingehend beurteilt, ob sie geeignet sind, eine sachgerechte Ermittlung der Rückstellungshöhe zu gewährleisten. 

• Auf Basis von ausgewählten Stichproben haben wir die Deckungsrückstellung einzelner Tarife berechnet und mit dem Er-
gebnis der Gesellschaft verglichen. 

• Weiters haben wir stichprobenartig die Daten, welche den Berechnungen der Deckungsrückstellung, der Zinszusatzrück -
stellung sowie der Pauschalrückstellungen zugrunde liegen, mit den entsprechenden Detailunterlagen und Auswertungen 
abgestimmt. 

• Die verwendeten Modelle und Annahmen wurden mit anerkannten aktuariellen Praktiken abgeglichen. 
• Darüber hinaus haben wir nachvollzogen, dass die Bewertungsmethoden konsistent im Vergleich zum Vorjahr angewendet 

wurden. 
• Weiters haben wir überprüft, ob die Angaben der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft im Anhang vollständig und zutref -

fend sind. 
3. Bewertung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle in der Bilanzabteilung Schaden/Unfall 
Unsere Beschreibung: Im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 wird in der Bilanzabteilung Schaden/ 
Unfall eine Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle in der Gesamtrechnung (in der Folge auch Schaden-
rückstellung) in Höhe von TEUR 117.828 ausgewiesen, was rund 61 % der Bilanzsumme dieser Bilanzabteilung darstellt. In 
diesem Posten sind auch Pauschalrückstellungen für Spätschäden (in der Folge: IBNR) enthalten, die auf der Schadenhistorie 
der Gesellschaft aufbauen. 
Die Ermittlung der Schadenrückstellung verlangt von den gesetzlichen Vertretern die Vornahme von Schätzungen und das 
Treffen von Annahmen. Geringfügige Änderungen dieser Schätzungen und Annahmen sowie der verwendeten Methoden 
können eine wesentliche Auswirkung – insbesondere auf die Höhe der IBNR – haben. 
Das wesentliche Risiko besteht darin, dass die den Annahmen und Parametern innewohnenden Schätzunsicherheiten dazu 
führen könnten, dass die Schadenrückstellung nicht in ausreichender Höhe gebildet wird. 
Die Angaben der Gesellschaft zur Ermittlung der Schadenrückstellung und der Pauschalrückstellungen für Spätschäden, ein-
schließlich der Höhe des Abwicklungsergebnisses, sind im Anhang im Kapitel „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ 
bzw. „Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung“ enthalten. 
Auf Grund der Tatsache, dass die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle einen wesentlichen Anteil an 
der Bilanzsumme der Bilanzabteilung Schaden/Unfall hat und dass mit der Bewertung des Postens Schätzunsicherheiten ver-
bunden sind, haben wir diesen Bereich als wesentlichen Prüfungssachverhalt identifiziert. 
Wie wir den Sachverhalt im Rahmen der Prüfung adressiert haben: Um diesen Sachverhalt zu adressieren, haben wir unter 
anderem die folgenden Prüfungshandlungen unter Einbindung von EY-internen Spezialisten durchgeführt: 
• Wir haben die in der Gesellschaft implementierten Prozesse zur Bewertung der Schadenrückstellung inklusive der IBNR 

erhoben. 
• Auf Basis von ausgewählten Stichproben haben wir die Ausgestaltung und Wirksamkeit der in den Prozessen implemen -

tierten Kontrollen im Zusammenhang mit der Bewertung der Schadenrückstellung getestet. 
• Wir haben die von den gesetzlichen Vertretern gewählten Annahmen und Parameter zur Festlegung der Schadenrückstellung 

einschließlich der IBNR kritisch gewürdigt und dahingehend beurteilt, ob sie geeignet sind, eine sachgerechte Ermittlung 
der Rückstellungshöhe zu gewährleisten. 

• Für eine ausgewählte Stichprobe von Schadenakten haben wir die Ordnungsmäßigkeit der Schadenaktführung überprüft 
und untersucht, ob die hierfür gebildeten Rückstellungen auf Basis der vorliegenden Informationen und Erkenntnisse aus-
reichend bemessen sind. 

• Weiters haben wir durch eigene Berechnungen und Analysen untersucht, ob die Schadenrückstellung ausreichend bemes -
sen ist. 

• Wir haben die Abwicklungsergebnisse für Vorjahresschäden dahingehend analysiert, ob bei einer mehrjährigen Betrachtung 
ausreichende Abwicklungsgewinne erzielt und die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen ausreichend bemessen waren. 

• Darüber hinaus haben wir überprüft, ob die Bewertungsmethoden konsistent im Vergleich zum Vorjahr angewendet  wurden. 
• Weiters haben wir überprüft, ob die Angaben der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft im Anhang vollständig und zutref -

fend sind. 
Hinweis auf sonstige Sachverhalte Der Abschluss der ERGO Versicherung Aktiengesellschaft für das am 31. Dezember 2019 
endende Geschäftsjahr wurde von einem anderen Abschlussprüfer geprüft, der einen Bestätigungsvermerk mit einem unein-
geschränkten Prüfungsurteil zu diesem Abschluss am 24. März 2020 abgegeben hat. 
Sonstige Informationen Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-
mationen umfassen alle Informationen im Geschäftsbericht, ausgenommen den Jahresabschluss, den Lagebericht und den 
Bestätigungsvermerk. Der Geschäftsbericht wird uns voraussichtlich nach dem Datum des Bestätigungsvermerks zur Verfügung 
gestellt. 
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir werden keine Art 
der Zusicherung darauf geben. 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen 
zu lesen, sobald diese vorhanden sind und dabei zu würdigen, ob diese sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten 
zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnisse aufweisen oder anderweitig falsch dar-
gestellt erscheinen. 
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss Die gesetzlichen Vertreter 
sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österrei-
chischen unternehmensrechtlichen und versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren 
oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder haben keine realistische Alternative dazu. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft. 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses Unsere Ziele sind, hinreichende Sicher -
heit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hin-
reichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit der EU-
VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, 
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen 
einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus gilt: 
• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus 
Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängende Angaben. 

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schluss-
folgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr 
der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein mög-
lichst getreues Bild erreicht wird. 

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der 
Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 
Wir geben dem Aufsichtsrat auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen zur Unab-
hängigkeit eingehalten haben, und tauschen uns mit ihm über alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte aus, von denen 
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – sofern einschlägig – damit zu-
sammenhängende Schutzmaßnahmen auswirken. 
Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Aufsichtsrat ausgetauscht haben, diejenigen Sachverhalte, 
die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder 
andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wir bestimmen in äußerst seltenen 
Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet 
wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Interesse übersteigen würden. 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
Bericht zum Lagebericht Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf 
zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufge -
stellt wurde. 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Übereinstimmung mit den österreichi -
schen unternehmensrechtlichen und versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorschriften. 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lageberichts durchgeführt. 
Urteil Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden und 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 
Erklärung Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständ-
nisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebericht nicht festgestellt. 
Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO Wir wurden von der Hauptversammlung am 30. September 2019 als Ab-
schlussprüfer gewählt. Wir wurden am 1. Oktober 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Außerdem wurden wir von der Haupt-
versammlung am 30. März 2020 bereits für das darauffolgende Geschäftsjahr als Abschlussprüfer gewählt und am 30. März 
2020 vom Aufsichtsrat mit der Abschlussprüfung beauftragt. 
Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem zusätzlichen Bericht an den Auf-
sichtsrat nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht. 
Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen (Artikel 5 Abs. 1 der EU-VO) erbracht haben und dass wir 
bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhängigkeit von der geprüften Gesellschaft gewahrt haben.  
Wien, am 2. März 2021 

Ernst & Young 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. 

                                Mag. Alexander Wlasto eh                                          Mag. Barbara Czanik eh 
                                       Wirtschaftsprüfer                                                      Wirtschaftsprüferin 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde beim Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN101528g  eingereicht.

Mit Auslagerungsvertrag gem. § 109 VAG 2016 wurde die Finanzportfolioverwaltung an die Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, München, übertragen, die die Tätigkeiten mit Subauslagerungen an ihre Kon-
zerngesellschaften ERGO Group AG, Düsseldorf, und MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München, durchführt. 
Mit Auslagerungsvertrag gem. § 109 VAG 2016 wurden Back-Office-Funktionen und Konzernfinanzfunktionen an die MEAG 
MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München, übertragen. 
Mit Auslagerungsvertrag gem. § 109 VAG 2016 wurde die Vor-Ort-Gestionierung des Versicherungsbestands der vormaligen 
slowenischen Zweigniederlassung der Gesellschaft sowie das Schadenmanagement für Kleinschäden im Bereich der Scha-
den- und Unfallversicherung an Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba d.d., Maribor, übertragen. 
Mit Auslagerungsvertrag gemäß § 109 VAG 2016 vom 28.6.2019 wurde die Bestandsverwaltung und Schadenregulierung 
aus dem Vertriebsweg Annexvermittlung an die AQILO Business Consulting GmbH übertragen. 
Folgende Auslagerungsverträge wurden beendet und erfolgten dazu Änderungsanzeigen gemäß § 109 Abs. 4 VAG 2016: 
Auslagerung der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung an MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH,  München. 
Auslagerung des Vertriebsportals für den Bereich der Schaden- und Unfallversicherung der vormaligen slowenischen Zweig-
niederlassung der Gesellschaft an SOTECH, podjetje za racunalnisko tehnologijo, d.o.o., Celje. 
Auslagerung des Rechenzentrumsbetriebs und der Netzwerkleitungen an die IT-Konzerngesellschaft, ITERGO Informationstechno -
logie GmbH, Düsseldorf, unter Einbindung der Sub-Dienstleister, DXC Technology Deutschland GmbH, hinsichtlich der Rechenzen -
trum-Infrastrukturdienste und TATA Communications Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, hinsichtlich der  Netzwerk-Services. 
Andere Verpflichtungen Aus der Nutzung von nicht in der Bilanz ausgewiesenen Sachanlagen (Miet- und Leasingverträgen) 
werden im Jahre 2021 2.016 Tsd. € (1.934 Tsd. €) und in den darauf folgenden 5 Jahren 7.138 Tsd. € (6.695 Tsd. €) auf-
gewendet werden. 
Andere Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen Die Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen 
betragen für das Jahr 2021 0 Tsd. € (0 Tsd. €) und für die darauf folgenden 5 Jahre voraussichtlich 0 Tsd. € (0 Tsd. €). 
Angaben über außerbilanzielle Geschäfte Mit Bescheid vom 27. November 2015 (GZ FMAVU165.601/0004-VPR/2015) ge-
nehmigt die FMA, mit Wirksamkeit ab 1.1.2016, der Gesellschaft die Berücksichtigung der Garantievereinbarung vom 24.11. 
2015, abgeschlossen mit der ERGO Austria International AG als Garantiegeberin, deren Liquidität durch eine gleichlautende, 
von der ERGO Versicherungsgruppe AG gegenüber der ERGO Austria International AG abgegebene Garantie, sichergestellt 
wird, als ergänzenden Eigenmittelbestandteil gemäß § 171 Abs. 3 VAG 2016 iVm Art 66 Abs. 1 Delegierte Verordnung in Höhe 
von 60.000 Tsd. €. 
Ergebnisverwendung Der Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 11.160.106,90 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
Eine Beschränkung einer allfälligen Ausschüttung des Bilanzgewinns ist gemäß § 235 Abs. 2 UGB nicht gegeben, da die jederzeit 
auflösbaren Rücklagen dem aktivierten Betrag der latenten Steuern mindestens entsprechen. 
Ereignisse nach dem Abschlussstichtag Nach dem Abschlussstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die weder in der Ge-
winn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind. 
Personelle Angaben Beschäftigt waren im Jahresschnitt 601 (676) Mitarbeiter. 398 (436) Mitarbeiter waren im Innendienst 
und 203 (240) Mitarbeiter im Außendienst beschäftigt. 
Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betrugen 2.131 Tsd. € (1.959 Tsd. €). Die Mitglieder des Aufsichtsrats er-
hielten keine Vergütungen. 
Die Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen betrugen für Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte 575 Tsd. € 
(3.092 Tsd. €) und für andere Mitarbeiter 2.060 Tsd. € (1.638 Tsd. €). Für frühere Mitglieder des Vorstands und ihre Hinter-
bliebenen wurden an Bezügen 588 Tsd. € (535 Tsd. €) gezahlt. 
Seit 2008 werden die Rückstellungen für Pensionen für einen Teil der Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten von 
einer betrieblichen Kollektivversicherung abgedeckt. 
Bei Mitgliedern des Vorstands haften am 31. Dezember 2020 keine Vorschüsse und Kredite aus. 
Bei Mitgliedern des Aufsichtsrats haften am 31. Dezember 2020 keine Kredite aus. 
Haftungen für Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats bestanden am 31. Dezember 2020 nicht. 
Honorare Abschlussprüfer Für den Abschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr Honorare für die Prüfung des Jahresabschlusses 
in Höhe von 153 Tsd. € (170 Tsd. €) sowie für andere Bestätigungsleistungen in Höhe von 66 Tsd. € (91 Tsd. €) und 0 Tsd. 
€ (15 Tsd. €) für sonstige Leistungen im Aufwand erfasst. 
Die Gesellschaft gehört dem Vollkonsolidierungskreis der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München an, 
welche den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis aufstellt. Der Konzernabschluss liegt ab Verfügbarkeit beim 
Handelsgericht Wien unter der Firmenbuchnummer 101528 g der ERGO Versicherung AG, Wien, auf. 
Durch die Einbeziehung in diesen befreienden Konzernabschluss gemäß § 245 (1) UGB entfällt die Verpflichtung der Gesellschaft 
zur Erstellung eines Teilkonzernabschlusses. 
Durch die Einbeziehung in den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
AG, München, ist die Gesellschaft von der Pflicht zur Erstellung einer nichtfinanziellen Erklärung gemäß § 243b UGB befreit. 
Dieser Bericht liegt ab Verfügbarkeit als „Zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht Munich Re 2019“ beim Handelsgericht 
Wien unter der Firmenbuchnummer 101528 g der ERGO Versicherung AG, Wien, auf.  
Wien, 2. März 2021 

ERGO Versicherung AG 
Dr. Philipp Wassenberg e.h. 

                                    Dipl.-Ing. (FH) Ronald Kraule e.h.                    Dkfm. Josef Kreiterling e.h. 
                                      Mag. Christian Noisternig e.h.                   Dipl.-Math. Christoph Thiel e.h.  
Gesellschaftsorgane 
Aufsichtsrat 
Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Clemens Muth, Mitglied des Vorstands der ERGO Group AG, Düsseldorf 
Stellvertretender Vorsitzender Dkfm. Thorsten Wessel, ERGO Group AG, Düsseldorf 
Mitglieder Mag. Regina Ovesny-Straka, Vorsitzende des Vorstands der Volksbank Steiermark AG; Franz Weiß, UniCredit Bank 
Austria AG, Wien 
Arbeitnehmervertreter Susanne Fabian, Betriebsrat; Mag. Hermann Schier, Betriebsrat 
Vorstand Dr. Philipp Wassenberg, Vorsitzender des Vorstands; Dipl.-Ing. (FH) Ronald Kraule, Mitglied des Vorstands; Dkfm. 
Josef Kreiterling, Mitglied des Vorstands; Mag. Christian Noisternig, Mitglied des Vorstands; Dipl.-Math. Christoph Thiel, Mit-
glied des Vorstands 
Treuhänder Mag. Harald Unger 
Treuhänder-Stellvertreterin Mag. Susanne Reder  
Bestätigungsvermerk Treuhänder 
„Ich bestätige gemäß § 305 Abs. 7 VAG, dass das Deckungserfordernis durch die Widmung von für die Bedeckung geeigneten 
Vermögenswerten voll erfüllt ist.“  
Wien, 17.02.2021                                                                                                                                    Mag. Harald Unger  
Bestätigungsvermerk Versicherungsmathematiker 
Zur Lebensversicherung: „Ich bestätige, dass die Deckungsrückstellung gemäß § 152 VAG und die Prämienüberträge gemäß 
§ 151 VAG nach den dafür geltenden Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen berechnet und die dabei 
verwendeten versicherungsmathematischen Grundlagen angemessen sind und dem Prinzip der Vorsicht genügen. Ich bestätige, 
dass die Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer dem Gewinnplan entspricht.“ 
Die in der Abteilung Leben zum 31.12.2020 unter der Position Deckungsrückstellung ausgewiesene Summe von € 3.781.787.363,45 
enthält die Deckungsrückstellung des eigenen Geschäfts von € 3.943.683.638,51 abzüglich des dem Rückversicherer abge-
gebenen Anteils von € 161.896.275,06. 
Die unter der Position Prämienübertrag ausgewiesene Summe von € 9.980.375,08 enthält den Prämienübertrag des eigenen 
Geschäfts von € 14.936.393,45 abzüglich des dem Rückversicherer abgegebenen Anteils von € 4.956.018,26.  
Wien, 28.01.2021 Mag. Dr. Klaus Wegenkittl, Aktuar Mag. Wolfgang Mederer, Stellv. Aktuar  
Bestätigungsvermerk Wirtschaftsprüfer 
Bericht zum Jahresabschluss 
Prüfungsurteil Wir haben den Jahresabschluss der 

ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Wien, 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem Stichtag endende Ge-
schäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2020 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem 
Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und versicherungs-
aufsichtsrechtlichen Vorschriften. 
Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/ 
2014 (im Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach 
diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in 
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben 
unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach 
unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres waren. 
Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung 
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 
Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 
1. Bewertung von Wertpapieren (Aktien und andere nichtfestverzinsliche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und 

andere festverzinsliche Wertpapiere) 
2. Bewertung der Deckungsrückstellung in der Bilanzabteilung Leben 
3. Bewertung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle in der Bilanzabteilung Schaden/Unfall 
1. Bewertung von Wertpapieren (Aktien und andere nichtfestverzinsliche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und 

andere festverzinsliche Wertpapiere) 
Unsere Beschreibung: Zum 31. Dezember 2020 wurden Wertpapiere mit einem Buchwert von TEUR 4.260.655 ausgewie -
sen. Dies stellt rund 75 % der Bilanzsumme der Gesellschaft dar. 
Die Bewertung erfolgt gemäß § 149 VAG nach den Bewertungsvorschriften für Umlauf- bzw. für Anlagevermögen. Als Zeitwert 
wird der Markt- oder Börsepreis bzw. ein mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmodelle und -methoden bestimmter 
Wert herangezogen. 
Bei der Bewertung mit Bewertungsmodellen und -methoden sind die Auswahl dieser Bewertungsmodelle und -methoden 
sowie die verwendeten Inputparameter, welche mit Schätzunsicherheiten behaftet sind, von entscheidender Bedeutung für 
die Ermittlung des Zeitwerts. 
Bei Wertpapieren, welche nach den Vorschriften für Anlagevermögen bewertet werden, sind durch die gesetzlichen Vertreter 
Ermessensentscheidungen im Hinblick darauf zu treffen, ob Anhaltspunkte für eine voraussichtliche dauerhafte Wertminderung 
vorliegen, welche eine außerplanmäßige Abschreibung erfordern. 
Wir verweisen diesbezüglich auf die Angaben der Gesellschaft im Anhang unter Kapitel „Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden“ sowie im Kapitel „Erläuterungen der Bilanz“ unter dem Punkt „Zeitwerte der Kapitalanlagen“. 
Auf Grund der Tatsache, dass die Wertpapiere einen wesentlichen Anteil an der Bilanzsumme der Gesellschaft haben und mit 
der Bewertung Schätzunsicherheiten verbunden sind, haben wir diesen Bereich als wesentlichen Prüfungssachverhalt  identifiziert. 
Wie wir den Sachverhalt im Rahmen der Prüfung adressiert haben: Um diesen Sachverhalt zu adressieren, haben wir unter 
anderem die nachfolgend beschriebenen Prüfungshandlungen durchgeführt: 
• Wir haben die in der Gesellschaft implementierten Prozesse zur Bewertung von Wertpapieren bzw. zur Festlegung von In-

dikatoren für Wertminderungen erhoben. 
• Weiters haben wir die Ausgestaltung und Wirksamkeit der in den Prozessen implementierten Kontrollen zur Bewertung der 

Wertpapiere auf Basis von ausgewählten Stichproben getestet. 
• Wir haben hinsichtlich der MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, an welche die Vermögensveranlagung und 

Vermögensverwaltung durch die Gesellschaft ausgelagert ist, den vorliegenden ISAE 3402 Typ 2 Bericht kritisch  gewürdigt. 
• Die von der Gesellschaft verwendeten Bewertungsmodelle und -methoden sowie die wesentlichen durch die Gesellschaft 

getroffenen Annahmen zur Bewertung dieser Wertpapiere (Inputparameter) wurden unter Einbindung EY-interner Spezialisten 
dahingehend untersucht, ob diese zur Ermittlung der Zeitwerte geeignet sind. 

• Die Bewertungsergebnisse wurden auf Basis von ausgewählten Stichproben unabhängigen Markt- oder Börsepreisen 
gegenübergestellt bzw. durch eigene Berechnungen nachvollzogen. 

• Darüber hinaus haben wir analytische Prüfungshandlungen in Bezug auf wesentliche Veränderungen der Zeitwerte der 
Wertpapiere vorgenommen. 

• Für Wertpapiere, welche wesentlich über ihren beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wurden, haben wir überprüft, ob An-
haltspunkte für eine bonitätsinduzierte Wertminderung vorliegen sowie nachvollzogen, ob gegebenenfalls Abschreibungen 
zutreffend vorgenommen wurden. 

• Weiters haben wir nachvollzogen, dass die Bewertungsmethoden konsistent im Vergleich zum Vorjahr angewendet  wurden. 
• Darüber hinaus haben wir überprüft, ob die Angaben der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft im Anhang vollständig und 

zutreffend sind. 
2. Bewertung der Deckungsrückstellung in der Bilanzabteilung Leben 
Unsere Beschreibung: Im Jahresabschluss der Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2020 in der Bilanzabteilung Leben eine 
Deckungsrückstellung in der Gesamtrechnung (inklusive der in diesem Posten ausgewiesenen Zinszusatzrückstellung und 
anderen Pauschalrückstellungen) in Höhe von TEUR 3.943.684 ausgewiesen, was rund 72 % der Bilanzsumme dieser Bilanz-
abteilung darstellt. 
Die Deckungsrückstellung wird nach den in den Geschäftsplänen vorgeschriebenen Berechnungsformeln unter Verwendung 
der geschäftsplanmäßigen Rechnungsgrundlagen berechnet. Diese Rechnungsgrundlagen beinhalten neben einer allfällig 
garantierten Mindestverzinsung auch biometrische Rechnungsgrundlagen (insbesondere Annahmen zur Langlebigkeit). 
Die gesetzlichen Vertreter haben die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen zu gewähr-
leisten, die Angemessenheit der Bewertung der Deckungsrückstellung zu überprüfen und allenfalls durch entsprechende zu-
sätzliche Rückstellungen vorzusorgen. 
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Bilanz zum 31. Dezember 2020
Aktiva in EUR, Vorjahr in TEUR                                            31.12.2019 31.12.2020 
A. Anlagevermögen ..............................................................1.200.791 1.274.332.567 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände ...................................16.145 18.850.902 
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte ......................................................................7.838 16.959.059 
2. Firmenwert .......................................................................................2 1.892 
3. geleistete Anzahlungen ..............................................................8.304 1.889.951 
II. Sachanlagen ........................................................................568.970 612.775.578 
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, 
einschließlich der Bauten auf fremdem Grund ............................311.846 317.189.338 
2. technische Anlagen und Maschinen .........................................66.400 81.558.795 
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.............150.115 159.227.141 
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau ..............................40.609 54.800.304 
III. Finanzanlagen ....................................................................615.676 642.706.087 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen....................................552.259 588.146.925 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ..................................600 1.046.867 
3. Beteiligungen.............................................................................8.168 8.400.000 
4. Wertpapiere des Anlagevermögens..........................................54.648 44.648.272 
5. Sonstige Ausleihungen .....................................................................0 464.023 
B. Umlaufvermögen .................................................................524.781 442.491.420 
I. Vorräte ....................................................................................14.775 15.365.752 
1. Hilfs- und Betriebsstoffe.............................................................9.390 10.371.864 
2. Waren........................................................................................5.385 4.993.888 
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ...........461.214 414.647.671 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen........................225.827 236.847.885 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 0; Vorjahr: TEUR 0 
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen................27.465 45.825.706 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 0; Vorjahr: TEUR 0 
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ....................................487 105.623 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 0; Vorjahr: TEUR 0 
4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände...............207.435 131.868.457 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 7.293.910; Vorjahr TEUR 9.504 
III. Wertpapiere ..........................................................................29.357 0 
sonstige Wertpapiere...................................................................29.357 0 
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ....................19.435 12.477.996 
C. Rechnungsabgrenzungsposten..............................................32.017 32.988.297 
D. Aktive latente Steuern............................................................65.210 49.813.856 
..............................................................................................1.822.797 1.799.626.139

Passiva in EUR, Vorjahr in TEUR                                         31.12.2019 31.12.2020 
A. Eigenkapital .........................................................................736.205 707.945.087 
I. eingefordertes und einbezahltes Grundkapital .....................337.763 337.763.190 
gezeichnetes Grundkapital .........................................................337.763 337.763.190 
II. Kapitalrücklagen....................................................................91.000 91.000.000 
1. gebundene...............................................................................12.237 12.236.810 
2. nicht gebundene ......................................................................78.763 78.763.190 
III. Gewinnrücklagen ..................................................................45.917 45.916.985 
1. gesetzliche Rücklage................................................................35.000 35.000.000 
2. andere Rücklagen (freie Rücklagen) .........................................10.917 10.916.985 
IV. Bilanzgewinn ......................................................................261.524 233.264.912 
davon Gewinnvortrag: 
EUR 121.014.846; Vorjahr: TEUR 109.642 
B. Investitionszuschüsse..............................................................1.415 1.167.891 
C. Rückstellungen ....................................................................670.382 676.527.738 
1. Rückstellungen für Abfertigungen..........................................110.960 114.939.591 
2. Steuerrückstellungen........................................................................0 196.500 
3. sonstige Rückstellungen........................................................559.422 561.391.647 
D. Verbindlichkeiten ................................................................381.405 384.305.488 
davon RLZ <_ 1 Jahr EUR 368.119.596; Vorjahr: TEUR 355.508 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 16.185.892; Vorjahr: TEUR 25.897 
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ....................................0 30.000.000 
davon RLZ <_ 1 Jahr EUR 30.000.000; Vorjahr: TEUR 0 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 0; Vorjahr: TEUR 0 
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ...........................................9 58.168 
davon RLZ <_ 1 Jahr EUR 58.168; Vorjahr: TEUR 9 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 0; Vorjahr: TEUR 0 
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.................150.100 140.098.937 
davon RLZ <_ 1 Jahr EUR 140 098.937; Vorjahr: TEUR 150.100 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 0; Vorjahr: TEUR 0 
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.......129.691 115.089.452 
davon RLZ <_ 1 Jahr EUR 115.089.452; Vorjahr: TEUR 129.691 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 0; Vorjahr: TEUR 0 
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ........................................0 958.178 
davon RLZ <_ 1 Jahr EUR 958.178; Vorjahr: TEUR 0 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 0; Vorjahr: TEUR 0 
6. sonstige Verbindlichkeiten .....................................................101.605 98.100.753 
davon RLZ <_ 1 Jahr EUR 81.914.861; Vorjahr TEUR 75.707 
davon RLZ > 1 Jahr EUR 16.185.892; Vorjahr: TEUR 25.897 
davon aus Steuern: EUR 9.386.151; Vorjahr: TEUR 17.847 
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 
EUR 25.483.545; Vorjahr: TEUR 23.616 
E. Rechnungsabgrenzungsposten ..............................................33.390 29.679.936 
..............................................................................................1.822.797 1.799.626.139

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
in EUR, Vorjahr in TEUR 2019 2020 
1. Umsatzerlöse......................................................................1.859.447 1.896.539.193 
2. aktivierte Eigenleistungen ..........................................................1.669 778.759 
3. sonstige betriebliche Erträge....................................................84.731 29.787.287 
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 
mit Ausnahme der Finanzanlagen...................................................4.840 2.765.607 
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ..........................2.844 15.228.938 
c) übrige ......................................................................................77.047 11.792.742 
4. Aufwendungen für Material 
und sonstige bezogene Leistungen ..........................................–392.500 –464.651.832 
a) Materialaufwand ....................................................................–46.927 –45.365.581 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .............................–345.574 –419.286.251 
5. Personalaufwand .................................................................–909.011 –938.583.013 
a) Gehälter ...............................................................................–699.566 –737.309.587 
b) soziale Aufwendungen.........................................................–209.445 –201.273.426 
aa) Aufwendungen für Altersversorgung.........................................–164 –168.393 
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen 
an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen ................................–19.864 –10.417.905 
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschrie- 
bene Sozialabgaben sowie vom Entgelt 
abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge ...................................–180.940 –182.619.449 
dd) Sonstige Sozialaufwendungen...............................................–8.477 –8.067.679 
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen ....................................–67.471 –75.011.787 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen....................................–378.853 –295.770.523 
a) Steuern, soweit nicht vom Einkommen und Ertrag ...................–8.486 –9.621.784 
b) übrige..................................................................................–370.367 –286.148.739 
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis) ...............198.012 153.088.083 
9. Erträge aus Beteiligungen.........................................................23.842 19.589.220 
davon aus verbundenen Unternehmen: 
EUR 19.589.220; Vorjahr: TEUR 23.842 
10. Erträge aus anderen Wertpapieren 
des Finanzanlagevermögens.............................................................584 458.207 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .......................................8.538 289.278 
davon aus verbundenen Unternehmen: 
EUR 162.413; Vorjahr: TEUR 262 
12. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu 
Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens ...............8.965 32.193.858 
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen .......................................–22.979 –44.707.450 
davon Abschreibungen: 
EUR 44.707.450; Vorjahr: TEUR 20.005 
davon Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen: 
EUR 44.704.350; Vorjahr: TEUR 20.005 
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen.......................................–3.399 –2.364.513 
15. Zwischensumme aus Z 9 bis 14 (Finanzergebnis)................15.550 5.458.599 
16. Umgründungsgewinn (+) /-verlust (-) ......................................–811 959.674 
17. Ergebnis vor Steuern ..........................................................212.750 159.506.356 
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag ....................................–60.868 –47.256.289 
a) laufende Steuern vom Einkommen und Ertrag........................–49.005 –31.860.601 
b) latente Steuern vom Einkommen und Ertrag...........................–11.863 –15.395.689 
19. Ergebnis nach Steuern .......................................................151.882 112.250.066 
20. Jahresüberschuss ..............................................................151.882 112.250.066 
21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr ...........................................109.642 121.014.846 
22. Bilanzgewinn......................................................................261.524 233.264.912

UGB-Einzelabschluss 2020 der Österreichische Post Aktiengesellschaft, Wien

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
1. Allgemeine Angaben 
Die Österreichische Post AG ist die landesweit führende Logistik- und Postdienstleisterin. Zu 
den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Print-
medien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post AG zählt zu den größten Privat-
kund*innennetzen des Landes und bietet seinen Kunden*innen in ganz Österreich hochwer -
tige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die 
flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirt-
schaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrech-
terhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Der 
Sitz der Österreichischen Post AG befindet sich in Wien, Österreich. Die Anschrift lautet 
 Rochusplatz 1, 1030 Wien. Die Gesellschaft ist in das Firmenbuch beim Handelsgericht Wien 
zu FN 180219d eingetragen. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine große Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 221 UGB. Die Österreichische Post AG ist ein konsolidierungspflich -
tiges Mutterunternehmen im Sinne des § 244 UGB und stellt gemäß § 245a Abs.1 UGB ihren 
Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) auf. 
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
2.1 Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den 
Rechnungslegungsvorschriften des österreichischen Unternehmensgesetzbuches (UGB) in 
der geltenden Fassung, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so-
wie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens zu vermitteln, erstellt. Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurde 
der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten. Bei der Bewertung der einzelnen Vermögens-
gegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und eine Fort-
führung des Unternehmens unterstellt. Dem Vorsichtsprinzip wurde Rechnung getragen, in-
dem nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkenn-
baren Risiken und drohenden Verluste wurden berücksichtigt. Die Darstellung der Gewinn- 
und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren. Der Jahresabschluss wurde 
in Euro aufgestellt. Alle Beträge, sofern nicht anders angeführt, sind in tausend Euro (TEUR) 
angegeben. Bei Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können durch 
Verwendung automatisierter Rechenhilfen rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten. 
Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Im 

Geschäftsjahr 2020 kam es zu einer Schätzungsänderung bei der Ermittlung der Rückstel-
lungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder. Anstelle des bisherigen Ansatzes von Fluk-
tuationsabschlägen werden nunmehr dienstzeitabhängige Fluktuationswahrscheinlichkeiten 
zur Berücksichtigung der zukünftigen Fluktuation von Mitarbeitenden angesetzt. Mit der Um-
stellung auf Fluktuationswahrscheinlichkeiten kann die Auswirkung der Fluktuation auf die 
Höhe der Rückstellungen verlässlicher geschätzt werden. Bei der Rückstellung für Jubiläums-
gelder führte diese Schätzungsänderung zu einer um TEUR 11.777 geringeren Rückstellung. 
Die Auswirkungen aus dieser Umstellung wurden vollständig im Geschäftsjahr 2020 in der 
Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen (Erträge aus der 
Auflösung von Rückstellungen) erfasst. Die Auswirkungen bezogen auf die Rückstellung für 
Abfertigungen waren betraglich unwesentlich. 
2.2 COVID-19 Pandemie Aufgrund der außergewöhnlichen Situation in der aktuellen COVID-
19 Pandemie wurden die möglichen Auswirkungen auf Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses gesondert bzw. vertiefend untersucht. In die 
Planungsrechnungen für die Unternehmensbewertungen der Anteile an verbundenen Unter-
nehmen sowie für die Bewertung der Immobilien wurden die rückläufigen Erwartungen an 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aufgrund der bestehenden Unsicherheiten durch die 
COVID 19-Pandemie berücksichtigt. Insgesamt ergab sich daraus kein Bedarf für eine außer-
planmäßige Abschreibung bzw. keine wesentliche Auswirkung auf den beizulegenden Wert 
der Immobilien. Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen 
Forderungen wurden die erwarteten Ausfallswahrscheinlichkeiten angepasst. Die Auswir-
kungen daraus waren betraglich unwesentlich bzw. waren bislang auch keine wesentlichen 
Zahlungsausfälle zu beobachten. Die Österreichische Post AG musste als Vermieterin keine 
wesentlichen Zugeständnisse im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie einräumen 
bzw. kam es auch zu keinen wesentlichen Mietausfällen. Im Rahmen der im Geschäftsjahr 
2020 eingeführten COVID-19 Investitionsprämie für Unternehmen hat die Österreichische 
Post AG Investitionsförderungen in Höhe von TEUR 5.672 für ein Investitionsvolumen von 
TEUR 41.605 beantragt. Die Erfassung der Investitionsförderung erfolgt erst nach Erhalt der 
Förderung, was voraussichtlich im Geschäftsjahr 2022 (Zwischenabrechnung) bzw. 2024 
(Endabrechnung) der Fall sein wird. Somit ergeben sich daraus keine Auswirkungen für den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Es wurden keine Kurzarbeit und auch sonst keine 
staatlichen Beihilfen (wie zB Fixkostenzuschuss) in Anspruch genommen. Es gibt derzeit keine 
Anhaltspunkte, die gegen eine Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Österreichischen 
Post AG sprechen. 
2.3 Anlagevermögen: Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit 
den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, 
angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauernder Wert-
minderung durchgeführt. Zuschreibungen werden bei Wegfall der Gründe für eine außerplan-
mäßige Abschreibung bzw. bei einer Wertaufholung maximal auf die fortgeschriebenen An-
schaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen werden 
linear unter Zugrundelegung folgender Nutzungsdauern und Abschreibungssätze berechnet: 
                                                                              Nutzungsdauer Abschreibungssatz 
                                                                                        in Jahren in % 
Immaterielle Vermögensgegenstände....................................3 - 10 10,00 - 33,33 
Gebäude ..............................................................................10 - 50 2,00 - 10,00 
Technische Anlagen und Maschinen ......................................8 - 10 10,00 - 12,50 
Fuhrpark..................................................................................4 - 8 12,50 - 25,00 
EDV- und technische Ausstattung ............................................3 - 6 16,67 - 33,33 
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung........................5 - 20 5,00 - 20,00  
Für Zugänge des 1. Halbjahres wird die volle Jahresabschreibung, für Zugänge des 2. Halb-
jahres die halbe Jahresabschreibung angesetzt. Geringwertige Vermögensgegenstände mit 
Anschaffungskosten kleiner als EUR 800 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In der 
Entwicklung des Anlagevermögens werden sie als Zu- und Abgang sowie Abschreibung des 
Geschäftsjahres ausgewiesen. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. 
Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn der beizulegende Zeitwert 
zum Abschlussstichtag niedriger ist und die Wertminderungen voraussichtlich von Dauer 
sind. Bei Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wird der beizulegende 
Wert auf Basis einer Unternehmensbewertung ermittelt. Es werden hierfür die erwarteten 
künftigen Cashflows mithilfe der Discounted-Cashflow-Methode unter Verwendung eines 
durchschnittlichen Kapitalkostensatzes (Weighted Average Cost of Capital) auf ihren Barwert 
abgezinst. Die Ermittlung des beizulegenden Wertes für die bank99 AG erfolgt unter Anwen-
dung eines Ertragswertverfahrens in Form des Dividend Discount Modells. Dabei werden die 
den Eigentümer*innen zufließenden zukünftigen Ausschüttungen unter Verwendung eines 
Eigenkapitalkostensatzes auf ihren Barwert abgezinst. 
2.4 Umlaufvermögen Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Die Bestandswertermittlung wird in einem 
ersten Schritt nach dem gleitenden Durchschnittspreisverfahren durchgeführt. Der zweite 
Schritt der Bewertung umfasst eine gegebenenfalls erforderliche Abwertung auf einen zum 
Bilanzstichtag unter dem Durchschnittspreis liegenden niedrigeren Einkaufspreis. Der letzte 
Bewertungsschritt berücksichtigt die Gängigkeit der Vorräte. Nach Maßgabe der Umschlag-
häufigkeit werden, wenn nötig, vom Bestandswert entsprechende Abschläge (bis zu 100 %) 
vorgenommen. Die Forderungen werden zum Nennwert angesetzt und zum Abschlussstichtag 
auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgewertet. Der niedrigere beizulegende Wert wird 
anhand von statistisch ableitbaren Erfahrungswerten aus gleich gelagerten Sachverhalten 
ermittelt. Zusätzlich werden erkennbare Einzelrisiken bei wesentlichen Forderungen berück-
sichtigt. Soweit erforderlich, wird eine spätere Fälligkeit von Forderungen durch Abzinsung 
berücksichtigt. Sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet, soweit 
nicht im Fall erkennbarer Einzelrisiken der niedrigere beizulegende Wert angesetzt wird. Wert-
papiere des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um eine 
allfällige außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert, ange-
setzt. Zuschreibungen werden bei Wertaufholungen bis zur Höhe der Anschaffungskosten 
vorgenommen. Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Fremdwährungsforde-
rungen werden mit dem Entstehungskurs oder mit dem niedrigeren Devisengeldkurs des Bi-
lanzstichtages angesetzt. Die Forderungen aus dem internationalen Postgeschäft werden 
großteils in Euro bzw. Sonderziehungsrechten abgerechnet. Die Bewertung der Sonderzie-
hungsrechte erfolgt zum Referenzkurs des International Monetary Fund zum Bilanzstichtag. 
2.5 Latente Steuern Für Unterschiede zwischen unternehmensrechtlichen und steuerrecht-
lichen Wertansätzen bei Vermögensgegenständen, Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten, 
die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich ausgleichen, werden latente Steuern an-
gesetzt. Führen diese Unterschiede in Zukunft zu einer Steuerentlastung werden aktive latente 
Steuern in der Bilanz ausgewiesen. Ergibt sich aus den Unterschieden insgesamt eine Steuer -
belastung wird eine Rückstellung für passive latente Steuern gebildet. 
2.6 Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse werden nach der Bruttomethode erfolgs-
neutral in einem gesonderten Passivposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der 
betroffenen Anlage ertragswirksam aufgelöst. 
2.7 Rückstellungen: Rückstellungen für Abfertigungen werden für gesetzliche und vertrag -
liche Ansprüche von Angestellten gebildet. Die Rückstellung wird nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen unter Zugrundelegung der Vorschriften der International Financial Re-
porting Standards (IAS 19) berechnet. Die Bewertung erfolgt nach der Methode der laufen den 
Einmalprämien (Projected Unit Credit Method) unter Zugrundelegung eines gesetzlichen Pen-
sionsantrittsalters von 60 bis 65 Jahren für weibliche und von 65 Jahren für männliche Ange-
stellte unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen gemäß Pensionsharmonisie-
rungsgesetz 2003 und der schrittweisen Anhebung des Regelpensionsalters für Frauen. Be-
amt*innen haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Abfertigungszahlungen. Der sich aus der 
Aufzinsung der Rückstellung für Abfertigungen ergebende Zinsaufwand wird im Finanzergebnis 
erfasst. Die sich aus der Änderung der Parameter ergebenden Effekte werden im Personalauf-
wand ausgewiesen. Die in der versicherungsmathematischen Berechnung berücksichtigten 
biometrischen Annahmen beruhen auf den von der Akturvereinigung Österreichs 2018 veröf-
fentlichten Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung (Pensionstafeln AVÖ 2018-P). 
Folgende Parameter wurden der Berechnung zu Grunde gelegt: 
                                                                                               2019                            2020 
Rechnungszinssatz .............................................................1,25 %                         1,00 % 
Gehaltssteigerung ...............................................................3,25 %                         3,25 % 
Fluktuationswahrscheinlichkeit 
(2019: Fluktuationsabschlag) (gestaffelt)...............0,05 % - 0,51 %                         0,00 %  
Für Dienstnehmer*innen, deren Dienstverhältnis nach dem 31. Dezember 2002 begonnen 
hat, werden die Abfertigungsverpflichtungen durch die laufende Entrichtung entsprechender 
Beiträge an eine Mitarbeitervorsorgekasse abgegolten. Die sonstigen Rückstellungen werden 
in Höhe des bestmöglich geschätzten Erfüllungsbetrages gebildet und berücksichtigen alle 
erkennbaren Risiken und der Höhe nach noch nicht feststehenden Verbindlichkeiten. Rück-
stellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem marktüblichen 
Zinssatz (0,00 % - 0,75 %) abgezinst. Sie umfassen im Wesentlichen Vorsorgen für Personal, 
für Verpflichtungen zur Zahlung von Jubiläumsgeldern, für noch nicht konsumierte Urlaube, 
Unterauslastungen, Verpflichtungen für Personalanpassungsmaßnahmen und sonstige un-
gewisse Verbindlichkeiten. Für Verpflichtungen zur Zahlung von Jubiläumsgeldern wird eine 
Rückstellung gebildet. In der Österreichischen Post AG bestehen zum Teil Verpflichtungen 
gegenüber Mitarbeitenden, bei Erreichen einer bestimmten Dienstzugehörigkeit Jubiläums-
gelder auszuzahlen. Jubiläumsgelder gebühren den Beamt*innen und den Angestellten nach 
Dienstordnung der Österreichischen Post AG nach 25 Dienstjahren in Höhe eines 2-fachen 
Monatsgehaltes und nach 40 Dienstjahren in Höhe eines 4-fachen Monatsgehaltes. Eine Ju-
biläumszuwendung in Höhe des 4-fachen Monatsgehaltes kann gewährt werden, wenn der*die 
Beamt*in nach einer Dienstzeit von 35 Jahren aus dem Dienststand ausscheidet und spätes -
tens am Tag des Ausscheidens das 65. Lebensjahr vollendet. Die Angestellten im Kollektiv-
vertrag Teil 1 erhalten Jubiläumsgelder nach 20 Dienstjahren in Höhe eines Monatsbezuges, 
nach 25 Dienstjahren in Höhe eines 1,5-fachen Monatsgehaltes, nach 35 Dienstjahren in Höhe 
eines 2,5-fachen Monatsgehaltes und nach 40 Dienstjahren in Höhe eines 3,5-fachen Mo-
natsgehaltes. Die Berechnung erfolgt analog dem Verfahren für die Abfertigungsrückstellung 
nach der Methode der laufenden Einmalprämien (Projected Unit Credit Method). Ebenso 
erfolgt die Berücksichtigung biometrischer Annahmen in der Berechnung analog zu dem unter 
den Rückstellungen für Abfertigungen beschriebenen Vorgehen. Der sich aus der Aufzinsung 
der Rückstellungen für Jubiläumsgelder ergebende Zinsaufwand wird im Finanzergebnis 
 erfasst. Die sich aus der Änderung der Parameter ergebenden Effekte werden im Personal-
aufwand ausgewiesen. Die Effekte aus der Umstellung von Fluktuationsabschlägen auf Fluk-
tuationswahrscheinlichkeiten wurden in den sonstigen betrieblichen Erträgen (Erträge aus 
der Auflösung von Rückstellungen) erfasst. 
Folgende Parameter wurden der Berechnung zu Grunde gelegt: 
                                                                                               2019                            2020 
Rechnungszinssatz .............................................................1,00 %                         0,75 % 
Gehaltssteigerung ...............................................................3,00 %           2,75 % - 3,25 % 
Fluktuationswahrscheinlichkeit 
(2019: Fluktuationsabschlag) (gestaffelt).............7,07 % - 29,53 %         2,70 % - 21,50 %  
Unter der Rückstellung für Unterauslastung werden Vorsorgen im Zusammenhang mit 
 Mitarbeitenden subsumiert, die im Unternehmen ihren Arbeitsplatz verlieren bzw. ihre bis-
herige Tätigkeit nicht mehr ausüben können und anderweitig nicht mehr eingesetzt werden 
können. Dabei handelt es sich um Vorsorgen für Mitarbeitende, die der Organisationseinheit 
Post-Arbeitsmarkt zugeordnet wurden und deren Dienstverhältnis zu drohenden Verlusten 
aus schwebenden Geschäften führen. Weiters handelt es sich um Rückstellungen für beamtete 
Mitarbeitende, die sich in einem Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit befinden, sowie um Vorsorgen für Mitarbeitende, die sich im Programm zum 
möglichen Ressortwechsel in verschiedene Bundesministerien befinden. Die Rückstellung 
für den Post-Arbeitsmarkt wird für künftige Personalaufwendungen von unkündbaren Mit-
arbeitenden (vor allem beamtete Mitarbeitenden) gebildet, die im Rahmen des laufenden post-
internen Organisationsprozesses zur Anpassung an die sich ändernden Marktbedingungen 
ihren Arbeitsplatz verlieren und im Unternehmen nicht mehr oder nur mehr in einem unter-
geordneten Ausmaß zur Leistungserbringung eingesetzt werden können. Diese Dienstver-
hältnisse führen zu drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften, da bei diesen keine 
Ausgewogenheit der Leistungsbeziehung besteht. Die Berechnung des Rückstellungsbetrags 
erfolgt als Barwert der bis zur Pensionierung der jeweiligen Mitarbeitenden anfallenden 
 Aufwendungen unter Ansatz eines durchschnittlichen Unterauslastungsgrades sowie unter 
Berücksichtigung eines Fluktuationsabschlags. Sofern unkündbare Mitarbeitende mangels 
Einsatzmöglichkeit im Unternehmen zu nicht kostendeckenden Konditionen an externe Unter-
nehmen verleast werden, erfolgt die Ermittlung der Rückstellung unter Ansatz der prozen-
tuellen Kostenunterdeckung. Sämtliche Parameter werden laufend evaluiert und an sich än-
dernde Verhältnisse angepasst. Für beamtete Mitarbeitende, die sich in einem Verfahren zur 

Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit befinden, werden für noch zu erbrin-
gende Leistungen Vorsorgen gebildet. Die Ermittlung der Rückstellung erfolgt als Barwert 
der noch zu erbringenden Leistungen für den Zeitraum der erwarteten durchschnittlichen 
Verfahrensdauern. Die Rückstellung für Mitarbeitende, die sich im Programm zum möglichen 
Ressortwechsel in verschiedene Bundesministerien befinden, basiert auf einer im Oktober 
2013 mit dem Bund abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum möglichen Ressortwechsel 
von Post-Mitarbeitenden in verschiedene Bundesministerien. Dabei werden Ansprüche für 
Mitarbeitende, die einem Wechsel bereits zugestimmt haben, für einen bestimmten festge-
legten Zeitraum übernommen und entsprechend rückgestellt. Der Barwert der einzelnen Rück-
stellungen wird unter Ansatz eines Abzinsungssatzes, der erwarteten Gehaltssteigerung sowie 
eines Fluktuationsabschlages ermittelt. 
Folgende Parameter wurden bei der Berechnung der Rückstellungen für den Post-Arbeitsmarkt 
zugrunde gelegt und deren Veränderung führte – ceteris paribus – jeweils zu folgenden Än-
derungen der Rückstellung für den Post-Arbeitsmarkt: 
Post Arbeitsmarkt                                              2019             2020       Änderung in TEUR 
Rechnungszinssatz.........................................0,50 %          0,25 %                           2.212 
Gehaltssteigerung ..........................................2,75 %          2,75 %                                  0 
Fluktuationsabschlag....................................21,00 %        14,00 %                         13.747 
Unterauslastungsgrad ..................................83,50 %        75,70 %                       –14.492 
Die Veränderung der Parameter führte gesamt zu einer Erhöhung der Rückstellung für den 
Post-Arbeitsmarkt in Höhe von TEUR 153. 
Folgende Parameter wurden bei der Berechnung der Rückstellungen für Mitarbeitende, die 
sich in einem Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand bzw. im Programm zum möglichen 
Ressortwechsel befinden, zugrunde gelegt: 
Sonstige Unterauslastung                                                      2019                            2020 
Rechnungszinssatz................................................0,00 % - 0,75 %           0,00 % - 0,50 % 
Gehaltssteigerung ...............................................................2,75 %                         2,75 %  
2.8 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag unter Bedacht -
nahme auf den Grundsatz der Vorsicht angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden 
mit ihrem Entstehungskurs oder mit dem höheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag be-
wertet. Verbindlichkeiten aus dem internationalen Postverkehr werden großteils in Euro bzw. 
in Sonderziehungsrechten abgerechnet. Die Bewertung der Sonderziehungsrechte erfolgt 
zum Bilanzstichtag mit dem Referenzkurs des International Monetary Fund. 
2.9 Umsatzsteuer 
UMFANG DER UMSATZSTEUERBEFREIUNG In der Europäischen Union stellen die Post -
dienste ein wesentliches Instrument für Kommunikation und Informationsaustausch dar und 
spielen eine grundlegende Rolle im Rahmen der Zielsetzungen des sozialen, wirtschaftlichen 
und territorialen Zusammenhalts in der Union. Um diese Zielsetzung zu erreichen, werden 
die Mitgliedsstaaten verpflichtet, einen Universaldienst sicherzustellen, der ständig flächen-
deckend postalische Dienstleistungen einer bestimmten Qualität zu tragbaren Preisen für alle 
Nutzer*innen bietet. Aus diesem Grund sind gemäß Artikel 132 der EU-Richtlinie über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (2006/112/EG) dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten 
(und somit auch von öffentlichen Posteinrichtungen ausgeführten Dienstleistungen) steuerfrei. 
Das Urteil des EuGHs (C-357/07) konkretisiert den Begriff „öffentliche Posteinrichtungen“ 
und schränkt die Umsatzsteuerbefreiung auf Leistungen ein, die ein*e Betreiber*in von Uni-
versaldienstleistungen als solcher ausführt. Durch die Verpflichtung, diese Regelungen in 
die nationale Rechtslage zu übernehmen, wurde im österreichischen Umsatzsteuergesetz 
mit Wirkung 1. Jänner 2011 festgeschrieben, dass nur mehr Universaldienstleistungen (v.a. 
Briefe bis 2 kg und Pakete bis 10 kg) eines Universaldienstbetreibers umsatzsteuerfrei sind 
(§ 6 Abs 1 Z 10 lit b UStG). Vom Universaldienst ausdrücklich ausgenommen und daher auch 
von der oben genannten Umsatzsteuerbefreiung sind jedoch Postsendungen, die bei Verteil-
zentren ausgeliefert werden. Dies gilt auch für Leistungen, deren Bedingungen individuell 
ausgehandelt worden sind. 
PRO-RATA-SATZ Der Leistungsumfang der Österreichischen Post AG umfasst Produkte und 
Dienstleistungen, die gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) sowohl steuerfrei (v.a. Universal-
dienstleistungen sowie die Vermittlung von Bankdienstleistungen) als auch steuerpflichtig 
(restliche Produkte) behandelt werden. Können Aufwendungen nicht exakt einem Umsatz zu-
geordnet werden, so kommt beim Vorsteuerabzug der sogenannte Pro-rata-Satz zur Anwen-
dung. Dieser stellt die Relation der steuerpflichtigen Umsätze zu den gesamten Umsätzen dar 
und betrug im Geschäftsjahr 2020: 59,96 % (2019: 56,85 %). 
2.10 Anrechnung von Vordienstzeiten für (ehemals) bundesbedienstete Mitarbeitende 
Mit Entscheid vom 11. November 2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nach Vorlage 
durch den österreichischen Verwaltungsgerichtshof (VwGH) festgestellt, dass die im Jahr 
2010 gesetzlich festgelegte Methodik zur Beseitigung der Altersdiskriminierungen im Ge-
haltssystem der Bundesbediensteten dem Unionsrecht widerspricht. Nachdem die Thematik 
der Anrechnung von Vordienstzeiten nicht nur die der Österreichischen Post AG zugeteilten 
Beamt*innen, sondern alle Beamt*innen des Bundes betraf, hat der österreichische Nationalrat 
reagiert und bereits mit 21. Jänner 2015 eine umfassende Reform des Besoldungssystems 
des Bundes vorgenommen. Mit dieser Reform wurde der Hauptkritikpunkt des EuGHs auf-
gegriffen und umfassend beseitigt. Diese Besoldungsreform wurde selbstverständlich auch 
für die bei der Österreichischen Post AG beschäftigten Beamt*innen umgesetzt. In einem 
neuerlichen Vorabentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof zur Anrechnung 
von Vordienstzeiten im Bundesdienst erging am 8. Mai 2019 eine Entscheidung durch den 
EuGH, wonach die Besoldungsreform 2015 ungenügend war. Als Folge daraus wurde eine 
weitere Novellierung des Beamtendienstrechts seitens der Bundesregierung vorgenommen, 
nach der für jeden (ehemals) bundesbediensteten Mitarbeitenden die Frage der Anrechnung 
der Vordienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr auf Einzelfallbasis neu zu beurteilen ist. Die Ös-
terreichische Post AG hat mit der Umsetzung der Novelle zwischenzeitlich begonnen und im 
Wege einer bestmöglichen Schätzung zum 31. Dezember 2020 eine Rückstellung in Höhe 
von TEUR 16.903 (31.12.2019: TEUR 14.206) für die aus der Neuermittlung des Besoldungs-
dienstalters resultierenden Nachzahlungen gebildet. 
2.11 Beendigung der Zusammenarbeit mit der BAWAG P. S. K. Mit Schreiben vom 9. No-
vember 2017 hat die BAWAG P.S.K. die Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit 
in den Bereichen Vertrieb von Finanzprodukten, Schaltertransaktionen und gemeinsame 
 Nutzung von Infrastruktur (Filialstandorte) mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 gekündigt. 
In der Folge wurde zwischen den Parteien die einvernehmliche und schrittweise Entflechtung 
der Kooperation bis spätestens 2020 vertraglich vereinbart, wobei für einzelne Leistungen 
die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung bestand. Ende 2019 wurde zwischen den Parteien 
eine endgültige Beendigung der Kooperation im Wesentlichen bis Ende April 2020 vereinbart. 
2.12 Rückforderung von Beiträgen aus der Gehaltsabrechnung der Beamt*innen Die Ös-
terreichische Post AG bzw. ihre Rechtsvorgängerin haben im Zeitraum vom 1. Mai 1996 bis 
zum 31. Mai 2008 für die ihnen zugewiesenen Beamt*innen Beiträge aus der Gehaltsabrech-
nung abgeführt. Aufgrund eines VwGH-Erkenntnisses des Jahres 2015 bestand dafür jedoch 
keine gesetzliche Verpflichtung. Daraus resultierend wurden der Österreichischen Post AG 
von 2015 bis 2019 Beiträge in Höhe von insgesamt TEUR 141.115 vom Bundesfinanzgericht 
(BFG) zugesprochen. Im Gegenzug für die bislang insgesamt zugesprochenen Beiträge be-
stehen für die Österreichische Post AG allerdings Verpflichtungen für etwaige Ersatzleistungen, 
die auf Basis einer Zahlungsaufforderung des Bundeskanzleramts per 31. Dezember 2020 in 
Höhe von TEUR 99.567 (31.12.2019: TEUR 99.567) rückgestellt wurden. Die Höhe der Er-
satzleistungen ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da aufgrund der Unsicherheiten 
in der Datenlage Auffassungsunterschiede zwischen dem Bundeskanzleramt und der Öster-
reichischen Post AG bestehen. 
2.13 Datenschutz Die Datenschutzbehörde (DSB) hat in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 
Verwaltungsstrafverfahren gegen die Österreichische Post AG wegen der Rechtswidrigkeit 
der Verarbeitung von (als personenbezogen qualifizierten) Daten und der Verletzung von Be-
troffenenrechten im Sinne der DSGVO eingeleitet. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Kon-
zernabschlusses kamen diese Verfahren noch zu keinem finalen Abschluss. Zusätzlich ist die 
Österreichische Post AG beklagte Partei in einer Reihe von zivilrechtlichen Schadenersatz-
verfahren. In keinem dieser Verfahren ist es bislang zu einem rechtsgültigen Urteil gekommen. 
Für mögliche Risiken aus den Verwaltungsstrafverfahren sowie den zivilrechtlichen Scha-
denersatzverfahren wurden im Wege einer bestmöglichen Schätzung Rückstellungen erfasst, 
die mit erheblichen Schätzunsicherheiten behaftet sind.  
3. Erläuterungen zur Bilanz 
3.1 Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die 
Aufgliederung der Abschreibung des Geschäftsjahres sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) dar-
gestellt. Die Summe der in der Bilanz ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände, 
die von einem verbundenen Unternehmen erworben wurden, beträgt TEUR 258 (2019: TEUR 
752). In den Sachanlagen ist bei den Grundstücken der Österreichischen Post AG ein Grund-
wert von TEUR 88.829 (2019: TEUR 85.598) enthalten. Die Anteile an verbundenen Unterneh -
men wurden in Höhe von TEUR 44.562 (2019: TEUR 20.005) außerplanmäßig  abgeschrieben: 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
bank99 AG..............................................................................................0               40.356 
Post 104 Beteiligungs GmbH ...........................................................3.139                 4.206 
Post 206 Beteiligungs GmbH ...........................................................5.025                        0 
Post Systemlogistik GmbH ..............................................................4.377                        0 
Post 301 Beteiligungs GmbH ...........................................................4.355                        0 
Neutorgasse 7 Projektentwicklungs AG & CO OG .............................2.496                        0 
Post 202 Beteiligungs GmbH ..............................................................512                        0 
sendhybrid ÖPBD GmbH, Wien...........................................................102                        0 
......................................................................................................20.005               44.562 
Die außerplanmäßige Abschreibung der bank99 AG in Höhe von TEUR 40.356 wurde aufgrund 
der entstandenen Anlaufverluste und der Ertragsaussichten der Zukunft vorgenommen. 
Der Buchwert und der beizulegende Zeitwert der Wertpapiere des Anlagevermögens betragen 
zu den Stichtagen: 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
Buchwert .......................................................................................50.437               40.437 
Beizulegender Zeitwert...................................................................50.689               40.691 
Im Geschäftsjahr 2020 wurden Zuschreibungen der Anteile an verbundenen Unternehmen 
in Höhe von TEUR 23.370 vorgenommen (2019: TEUR 0): 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
Post 206 Beteiligungs GmbH ..................................................................0               18.254 
Post 104 Beteiligungs GmbH ..................................................................0                 3.293 
Post & Co Vermietungs OG .....................................................................0                 1.823 
...............................................................................................................0               23.370 
Zum 31. Dezember 2020 bestehen keine Ausleihungen des Finanzanlagevermögens mit einer 
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (2019: TEUR 0).  
Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen der Österreichischen Post AG 

Anteil Eigenkapital Jahres- 
zum zum ergebnis 

31.12.2020 31.12.2020 2020 
Name und Sitz der Gesellschaft in % TEUR TEUR 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
Medien.Zustell GmbH, Wien*)...................................100,00 1.915 1.008 
Post IT Services GmbH, Wien (vormals OMNITEC 
Informationstechnologie-Systemservice GmbH).......100,00 690 299 
Post & Co Vermietungs OG, Wien**).........................100,00 185.727 5.754 
Post 001 Finanzierungs GmbH, Wien.........................100,00 82.899 51 
Post 102 Beteiligungs GmbH, Wien ...........................100,00 8.029 294 
Post 104 Beteiligungs GmbH, Wien ...........................100,00 9.994 –593 
Post 106 Beteiligungs GmbH, Wien*)........................100,00 109 –18 
Post 107 Beteiligungs GmbH, Wien*)........................100,00 5.796 4.187 
Post 202 Beteiligungs GmbH, Wien ...........................100,00 130 –34 
Post 206 Beteiligungs GmbH, Wien ...........................100,00 85.438 18.472 
Post 207 Beteiligungs GmbH, Wien*)........................100,00 43.184 3.449 
Post 301 Beteiligungs GmbH, Wien*)........................100,00 11.306 –4.331 
Post Immobilien GmbH, Wien*) ................................100,00 717 –12 
Post Wertlogistik GmbH, Wien*)...............................100,00 4.803 –956 
EMD - Elektronische- u. Mikrofilm- 
Dokumentationssysteme Ges.m.b.H., Haid ...............100,00 1.380 –200 
Post Systemlogistik GmbH, Wien*)...........................100,00 8.484 –2.155 
feibra GmbH, Wien*).................................................100,00 6.741 3.321 
adverserve Holding GmbH, Wien...............................100,00 324 –263 
Post 108 Beteiligungs- und 
Dienstleistungs GmbH, Wien*) ...................................99,80 218 178 

bank99 AG, Wien.........................................................80,00 45.711 –30.716 
ACL advanced commerce labs GmbH, Graz .................70,00 3.635 2.825 
sendhybrid ÖPBD GmbH, Wien ...................................51,00 –493 –197 
Beteiligungen 
PHS Logistiktechnik GmbH, Graz ................................48,36 200 –321 
ADELHEID GmbH, Berlin .............................................23,58 30.581 –17 
*) Unternehmensgruppe i.S.d. § 9 KStG 
**) Österreichische Post AG als unbeschränkt haftende Gesellschafter*in beteiligt  
Mit 19. Juni 2020 und 17. Dezember 2020 hat die Österreichische Post AG weitere 8% bezie-
hungsweise 10% der Anteile an der adverserve Holding GmbH erworben. Die Österreichische 
Post AG hält damit 100% der Anteile an der Gesellschaft. Im Zuge der Erwerbe wurden die 
Anschaffungskosten um TEUR 389 angepasst. Mit 1. Jänner 2020 hat die Österreichische 
Post AG weitere 50 % der Anteile an der OMNITEC Informationstechnologie-Systemservice 
GmbH von der P.S.K. Beteiligungsverwaltung GmbH erworben, womit sich der Anteil von 50 % 
auf 100 % erhöhte. Der Kaufpreis betrug 1 EUR und wurde im Rahmen der Entflechtungsver-
einbarungen mit der BAWAG P.S.K. vereinbart (siehe Kapitel 2.11). Die Gesellschaft wurde 
im April 2020 in Post IT Services GmbH umbenannt. Mit Wirkung 31. Juli 2020 ist die Post 
Immobilien GmbH als Gesellschafterin der Neutorgasse 7 Projektentwicklungs AG & Co OG 
ausgeschieden. Das Vermögen der Gesellschaft ist somit gemäß § 142 UGB auf die verblei-
bende Gesellschafterin, die Österreichische Post AG, angewachsen. Bei der ACL advance 
commerce labs GmbH wurden die Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 197 angepasst. 
Die Anteile an der PHS Logistiktechnik GmbH wurden im Rahmen einer Kapitalerhöhung, an 
der die anderen Gesellschafter*innen nicht teilgenommen haben, von 40% auf 48,36% bei 
Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 250 erhöht. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Gesell-
schafterzuschüsse in Höhe von TEUR 84.478 (2019: TEUR 69.804) gewährt: 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
Verbundene Unternehmen 
Post 206 Beteiligungs GmbH ...........................................................2.117               36.788 
bank99 AG..............................................................................................0               30.000 
Post 301 Beteiligungs GmbH ...........................................................9.257                 5.000 
Post Systemlogistik GmbH ..............................................................6.300                 4.850 
Post 001 Finanzierungs GmbH.......................................................50.000                 3.290 
Post & Co Vermietungs OG .....................................................................0                 2.900 
Post Wertlogistik GmbH .........................................................................0                 1.400 
Post 102 Beteiligungs GmbH ...........................................................1.780                    250 
Post 202 Beteiligungs GmbH ..............................................................300                        0 
Post 107 Beteiligungs GmbH ................................................................50                        0 
......................................................................................................69.804               84.478 
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen..............................225.827             236.848 
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen .....................27.465               45.826 
Forderungen gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.......................................487                    106 
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände ....................207.435             131.868 
....................................................................................................461.214             414.648 
Die anhand von statistisch ermittelbaren Erfahrungswerten erfassten Wertberichtigungen 
für Forderungen betragen TEUR 1.760 (2019: TEUR 1.367). In den Forderungen gegenüber 
verbundenen Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 
TEUR 11.161 (2019: TEUR 4.149) und sonstige Forderungen in Höhe von TEUR 34.665 (2019: 
TEUR 23.316) enthalten. Die sonstigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 
entfallen mit TEUR 278 (2019: TEUR 141) auf Steuerumlagen, mit TEUR 15.460 (2019: TEUR 
1.825) auf sonstige Verrechnungen und Finanzierungen sowie mit TEUR 18.926 (2019: TEUR 
21.350) aus phasenkongruenten Dividendenaktivierungen und Ergebnisüberrechnungen von 
Personengesellschaften. In den Sonstigen Forderungen und Vermögensgegenständen sind 
kurzfristige Veranlagungen (Termingelder) in Höhe von TEUR 70.000 (2019: TEUR 190.000) 
enthalten, weil diese nicht zur Tilgung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen herangezogen 
werden. Die sonstigen Forderungen beinhalten Erträge in Höhe von TEUR 2.739 (2019: TEUR 
1.486), die erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden. 
3.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
Guthaben bei Kreditinstituten.........................................................17.398               11.955 
Kassenbestände ..............................................................................2.036                    523 
......................................................................................................19.435               12.478 
3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
Aktive Rechnungsabgrenzung Personal .........................................11.417               11.131 
Mietzinsvorauszahlungen ................................................................1.249                 1.172 
Sonstige Vorauszahlungen ............................................................19.351               20.686 
......................................................................................................32.017               32.988 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen für Personal betreffen vorausbezahlte Bezüge an be-
amtete Mitarbeitende. In den sonstigen Vorauszahlungen sind TEUR 6.821 (2019: TEUR 
4.310) auf vorausbezahlte Versicherungsprämien enthalten. 
3.5 Aktive latente Steuern Latente Steuern werden gemäß § 198 Abs 9 und 10 UGB nach 
dem bilanzorientierten Konzept und ohne Abzinsung auf Basis des aktuellen Körperschafts-
teuersatzes von 25 % gebildet. Die latenten Steuern stammen aus Bewertungsunterschieden 
in der Österreichischen Post AG und in der Post & Co Vermietungs OG. 
TEUR                                                               01.01.2020 31.12.2020 Veränderung 
Aktive latente Steuern insgesamt ..........................65.210 49.814 –15.396 

davon aus steuerlichen Teilwertabschreibungen ...25.099 10.085 –15.014 
davon aus Rückstellungen ....................................37.244 34.666 –2.578 
davon aus sonstigen temporären Differenzen..........2.867 5.063 2.196  

3.6 Eigenkapital Das Grundkapital der Österreichischen Post AG beträgt TEUR 337.763. Das 
Grundkapital ist in 67.552.638 auf Inhaber lautende Stückaktien unterteilt. Mit Hauptversamm-
lungsbeschluss vom 17. Juni 2020 wurde der Vorstand der Österreichischen Post AG zur 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals ermächtigt und die Satzung der Österreichischen 
Post AG wurde entsprechend angepasst. Mit Zustimmung des Aufsichtsrates kann das Grund-
kapital somit während einer Geltungsdauer von fünf Jahren bis 16. Juni 2025 im Ausmaß von 
bis zu 16.888.160,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.377.632 Stück neuen auf Inhaber lau-
tenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht werden. Weiters wurde in der Hauptversammlung 
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 16.888.160,00 EUR zur 
Ausgabe von bis zu 3.377.632 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien an Gläubiger von Finanz -
instrumenten beschlossen. Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung er-
mächtigt, eigene Aktien im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu er-
werben. Die Ermächtigung wurde in der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. April 2019 
bis zum 10. Oktober 2021 verlängert. Für das Geschäftsjahr 2020 ist gemäß Gewinnverwen-
dungsvorschlag des Vorstands eine Ausschüttung von insgesamt TEUR 108.084 (Basisdividen -
de von EUR 1,60 je Aktie) (2019: TEUR 140.509, Basisdividende von EUR 2,08 je Aktie) vorge -
sehen. Der ausschüttungsfähige Bilanzgewinn beträgt TEUR 233.265 (2019: TEUR 261.524). 
3.7 Investitionszuschüsse 
TEUR                                          01.01.    Verbrauch     Auflösung   Zuweisung     31.12. 
Grundstücke, grundstücks- 
gleiche Rechte und Bauten ..............467                                     53                 98          512 
andere Anlagen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung...............948                   6               286                              656 
Summe........................................1.415                   6               339                 98      1.168 
Die Investitionszuschüsse betreffen im Wesentlichen Zuschüsse des Bundes für E-Fahrzeuge, 
Ladeinfrastruktur und Photovoltaikanlagen. 
3.8 Rückstellungen                 Umgrün-  Umglie- Ver- Auf- Zuwei- 
TEUR                            01.01.       dung   derung brauch lösung sung 31.12. 
Abfertigungen...........110.960             0             0 5.424 387 9.790 114.940 
Steuern ................................0             0             0 0 0 197 197 

Jubiläumsgelder........79.097            0             0 4.449 12.982 5.226 66.891 
Noch nicht konsu- 
mierte Urlaube ...........31.079            0             0 31.079 0 34.232 34.232 
Unterauslastung ......173.588            0    –1.929 16.717 2.348 29.578 182.171 
Sonstige Personal- 
rückstellungen.........111.237            0             0 52.129 20.943 56.442 94.606 
Ausstehende Ein- 
gangsrechnungen......27.058     9.206            0 21.835 3.181 23.986 35.234 
Übrige sonstige .......137.363        215            0 2.647 768 14.094 148.256 

Sonstige 
Rückstellungen ........559.422     9.420   –1.929 128.856 40.223 163.557 561.392 
Rückstellungen 
gesamt......................670.382     9.420   –1.929 134.280 40.610 173.544 676.528  
Der Parameter Gehaltssteigerung blieb im Geschäftsjahr 2020 unverändert und führte daher 
zu keiner Veränderung der Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder. Die An-
passung des Rechnungszinssatzes erhöhte die Rückstellung für Abfertigungen um TEUR 
3.603. Bei der Rückstellung für Jubiläumsgelder führte die Änderung des Rechnungszinssatzes 
zu einer Erhöhung der Rückstellung um TEUR 1.062. Weiters führte bei der Rückstellung für 
Jubiläumsgelder die Umstellung von Fluktuationsabschlägen auf Fluktuationswahrschein-
lichkeiten zu einer Auflösung in Höhe von TEUR 11.777 (siehe Kapitel 2.1). Insgesamt ergab 
sich im aktuellen Geschäftsjahr bei den Rückstellungen für Unterauslastung eine Zuweisung 
in Höhe von TEUR 29.578. Darin enthalten ist die Aufzinsung in Höhe von TEUR 401 sowie 
eine Anpassung der Rückstellung aufgrund der gegenüber dem Vorjahr veränderten Parameter 
in Höhe von TEUR 306. Zusätzlich waren in Folge der Neustrukturierung des Vertriebskon-
zeptes von Finanzdienstleistungen für bisher in diesem Bereich tätige beamtete Mitarbeitende 
Vorsorgen in Höhe von TEUR 10.297 im Rahmen der Rückstellungen für Unterauslastung zu 
bilden. Im Übrigen ergab sich die Zuweisung im Wesentlichen aufgrund von Anträgen von 
Beamt*innen auf ein Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit in 
Höhe von TEUR 5.419 (2019: TEUR 2.765) sowie mit TEUR 3.159 (2019: TEUR 3.901) auf-
grund von Aufnahmen in das Programm zum möglichen Ressortwechsel. Der Verbrauch be-
trifft die laufenden Zahlungen an die rückgestellten Mitarbeitenden. Die Umgliederung in Höhe 
von TEUR –1.929 (2019: TEUR–2.832) betrifft die Rückstellung für Ressortwechsel. Nach 
der endgültigen Übernahme von Mitarbeitenden durch ein Bundesministerium sind die ge-
bildeten Vorsorgen in die Verbindlichkeiten umzugliedern. Die sonstigen personalbezogenen 
Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Vorsorgen für Erfolgsbeteiligungen und Leis-
tungsprämien, Vorsorgen für Leistungen an Mitarbeitende, die das Unternehmen verlassen 
(Überbrückungsmodell gemäß Sozialplan, Programme mit freiwilligen Abfertigungsangebo-
ten), Rückstellungen in Zusammenhang mit der Anrechnung von Vordienstzeiten für (ehemals) 
bundesbedienstete Mitarbeitende (siehe Kapitel 2.10) sowie Rückstellungen für Restruktu-
rierungen. Die Zuweisung in Höhe von TEUR 56.442 (2019: TEUR 74.899) betrifft überwiegend 
die Dotierung für Erfolgsbeteiligungen und Leistungsprämien in Höhe von TEUR 46.380 (2019: 
TEUR 54.536), die Rückstellung für Zeitguthaben in Höhe von TEUR 5.551 (2019: TEUR 
4.780), sowie die Rückstellung in Zusammenhang mit der Anrechnung von Vordienstzeiten 
für (ehemals) bundesbedienstete Mitarbeitende in Höhe von TEUR 3.465 (2019: TEUR 14.206). 
Die Verwendung in Höhe von TEUR 52.129 betrifft zum größten Teil Auszahlungen von Erfolgs -
beteiligungen und Leistungsprämien in Höhe von TEUR 43.055 (2019: TEUR 44.732), den 
Verbrauch von Zeitguthaben in Höhe von TEUR 4.780 sowie Auszahlungen für Restrukturie-
rungen in Höhe von TEUR 2.332 (2019: TEUR 2.988) und Programmen mit freiwilligen Ab-
fertigungsangeboten in Höhe von TEUR 472 (2019: TEUR 1.281). Die Auflösungen in Höhe 
von TEUR 20.943 betreffen mit TEUR 3.900 (2019: TEUR 4.067) nicht benötigte Vorsorgen 
für Programme mit freiwilligen Abfertigungsangeboten sowie mit TEUR 1.879 (2019: TEUR 
0) nicht benötigte Vorsorgen für Rechtsstreitigkeiten und mit TEUR 9.564 (2019: TEUR 6.963) 
Rückstellungen für Erfolgsbeteiligungen und Leistungsprämien. Weiters waren TEUR 4.831 
(2019: 5.583) an Rückstellungen für Restrukturierungen aufzulösen. Die übrigen sonstigen 
Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Vorsorgen für etwaige Ersatzleistungen (siehe 
Kapitel 2.11) in Höhe von TEUR 99.567 (2019: TEUR 99.567). Darüber hinaus sind Vorsorgen 
für Prozess- und Prüfungskosten sowie für Schadenfälle enthalten. Die besonderen Heraus-
forderungen in der Verteilung und Zustellung von Sendungen im Zuge der COVID-19 Pandemie 
(insbesondere aufgrund der Mehrmengen und Engpässe in den Verteilzentren) führten in hö-
herem Ausmaß zu Beschädigungen und Verzögerungen von Sendungen, wofür im Wege einer 
bestmöglichen Schätzung entsprechende Vorsorgen gebildet wurden. Von den Auflösungen 
der Rückstellungen wurden TEUR 25.078 (2019: TEUR 49.475) im Personalaufwand erfasst. 
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3.9 Verbindlichkeiten 31.12.2019 31.12.2020 
TEUR über über 
mit einer Restlaufzeit von 5 Jahre Gesamt 5 Jahre Gesamt 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten .................0 0 0 30.000 
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ........................0 9 0 58 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.........0 150.100 0 140.099 
Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen............................................0 129.691 0 115.089 
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht..................0 0 0 958 
Sonstige Verbindlichkeiten.............................................0 101.605 0 98.101 
......................................................................................0 381.405 0 384.305  
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus Lieferungen  
und Leistungen in Höhe von TEUR 8.418 (2019: TEUR 3.191) und mit TEUR 106.671 (2019: 
TEUR 126.500) aus sonstigen Verrechnungen und Finanzierungen. Die sonstigen Verbindlich -
keiten umfassen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 9.386 (2019: TEUR 17.847), 
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 25.484 (2019:  
TEUR 23.616) sowie übrige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 63.231 (2019: TEUR 60.142). 
Die übrigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Mit-
arbeitenden in Höhe von TEUR 20.104 (2019: TEUR 16.496), Verbindlichkeiten für Altersteil-
zeitmodelle in Höhe von TEUR 15.777 (2019: TEUR 19.559) sowie Verbindlichkeiten für Ab-
gaben und Beiträge gegenüber dem Bund in Höhe von TEUR 5.510 (2019: TEUR 9.607). In 
den sonstigen Verbindlichkeiten sind Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 40.532 (2019: 
TEUR 37.204) und sonstige Aufwendungen in Höhe von TEUR 174 (2019: TEUR 80) enthalten, 
die erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden. 
3.10 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
Erhaltene Vorauszahlungen für 
noch nicht erbrachte Zustellleistungen...........................................18.373               19.595 
Werktagsabgrenzung.....................................................................14.664                 9.047 
Sonstige erhaltene Vorauszahlungen ..................................................353                 1.038 
......................................................................................................33.390               29.680 
3.11 Haftungsverhältnisse Die Österreichische Post AG hat Haftungen aus Patronatserklä-
rungen in Höhe von TEUR 72.287 (2019: TEUR 107.219) im Wesentlichen für das Tochter-
unternehmen bank99 AG, Wien, übernommen. 
3.12 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
TEUR                                                                                      31.12.2019       31.12.2020 
Verpflichtungen aus der Nutzung von in der 
Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 

im folgenden Geschäftsjahr .......................................................45.700               49.211 
davon gegenüber verbundenen Unternehmen............................10.210               11.327 
in den folgenden fünf Jahren....................................................228.987             246.857 
davon gegenüber verbundenen Unternehmen............................51.051               56.636  

3.13 Aktienbasierte Vergütungsprogramme Im Jahr 2009 hat der Aufsichtsrat der Österrei-
chischen Post AG die Einführung eines aktienbasierten Vergütungsprogrammes genehmigt. 
In den Geschäftsjahren 2010 bis 2020 wurden jeweils entsprechende Vergütungsprogramme 
für Vorstandsmitglieder und Führungskräfte realisiert (sogenannte Long-Term-Incentive-
Programme). Bei diesen Programmen handelt es sich um ein aktienbasiertes und perform-
anceorientiertes Entlohnungsmodell, dessen Tranchen sich über eine dreijährige Laufzeit 
(Performancezeitraum) erstrecken und ein einmaliges Eigeninvestment als grundsätzliche 
Teilnahmebedingung vorsehen. Der Performancezeitraum erstreckt sich jeweils vom 1. Jän -
ner des Jahres der Auflage der jeweiligen Tranche bis zum 31. Dezember des drittfolgenden 
Jahres. Von den derzeitigen Vorstandsmitgliedern nehmen zum 31. Dezember 2020 die Herren 
DI Dr. Georg Pölzl, DI Peter Umundum und DI Walter Oblin an den Vergütungsprogrammen 
9 bis 11 teil. Von den ehemaligen Vorstandsmitgliedern nimmt Herr DI Walter Hitziger am 
Vergütungsprogramm 9 teil. Die für das Eigeninvestment nötige Anzahl an Aktien der Öster-
reichischen Post AG bei Programmbeginn ergibt sich für die Mitglieder des Vorstands als de-
finierter Prozentsatz des Bruttofixgehaltes dividiert durch den Referenzkurs des vierten Quar-
tals des jeweiligen Vorjahres. Das Eigeninvestment der Führungskräfte orientiert sich an der 
gewählten Investmentkategorie gemäß Teilnahmebedingungen. Zum 31. Dezember 2020 
sind für die Teilnahme am aktienbasierten Vergütungsprogramm von den Mitgliedern des 
Vorstands und den leitenden Angestellten folgende Eigeninvestments zu halten. Die für die 
bestehenden aktienbasierten Vergütungsprogramme nötigen Eigeninvestments sind in Höhe 
des Maximalwerts der für die einzelnen Tranchen notwendigen Eigeninvestments zu halten. 

Eigeninvestment Eigeninvestment Eigeninvestment 
Tranche 9 Tranche 10 Tranche 11 

in Stück Aktien (LTIP 2018 - 2020) (LTIP 2019 - 2021) (LTIP 2020 - 2022) 
Georg Pölzl......................................12.546 14.895 16.904 
Walter Oblin ......................................7.371 9.801 9.931 
Walter Hitziger...................................9.148 - - 
Peter Umundum................................6.273 7.686 7.969 
leitende Angestellte .......................158.041 160.089 174.463 
Die für die bestehenden aktienbasierten Vergütungsprogramme nötigen Eigeninvestments 
zum 31. Dezember 2020 betragen für die derzeitigen und ehemaligen Mitglieder des Vorstands 
insgesamt 43.952 Aktien (2019: 43.895). Für die teilnehmenden Führungskräfte betragen 
diese 192.955 Aktien (2019: 195.059). Das Eigeninvestment ist jeweils bis zum Ende des 
nächstfolgenden Jahres nach Ablauf des Performancezeitraums ununterbrochen zu halten. 
Die Entlohnung erfolgt auf Basis von sogenannten Bonusaktien als rechnerische Größe und 
hängt vom Ausmaß der Zielerreichung der definierten Performance Indikatoren (Earnings 
per Share, Free Cashflow und Total Shareholder Return) ab. Die Zielgrößen für die Performance 
Indikatoren werden jeweils zu Beginn der einzelnen Tranchen festgelegt, wobei die einzelnen 
Teilziele gleich gewichtet sind. Die Zielerreichung wird über einen dreijährigen Performance-
zeitraum ermittelt. Die Gesamtbonifikation richtet sich nach der Gesamtzielerreichung aus 
obigen Parametern, der Kursentwicklung der Aktie der Österreichischen Post AG und ab LTIP 
2019 - 2021 zuzüglich der während der dreijährigen Laufzeit gezahlten Dividenden. Die Ge-
samtbonifikation der Mitglieder des Vorstands sowie der teilnehmenden Führungskräfte ist 
begrenzt. Vorstände haben eine Obergrenze von 225 % (für Tranche 9) bzw. 200% (für Tran-
che 10 und 11) jener Bonifikation, die bei 100 % Gesamtzielerreichung vorgesehen ist. Darüber 
hinaus hat der Vergütungsausschuss Obergrenzen für den maximalen Vorstandsbezug mit 
den Vorstandsmitgliedern vereinbart. Führungskräfte haben je nach Tranche eine Obergrenze 
zwischen 115 % und 137 % bei maximaler Zielerreichung, jedoch maximal in Höhe des indi-
viduellen Jahresbruttofixgehalts. Die aktuell erwartete Anzahl der Bonusaktien (rechnerische 
Größe) verteilt sich auf die einzelnen Tranchen wie folgt: 
Anzahl Bonusaktien je Tranche                                              31.12.2019 31.12.2020 
Tranche 8.....................................................................................244.302 12.941 
Tranche 9.....................................................................................175.880 165.339 
Tranche 10...................................................................................189.156 233.116 
Tranche 11..............................................................................................0 276.536 
....................................................................................................609.338 687.932 
Die Auszahlung der Bonusaktien kann entweder in Form von Aktien der Österreichischen Post 
AG oder in bar erfolgen. Für die Tranchen 8 und 9 lag das Wahlrecht für das Programm für 
den Vorstand bei den einzelnen Vorstandsmitgliedern und für das Programm für die Füh-
rungskräfte beim Unternehmen. Nachdem der Vorstand für sich einheitlich die Ausschüttung 
der Bonifikation in bar gewählt hat und für die Führungskräfte die Auszahlung der Bonifika -
tion in bar beschlossen wurde, besteht gegenwärtig keine Verpflichtung zum Ausgleich in 
 Eigenkapitalinstrumenten. Die Bilanzierung erfolgt entsprechend als anteilsbasierte Vergü-
tungen mit Barausgleich. Für die Tranchen zehn und elf liegt die Entscheidung über die Form 
der Auszahlung der Bonusaktien für das Programm für den Vorstand in der Diskretion des 
Vergütungsausschusses des Aufsichtsrats, die für das Programm für die Führungskräfte in 
der Diskretion des Vorstands. Nach der vergangenen betrieblichen Praxis ist jedoch von einer 
Auszahlung in bar auszugehen, weshalb die Bilanzierung als anteilsbasierte Vergütungen mit 
Barausgleich erfolgt. Die erwarteten Aufwendungen aus dem aktienbasierten Vergütungs-
programm sind über den Performancezeitraum in Form einer Rückstellung zu verteilen. Die 
Höhe der Rückstellung wird zu jedem Bilanzstichtag mittels eines Modells ermittelt, in welchem 
die Performance Indikatoren und der bisherige Anteil des Performancezeitraums berücksichtigt 
werden. Sämtliche Änderungen der Rückstellung werden ergebniswirksam im Personalauf-
wand erfasst. Der Stand der Rückstellung verteilt sich auf die einzelnen Tranchen wie folgt: 
Stand der Rückstellung TEUR 31.12.2019 31.12.2020 
Tranche 8.......................................................................................11.347 77 
Tranche 9.........................................................................................5.591 6.292 
Tranche 10.......................................................................................3.190 6.649 
Tranche 11..............................................................................................0 3.406 
......................................................................................................20.128 16.425 
Der in der jeweiligen Berichtsperiode erfasste Gesamtaufwand für anteilsbasierte Vergütungen 
verteilt sich auf die einzelnen Tranchen wie folgt: 
Gesamtaufwand TEUR 2019 2020 
Tranche 7............................................................................................–95 0 
Tranche 8.........................................................................................4.078 0 
Tranche 9.........................................................................................2.389 701 
Tranche 10.......................................................................................3.190 3.459 
Tranche 11..............................................................................................0 3.406 
........................................................................................................9.562 7.566 
Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte die Auszahlung für die Tranche 8 in Höhe von TEUR 11.270 
zur Gänze in bar. Die Auszahlung der Tranche 8 erfolgt für aus dem Unternehmen ausge -
schiedene Mitarbeitende in drei Raten, die letzte davon im Jänner 2021. 
Die für die Auszahlung notwendigen Eigeninvestments betragen: 
                                                                                               Eigeninvestment Tranche 8 
in Stück Aktien                                                                                      (LTIP 2017 - 2019) 
Georg Pölzl ..............................................................................................................15.272 
Walter Oblin...............................................................................................................7.636 
Walter Hitziger.........................................................................................................11.136 
Peter Umundum ........................................................................................................7.636 
leitende Angestellte ...............................................................................................162.150 
4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
4.1 Umsatzerlöse Mit Umsetzung der neuen Organisationsstruktur 2020 hat die Österreichische 
Post AG ihre divisionale Organisation ab 1. Jänner 2020 geändert. Um die Vergleichbarkeit zu 

gewährleisten, wurde die Darstellung der Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2019 angepasst. 
Die geänderte Darstellung erfolgt analog zu der neuen divisionalen Struktur der Österreichischen 
Post AG nach den Divisionen Brief & Werbepost, Paket & Logistik, Filiale & Bank sowie  Corporate. 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Brief & Werbepost ....................................................................1.252.933 1.160.025 
Paket & Logistik...........................................................................479.387 631.995 
Filiale & Bank .................................................................................87.225 63.867 
Corporate ......................................................................................39.902 40.652 
................................................................................................1.859.447 1.896.539  
4.2 Aktivierte Eigenleistungen Die aktivierten Eigenleistungen betreffen im Wesentlichen 
diverse Hochbauarbeiten in eigenen Standorten.  
4.3 Sonstige betriebliche Erträge 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ................................2.844 15.229 
Weiterverrechnete Aufwendungen .................................................11.489 5.683 
Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 
mit Ausnahme der Finanzanlagen.....................................................4.840 2.766 
Abgeltungen von Schadensfällen .....................................................2.866 1.947 
Rückforderung von Beiträgen aus der 
Gehaltsabrechnung der Beamt*innen ............................................57.966 0 
Übrige .............................................................................................4.726 4.162 
......................................................................................................84.731 29.787 
Der Anstieg der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ist im Wesentlichen auf die 
Umstellung von Fluktuationsabschlägen auf Fluktuationswahrscheinlichkeiten bei den Rück-
stellungen für Jubiläumsgelder in Höhe von TEUR 11.777 zurückzuführen (siehe Kapitel 2.1). 
In den übrigen Erträgen sind für Mitarbeitende aus COVID-19-Risikogruppen, die unter Fort-
zahlung des Entgelts freizustellen waren bzw. für Mitarbeitende, denen Sonderbetreuungs-
zeiten zu gewähren waren, Ersatzzahlungen von Seiten der Krankenversicherungsträger in 
Höhe von TEUR 2.005 enthalten. Im Vorjahr wurden unter dem Posten Rückforderung von 
Beiträgen aus der Gehaltsabrechnung der Beamt*innen Gutschriften für bezahlte Beiträge im 
Rahmen der Gehaltsverrechnung für die der Post zugewiesenen Beamt*innen in Höhe von 
TEUR 57.966 erfasst (siehe Kapitel 2.12).  
4.4 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Materialaufwand............................................................................46.927 45.366 
Aufwendungen für bezogene Leistungen......................................345.574 419.286 
....................................................................................................392.500 464.652 
Aufwendungen für Personalbereitstellung wurden in den Vorjahren überwiegend unter den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst. Soweit diese Aufwendungen in direktem Zu-
sammenhang mit der Erbringung von Leistungen stehen, werden Aufwendungen für Perso-
nalbereitstellung ab dem Geschäftsjahr 2020 unter Aufwendungen für bezogene Leistungen 
erfasst. 
4.5 Personalaufwand 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
a) Gehälter ...................................................................................699.566 737.310 
b) soziale Aufwendungen 
aa) Aufwendungen für Altersversorgung.............................................164 168 
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen 
an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen.....................................19.864 10.418 
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabga- 
ben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge....180.940 182.619 
dd) Sonstige Sozialaufwendungen...................................................8.477 8.068 
....................................................................................................909.011 938.583 
Im Geschäftsjahr 2020 sind im Posten Gehälter Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
für Jubiläumsgelder in Höhe von TEUR 1.205 (2019: TEUR 10.299) enthalten. In den Aufwen-
dungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind 
im Geschäftsjahr 2020 Beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen in Höhe von TEUR 4.890 (2019: 
TEUR 4.345) enthalten. 
Die Aufwendungen für Abfertigungen und Altersversorgung setzen sich wie folgt zusammen: 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Vorstände...........................................................................................253 267 
Leitende Angestellte............................................................................208 194 
Andere Arbeitnehmer*innen ..........................................................19.567 10.125 
......................................................................................................20.028 10.586 
An die Vorstandsmitglieder wurden folgende Bezüge gewährt: 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Bezüge aktive Vorstandsmitglieder ..................................................5.802 6.586 
Bezüge ehemalige Vorstandsmitglieder ...........................................1.805 900 
........................................................................................................7.607 7.486 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Vergütungen in Höhe von TEUR 354 (2019: TEUR 
355). Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr: 
                                                                                                         2019 2020 
Beamt*innen ...................................................................................5.469 4.907 
Angestellte.....................................................................................13.286 13.934 
Summe .........................................................................................18.755 18.841 
Entsprechende Vollzeitäquivalente.................................................17.205 17.363 
4.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Steuern, soweit nicht vom Einkommen und Ertrag ...........................8.486 9.622 
Übrige .........................................................................................370.367 286.149 
....................................................................................................378.853 295.771 
Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt: 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
EDV-Dienstleistungsaufwand ........................................................48.762 56.991 
Miet- und Pachtaufwendungen ......................................................52.299 56.232 
Instandhaltung und Immobilienverwaltung....................................49.229 54.204 
Reiseaufwand................................................................................26.187 24.894 
Schadensfälle ................................................................................32.736 23.970 
Entsorgung und Reinigung ............................................................12.126 15.342 
Kommunikation und Werbung .......................................................16.894 14.890 
Beratungsaufwand.........................................................................21.641 10.342 
Versicherungsaufwand....................................................................5.763 5.526 
Personalbereitstellung...................................................................25.337 2.975 
Spesen und Kursverluste .................................................................1.816 2.840 
Telefonaufwand ...............................................................................1.950 2.413 
Mitgliedsbeiträge.............................................................................2.140 2.122 
Aus- und Fortbildung .......................................................................2.959 1.771 
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen........................1.741 852 
Zuweisung zu Wertberichtigungen........................................................49 555 
Ersatzleistungen ............................................................................59.655 0 
Andere.............................................................................................9.084 10.227 
....................................................................................................370.367 286.149 
Die Ersatzleistungen betrafen im Vorjahr die Anpassung der Rückstellung für etwaige Ersatz-
leistungen (siehe Kapitel 2.12). Die Erläuterungen zu den Aufwendungen für Leistungen an 
den Abschlussprüfer sind im Konzernabschluss dargestellt. 
4.7 Erträge aus Beteiligungen 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Gewinnausschüttungen und phasenkongruente 
Dividendenaktivierungen ...............................................................20.342 15.589 
Ergebnisüberrechnung Personengesellschaften ..............................3.500 4.000 
......................................................................................................23.842 19.589 
Im Geschäftsjahr 2020 erfolgten sowohl phasenkongruente Dividendenaktivierungen in Höhe 
von TEUR 14.926 (2019: TEUR 17.850) als auch Gewinnausschüttungen in Höhe von TEUR 
663 (2019: TEUR 2.492). 
4.8 Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren 
des Umlaufvermögens 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Zuschreibung zu Anteilen an verbundenen 
Unternehmen und Wertpapieren ......................................................8.862 23.370 
Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren ...........102 8.824 
........................................................................................................8.965 32.194 
Für Details zu den Erträgen aus der Zuschreibung zu Anteilen an verbundenen Unternehmen 
siehe Kapitel 3.1. Die Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren betreffen 
im Wesentlichen die Wertpapiere der flatex AG mit TEUR 8.668. 

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

4.9 Aufwendungen aus Finanzanlagen 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Abschreibung auf Anteile an verbundenen Unternehmen................20.005 44.562 
Abschreibung auf Wertpapiere des Umlaufvermögens............................0 3 
Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen...............................2.974 143 
......................................................................................................22.979 44.707 
Für Details zu den Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen siehe Kapitel 3.1. 
4.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen In der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
ist der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellung in 
Höhe von TEUR 2.189 (2019: TEUR 3.182) enthalten. 
4.11 Umgründungsgewinn/-verlust Der Umgründungsgewinn in Höhe von TEUR 960 betrifft 
die Anwachsung der Neutorgasse 7 Projektentwicklungs AG & CO OG an die Österreichische 
Post AG. Im Vorjahr wurde ein Verschmelzungsverlust in Höhe von TEUR 811 aus der Ver-
schmelzung der VTV Verteilzentrum Thalgau Vermietungs GmbH ausgewiesen. 
4.12 Steuern vom Einkommen und Ertrag Die Österreichische Post AG als Gruppenträgerin 
bildet mit mehreren Tochtergesellschaften eine Unternehmensgruppe i.S.d. § 9 KStG. Das 
Vorliegen einer Unternehmensgruppe bewirkt, dass die steuerlichen Ergebnisse der Grup-
penmitglieder der Österreichischen Post AG zugerechnet werden. Eine unternehmensrecht-
liche Zurechnung der Ergebnisse erfolgt nicht. Innerhalb der Unternehmensgruppe erfolgt 
ein Ausgleich der steuerlichen Mehr- oder Minderbelastung der Gruppenträgerin durch die 
Verrechnung positiver und negativer Steuerumlagen in Höhe von 25 % des steuerlichen Er-
gebnisses (Stand-alone-Methode). 
TEUR                                                                                                 2019 2020 
Körperschaftssteueraufwand Unternehmensgruppe gesamt.......47.462 19.622 

davon Österreichische Post AG als Gruppenträgerin ..................48.875 31.777 
davon Gruppenmitglieder (Saldo der Steuerumlagen)................–1.413 –12.155 

5. Sonstige Angaben 
5.1 Angaben zu nahestehenden Personen Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unter-
nehmen und Personen fanden im Geschäftsjahr nur zu fremdüblichen Bedingungen statt. 
5.2 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, 
die für die Bewertung am Bilanzstichtag von Bedeutung sind, sind im vorliegenden Jahres-
abschluss berücksichtigt. Andere berichtspflichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind 
nicht eingetreten. 
5.3 Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
VORSTAND GD DI DR. Georg Pölzl, Vorsitzender des Vorstands; DI Walter Oblin, Stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender; DI Peter Umundum 
AUFSICHTSRAT Dr. Edith Hlawati, Vorsitzende des Aufsichtsrats; Mag. Edeltraud Stiftinger 
(bis 17.06.2020), Stellvertreterin der Vorsitzenden des Aufsichtsrats; Dr. Maximilian Schnödl, 
MBA (seit 17.06.2020), Stellvertreter der Vorsitzenden des Aufsichtsrats; Mag. Huberta 
 Gheneff; Dr. Ing. Peter E. Kruse; Chris E. Muntwyler; Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA;  
Mag. Jochen Danninger (bis 27.02.2020); Dr. Herta Stockbauer (bis 17.06.2020); Felicia 
 Kölliker, MA, EMBA (seit 17.06.2020); Univ.-Prof. Dr. Sigrid Stagl (seit 17.06.2020) 
Vom Betriebsrat entsandt: Maria Klima; Helmut Köstinger; Martin Palensky; Manfred  Wiedner  
Wien, am 23. Februar 2021 

Der Vorstand 
 DI DR. GEORG PÖLZL e.h.        DI WALTER OBLIN e.h.         DI PETER UMUNDUM e.h. 
          Generaldirektor             Generaldirektor-Stellvertreter       Mitglied des Vorstands 
     Vorstandsvorsitzender          Vorstand Brief & Finanzen       Vorstand Paket & Logistik 
 
Bestätigungsvermerk 
Bericht zum Jahresabschluss 
Prüfungsurteil Wir haben den Jahresabschluss der 

Österreichische Post Aktiengesellschaft, Wien, 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 
Nach unserer Beurteilung entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 
2020 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäfts -
jahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit der EU-Verordnung Nr 537/2014 (im Folgenden AP-VO) und mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern 
die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmens- und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere 
sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise bis zum Datum dieses 
Bestätigungsvermerkes ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungs -
urteil zu diesem Datum zu dienen. 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind 
solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten für 
 unsere Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wur-
den im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der 
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt und wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 
Bewertung der Rückstellungen für Unterauslastung 
Siehe Anhang Kapitel 2.7 Rückstellungen und Kapitel 3.8 Rückstellungen 
Das Risiko für den Abschluss Die in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Rück-
stellungen für Unterauslastung betragen TEUR 182.171. Die Bewertung dieser Rückstellungen 
erfordert zukunftsbezogene Schätzungen und Annahmen über künftige Gehaltssteigerungen, 
Fluktuationsabschläge, den Unterauslastungsgrad der jeweiligen Mitarbeiter und die zur Ab-
zinsung verwendeten Rechnungszinssätze. Änderungen der genannten Parameter haben we-
sentliche Auswirkungen auf die Höhe der Rückstellungen und den Jahresüberschuss. 
Für den Abschluss besteht das Risiko, dass diese Rückstellungen zu hoch oder zu niedrig be-
wertet sind und folglich der Jahresüberschuss nicht zutreffend ermittelt ist. 
Unsere Vorgehensweise in der Prüfung Wir haben die Bewertung der Rückstellungen für 
Unterauslastung wie folgt beurteilt: 
– Wir haben die Dokumentation der Prozesse zur Bewertung der Rückstellungen für Unter-

auslastung analysiert sowie kritisch hinterfragt, ob diese Prozesse geeignet sind, die Rück-
stellungen für Unterauslastung angemessen zu bewerten. Wir haben darüber hinaus die 
relevanten internen Kontrollen erhoben und die Schlüsselkontrollen auf deren Ausgestaltung 
und Implementierung evaluiert. 

– Wir haben die Berechnung der Gehaltssteigerungen und der Fluktuationsabschläge auf 
Basis der unternehmensspezifischen Erfahrungswerte aus der Vergangenheit auf ihre An-
gemessenheit beurteilt. 

– Für eine Stichprobe von Mitarbeitern haben wir untersucht, ob der für die Bewertung her-
angezogene Unterauslastungsgrad den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. 

– Die bei der Bestimmung der Rechnungszinssätze herangezogenen Annahmen haben wir 
durch Abgleich mit öffentlich verfügbaren Informationen auf ihre Angemessenheit  beurteilt. 

– Abschließend haben wir beurteilt, ob die Angaben im Anhang zum Sachverhalt und zu den 
diesbezüglichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zutreffend und angemessen sind. 

Bewertung der Anteile an der bank99 AG 
Siehe Anhang Kapitel 2.3 Anlagevermögen und Kapitel 3.1 Anlagevermögen 
Das Risiko für den Abschluss Die Anschaffungskosten der Anteile an der bank99 AG betragen 
zum Bilanzstichtag TEUR 87.761. Die gesetzlichen Vertreter haben diese Anteile einer Wert-
haltigkeitsprüfung unterzogen, die auf Basis einer Unternehmensbewertung zum 31. Dezember 
2020 zu einer außerplanmäßigen Abschreibung der Anteile an der bank99 AG von TEUR 40.356 
geführt hat. 
Das Ergebnis dieser Unternehmensbewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der 
künftigen Dividenden (unter Berücksichtigung von Kundenhochlauf, Zins- und Provisions-
margen, regulatorischen Kapitalanforderungen) der bank99 AG sowie von Annahmen zur 
Festlegung des verwendeten Diskontierungszinssatzes abhängig und daher mit einer erheb-
lichen Unsicherheit behaftet. 
Für den Abschluss besteht das Risiko, dass die Anteile an der bank99 AG nicht ordnungsgemäß 
bewertet sind und folglich der Jahresüberschuss nicht zutreffend ermittelt ist. 
Unsere Vorgehensweise in der Prüfung Wir haben die Bewertung der Anteile an der bank99 
AG unter Einbeziehung unserer Bewertungsspezialisten wie folgt beurteilt: 
– Wir haben die Prozessabläufe sowie relevante interne Kontrollen erhoben und die Schlüs-

selkontrollen auf deren Ausgestaltung und Implementierung evaluiert. 
– Die bei der Unternehmensbewertung angewendete Bewertungsmethode haben wir auf ihre 

Angemessenheit beurteilt und die rechnerische Richtigkeit der durchgeführten Berechnun-
gen nachvollzogen. 

TEUR Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Nettobuchwerte 
                                                                                                                                      Zugänge Abgänge                         Zugänge 
                                                                                                        Stand                     Umgrün- Umbu- Umgrün- Stand Stand                         Umgrün- Zuschrei- Stand Buchwert Buchwert 
                                                                                                      01.01.       Zugänge dungen chungen Abgänge dungen 31.12. 01.01.           Zugänge dungen bungen Abgänge 31.12. 1.1. 31.12. 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände .....................................52.375           7.769 0 0 –2.045 0 58.099 –36.230              –5.055 0 0 2.037 –39.248 16.145 18.851 
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte ..............44.053            5.926 0 8.258 –2.045 0 56.192 –36.215              –5.054 0 0 2.037 –39.233 7.838 16.959 
2. Firmenwert .......................................................................................17                   0 0 0 0 0 17 –15                       0 0 0 0 –15 2 2 
3. geleistete Anzahlungen ................................................................8.304            1.844 0 –8.258 0 0 1.890 0                       0 0 0 0 0 8.304 1.890 
II. Sachanlagen .......................................................................1.333.707       111.704 11.071 0 –27.233 0 1.429.250 –764.738            –69.957 –6.514 0 24.734 –816.474 568.970 612.776 
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ..............794.312          10.550 11.071 6.001 –1.781 0 820.154 –482.466            –15.616 –6.514 0 1.632 –502.964 311.846 317.189 
2. technische Anlagen und Maschinen .........................................174.839          15.658 0 14.886 –109 0 205.274 –108.439            –15.360 0 0 85 –123.715 66.400 81.559 
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung...............323.947          38.283 0 12.135 –25.343 0 349.022 –173.832            –38.981 0 0 23.017 –189.795 150.115 159.227 
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau ................................40.609          47.213 0 –33.022 0 0 54.800 0                       0 0 0 0 0 40.609 54.800 
III. Finanzanlagen ...................................................................1.777.309         86.084 0 504 –10.221 –33.701 1.819.975 –1.161.633            –44.707 0 23.370 5.701 –1.177.269 615.676 642.706 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen...................................1.705.157          85.082 0 0 0 –33.701 1.756.538 –1.152.898            –44.562 0 23.370 5.698 –1.168.392 552.259 588.147 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen .................................3.574               589 0 0 0 0 4.164 –2.974                 –143 0 0 0 –3.117 600 1.047 
3. Beteiligungen.............................................................................13.929               250 0 0 –18 0 14.161 –5.761                       0 0 0 0 –5.761 8.168 8.400 
4. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens .......................54.648               155 0 0 –10.155 0 44.648 0                     –3 0 0 3 0 54.648 44.648 
5. Sonstige Ausleihungen .......................................................................0                   7 0 504 –47 0 464 0                       0 0 0 0 0 0 464 
Gesamt....................................................................................3.163.391       205.557 11.071 504 –39.499 –33.701 3.307.324 –1.962.601          –119.719 –6.514 23.370 32.472 –2.032.992 1.200.791 1.274.333

– Die den Berechnungen zugrunde gelegten Planungsrechnungen haben wir hinsichtlich der 
wesentlichen Werttreiber anhand der vorgelegten Erläuterungen zum Business Plan und 
durch Befragung der zuständigen leitenden Personen plausibilisiert. 

– Die zur Festlegung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Annahmen 
haben wir durch Abgleich mit markt- und branchenspezifischen Richtwerten auf Angemes-
senheit beurteilt. Darüber hinaus haben wir das zur Ermittlung dieses Diskontierungssatzes 
verwendete Berechnungsschema gewürdigt und die rechnerische Richtigkeit der Herleitung 
des Diskontierungssatzes nachvollzogen. 

– Abschließend haben wir beurteilt, ob die Angaben im Anhang zum Sachverhalt und zu den 
diesbezüglichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zutreffend und angemessen sind. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den 
Jahresabschluss Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jah-
resabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort -
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern 
einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder 
haben keine realistische Alternative dazu. 
Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft. 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses Unsere 
Ziele sind hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hin-
reichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit der AP-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschluss -
prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der AP-VO und mit den österreichi-
schen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfor-
dern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus gilt: 
– Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kol-
lusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

– Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

– Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge -
stellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende  Angaben. 

– Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

– Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor -
fälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

– Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 

– Wir geben dem Prüfungsausschuss auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruf-
lichen Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben und uns mit ihm 
über alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte austauschen, von denen vernünftiger-
weise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – sofern 
einschlägig – damit zusammenhängende Schutzmaßnahmen auswirken. 

– Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Prüfungsausschuss aus-
getauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jah-
resabschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, 
es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus oder wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht 
in unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet 
wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 
Interesse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
Bericht zum Lagebericht Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmens-
rechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht 
und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Über-
einstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des 
Lageberichts durchgeführt. 
Urteil Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforde-
rungen aufgestellt worden, enthält die nach § 243a UGB zutreffenden Angaben, und steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss. 
Erklärung Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse 
und des gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld haben wir keine 
wesentlichen fehlerhaften Angaben im Lagebericht festgestellt. 
Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 AP-VO Wir wurden von der Hauptversammlung am  
16. Juni 2020 als Abschlussprüfer gewählt und am 23. Juli 2020 vom Aufsichtsrat mit der 
Abschlussprüfung der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr 
beauftragt. 
Wir sind ohne Unterbrechung seit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 Abschluss -
prüfer der Gesellschaft. 
Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der AP-VO in Einklang steht. 
Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen (Artikel 5 Abs 1 der AP-VO) 
erbracht haben und dass wir bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhän-
gigkeit von der geprüften Gesellschaft gewahrt haben. 
Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer Der für die Abschlussprüfung auftragsverant-
wortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. (FH) Gerhard Wolf.  
Wien, 1. März 2021 

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

Mag. (FH) Gerhard Wolf e.h. 
Wirtschaftsprüfer

zum 31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG Wie-
ner Neustadt, 01.05.2021

FN 119785f Appartement Hotel Rosarium
Ges.m.b.H., Doblhoffg. 15, 2500 Baden bei Wien;
JAb zum 31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG
Wiener Neustadt, 01.05.2021

FN 135777y ARP GmbH, IZ-NÖ Süd, Straße 15, Ob-
jekt 77, Stiege 5, Top 9, 2351 Wiener Neudorf; JAb
zum 31.12.2020 eingereicht am 21.4.2021; LG Wie-
ner Neustadt, 01.05.2021

FN 537762b bitfire web engineering GmbH, Florast-
raße 27, 2540 Bad Vöslau; JAb zum 31.12.2020 ein-
gereicht am 27.4.2021; LG Wiener Neustadt,
01.05.2021

FN 403577x Christoph Buxbaum GmbH, Neusied-
lung 204, 3921 Langschlag; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 28.4.2021; LG Krems an der Do-
nau, 01.05.2021

FN 133858a Decor und Wohnen L. Wanzenböck
GmbH, Wr.Neustädterstr./Ecke Ziegelofengasse,
2544 Leobersdorf; JAb zum 30.6.2020 eingereicht
am 27.4.2021; LG Wiener Neustadt, 01.05.2021

FN 493554s Domus Land und Forst GmbH, Herz-
ogenburger Straße 69, 3100 St. Pölten; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG St. Pöl-
ten, 01.05.2021

FN 515832b Dorfwirtshaus Bauer GmbH, Hauptstra-
ße 386, 2275 Bernhardsthal; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 18.3.2021; LG Korneuburg,
01.05.2021

FN 134043y Duplex Feuerungstechnik GesmbH, Ber-
ta von Suttner-Straße 6, 2120 Wolkersdorf; JAb
zum 30.6.2020 eingereicht am 24.3.2021; LG Korn-
euburg, 01.05.2021

FN 200631x Finance & Capital Vermögensverwal-
tungs GmbH, Betriebsstraße 12-14, 2483 Ebreichs-
dorf; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
27.4.2021; LG Wiener Neustadt, 01.05.2021

FN 530244x FinAPU Innovations GmbH, Karl
Strasser-Gasse 9, 2493 Lichtenwörth-Nadelburg;
JAb zum 31.12.2020 eingereicht am 16.4.2021; LG
Wiener Neustadt, 01.05.2021

FN 128945a FLOWSERVE (Austria) GmbH, Gewer-
bestraße 14, 2351 Wiener Neudorf; JAb zum
31.12.2019 eingereicht am 28.4.2021; LG Wiener
Neustadt, 01.05.2021

FN 544868b H2FM GmbH, Kastanienallee 5 Stg. 2
Tür 1, 2434 Götzendorf an der Leitha; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 23.3.2021; LG Korneu-
burg, 01.05.2021

FN 502280y Julius Klein GmbH, Pernersdorf 37,
2052 Pernersdorf; JAb zum 31.7.2020 eingereicht
am 22.3.2021; LG Korneuburg, 01.05.2021

FN 489101t KT Holding GmbH, Attenreith 32, 3613
Attenreith; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
28.4.2021; LG Krems an der Donau, 01.05.2021

FN 413073k Lichtenwörther Karosserie & Lackier-
zentrum GmbH, Gewerbezone 3, 2490 Ebenfurth;

JAb zum 31.3.2020 eingereicht am 31.3.2021; LG
Wiener Neustadt, 01.05.2021

FN 493712y Misericordia DB Handels- und Dienst-
leistungs GmbH, Wehrgasse 2a, 2563 Pottenstein;
JAb zum 31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG
Wiener Neustadt, 01.05.2021

FN 502414w rigging fuchs GmbH, Flurweg 2, 3441
Abstetten; JAb zum 29.2.2020 eingereicht am
26.4.2021; LG St. Pölten, 01.05.2021

FN 520447p Specht Bierbrauerei GmbH, Kogler
Hauptstraße 11, 3443 Kogl; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 28.4.2021; LG St. Pölten,
01.05.2021

Burgenland
Jahresabschlüsse

FN 413913x ASP Automationstechnik Ing. Prenner
GmbH, Dammgasse 13, 7111 Parndorf; JAb zum
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IFRS-Konzernabschluss 2020 der Österreichische Post Aktiengesellschaft, Wien
                                                                                                              2019 
Mio EUR                                                                        Anhang   angepasst1             2020 
Umsatzerlöse ....................................................................(8.2)         2.021,6         2.189,2 

davon Ergebnis aus Finanzdienstleistungen...................(8.3)                0,0              19,7 
Sonstige betriebliche Erträge .............................................(8.4)            131,5              64,1 
GESAMTE BETRIEBLICHE ERTRÄGE.........................................        2.153,0        2.253,3 
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen....(8.5)          –495,7          –596,2 
Personalaufwand...............................................................(8.6)          –976,7       –1.041,4 
Abschreibungen ................................................................(8.7)          –118,1          –142,2 
Sonstige betriebliche Aufwendungen.................................(8.8)          –361,3          –314,4 
GESAMTE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN............................      –1.951,8      –2.094,2 
Ergebnis aus nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen.................................................(9.5)              –0,6                1,5 
ERGEBNIS VOR FINANZERGEBNIS 
UND ERTRAGSTEUERN (EBIT)..................................................           200,6           160,6 

Finanzerträge ........................................................................              18,9              10,9 
Finanzaufwendungen ............................................................              –8,2              –9,5 

FINANZERGEBNIS.............................................................(8.9)             10,7               1,4 
ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN ...........................................           211,3           162,1 
Ertragsteuern ..................................................................(9.15)            –66,8            –46,8 
PERIODENERGEBNIS ...............................................................           144,5           115,3 
ZUZURECHNEN AN: 
Aktionär*innen des Mutterunternehmens........................(9.11)            146,4            118,3 
Nicht beherrschende Anteile ............................................(9.11)              –1,9              –3,0 
ERGEBNIS JE AKTIE (EUR) 
UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE .......................(8.10)             2,17             1,75 
VERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE ............................(8.10)             2,17             1,75

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

                                                                                                              2019 
Mio EUR                                                                        Anhang   angepasst1             2020 
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 
Ergebnis vor Ertragsteuern........................................................            211,3            162,1 
Abschreibungen ................................................................(8.7)            118,1            142,2 
Ergebnis aus nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen.................................................(9.5)                0,6              –1,5 
Rückstellungen unbar ...............................................................                3,0              24,5 
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge ........................(11.1)                0,7                0,0 
CASHFLOW AUS DEM ERGEBNIS .............................................           333,7           327,1 
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Forderungen.......................................                1,4            –35,8 
Vorräte......................................................................................                3,0                0,3 
Vertragsvermögenswerte..........................................................              16,4                2,8 
Rückstellungen .........................................................................            –18,8            –33,2 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten................................              71,8              11,7 
Vertragsverbindlichkeiten .........................................................            –19,7                1,2 
Finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten 
aus Finanzdienstleistungen .......................................................                0,0            522,2 
Gezahlte Steuern .......................................................................            –60,4            –63,7 
CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT .................................           327,4           732,6 
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten ............................            –13,0            –24,5 
Erwerb von Sachanlagen/als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien..............................................................          –153,1          –143,3 
Verkauf von Sachanlagen/als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien..............................................................                5,8                5,1 
Erwerb von Tochterunternehmen/nicht 
beherrschenden Anteilen/Geschäftseinheiten ....................(4.2)                0,3              –0,3 
Erwerb von nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen.........................................................              –7,2              –0,8 
Verkauf von nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen.........................................................                0,1                0,0 
Verkauf von sonstigen Finanzinstrumenten........................(9.6)                0,0              38,1 
Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktveranlagungen..................          –140,0            –90,0 
Verkauf von Wertpapieren/Geldmarktveranlagungen.................              16,0            220,2 
Gewährte Darlehen ..........................................................(11.1)              –0,6                0,1 
Erhaltene Ausschüttungen von nach der 
Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen .......................(9.5)                0,1                0,3 
Erhaltene Zinsen und Wertpapiererträge....................................                0,8                2,1 
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT..............................         –290,7               7,0 
FREE CASHFLOW .....................................................................             36,7           739,6 
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 
Tilgung langfristiger finanzieller Verbindlichkeiten 
(einschließlich kurzfristig gewordener Anteile) ..........................            –32,3            –41,0 
Veränderung von kurzfristigen 
finanziellen Verbindlichkeiten ..........................................(11.1)              –5,4              29,2 
Ausschüttungen........................................................................          –141,0          –141,2 
Gezahlte Zinsen .........................................................................              –4,7              –5,1 
Einzahlungen von nicht beherrschenden Anteilen ......................                0,0                5,0 
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT..........................         –183,4         –153,1 
Währungsdifferenzen im Finanzmittelbestand ...........................                0,0              –2,9 
VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDS......................         –146,7           583,6 
Finanzmittelbestand am 1. Jänner .............................................            310,2            103,5 
Änderung Umfang Finanzmittelbestand.....................................            –60,0                0,0 
FINANZMITTELBESTAND AM 31. DEZEMBER ................(11.1)           103,5           687,1 
1 Anpassungen siehe Punkt 3.2 Änderung der Bilanzierungsmethoden und Anpassung der 

Vorjahreszahlen

Konzern-Cashflow-Statement für das Geschäftsjahr 2020

                                                                                                   31.12.2019 
Mio EUR                                                                        Anhang   angepasst1  31.12.2020 
AKTIVA 
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE .......................................        1.387,9        1.445,3 
Geschäfts- oder Firmenwerte.............................................(9.1)              61,1              61,4 
Immaterielle Vermögenswerte...........................................(9.2)              35,1              96,9 
Sachanlagen......................................................................(9.3)         1.056,5         1.137,2 
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien........................(9.4)              73,0              74,4 
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen...........(9.5)              11,4              11,4 
Andere finanzielle Vermögenswerte ...................................(9.6)              68,1                5,4 
Sonstige Forderungen .......................................................(9.9)              16,9              10,6 
Latente Steueransprüche.................................................(9.15)              65,9              48,0 
FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE 
AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN.....................................(9.7)             50,9           589,5 
Zahlungsmittel und Guthaben bei Zentralbanken .......................              48,0            568,1 
Forderungen an Kreditinstitute ..................................................                2,9              10,8 
Forderungen an Kund*innen .....................................................                0,0                1,7 
Finanzanlagen ...........................................................................                0,0                0,3 
Sonstige....................................................................................                0,0                8,7 
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE .......................................           604,0           644,9 
Andere finanzielle Vermögenswerte ...................................(9.6)            230,6            110,6 
Vorräte ..............................................................................(9.8)              14,3              15,5 
Vertragsvermögenswerte ..................................................(8.2)                7,1                4,4 
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Forderungen ...............................(9.9)            296,9            369,1 
Steuererstattungsansprüche .....................................................                2,5              37,1 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ................(9.10)              52,6            108,2 
ZUR VERÄUSSERUNG GEHALTENE VERMÖGENSWERTE ..........               0,1               0,5 
.................................................................................................         2.042,9         2.680,2 
                                                                                                   31.12.2019 
Mio EUR                                                                        Anhang   angepasst1  31.12.2020 
PASSIVA 
EIGENKAPITAL................................................................(9.11)           700,7           655,0 
Grundkapital .............................................................................            337,8            337,8 
Kapitalrücklagen .......................................................................              91,0              91,0 
Gewinnrücklagen ......................................................................            303,3            231,4 
Andere Rücklagen .....................................................................            –41,8            –32,8 
EIGENKAPITAL DER AKTIONÄR*INNEN 
DES MUTTERUNTERNEHMENS ................................................           690,3           627,4 
NICHT BEHERRSCHENDE ANTEILE...........................................             10,4             27,6 
LANGFRISTIGE SCHULDEN ......................................................           657,8           694,4 
Rückstellungen................................................................(9.12)            359,3            360,4 
Andere finanzielle Verbindlichkeiten.................................(9.13)            270,7            274,1 
Sonstige Verbindlichkeiten ..............................................(9.14)              27,1              50,4 
Vertragsverbindlichkeiten..................................................(8.2)                0,0                5,4 
Latente Steuerschulden ...................................................(9.15)                0,8                4,1 
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 
AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN.....................................(9.7)               0,0           532,9 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ............................                0,0              11,8 
Verbindlichkeiten gegenüber Kund*innen .................................                0,0            519,5 
Sonstige....................................................................................                0,0                1,5 
KURZFRISTIGE SCHULDEN ......................................................           684,3           797,9 
Rückstellungen................................................................(9.12)            258,1            272,1 
Steuerschulden .........................................................................                0,2                2,6 
Andere finanzielle Verbindlichkeiten.................................(9.13)              38,8              77,6 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und sonstige Verbindlichkeiten ........................................(9.14)            357,3            416,4 
Vertragsverbindlichkeiten..................................................(8.2)              29,9              29,2 
.................................................................................................        2.042,9        2.680,2

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals im Geschäftsjahr 2019

Konzerngesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2020
Mio EUR                                                                        Anhang             2019             2020 
PERIODENERGEBNIS ...............................................................           144,5           115,3 
POSTEN, DIE NACHTRÄGLICH IN DIE 
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
UMGEGLIEDERT WERDEN KÖNNEN: 

Währungsumrechnungsdifferenzen – 
ausländische Geschäftsbetriebe ..................................(9.11)              –0,3              –3,9 

SUMME DER POSTEN, DIE 
UMGEGLIEDERT WERDEN KÖNNEN .........................................             –0,3             –3,9 
POSTEN, DIE NICHT NACHTRÄGLICH IN DIE GEWINN- 
UND VERLUSTRECHNUNG UMGEGLIEDERT WERDEN: 

Zeitwertänderungen FVOCI – Eigenkapitalinstrumente...(10.1)              –2,5              –1,0 
Steuereffekt auf Zeitwertänderungen ...........................(9.15)                0,5                0,0 
Neubewertung von leistungs- 
orientierten Verpflichtungen ........................................(9.12)            –12,8              –2,8 
Steuereffekt auf Neubewertung....................................(9.15)                3,3                0,4 

SUMME DER POSTEN, 
DIE NICHT UMGEGLIEDERT WERDEN ......................................           –11,4             –3,4 
SONSTIGES ERGEBNIS.............................................................           –11,7             –7,2 
GESAMTPERIODENERGEBNIS .................................................           132,8           108,1 
ZUZURECHNEN AN: 
Aktionär*innen des Mutterunternehmens........................(9.11)            134,7            111,5 
Nicht beherrschende Anteile ............................................(9.11)              –1,9              –3,5

1. Berichtendes Unternehmen 
Die Österreichische Post AG und ihre Tochterunternehmen sind Logistik- und Dienstleis-
tungsunternehmen in den Geschäftsbereichen Brief, Paket, Filiale und Finanzdienstleistungen. 
Zum Unternehmensgegenstand des Österreichischen Post-Konzerns zählen die Erbringung 
von Leistungen des Brief- und Paketdiensts, Speziallogistik wie Expresszustellung und Wert-
logistik, der Vertrieb von Telekomprodukten und Handelswaren im Filialnetz und die Erbringung 
von Finanzdienstleistungen. Zudem umfasst das Dienstleistungsangebot unter anderem 
 Fulfillment-Dienstleistungen, diverse Online-Services wie den E-Brief und crossmediale Lö-
sungen, Daten- und Outputmanagement sowie Dokumentenerfassung, -digitalisierung und 
-veredelung. Der Hauptsitz der Österreichischen Post AG befindet sich in Wien, Österreich. 
Die Anschrift lautet Österreichische Post AG, Rochusplatz 1, 1030 Wien. Die Gesellschaft ist 
in das Firmenbuch beim Handelsgericht Wien zu FN 180219d eingetragen. 
2. Grundlagen der Rechnungslegung 
Die Erstellung des Konzernabschlusses der Österreichischen Post AG für das Geschäftsjahr 
2020 erfolgte in Übereinstimmung mit den bis zum 31. Dezember 2020 vom International 
 Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards 
(IFRS), wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind, und den zusätzlichen 
Anforderungen des § 245a Unternehmensgesetzbuch (UGB). Der Konzernabschluss der 
Österreichischen Post AG besteht aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Kon-
zerngesamtergebnisrechnung, der Konzernbilanz, dem Konzern-Cashflow-Statement, der 
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals und dem Konzernanhang. Der Konzernabschluss 
wird in Euro aufgestellt. Alle Beträge sind, sofern nichts anderes angeführt ist, in Millionen 
Euro (Mio EUR) angegeben. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben 
können durch die Verwendung automatisierter Rechenhilfen Rundungsdifferenzen  auftreten. 
3. Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Anpassung der Vor-
jahreszahlen 
3.1 Neuerungen in den International Financial Reporting Standards 
3.1.1 VERPFLICHTEND ANGEWANDTE NEUE UND GEÄNDERTE IFRS Im Geschäftsjahr 2020 
waren keine neuen Standards erstmals verpflichtend anzuwenden. Die folgenden geänderten 
Standards wurden erstmals verpflichtend zur Anwendung gebracht: 
Verpflichtend angewandte geänderte Standards Inkrafttreten EU1 
IFRS 16 COVID-19 bezogene Mietkonzessionen .......................01.06.2020 
IFRS 3 Definition eines Geschäftsbetriebs...............................01.01.2020 
IFRS 9/IAS 39/IFRS 7 Reform der Referenzzinssätze .....................................01.01.2020 
IAS 1/IAS 8 Definition von Wesentlichkeit ......................................01.01.2020 
Diverse Änderungen der Verweise auf 

das Rahmenkonzept in den IFRS..................................01.01.2020 
1 Anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem angegebenen Datum beginnen. 
Aus der Anwendung der geänderten Standards ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen 
auf den Österreichischen Post-Konzern. 
3.1.2 VERÖFFENTLICHTE, ABER NOCH NICHT ANGEWANDTE STANDARDS Folgende Stan-
dards und Interpretationen sind durch die Europäische Union anerkannt worden bzw. befinden 
sich im Anerkennungsprozess. Eine verpflichtende Anwendung ist jedoch erst für die Zukunft 
vorgesehen. 
Noch nicht angewandte neue Standards                   Endorsement EU Inkrafttreten EU1 
IFRS 17 Versicherungsverträge 

(inkl. Änderungen des IFRS 17)..........................offen 01.01.2023 
Noch nicht angewandte geänderte Standards          Endorsement EU Inkrafttreten EU1 
IAS 1 Klassifizierung von Verbindlich- 

keiten als kurz- oder langfristig...........................offen 01.01.2023 
IAS 1/IFRS- 
Leitlinien- 
dokument 2 Angabe von Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden.................................offen 01.01.2023 
IAS 8 Definition von rechnungs- 

legungsbezogenen Schätzungen........................offen 01.01.2023 
IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse...geplant H2 2021 01.01.2022 
IAS 16 Sachanlagen.....................................geplant H2 2021 01.01.2022 
IAS 37 Rückstellungen, Eventualschulden 

und Eventualforderungen .................geplant H2 2021 01.01.2022 
Diverse Verbesserungen an den IFRS, 

Zyklus 2018–2020............................geplant H2 2021 01.01.2022 
IFRS 9/IAS 39/ 
IFRS 7/ IFRS 4/ 
IFRS 16 Reform der Referenzzinssätze – 

Phase 2....................................................13.01.2021 01.01.2021 
IFRS 4 Versicherungsverträge – 

Aufschub von IFRS 9................................15.12.2020 01.01.2021 
1 Anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem angegebenen Datum beginnen. 
Die noch nicht angewandten neuen und geänderten Standards haben voraussichtlich keine 
wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Österreichischen Post AG. 
3.2 Änderung von Bilanzierungsmethoden und Anpassung der Vorjahreszahlen 
3.2.1 ÄNDERUNG DER SEGMENTBERICHTERSTATTUNG Mit Umsetzung der neuen Orga-
nisationsstruktur 2020 hat die Österreichische Post ihre Segmentberichterstattung ab 1. Jän-
ner 2020 geändert. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde die Segmentberichter-
stattung für das Geschäftsjahr 2019 angepasst. Zu den Änderungen in der Segmentbericht-
erstattung verweisen wir auf Punkt 8.1 Segmentberichterstattung. 
3.2.2 ÄNDERUNG DER DARSTELLUNG VON FINANZDIENSTLEISTUNGEN Im Sinne einer 
möglichst transparenten Darstellung der Erbringung von Finanzdienstleistungen innerhalb 
des Österreichischen Post-Konzerns wurde die Darstellung im Geschäftsjahr 2020 geändert 
und die Vorjahresangaben entsprechend angepasst. Der Ausweis der Finanziellen Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen erfolgt in der Konzernbilanz 
nunmehr nicht mehr getrennt nach lang- und kurzfristig, sondern als eigener, nach abneh-
mender Liquidität geordneter Abschnitt zwischen den langfristigen und kurzfristigen Vermö-
genswerten bzw. Schulden. Ebenso werden die Zahlungsmittel und Guthaben bei Zentralban-
ken nunmehr als Finanzielle Vermögenswerte aus Finanzdienstleistungen dargestellt. In der 
Konzern-Cashflow-Rechnung wird dieser Posten weiterhin als Teil des Finanzmittelbestands 
erfasst. Ebenso werden nunmehr Forderungen an Kreditinstitute, soweit diese für bankeigene 
Zahlungsverkehrszwecke gehaltene Guthaben bei anderen Banken betreffen, als Teil des Fi-
nanzmittelfonds dargestellt. Die Veränderung der sonstigen Finanziellen Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen wird in der Zeile „Finanzielle Vermögens-
werte/Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen“ saldiert dargestellt. 
Die Auswirkung der Anpassungen auf die angepasste Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019 
und das Konzern-Cashflow-Statement für das Geschäftsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar: 
                                                                                                      Anpas-       31.12.2019 
Mio EUR                                                            31.12.2019             sung         angepasst 
AKTIVA 
FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE 
AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN..................................0,0             50,9                   50,9 
Zahlungsmittel und Guthaben bei Zentralbanken .............0,0              48,0                   48,0 
Forderungen an Kreditinstitute ........................................0,0                2,9                     2,9 
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE.........................103,5           –50,9                   52,6 
Finanzielle Vermögenswerte 
aus Finanzdienstleistungen .............................................2,9              –2,9                     0,0 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ...........100,6            –48,0                   52,6 
                                                                                                      Anpas-                  2019 
Mio EUR                                                                       2019             sung         angepasst 
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 
Finanzielle Vermögenswerte/ 
Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen ...............–2,1                2,1                     0,0 
CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT .....................–2,1               2,1                     0,0 
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 
Erwerb von Tochterunternehmen 
und sonstigen Geschäftseinheiten.................................–0,5                0,8                     0,3 
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT .................–0,5               0,8                     0,3 
FREE CASHFLOW .........................................................33,8               2,9                   36,7 
VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDS .....–149,6               2,9               –146,7 
FINANZMITTELBESTAND AM 31. DEZEMBER ............100,6               2,9                 103,5  
3.2.3 ÄNDERUNG DER DARSTELLUNG IN DER KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECH-
NUNG In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde eine Zwischensumme eingezogen 
um das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) als wesentliche Steuerungs-
größe im Konzern zu zeigen. Aufwendungen für Fremdpersonal und Zeitarbeitskräfte wurden 
in den Vorjahren überwiegend unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst. Ab 
dem Geschäftsjahr 2020 werden Aufwendungen für Fremdpersonal und Zeitarbeitskräfte, die 
in direktem Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen stehen, unter Materialaufwand 
und Aufwand für bezogene Leistungen erfasst. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 
wurde eine entsprechende Anpassung der Vorjahresangaben vorgenommen. 
4. Konsolidierungskreis 
4.1 Konsolidierungsgrundsätze In den Konzernabschluss werden alle Unternehmen, die 
unter der Beherrschung der Österreichischen Post AG stehen (Tochterunternehmen), im 
Wege der Vollkonsolidierung einbezogen. Die Einbeziehung beginnt mit dem Zeitpunkt des 
Erlangens der Beherrschung und endet mit deren Wegfall. Die erstmalige Einbeziehung in 
den Konzernabschluss erfolgt unter Anwendung der Erwerbsmethode nach IFRS 3. Die An-
schaffungskosten des Erwerbes entsprechen dem beizulegenden Zeitwert der übertragenen 
Gegenleistung (insbesondere Zahlungsmittel, sonstige hingegebene Vermögenswerte und 
bedingte Gegenleistungen). Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und über-

nommenen Schulden werden zum beizulegenden Zeitwert im Erwerbszeitpunkt übernommen. 
Bei einem sukzessiven Erwerb erfolgt zum Erwerbszeitpunkt eine Neubewertung des zuvor 
gehaltenen Eigenkapitalanteils zum beizulegenden Zeitwert und der daraus resultierende Ge-
winn oder Verlust wird in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Nicht beherrschende An-
teile werden zum Erwerbszeitpunkt zunächst mit ihrem entsprechenden Anteil am identifi-
zierbaren Nettovermögen des erworbenen Unternehmens angesetzt. Änderungen des Anteils 
des Konzerns an einem Tochterunternehmen, die nicht zu einem Verlust der Beherrschung 
führen, werden als Eigenkapitaltransaktionen bilanziert. Positive Unterschiedsbeträge aus 
der erstmaligen Einbeziehung werden als Geschäfts- oder Firmenwerte und negative Unter-
schiedsbeträge sofort ergebniswirksam erfasst. Anschaffungsnebenkosten werden nicht an-
gesetzt, sondern in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Gemeinschaftsunternehmen 
nach IFRS 11 sowie Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird (assoziierte 
Unternehmen nach IAS 28), werden nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss ein-
bezogen. Bei der Equity-Methode werden die Anteile zunächst mit den Anschaffungskosten 
angesetzt und in der Folge um die anteiligen Eigenkapitalveränderungen der Unternehmen 
erhöht bzw. vermindert. Negative Eigenkapitalveränderungen werden über die fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten hinaus gegen langfristige sonstige Anteile (z. B. Darlehen) erfasst, 
sofern diese nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt Teil der Nettoinvestition in das assoziierte 
Unternehmen oder in Gemeinschaftsunternehmen sind. Alle konzerninternen Vermögens-
werte, Schulden und Eigenkapital sowie Erträge, Aufwendungen und Zwischengewinne im 
Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen zwischen Tochterunternehmen werden im Rahmen 
der Konsolidierung eliminiert. 
4.2 Änderungen im Konsolidierungskreis In den Konzernabschluss sind neben der Öster-
reichischen Post AG 27 inländische (31.12.2019: 27) und 15 ausländische (31.12.2019: 14) 
Tochterunternehmen einbezogen. Weiters werden zwei inländische (31.12.2019: drei) und 
ein ausländisches (31.12.2019: ein) Unternehmen nach der Equity-Methode bilanziert. 
Im Geschäftsjahr 2020 haben folgende Konsolidierungskreisänderungen und Transaktionen 
mit nicht beherrschenden Anteilen stattgefunden: 
                                                        Anteil am Kapital            Trans- 
                                                                                              aktions- 
Name der Gesellschaft                          von            auf        zeitpunkt             Erläuterung 
BRIEF & WERBEPOST 
adverserve Holding GmbH, Wien ....82,00 %   90,00 %     19.06.2020              Akquisition 
adverserve Holding GmbH, Wien ....90,00 % 100,00 %     17.12.2020              Akquisition 
PAKET & LOGISTIK 
Aras Kargo a.s., Türkei....................25,00 %   25,00 %     18.06.2020 Methodenänderung 
Aras Kargo a.s., Türkei....................25,00 %   80,00 %     25.08.2020  Sukzessiver Erwerb 
PHS Logistiktechnik GmbH, Graz....40,00 %   48,36 %     06.03.2020      Kapitalerhöhung 
CORPORATE 
Neutorgasse 7 Projektent- 
wicklungs AG & Co OG, Wien 
(Österreichische Post AG, Wien)1..100,00 %     0,00 %     01.08.2020            Anwachsung 
Post IT Services GmbH 
(vormals OMNITEC 
Informationstechnologie- 
Systemservice GmbH), Wien..........50,00 % 100,00 %     01.01.2020  Sukzessiver Erwerb 
1 Das erstgenannte Tochterunternehmen ist auf das in Klammer angeführte Tochterunter-

nehmen angewachsen und ist somit nicht mehr im Konsolidierungskreis vorhanden. 
BRIEF & WERBEPOST 
adverserve Holding GmbH Mit 19. Juni 2020 und 17. Dezember 2020 hat die Österreichische 
Post weitere 8 % beziehungsweise 10 % der Anteile an der adverserve Holding GmbH erwor-
ben. Der Österreichische Post-Konzern hält damit 100 % der Anteile an der Gesellschaft. Die 
beiden Erwerbe führten zu einer Verringerung der nicht beherrschenden Anteile von 0,2 Mio 
EUR, welche gegen die Gewinnrücklagen erfasst wurde. Die Verbindlichkeiten aus den ver-
traglichen Kaufverpflichtungen für diese beiden Erwerbe wurden bereits im Zuge der Erst-
konsolidierung im Geschäftsjahr 2019 gegen das Eigenkapital (Gewinnrücklagen) erfasst und 
betrugen zum 31. Dezember 2019 1,1 Mio EUR. Aus der endgültigen Einigung über die Höhe 
der Kaufpreisverbindlichkeiten ergab sich insgesamt eine Anpassung von 0,7 Mio EUR, wovon 
0,2 Mio EUR in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen 
und 0,5 Mio EUR erfolgsneutral in den Gewinnrücklagen erfasst wurden. 
PAKET & LOGISTIK 
Aras Kargo a.s. – Umstellung auf die Bilanzierung nach der Equity-Methode Die Gesell -
schaft wurde seit dem Frühjahr 2017 von einem gerichtlich bestellten Treuhänder (Trustee 
Panel) geführt, wobei der Treuhänder ausschließlich dem Gericht gegenüber verantwortlich 
war. Entsprechend wurde die Bilanzierung der Anteile nach der Equity-Methode beendet und 
die Anteile erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (FVOCI) bilanziert. Mit der Neubestel -
lung des Board of Directors per 18. Juni 2020 und der Abberufung des gerichtlich bestellten 
Treuhänders sind die Eigentümer zur gemeinschaftlichen Beherrschung der Aras Kargo a.s. 
zurückgekehrt und die Bilanzierung des Anteils nach der Equity-Methode wurde wieder auf-
genommen. Aus der letztmaligen Anpassung des beizulegenden Zeitwerts per 18. Juni 2020 
ergab sich eine Anpassung des Buchwerts um minus 1,1 Mio EUR auf 22,2 Mio EUR. Die im 
Eigenkapital in der FVOCI-Rücklage erfassten kumulierten Anpassungen des beizulegenden 
Zeitwerts (inklusive latenter Steuern) in Höhe von minus 15,9 Mio EUR wurden in die Gewinn-
rücklagen umgebucht. 
Aras Kargo a.s. – Erlangung der Beherrschung Mit Closing der Transaktion über den Erwerb 
von weiteren 55 % der Anteile am 25. August 2020 hält die Österreichische Post nunmehr 
insgesamt 80% der Anteile und hat damit die Beherrschung über die Aras Kargo a.s. erlangt. 
Die Gesellschaft wird seit diesem Zeitpunkt im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzern-
abschluss der Österreichischen Post AG einbezogen. Mit dem Erwerb der Aras Kargo a.s. 
setzt die Österreichische Post einen weiteren Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie zum 
profitablen Wachstum in definierten Märkten. Aus der Beendigung der Anwendung der Equi-
ty-Methode ergab sich insgesamt ein Gewinn von 0,6 Mio EUR, der unter den sonstigen be-
trieblichen Erträgen erfasst wurde. Darin enthalten sind ein Gewinn von 3,2 Mio EUR aus der 
Umwertung des zuvor nach der Equity-Methode bilanzierten Anteils auf den beizulegenden 
Zeitwert und ein Verlust von 2,6 Mio EUR aus der Umgliederung von Währungsumrechnungs-
differenzen in die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der identifizierbaren Vermögens-
werte und übernommenen Schulden im Zeitpunkt der Erlangung der Beherrschung ermittelt 
sich wie folgend dargestellt: 
Mio EUR                                                                                        Beizulegende Zeitwerte 
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 
Immaterielle Vermögenswerte.....................................................................................51,5 

davon Kund*innenbeziehungen...............................................................................16,9 
davon Markenrechte................................................................................................24,5 

Sachanlagen................................................................................................................43,1 
davon Grundstücke und Bauten ...............................................................................31,3 
davon Nutzungsrechte.............................................................................................19,0 

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien................................................................2,1 
Sonstige Forderungen ...................................................................................................0,2 
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 
Vorräte ..........................................................................................................................1,9 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Forderungen ...................33,7 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente............................................................35,8 
LANGFRISTIGE SCHULDEN 
Rückstellungen ...........................................................................................................10,7 
Andere finanzielle Verbindlichkeiten ............................................................................13,9 

davon Leasingverbindlichkeiten ..............................................................................13,9 
Sonstige Verbindlichkeiten ............................................................................................1,1 
Latente Steuerschulden .................................................................................................5,0 
KURZFRISTIGE SCHULDEN 
Rückstellungen .............................................................................................................6,3 
Andere finanzielle Verbindlichkeiten ..............................................................................6,3 

davon Leasingverbindlichkeiten ................................................................................5,0 
Steuerschulden .............................................................................................................1,7 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und sonstige Verbindlichkeiten....................................................................................49,2 
Vertragsverbindlichkeiten..............................................................................................1,4 
SALDO DER IDENTIFIZIERBAREN VERMÖGENSWERTE 
UND ÜBERNOMMENEN SCHULDEN ...........................................................................72,6  
Im Zuge der Kaufpreisallokation wurden Kund*innenbeziehungen in Höhe von 16,9 Mio EUR, 
Markenrechte in Höhe von 24,5 Mio EUR sowie Software in Höhe von 2,1 Mio EUR ange- 
setzt. Zusätzlich wurden nach IFRS 3.23 im Wege einer bestmöglichen Schätzung Eventual-
verbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Mio EUR angesetzt. Diese beziehen sich auf die mögliche 
Inanspruchnahme der Aras Kargo a.s. für Sozialversicherungsverpflichtungen ihrer Sublie-
ferant*innen. Mit einer unmittelbaren Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen. 
Aus dem Erwerb ergab sich insgesamt ein Firmenwert von 1,7 Mio EUR, der aus den mit der 
Gesellschaft verbundenen Ertragserwartungen resultiert: 
Mio EUR                                                                                        Beizulegende Zeitwerte 
ERMITTLUNG DES GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTS 
Gesamtbetrag der übertragenen Gegenleistung ...........................................................35,9 

davon Kaufpreiszahlung ..........................................................................................35,0 
davon Tatsächliche Erfüllung bereits zuvor geltend gemachter Ansprüche.................0,9 

Beizulegender Zeitwert des zuvor gehaltenen Anteils....................................................23,8 
Nicht beherrschende Anteile auf Basis des Anteils am Saldo der 
identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden................................14,5 
Saldo der identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden ..............–72,6 
GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT...............................................................................1,7 

AUFGLIEDERUNG DES ZAHLUNGSMITTELAB-/ZUFLUSSES 
Gesamtbetrag der übertragenen Gegenleistung in bar..................................................35,0 
Erworbene Zahlungsmittel...........................................................................................35,8 
TATSÄCHLICHER ZAHLUNGSMITTELZUFLUSS ...........................................................0,8 
Die tatsächliche Erfüllung bereits zuvor geltend gemachter Ansprüche bezieht sich auf im 
Zuge des Closings der Transaktion einvernehmlich beendete schiedsgerichtliche Verfahren 
mit den Verkäufer*innen. Die dadurch entfallenen Ansprüche sind zum beizulegenden Zeitwert 
erfasst. Seit Einbeziehung der Aras Kargo a.s. in den Konzernabschluss der Österreichischen 
Post wurden Umsatzerlöse von 101,5 Mio EUR und ein Periodenergebnis von 12,6 Mio EUR 
der Gesellschaft erfasst. Weiters wurden 0,5 Mio EUR im sonstigen Ergebnis aus der Neube-
wertung von leistungsorientierten Verpflichtungen erfasst. Wäre die Gesellschaft bereits seit 
Anfang des Jahres ein Tochterunternehmen gewesen, würden sich die Umsatzerlöse des Kon-
zerns auf 2.369,9 Mio EUR und das Periodenergebnis auf 134,7 Mio EUR belaufen. Anschaf-
fungsnebenkosten in Höhe von 1,6 Mio EUR wurden unter den sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen erfasst. Neben dem Erwerb der zusätzlichen 55 % der Anteile wurden wechsel-
seitige Optionen auf den Erwerb der restlichen 20 % der Anteile vereinbart. Demnach hat die 
Österreichische Post in den Jahren 2025 oder 2026 die Verpflichtung (Put-Option) bzw. im 
Jahr 2027 das Recht (Call-Option) zum Erwerb dieser Anteile. Der Ausübungspreis der Op-
tionen ist abhängig von den Ergebnissen der Gesellschaft, die jeweils im Jahr vor der mögli-
chen Ausübung erzielt werden (EBITDA Multiple). Für die Verpflichtung zum Erwerb der Anteile 
erfolgte der Ansatz einer Verbindlichkeit in Höhe von 33,2 Mio EUR, die gegen das Eigenkapital 
(Gewinnrücklagen) erfasst wurde. Der Ansatz der Verbindlichkeit wurde auf Basis einer best-
möglichen Schätzung des zukünftigen Ausübungspreises ermittelt. Ein um 10 % höheres 
(niedrigeres) zukünftiges Ergebnis der Gesellschaft würde zu einer höheren (niedrigeren) 
Verbindlichkeit um rund 3 Mio EUR führen (siehe dazu auch unter Punkt 10.1.3 Angaben zur 
Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte). 
CORPORATE 
Post IT Services GmbH Mit 1. Jänner 2020 hat die Österreichische Post weitere 50 % der An-
teile an der OMNITEC Informationstechnologie-Systemservice GmbH von der P.S.K. Beteili-
gungsverwaltung GmbH erworben, womit sich der Anteil von 50 % auf 100 % erhöhte. Die 
OMNITEC wurde bis zum 31. Dezember 2019 unter Anwendung der Equity-Methode bilanziert. 
Seit dem 1. Jänner 2020 wird sie im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss 
einbezogen. Der Kaufpreis betrug 1 EUR. Aus dem Erwerb resultierte ein Ertrag in Höhe von 
insgesamt 0,4 Mio EUR, der unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst wurde. Der 
Ertrag setzt sich aus der Bewertung der Altanteile und dem Gewinn aus dem Erwerb („Badwill“) 
in Höhe von jeweils 0,2 Mio EUR zusammen. Die Gesellschaft wurde im April 2020 in Post IT 
Services GmbH umbenannt. 
4.3 Nicht beherrschende Anteile Tochterunternehmen mit nicht beherrschenden Anteilen 
umfassen die folgenden Gesellschaften: 
                                                              Anteil an den nicht be- 
                                                             herrschenden Anteilen                        Anteil in % 
Mio EUR                                             31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020 
Aras Kargo Yurtici 
Yurtdisi Tasimacilik a.s. ...................................0,0              16,6              0,00            20,00 
bank99 AG.......................................................8,3                9,3            20,00            20,00 
ACL advanced commerce labs GmbH...............1,3                1,3            30,00            30,00 
sendhybrid ÖPBD GmbH..................................0,9                0,7            49,00            49,00 
M&BM Express OOD......................................–0,3              –0,3            24,00            24,00 
adverserve Gruppe1 .........................................0,3                0,0            18,00              0,00 
NICHT BEHERRSCHENDE ANTEILE...............10,4             27,6 
1 Zu den Tochterunternehmen der adverserve Gruppe siehe unter 11.5  Konzernunternehmen  
Die nachstehende Tabelle zeigt Informationen zu Tochtergesellschaften mit wesentlichen, 
nicht beherrschenden Anteilen vor konzerninternen Eliminierungen: 
Geschäftsjahr 2020 
Mio EUR                                                                                Aras Kargo a.s.    bank99 AG 
PROZENTSATZ NICHT BEHERRSCHENDER ANTEILE.........................20,0 %         20,0 % 
Langfristige Vermögenswerte .................................................................93,1              20,5 
Finanzielle Vermögenswerte aus Finanzdienstleistungen...........................0,0            580,9 
Kurzfristige Vermögenswerte..................................................................94,4                9,5 
Langfristige Schulden .............................................................................28,4              11,1 
Finanzielle Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen ..........................0,0            521,2 
Kurzfristige Schulden..............................................................................76,2              31,9 
NETTOVERMÖGEN.................................................................................82,9             46,7 

Nettovermögen der nicht beherrschenden Anteile ...............................16,6                9,3 
Umsatzerlöse/Ergebnis aus Finanzdienstleistungen ..............................101,5                7,1 
Periodenergebnis ...................................................................................12,6            –29,9 
Sonstiges Ergebnis ...................................................................................0,5                0,0 
GESAMTERGEBNIS ................................................................................13,1           –29,9 

Nicht beherrschenden Anteilen zugeordneter Gewinn ...........................2,5              –6,0 
Nicht beherrschenden Anteilen zugeordnetes sonstiges Ergebnis .........0,1                0,0 

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit ........................................................20,5            504,9 
Cashflow aus Investitionstätigkeit ...........................................................–0,5            –11,1 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit .......................................................–2,5              34,2 
Währungsdifferenzen im Finanzmittelbestand.........................................–2,9                0,0 
VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDS ...................................14,5           528,0  
Die Angaben betreffende Umsatzerlöse und Ergebnisse der Aras Kargo a.s. betreffen den Zeit-
raum seit Einbeziehung in den Konzernabschluss mit 25. August 2020. Die Österreichische 
Post AG hat sich gegenüber der bank99 AG mittels einer Patronatserklärung verpflichtet, die 
Gesellschaft bis Ende 2026 unter bestimmten Voraussetzungen mit Eigenmitteln von bis zu 
61,3 Mio EUR auszustatten. 
5. Währungsumrechnung 
Die Berichtswährung des Österreichischen Post-Konzerns ist der Euro. Die in ausländischer 
Währung erstellten Jahresabschlüsse der Konzernunternehmen werden gemäß IAS 21 nach 
dem Konzept der funktionalen Währung in Euro umgerechnet. Die funktionale Währung be-
stimmt sich nach dem primären wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Unternehmen hauptsäch -
lich Zahlungsmittel erwirtschaften und verwenden. Die funktionale Währung für Konzernun-
ternehmen in Österreich und aus Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
ist der Euro. Für die übrigen Unternehmen ist die funktionale Währung die jeweilige lokale 
Währung. 
Fremdwährungstransaktionen in der funktionalen Währung Die Konzernunternehmen er-
fassen in ihren Abschlüssen Geschäftsfälle in der funktionalen Währung mit dem Kurs zum 
Transaktionszeitpunkt. Die Folgebewertung monetärer Posten erfolgt zum Bilanzstichtag gül-
tigen Devisenreferenzkurs der Europäischen Zentralbank. Kursgewinne und -verluste werden 
ergebniswirksam erfasst. 
Umrechnung eines ausländischen Geschäftsbetriebs Für die Umrechnung der Abschlüsse 
von Tochterunternehmen sowie von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, 
 deren funktionale Währung nicht der Euro ist, wird die modifizierte Stichtagskursmethode 
angewendet. Alle Bilanzposten mit Ausnahme des Eigenkapitals werden mit dem zum Bilanz-
stichtag gültigen Devisenreferenzkurs der Europäischen Zentralbank umgerechnet, die Ei-
genkapitalposten mit dem historischen Anschaffungs- oder Entstehungskurs. Aufwendungen 
und Erträge werden mit den durchschnittlichen Devisenreferenzkursen des Geschäftsjahres 
umgerechnet. Die hieraus entstehenden Währungsumrechnungsdifferenzen werden ergeb-
nisneutral direkt im Eigenkapital erfasst. Die der Währungsumrechnung zugrunde gelegten 
Wechselkurse haben sich im Verhältnis zum Euro wie folgt verändert: 
                                                                Devisenreferenzkurs                    Jahresdurch- 
                                                                     am Bilanzstichtag                      schnittskurs 
1 EUR                                                 31.12.2019  31.12.2020             2019             2020 
Bosnische konvertible Mark.......................1,9558          1,9558          1,9558          1,9558 
Bulgarischer Lew.......................................1,9558          1,9558          1,9558          1,9558 
Kroatische Kuna ........................................7,4395          7,5519          7,4180          7,5384 
Serbischer Dinar....................................117,5928      117,5802      117,8650      117,5797 
Türkische Lira1...........................................6,6843          9,1131          6,3578          9,2761 
Ungarischer Forint .................................330,5300      363,8900      325,2967      351,2494 
1 Bei der türkischen Lira bezieht sich der Durchschnittskurs 2020 auf den Zeitraum 1. Sep-

tember 2020 bis 31. Dezember 2020.  
6. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Den Jahresabschlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen 
liegen einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (zusammen die Rechnungs -
legungsmethoden) zugrunde. In der Anwendung der Rechnungslegungsmethoden hat der 
Vorstand Ermessensentscheidungen zu treffen. Die zusammenfassende Darstellung der 
 wesentlichen Rechnungslegungsmethoden enthält dazu Angaben über die Anwendung und 
Auswirkungen der getroffenen Ermessensentscheidungen. 
6.1 Darstellung der Erbringung von Finanzdienstleistungen innerhalb des Konzernab-
schlusses Im Sinne einer transparenten Darstellung des Konzernabschlusses werden die 
spezifischen Posten aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft gesondert in der  Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung, der Konzernbilanz sowie dem Konzern-Cashflow-Statement dargestellt. 
Die für die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen 
geltenden Bilanzierungs- und Bewertungmethoden werden im Folgenden gesondert  dargestellt. 
6.1.1 FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN AUS FINANZDIENST-
LEISTUNGEN Unter den finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus Finanz-
dienstleistungen werden in der Konzernbilanz insbesondere jene Posten ausgewiesen, die 
unmittelbar aus dem Einlagen- und Veranlagungsgeschäft der bank99 AG resultieren bzw. 
sich aus der Abwicklung der sogenannten P.S.K. Anweisungen (Auszahlung von z. B. Pen-
sionen, Arbeitslosengeldern und ähnlichen Leistungen im fremden Namen und auf fremde 
Rechnung) ergeben. Ebenso werden in diesen Posten die Zahlungsmittel und Guthaben bei 
Zentralbanken der bank99 AG ausgewiesen. Die Darstellung der Posten erfolgt gereiht nach 
ihrer Liquidität. Vermögenswerte und Schulden außerhalb des Einlagen- und Veranlagungs-
geschäfts werden, gemäß ihrer Fristigkeit, unter den sonstigen lang- und kurzfristigen Ver-
mögenswerten und Schulden ausgewiesen (z. B. Immaterielle Vermögenswerte und Sach-
anlagen sowie Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten). 
Klassifizierung Forderungen an Kreditinstitute und Kund*innen sowie sonstige Forderungen 
aus Finanzdienstleistungen werden im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen 
Zielsetzung in der Vereinnahmung der vertraglichen Zahlungsströme liegt. Entsprechend 
werden diese finanziellen Vermögenswerte der Kategorie „Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertet (at amortized cost)“ zugeordnet. Sofern einzelne Vermögenswerte das 
 sogenannte Zahlungsstromkriterium des IFRS 9 nicht erfüllen, werden diese der Kategorie 
„Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FVTPL)“ zugeordnet. Finanzielle Vermögens-
werte aus der Wertpapierveranlagung werden im Bereich des Liquiditätsmanagements im 
Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Zielsetzung sowohl in der Vereinnahmung 
der vertraglichen Zahlungsströme als auch im Verkauf besteht. Entsprechend erfolgt bei Er-
füllung des Zahlungsstromkriteriums gemäß IFRS 9 die Zuordnung zu der Kategorie „Erfolgs-
neutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVOCI)“. Darüber hinaus werden Wertpapiere 
im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Zielsetzung in der Vereinnahmung der 
vertraglichen Zahlungsströme besteht. Entsprechend erfolgt bei Erfüllung des Zahlungs-
stromkriteriums gemäß IFRS 9 die Zuordnung zu der Kategorie „Zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertet (at amortized cost)“. Finanzielle Verbindlichkeiten werden vollständig 
der Kategorie „Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet (at cost)“ zugeordnet. 
Erstmaliger Ansatz und Bewertung Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden 
mit Entstehen der vertraglichen Ansprüche bzw. Verpflichtungen erstmalig erfasst. Dies ge-
schieht im Regelfall zum Erfüllungstag als dem Zeitpunkt, zu dem der finanzielle Vermögens-
wert übertragen wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, der in den 
meisten Fällen dem Transaktionspreis entspricht. Bei von zu fortgeführten Anschaffungskosten 
und erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten 
erfolgt der erstmalige Ansatz inklusive Transaktionskosten. 
Wertminderungen Wertminderungen werden in Höhe der erwarteten Kreditverluste gemäß 
IFRS 9 gebildet. Für die Bemessung der Höhe der Wertminderungen und die Erfassung von 
Zinserträgen werden drei Wertminderungsstufen unterschieden: 
_ Stufe 1 bezieht sich auf finanzielle Vermögenswerte, für die keine signifikante Erhöhung 

des Ausfallsrisikos seit dem erstmaligen Ansatz identifiziert wurde. Die Wertminderung 
wird in Höhe der erwarteten 12-Monats-Kreditverluste gebildet. Für Wertpapiere wird die 
sogenannte Low Credit Risk Exemption gemäß IFRS 9 5.5.10 angewandt. 

_ Stufe 2 Finanzielle Vermögenswerte in der Stufe 2 weisen eine signifikante Erhöhung des 
Ausfallsrisikos seit dem erstmaligen Ansatz auf. Die Wertminderung wird in Höhe der über 
die Laufzeit erwarteten Kreditverluste gebildet. Zur Überprüfung der signifikanten Erhöhung 

                                                       A n d e r e  R ü c k l a g e n        Eigenkapital der           Nicht 
                                                                                                              Kapital-       Gewinn-           IAS 19         FVOCI-        Währungsum-      Aktionär*innen        beherr- 
                                                                                           Grund-             rück-             rück-           Rück-           Rück-             rechnungs-             des Mutter-      schende        Eigen- 
Mio EUR                                                                              kapital            lagen            lagen              lage              lage                 rücklage        unternehmens        Anteile        kapital 
STAND AM 1. JÄNNER 2019 .................................................337,8             91,0           298,5           –16,1           –12,2                        –1,8                      697,1              2,0         699,1 
Periodenergebnis ......................................................................0,0                0,0            146,4                0,0                0,0                          0,0                      146,4             –1,9          144,5 
Sonstiges Ergebnis....................................................................0,0                0,0                0,0              –9,4              –2,0                        –0,3                      –11,7               0,0          –11,7 
GESAMTPERIODENERGEBNIS .................................................0,0               0,0           146,4             –9,4             –2,0                        –0,3                      134,7            –1,9         132,8 
Ausschüttung............................................................................0,0                0,0          –140,5                0,0                0,0                          0,0                    –140,5             –0,5        –141,0 
TRANSAKTIONEN MIT EIGENTÜMER*INNEN ...........................0,0               0,0         –140,5               0,0               0,0                          0,0                    –140,5            –0,5       –141,0 
Sukzessiver Erwerb eines Tochterunternehmens.......................0,0                0,0              –1,1                0,0                0,0                          0,0                        –1,1               0,3            –0,8 
Erwerb eines Tochterunternehmens ..........................................0,0                0,0                0,0                0,0                0,0                          0,0                          0,0             10,5            10,5 
ANDERE VERÄNDERUNGEN .....................................................0,0               0,0             –1,1               0,0               0,0                          0,0                        –1,1            10,9             9,8 
STAND AM 31. DEZEMBER 2019 ..........................................337,8             91,0           303,3           –25,6           –14,2                        –2,1                      690,3            10,4         700,7

Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals im Geschäftsjahr 2020
                                                       A n d e r e  R ü c k l a g e n        Eigenkapital der           Nicht 

                                                                                                              Kapital-       Gewinn-           IAS 19         FVOCI-        Währungsum-      Aktionär*innen        beherr- 
                                                                                           Grund-             rück-             rück-           Rück-           Rück-             rechnungs-             des Mutter-      schende        Eigen- 
Mio EUR                                                                              kapital            lagen            lagen              lage              lage                 rücklage        unternehmens        Anteile        kapital 
STAND AM 1. JÄNNER 2020 .................................................337,8             91,0           303,3           –25,6           –14,2                        –2,1                      690,3            10,4         700,7 
Periodenergebnis ......................................................................0,0                0,0            118,3                0,0                0,0                          0,0                      118,3             –3,0          115,3 
Sonstiges Ergebnis....................................................................0,0                0,0                0,0              –2,4              –1,0                        –3,3                        –6,8             –0,5            –7,2 
GESAMTPERIODENERGEBNIS .................................................0,0               0,0           118,3             –2,4             –1,0                        –3,3                      111,5            –3,5         108,1 
Ausschüttung............................................................................0,0                0,0          –140,5                0,0                0,0                          0,0                    –140,5             –0,7        –141,2 
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen ................................0,0                0,0                0,7                0,0                0,0                          0,0                          0,7             –0,2              0,4 
Verpflichtung zum Erwerb 
von nicht beherrschenden Anteilen ............................................0,0                0,0            –32,6                0,0                0,0                          0,0                      –32,6               0,0          –32,6 
Einzahlungen an Tochterunternehmen 
mit nicht beherrschenden Anteilen.............................................0,0                0,0              –2,0                0,0                0,0                          0,0                        –2,0               7,0              5,0 
TRANSAKTIONEN MIT EIGENTÜMER* INNEN ..........................0,0               0,0         –174,4               0,0               0,0                          0,0                    –174,4              6,1       –168,3 
Sukzessiver Erwerb eines Tochterunternehmens.......................0,0                0,0                0,0                0,0                0,0                          0,0                          0,0             14,5            14,5 
Abgang finanzielle Vermögenswerte ..........................................0,0                0,0            –15,9                0,0              15,9                          0,0                          0,0               0,0              0,0 
ANDERE VERÄNDERUNGEN .....................................................0,0               0,0           –15,9               0,0             15,9                          0,0                          0,0            14,5           14,5 
STAND AM 31. DEZEMBER 2020 ..........................................337,8             91,0           231,4           –28,0               0,6                        –5,4                      627,4            27,6         655,0

Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2020
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des Ausfallsrisikos werden qualitative Kriterien (z. B. Mahnstufen) und quantitative Kriterien 
(Verschlechterung in der internen Ratingskala) herangezogen. Zusätzlich werden sämtliche 
Forderungen eines*einer Kund*in in die Stufe 2 transferiert, wenn Forderungen des*der 
Kund*in um mehr als 30 Tage überfällig sind. 

_ Stufe 3 Finanzielle Vermögenswerte in der Stufe 3 gelten als ausgefallen und Zinserträge 
werden unter Anwendung des Effektivzinssatzes auf die fortgeführten Anschaffungskosten 
(Nettobuchwert) erfasst. Der Transfer in die Stufe 3 erfolgt, wenn eine Forderung der 
Kund*innen 90 oder mehr Tage überfällig ist oder ein qualitativer Ausfallstrigger (z. B. In-
solvenz, krisenbedingte Restrukturierung) vorliegt. 

Die Ermittlung der Wertberichtigungen erfolgt für Forderungen > 0,1 Mio EUR auf Basis einer 
individuellen Schätzung der erwarteten Kreditverluste. Für alle anderen Forderungen werden 
die Wertberichtigungen mittels standardisierter Modellparameter berechnet. Die für die Er-
mittlung der erwarteten Kreditverluste notwendigen Ausfallswahrscheinlichkeiten für Forde-
rungen an Kund*innen werden mittels interner Ratingmodelle berechnet. Die notwendigen 
Input-Parameter basieren im Wesentlichen auf historischen Erfahrungswerten vergleichbarer 
Geschäftsmodelle, die extern bezogen werden. Für die Herleitung von Ausfallswahrschein-
lichkeiten zur Ermittlung der erwarteten Kreditverluste für Forderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapiere wird auf externe Ratings zurückgegriffen. 
6.1.2 ERGEBNIS AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN Das in den Umsatzerlösen erfasste Ergeb -
nis aus Finanzdienstleistungen enthält das Nettozins- und das Nettoprovisionsergebnis aus 
der Erbringung von Finanzdienstleistungen. In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
wird das Ergebnis im Sinne einer möglichst transparenten Darstellung mit einem „davon“-
Vermerk gesondert ausgewiesen. Das Bewertungs- und Abgangsergebnis aus der Veranla-
gung in Wertpapiere wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. Wertminderun-
gen nach IFRS 9 werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst. 
Zinsergebnis Im Nettozinsergebnis werden sämtliche Zinserträge und Zinsaufwendungen 
aus dem Einlagen- und Veranlagungsgeschäft ausgewiesen. Zinserträge und Zinsaufwen-
dungen von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten 
und Verbindlichkeiten und erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode erfasst. Die Zinserträge 
enthalten ebenfalls Provisionserträge, welche als integraler Bestandteil der Effektivzinsmethode 
in den Anwendungsbereich des IFRS 9 fallen. 
Provisionsergebnis Im Nettoprovisionsergebnis werden Gebühren und Provisionen aus den 
angebotenen Finanzdienstleistungen ausgewiesen. Dies betrifft aktuell im Wesentlichen Ge-
bühren und Provisionen aus dem Girokontengeschäft, dem Zahlungsverkehr sowie der Aus-
zahlung von sogenannten P.S.K. Anweisungen. Soweit Gebühren und Provisionen aus einem 
Vertrag sowohl in den Anwendungsbereich des IFRS 15 sowie des IFRS 9 fallen, wird IFRS 9 
zur Separierung der Vertragsbestandteile angewendet. Gebühren und Provisionen im An-
wendungsbereich des IFRS 15 aus transaktionsbasierten Leistungen werden zeitpunktbezogen 
realisiert. Gebühren und Provisionen aus zeitraumbezogenen Leistungen werden über den 
entsprechenden Zeitraum abgegrenzt. Dies betrifft unter anderem pauschale Einmalvergü-
tungen aus Kooperationsvereinbarungen mit Drittanbieter*innen. 
6.2 Erlöse aus Verträgen mit Kund*innen Erlöse aus Verträgen mit Kund*innen werden rea-
lisiert, wenn der*die Kund*in die Verfügungsmacht über die Güter bzw. Dienstleistungen er-
hält. Nachfolgend werden Informationen über die Art, die Höhe, den Zeitpunkt und die Unsi-
cherheit von Erlösen und Zahlungsströmen für die wesentlichen Produktgruppen des Öster-
reichischen Post-Konzerns dargestellt. 
BRIEFPOST, WERBEPOST & MEDIENPOST Der Österreichische Post-Konzern erbringt die 
Annahme, Sortierung und Zustellung von diversen Briefsendungen, Werbesendungen und 
Printmedien. Unter IFRS 15 sind derartige Leistungsverpflichtungen als über einen Zeitraum 
erfüllt anzusehen. Insgesamt zeichnen sich die bestehenden Verträge bzw. die zu erbringenden 
Dienstleistungen in diesem Geschäftsbereich durch einen sehr hohen Grad an Uniformität 
und sehr kurze Durchlaufzeiten in der Leistungserbringung aus. Als Universaldienstleisterin 
ist die Österreichische Post grundsätzlich zur Annahme und Zustellung jeder Sendung ver-
pflichtet. Zusatzleistungen (wie z. B. Einschreiben) werden in der Regel als im Vertragskontext 
nicht eigenständig abgrenzbare Leistung eingestuft und somit gebündelt mit der Postsendung 
als einzige Leistungsverpflichtung bilanziert. Bei Auslandssendungen erfolgt im Regelfall die 
Zustellung an den*die Empfänger*in im Ausland in Zusammenarbeit mit internationalen Post-
betreiber*innen. Zur Messung des Leistungsfortschritts werden statistische Erfahrungswerte 
unter anderem aus regelmäßig durchgeführten Laufzeitmessungen herangezogen. Die Höhe 
der zu realisierenden Umsatzerlöse wird auf Basis der Relation von bisher angefallenen zu 
den gesamten Kosten der Zustellung von Briefsendungen, Werbesendungen und Printmedien 
(Cost-to-cost Method) bestimmt. Die Annahme einer Sendung in einer Post-Aufgabestelle 
(d. h. zu Beginn der Leistungsverpflichtung) löst die Fakturierung und damit verbunden die 
Realisation von Umsatzerlösen sowie den Ansatz einer Forderung aus. Nach IFRS 15 ist eine 
Forderung einzustellen, sobald ein unbedingter Anspruch auf den Erhalt einer Zahlung besteht. 
Mit Annahme der Sendung in einer Post-Aufgabestelle verpflichtet sich die Österreichische 
Post, innerhalb kurzer Zeit eine Leistung zu erbringen, und hat gleichzeitig einen Anspruch 
auf Inrechnungstellung und Erhalt einer Zahlung von dem*der Kund*in. Für den noch nicht 
erbrachten Teil der Leistungsverpflichtung wird eine Erlösabgrenzung vorgenommen und 
eine Vertragsverbindlichkeit erfasst. Die Bezahlung des Transaktionspreises erfolgt entweder 
über Vorauszahlung der beauftragten Beförderungsleistung (Verkauf von Briefmarken bzw. 
Barfreimachung in der Filiale) bzw. bei Geschäftskund*innen im Nachhinein bei einem durch-
schnittlichen Zahlungsziel von einem bis zwei Monaten. Entsprechend enthalten Forderungen 
in der Österreichischen Post im Regelfall keine signifikante Finanzierungskomponente. Für 
erhaltene Vorauszahlungen im Zusammenhang mit Postwertzeichen und Erlösen aus Absen-
der-Freistempelmaschinen wird die noch ausstehende Leistung der Österreichischen Post 
als Abgrenzung in den Vertragsverbindlichkeiten erfasst. Die Ermittlung der ausstehenden 
Leistung erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten (im Fall von Wertzeichen) bzw. durch Über-
mittlung historischer Daten im Zuge des Ladeprozesses (im Fall von Absender-Freistem -
pelmaschinen). Für den Verkauf von Briefsendungen, Werbesendungen und Printmedien an 
Geschäftskund*innen werden oftmals Volumenrabatte basierend auf den Umsätzen eines 
Geschäftsjahres vereinbart, die als variable Gegenleistungen im Sinne des IFRS 15 zu klas-
sifizieren sind. Die Erlöse aus diesen Verkäufen werden in Höhe des im Vertrag festgelegten 
Preises – abzüglich der geschätzten Volumenrabatte – erfasst. Die Schätzung der erwarteten 
Volumina basiert auf Erfahrungswerten und wird zu jedem Stichtag aktualisiert. Notwendige 
Anpassungen erfolgen kumuliert in der Periode der Schätzungsänderung. 
BUSINESS SOLUTIONS Leistungen im Bereich Business Solutions umfassen Geschäftspro-
zesslösungen im Bereich digitale Services, Inputmanagement, Dokumentenlogistik und Out-
putmanagement sowie digitale Werbung. Diese Leistungsverpflichtungen werden überwie-
gend über einen Zeitraum erfüllt, wobei die Umsatzerlösrealisierung nach Zeitablauf erfolgt. 
Der Zeitraum der Leistungserstellung liegt grundsätzlich unter einem Monat. Die Bezahlung 
erfolgt im Regelfall im Nachhinein bei einem durchschnittlichen Zahlungsziel von einem bis 
zwei Monaten. 
PAKET & LOGISTIK Der Österreichische Post-Konzern erbringt die Abholung, Annahme, Sor-
tierung und Zustellung von diversen Paket- und Express-Sendungen. Unter IFRS 15 sind 
 derartige Leistungsverpflichtungen als über einen Zeitraum erfüllt anzusehen. Ein hoher Grad 
an Standardisierung, Sendungsverfolgung und sehr kurze Durchlaufzeiten charakterisieren 
die Leistungserbringung dieses Geschäftsbereichs. Zusatzleistungen (wie z. B. Cash on De-
livery) werden in der Regel als im Vertragskontext nicht eigenständig abgrenzbare Leistung 
eingestuft und somit gebündelt mit der Paketsendung als einzige Leistungsverpflichtung bi-
lanziert. Im Innenverhältnis bedient sich die Post diverser Subunternehmen und Frächter*in-
nen, die Teile des Zustellprozesses übernehmen. Bei Auslandssendungen erfolgt im Regelfall 
die Zustellung an den*die Empfänger*in im Ausland in Zusammenarbeit mit internationalen 
Postbetreiber*innen bzw. Paketdienstleister*innen. Zur Messung des Leistungsfortschritts 
werden die Daten aus der Sendungsverfolgung je Paket herangezogen. Die Höhe der zu rea-
lisierenden Umsatzerlöse wird auf Basis der Relation von bisher angefallenen zu den gesamten 
Kosten der Paketzustellung (Cost-to-cost Method) bestimmt. Die Annahme einer Sendung 
in einer Post-Aufgabestelle (d. h. zu Beginn der Leistungsverpflichtung) löst die Fakturierung 
und damit verbunden die Realisation von Umsatzerlösen sowie den Ansatz einer Forderung 
aus. Nach IFRS 15 ist eine Forderung einzustellen, sobald ein unbedingter Anspruch auf den 
Erhalt einer Zahlung besteht. Mit Annahme der Sendung in einer Post-Aufgabestelle verpflichtet 
sich der Österreichische Post-Konzern, innerhalb kurzer Zeit eine Leistung zu erbringen, und 
hat gleichzeitig einen Anspruch auf Inrechnungstellung und Erhalt einer Zahlung von dem*der 
Kund*in. Für den noch nicht erbrachten Teil der Leistungsverpflichtung wird eine Erlösab-
grenzung vorgenommen und eine Vertragsverbindlichkeit erfasst. Für den Verkauf von Paketen 
an Geschäftskund*innen werden oftmals Volumenrabatte basierend auf den Umsätzen eines 
Geschäftsjahres vereinbart, die als variable Gegenleistungen im Sinne des IFRS 15 zu klas-
sifizieren sind. Die Erlöse aus diesen Verkäufen werden in Höhe des im Vertrag festgelegten 
Preises – abzüglich der geschätzten Volumenrabatte – erfasst. Die Schätzung der erwarteten 
Volumina basiert auf Erfahrungswerten und wird zu jedem Stichtag aktualisiert. Die Anpassung 
erfolgt in der Periode der Schätzungsänderung. 
FILIALDIENSTLEISTUNGEN Die vom Filialnetz erbrachten Leistungen umfassen den Verkauf- 
bzw. die Vermittlung diverser Handelswaren und Post- und Telekomprodukte sowie bis 2019 
Leistungen im Rahmen der Kooperation mit der BAWAG P.S.K. Die Erlöse aus dem Verkauf 
von Handelswaren werden zeitpunktbezogen mit Übergabe der Ware an den*die Kund*in er-
fasst. Die Zahlung des Transaktionspreises ist sofort fällig, sobald ein*e Kund*in eine Han-
delsware erwirbt. Des Weiteren erbringt die Österreichische Post Vermittlungsleistungen, 
insbesondere bei Telekomverträgen und -produkten für den Partner A1 Telekom Austria AG. 
Entsprechend werden diese Umsatzerlöse zum Zeitpunkt der Erbringung der Vermittlungs-
leistung (z. B. bei Unterzeichnung eines Telekomvertrags durch A1-Kund*innen bzw. der 
Übergabe eines Mobiltelefons an den*die A1-Kund*in) in Höhe der erhaltenen Provisionen 
(Nettomethode) erfasst. Im Zusammenhang mit der Vermittlung dieser Produkte sind 
 vertraglich Vorauszahlungen zu leisten, die als Finanzierungsforderung unter den sonstigen 
Forderungen ausgewiesen werden. Die 2019 aus der Kooperation mit der BAWAG P.S.K. noch 
zu erbringenden Dienstleistungen umfassten den Vertrieb von Finanzprodukten, die Durch-
führung von Schaltertransaktionen und die Zurverfügungstellung von Filialinfrastruktur, die 
nach IFRS 15 jeweils als eigenständige Leistungsverpflichtungen einzustufen sind. Die 
 Aufteilung der gesamten Vergütung auf die einzelnen Leistungsverpflichtungen erfolgte auf 
Basis der relativen Einzelveräußerungspreise. Die Erfüllung der Leistungsverpflichtungen 
und damit die Erfassung der Erlöse erfolgt für alle drei Dienstleistungen zeitraumbezogen. 
Die Bestimmung der Aufteilung der Vergütung auf die einzelnen Leistungsverpflichtungen 
erfordert Ermessensentscheidungen, insbesondere hinsichtlich der Höhe der relativen Ein-
zelveräußerungspreise und des erwarteten Umfangs der tatsächlich zu erbringenden Leis-
tungen. Ebenso war bei der Festlegung der Erfassung der Erlöse Ermessen im Hinblick auf 
den Charakter der Leistungserbringung auszuüben. 
FINANZDIENSTLEISTUNGEN Zu den Erlösen aus Finanzdienstleistungen verweisen wir auf 
Punkt 6.1.2 Ergebnis aus Finanzdienstleistungen. 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Die Erlöse aus Verträgen mit Kund*innen des Immo-
bilienprojekts Neutorgasse 7 werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewie -
sen. Mit Abschluss eines Kaufvertrags für eine bestimmte Wohneinheit ist die Möglichkeit 
einer alternativen Nutzung nicht mehr gegeben. Somit ergibt sich eine vertragsbezogene Er-
lösrealisierung über den Zeitraum der Herstellung der Wohneinheiten. Als Maßstab für die 
Bestimmung des Leistungsfortschritts wird der Fertigstellungsgrad auf Basis der Relation 
von bisher angefallenen zu den gesamten erwarteten Herstellungskosten (Cost-to-cost Me-
thod) herangezogen. Die so erfassten Vertragsvermögenswerte werden mit den bislang er-
haltenen Zahlungen saldiert. Makler*innengebühren, die im Zuge der Anbahnung und des 
Abschlusses eines Vertrags über den Verkauf von Wohnungen des Immobilienprojekts Neu-
torgasse 7 anfallen, werden aktiviert und über die Vertragslaufzeit abgeschrieben. 
6.3 Beendigung der Zusammenarbeit mit der BAWAG P.S.K. Mit Schreiben vom 9. Novem-
ber 2017 hat die BAWAG P.S.K. die Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit in 
den Bereichen Vertrieb von Finanzprodukten, Schaltertransaktionen und gemeinsame Nutzung 
von Infrastruktur (Filialstandorte) mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 gekündigt. In der 
Folge wurde zwischen den Parteien die einvernehmliche und schrittweise Entflechtung der 
Kooperation bis spätestens Ende 2020 vertraglich vereinbart, wobei für einzelne Leistungen 
die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung bestand. Ende 2019 wurde zwischen den Parteien 
eine endgültige Beendigung der Kooperation im Wesentlichen bis Ende April 2020 vereinbart. 
6.4 Ertragsteuern 
Angaben zu Steuergruppen Die Österreichische Post hat die in Österreich eingeräumte Mög-
lichkeit zur Bildung steuerlicher Unternehmensgruppen zwecks gemeinsamer Besteuerung 
in Anspruch genommen; es bestehen zwei Unternehmensgruppen mit den Gruppenträgern 
Österreichische Post AG sowie Post 001 Finanzierungs GmbH. Sämtliche Gruppenmitglieder 
haben den Sitz im Inland. In den steuerlichen Unternehmensgruppen werden grundsätzlich 
die Gruppenmitglieder vom Gruppenträger mit den auf sie entfallenden Körperschaftssteu-
erbeträgen mittels Steuerumlagen be- oder entlastet. Dabei erfolgt die Verrechnung positiver 
und negativer Steuerumlagen in Höhe von 25 % des steuerlichen Ergebnisses (Stand-alone-
Methode). Die Systematik der Gruppenbesteuerung führt zu einer gemeinsamen Veranlagung 

der tatsächlichen Ertragsteuern und zu einer Saldierung von latenten Steueransprüchen und 
latenten Steuerschulden innerhalb der Unternehmensgruppen gemäß IAS 12.74. Der Steu-
ervorteil aus der Firmenwertabschreibung (§ 9 Abs 7 KStG) wird als temporäre Differenz beim 
Firmenwert behandelt (IAS 12.32a). 
Angaben zu Ertragsteuern Die Ertragsteuern beinhalten laufende und latente Steuern. Diese 
werden stets in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, ausgenommen in 
dem Umfang, in dem die Steuern aus Sachverhalten herrühren, die im sonstigen Ergebnis 
(OCI) oder im Eigenkapital angesetzt wurden bzw. aus einem Unternehmenszusammenschluss 
stammen. Die Österreichische Post ist der Auffassung, dass mögliche Zinsaufwendungen 
und Strafzahlungen i. Z. m. Ertragsteuerzahlungen nicht die Definition von Ertragsteuern nach 
IAS 12 erfüllen. Etwaige Beträge werden somit allgemein nach den Bestimmungen des IAS 
37 bilanziert. 
Ermittlung der laufenden Steuern Laufende Steuern beinhalten die erwarteten Steuerzah-
lungen oder -gutschriften des laufenden Jahres sowie die im laufenden Jahr erfolgten Anpas-
sungen der erwarteten Steuernachzahlungen oder -gutschriften der Vorjahre. Der ausgewie-
sene Betrag stellt die bestmögliche Schätzung dar und beinhaltet auch Quellensteuern aus 
Ausschüttungen. Tatsächliche Steuerforderungen und -verbindlichkeiten können unter ge-
wissen Umständen saldiert ausgewiesen werden. Dies ist im Österreichischen Post-Konzern 
dann der Fall, wenn sich die Steuern auf Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen Steu-
erbehörde erhoben werden und das Unternehmen ein einklagbares Recht zur gegenseitigen 
Aufrechnung von Steuerforderungen und -verbindlichkeiten hat. 
Ermittlung der latenten Steuern Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt nach der Balan-
ce-Sheet-Liability-Methode für alle temporären Differenzen zwischen dem Buchwert laut 
IFRS-Konzernabschluss und den korrespondierenden steuerlichen Werten. Vom Ansatz von 
latenten Steuern wird jedoch in folgenden Fällen Abstand genommen: 
_ Temporäre Differenzen, die aus dem erstmaligen Ansatz eines Vermögenswerts oder einer 

Schuld entstehen, dem kein Unternehmenszusammenschluss zugrunde liegt, und zum 
Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls weder das bilanzielle Ergebnis vor Steuern noch das zu ver-
steuernde Ergebnis (den steuerlichen Verlust) beeinflussen werden („Initial Recognition 
Exemption – IRE“) 

_ Temporäre Differenzen in Verbindung mit Anteilen an Tochterunternehmen, Zweignieder-
lassungen, assoziierten Unternehmen und Anteilen an gemeinsamen Vereinbarungen, 
sofern das Mutterunternehmen in der Lage ist, den Verlauf der Auflösung der temporären 
Differenzen zu steuern und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporäre Differenz in ab-
sehbarer Zeit nicht auflösen wird 

_ Zu versteuernde Differenzen im Zusammenhang mit dem erstmaligen Ansatz eines Ge-
schäfts- oder Firmenwerts 

Der Ansatz von aktiven latenten Steuern aus temporären Differenzen aus Bilanzposten sowie 
aus Verlustvorträgen erfolgt in dem Umfang, in dem a) ausreichend passive latente Steuern 
vorhanden sind oder es b) bei einer Gewinnhistorie wahrscheinlich ist, dass in absehbarer 
Zeit steuerpflichtiges Einkommen zur Verfügung steht und der Steueraufwand somit künftig 
realisierbar ist. Erzielt ein Unternehmen in jüngster Vergangenheit (in einem der letzten zwei 
Jahre) steuerpflichtige Verluste, so wird im letzteren Fall von der Aktivierung von latenten 
Steuern Abstand genommen. Dabei werden zu jedem Bilanzstichtag die nicht angesetzten 
 latenten Steuern neu bewertet und gegebenenfalls angesetzt, sofern die Auffassung vertretbar 
ist, dass der Steuervorteil realisiert werden kann. Aktive und passive latente Steuern können 
unter gewissen Umständen saldiert ausgewiesen werden. Die obigen Angaben unter „Er -
mittlung der laufenden Steuern“ gelten analog bei den latenten Steuern. Die latenten Steuern 
werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die in den einzelnen Ländern zum Bilanzstichtag 
gelten oder für den Zeitpunkt bereits beschlossen sind, in dem die latenten Steueransprüche 
und -schulden realisiert werden. Für österreichische Tochterunternehmen wurde zur Ermitt-
lung der Steuerabgrenzungen ein Körperschaftsteuersatz von 25 % angewendet. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die für ausländische Gesellschaften bei der Berechnung der 
latenten Ertragsteuern angewendeten Steuersätze: 
Land                                             Steuersatz             Land                                Steuersatz 
Bosnien und Herzegowina ......................10%            Serbien.....................................15% 
Bulgarien ...............................................10%            Slowakei ...................................21% 
Deutschland...........................................33%            Ungarn .......................................9% 
Kroatien .................................................18%            Türkei .......................................20% 
Montenegro .............................................9%  
6.5 Ergebnis je Aktie Das Ergebnis je Aktie wird ermittelt, indem der auf die Aktionär*innen 
der Österreichischen Post AG entfallende Anteil am Periodenergebnis durch den gewichteten 
Durchschnitt der im Geschäftsjahr im Umlauf befindlichen Aktien dividiert wird. Während 
einer Periode neu ausgegebene oder zurückgekaufte Aktien werden zeitanteilig für den Zeit-
raum, in dem sie sich im Umlauf befinden, berücksichtigt. Für die Berechnung des verwässer -
ten Ergebnisses je Aktie wird die durchschnittliche Aktienanzahl sowie der auf die Aktionär*in-
nen der Österreichischen Post AG entfallende Anteil am Periodenergebnis um verwässernde 
Effekte bereinigt. Eine Verwässerung des Ergebnisses je Aktie kann sich derzeit potenziell auf-
grund des aktienbasierten Vergütungsprogramms der Österreichischen Post AG ergeben. 
Nachdem jedoch gegenwärtig keine Verpflichtung zum Ausgleich in Eigenkapitalinstrumenten 
besteht, ergeben sich aus den derzeit laufenden Programmen keine Verwässerungseffekte. 
Siehe dazu unter Punkt 6.22 Aktienbasierte Vergütungen. 
6.6 Geschäfts- oder Firmenwerte und Allokation auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten 
(ZGE) Geschäfts- oder Firmenwerte werden zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter 
Wertminderungen bewertet. Geschäfts- oder Firmenwerte aus dem Erwerb eines ausländi-
schen Geschäftsbetriebs werden in dessen funktionaler Währung geführt und zum Stich -
tagskurs umgerechnet. Wertminderungen werden nach den unter Punkt 6.13 Wertmin -
derungen IAS 36 beschriebenen Grundsätzen vorgenommen. Wertaufholungen sind unzu-
lässig. Geschäfts- oder Firmenwerte sind jeweils zahlungsmittelgenerierenden Einheiten 
(ZGE) zugeordnet. ZGE werden durch die Zusammenfassung von Vermögenswerten auf der 
niedrigsten Ebene gebildet, auf der unabhängig von anderen Vermögenswerten Cashflows 
erzielt werden. 
6.7 Immaterielle Vermögenswerte Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte 
werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer oder Vertragsdauer von drei bis zehn Jahren linear abgeschrieben. Bei Mar-
kenrechten wird grundsätzlich von einer unbestimmten Nutzungsdauer ausgegangen, da ein 
Ende der wirtschaftlichen Nutzung nicht abzusehen ist. Immaterielle Vermögenswerte mit 
unbestimmter Nutzungsdauer werden nicht planmäßig abgeschrieben, sondern jährlich einem 
Wertminderungstest unterzogen. Der Ansatz von selbst geschaffenen immateriellen Vermö-
genswerten erfolgt, sofern die allgemeinen Ansatzkriterien sowie die besonderen Anwen-
dungsleitlinien des IAS 38 erfüllt sind. Dazu wird der Erstellungsprozess in eine Forschungs- 
und eine Entwicklungsphase unterteilt. Der erstmalige Ansatz erfolgt in Höhe der direkt zu-
rechenbaren Herstellungskosten ab dem Zeitpunkt, zu dem der selbst geschaffene immate -
rielle Vermögenswert die Ansatzkriterien des IAS 38 erfüllt. Im Österreichischen Post-Konzern 
betrifft dies in erster Linie selbstgeschaffene Software. Liegen Anhaltspunkte für eine Wert-
minderung vor, werden immaterielle Vermögenswerte gemäß den in Punkt 6.13 Wertminde-
rung IAS 36 angeführten Grundsätzen auf Werthaltigkeit geprüft. 
6.8 Leasingverhältnisse 
LEASINGVERHÄLTNISSE ALS LEASINGNEHMERIN Seit dem 1. Jänner 2019 ist für die bilan -
zielle Erfassung eines Leasingverhältnisses im Wesentlichen entscheidend, ob es sich bei 
dem geleasten Objekt um einen identifizierbaren Vermögenswert handelt, die Leasingnehmerin 
die Nutzung bestimmen kann und ihr die wirtschaftlichen Vorteile aus dem Vermögenswert 
zustehen. Für Leasingverhältnisse werden Nutzungsrechte an den Leasinggegenständen ak-
tiviert und Verbindlichkeiten für die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen zu Barwerten 
passiviert. 
Die Leasingverbindlichkeiten beinhalten folgende Leasingzahlungen: 
_ Feste Zahlungen abzüglich etwaiger zu erhaltender Leasinganreize 
_ Variable Zahlungen, die an einen Index oder Zinssatz gekoppelt sind 
_ Erwartete Restwertzahlungen aus Restwertgarantien der Leasingnehmerin 
_ Ausübungspreise von Kaufoptionen, wenn die Ausübung durch die Leasingnehmerin hin-

reichend sicher ist 
_ Strafzahlungen für die Kündigung von Leasingverhältnissen, wenn in der Laufzeit berück-

sichtigt ist, dass die Leasingnehmerin eine Kündigungsoption wahrnehmen wird 
Die Abzinsung der Leasingzahlungen erfolgt mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz. 
Nutzungsrechte werden zu Anschaffungskosten bewertet, die sich wie folgt  zusammensetzen: 
_ Betrag der Erstbewertung der Leasingverbindlichkeit 
_ Bei oder vor der Bereitstellung geleistete Leasingzahlungen abzüglich erhaltener Leasing-

anreize 
_ Alle der Leasingnehmerin entstandenen anfänglichen direkten Kosten sowie 
_ Geschätzte Kosten für Rückbauverpflichtungen 
Die Folgebewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Die Abschreibung auf Nut-
zungsrechte wird linear über den Zeitraum des Vertragsverhältnisses vorgenommen. Wenn 
das Eigentum zum Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses auf die Leasingnehmerin über-
geht oder berücksichtigt ist, dass die Leasingnehmerin wahrscheinlich eine Kaufoption wahr-
nehmen wird, dann wird die Abschreibung bis zum Ende der Nutzungsdauer vorgenommen. 
Liegen Anhaltspunkte für eine Wertminderung vor, werden Nutzungsrechte gemäß den in 
Punkt 6.13 Wertminderung IAS 36 angeführten Grundsätzen auf Werthaltigkeit geprüft. Insbe -
sondere Leasingverträge über Immobilien enthalten Verlängerungs- und Kündigungsoptionen. 
Diese Konditionen bieten der Österreichischen Post größtmögliche Flexibilität. Bei der Fest-
legung der Laufzeit des Leasingverhältnisses werden sämtliche Tatsachen und Umstände 
berücksichtigt, die zur Ausübung von Verlängerungsoptionen oder Nicht-Ausübung von Kün-
digungsoptionen führen. Im Zusammenhang mit der Festlegung der Laufzeit des Leasing-
verhältnisses werden die Immobilienleasingverträge konzernintern festgelegten Laufzeit -
kategorien zugeordnet. Zahlungen für kurzfristige Leasingverhältnisse (weniger als zwölf Mo-
nate) und Leasingverhältnisse, denen Vermögenswerte von geringem Wert zugrunde liegen, 
werden linear als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die Vorschriften des 
IFRS 16 werden nicht auf Leasingverhältnisse über immaterielle Vermögenswerte angewendet. 
Nicht erstattungsfähige Umsatzsteuerbeträge, die sich aus Verbindlichkeiten im Zusammen-
hang mit Leasingverhältnissen ergeben, sind nicht Bestandteil der Leasingzahlungen und 
werden im Aufwand erfasst. Auf temporäre Differenzen im Zusammenhang mit Nutzungs-
rechten und Leasingverbindlichkeiten werden latente Steuern gebildet. 
LEASINGVERHÄLTNISSE ALS LEASINGGEBERIN Die Österreichische Post ist in einer Vielzahl 
von Bestandsverhältnissen betreffend Immobilien Leasinggeberin. Als Leasinggeberin bei 
einem Operation-Leasing-Verhältnis werden die Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten in den Sachanlagen ausgewiesen. Die Erfassung der Erträge aus Mieten und 
Pachten erfolgt zeitraumbezogen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen. Als Leasingge-
berin bei einem Finanzierungsleasing-Verhältnis wird der Vermögenswert unter den Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen in Höhe des Nettoinves-
titionswerts erfasst. 
6.9 Sachanlagen Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, 
vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungssätze richten sich 
nach der erwarteten wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Die planmäßigen Abschreibungen wer-
den linear unter Zugrundelegung folgender konzerneinheitlicher Nutzungsdauern berechnet: 
Nutzungsdauer                                                                                                          Jahre 
Gebäude...................................................................................................................10–50 
Gebäude – Nutzungsrechte.........................................................................................5–15 
Technische Anlagen und Maschinen ...........................................................................5–10 
Technische Anlagen und Maschinen – Nutzungsrechte .................................................2–4 
Fuhrpark.......................................................................................................................2–8 
IT- und technische Ausstattung ....................................................................................3–6 
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.............................................................5–20  
Liegen Anhaltspunkte für eine Wertminderung vor, werden Sachanlagen gemäß den unter 
Punkt 6.13 Wertminderungen IAS 36 angeführten Grundsätzen auf Werthaltigkeit geprüft. 
Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass eine erfasste Wertminderung nicht mehr vorliegt, wird 
der erzielbare Betrag erneut geschätzt und gegebenenfalls eine Zuschreibung, unter Beachtung 
der fortgeschriebenen Anschaffungskosten ohne Wertminderung, vorgenommen. 
6.10 Zuwendungen der öffentlichen Hand Zuwendungen der öffentlichen Hand werden in 
Höhe ihres beizulegenden Zeitwerts erfasst, wenn hinreichende Sicherheit darüber besteht, 
dass sie gewährt werden und die Voraussetzungen für die Zuwendung erfüllt sind. Die Erfas-
sung der Zuwendungen erfolgt in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen be-
trieblichen Erträgen in den Perioden, in welchen die nach dem Zuwendungszweck zu kom-
pensierenden Aufwendungen anfallen. Sind die erfassten Zuwendungen über mehrere Peri-
oden zu verteilen, erfolgt der Ansatz eines passiven Abgrenzungspostens unter den Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten. Erfolgt die Zu-
wendung für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögenswerten, werden die Zuwen-
dungen ebenfalls passivisch abgegrenzt (Bruttomethode) und periodenübergreifend über die 
Nutzungsdauer des zugrunde liegenden Vermögenswerts erfasst. 

vom Vorliegen einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos. Fremdkapitalinstrumente der 
folgenden Bewertungskategorien unterliegen dem Wertminderungsmodell des IFRS 9: 
_ erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVOCI) – Fremdkapitalinstrumente 
_ zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 
Ebenso fallen die nach IFRS 15 zu bildenden Vertragsvermögenswerte in den Anwendungs-
bereich des Wertminderungsmodell nach IFRS 9. Innerhalb des Österreichischen Post-Kon-
zerns sind damit folgende finanzielle Vermögenswerte bzw. Vertragsvermögenswerte nach 
dem Modell der erwarteten Kreditverluste gemäß IFRS 9 zu bewerten: 
_ Wertpapiere der  Kategorie FVOCI 
_ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
_ Vertragsvermögenswerte 
_ Sonstige Forderungen 
_ Forderungen gegenüber Banken 
_ Geldmarktveranlagungen 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Bei Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen werden Wertberichtigungen in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste 
gebildet. Methodisch wendet die Österreichische Post den gemäß IFRS 9 zulässigen verein-
fachten Ansatz zur Ermittlung der erwarteten Kreditverluste in Form einer Wertminderungs-
matrix an. Mittels dieser Matrix werden gestaffelt nach (Über-)Fälligkeiten Wertminderungen 
auf Basis historisch beobachteter Ausfallraten gebildet. Zusätzlich werden zukunftsgerich -
tete Informationen evaluiert und, falls notwendig, die verwendeten Ausfallraten angepasst. 
Forderungen mit einem Buchwert von mehr als 0,1 Mio EUR werden darüber hinaus einer 
 individuellen Betrachtung unterzogen und auf die Erfassung weiterer über die Laufzeit erwar-
teter Kreditverluste geprüft. Die Ermittlung der erwarteten Kreditverluste erfolgt getrennt für 
in- und ausländische Kund*innen sowie für internationale Postbetreiber*innen. 
Übrige Fremdkapitalinstrumente Für übrige Fremdkapitalinstrumente, die dem Wertmin-
derungsmodell unterliegen, werden Wertberichtigungen in Höhe der erwarteten 12-Monats-
Kreditverluste gebildet. Sollte allerdings eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos vorliegen, 
werden Wertberichtigungen in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste erfasst. 
Im Österreichischen Post-Konzern wird von einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos 
ausgegangen, wenn eine Forderung mehr als 30 Tage überfällig ist. Bei Forderungen, die zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden und deren Bonität beeinträchtigt ist, ist 
der Effektivzinssatz anstelle des Bruttobuchwerts auf die fortgeführten Anschaffungskosten 
(sprich nach Abzug von Wertberichtigungen) anzuwenden. Im Österreichischen Post-Konzern 
wird die Bonität eines*einer Schuldner*in insbesondere bei Vorliegen der folgenden Faktoren 
als beeinträchtigt angesehen: 
_ Die einzelne Forderung ist überfällig >90 Tage 
_ Einleitung eines Insolvenzverfahrens 
Methodisch erfolgt die Ermittlung der erwarteten Kreditverluste bei den Wertpapieren, bei 
 Forderungen gegenüber Banken sowie Geldmarktveranlagungen nach dem sogenannten  
Loan-Loss-Provisioning-Modell. Ausgehend von der Probability of Default (PD) und dem Loss 
Given Default (LGD) wird der erwartete Kreditverlust somit als wahrscheinlichkeitsgewichteter 
Wert ermittelt. Zur Ermittlung der PD wird in erster Linie auf emittentenspezifische Daten von 
Bloomberg zurückgegriffen. Vereinfachend wird auch auf globalere Ausfallsraten – wie von 
Standard & Poor’s oder Moody’s veröffentlicht – zurückgegriffen. Insgesamt sind jedoch die 
so ermittelten erwarteten Kreditverluste betraglich unwesentlich. Für Sonstige Forderungen 
hat sich die Österreichische Post aufgrund der Art und des Umfangs der Forderungen dazu 
entschieden, praktische Erleichterungen im Sinne des IFRS 9.B5.5.35 anzuwenden und analog 
zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen die Wertberichtigung methodisch unter 
Ansatz einer Wertminderungsmatrix zu ermitteln. Die Ableitung der Verlustraten erfolgt zum 
Teil aufgrund historischer Erfahrungswerte und zum Teil auf Basis angemessener Schätzun -
gen. Forderungen mit einem Buchwert von mehr als 0,1 Mio EUR werden darüber hinaus einer 
individuellen Betrachtung unterzogen und auf die Erfassung weiterer über die Laufzeit erwar-
teter Kreditverluste geprüft. Die Ermittlung der erwarteten Kreditverluste erfolgt getrennt für 
Schadensersatzansprüche einerseits und sonstige übrige Forderungen andererseits. 
Modifizierte finanzielle Vermögenswerte Werden die vertraglich vereinbarten Zahlungs-
ströme eines finanziellen Vermögenswerts neu verhandelt oder modifiziert, wird überprüft, 
ob der bestehende finanzielle Vermögenswert auszubuchen ist. Führt die Neuverhandlung 
bzw. Modifizierung zu keiner Ausbuchung, wird der Bruttobuchwert unter Berücksichtigung 
der modifizierten Zahlungsströme neu berechnet. Ebenso wird sowohl zum Zeitpunkt der Mo-
difizierung als auch in den folgenden Bilanzstichtagen beurteilt, ob sich das Kreditrisiko des 
Finanzinstruments signifikant erhöht hat. Die Beurteilung einer signifikanten Erhöhung des 
Kreditrisikos erfolgt durch Vergleich des Ausfallrisikos zum jeweiligen Bilanzstichtag mit 
jenem zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung. Eine Umstellung der Wertberichtigung im 
Ausmaß der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste auf die Höhe der erwarteten 12-Mo-
nats-Kreditverluste erfolgt, wenn der*die Schuldner*in eine wesentlich bessere Performance 
sowie positive wirtschaftliche Aussichten aufweist. 
6.16 Derivative Finanzinstrumente Derivative Finanzinstrumente sind der Kategorie erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet zugeordnet und werden bei Zugang sowie in 
den Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Zum Zeitpunkt des Zugangs wird 
im Regelfall der Kaufpreis als bestmögliche Annäherung an den Fair Value zu Anschaffungs-
kosten angesetzt. Unrealisierte Bewertungsgewinne und -verluste aus derivativen Finanz -
instrumenten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Vereinzelt werden im 
 Österreichischen Post-Konzern zur Begrenzung und Steuerung von Zins-, Währungs- und 
Preisrisiken derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Im Geschäftsjahr 2020 bestanden keine 
derartigen Geschäfte. Weiters werden im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unterneh-
mensanteilen zukünftig ausübbare Rechte auf den Erwerb von weiteren Anteilen erworben 
(Call-Optionen) bzw. Verpflichtungen zum Erwerb eingegangen (Put-Optionen), die nach 
IFRS 9 als derivative Finanzinstrumente einzustufen sind. Derivative Finanzinstrumente, deren 
Ausgleich unmittelbar in bar erfolgt, werden unter den Posten Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen und sonstige Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
 Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Derivative Finanzinstrumente im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmensanteilen werden unter den Anderen fi-
nanziellen Vermögenswerten ausgewiesen. 
6.17 Vorräte Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit dem niedrigeren Betrag aus Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert am Bilanzstichtag. Wertminderungen 
aufgrund von Veralterung oder mangelnder Gängigkeit werden bei Ermittlung des Nettoveräu-
ßerungswerts berücksichtigt. Die Bestandswertermittlung bei den Hilfs- und Betriebsstoffen 
sowie den Handelswaren wird nach dem gleitenden Durchschnittspreisverfahren durchgeführt. 
6.18 Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte werden 
als zur Veräußerung gehalten klassifiziert, wenn der zugehörige Buchwert überwiegend durch 
ein Veräußerungsgeschäft und nicht durch fortgesetzte Nutzung realisiert wird. Diese Bedin-
gung wird nur dann als erfüllt angesehen, wenn die Veräußerung höchstwahrscheinlich ist 
und der langfristige Vermögenswert in seiner jetzigen Beschaffenheit für einen sofortigen 
Verkauf verfügbar ist. Eine Veräußerung ist dann höchstwahrscheinlich, wenn die zuständige 
Managementebene einen Plan für den Verkauf des Vermögenswerts beschlossen hat und mit 
der Suche nach einem*einer Käufer*in und der Durchführung des Plans aktiv begonnen wurde 
und zudem davon ausgegangen werden kann, dass der Veräußerungsvorgang innerhalb eines 
Jahres nach einer solchen Klassifizierung abgeschlossen wird. Langfristige Vermögenswerte, 
die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert sind, werden mit dem niedrigeren Betrag aus 
ihrem Buchwert und dem beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet. 
6.19 Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder Im Geschäftsjahr 2020 kam 
es zu einer Schätzungsänderung in der Ermittlung der Rückstellungen für Abfertigungen und 
Jubiläumsgelder. Anstelle des bisherigen Ansatzes von Fluktuationsabschlägen werden nun-
mehr dienstzeitabhängige Fluktuationswahrscheinlichkeiten zur Berücksichtigung der zu-
künftigen Fluktuation von Mitarbeiter*innen angesetzt. Mit der Umstellung auf Fluktuations-
wahrscheinlichkeiten kann die Auswirkung der Fluktuation auf die Höhe der Rückstellungen 
verlässlicher geschätzt werden. Bei der Rückstellung für Jubiläumsgelder führte diese Schät-
zungsänderung zu einer um 12,0 Mio EUR geringeren Rückstellung. Die Auswirkungen aus 
dieser Umstellung wurden vollständig im Geschäftsjahr 2020 in der Gewinn- und Verlust-
rechnung unter den Personalaufwendungen erfasst. Die Auswirkungen bezogen auf die Rück-
stellung für Abfertigungen waren betraglich untergeordnet. 
Rückstellungen für Abfertigungen Die Abfertigungsverpflichtungen des Österreichischen 
Post-Konzerns umfassen sowohl beitragsorientierte als auch leistungsorientierte Versor-
gungssysteme. Rückstellungen für leistungsorientierte Verpflichtungen werden für gesetzliche 
Ansprüche von Angestellten gebildet. Beamt*innen haben grundsätzlich keinen Anspruch 
auf Abfertigungszahlungen. Abfertigungsansprüche im Österreichischen Post-Konzern haben 
im Wesentlichen nur Mitarbeiter*innen österreichischer Unternehmen bei Erreichen des Pen-
sionsantrittsalters sowie bei der Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Dienstgeber. 
Die Höhe der Ansprüche ist von der Anzahl der Dienstjahre und dem bei Abfertigungsanfall 
maßgeblichen Bezug abhängig. Die Berechnung erfolgt nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen nach der Methode der laufenden Einmalprämien (Projected Unit Credit Method). 
Beitragsorientierte Verpflichtungen bestehen für Angestellte in österreichischen Tochterun-
ternehmen, deren Dienstverhältnis erst nach dem 31. Dezember 2002 begonnen hat. Diese 
Abfertigungsverpflichtungen werden durch die laufende Entrichtung entsprechender Beiträge 
an eine Mitarbeiter*innenvorsorgekasse abgegolten. Darüber hinaus besteht für den Öster-
reichischen Post-Konzern keine weitere Verpflichtung, sodass der Ansatz einer Rückstellung 
nicht erforderlich ist. 
Rückstellungen für Jubiläumsgelder Im Österreichischen Post-Konzern bestehen zum Teil 
Verpflichtungen gegenüber Mitarbeiter*innen, bei Erreichen einer bestimmten Dienstzuge-
hörigkeit Jubiläumsgelder auszuzahlen. Die Verpflichtungen bestehen insbesondere gegenüber 
Mitarbeiter*innen der Österreichischen Post AG: In der Österreichischen Post AG bestehen 
zum Teil Verpflichtungen gegenüber Mitarbeiter*innen, bei Erreichen einer bestimmten Dienst-
zugehörigkeit Jubiläumsgelder auszuzahlen. Jubiläumsgelder gebühren den Beamt*innen 
und den Angestellten nach Dienstordnung der Österreichischen Post AG nach 25 Dienstjahren 
in Höhe eines zweifachen Monatsgehalts und nach 40 Dienstjahren in Höhe eines vierfachen 
Monatsgehalts. Eine Jubiläumszuwendung in Höhe des vierfachen Monatsgehaltes kann ge-
währt werden, wenn der*die Beamt*in nach einer Dienstzeit von 35 Jahren aus dem Dienst-
stand ausscheidet und spätestens am Tag des Ausscheidens das 65. Lebensjahr vollendet. 
Die Angestellten im Kollektivvertrag Teil 1 erhalten Jubiläumsgelder nach 20 Dienstjahren in 
Höhe eines Monatsbezugs, nach 25 Dienstjahren in Höhe eines 1,5-fachen Monatsgehalts, 
nach 35 Dienstjahren in Höhe eines 2,5-fachen Monatsgehalts und nach 40 Dienstjahren in 
Höhe eines 3,5-fachen Monatsgehalts. Jubiläumsgeldrückstellungen werden analog zu den 
Rückstellungen für Abfertigungen nach der Methode der laufenden Einmalprämien (Projected 
Unit Credit Method) ermittelt. 
Versicherungsmathematische Parameter Im Zuge der regelmäßigen Überprüfung und zur 
Gewährleistung der bestmöglichen Schätzung der versicherungsmathematischen Parameter 
für die Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen hat der Österreichische Post-Konzern 
für die Berechnung dieser Rückstellungen unternehmensspezifische Parameter zugrunde 
gelegt, die nach einheitlichen Konzernvorgaben ermittelt wurden. 
Folgende durchschnittlich gewichtete Parameter sind in die Berechnung der Abfertigungs- 
und Jubiläumsgeldrückstellungen eingeflossen: 
                                                    Abfertigungen                                     Jubiläumsgelder 
                                                 2019          2020                         2019                       2020 
Rechnungszinssatz ................1,25 %      1,78 %                      1,00 %                    0,75 % 
Gehaltssteigerung/ 
Rentendynamik......................3,25 %      3,61 %                      3,00 %      2,74 % –3,23 % 
Fluktuationsabschlag 
(2019)/ Fluktuations- 
rate (2020)................0,05 %–0,51 %      1,44 %       7,07 %–29,53 %     2,71 %–21,50 %  
Das für die Berechnung herangezogene Pensionsantrittsalter richtet sich nach den jeweiligen 
gesetzlichen Bestimmungen des betreffenden Landes: 
Pensionsantrittsalter                                                                             2019             2020 
Weibliche Angestellte .........................................................................60 – 65         58 – 65 
Männliche Angestellte................................................................................65         60 – 65 
Beamt*innen .............................................................................................65                 65  
Die durchschnittlich gewichtete Laufzeit der definierten Leistungsverpflichtung (Duration) 
beträgt für Abfertigungen 14 Jahre (2019: 14 Jahre) und für Jubiläumsgelder 11 Jahre (2019: 
10 Jahre). Zur Ermittlung des für die Abzinsung anzuwendenden Zinssatzes wird von einem 
Index für erstrangige, festverzinsliche Industrieanleihen (Mercer Pension Discount Yield 
Curve) ausgegangen und daraus der relevante Zinssatz gemäß der Fristigkeit (Duration) der 
einzelnen Verpflichtungen abgeleitet. Die in der versicherungsmathematischen Berechnung 
berücksichtigten biometrischen Annahmen beruhen für die österreichischen Konzerngesell-
schaften auf den von der Aktuarvereinigung Österreichs herausgegebenen Rechnungsgrund-
lagen für die Pensionsversicherung („Sterbetafeln“). Ab dem Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2018 werden die 2018 neu veröffentlichten Rechnungsgrundlagen für die Pensions-
versicherung (Pensionstafeln AVÖ 2018-P) herangezogen. In anderen Ländern werden ähn-

6.11 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts nach IFRS 13 Die Ermittlung von beizule-
genden Zeitwerten erfolgt im Österreichischen Post-Konzern nach den Grundsätzen des IFRS 
13. Nach diesem Standard wird der beizulegende Zeitwert als der Preis definiert, der in einem 
geordneten Geschäftsvorfall zwischen den Marktteilnehmer*innen am Bemessungsstichtag 
für den Verkauf eines Vermögenswerts bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt werden 
würde. In diesem Zusammenhang werden unter anderem die folgenden Punkte festgelegt: 
die Vermögenswerte bzw. Schulden, die Gegenstand der Bewertung sind; die Bewertungs-
prämisse für nichtfinanzielle Vermögenswerte (Annahme der höchsten und besten Verwen-
dung); der für den Vermögenswert oder die Schuld vorrangige (oder vorteilhafteste) Markt; 
die sachgerechte Bewertungstechnik (abhängig von den zur Verfügung stehenden Daten); 
die Stufe in der Bemessungshierarchie, der diese Daten (Inputfaktoren) zugewiesen wurden. 
Abhängig vom Vermögenswert und von den zur Verfügung stehenden Inputdaten kommen 
im Österreichischen Post-Konzern sowohl marktbasierte als auch kostenbasierte und ein-
kommensbasierte Ansätze zur Anwendung. Dabei wird der Verwendung beobachtbarer In-
putfaktoren höchste Priorität eingeräumt. 
6.12 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Investment Property) Als Finanzinvestition 
gehaltene Immobilien umfassen jene Immobilien, die zur Erzielung von Mieteinnahmen 
und/oder zum Zweck von Wertsteigerungen gehalten werden und gesondert veräußert werden 
könnten. Bei einem betrieblich genutzten Anteil erfolgt die Aufteilung auf Basis der jeweils 
 genutzten Fläche. Der Ansatz und die Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immo-
bilien erfolgen nach der Anschaffungskostenmethode. Die planmäßigen Abschreibungen 
werden linear unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 20 bis 50 Jahren vorgenom-
men. Immobilien, die mit dem Ziel des späteren Verkaufs entwickelt werden, werden ab Beginn 
der Entwicklung (Zeitpunkt der Baubewilligung) in das Vorratsvermögen umgegliedert. Die 
im Anhang angegebenen beizulegenden Zeitwerte der als Finanzinvestition gehaltenen Im-
mobilien wurden von Expert*innen der Österreichischen Post AG sowie von externen Sach-
verständigen nach den Vorgaben des IFRS 13 ermittelt. Die Bewertung erfolgt vorrangig auf 
Basis von einkommensbasierten Ansätzen (insbesondere Barwerttechniken). Im Regelfall 
wird das Ertragswertverfahren und bei komplexeren Objekten das Discounted-Cashflow-Ver-
fahren angewendet. Dabei handelt es sich um Stufe-3-Bewertungen im Sinne von IFRS 13 
(Fair-Value-Hierarchie). Die verwendeten Inputfaktoren umfassen insbesondere objektbezo-
gene Daten, wie vermietbare Fläche, Leerstand, Mieterträge und Kapitalisierungszinssätze. 
Die verwendeten Jahresmieterträge im Verhältnis zum Marktwert (Bruttoanfangsrendite) be-
laufen sich auf 3,7 % bis 12,2 % (2019: 4 % bis 14 %) und die verwendeten Kapitalisierungs-
zinssätze bzw. Liegenschaftszinssätze auf 3,5 % bis 7 % (2019: 3,5 % bis 6,5 %). Für unbe-
baute und in Entwicklung befindliche Grundstücke werden auch marktbasierte Ansätze (ins-
besondere Vergleichswertverfahren) herangezogen. Dabei handelt es sich um Stufe-2-Be-
wertungen im Sinne von IFRS 13. Die verwendeten Inputfaktoren umfassen insbesondere 
Preisinformationen aus Vergleichstransaktionen in aktiven Märkten. 
6.13 Wertminderung IAS 36 Zu jedem Bilanzstichtag wird geprüft, ob Anhaltspunkte für eine 
Wertminderung der Buchwerte von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien vorliegen. Liegen derartige Anhaltspunkte vor, wird 
ein Werthaltigkeitstest durchgeführt. Bei immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter 
Nutzungsdauer sowie bei Geschäfts- oder Firmenwerten wird zusätzlich und unabhängig da-
von, ob derartige Hinweise vorliegen, einmal jährlich ein Wertminderungstest durchgeführt. 
Bei Geschäfts- oder Firmenwerten sowie einzelnen Vermögenswerten, für die der erzielbare 
Betrag nicht gesondert ermittelt werden kann, erfolgt der Wertminderungstest auf Ebene der 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (ZGE). Geschäfts- oder Firmenwerte, die ursprünglich 
unter Verwendung der sogenannten Partial-Goodwill-Methode ermittelt wurden, werden für 
Zwecke des Wertminderungstests unter Anwendung der aktuellen Beteiligungsquote auf  
100 % hochgerechnet. Im Rahmen der Werthaltigkeitstests wird der erzielbare Betrag des 
einzelnen Vermögenswerts oder der ZGE ermittelt und mit dem jeweiligen Buchwert ver -
glichen. Der erzielbare Betrag entspricht dem höheren Betrag aus beizulegendem Zeitwert 
abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Werden die erzielbaren Beträge unter Verwen-
dung kapitalwertorientierter Verfahren ermittelt, werden als Abzinsungssatz die gewichteten 
durchschnittlichen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital) unter Anwendung des 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) verwendet. Zur Abbildung von Länder-, Währungs- und 
Preisrisiken werden entsprechende Zuschläge im Abzinsungssatz berücksichtigt. Sofern die 
Mittelzuflüsse in Fremdwährung erfolgen, wird der erzielbare Betrag in Fremdwährung ermittelt 
und anschließend mit dem Stichtagskurs in Euro umgerechnet. Die Buchwerte von sogenann-
ten Corporate Assets nach IAS 36.100f werden im Rahmen der Werthaltigkeitstests verursa-
chungsgerecht auf die betroffenen ZGE aufgeteilt. Im Österreichischen Post-Konzern liegen 
Corporate Assets im Wesentlichen in Form der Unternehmenszentrale und, nach der Orga-
nisationsänderung 2020, in Form der Produktionseinheit Logistiknetzwerk sowie des Filial-
netzes vor. Ist der Buchwert höher als der erzielbare Betrag, erfolgt eine Wertminderung. Bei 
Wegfall der Gründe für eine Wertminderung erfolgt, ausgenommen bei Geschäfts- oder Fir-
menwerten, eine Wertaufholung. Der infolge der Zuschreibung erhöhte Buchwert darf dabei 
die fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht überschreiten. Die Wertmin-
derungen und Wertaufholungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Ab-
schreibungen bzw. sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. 
6.14 Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen Die Bilanzierung von Beteiligungs-
unternehmen erfolgt nach der Equity-Methode, wenn aufgrund vertraglicher Rechte oder der 
faktischen Gegebenheiten maßgeblicher Einfluss auf die Unternehmen besteht. Die Beurtei -
lung des Vorliegens von maßgeblichem Einfluss erfolgt anhand der Kriterien des IAS 28.5ff. 
In Fällen, in denen das Vorliegen von maßgeblichem Einfluss nicht eindeutig zu bestimmen 
ist, hat der Vorstand Ermessensentscheidungen zu treffen. Hierbei wird, wie im Falle der Aras 
Kargo a.s., Türkei, nicht vordringlich auf formale Kriterien abgestellt, sondern darauf, ob tat-
sächlich die Möglichkeit besteht, an den finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen 
mitzuwirken. Zu jedem Bilanzstichtag wird geprüft, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung 
für Nettoinvestitionen in assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen im Sinne 
des IFRS 9 vorliegen. Liegen derartige Anhaltspunkte vor, wird ein Werthaltigkeitstest durch-
geführt. Liegt der Buchwert der Nettoinvestition über dem erzielbaren Betrag, wird eine Wert-
minderung erfasst. Steigt der erzielbare Betrag in Folge wieder an, erfolgt eine Wertaufholung 
bis maximal in Höhe der ursprünglichen Wertminderung. Der auf den Buchwert der Anteile 
entfallende Teil der Wertminderung wird im Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten 
Finanzanlagen ausgewiesen. Der Ausweis von Wertminderungen von Buchwerten anderer 
Elemente der Nettoinvestition ist abhängig von der Art dieser Elemente. 
6.15 Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Im Österreichischen Post-Konzern 
werden finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in folgende Klassen gemäß IFRS 
7 eingeteilt: Wertpapiere, Andere Anteile (Eigenkapitalinstrumente), Derivative Finanzinstru-
mente, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen, Forderungen 
gegenüber nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen, Forderungen gegenüber 
Kreditinstituten, Geldmarktveranlagungen, Andere finanzielle Verbindlichkeiten, Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen und Andere Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten 
gegenüber nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen. 
KLASSIFIZIERUNG Im Österreichischen Post-Konzern werden finanzielle Vermögenswerte 
in folgende Bewertungskategorien eingestuft: 
_ Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVOCI) – Fremdkapitalinstrumente 
_ Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVOCI) – Eigenkapitalinstrumente 
_ Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVTPL) 
_ Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 
Die Einstufung im Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung ist abhängig vom Geschäftsmodell 
zur Steuerung des finanziellen Vermögenswerts sowie von den Eigenschaften des vertraglichen 
Zahlungsstroms. Das bestehende Wertpapierportfolio der Österreichischen Post wird im 
Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Zielsetzung sowohl in der Vereinnahmung 
der vertraglichen Zahlungsströme als auch in dem Verkauf finanzieller Vermögenswerte be-
steht. Auf dieser Grundlage kommt es – abhängig von der Erfüllung des Zahlungsstromkri-
teriums gemäß IFRS 9 – zu einer Klassifizierung als FVOCI (Zahlungsstromkriterium erfüllt) 
oder FVTPL (Zahlungsstromkriterium nicht erfüllt). Das Zahlungsstromkriterium ist erfüllt, 
sofern Zahlungsströme generiert werden, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen 
auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
sonstige Forderungen, Forderungen gegenüber Banken sowie Geldmarktveranlagungen wer-
den in der Österreichischen Post im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Zielset -
zung in der Vereinnahmung der vertraglichen Zahlungsströme besteht. Das Zahlungsstrom-
kriterium ist bei diesen Instrumenten erfüllt. Entsprechend werden diese Forderungen als zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet klassifiziert. Bei Investitionen in Eigenkapitalins -
trumente (die nicht zu Handelszwecken gehalten werden) ist die Einstufung davon abhängig, 
ob sich der Österreichische Post-Konzern zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung unwider -
ruflich für die Bilanzierung als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (FVOCI) entschieden 
hat. Wird die sogenannte FVOCI-Option gemäß IFRS 9.4.1.4 nicht ausgeübt, sind die Instru-
mente der Kategorie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVTPL) zuzuord-
nen. Derivative finanzielle Vermögenswerte (außerhalb des Hedge Accountings) sind zwingend 
der Kategorie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVTPL) zuzuordnen. 
Finanzielle Verbindlichkeiten werden unverändert in folgende Bewertungskategorien  eingestuft: 
_ Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVTPL) 
_ Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 
Gemäß IFRS 9 sind finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten zu be-
werten, sofern sie nicht in die Ausnahmeregelung des IFRS 9.4.2.1 fallen. Entsprechend wer-
den Andere finanzielle Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und Andere Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten gegenüber nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die von der Öster-
reichischen Post AG gehaltenen bedingten Kaufpreisverbindlichkeiten nach IFRS 3 fallen unter 
die Ausnahmeregelung des IFRS 9.4.2.1 und sind zwingend der Kategorie erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert (FVTPL) zuzuordnen. Verbindlichkeiten aus Erwerbsverpflich-
tungen von nicht beherrschenden Anteilen werden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. 
Das Ergebnis aus der Folgebewertung dieser Verbindlichkeiten wird erfolgsneutral im Eigen-
kapital (Gewinnrücklagen) erfasst. 
BEWERTUNG BEIM ERSTMALIGEN ANSATZ Bei der erstmaligen Erfassung bewertet der 
Österreichische Post-Konzern einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Ver-
bindlichkeit zum beizulegenden Zeitwert, der im Regelfall mit dem Transaktionspreis über-
einstimmt. Bei einem nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FVTPL) bewerteten 
finanziellen Vermögenswert bzw. einer finanziellen Verbindlichkeit erfolgt zusätzlich der Ansatz 
der direkt auf den Erwerb dieses Vermögenswerts bzw. dieser Verbindlichkeit entfallenden 
Transaktionskosten. Der Ansatz von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen richtet 
sich nach den Vorgaben zur Umsatzrealisation gemäß IFRS 15. 
FOLGEBEWERTUNG UND DARSTELLUNG Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (FVOCI) 
bewertete Fremdkapitalinstrumente werden jeweils zum Stichtag mit dem beizulegenden 
 Zeitwert angesetzt. Die Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts werden dabei erfolgs-
neutral im sonstigen Ergebnis (OCI) bzw. in der FVOCI-Rücklage erfasst. Eine Ausnahme hier-
von bildet die Fremdwährungsbewertung, welche in der Gewinn- und Verlustrechnung ab-
gebildet wird. Ebenso werden laufende Erträge und Wertberichtigungen unmittelbar in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Beim Abgang der zu FVOCI bewerteten Fremdkapital-
instrumente erfolgt eine Umgliederung der erfolgsneutral erfassten Beträge in die Gewinn- 
und Verlustrechnung. Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente 
werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten be-
wertet. Gewinne oder Verluste aus dem Abgang werden ebenso wie laufende Erträge und 
Wertberichtigungen unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Erfolgsneutral 
zum beizulegenden Zeitwert (FVOCI) bewertete Eigenkapitalinstrumente werden jeweils zum 
Stichtag mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt. Die Veränderungen des beizulegenden 
Zeitwerts, ebenso wie die Fremdwährungsbewertung, werden erfolgsneutral im sonstigen 
Ergebnis (OCI) bzw. in der FVOCI-Rücklage erfasst. Beim Abgang der zu FVOCI bewerteten 
Eigenkapitalinstrumente erfolgt keine Umgliederung der erfolgsneutral erfassten Beträge in 
die Gewinn- und Verlustrechnung, jedoch eine Umgliederung von der FVOCI-Rücklage in die 
Gewinnrücklagen. Laufende Erträge werden unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FVTPL) bewertete Finanzinstrumente 
werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Sämtliche Änderungen des 
Buchwerts sowie laufende Erträge werden unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst. Die Darstellung der Buchwerte der den einzelnen Kategorien zugeordneten Finanzin-
strumente erfolgt in Punkt 10.1 Finanzinstrumente. Gewinne und Verluste aus dem Abgang 
von Forderungen der Kategorie werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, Wert-
minderungsaufwendungen nach IFRS 9 sind nach IAS 1.82 als gesonderte Posten in der Ge-
winn- und Verlustrechnung angegeben. Mangels Wesentlichkeit der damit verbundenen Beträ -
ge für den Österreichischen Post-Konzern erfolgt die Angabe zu den Wertminderungen des 
Geschäftsjahres im Anhang in Punkt 10 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken. 
WERTMINDERUNGEN Innerhalb des Österreichischen Post-Konzerns werden Wertminde-
rungen in Höhe der erwarteten Kreditverluste gemäß IFRS 9 gebildet. Die konkrete Wertmin-
derungsmethode ist hierbei abhängig von der Art des finanziellen Vermögenswerts sowie 
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liche versicherungsmathematische Berechnungsgrundlagen verwendet. Die zur Anwendung 
kommenden Gehaltssteigerungen erfolgen aus der Ableitung von zukünftig erwarteten Lohn- 
und Gehaltssteigerungen. Diese basieren auf der Durchschnittsbetrachtung der vergangenen 
Jahre sowie auf den zukünftig erwarteten Gehaltssteigerungen. Die Ermittlung erfolgte für 
jede Rückstellung individuell unter Beachtung der gesetzlichen und kollektivvertraglichen 
Vorgaben, wie z. B. der Biennalsprünge bei Beamt*innen. Die angesetzten Fluktuationsraten 
wurden abhängig vom Dienstalter basierend auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre 
ermittelt. Die Auswirkungen von geänderten versicherungsmathematischen Parametern 
führen zu versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten, die für Abfertigungsrück-
stellungen im Sonstigen Ergebnis und für Jubiläumsgeldrückstellungen im Personalaufwand 
ausgewiesen werden. Die Effekte aus den Änderungen des Zinssatzes sowie den zukünftigen 
Gehaltssteigerungen sind in den versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten aus 
der Veränderung finanzieller Annahmen enthalten. Die versicherungsmathematischen Gewinne 
und Verluste aus der Veränderung demographischer Annahmen enthalten die Auswirkungen 
aus der Umstellung von Fluktuationsabschlägen auf Fluktuationswahrscheinlichkeiten. Die 
Überleitung der Barwerte der einzelnen Verpflichtungen ist unter Punkt 9.12.1 Rückstellungen 
für Abfertigungen und Jubiläumsgelder dargestellt. Der Zinsaufwand aus den Abfertigungs- 
und Jubiläumsgeldrückstellungen wird im Finanzergebnis gezeigt. Alle übrigen Veränderungen 
werden im Personalaufwand erfasst. 
Versorgungsverpflichtungen Die Versorgungsverpflichtungen des Österreichischen Post-
Konzerns umfassen ausschließlich beitragsorientierte Versorgungssysteme. Im Österrei-
chischen Post-Konzern liegen keine Ansprüche aus leistungsorientierten Verpflichtungen 
vor. Beitragsorientierte Verpflichtungen bestehen gegenüber Mitgliedern des Vorstands. Die 
Verpflichtungen werden durch die laufende Entrichtung entsprechender Beiträge an eine Pen-
sionskasse erfüllt. Gegenüber Beamt*innen und Angestellten bestehen keine Pensionszusa-
gen. Pensionsleistungen für Beamt*innen und Angestellte werden grundsätzlich durch die 
Republik Österreich erbracht. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist der Österreichische 
Post-Konzern verpflichtet, Pensionsdeckungsbeiträge an die Republik Österreich zu entrichten. 
Die Beiträge für Beamt*innen betragen (einschließlich der von den Beamt*innen selbst zu 
tragenden Beiträge) seit dem 1. Jänner 2017 je nach Alter und Beitragsgrundlage bis maximal 
25,10 % der Vergütungen an aktive Beamt*innen und werden im Personalaufwand ausge-
wiesen. Für Angestellte ergeben sich die Beiträge aus den aktuellen Bestimmungen des ASVG. 
6.20 Rückstellungen für Unterauslastung Unter der Rückstellung für Unterauslastung werden 
Vorsorgen im Zusammenhang mit Mitarbeiter*innen subsumiert, die im Unternehmen ihren 
Arbeitsplatz verlieren bzw. ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können und anderweitig 
nicht mehr eingesetzt werden können. Dabei handelt es sich um Vorsorgen für Mitarbeiter*in-
nen, die der Organisationseinheit Post-Arbeitsmarkt zugeordnet wurden und deren Dienst-
verhältnis als belastender Vertrag im Sinne des IAS 37 eingestuft wurde. Weiters handelt es 
sich um Rückstellungen für beamtete Mitarbeiter*innen, die sich in einem Verfahren zur 
 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit befinden, sowie um Vorsorgen für 
Mitarbeiter*innen, die sich im Programm zum möglichen Ressortwechsel in verschiedene 
Bundesministerien befinden. Die Rückstellung für den Post-Arbeitsmarkt wird für künftige 
Personalaufwendungen von unkündbaren Mitarbeiter*innen (vor allem beamtete 
Mitarbeiter*innen) gebildet, die im Rahmen des laufenden Post-internen Organisationspro-
zesses zur Anpassung an die sich ändernden Marktbedingungen ihren Arbeitsplatz verlieren 
und im Unternehmen nicht mehr oder nur mehr in einem untergeordneten Ausmaß zur Leis-
tungserbringung eingesetzt werden können. Bei diesen Dienstverhältnissen handelt es sich 
um belastende Verträge im Sinne des IAS 37, bei denen die unvermeidbaren Kosten zur Er-
füllung der vertraglichen Verpflichtungen höher sind als der erwartete wirtschaftliche Nutzen. 
Die Berechnung des Rückstellungsbetrags erfolgt als Barwert der bis zur Pensionierung der 
jeweiligen Mitarbeiter*innen anfallenden Aufwendungen unter Ansatz eines durchschnittlichen 
Unterauslastungsgrads sowie unter Berücksichtigung eines Fluktuationsabschlags. Sofern 
unkündbare Mitarbeiter*innen mangels Einsatzmöglichkeit im Unternehmen zu nicht kosten -
deckenden Konditionen sowohl unternehmensintern als auch an externe Unternehmen verleast 
werden, erfolgt die Ermittlung der Rückstellung unter Ansatz der prozentuellen Kostenunter-
deckung. Sämtliche Parameter werden laufend evaluiert und an sich ändernde Verhältnisse 
angepasst. Für beamtete Mitarbeiter*innen, die sich in einem Verfahren zur Versetzung in 
den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit befinden, werden für noch zu erbringende Leistungen 
Vorsorgen gebildet. Die Ermittlung der Rückstellung erfolgt als Barwert der noch zu erbrin-
genden Leistungen für den Zeitraum der erwarteten durchschnittlichen Verfahrensdauern. 
Die Rückstellung für Mitarbeiter*innen, die sich im Programm zum möglichen Ressortwechsel 
in verschiedene Bundesministerien befinden, basiert auf einer im Oktober 2013 mit dem Bund 
abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum möglichen Ressortwechsel von Post-Mitarbei-
ter*innen in verschiedene Bundesministerien. Dabei werden Ansprüche für Mitarbeiter*innen, 
die einem Wechsel bereits zugestimmt haben, für einen bestimmten festgelegten Zeitraum 
übernommen und entsprechend rückgestellt. Der Barwert der einzelnen Rückstellungen wird 
unter Ansatz eines Abzinsungssatzes, der erwarteten Gehaltssteigerung sowie eines Fluktua-
tionsabschlags ermittelt. Die Berechnung dieser Parameter erfolgt entsprechend der unter 
Punkt 6.19 Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder beschriebenen Vorgangs-
weise. Der Zinsaufwand wird im Personalaufwand erfasst. 
Folgende Parameter wurden bei der Berechnung der Rückstellungen für den Post-Arbeitsmarkt 
zugrunde gelegt und deren Veränderung führte – ceteris paribus – jeweils zu folgenden Än-
derungen der Rückstellung für den Post-Arbeitsmarkt: 
                                                                                                                           Änderung 
Post-Arbeitsmarkt                                                             2019             2020       Mio EUR 
Rechnungszinssatz ........................................................0,50 %          0,25 %                2,2 
Gehaltssteigerung ..........................................................2,75 %          2,75 %                0,0 
Fluktuationsabschlag ...................................................21,00 %        14,00 %              13,7 
Unterauslastungsgrad..................................................83,50 %        75,70 %            –14,5 
Die Veränderung der Parameter führte gesamt zu einer Erhöhung der Rückstellung für den 
Post-Arbeitsmarkt in Höhe von 0,2 Mio EUR. Folgende Parameter wurden bei der Berechnung 
der Rückstellungen für Mitarbeiter*innen, die sich in einem Verfahren zur Versetzung in den 
Ruhestand bzw. im Programm zum möglichen Ressortwechsel befinden, zugrunde gelegt: 
Sonstige Unterauslastung                                                 2019                                 2020 
Rechnungszinssatz..........................................0,00 % – 0,75 %                0,00 % – 0,50 % 
Gehaltssteigerung ..........................................................2,75 %                              2,75 %  
6.21 Sonstige Rückstellungen Unter den sonstigen Rückstellungen werden gemäß IAS 37 
rechtliche oder faktische Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, die auf zurücklie-
genden Ereignissen beruhen, bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie zu einem Abfluss von 
Ressourcen führen werden, und bei denen eine verlässliche Schätzung der Höhe der Ver-
pflichtung möglich ist. Die Rückstellungen werden mit jenen Werten angesetzt, die zum Zeit-
punkt der Erstellung des Jahresabschlusses nach bester Schätzung ermittelt werden können. 
Ist eine vernünftige Schätzung des Betrags nicht möglich, unterbleibt die Bildung einer Rück-
stellung. Unterscheidet sich der auf Basis eines marktüblichen Zinssatzes ermittelte Barwert 
der Rückstellung wesentlich vom geschätzten Zahlungsbetrag, wird der Barwert der Verpflich -
tung angesetzt. Rückstellungen für belastende Verträge werden berücksichtigt, wenn die un-
vermeidbaren Kosten zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung höher sind als der erwartete 
wirtschaftliche Nutzen. Restrukturierungsrückstellungen werden gemäß IAS 37 angesetzt, 
wenn ein ausreichend detaillierter, formaler Plan vorliegt und mit den Restrukturierungsmaß-
nahmen bereits begonnen oder der Plan bereits vor dem Bilanzstichtag kommuniziert  wurde. 
6.22 Aktienbasierte Vergütungen Im Jahr 2009 hat der Aufsichtsrat der Österreichischen 
Post AG die Einführung eines aktienbasierten Vergütungsprogramms genehmigt. In den Ge-
schäftsjahren 2010 bis 2020 wurden jeweils entsprechende Vergütungsprogramme für Vor-
standsmitglieder und Führungskräfte realisiert (Long-Term-Incentive-Programme). Bei diesen 
Programmen handelt es sich um ein aktienbasiertes und performanceorientiertes Entloh-
nungsmodell, dessen Tranchen sich über eine dreijährige Laufzeit (Performance-Zeitraum) 
erstrecken und welches ein einmaliges Eigeninvestment als grundsätzliche Teilnahmebedin-
gung vorsieht. Der Performance-Zeitraum erstreckt sich jeweils vom 1. Jänner des Jahres 
der Auflage der jeweiligen Tranche bis zum 31. Dezember des drittfolgenden Jahres. Von den 
derzeitigen Vorstandsmitgliedern nehmen zum 31. Dezember 2020 die Herren Dipl.-Ing. Dr. 
Georg Pölzl, Dipl.-Ing. Peter Umundum und Dipl.-Ing. Walter Oblin an den Vergütungspro-
grammen 9 bis 11 teil. Von den ehemaligen Vorstandsmitgliedern nimmt Herr Dipl.-Ing. Walter 
Hitziger am Vergütungsprogramm 9 teil. Die für das Eigeninvestment nötige Anzahl an Aktien 
der Österreichischen Post AG bei Programmbeginn ergibt sich für die derzeitigen und ehe-
maligen Mitglieder des Vorstands als definierter Prozentsatz des Bruttofixgehalts, dividiert 
durch den Referenzkurs des vierten Quartals des jeweiligen Vorjahres. Das Eigeninvestment 
der Führungskräfte orientiert sich an der gewählten Investmentkategorie gemäß Teilnahme-
bedingungen. Die für die bestehenden aktienbasierten Vergütungsprogramme nötigen Ei-
geninvestments betragen zum 31. Dezember 2020 für die Mitglieder des Vorstands insgesamt 
43.952 Aktien, für die teilnehmenden Führungskräfte 214.015 Aktien. Das Eigeninvestment 
ist jeweils bis zum Ende des nächstfolgenden Jahres nach Ablauf des Performance-Zeitraums 
ununterbrochen zu halten. Die Entlohnung erfolgt auf Basis von sogenannten Bonusaktien 
als rechnerische Größe und hängt vom Ausmaß der Zielerreichung der definierten Perfor-
mance-Indikatoren (Earnings per Share, Free Cashflow und Total Shareholder Return) ab. 
Die Zielgrößen für die Performance-Indikatoren werden jeweils zu Beginn der einzelnen 
Tranchen festgelegt, wobei die einzelnen Teilziele gleich gewichtet sind. Die Zielerreichung 
wird über einen dreijährigen Performance-Zeitraum ermittelt. Die Gesamtbonifikation richtet 
sich nach der Gesamtzielerreichung aus obigen Parametern, der Kursentwicklung der Aktie 
der Österreichischen Post AG und ab Tranche 10 zuzüglich der während der dreijährigen Lauf-
zeit gezahlten Dividenden. Die Gesamtbonifikation der Mitglieder des Vorstands sowie der 
teilnehmenden Führungskräfte ist begrenzt. Vorstände haben eine Obergrenze von 225 % 
(für Tranche 9) bzw. 200 % (für Tranche 10 und 11) jener Bonifikation, die bei 100% Gesamt-
zielerreichung vorgesehen ist. Darüber hinaus hat der Vergütungsausschuss Obergrenzen 
für den maximalen Vorstandsbezug mit den Vorstandsmitgliedern vereinbart. Führungskräfte 
haben je nach Tranche eine Obergrenze zwischen 115 % und 137 % bei maximaler Zielerrei-
chung, jedoch maximal in Höhe ihres individuellen Jahresbruttofixgehalts. 
Die aktuell erwartete Anzahl der Bonusaktien (rechnerische Größe) verteilt sich zu den jewei-
ligen Stichtagen auf die einzelnen Tranchen wie folgt: 
Anzahl Bonusaktien je Tranche                                              31.12.2019       31.12.2020 
Tranche 8.....................................................................................252.916               12.941 
Tranche 9.....................................................................................182.979             171.929 
Tranche 10...................................................................................209.047             251.170 
Tranche 11..............................................................................................0             300.047 
....................................................................................................644.942             736.087  
Die Auszahlung der Bonusaktien kann grundsätzlich entweder in Form von Aktien der Öster-
reichischen Post AG oder in bar erfolgen. Für die Tranchen 8 und 9 lag das Wahlrecht für das 
Programm für den Vorstand bei den einzelnen Vorstandsmitgliedern und für das Programm 
für die Führungskräfte beim Unternehmen. Nachdem der Vorstand für sich einheitlich die 
Ausschüttung der Bonifikation in bar gewählt hat und für die Führungskräfte die Auszahlung 
der Bonifikation in bar beschlossen wurde, besteht gegenwärtig keine Verpflichtung zum Aus-
gleich in Eigenkapitalinstrumenten. Die Bilanzierung erfolgt entsprechend als anteilsbasierte 
Vergütungen mit Barausgleich. Für die Tranchen 10 und 11 liegt die Entscheidung über die 
Form der Auszahlung der Bonusaktien für das Programm für den Vorstand in der Diskretion 
des Vergütungsausschusses des Aufsichtsrats, die für das Programm für die Führungskräfte 
in der Diskretion des Vorstands. Nach der vergangenen betrieblichen Praxis ist jedoch von 
einer Auszahlung in bar auszugehen, weshalb die Bilanzierung als anteilsbasierte Vergütungen 
mit Barausgleich erfolgt. Die erworbenen Dienstleistungen und die entstandene Schuld wer-
den, aliquot zum Ausmaß der bisherigen Leistungserbringung, mit dem beizulegenden Zeitwert 
der Schuld erfasst. Bis zur Begleichung der Schuld ist der beizulegende Zeitwert zu jedem Be-
richtsstichtag und am Erfüllungstag neu zu bestimmen. Alle Änderungen des beizulegenden 
Zeitwerts werden ergebniswirksam unter den Personalaufwendungen erfasst. Der beizule-
gende Zeitwert der Schuld wurde mittels eines Modells ermittelt, in dem die Performance-In-
dikatoren und der Umfang, der bisher von den Mitarbeiter*innen erbrachten Leistungen be-
rücksichtigt werden. Im Sinne des IFRS 13 handelt es sich hierbei um einen einkommensba-
sierten Ansatz (Barwerttechnik), bei dem die erwartete Zielerreichung (Basis Unternehmens-
planung), die Mitarbeiter*innenfluktuation und eine Abschätzung des zukünftigen Aktienkurses 
Verwendung finden. Im Sinne der Fair-Value-Hierarchie sind die verwendeten Daten als Stu-
fe-3-Inputfaktoren einzustufen. Der beizulegende Zeitwert der Schuld wird unter den Rück-
stellungen ausgewiesen und verteilt sich zu den jeweiligen Stichtagen auf die einzelnen 
Tranchen wie folgt: 
Mio EUR                                                                                 31.12.2019       31.12.2020 
BUCHWERT DER RÜCKSTELLUNG 
Tranche 8...........................................................................................11,8                     0,1 
Tranche 9.............................................................................................5,9                     6,6 
Tranche 10...........................................................................................3,4                     7,1 
Tranche 11...........................................................................................0,0                     3,6 
..........................................................................................................21,1                   17,4 

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte eine Auszahlung für die Tranche 8 in Höhe von 11,7 Mio EUR 
zur Gänze in bar. Die Auszahlung der Tranche 8 erfolgt für aus dem Unternehmen ausgeschie-
dene Mitarbeitende in drei Raten, die letzte davon im Jänner 2021. 
Der in der jeweiligen Berichtsperiode erfasste Gesamtaufwand für anteilsbasierte Vergütungen 
verteilt sich auf die einzelnen Tranchen wie folgt: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
GESAMTAUFWAND 
Tranche 8.............................................................................................4,0                     0,0 
Tranche 9.............................................................................................2,4                     0,7 
Tranche 10...........................................................................................3,4                     3,7 
Tranche 11...........................................................................................0,0                     3,6 
............................................................................................................9,9                     8,0 
7. Zukunftsbezogene Annahmen und Schätzungsunsicherheiten 
Die Erstellung des Konzernabschlusses in Übereinstimmung mit den IFRS erfordert vom Vor-
stand die Festlegung von Annahmen über zukünftige Entwicklungen, die den Ansatz und den 
Wert der Vermögenswerte und Schulden, die Angabe von sonstigen Verpflichtungen zum Bi-
lanzstichtag und den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen des Geschäftsjahres wesent-
lich beeinflussen. Insbesondere bei folgenden zukunftsbezogenen Annahmen und Schätzun-
gen besteht ein Risiko, dass es in zukünftigen Geschäftsjahren zu einer Anpassung von Ver-
mögenswerten und Schulden kommen kann. 
7.1 Auswirkung der COVID-19 Pandemie Aufgrund der außergewöhnlichen Situation in der 
aktuellen COVID-19 Pandemie wurden die möglichen Auswirkungen im Zuge der Erstellung 
des Konzernabschlusses gesondert bzw. vertiefend untersucht. Dies betraf insbesondere die 
Überprüfung der Werthaltigkeit von Vermögenswerten nach IAS 36 bzw. IFRS 9, die Vollstän-
digkeit des Ansatzes und die Bewertung von Schulden, die Bilanzierung nach IFRS 16 sowie 
den Ansatz laufender und latenter Steuern. Die bestehenden Unsicherheiten und reduzierten 
Erwartungen an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wurden als Anhaltspunkt für eine Wert-
minderung nach IAS 36 berücksichtigt und die möglichen Auswirkungen über Simulationen 
in den Planungsrechnungen der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten bzw. der als Finanz-
investition gehaltenen Immobilien berücksichtigt. Insgesamt ergab sich daraus kein Bedarf 
für eine Wertminderung bzw. keine wesentlichen Auswirkungen auf den beizulegenden Zeitwert 
der Immobilien. Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen 
Forderungen wurden die erwarteten Verlustraten angepasst. Die Auswirkungen daraus waren 
betraglich unwesentlich bzw. waren bislang auch keine wesentlichen Zahlungsausfälle zu be-
obachten. Die besonderen Herausforderungen in der Verteilung und Zustellung von Sendungen 
im Zuge der COVID-19 Pandemie (insbesondere aufgrund der Mehrmengen und Engpässen 
in den Verteilzentren) führten in höherem Ausmaß zu Beschädigungen und Verzögerungen 
von Sendungen wofür im Wege einer bestmöglichen Schätzung entsprechende Vorsorgen 
gebildet wurden. Die Österreichische Post musste als Vermieterin keine wesentlichen Zuge-
ständnisse im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie einräumen bzw. kam es auch zu 
keinen wesentlichen Mietausfällen. Darüber hinaus gab es als Mieterin keine wesentlichen An-
wendungsfälle der Änderung des IFRS 16 „Auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkon-
zessionen“ im Konzern. Im Bereich der laufenden bzw. latenten Steuern waren keine wesent-
lichen Anpassungen aufgrund von COVID-19 notwendig. Im Rahmen der im Geschäftsjahr 
2020 eingeführten COVID-19 Investitionsprämie für Unternehmen hat der Österreichische 
Post-Konzern Investitionsförderungen in Höhe von bis zu 6,9 EUR Mio für ein Investitionsvo-
lumen von rund 50,0 EUR Mio beantragt. Die Erfassung der Investitionsförderung erfolgt erst, 
wenn hinreichende Sicherheit darüber besteht, dass sie gewährt werden und die Vorausset-
zungen für die Zuwendung erfüllt sind. Es ergeben sich daraus keine Auswirkungen für den 
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind für 
Mitarbeiter*innen aus COVID-19 Risikogruppen, die unter Fortzahlung des Entgelts freizustellen 
waren bzw. für Mitarbeiter*innen, denen Sonderbetreuungszeiten zu gewähren waren, Ersatz -
zahlungen vonseiten der Sozialversicherungsträgerin in Höhe von 2,9 Mio EUR enthalten. 
7.2 Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder Zur Bewertung der bestehenden 
Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen liegen Annahmen zum Rechnungszinssatz, 
zum Pensionsantrittsalter, zur Lebenserwartung, zur Fluktuationsrate und zu künftigen Ge-
haltserhöhungen zugrunde. Eine Änderung des Rechnungszinssatzes um +/– 1 Prozentpunkt, 
eine Änderung der Gehaltssteigerung um +/– 1 Prozentpunkt sowie eine Änderung der Fluk-
tuationsraten um +/– 1 Prozentpunkt hätte bei Gleichbleiben aller übrigen Parameter folgende 
Auswirkungen auf die Höhe der in der Tabelle angeführten Rückstellungen: 
                         Rechnungszinssatz            Gehaltssteigerung       Fluktuationsabschlag 
                           –1%-            +1%-            –1%-            +1%-            –1%-            +1%- 
Mio EUR             Punkt            Punkt            Punkt            Punkt            Punkt            Punkt 
Abfertigungen ......16,9            –14,3            –13,7              15,8                0,2                0,0 
Jubiläumsgelder.....4,7              –4,2              –3,5                3,8                4,8              –4,4  
7.3 Rückstellung für Unterauslastung Zur Bewertung der Rückstellungen für Unterauslastung 
werden Annahmen zum Unterauslastungsgrad, zum Rechnungszinssatz, zu Gehaltssteige-
rungen und zum Fluktuationsabschlag der unkündbaren Mitarbeiter*innen getroffen. Eine 
Änderung des durchschnittlichen Unterauslastungsgrads und Fluktuationsabschlags um je-
weils +/– 10 Prozentpunkte bzw. eine Änderung des Rechnungszinssatzes oder der Gehalts-
steigerungen um jeweils +/– 1 Prozentpunkt hätte bei Gleichbleiben aller anderen Parameter 
folgende Auswirkungen auf die Höhe der Rückstellungen: 

Unteraus- Fluktuations- Rechnungs- Gehalts- 
lastungsgrad abschlag zinssatz steigerungen 

–10%- +10%- –10%- +10%- –1%- +1%- –1%- +1%- 
Mio EUR             Punkte Punkte Punkte Punkte Punkt Punkt Punkt Punkt 
Unterauslastung...–22,6 22,6 19,7 –19,7 10,7 –9,8 –9,7 10,4  
7.4 Anrechnung von Vordienstzeiten für (ehemals) bundesbedienstete Mitarbeiter*innen 
Mit Entscheid vom 11. November 2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nach Vorlage 
durch den österreichischen Verwaltungsgerichtshof (VwGH) festgestellt, dass die im Jahr 2010 
gesetzlich festgelegte Methodik zur Beseitigung der Altersdiskriminierungen im Gehaltssystem 
der Bundesbediensteten dem Unionsrecht widerspricht. Nachdem die Thematik der Anrech -
nung von Vordienstzeiten nicht nur die der Österreichischen Post AG zugeteilten Beamt*innen, 
sondern alle Beamt*innen des Bundes betraf, hat der österreichische Nationalrat reagiert und 
bereits mit 21. Jänner 2015 eine umfassende Reform des Besoldungssystems des Bundes 
 vorgenommen. Mit dieser Reform wurde der Hauptkritikpunkt des EuGHs aufgegriffen und 
umfassend beseitigt. Diese Besoldungsreform wurde selbstverständlich auch für die bei der 
Österreichischen Post AG beschäftigten Beamt*innen umgesetzt. In einem neuerlichen Vor-
abentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof zur Anrechnung von Vordienst-
zeiten im Bundesdienst erging am 8. Mai 2019 eine Entscheidung durch den EuGH, wonach die 
Besoldungsreform 2015 ungenügend war. Als Folge daraus wurde eine weitere Novellierung 
des Beamt*innendienstrechts seitens der Bundesregierung vorgenommen, nach der für jede*n 
(ehemals) bundesbedienstete*n Mitarbeiter*in die Frage der Anrechnung der Vordienstzeiten 
vor dem 18. Lebensjahr auf Einzelfallbasis neu zu beurteilen ist. Die dafür nötigen Dienstrechts-
verfahren sind aufwendig und zeitintensiv. Die Österreichische Post AG hat mit der Umsetzung 
der Novelle zwischenzeitlich begonnen und im Wege einer bestmöglichen Schätzung zum 31. 
Dezember 2020 eine Rückstellung in Höhe von 16,9 Mio EUR (31.12.2019: 14,2 Mio EUR) für 
die aus der Neuermittlung des Besoldungsdienstalters resultierenden Nachzahlungen  gebildet. 
7.5 Rückforderungen von Beiträgen aus der Gehaltsabrechnung der Beamt*innen Die 
Österreichische Post AG bzw. ihre Rechtsvorgängerin haben im Zeitraum vom 1. Mai 1996 
bis zum 31. Mai 2008 für die ihnen zugewiesenen Beamt*innen Beiträge aus der Gehaltsab-
rechnung abgeführt. Aufgrund eines VwGH-Erkenntnisses des Jahres 2015 bestand dafür 
jedoch keine gesetzliche Verpflichtung. Daraus resultierend wurden der Österreichischen 
Post AG von 2015 bis 2019 Beiträge in Höhe von insgesamt 141,1 Mio EUR vom Bundesfinanz -
gericht (BFG) zugesprochen und in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Im Gegenzug 
für die bislang insgesamt zugesprochenen Beiträge bestehen für die Österreichische Post AG 
allerdings Verpflichtungen für etwaige Ersatzleistungen, die auf Basis einer Zahlungsaufforde -
rung des Bundeskanzleramts per 31. Dezember 2020 in Höhe von 99,6 Mio EUR (31.12.2019: 
99,6 Mio EUR) rückgestellt wurden. Die Höhe der Ersatzleistungen ist mit erheblichen Unsi-
cherheiten behaftet, da aufgrund der Unsicherheiten in der Datenlage Auffassungsunterschiede 
zwischen dem Bundeskanzleramt und der Österreichische Post AG bestehen. 
7.6 Datenschutz Die Datenschutzbehörde (DSB) hat in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 
Verwaltungsstrafverfahren gegen die Österreichische Post AG wegen der Rechtswidrigkeit 
der Verarbeitung von (als personenbezogen qualifizierten) Daten und der Verletzung von Be-
troffenenrechten im Sinne der DSGVO eingeleitet. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Kon-
zernabschlusses kamen diese Verfahren noch zu keinem finalen Abschluss. Zusätzlich ist die 
Österreichische Post AG beklagte Partei in einer Reihe von zivilrechtlichen Schadenersatz-
verfahren. In keinem dieser Verfahren ist es bislang zu einem rechtsgültigen Urteil gekommen. 
Für mögliche Risiken aus den Verwaltungsstrafverfahren sowie den zivilrechtlichen Scha-
denersatzverfahren wurden im Wege einer bestmöglichen Schätzung Rückstellungen erfasst, 
die mit erheblichen Schätzunsicherheiten behaftet sind. Auf weitere Angaben im Zusammen-
hang mit diesen Rückstellungen wurde in Einklang mit IAS 37.92 verzichtet, da diese Infor-
mationen Auswirkungen auf den Ausgang der laufenden Verfahren haben können oder mög-
liche weitere Verfahren beeinflussen können. 
7.7 Vermögenswerte und Schulden im Zusammenhang mit Unternehmenszusammen-
schlüssen Im Rahmen von Unternehmenserwerben sind Schätzungen im Zusammenhang 
mit der Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der identifizierbaren Vermögenswerte und 
übernommenen Schulden sowie möglicher bedingter Kaufpreisverbindlichkeiten erforderlich. 
Für die erstmalige Bilanzierung von identifizierbaren Vermögenswerten und übernommenen 
Schulden werden alle verfügbaren Informationen über die Umstände zum Erwerbszeitpunkt 
herangezogen. Sofern die Informationen noch nicht vollständig vorliegen, werden vorläufige 
Beträge angegeben. Zusätzliche Informationen über Fakten und Umstände, die zum Erwerbs-
zeitpunkt bestanden haben und innerhalb des Bewertungszeitraums (maximal ein Jahr) be-
kannt werden, führen zu einer rückwirkenden Berichtigung der vorläufig angesetzten Beträge. 
Änderungen aufgrund von Ereignissen nach dem Erwerbszeitpunkt führen nicht zu einer Be-
richtigung innerhalb des Bewertungszeitraums. Immaterielle Vermögenswerte werden je 
nach Art des Vermögenswerts und der Verfügbarkeit der Informationen anhand einer ge -
eigneten Bewertungsmethode ermittelt. Für Kund*innenbeziehungen und Markenrechte 
erfolgt dies im Regelfall auf Basis von ertragswertorientierten Verfahren (Income Approach). 
Beizulegende Zeitwerte von Grundstücken und Gebäuden werden in der Regel durch externe 
Expert*innen oder Expert*innen im Konzern ermittelt. Diese Bewertungen sind neben den 
Annahmen über die künftige Entwicklung der geschätzten Cashflows auch wesentlich von 
den verwendeten Abzinsungssätzen beeinflusst. Analog zu den erworbenen Vermögenswerten 
und übernommenen Schulden werden auch für die erstmalige Bilanzierung bedingter Kauf-
preisverbindlichkeiten alle verfügbaren Informationen über die Umstände zum Erwerbszeit-
punkt herangezogen. Zusätzliche Informationen über Fakten und Umstände, die zum Erwerbs-
zeitpunkt bestanden haben und innerhalb des Bewertungszeitraums bekannt werden, führen 
ebenfalls zu einer rückwirkenden Berichtigung der vorläufig angesetzten Beträge. Änderungen 
aufgrund von Ereignissen nach dem Erwerbszeitpunkt (wie die Erreichung eines angestrebten 
Ergebnisziels) werden nicht als Berichtigung innerhalb des Bewertungszeitraums behandelt, 
sondern führen zu einer ergebniswirksamen Anpassung der Kaufpreisverbindlichkeit. 
7.8 Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwer-
ten, Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien Die Beurteilung der 
Werthaltigkeit von immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwerten, Sach-
anlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien basiert auf zukunftsbezogenen An-
nahmen. Die verwendeten Annahmen, die den Wertminderungstests von Firmenwerten zu-
grunde gelegt wurden, sowie die sich daraus ergebenden Sensitivitäten werden unter Punkt 
9.1 Geschäfts- oder Firmenwerte erläutert. 
7.9 Leasingverhältnisse Die Bestimmung der Laufzeit des Leasingverhältnisses birgt Schätz -
unsicherheiten, da zur Ermittlung der unter den Sachanlagen aktivierten Nutzungsrechte Annah -
men über die Ausübung von Verlängerungsoptionen oder Nicht-Ausübung von Kündigungs-
optionen des jeweiligen Nutzungsrechts zu treffen sind. Eine Änderung der Laufzeit des Lea-
singverhältnisses um jeweils +/– 1 Jahr hätte bei Gleichbleiben aller anderen Faktoren folgende 
Auswirkungen auf die Höhe der erfassten Nutzungsrechte bzw. Leasingverbindlichkeiten: 
                                                                                                                              Laufzeit 
Mio EUR                                                                                        +1 Jahr              −1 Jahr 
Nutzungsrechte/Leasingverbindlichkeiten .........................................42,7                 –44,3 
7.10 Finanzinstrumente Zur Beurteilung der Werthaltigkeit von Eigenkapitalinstrumenten, 
für die kein aktiver Markt vorhanden ist, werden alternative Bewertungsmethoden herangezo -
gen (Ertragswertverfahren bzw. Multiple Verfahren), die mit Schätzunsicherheiten behaftet 
sind. So beruhen die in der Bewertung angesetzten Parameter teilweise auf zukunftsbezogenen 
Annahmen bzw. erfordert die Auswahl der geeigneten Peer Group Annahmen über deren Ver-
gleichbarkeit. Gleiches gilt für die angemessene Höhe von Verbindlichkeiten, die mit Schät-
zunsicherheiten behaftet sind. Dies betrifft insbesondere bedingte Restkaufpreisverbindlich-
keiten und Verpflichtungen zum Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen, deren Erfüllungs-
betrag von den zukünftigen Ergebnissen der erworbenen Unternehmen abhängig ist. Das Vor-
gehen wird unter Punkt 10 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken erläutert. 

7.11 Ertragsteuern Ansatz und Folgebewertung der tatsächlichen wie der latenten Steuern 
unterliegen Unsicherheiten aufgrund komplexer steuerlicher Vorschriften in unterschiedlichen 
nationalen Jurisdiktionen, die zudem laufenden Änderungen unterworfen sind. Das Manage-
ment geht davon aus, eine vernünftige Einschätzung der steuerlichen Unsicherheiten getroffen 
zu haben. Aufgrund der bestehenden steuerlichen Unsicherheiten besteht jedoch das Risiko, 
dass Abweichungen zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und den getroffenen Annahmen 
zu Auswirkungen auf die angesetzten Steuerschulden und latenten Steuern führen. Latente 
Steueransprüche für bestehende steuerliche Verlustvorträge werden im Ausmaß der erwar-
teten tatsächlichen Nutzbarkeit angesetzt. Dem Ansatz liegen Planungsrechnungen des Ma-
nagements über die Höhe des zu versteuernden Ergebnisses und der tatsächlichen Verwer-
tungsmöglichkeit zugrunde, die Ermessensentscheidungen erfordern. 
8. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
8.1 Segmentberichterstattung 
Allgemeine Informationen Mit Umsetzung der neuen Organisationsstruktur 2020 hat die 
Österreichische Post ihre Segmentberichterstattung ab 1. Jänner 2020 geändert. Um die Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten, wurde die Segmentberichterstattung für das Geschäftsjahr 
2019 angepasst. Die geänderte Segmentberichterstattung erfolgt, analog zu der neuen divi-
sionalen Struktur des Österreichischen Post-Konzerns, nach den Berichtssegmenten Brief 
& Werbepost, Paket & Logistik, Filiale & Bank sowie Corporate und entspricht der Berichter-
stattung an den Vorstand (als Chief Operating Decision Maker nach IFRS 8). Die Identifikation 
der berichtspflichtigen Segmente erfolgt weiterhin auf der Grundlage der Unterschiede zwi-
schen den Produkten und Dienstleistungen. Im Rahmen der Identifikation der Berichtsseg-
mente wurden keine operativen Segmente zusammengefasst. Die Logistik für Brief und Paket 
in Österreich wurde in der internen Produktionseinheit Logistiknetzwerk gebündelt, welche 
ihre Leistungen auf Kostenbasis an die operativen Divisionen verrechnet. 
Brief & Werbepost Das Produkt und Dienstleistungsportfolio der Division Brief & Werbepost 
umfasst Brief- und Dokumentensendungen, adressierte und unadressierte Werbesendungen 
und Zeitungen sowie Online-Services wie den E-Brief und Geschäftsprozesse wie Inputma-
nagement, Dokumentenlogistik und Outputmanagement. Letztere werden insbesondere auch 
durch Tochterunternehmen unterstützt. Zudem wird durch ein Tochterunternehmen das Pro-
duktportfolio noch um crossmediale Lösungen und digitale Werbelösungen ergänzt. Vervoll-
ständigt wird das Angebot durch physische und digitale Zusatzleistungen in der Kund*innen-
kommunikation sowie die Optimierung in der Dokumentenbearbeitung. Der Division kommt 
für ihr Produkt und Dienstleistungsportfolio Ergebnisverantwortung über die gesamte Leis-
tungserstellung, inklusive Vertrieb, Annahme, Sortierung und Zustellung, zu. Die Division 
Brief & Werbepost trägt zudem Mehraufwendungen, die sich aus den besonderen laufenden 
gesetzlichen Verpflichtungen der Österreichischen Post ergeben (insbesondere aus den Ver-
pflichtungen als Universaldienstbetreiberin in Österreich sowie aus der spezifischen Beschäf-
tigungssituation beamteter Mitarbeiter*innen). 
Paket & Logistik Die Division Paket & Logistik bietet für den Versand von Paketen sowie von 
Paket Express-Sendungen (ehemals EMS) Lösungen aus einer Hand über die gesamte Wert-
schöpfungskette an. Die Division trägt weiterhin für den gesamten Prozess der Leistungser-
stellung, inklusive der konzernintern wie extern zugekauften Logistikleistungen, die Ergeb-
nisverantwortung. Das Portfolio in Österreich umfasst neben den klassischen Paketprodukten, 
der Express- und der Lebensmittelzustellung auch vielfältige Mehrwertdienstleistungen. Hier 
werden maßgeschneiderte Fulfillment-Lösungen wie Lagerung, Kommissionierung, Retou-
ren-Management, Geld- und Werttransporte, Webshop-Logistik sowie Webshop-Infrastruktur 
angeboten. International ist die Division Paket & Logistik über ihre Tochterunternehmen in 
CEE und der Türkei vertreten. Über das assoziierte Unternehmen AEP wird zudem stationäre 
Logistik im Zusammenhang mit Pharmaprodukten in Deutschland angeboten. 
Filiale & Bank Die neue Division Filiale & Bank umfasst neben dem bislang in der Division 
Brief & Werbepost berichteten Filialgeschäft die bank99 AG – die neue Bank der Post –, mit 
welcher seit dem 1. April 2020 Finanzdienstleistungen über die Geschäftsstellen der Öster-
reichischen Post bzw. online in ganz Österreich angeboten werden. Das Produktangebot um-
fasst im ersten Schritt Girokonten, Sparprodukte, Konsumkredite und Kreditkarten sowie 
klassische Dienstleistungen im Bereich des Zahlungsverkehrs. Im Filialnetz werden neben 
den neuen Finanzdienstleistungen weiterhin unverändert Post- und Telekomprodukte sowie 
Handelswaren vertrieben. 
Corporate Der Division Corporate obliegen vor allem Dienstleistungen im Bereich der Kon-
zernverwaltung, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die Vermietung nicht betriebsnot-
wendiger Immobilien sowie die Entwicklung von Immobilienprojekten. Nicht-operative Dienst-
leistungen, wie sie typischerweise für Zwecke der Konzernverwaltung und Steuerung eines 
Konzerns erbracht werden, umfassen unter anderem die Verwaltung der Konzernimmobilien, 
die Erbringung von IT-Dienstleistungen sowie die Administration des Post-Arbeitsmarkts. 
Überleitung Konzern In der Spalte Überleitung Konzern wird die Eliminierung der Beziehungen 
zwischen den Segmenten vorgenommen. Weiters dient die Spalte der Überleitung von Seg-
mentgrößen auf Konzerngrößen. Die in dieser Spalte gezeigten Abschreibungen und Seg-
mentinvestitionen beziehen sich im Wesentlichen auf die interne Produktionseinheit Logis-
tiknetzwerk. 
INFORMATIONEN ÜBER DEN GEWINN ODER VERLUST 
Geschäftsjahr 2019                            Brief &   Paket   Filiale      Cor-       Über- 
angepasst1                                         Werbe-    & Lo-           &       po-    leitung        Kon- 
Mio EUR                                                  post    gistik      Bank      rate   Konzern         zern 
Umsatzerlöse (Segmente) .................1.320,1   632,5      80,5       0,5       –12,0    2.021,6 
Interne Leistungsverrechnung..................2,9       0,7     182,3       0,4     –186,4           0,0 
UMSATZERLÖSE GESAMT ...............1.323,0   633,2    262,8       0,9    –198,4   2.021,6 

davon Umsatzerlöse mit Dritten.....1.316,9   623,6      80,5       0,5           0,0    2.021,6 
Ergebnis aus nach der Equity- 
Methode bilanzierten Finanzanlagen .........0,4     –1,1        0,0       0,0           0,0         –0,6 
Abschreibungen .....................................–4,2   –12,7      –4,0   –13,7       –83,4     –118,1 

davon Wertminderungen 
erfolgswirksam ..................................–0,2     –0,8        0,0     –0,6         –0,1         –1,7 

EBIT .....................................................196,7     37,8      –4,6   –29,3        –0,1      200,6 
Finanzergebnis ..............................................                                                              10,7 
ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN ...............                                                            211,3 
Segmentinvestitionen...............................0,9     35,4       14,1     23,7       129,8       203,9 
1 Angepasst an die neue Segmentstruktur ab 1.1.2020 – siehe Punkt 3.2.1 Änderung der 

Segmentberichterstattung  
Geschäftsjahr 2020                            Brief &   Paket   Filiale      Cor-       Über- 
                                                          Werbe-    & Lo-           &       po-    leitung        Kon- 
Mio EUR                                                  post    gistik      Bank      rate   Konzern         zern 
Umsatzerlöse (Segmente) .................1.222,7   913,6      64,7       2,8       –14,6    2.189,2 
Interne Leistungsverrechnung..................3,1       1,0     183,4       0,0     –187,5           0,0 
UMSATZERLÖSE GESAMT ...............1.225,8   914,5    248,1       2,8    –202,0   2.189,2 

davon Umsatzerlöse mit Dritten.....1.216,7   905,3      64,6       2,7           0,0    2.189,2 
davon Ergebnis aus 
Finanzdienstleistungen.........................0,0       0,0       19,8       0,0         –0,1         19,7 

Ergebnis aus nach der Equity- 
Methode bilanzierten Finanzanlagen .........0,1       1,4         0,0       0,0           0,0           1,5 
Abschreibungen .....................................–4,4   –19,2      –8,4   –20,1       –90,0     –142,2 

davon Wertminderungen 
erfolgswirksam ....................................0,0     –1,0        0,0       0,0         –1,3         –2,3 

EBIT .....................................................164,4     73,5    –43,8   –33,6          0,0      160,6 
Finanzergebnis ..............................................                                                                1,4 
ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN ...............                                                            162,1 
Segmentinvestitionen...............................2,9     21,9      22,6     24,0       128,6       200,0  
Transaktionen zwischen den Segmenten erfolgen zu marktorientierten Preisen. Die Abgel -
tung von Mehraufwendungen, die sich aus den besonderen gesetzlichen Verpflichtungen der 
Österreichischen Post ergeben, erfolgt kostenorientiert. Die Bilanzierung von Transaktionen 
zwischen den Segmenten erfolgt nicht vollständig nach den Rechnungslegungsgrundsätzen, 
die im Österreichischen Post-Konzern Anwendung finden. So werden insbesondere die Grund-
sätze zur Umsatzrealisierung nach IFRS 15 vereinfacht angewandt und konzerninternen Lea-
singtransaktionen nicht vollständig nach IFRS 16 abgebildet. 
INFORMATIONEN ÜBER GEOGRAFISCHE GEBIETE Die Umsatzerlöse werden nach dem 
Standort der leistungserbringenden Gesellschaft gezeigt und betreffen ausschließlich Um-
satzerlöse mit Unternehmen außerhalb des Österreichischen Post-Konzerns: 
Geschäftsjahr 2019                            Öster-   Deutsch- Andere 
Mio EUR                                               reich           land Türkei Länder Konzern 
Umsatzerlöse ...................................1.853,6           50,2 0,0 117,8 2.021,6 
Langfristige Vermögenswerte, 
ausgenommen Finanzinstrumente 
und latente Steueransprüche ............1.192,4             0,8 0,0 51,8 1.245,0 
Geschäftsjahr 2020                            Öster-   Deutsch- Andere 
Mio EUR                                               reich           land Türkei Länder Konzern 
Umsatzerlöse ...................................1.882,3           61,7 101,5 143,7 2.189,2 
Langfristige Vermögenswerte, 
ausgenommen Finanzinstrumente 
und latente Steueransprüche ............1.230,1             1,1 93,1 55,9 1.380,2 
8.2 Erlöse aus Verträgen mit Kund*innen 
8.2.1 ERLÖSE AUS VERTRÄGEN MIT KUND*INNEN In der folgenden Tabelle sind die Erlöse 
aus Verträgen mit Kund*innen nach berichtspflichtigen Segmenten und Produktgruppen (Be-
reiche dieser Segmente) aufgeschlüsselt: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 

Briefpost......................................................................................760,2                 732,1 
Business Solutions ........................................................................52,8                   44,3 
Werbepost...................................................................................371,9                 320,3 
Medienpost .................................................................................132,1                 120,0 
BRIEF & WERBEPOST .............................................................1.316,9             1.216,7 
Paket Premium............................................................................348,6                 567,8 
Paket Standard ............................................................................215,9                 271,7 
Paket Sonstige Leistungen.............................................................59,1                   65,8 
PAKET & LOGISTIK .....................................................................623,6                 905,3 
Filialdienstleistungen.....................................................................80,4                   44,8 
Ergebnis aus Finanzdienstleistungen1 ..............................................0,0                   19,7 
Andere.............................................................................................0,0                     0,1 
FILIALE & BANK............................................................................80,4                   64,6 
Erlöse Immobilienprojekt Neutorgasse 7 .......................................16,4                     2,6 
Umsatzerlöse Sonstige ....................................................................0,6                     2,7 
CORPORATE .................................................................................17,0                     5,3 

ERLÖSE AUS VERTRÄGEN MIT KUND*INNEN .............................2.038,0             2.191,8 
davon ausgewiesen unter den Umsatzerlösen............................2.021,6              2.189,2 
davon ausgewiesen unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen......16,4                     2,6 

1 Siehe dazu im Detail Punkt 8.3 Ergebnis aus Finanzdienstleistungen 
8.2.2 VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN AUS VERTRÄGEN MIT KUND*INNEN 
Die folgende Tabelle enthält den Stand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sowie der Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten aus Verträgen mit Kund*innen 
gemäß IFRS 15 zum 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020. 
Mio EUR                                                                                 31.12.2019       31.12.2020 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen..................................260,3                 314,2 
Vertragsvermögenswerte ....................................................................7,1                     4,4 
Vertragsverbindlichkeiten..................................................................29,9                   34,7 
Die zum 31. Dezember 2020 erfassten Vertragsverbindlichkeiten betreffen erhaltene Voraus-
zahlungen für noch nicht erbrachte Leistungen im Zusammenhang mit der Brief- und Paket-
zustellung, mit Postwertzeichen und Absender-Freistempelmaschinen sowie mit dem Finanz-
dienstleistungsgeschäft. Von den zum 1. Jänner 2020 ausgewiesenen Vertragsverbindlich-
keiten wurden 29,8 Mio EUR (2019: 47,4 Mio EUR) in den Umsatzerlösen erfasst. 
8.3 Ergebnis aus Finanzdienstleistungen 
8.3.1 ERGEBNIS AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN Die folgende Tabelle stellt das gesamte 
Ergebnis aus den Finanzdienstleistungen dar: 
Mio EUR                                                                                                                      2020 

Zinsaufwand aus Barreserven (inkl. Guthaben bei Zentralbanken)........................–1,0 
Zinsaufwand aus Verbindlichkeiten gegenüber Kund*innen ................................–0,1 

Zinsaufwand............................................................................................................–1,2 
ZINSERGEBNIS.......................................................................................................–1,1 

Provisionsertrag Girogeschäft und Zahlungsverkehr .............................................7,4 
Provisionsertrag sonstiges Dienstleistungsgeschäft ...........................................15,0 

Provisionsertrag......................................................................................................22,4 

Provisionsaufwand Girogeschäft und Zahlungsverkehr .......................................–0,9 
Provisionsaufwand sonstiges Dienstleistungsgeschäft .......................................–0,7 

Provisionsaufwand..................................................................................................–1,6 
PROVISIONSERGEBNIS .........................................................................................20,8 

ERGEBNIS AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN.............................................................19,7 
8.4 Sonstige betriebliche Erträge 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
Mieten und Pachten ...........................................................................27,4                   27,9 
Aktivierte Eigenleistungen....................................................................7,8                     7,4 
Weiterverrechnete Aufwendungen .......................................................1,6                     5,6 
Abgeltungen von Schadensfällen .........................................................3,2                     3,8 
Abgang von Sachanlagen.....................................................................3,5                     2,5 
Erlösrealisierung Immobilienprojekt Neutorgasse 7 ...........................16,4                     2,6 
Personalbereitstellung und -verwaltung...............................................1,9                     1,1 
Rückforderung von Beiträgen ............................................................58,0                     0,0 
Andere...............................................................................................11,8                   13,3 
........................................................................................................131,5                   64,1 
Die sonstigen betrieblichen Erträge aus Mieten und Pachten betreffen zum Teil oder zur Gänze 
vermietete Vermögenswerte (Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien). 
Bei den zugrunde liegenden Mietverhältnissen handelt es sich überwiegend um kündbare 
Operating-Leasingverhältnisse mit Indexierung der Mieten und um Sub-Leasingverhältnisse 
als Operating Leasing, die bezogen sind auf angemietete Gebäude, die zu gleichen Konditionen 
an Subunternehmen weitervermietet werden und in der Laufzeit an den neben dem Mietvertrag 
mit dem Subunternehmen zusätzlich bestehenden Subunternehmervertrag gekoppelt sind 
bzw. weitere Kündigungsmöglichkeiten beinhalten. Die aktivierten Eigenleistungen stehen 
überwiegend im Zusammenhang mit der Aktivierung von selbst geschaffener Software. Zu 
der Erlösrealisierung aus dem Immobilienprojekt Neutorgasse 7 verweisen wir auf Punkt 
8.2.1 Erlöse aus Verträgen mit Kund*innen. Im Vorjahr wurden im Posten Rückforderung 
von Beiträgen gutgeschriebene Rückforderungsansprüche aus in Vorperioden bezahlten Bei-
trägen aus der Gehaltsabrechnung der Beamt*innen in Höhe von 58,0 Mio EUR erfasst (siehe 
dazu Punkt 7.5 Rückforderungen von Beiträgen aus der Gehaltsabrechnung der Beamt*innen). 
Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Entschädigungen im Zusammenhang 
mit COVID-19 (siehe dazu Punkt 7.1 Auswirkung der COVID-19 Pandemie) und eine Vielzahl 
an unwesentlichen Beträgen. 
Operating Leasingverhältnisse Die unter Mieten und Pachten ausgewiesenen Erträge aus 
Operating-Leasingverhältnissen betragen 21,4 Mio EUR (2019: 21,3 Mio EUR). Die jährlich 
fälligen nicht diskontierten Leasingzahlungen betragen zum Bilanzstichtag wie folgt: 
Mio EUR                                                                                 31.12.2019       31.12.2020 
Bis zu einem Jahr ...............................................................................18,6                   20,9 
Länger als ein Jahr und bis zu zwei Jahren..........................................15,9                   17,8 
Länger als zwei Jahre und bis zu drei Jahren.......................................13,4                   16,4 
Länger als drei Jahre und bis zu vier Jahren........................................11,1                   11,1 
Länger als vier Jahre und bis zu fünf Jahren .........................................8,9                     8,7 
Länger als fünf Jahre..........................................................................31,6                   29,3 
..........................................................................................................99,5                 104,2 
Für befristete Leasingverträge wurden die Leasingzahlungen entsprechend der jeweiligen 
Vertragslaufzeit ermittelt. Bei unbefristeten Leasingverträgen wurde eine Abwanderungsrate 
anhand historischer Daten berechnet und auf die zukünftigen Leasingzahlungen angewendet. 
Die Anschaffungskosten und Buchwerte von Grundstücken und Bauten, die unter den Sach-
anlagen ausgewiesen werden und für die ein Operating-Leasingverhältnis besteht, betragen 
zum 31. Dezember 2020 84,9 Mio EUR (31.12.2019: 81,0 Mio EUR) bzw. 18,7 Mio EUR 
(31.12.2019: 18,6 Mio EUR). Die kumulierten Abschreibungen betragen im Geschäftsjahr 
2020 66,2 Mio EUR (2019: 62,5 Mio EUR). 
8.5 Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
MATERIAL ........................................................................................48,3                   51,4 
Treib- und Brennstoffe .......................................................................20,0                   18,4 
Handelswaren......................................................................................5,1                     7,2 
Betriebsmittel, Bekleidung, Wertzeichen ............................................20,2                   22,4 
Andere.................................................................................................3,1                     3,5 
BEZOGENE LEISTUNGEN ................................................................447,4                 544,8 
Internationale Postbetreiber*innen....................................................57,6                   53,5 
Verteiler unadressiert.........................................................................13,9                   11,6 
Verteiler adressiert.............................................................................10,9                     6,8 
Energie ..............................................................................................13,5                   14,5 
Transporte.......................................................................................234,8                 316,6 
Fremdpersonal und Zeitarbeitskräfte..................................................25,6                   32,3 
Andere...............................................................................................91,2                 109,4 
........................................................................................................495,7                 596,2 
8.6 Personalaufwand 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
Löhne und Gehälter..........................................................................764,5                 826,2 
Abfertigungen......................................................................................8,1                     8,5 
Altersversorgung.................................................................................0,2                     0,2 
Gesetzlich vorgeschriebene Abgaben und Beiträge ..........................196,1                 203,3 
Andere Personalaufwendungen ...........................................................7,9                     3,3 
........................................................................................................976,7             1.041,4 
Die Aufwendungen für Abfertigungen gliedern sich wie folgt: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
Vorstände............................................................................................0,1                     0,1 
Leitende Angestellte.............................................................................0,3                     0,4 
Andere Arbeitnehmer*innen ................................................................7,7                     8,0 
............................................................................................................8,1                     8,5 
Im Geschäftsjahr 2020 wurden aufwandswirksame Beiträge an die Mitarbeiter*innenvorsor-
gekasse (MVK) betreffend beitragsorientierte Abfertigungsverpflichtungen in Höhe von 5,9 
Mio EUR (2019: 4,9 Mio EUR) erfasst. 
Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer*innen betrug im Geschäftsjahr: 
                                                                                                         2019                  2020 
Arbeiter*innen.................................................................................1.847                 3.555 
Angestellte.....................................................................................14.600               16.113 
Beamt*innen ...................................................................................5.496                 4.935 
Lehrlinge ............................................................................................116                    137 
ANZAHL NACH KÖPFEN ................................................................22.058               24.739 
ENTSPRECHENDE VOLLZEITKRAFTÄQUIVALENTE ......................20.338               22.966  
8.7 Abschreibungen 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
WERTMINDERUNGEN GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTE ...............0,8                     1,0 
ABSCHREIBUNGEN IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE .................5,7                   10,7 
Planmäßige Abschreibungen ...............................................................5,5                   10,7 
Wertminderungen ...............................................................................0,2                     0,0 
ABSCHREIBUNGEN SACHANLAGEN ...............................................108,6                 128,5 
Planmäßige Abschreibungen ...........................................................108,5                 127,2 
Wertminderungen ...............................................................................0,1                     1,3 
ABSCHREIBUNGEN ALS FINANZINVESTITION 
GEHALTENE IMMOBILIEN...................................................................3,0                     2,0 
Planmäßige Abschreibungen ...............................................................2,4                     2,0 
Wertminderungen ...............................................................................0,6                     0,0 
........................................................................................................118,1                 142,2 
Zur Erläuterung der Wertminderung verweisen wir jeweils auf Punkt 9.1 Geschäfts- oder Fir-
menwerte, Punkt 9.2 Immaterielle Vermögenswerte, Punkt 9.3 Sachanlagen sowie Punkt 9.4 
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Investment Property).  
8.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
IT-Dienstleistungen ...........................................................................54,0                   67,0 
Instandhaltung ..................................................................................53,4                   60,4 
Reise- und Fahrtaufwendungen .........................................................27,6                   26,2 
Schadensfälle ....................................................................................32,4                   25,8 
Kommunikation und Werbung ...........................................................21,0                   24,4 
Beratung............................................................................................32,4                   19,0 
Entsorgung und Reinigung ................................................................13,0                   16,4 
Leasing, Miet- und Pachtzinsen .........................................................15,6                   14,1 
Sonstige Steuern (nicht vom Einkommen und Ertrag) ..........................9,3                   13,7 
Versicherungen ...................................................................................7,2                     7,3 
Telefon ................................................................................................3,4                     4,5 
Fremdpersonal und Zeitarbeitskräfte....................................................2,9                     3,8 
Aus- und Fortbildung ...........................................................................3,2                     2,0 
Wertminderungen von Forderungen ....................................................1,8                     2,0 
Verlust Abgang Sachanlagen ...............................................................1,9                     1,4 
Ersatzleistungen ................................................................................59,7                     0,0 
Andere...............................................................................................22,4                   26,4 
........................................................................................................361,3                 314,4 
Die Wertminderungen von Forderungen im Geschäftsjahr 2020 enthalten Wertminderungen 
von Forderungen nach IFRS 9 in Höhe von 0,5 Mio EUR (2019: 0,3 Mio EUR) und Verluste 
aus dem Abgang von Forderungen in Höhe von 1,5 Mio EUR (2019: 1,5 Mio EUR). Aufgrund 
der betraglichen Unwesentlichkeit erfolgt für diese Beträge keine Angabe nach IAS 1.82 als 
gesonderter Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Aufwendungen für Ersatzleis-
tungen im Jahr 2019 standen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Beiträgen aus 
der Gehaltsabrechnung der Beamt*innen. Im Geschäftsjahr 2019 kam es zu einer zusätzlichen 
Dotierung aufgrund erhaltener Rückerstattungen sowie einer Neueinschätzung der Rückstel-
lung. Siehe dazu Punkt 7.5 Rückforderungen von Beiträgen aus der Gehaltsabrechnung der 
Beamt*innen. Die anderen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten eine Vielzahl an 
einzelnen unwesentlichen Beträgen. 
8.9 Finanzergebnis 
Mio EUR Anhang 2019 2020 
FINANZERTRÄGE...................................................................... 18,9 10,9 
Zinserträge................................................................................ 8,4 1,5 
Wertpapiererträge ..................................................................... 0,6 0,5 
Erträge aus der Bewertung von Finanzanlagen ........................... 9,9 8,9 
FINANZAUFWENDUNGEN......................................................... –8,2 –9,5 
Zinsaufwendungen für Leasingverbindlichkeiten ....................... –4,5 –4,8 
Zinsaufwendungen für andere 
finanzielle Verbindlichkeiten ...................................................... –0,2 –0,3 
Zinsaufwendungen für Rückstellungen.........................(9.12.1) –3,2 –2,6 
Aufwendungen aus der 
Bewertung von Finanzanlagen ................................................... –0,1 –0,1 
Aufwendungen aus der Fremdwährungsbewertung................... 0,0 –1,7 
Andere ...................................................................................... –0,1 0,0 
................................................................................................. 10,7 1,4 
Die Zinserträge im Geschäftsjahr 2019 enthielten Beschwerdezinsen in Höhe von 7,7 Mio EUR 
im Zusammenhang mit der Rückforderung von Beiträgen aus der Gehaltsabrechnung der Be-
amt*innen (siehe Punkt 7.5 Rückforderung von Beiträgen aus der Gehaltsabrechnung der 
Beamt*innen). Die Erträge aus der Bewertung von Finanzanlagen enthalten Aufwertungen 
der Anteile an der flatex AG in Höhe von 8,7 Mio EUR (2019: 8,9 Mio EUR). 
8.10 Ergebnis je Aktie 
                                                                              2019 2020 
Aktionär*innen des Mutterunternehmens 
zurechenbares Periodenergebnis...........................(Mio EUR) 146,4 118,3 
Bereinigtes Periodenergebnis zur Ermittlung 
des verwässerten Ergebnisses je Aktie ...................(Mio EUR) 146,4 118,3 
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von für 
die Berechnung des unverwässerten Ergeb- 
nisses je Aktie verwendeten Stammaktien ..............(Stück) 67.552.638 67.552.638 
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von für 
die Berechnung des verwässerten Ergeb- 
nisses je Aktie verwendeten Stammaktien ..............(Stück) 67.552.638 67.552.638 
UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE .............(EUR) 2,17 1,75 
VERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE ..................(EUR) 2,17 1,75 

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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9. Erläuterungen zur Bilanz 
9.1 Geschäfts- oder Firmenwerte 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
ANSCHAFFUNGSKOSTEN 
STAND AM 1. JÄNNER ......................................................................70,1                   73,3 
Zugang aus Unternehmenserwerben ...................................................3,3                     1,7 
Währungsumrechnungsdifferenzen...................................................–0,1                   –0,4 
STAND AM 31. DEZEMBER ...............................................................73,3                   74,6 
WERTMINDERUNGEN 
STAND AM 1. JÄNNER ......................................................................11,4                   12,2 
Zugänge ..............................................................................................0,8                     1,0 
Währungsumrechnungsdifferenzen.....................................................0,0                   –0,1 
STAND AM 31. DEZEMBER ...............................................................12,2                   13,1 
BUCHWERT AM 1. JÄNNER ..............................................................58,7                   61,1 
BUCHWERT AM 31. DEZEMBER .......................................................61,1                   61,4 
Der Zugang aus Unternehmenserwerben betrifft den Unternehmenszusammenschluss mit 
der Aras Kargo a.s. Siehe dazu im Einzelnen unter Punkt 4.2 Änderungen im Konsolidierungs-
kreis. Mit Umsetzung der neuen Organisationsstruktur 2020 kam es auch zu Änderungen im 
Bereich der Zusammensetzung der Zahlungsmittel generierenden Einheiten (ZGE). Die we-
sentlichste Änderung ergab sich in der Division Brief & Werbepost, die ab 1. Jänner 2020 als 
einheitliche ZGE eingestuft wurde. 
Die folgende Tabelle zeigt die Geschäfts- oder Firmenwerte nach Segmenten und ZGE: 
Mio EUR                                                                                 31.12.2019       31.12.2020 
BRIEF & WERBEPOST .......................................................................36,8                   36,8 
Brief & Werbepost ..................................................................................–                   36,8 
feibra Gruppe.....................................................................................30,9                        – 
Sonstige ..............................................................................................5,9                        – 
PAKET & LOGISTIK ...........................................................................24,3                   24,6 
Paketlogistik Österreich .....................................................................11,7                   11,7 
Sonstige ............................................................................................12,6                   12,9 
..........................................................................................................61,1                   61,4 
Der einmal jährlich durchzuführende Werthaltigkeitstest erfolgt in der Österreichischen Post 
nach dem Value-in-Use-Konzept. Dabei wird der erzielbare Betrag der ZGE auf Basis des Nut-
zungswerts ermittelt. Für die Ermittlung des Nutzungswerts im Bereich Logistik (Divisionen 
Brief & Werbepost, Paket & Logistik, Corporate) werden die erwarteten künftigen Cashflows 
mithilfe der Discounted-Cashflow-Methode unter Verwendung eines durchschnittlichen Ka-
pitalkostensatzes (Weighted Average Cost of Capital) nach Steuern auf ihren Barwert abgezinst. 
Für die Ableitung des Kapitalkostensatzes wird für alle im gleichen Segment tätigen ZGE jeweils 
eine Gruppe von Vergleichsunternehmen (Peer Group) herangezogen. Die Cashflow-Prog-
nosen im Detailplanungszeitraum basieren auf der vom Management genehmigten Geschäfts-
jahresplanung für das Jahr 2021 und der Mittelfristplanung für einen Zeitraum von weiteren 
drei Jahren (2022–2024). Den Cashflow-Prognosen liegen sowohl die unternehmensinternen 
Erfahrungen aus der Vergangenheit als auch die unternehmensextern erhobenen volkswirt-
schaftlichen bzw., soweit verfügbar, branchenbezogenen Rahmendaten zugrunde. Der Wert-
beitrag ab dem Jahr 2025 wird durch den Ansatz einer ewigen Rente berücksichtigt. Als Ober-
grenze für die in der ewigen Rente angesetzte Wachstumsrate werden die langfristigen Wachs-
tums- und Inflationserwartungen der Länder bzw. Branchen, in denen die jeweiligen ZGE ihre 
Cashflows erzielen, berücksichtigt. Im Regelfall wird eine Wachstumsrate von 1,0% (2019: 
1,0%) angesetzt, wobei notwendige Thesaurierungen berücksichtigt werden. Die wesentlichen 
Bewertungsannahmen, die der Ermittlung des erzielbaren Betrags zugrunde lagen, waren An-
nahmen des Managements über die erwartete kurz- und langfristige Umsatzentwicklung, der 
verwendete Abzinsungssatz und die langfristig erwartete Wachstumsrate. Die Ermittlung des 
Nutzungswerts für die ZGE Finanzdienstleistungen (Division Filiale & Bank) erfolgt unter An-
wendung eines Ertragswertverfahrens in Form des Dividend-Discount-Modells. Dabei werden 
die den Eigentümer*innen zufließenden zukünftigen Ausschüttungen unter Verwendung eines 
Eigenkapitalkostensatzes auf ihren Barwert abgezinst. Der so ermittelte erzielbare Betrag wird 
in Folge dem Nettovermögen der ZGE gegenübergestellt. Die erwarteten zukünftigen Aus-
schüttungen wurden auf Basis eines 3-Phasen-Modells ermittelt. Auf die Detailplanungsphase, 
auf Basis der vom Management erstellten Geschäftsjahresplanung (2021–2030), folgt eine 
Konvergenzphase (bis 2040) im Übergang zur ewigen Rente. Den Ausschüttungsprognosen 
liegen sowohl die unternehmensinternen Annahmen aus dem Business-Modell als auch die 
unternehmensextern erhobenen branchenspezifischen, volkswirtschaftlichen und regulato-
rischen Rahmendaten zugrunde. Die wesentlichen Bewertungsannahmen, die der Ermittlung 
des erzielbaren Betrags zugrunde lagen, waren Annahmen des Managements über die erwar-
tete Neukund*innengewinnung, die Entwicklung und Platzierung der Produktpalette und die 
zukünftige Kostenstruktur der Gesellschaft sowie der verwendete Abzinsungssatz und die 
langfristig erwartete Wachstumsrate (1 %). Die folgende Tabelle zeigt die für die einzelnen 
wesentlichen ZGE angesetzten Abzinsungssätze: 
WACC nach Steuern                                                                          2019                  2020 
BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN 
Brief & Werbepost ..................................................................................–                 6,1 % 
feibra Gruppe...................................................................................5,7 %                        – 
Sonstige ..........................................................................................5,7 %                        – 
PAKET & LOGISTIK 
Paketlogistik Österreich ...................................................................7,2 %                 6,5 % 
Sonstige............................................................................7,2 % – 14,4 %  7,2 % – 24,6 % 
Die folgende Tabelle zeigt die Zugänge zu den Wertminderungen der Geschäfts- oder Firmen-
werte nach Segmenten und ZGE: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
PAKET & LOGISTIK .............................................................................0,8                     1,0 
M&BM Express OOD............................................................................0,0                     1,0 
City Express d.o.o. ...............................................................................0,8                     0,0 
............................................................................................................0,8                     1,0 
Im Geschäftsjahr 2020 kam es bei dem Firmenwert der ZGE M&BM Express OOD, Bulgarien 
(Segment Paket & Logistik) zu einer Wertminderung, die unter den Abschreibungen in der 
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird. Hintergrund der erfassten Wertminderung 
waren ein weiterhin schwieriges Marktumfeld und insgesamt reduzierte Ertragsaussichten. 
Zusätzlich zum Werthaltigkeitstest wurden für wesentliche ZGE Sensitivitätsanalysen bezüglich 
der wesentlichen Bewertungsannahmen durchgeführt. Dabei wurde in der ersten Sensitivi-
tätsanalyse die Umsatzerwartung um einen Prozentpunkt reduziert und in der zweiten Sen-
sitivitätsanalyse der Abzinsungssatz um einen Prozentpunkt angehoben. Aus der Veränderung 
dieser Parameter würden sich ceteris paribus bei den folgenden ZGE für 2020 zusätzliche 
Wertminderungen ergeben: 

Umsatzerwartung WACC 
–1%-Punkt +1%-Punkt 

Mio EUR                                                        2019 2020 2019 2020 
M&BM Express OOD........................................0,4 1,8 0,2 1,4 
9.2 Immaterielle Vermögenswerte 
Geschäftsjahr 2019                                                 Kund*                     Sonstige 
                                                                                innen      Mar-   immateriel- 
                                                                               bezie-      ken-      le Vermö-         Ge- 
Mio EUR                                                Anhang    hungen   rechte     genswerte       samt 
ANSCHAFFUNGSKOSTEN 
STAND AM 1. JÄNNER 2019..............................        15,9        3,9               74,7       94,4 
Zugang aus Unternehmenserwerben .................           1,4         0,0                 0,0          1,4 
Zugänge ............................................................           0,1         0,0               16,4        16,5 
Abgänge ............................................................           0,0         0,0             –10,5      –10,5 
Umbuchungen...................................................           0,0         0,0                 0,1          0,1 
STAND AM 31. DEZEMBER 2019.......................        17,4        3,9               80,6     101,8 
ABSCHREIBUNGEN/WERTMINDERUNGEN 
STAND AM 1. JÄNNER 2019..............................        14,6        3,5               51,8       69,9 
Planmäßige Abschreibungen .....................(8.7)           0,8         0,0                 4,7          5,5 
Wertminderungen......................................(8.7)           0,1         0,0                 0,1          0,2 
Abgänge ............................................................           0,0         0,0               –8,8        –8,8 
STAND AM 31. DEZEMBER 2019.......................        15,4        3,5               47,8       66,7 
BUCHWERT AM 1. JÄNNER 2019......................          1,3        0,4               22,8       24,5 
BUCHWERT AM 31. DEZEMBER 2019 ...............          1,9        0,4               32,8       35,1  
Geschäftsjahr 2020                                                 Kund*                     Sonstige 
                                                                                innen      Mar-   immateriel- 
                                                                               bezie-      ken-      le Vermö-         Ge- 
Mio EUR                                                Anhang    hungen   rechte     genswerte       samt 
ANSCHAFFUNGSKOSTEN 
STAND AM 1. JÄNNER 2020..............................        17,4        3,9               80,6     101,8 
Zugang aus Unternehmenserwerben .................         16,9      24,5               10,1        51,5 
Zugänge ............................................................           0,0         0,0               23,2        23,2 
Abgänge ............................................................           0,0         0,0               –2,5        –2,5 
Währungsumrechnungsdifferenzen ..................         –0,7      –1,0               –0,5        –2,2 
STAND AM 31. DEZEMBER 2020.......................        33,5      27,4             111,0     171,9 
ABSCHREIBUNGEN/WERTMINDERUNGEN 
STAND AM 1. JÄNNER 2020..............................        15,4        3,5               47,8       66,7 
Planmäßige Abschreibungen .....................(8.7)           1,6         0,0                 9,1        10,7 
Abgänge ............................................................           0,0         0,0               –2,4        –2,4 
Währungsumrechnungsdifferenzen ..................           0,0         0,0                 0,0          0,0 
STAND AM 31. DEZEMBER 2020.......................        17,0        3,5               54,4       74,9 
BUCHWERT AM 1. JÄNNER 2020......................          1,9        0,4               32,8       35,1 
BUCHWERT AM 31. DEZEMBER 2020 ...............        16,5      23,9               56,6       96,9 
In den immateriellen Vermögenswerten sind Markenrechte mit unbestimmter Nutzungsdauer 
mit einem Buchwert in Höhe von 23,9 Mio EUR (31.12.2019: 0,4 Mio EUR) enthalten. Der 
 Zugang aus Unternehmenserwerben betrifft den Unternehmenszusammenschluss mit der 
Aras Kargo a.s. Im laufenden Geschäftsjahr wurden wie im Vorjahr keine Fremdkapitalkosten 
aktiviert. Die Zugänge bei den sonstigen Immateriellen Vermögenswerten enthalten Zugänge 
aus selbst geschaffener Software in Höhe von 5,9 Mio EUR (2019: 10,7 Mio EUR).  
9.3 Sachanlagen 
Geschäftsjahr 2019                                                                                  Geleis- 
                                                                               Tech-   Andere An-   tete An- 
                                                              Grund-     nische    lagen, Be-    zahlun- 
                                                              stücke  Anlagen   triebs- und   gen und 
                                                                   und   und Ma-   Geschäfts-  Anlagen 
Mio EUR                                  Anhang  Bauten   schinen  ausstattung      in Bau  Gesamt 
ANSCHAFFUNGS-/ 
HERSTELLUNGSKOSTEN 
STAND AM 1. JÄNNER 2019 ...............    755,7      161,5           354,0        46,3  1.317,5 
Erstanwendung IFRS 16......................     268,5           0,1                1,8           0,0      270,3 
Zugang aus Unter- 
nehmenserwerben ..............................       48,2         10,8                0,9           0,1        60,0 
Zugänge..............................................       49,9         15,2              44,6         75,1      184,9 
Abgänge..............................................       –4,2         –1,1            –28,0           0,0      –33,3 
Umbuchungen ....................................       44,4           3,9                7,2       –55,6        –0,1 
Umgliederung 
Investment Property....................(9.4)         7,8           0,0                0,0           0,0          7,8 
Währungsumrech- 
nungsdifferenzen ................................       –0,2           0,0              –0,1           0,0        –0,3 
STAND AM 31. DEZEMBER 2019 ........ 1.170,1      190,4           380,4        66,0  1.806,8 
ABSCHREIBUNGEN/ 
WERTMINDERUNGEN 
STAND AM 1. JÄNNER 2019 ...............    381,9      102,8           180,0          0,0     664,7 
Planmäßige Abschreibungen.......(8.7)       52,8         14,1              41,7           0,0      108,5 
Wertminderungen .......................(8.7)         0,0           0,0                0,1           0,0          0,1 
Abgänge..............................................       –0,2         –0,2            –24,5           0,0      –25,0 
Umgliederungen 
Investment Property....................(9.4)         2,1           0,0                0,0           0,0          2,1 
Währungsumrech- 
nungsdifferenzen ................................         0,0           0,0                0,0           0,0        –0,1 
STAND AM 31. DEZEMBER 2019 ........    436,6      116,6           197,2          0,0     750,4 
BUCHWERT AM 1. JÄNNER 2019 .......    373,8        58,7           174,0        46,3     652,8 
BUCHWERT AM 
31. DEZEMBER 2019 ..........................    733,6        73,8           183,1        66,0  1.056,5 

Geschäftsjahr 2020                                                                                  Geleis- 
                                                                               Tech-   Andere An-   tete An- 
                                                              Grund-     nische    lagen, Be-    zahlun- 
                                                              stücke  Anlagen   triebs- und   gen und 
                                                                   und   und Ma-   Geschäfts-  Anlagen 
Mio EUR                                  Anhang  Bauten   schinen  ausstattung      in Bau  Gesamt 
ANSCHAFFUNGS-/ 
HERSTELLUNGSKOSTEN 
STAND AM 1. JÄNNER 2020 ............... 1.170,1      190,4           380,4        66,0  1.806,8 
Zugang aus Unternehmenserwerben...       31,3           4,7                4,1           3,1        43,1 
Zugänge..............................................       42,6         28,2              48,5         55,7      174,9 
Abgänge..............................................       –3,1         –0,1            –30,3           0,0      –33,6 
Umbuchungen ....................................       38,7         17,5              13,1       –69,3          0,0 
Umgliederung 
Investment Property....................(9.4)       –0,4           0,0                0,0           0,0        –0,4 
Umgliederung als zur 
Veräußerung gehalten .........................       –2,7           0,0                0,0           0,0        –2,7 
Währungsumrechnungsdifferenzen ....       –2,1         –0,3              –0,5         –0,1        –3,1 
STAND AM 31. DEZEMBER 2020 ........ 1.274,5      240,2           415,2        55,3  1.985,2 
ABSCHREIBUNGEN/ 
WERTMINDERUNGEN 
STAND AM 1. JÄNNER 2020 ...............    436,6      116,6           197,2          0,0     750,4 
Planmäßige Abschreibungen.......(8.7)       62,5         17,5              47,1           0,0      127,2 
Wertminderungen .......................(8.7)         1,3           0,0                0,0           0,0          1,3 
Abgänge..............................................       –1,4         –0,1            –26,1           0,0      –27,6 
Umbuchungen ....................................         0,0           0,0                0,0           0,0          0,0 
Umgliederungen 
Investment Property....................(9.4)       –0,4           0,0                0,0           0,0        –0,4 
Umgliederung als zur 
Veräußerung gehalten .........................       –2,5           0,0                0,0           0,0        –2,5 
Währungsumrechnungsdifferenzen ....       –0,2           0,0              –0,2           0,0        –0,4 
STAND AM 31. DEZEMBER 2020 ........    496,0      134,0           218,0          0,0     848,0 
BUCHWERT AM 1. JÄNNER 2020 .......    733,6        73,8           183,1        66,0  1.056,5 
BUCHWERT AM 
31. DEZEMBER 2020 ..........................    778,5      106,2           197,2        55,3  1.137,2  
Die Wertminderungen im Geschäftsjahr 2020 betreffen ein Nutzungsrecht für ein Logistik-
zentrum, dessen Nutzung Anfang 2021 beendet wird. Der Zugang aus Unternehmenserwerben 
betrifft den Unternehmenszusammenschluss Aras Kargo a.s. Im laufenden Geschäftsjahr 
wurden wie im Vorjahr keine Fremdkapitalkosten aktiviert. Ebenso gab es zum 31. Dezember 
2020 wie im Vorjahr keine Sachanlagen, die als Sicherheit verpfändet wurden. Die zum 31. 
Dezember 2020 bestehenden Investitionszuschüsse für Sachanlagevermögen in Höhe von 
0,9 Mio EUR (31.12.2019: 1,4 Mio EUR) betreffen im Wesentlichen Zuschüsse des Bundes 
für E-Fahrzeuge und bauliche Investitionen. 
LEASING 
Nutzungsrechte sind in der Bilanz den gleichen Bilanzposten zugeordnet, denen auch die den 
Leasingverhältnissen zugrunde liegenden Vermögenswerte zugeordnet werden würden. In 
der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der Nutzungsrechte nach Klassen zugrunde lie-
gender Vermögenswerte dargestellt. 
Nutzungsrechte Geschäftsjahr 2019                               Tech-      Andere An- 
                                                                   Grund-        nische       lagen, Be- 
                                                                   stücke     Anlagen       triebs- und 
                                                                        und      und Ma-       Geschäfts- 
Mio EUR                                                     Bauten      schinen     ausstattung      Gesamt 
BUCHWERT AM 1. JÄNNER 2019.................277,5             0,1                   2,3         279,9 
Zugänge .........................................................23,9              0,7                   4,3            29,0 
Zugang aus Unternehmenserwerben ..............46,7              0,0                   0,0            46,7 
Abgänge .........................................................–3,9              0,0                 –0,4            –4,3 
Planmäßige Abschreibungen ........................–33,0              0,0                 –1,5          –34,6 
Währungsumrechnungsdifferenzen................–0,2              0,0                   0,0            –0,2 
BUCHWERT AM 31. DEZEMBER 2019..........311,0             0,8                   4,8         316,5  
Nutzungsrechte Geschäftsjahr 2020                               Tech-      Andere An- 
                                                                   Grund-        nische       lagen, Be- 
                                                                   stücke     Anlagen       triebs- und 
                                                                        und      und Ma-       Geschäfts- 
Mio EUR                                                     Bauten      schinen     ausstattung      Gesamt 
BUCHWERT AM 1. JÄNNER 2020.................311,0             0,8                   4,8         316,5 
Zugänge .........................................................31,4              5,0                   3,3            39,7 
Zugang aus Unternehmenserwerben ..............18,3              0,0                   0,7            19,0 
Abgänge .........................................................–1,6              0,0                 –0,9            –2,6 
Planmäßige Abschreibungen ........................–40,4            –0,6                 –2,4          –43,5 
Wertminderungen ..........................................–1,3              0,0                   0,0            –1,3 
Währungsumrechnungsdifferenzen................–1,3              0,0                   0,0            –1,3 
BUCHWERT AM 31. DEZEMBER 2020..........316,1             5,1                   5,4         326,6 
Die Leasingverbindlichkeiten werden in der Konzernbilanz als Teil der Anderen finanziellen 
Verbindlichkeiten ausgewiesen. Zur Angabe der Fälligkeitsanalyse der Leasingverbindlichkeiten 
auf Basis der verbleibenden Restlaufzeiten siehe Punkt 10.2.1 Darstellung der Risikoarten. 
In der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende Beträge in Verbindung mit IFRS 16  erfasst: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
Aufwendungen aus Leasingverhältnissen 
über geringwertige Vermögenswerte ...................................................0,4                     0,2 
Aufwendungen aus kurzfristigen Leasingverhältnissen ........................0,9                     1,1 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN .....................................1,3                     1,3 
Planmäßige Abschreibungen auf Nutzungsrechte ..............................34,5                   43,3 
Wertminderungen auf Nutzungsrechte.................................................0,0                     1,3 
ABSCHREIBUNGEN...........................................................................34,5                   44,6 
Zinsaufwendungen aus Leasingverbindlichkeiten ................................4,5                     4,8 
FINANZAUFWENDUNGEN...................................................................4,5                     4,8 
Im Konzern-Cashflow-Statement sind Zahlungsmittelabflüsse für Leasingverhältnisse in 
Höhe von insgesamt 46,9 Mio EUR (31.12.2019: 38,0 Mio EUR) enthalten. 
9.4 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Investment Property) 
Mio EUR Anhang 2019 2020 
ANSCHAFFUNGS-/HERSTELLUNGSKOSTEN 
STAND AM 1. JÄNNER .............................................................. 264,5 257,6 
Zugang aus Unternehmenserwerben......................................... 0,0 2,1 
Zugänge.................................................................................... 2,6 1,9 
Abgänge.................................................................................... –1,7 –1,3 
Umgliederung Sachanlagen....................................................... –7,8 0,4 
Umgliederung als zur Veräußerung gehalten.............................. 0,0 –1,5 
Währungsumrechnungsdifferenzen .......................................... 0,0 –0,1 
STAND AM 31. DEZEMBER ....................................................... 257,6 259,0 
ABSCHREIBUNGEN/WERTMINDERUNGEN 
STAND AM 1. JÄNNER .............................................................. 186,1 184,6 
Planmäßige Abschreibungen .............................................(8.7) 2,4 2,0 
Wertminderungen .............................................................(8.7) 0,6 0,0 
Wertaufholungen ...................................................................... –1,3 0,0 
Abgänge.................................................................................... –1,0 –1,2 
Umgliederung Sachanlagen....................................................... –2,1 0,4 
Umgliederung als zur Veräußerung gehalten.............................. 0,0 –1,3 
Währungsumrechnungsdifferenzen .......................................... 0,0 0,0 
STAND AM 31. DEZEMBER ....................................................... 184,6 184,6 
BUCHWERT AM 1. JÄNNER ...................................................... 78,4 73,0 
BUCHWERT AM 31. DEZEMBER ............................................... 73,0 74,4 
Mio EUR                                                                                 31.12.2019       31.12.2020 
Beizulegender Zeitwert.....................................................................261,4                 273,9 
Mieteinnahmen..................................................................................16,0                   15,9 
Betriebliche Aufwendungen für vermietete Immobilien ........................6,1                     5,2 
Betriebliche Aufwendungen für nicht vermietete Immobilien ................1,0                     0,6 
Die Mieteinnahmen und die betrieblichen Aufwendungen für vermietete sowie nicht vermietete 
Immobilien enthalten nur Erträge und Aufwendungen gegenüber Dritten. Konzerninterne Auf-
wendungen und Erträge sind in obiger Tabelle nicht dargestellt. Im laufenden Geschäftsjahr 
wurden wie im Vorjahr keine Fremdkapitalkosten aktiviert. Der Zugang aus Unternehmens-
erwerben betrifft den Unternehmenszusammenschluss Aras Kargo a.s. 
9.5 Gemeinschaftsunternehmen und assoziierte Unternehmen 
9.5.1 NACH DER EQUITY-METHODE BILANZIERTE FINANZANLAGEN 
Zusammensetzung der Buchwerte Anteil                      Anteil 
Mio EUR in %        2019         in %        2020 
ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN ............................................        11,4                        11,4 
ADELHEID GmbH, Berlin ...............................................51,5           7,0         51,5           7,1 
D2D – direct to document GmbH, Wien .........................70,0           3,8         70,0           3,6 
PHS Logistiktechnik GmbH, Graz ..................................40,0           0,6         48,4           0,7 
GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN ......................................          0,0                          0,0 
Post IT Services GmbH (vormals OMNITEC Infor- 
mationstechnologie-Systemservice GmbH), Wien ........50,0           0,0             –1           0,0 
NETTOBUCHWERT ZUM 31. DEZEMBER .............................        11,4                        11,4 
1 Beendigung der Bilanzierung nach der Equity-Methode im Geschäftsjahr 2020, siehe dazu 

Punkt 4.2 Änderung im Konsolidierungskreis 
Die ADELHEID GmbH ist 100 % Gesellschafterin der AEP GmbH, Alzenau, Deutschland, die 
unter der Geschäftsbezeichnung „AEP direkt“ Apotheken in Deutschland mit Pharmaprodukten 
beliefert. Obwohl die Anteile an der ADELHEID GmbH, Berlin, 51,5 % betragen, liegt keine Be-
herrschung im Sinne des IFRS 10 vor. Die notwendigen Stimmrechtsmehrheiten in den zur 
Beherrschung relevanten Gremien liegen auf Basis der bestehenden Corporate Governance 
bei 66,6 %. Bei der D2D – direct to document GmbH, Wien, ist für wesentliche Punkte die Ein-
stimmigkeit der Beschlüsse erforderlich, weshalb ebenfalls keine Beherrschung im Sinne des 
IFRS 10 vorliegt. Sämtliche Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen werden nach der Equity-Methode gemäß IAS 28 in den Konzernabschluss der Öster-
reichischen Post AG einbezogen. 
Überleitung der Buchwerte 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
NETTOBUCHWERT ZUM 1. JÄNNER ...................................................9,2                   11,4 
Zugang aus Unternehmenserwerben ...................................................3,6                     0,0 
Zugang aus Kapitalerhöhungen............................................................3,4                     0,3 
Zugang aus Methodenwechsel.............................................................0,0                   22,2 
Anteiliges Jahresergebnis laufend........................................................0,0                     1,5 
Ausschüttungen ................................................................................–0,1                   –0,8 
Währungsumrechnungsdifferenzen.....................................................0,0                   –2,6 
Neubewertung .....................................................................................0,0                     3,2 
Abgang aus Methodenwechsel ..........................................................–4,7                 –23,9 
NETTOBUCHWERT ZUM 31. DEZEMBER ..........................................11,4                   11,4 
Nach Einschätzung der Österreichischen Post liegen keine wesentlichen assoziierten oder 
Gemeinschaftsunternehmen vor. 
Aras Kargo a.s. Der Zugang bzw. Abgang aus Methodenwechsel betrifft im Wesentlichen die 
Aras Kargo a.s., für die mit 18. Juni 2020 die Bilanzierung des Anteils nach der Equity-Methode 
wieder aufgenommen wurde. Mit Erlangung der Beherrschung zum 25. August 2020 wurde 
die Bilanzierung nach der Equity-Methode beendet. Das anteilige Ergebnis in diesem Zeitraum 
belief sich auf 1,5 Mio EUR und Ausschüttungen in Höhe von 0,5 Mio EUR wurden verein-
nahmt. Aus Währungsumrechnungsdifferenzen ergab sich ein Verlust von 2,6 Mio EUR. Siehe 
dazu unter Punkt 4.2 Änderungen im Konsolidierungskreis und Punkt 9.6 Andere finanzielle 
Vermögenswerte. 
Post IT Services GmbH Bei der Post IT Services GmbH wurde mit 1. Jänner 2020 die Bilan-
zierung nach der Equity-Methode beendet. Die Gesellschaft wird ab diesem Zeitpunkt im Wege 
der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen. Siehe dazu unter Punkt 4.2 Än-
derungen im Konsolidierungskreis. 
9.5.2 ERGEBNIS AUS NACH DER EQUITY-METHODE BILANZIERTEN FINANZANLAGEN Die 
nachstehende Tabelle gliedert in aggregierter Form den Anteil am Periodenergebnis und sons-
tigen Ergebnis von einzeln betrachtet unwesentlichen assoziierten Unternehmen und Gemein-
schaftsunternehmen auf. Die Tabelle zeigt auch die Überleitung zur Summe des Ergebnisses 
aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen: 

Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
UNWESENTLICHE ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN 
Anteil am Periodenergebnis ...............................................................–0,6                     1,5 
ERGEBNIS AUS NACH DER EQUITY-METHODE 
BILANZIERTEN FINANZANLAGEN .....................................................–0,6                     1,5 
NACH DER EQUITY-METHODE BILANZIERTE 
FINANZANLAGEN – ANTEIL AM SONSTIGEN ERGEBNIS.....................0,0                     0,0  
9.6 Andere finanzielle Vermögenswerte 
                                                                   31.12.2019                                  31.12.2020 
                                          Rest-         Rest-                           Rest-         Rest- 
                                       laufzeit      laufzeit                       laufzeit      laufzeit 
Mio EUR                         < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt     < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt 
Wertpapiere .........................50,7             0,0           50,7           40,7             0,0           40,7 
Geldmarktveranlagungen...179,9           10,0         189,9           70,0             0,0           70,0 
Andere Anteile........................0,0           58,1           58,1             0,0             5,4             5,4 
GESAMT............................230,6          68,1        298,7        110,6            5,4        116,1 
Wertpapiere In den Wertpapieren sind im Wesentlichen Investmentfonds und Anleihen ent-
halten. Die vom Österreichischen Post-Konzern gehaltenen Wertpapiere besitzen ein Invest-
ment-Grade-Rating bzw. eine vergleichbare erstklassige Bonität. Investmentfonds werden 
nur bei international anerkannten Kapitalanlagegesellschaften gehalten. 
Geldmarktveranlagungen Geldmarktveranlagungen enthalten ausschließlich Termingelder 
bei österreichischen Bankinstituten. 
Andere Anteile Der Buchwert zum 31. Dezember 2020 enthält im Wesentlichen die an der 
Wiener Börse AG gehaltenen Anteile. Der im Vorjahr unter diesem Posten ausgewiesene Anteil 
an der flatex AG wurde im Geschäftsjahr 2020 veräußert. Für den Anteil an der Aras Kargo 
a.s., mit einem Buchwert von 23,3 Mio EUR zum 31. Dezember 2019 (Kategorie erfolgsneutral 
zum beizulegenden Zeitwert (FVOCI)), wurde im Geschäftsjahr 2020 die Bilanzierung nach 
der Equity-Methode wieder aufgenommen. Siehe dazu unter Punkt 4.2 Änderungen im Kon-
solidierungskreis. Der Anteil an der flatex AG (Kategorie Erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert (FVTPL)) mit einem Buchwert von 29,4 Mio EUR zum 31. Dezember 2019 wurde im 
Geschäftsjahr 2020 vollständig veräußert. Aus der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts 
bis zum Abgang der Anteile ergab sich ein Gewinn von 8,7 Mio EUR, welcher in der Gewinn- 
und Verlustrechnung unter den Finanzerträgen erfasst wurde. Aufgrund ihrer Notierung an 
der Wiener Börse hält die Österreichische Post AG rund 1,7 % an der Wiener Börse AG (vor-
mals CEESEG AG). Der Anteil ist der Kategorie Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
(FVOCI) zugeordnet. Der beizulegende Zeitwert der Anteile zum Stichtag beträgt 5,3 Mio EUR. 
Angaben zur Ermittlung der Marktwerte erfolgen unter Punkt 10.1 Finanzinstrumente und da-
mit verbundene Risiken. 
9.7 Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen Die 
folgenden Tabellen zeigen die Fristigkeiten der finanziellen Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten aus Finanzdienstleistungen: 
Finanzielle Vermögenswerte aus Finanzdienstleistungen 
                                                  31.12.2019 angepasst                                  31.12.2020 
                                                            Rest-                           Rest-         Rest- 
                                                         laufzeit                       laufzeit      laufzeit 
Mio EUR                                           < 1 Jahr     Gesamt     < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt 
Zahlungsmittel und 
Guthaben bei Zentralbanken ..................48,0           48,0         568,1             0,0         568,1 

Kassenbestand..................................13,9           13,9         114,7             0,0         114,7 
Zentralbanken ...................................34,1           34,1         453,4             0,0         453,4 

Forderungen an Kreditinstitute ................2,9             2,9           10,8             0,0           10,8 
täglich fällig.........................................2,9             2,9           10,8             0,0           10,8 

Forderungen an Kund*innen....................0,0             0,0             1,7             0,0             1,7 
täglich fällig.........................................0,0             0,0             1,7             0,0             1,7 

Finanzanlagen .........................................0,0             0,0             0,2             0,1             0,3 
Wertpapiere ........................................0,0             0,0             0,2             0,1             0,3 

Sonstige..................................................0,0             0,0             8,7             0,0             8,7 
GESAMT ...............................................50,9          50,9        589,4            0,1        589,5 
Finanzielle Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen 
                                                  31.12.2019 angepasst                                  31.12.2020 
                                                            Rest-                           Rest-         Rest- 
                                                         laufzeit                       laufzeit      laufzeit 
Mio EUR                                           < 1 Jahr     Gesamt     < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt 
Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten ......................0,0             0,0           11,8             0,0           11,8 

täglich fällig.........................................0,0             0,0           11,8             0,0           11,8 
Verbindlichkeiten 
gegenüber Kund*innen ...........................0,0             0,0         519,5             0,0         519,5 

täglich fällig.........................................0,0             0,0         519,5             0,0         519,5 
Sonstige..................................................0,0             0,0             1,5             0,0             1,5 
GESAMT .................................................0,0            0,0        532,9            0,0        532,9  
9.8 Vorräte 
Mio EUR                                                                                 31.12.2019       31.12.2020 
Hilfs- und Betriebsstoffe ....................................................................13,1                   14,2 
abzüglich Wertminderungen..............................................................–2,5                   –2,6 
Unfertige Erzeugnisse Bauten ..............................................................0,9                     0,0 
abzüglich Wertminderungen..............................................................–0,1                     0,0 
Handelswaren......................................................................................4,1                     5,3 
abzüglich Wertminderungen..............................................................–1,2                   –1,5 
Anzahlungen Vorräte ...........................................................................0,0                     0,1 
..........................................................................................................14,3                   15,5 
9.9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 
                                                                   31.12.2019                                  31.12.2020 
                                          Rest-         Rest-                           Rest-         Rest- 
                                       laufzeit      laufzeit                       laufzeit      laufzeit 
Mio EUR                         < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt     < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt 
Forderungen aus Liefe- 
rungen und Leistungen ......260,3             0,0         260,3         314,2             0,0         314,2 
Forderungen gegenüber 
nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen .....1,8             0,4             2,2             1,4             0,4             1,9 
Andere sonstige 
Forderungen ........................34,9           16,4           51,3           53,4           10,2           63,6 
..........................................296,9          16,9        313,8        369,1          10,6        379,7 
In den Forderungen gegenüber nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen sind im 
Wesentlichen nachrangige Gesellschafter*innendarlehen inklusive aufgelaufener Zinsen ge-
genüber der AEP GmbH, Deutschland, in Höhe von 1,7 Mio EUR (31.12.2019: 1,7 Mio EUR) 
enthalten. Zur Darstellung der Wertminderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen und sonstigen Forderungen verweisen wir auf Punkt 10.2 Mit den Finanzinstrumenten 
verbundene Risiken und Risikomanagment – Logistik. 
9.10 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
                                                                                              31.12.2019 
Mio EUR                                                                                   angepasst       31.12.2020 
Guthaben bei Kreditinstituten.............................................................47,1                 104,3 
Kassenbestand ....................................................................................5,5                     4,0 
..........................................................................................................52,6                 108,2 
Mit dem Ziel einer möglichst transparenten Darstellung der Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen innerhalb des Österreichischen Post-Konzerns, wurde die Darstellung im Geschäfts -
jahr 2020 dahingehend geändert, dass die im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanz-
dienstleistungen gehaltenen Zahlungsmittel und Guthaben bei Zentralnotenbanken nunmehr 
in den Finanziellen Vermögenswerten aus Finanzdienstleistungen dargestellt werden. Hin-
sichtlich der Anpassung der Vorjahresangaben siehe Punkt 3.2.2 Änderung der Darstellung 
von Finanzdienstleistungen. 
9.11 Eigenkapital 
Eigenkapitalbestandteile Das Grundkapital der Österreichischen Post AG beträgt 337,8 Mio 
EUR. Das Grundkapital ist in 67.552.638 auf Inhaber lautende Stückaktien unterteilt. Mit 
Hauptversammlungsbeschluss vom 17. Juni 2020 wurde der Vorstand der Österreichischen 
Post AG zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals ermächtigt und die Satzung der 
Österreichischen Post AG wurde entsprechend angepasst. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
kann das Grundkapital somit während einer Geltungsdauer von fünf Jahren bis 16. Juni 2025 
im Ausmaß von bis zu 16.888.160,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.377.632 Stück neuen 
auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht werden. Weiters wurde in der Haupt-
versammlung die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 
16.888.160,00 EUR zur Ausgabe von bis zu 3.377.632 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien 
an Gläubiger von Finanzinstrumenten beschlossen. Der Vorstand wurde durch Beschluss der 
Hauptversammlung ermächtigt, eigene Aktien im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals 
der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung wurde in der ordentlichen Hauptversammlung 
vom 11. April 2019 bis zum 10. Oktober 2021 verlängert. Die Anzahl der im Umlauf befindli-
chen dividendenberechtigten Aktien hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt: 
                                                                                                                                  Stück 
Stand am 1. Jänner 2020 ..................................................................................67.552.638 
Stand am 31. Dezember 2020 ...........................................................................67.552.638 
Gewichteter Durchschnitt der Aktien im Geschäftsjahr 2020 .............................67.552.638 
Hauptaktionärin der Österreichischen Post AG auf Basis der im Umlauf befindlichen Aktien 
ist mit einem Anteil von 52,85 % die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG), Wien. Die 
 Kapitalrücklagen resultieren aus Einzahlungen und Einlagen durch die Aktionär*innen. Die in 
der Entwicklung des Eigenkapitals des Österreichischen Post-Konzerns dargestellten Kapi-
talrücklagen entsprechen jenen des Einzelabschlusses der Österreichischen Post AG. Die an-
deren Rücklagen beinhalten die IAS 19 Rücklagen, Rücklagen aus der Marktbewertung von 
Finanzinstrumenten (FVOCI-Rücklage) sowie Währungsumrechnungsrücklagen. Die IAS 19 
Rücklage stammt aus Anpassungen und Änderungen von versicherungsmathematischen 
Annahmen, deren Effekte im Sonstigen Ergebnis erfasst werden. Die Marktbewertung von Fi-
nanzinstrumenten umfasst Zeitwertänderungen von Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
(FVOCI) bewerteten Finanzinstrumenten. Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizu-
legenden Zeitwerts werden ergebnisneutral und nach Steuern in der Rücklage erfasst. Die 
Währungsumrechnungsrücklagen enthalten alle Kursdifferenzen, die aus der Umrechnung 
der in ausländischer Währung aufgestellten Jahresabschlüssen von Tochterunternehmen 
und von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen entstanden sind. Die Ein -
zahlungen an Tochterunternehmen mit nicht beherrschenden Anteilen betreffen in Höhe von 
2 Mio EUR einen asymmetrischen Gesellschafterzuschuss an die bank99 AG. Zu den nicht 
beherrschenden Anteile verweisen wir auf Punkt 4.3 Nicht beherrschende Anteile. Das Peri-
odenergebnis des Geschäftsjahres 2020 beträgt 115,3 Mio EUR (2019: 144,5 Mio EUR). Das 
den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis beträgt 118,3 Mio 
EUR (2019: 146,4 Mio EUR). Die Basis für die Gewinnverteilung ist entsprechend dem öster-
reichischen Aktiengesetz der Jahresabschluss der Österreichischen Post AG zum 31. Dezem-
ber 2020. Der darin ausgewiesene ausschüttungsfähige Bilanzgewinn beträgt 233,3 Mio EUR 
(2019: 261,5 Mio EUR). Für das Geschäftsjahr 2020 ist gemäß Gewinnverwendungsvorschlag 
des Vorstands eine Ausschüttung von insgesamt 108,1 Mio EUR (Basisdividende von 1,60 
EUR je Aktie) (2019: 140,5 Mio EUR, Basisdividende von 2,08 EUR je Aktie) vorgesehen. 
Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Sonstigen Ergebnisses für die Ge-
schäftsjahre 2019 und 2020: 
Geschäftsjahr 2019                         Andere Rücklagen 
                                                                            Wäh-     Eigenkapital 
                                                                           rungs-         der Aktio-       Nicht 
                                             IAS 19  FVOCI-   umrech-        när*innen    beherr- 
                                              Rück-    Rück-      nungs-  des Mutterun-  schende   Eigen- 
Mio EUR                                   lage      lage   rücklage      ternehmens    Anteile  kapital 
Währungsumrechnungs- 
differenzen – ausländische 
Geschäftsbetriebe ......................0,0         0,0          –0,3                  –0,3           0,0       –0,3 
Zeitwertänderungen FVOCI – 
Eigenkapitalinstrumente ............0,0       –2,5            0,0                  –2,5           0,0       –2,5 
Neubewertung von leistungs- 
orientierten Verpflichtungen...–12,8        0,0            0,0                –12,8           0,0     –12,8 
Steuereffekt ...............................3,3         0,5            0,0                    3,9           0,0         3,9 
SONSTIGES ERGEBNIS ...........–9,4      –2,0         –0,3                –11,7          0,0    –11,7 

Geschäftsjahr 2020                         Andere Rücklagen 
                                                                            Wäh-     Eigenkapital 
                                                                           rungs-         der Aktio-       Nicht 
                                             IAS 19  FVOCI-   umrech-        när*innen    beherr- 
                                              Rück-    Rück-      nungs-  des Mutterun-  schende   Eigen- 
Mio EUR                                   lage      lage   rücklage      ternehmens    Anteile  kapital 
Währungsumrechnungs- 
differenzen – ausländische 
Geschäftsbetriebe ......................0,0         0,0          –3,3                  –3,3         –0,6      –3,9 
Zeitwertänderungen FVOCI – 
Eigenkapitalinstrumente ............0,0       –1,0            0,0                  –1,0           0,0       –1,0 
Neubewertung von leistungs- 
orientierten Verpflichtungen.....–2,9        0,0            0,0                  –2,9           0,1       –2,8 
Steuereffekt ...............................0,5         0,0            0,0                    0,5           0,0         0,4 
SONSTIGES ERGEBNIS ...........–2,4      –1,0         –3,3                  –6,8        –0,5      –7,2 
Kapitalmanagement Das Kapitalmanagement des Österreichischen Post-Konzerns zielt auf 
eine für die Einhaltung der Wachstums- und Akquisitionsziele sowie für die nachhaltige Stei-
gerung des Unternehmenswerts angemessene Kapitalstruktur ab. Im Rahmen seiner Divi-
dendenpolitik beabsichtigt der Österreichische Post-Konzern für die kommenden Jahre unter 
der Voraussetzung, dass sich die Geschäftsentwicklung weiterhin erfolgreich fortsetzt und 
keine außergewöhnlichen Umstände auftreten, eine Ausschüttungsquote von zumindest 75 % 
des den Aktionär*innen des Mutterunternehmens zurechenbaren Periodenergebnisses. Bei 
einer Bilanzsumme von 2.680,2 Mio EUR zum 31. Dezember 2020 (31.12.2019: 2.042,9 Mio 
EUR) beträgt die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2020 24,4 % (31.12.2019: 34,3 %). 
9.12 Rückstellungen                                   31.12.2019                                  31.12.2020 
                                          Rest-         Rest-                           Rest-         Rest- 
                                       laufzeit      laufzeit                       laufzeit      laufzeit 
Mio EUR                         < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt     < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt 
Rückstellungen 
für Abfertigungen...................3,3         110,5         113,8             3,4         122,7         126,0 
Rückstellungen 
für Jubiläumsgelder ...............5,2           75,1           80,3             5,3           62,5           67,8 
Andere Rückstellungen 
für Mitarbeiter*innen .........113,2         171,6         284,8         103,8         171,7         275,5 
Sonstige Rückstellungen ...136,5             2,0         138,5         159,7             3,4         163,1 
..........................................258,1        359,3        617,4        272,1        360,4        632,5 
9.12.1 RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNGEN UND JUBILÄUMSGELDER 
Geschäftsjahr 2019                                                                                      Jubi- 
                                                                                                  Abferti-   läums-         Ge- 
Mio EUR                                                                                     gungen    gelder       samt 
BARWERT DER VERPFLICHTUNG AM 1. JÄNNER 2019...............101,0       86,8     187,9 
Zugang aus Unternehmenserwerben ................................................0,1          0,0          0,1 
Dienstzeitaufwand ............................................................................4,4          4,1          8,5 
Zinsaufwand.....................................................................................1,9          1,3          3,2 
Versicherungsmathematische Gewinne (–) und Verluste (+) 
aus der Veränderung demographischer Annahmen...........................0,1        –0,2        –0,1 
Versicherungsmathematische Gewinne (–) und Verluste (+) 
aus der Veränderung finanzieller Annahmen ...................................13,5          4,5        18,0 
Erfahrungsbedingte Berichtigungen ...............................................–0,8      –10,1      –11,0 
Tatsächliche Zahlungen ..................................................................–6,5        –6,1      –12,6 
BARWERT DER VERPFLICHTUNG AM 31. DEZEMBER 2019 ........113,8       80,3     194,1  
Geschäftsjahr 2020                                                                                      Jubi- 
                                                                                                  Abferti-   läums-         Ge- 
Mio EUR                                                                                     gungen    gelder       samt 
BARWERT DER VERPFLICHTUNG AM 1. JÄNNER 2020...............113,8       80,3     194,1 
Zugang aus Unternehmenserwerben ................................................8,9          0,0          8,9 
Dienstzeitaufwand ............................................................................5,1          3,6          8,8 
Zinsaufwand.....................................................................................1,8          0,7          2,6 
Versicherungsmathematische Gewinne (–) und Verluste (+) 
aus der Veränderung demographischer Annahmen...........................0,1      –12,0      –11,9 
Versicherungsmathematische Gewinne (–) und Verluste (+) 
aus der Veränderung finanzieller Annahmen .....................................3,1          1,0          4,1 
Erfahrungsbedingte Berichtigungen ...............................................–0,4        –1,3        –1,7 
Tatsächliche Zahlungen ..................................................................–6,1        –4,6      –10,6 
Währungsumrechnungsdifferenzen ...............................................–0,4          0,0        –0,4 
BARWERT DER VERPFLICHTUNG AM 31. DEZEMBER 2020 ........126,0       67,8     193,9 
Die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste sind aus den unter Punkt 6.19 Rück-
stellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder beschriebenen Parameteranpassungen 
von Rechnungszinssatz, Gehaltssteigerung und Fluktuationsraten entstanden. Versiche-
rungsmathematische Gewinne und Verluste sowie erfahrungsbedingte Berichtigungen für 
Abfertigungen werden im Sonstigen Ergebnis, versicherungsmathematische Gewinne und 
Verluste sowie erfahrungsbedingte Berichtigungen für Jubiläumsgelder im Personalaufwand 
ausgewiesen. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung enthaltene Aufwand für Abfertigungen 
und Jubiläumsgelder wird bis auf den Zinsaufwand, der im Finanzergebnis dargestellt wird, 
im Personalaufwand ausgewiesen. 
9.12.2 ANDERE RÜCKSTELLUNGEN FÜR MITARBEITER*INNEN 
Geschäftsjahr 2019                                                                  Sonstige per- 
                                                                       Unteraus-       sonalbezogene 
Mio EUR                                                              lastung      Rückstellungen        Gesamt 
STAND AM 1. JÄNNER 2019..................................206,4                      106,2           312,6 
Veränderung Konsolidierungskreis ............................0,0                          0,4                0,4 
Umgliederung..........................................................–2,8                          0,0              –2,8 
Neubildung ................................................................9,0                        73,9              82,9 
Verwendung ..........................................................–18,3                      –52,5            –70,8 
Auflösung ..............................................................–21,7                      –16,8            –38,5 
Aufzinsung.................................................................1,0                          0,0                1,0 
STAND AM 31. DEZEMBER 2019...........................173,6                      111,2           284,8  
Geschäftsjahr 2020                                                                  Sonstige per- 
                                                                       Unteraus-       sonalbezogene 
Mio EUR                                                              lastung      Rückstellungen        Gesamt 
STAND AM 1. JÄNNER 2020..................................173,6                      111,2           284,8 
Umgliederung..........................................................–1,9                          0,0              –1,9 
Neubildung ..............................................................29,2                        55,0              84,2 
Verwendung ..........................................................–16,7                      –51,4            –68,2 
Auflösung ................................................................–2,3                      –21,4            –23,8 
Aufzinsung.................................................................0,4                          0,0                0,4 
STAND AM 31. DEZEMBER 2020...........................182,2                        93,3           275,5 
Rückstellungen für Unterauslastung Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der 
Rückstellung für Unterauslastung verweisen wir auf Punkt 6.20 Rückstellungen für Unter-
auslastung. Im Geschäftsjahr 2020 wurde eine Neubildung in Höhe von 29,2 Mio EUR vor-
genommen. Diese ergab sich aufgrund von Neueintritten in den Post-Arbeitsmarkt in Höhe 
von 7,1 Mio EUR (2019: Austritte in Höhe von 14,2 Mio EUR), Änderungen der Berechnungs-
parameter in Höhe von 0,3 Mio EUR (2019: 15,3 Mio EUR), aufgrund von Anträgen von Be-
amt*innen auf ein Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit in 
Höhe von 5,4 Mio EUR (2019: 2,8 Mio EUR) sowie mit 3,4 Mio EUR (2019: 4,2 Mio EUR) 
 aufgrund von Aufnahmen in das Programm zum möglichen Ressortwechsel. Zusätzlich waren 
infolge der Neustrukturierung des Vertriebskonzepts von Finanzdienstleistungen für bisher 
in diesem Bereich tätige beamtete Mitarbeiter*innen Vorsorgen in Höhe von 10,3 Mio EUR 
im Rahmen der Rückstellung für Unterauslastung zu bilden. Die Verwendung betrifft die 
 laufenden Zahlungen an die rückgestellten Mitarbeiter*innen. Die Umgliederung in Höhe von 
–1,9 Mio EUR betrifft die Rückstellung für Ressortwechsel. Nach der endgültigen Übernah -
me von Mitarbeiter*innen durch ein Bundesministerium sind die gebildeten Vorsorgen in die 
Verbindlichkeiten umzugliedern. Die Auflösung betrifft im Wesentlichen die Rückstellung für 
Beamt*innen, die sich in einem Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit befinden (2020: 1,9 Mio EUR; 2019: 21,0 Mio EUR). 
Sonstige personalbezogene Rückstellungen Die sonstigen personalbezogenen Rückstel-
lungen enthalten im Wesentlichen Vorsorgen für Erfolgsbeteiligungen und Leistungsprämien, 
Vorsorgen für Programme mit freiwilligen Abfertigungsangeboten sowie Rückstellungen für 
Restrukturierungen. Zusätzlich waren in den Geschäftsjahren 2020 und 2019 Vorsorgen aus 
dem Thema Anrechnung von Vordienstzeiten für (ehemals) bundesbedienstete Mitarbeiter*in-
nen in Höhe von insgesamt 16,9 Mio EUR zu bilden. Siehe dazu Punkt 7.4 Anrechnung von 
Vordienstzeiten für (ehemals) bundesbedienstete Mitarbeiter*innen. Die Neubildung in Höhe 
von 55,0 Mio EUR (2019: 73,9 Mio EUR) betrifft überwiegend die Dotierung für Erfolgsbetei-
ligungen und Leistungsprämien (2020: 49,9 Mio EUR; 2019: 57,4 Mio EUR). Die Verwendung 
in Höhe von 51,4 Mio EUR betrifft Auszahlungen von Erfolgsbeteiligungen und Leistungsprä-
mien (2020: 46,1 Mio EUR; 2019: 46,6 Mio EUR), Auszahlungen für Programme mit freiwil-
ligen Abfertigungsangeboten sowie Rückstellungen für Restrukturierung. Die Auflösungen 
in Höhe von 21,4 Mio EUR betreffen mit 3,9 Mio EUR (2019: 3,9 Mio EUR) nicht benötigte 
Vorsorgen für Programme mit freiwilligen Abfertigungsangeboten und mit 9,9 Mio EUR (2019: 
7,1 Mio EUR) Rückstellungen für Erfolgsbeteiligungen und Leistungsprämien. Weiters waren 
4,8 Mio EUR (2019: 5,6 Mio EUR) an Rückstellungen für Restrukturierungen im Segment 
Brief & Werbepost aufzulösen. 
9.12.3 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN 
Geschäftsjahr 2019                                                                                              Mio EUR 
STAND AM 1. JÄNNER 2019 .......................................................................................50,6 
Neubildung..................................................................................................................90,6 
Verwendung................................................................................................................–1,9 
Auflösung....................................................................................................................–0,8 
STAND AM 31. DEZEMBER 2019 ..............................................................................138,5 
Geschäftsjahr 2020                                                                                              Mio EUR 
STAND AM 1. JÄNNER 2020 .....................................................................................138,5 
Veränderung Konsolidierungskreis................................................................................8,1 
Neubildung..................................................................................................................21,8 
Verwendung................................................................................................................–3,3 
Auflösung....................................................................................................................–2,0 
Aufzinsung ....................................................................................................................0,4 
Währungsumrechnung ...............................................................................................–0,4 
STAND AM 31. DEZEMBER 2020 ..............................................................................163,1 
Die sonstigen Rückstellungen enthalten, neben Vorsorgen für Prozesskosten, Rechts-, Prü-
fungs- und Beratungsaufwand sowie für Schadensfälle und Datenschutz, Aufwendungen für 
etwaige Ersatzleistungen in Höhe von 99,6 Mio EUR (2019: 99,6 Mio EUR). Weiterführende 
Informationen dazu sind unter Punkt 7.5 Rückforderungen von Beiträgen aus der Gehaltsab-
rechnung der Beamt*innen sowie Punkt 7.6 Datenschutz enthalten. 
9.13 Andere finanzielle Verbindlichkeiten 
                                                                   31.12.2019                                  31.12.2020 
                                          Rest-         Rest-                           Rest-         Rest- 
                                       laufzeit      laufzeit                       laufzeit      laufzeit 
Mio EUR                         < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt     < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt 
Verbindlichkeiten gegen- 
über Kreditinstituten ..............1,0             0,1             1,1           30,1             0,0           30,1 
Leasingverbindlichkeiten .....37,8         270,6         308,4           47,4         274,1         321,5 
............................................38,8        270,7        309,5          77,6        274,1        351,6 
9.14 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 
                                                                   31.12.2019                                  31.12.2020 
                                          Rest-         Rest-                           Rest-         Rest- 
                                       laufzeit      laufzeit                       laufzeit      laufzeit 
Mio EUR                         < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt     < 1 Jahr     > 1 Jahr     Gesamt 
Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen ..................220,6             0,0         220,6         249,2             0,0         249,2 
Verbindlichkeiten gegen- 
über nach der Equity- 
Methode bilanzierten 
Finanzanlagen........................0,0             0,0             0,0             1,0             0,0             1,0 
Andere sonstige 
Verbindlichkeiten ...............136,7           27,1         163,8         166,3           50,4         216,7 
..........................................357,3          27,1        384,4        416,4          50,4        466,9 

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.



AMTSBLATT Donnerstag, 17. Juni 202140
Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten enthalten neben Verbindlichkeiten gegenüber Steu-
erbehörden und Sozialversicherungsträger*innen in Höhe von 49,6 Mio EUR (31.12.2019: 
44,6 Mio EUR) auch Verbindlichkeiten für nicht konsumierte Urlaube in Höhe von 39,0 Mio 
EUR (31.12.2019: 33,0 Mio EUR) sowie erhaltene Vorauszahlungen für noch nicht erbrachte 
Leistungen in Höhe von 2,3 Mio EUR (31.12.2019: 4,6 Mio EUR). 
9.15 Ertragsteuern 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
Laufender Steueraufwand..................................................................51,6                   30,6 
Steuergutschriften/-nachzahlungen für Vorjahre..................................0,7                     0,1 
Latenter Steueraufwand/-ertrag .........................................................14,5                   16,1 
..........................................................................................................66,8                   46,8 
Steuerüberleitungsrechnung Die Konzernsteuerquote ist als das Verhältnis von erfasstem 
Ertragsteueraufwand zum Ergebnis vor Ertragsteuern definiert und beträgt im Geschäftsjahr 
2020 28,9 % (2019: 31,6 %). Die Steuerüberleitungsrechnung im Österreichischen Post-
Konzern basiert auf dem gesetzlich geltenden Steuersatz des Mutterunternehmens in Öster-
reich in Höhe von 25 %. Abweichungen der gesetzlichen Steuersätze bei Tochterunternehmen 
werden in einer eigenen Überleitungsposition dargestellt. Die Überleitung der rechnerischen 
Ertragsteuern zum erfassten Ertragsteueraufwand stellt sich wie folgt dar: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN .................................................211,3                 162,1 
RECHNERISCHE ERTRAGSTEUER ....................................................52,8                   40,5 
STEUERMINDERUNG AUFGRUND VON 
Teilwertabschreibung Tochterunternehmen.......................................–1,5                     0,0 
Anpassung an ausländische Steuersätze..............................................0,0                   –1,3 
Nicht steuerwirksam übernommene Gewinne 
(nach der Equity-Methode) ..................................................................0,0                   –0,4 
Nicht angesetzte latente Steuern 
auf Anteile an Tochterunternehmen......................................................0,0                   –0,2 
Übrige steuermindernde Posten.........................................................–0,5                   –1,2 
..........................................................................................................–2,0                   –3,2 
STEUERMEHRUNG AUFGRUND VON 
Wertminderung auf Geschäfts- oder Firmenwert..................................0,2                     0,3 
Anpassung an ausländische Steuersätze..............................................0,1                     0,0 
Nicht steuerwirksam übernommene Verluste 
(nach der Equity-Methode) ..................................................................0,1                     0,0 
Zuschreibung Tochterunternehmen.....................................................0,0                     5,4 
Nicht angesetzte latente Steuern 
auf Anteile an Tochterunternehmen......................................................3,8                     0,0 
Nicht steuerwirksame Strafen ..............................................................4,5                     1,1 
Übrige steuermehrende Posten............................................................2,8                     2,8 
..........................................................................................................11,4                     9,6 
ERTRAGSTEUERAUFWAND DER PERIODE .......................................62,3                   46,9 
Anpassung tatsächlicher Ertragsteuern 
aus Vorjahren ......................................................................................0,7                     0,1 
Anpassung latenter Steueraufwand/-ertrag 
aus Vorjahren ......................................................................................2,2                   –0,1 
Veränderung nicht gebildeter 
aktiver latenter Steuern ........................................................................1,7                   –0,2 
ERFASSTER ERTRAGSTEUERAUFWAND..........................................66,8                   46,8 
ANGABEN ZU LATENTEN STEUERANSPRÜCHEN UND LATENTEN STEUERSCHULDEN Tem-
poräre Unterschiede zwischen den Wertansätzen im Konzernabschluss und dem jeweiligen 
steuerlichen Wertansatz wirken sich wie folgt auf die in der Bilanz ausgewiesenen latenten 
Steuern aus: 
                                                            Aktive latente Steuern     Passive latente Steuern 
Mio EUR                                          31.12.2019   31.12.2020   31.12.2019   31.12.2020 
Geschäfts- oder Firmenwerte........................0,2                 0,2               –0,3               –0,3 
Kund*innenbeziehungen ..............................0,6                 0,7               –0,3               –3,3 
Markenrechte ...............................................0,1                 0,1               –0,1               –4,8 
Andere immaterielle 
Vermögenswerte ..........................................1,0                 0,0               –2,5               –4,2 
Sachanlagen.................................................3,1                 5,5               –0,5               –0,6 
Nutzungsrechte ............................................0,0                 0,0             –74,1             –72,6 
Finanzanlagen (Steuerliche 
Teilwertabschreibungen)............................26,4               11,2                 0,0                 0,0 
Andere Finanzanlagen...................................0,0                 0,1               –0,3               –0,3 
Vorräte .........................................................1,5                 0,0                 0,0               –0,1 
Forderungen.................................................1,9                 3,1               –2,3               –0,2 
Vertragsvermögenswerte .............................0,0                 0,0               –1,8               –1,0 
Rückstellungen...........................................36,2               36,9                 0,0                 0,0 
Verbindlichkeiten und 
Vertragsverbindlichkeiten.............................2,1                 2,5               –1,0               –0,6 
Finanzielle Verbindlichkeiten 
aus Finanzdienstleistungen...........................0,0                 0,4                 0,0                 0,0 
Leasingverbindlichkeiten............................72,8               71,9               –0,1               –0,1 
Steuerliche Verlustvorträge ..........................2,5                 0,1                 0,0                 0,0 
................................................................148,5             132,7             –83,4             –88,0 
Abwertung auf aktive latente 
Steuern und Verlustvorträge.......................–0,1               –0,8                 0,0                 0,0 
Saldierung................................................–82,5             –84,0               82,5               84,0 
LATENTE STEUERN – BILANZANSATZ .......65,9               48,0               –0,8               –4,1  
Die Entwicklung der latenten Steuern und die Aufteilung der Veränderungen in ergebniswirk-
same und ergebnisneutrale Komponenten werden in folgender Tabelle dargestellt: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
AKTIVE (+)/PASSIVE (–) LATENTE STEUERN ZUM 1. JÄNNER..........76,8                   65,0 
Latente Steueraufwendungen (–)/-erträge (+) 
erfolgswirksam................................................................................–14,5                 –16,1 
Veränderung erfolgsneutral erfasster latenter Steuern 

davon im Zusammenhang mit Zeitwertänderungen 
FVOCI – Eigen- und Fremdkapitalinstrumente ..................................0,5                     0,0 
davon im Zusammenhang mit Neubewertung 
von leistungsorientierten Verpflichtungen .......................................3,3                     0,4 
davon im Zusammenhang 
mit Akquisitionen/Desinvestitionen................................................–0,3                   –5,0 

Auflösung von laufenden Siebtelabschreibungen 
auf Eigenkapitalinstrumente...............................................................–0,7                   –0,7 
Wechselkurseffekte und sonstige Änderungen.....................................0,0                     0,2 
AKTIVE (+)/PASSIVE (–) LATENTE STEUERN ZUM 31. DEZEMBER ....65,0                   43,9 
Folgende temporäre Differenzen wurden nicht erfasst, da es nicht wahrscheinlich ist, dass 
künftig ein zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung stehen wird. Die zeitliche Verteilung der 
Vortragsfähigkeit stellt sich wie folgt dar: 
Mio EUR                                                                                 31.12.2019       31.12.2020 
NICHT ERFASSTE TEMPORÄRE DIFFERENZEN AUS: 
VERLUSTVORTRÄGEN......................................................................56,9                   56,3 
davon Restlaufzeit <2 Jahre .................................................................0,0                     0,0 
davon Restlaufzeit 3–4 Jahre ...............................................................3,1                     3,7 
davon Restlaufzeit 5–6 Jahre ...............................................................2,1                     0,0 
davon Restlaufzeit >6 Jahre .................................................................0,0                     0,0 
davon Restlaufzeit unbegrenzt ...........................................................51,6                   52,6 
SONSTIGEN TEMPORÄREN DIFFERENZEN.........................................0,7                     4,6 
..........................................................................................................57,6                   60,9 
Temporäre Differenzen in Höhe von 41,8 Mio EUR (31.12.2019: 37,7 Mio EUR), die im Zu-
sammenhang mit Anteilen an Tochterunternehmen (sogenannte „Outside-Basis-Differences“) 
stehen, wurden nicht angesetzt, da sich diese temporären Differenzen in absehbarer Zeit wahr-
scheinlich nicht umkehren werden.  
10. Finanzinstrumente 
10.1 Finanzinstrumente 
10.1.1 FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN Die folgenden Tabel -
len zeigen die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach den 
Bewertungskategorien des IFRS 9 zum 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020: 
31. Dezember 2019                                Erfolgs- Erfolgs-    Erfolgs- Sum- 
                                                              neutral neutral   wirksam me 
                                                   Zu fort- zum zum          zum zum 
                                               geführten beizule- beizule-    beizule- bei- 
                                                Anschaf- genden genden     genden zule- 
                                                    fungs- Zeitwert Zeitwert   Zeitwert gen- 
                                                    kosten (FVOCI) (FVOCI)    (FVTPL) den 
                                                bewertet mit Re- ohne Re-     verpfli- Zeit- Ge- 
Mio EUR                                    (at cost) cycling cycling      chtend wert samt 
FINANZIELLE 
VERMÖGENSWERTE ....................569,8 10,4 28,7         69,6 108,8 678,6 

Finanzielle Vermögens- 
werte aus Finanz- 
dienstleistungen .........................50,9 0,0 0,0            0,0 0,0 50,9 

Zahlungsmittel und Gut- 
haben bei Zentralbanken .........48,0 0,0 0,0            0,0 0,0 48,0 
Forderungen 
an Kreditinstitute.......................2,9 0,0 0,0            0,0 0,0 2,9 

Andere finanzielle 
Vermögenswerte.......................189,9 10,4 28,7          69,6 108,8 298,7 

Wertpapiere ..............................0,0 10,4 0,0          40,2 50,7 50,7 
Geldmarkt- 
veranlagungen ......................189,9 0,0 0,0            0,0 0,0 189,9 
Andere Anteile...........................0,0 0,0 28,7          29,4 58,1 58,1 

Forderungen aus Liefe- 
rungen und Leistungen 
und sonstige Forderungen.........276,4 0,0 0,0            0,0 0,0 276,4 

Forderungen aus Liefe- 
rungen und Leistungen .........260,3 0,0 0,0            0,0 0,0 260,3 
Forderungen gegenüber 
nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen ........2,2 0,0 0,0            0,0 0,0 2,2 
Sonstige Forderungen1............14,0 0,0 0,0            0,0 0,0 14,0 

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente ..........52,6 0,0 0,0            0,0 0,0 52,6 

FINANZIELLE 
VERBINDLICHKEITEN...................605,7 0,0 0,0           2,9 2,9 608,7 

Andere finanzielle 
Verbindlichkeiten ......................309,5 0,0 0,0            0,0 0,0 309,5 

Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten........1,1 0,0 0,0            0,0 0,0 1,1 
Leasingver- 
bindlichkeiten .......................308,4 0,0 0,0            0,0 0,0 308,4 

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen und sons- 
tige Verbindlichkeiten................296,2 0,0 0,0            2,9 2,9 299,2 

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen .....................220,6 0,0 0,0            0,0 0,0 220,6 
Bedingte Restkauf- 
preisverbindlichkeiten...............0,0 0,0 0,0            2,9 2,9 2,9 
Andere sonstige 
Verbindlichkeiten2 ...................75,7 0,0 0,0            0,0 0,0 75,7 

1 Exkl. geleisteter Vorauszahlungen und Forderungen gegenüber Steuerbehörden und So-
zialversicherungsträger*innen 

2 Exkl. erhaltener Vorauszahlungen und Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden und 
Sozialversicherungsträger*innen sowie nicht konsumierte Urlaube 

Die nach der Effektivzinsmethode berechneten Zinserträge und -aufwendungen für finanzielle 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegen-
den Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente, stellen sich wie folgt dar: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
ZINSERTRÄGE ....................................................................................0,4                     1,4 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ....................................0,3                     1,1 
Andere finanzielle Vermögenswerte .....................................................0,1                     0,4 
ZINSAUFWENDUNGEN .....................................................................–4,7                   –5,1 
Andere finanzielle Verbindlichkeiten...................................................–4,7                   –5,1 
10.2 Mit den Finanzinstrumenten verbundene Risiken und Risikomanagement – Logistik 
Aufgrund der Unterschiedlichkeit in den Geschäftsmodellen erfolgt die Berichterstattung über 
das finanzielle Risikomanagement getrennt nach den Teilen Logistik und Finanzdienstleis-
tungen. Der Bereich Logistik umfasst die gesamte Geschäftstätigkeit der Österreichischen 
Post ohne den Bereich Finanzdienstleistungen. 
10.2.1 DARSTELLUNG DER RISIKOARTEN Aus den im Österreichischen Post-Konzern ein-
gesetzten Finanzinstrumenten ergeben sich folgende Risiken: 
_ Ausfallrisiken _ Liquiditätsrisiken _ Marktrisiken 
Ausfallrisiken Ein Ausfallrisiko besteht für den Österreichischen Post-Konzern darin, dass 
Vertragspartner*innen ihren Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit und aus 
 Finanztransaktionen nicht nachkommen. Die in der Aufstellung der finanziellen Vermögens-
werte dargestellten Beträge stellen gleichzeitig das maximale Bonitäts- und Ausfallrisiko dar. 
Soweit bei den finanziellen Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese 
Risiken durch Wertberichtigungen erfasst. Siehe dazu Punkt 6.15 Finanzielle Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten. Das Risiko bei Forderungen kann insgesamt als gering eingeschätzt 
werden, da die Mehrzahl der Kund*innen einem Bankeinzugsverfahren zugestimmt hat bzw. 
in risikobehafteten Fällen Bankgarantien hinterlegt oder Vorauszahlungen geleistet werden. 
Ferner besteht ein Großteil der offenen Forderungen gegenüber Vertragspartner*innen bester 
Bonität. Zur Begrenzung des Ausfallrisikos bei Wertpapieren werden nur Papiere von Emit-
tenten mit einem Investment-Grade-Rating oder vergleichbarer Bonität angekauft bzw. ge-
halten. Anteile an Investmentfonds werden nur bei international anerkannten Kapitalanlage-
gesellschaften gehalten. Besonderes Augenmerk gilt auch der Liquidität und der Abwick-
lungssicherheit der abgeschlossenen Finanzprodukte. Für Geldmarkttransaktionen bestehen 
festgelegte Handelslimits. In den folgenden Darstellungen bezieht sich die Bezeichnung Stufe 
1 auf finanzielle Vermögenswerte, deren Ausfallrisiko mit dem erwarteten 12-Monats-Kre-
ditverlust erfasst wurde. Stufe 2 und Stufe 3 bezieht sich auf finanzielle Vermögenswerte, bei 
denen der über die gesamte Laufzeit erwartete Kreditverlust als Ausfallrisiko angesetzt wird. 
Bei Stufe 2 besteht ein signifikant erhöhtes Kreditrisiko, der Vermögenswert ist jedoch noch 
nicht wertgemindert. Stufe 3 bezieht sich auf bereits wertgeminderte finanzielle Vermögens-
werte. Auf dieser Grundlage stellen sich die Bruttobuchwerte der wesentlichen Ausfallrisiko-
klassen innerhalb des Österreichischen Post-Konzerns per 31. Dezember 2019 sowie 31. De-
zember 2020 wie folgt dar: 
Bruttobuchwerte zum 31. Dezember 2019 
                                                  Brutto-                           Allgemeiner         Vereinfachter 
                                              buchwert                                    Ansatz                    Ansatz 
Mio EUR                                    gesamt     Stufe 1     Stufe 2     Stufe 3     Stufe 2     Stufe 3 
Forderungen aus Liefe- 
rungen und Leistungen.................263,4              –              –              –       259,2           4,3 
Sonstige Forderungen....................14,8         12,9           0,5           1,5              –              –  
Bruttobuchwerte zum 31. Dezember 2020 
                                                  Brutto-                           Allgemeiner         Vereinfachter 
                                              buchwert                                    Ansatz                    Ansatz 
Mio EUR                                    gesamt     Stufe 1     Stufe 2     Stufe 3     Stufe 2     Stufe 3 
Forderungen aus Liefe- 
rungen und Leistungen.................318,9              –              –              –       313,2           5,8 
Sonstige Forderungen....................24,9         22,9           0,2           1,9              –              – 
Das Ausfallrisiko bei sämtlichen im Bestand befindlichen Wertpapieren der Kategorie FVOCI, 
Forderungen gegenüber Banken sowie Geldmarktveranlagungen wird als niedrig eingestuft 
und aufgrund der betraglichen Unwesentlichkeit nicht angegeben. 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Der Österreichische Post-Konzern wendet 
zur Ermittlung der erwarteten Kreditverluste den vereinfachten Ansatz nach IFRS 9 an. 
 Demzufolge werden für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Wertberichtigungen 
in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste gebildet. Zur Bemessung der erwarteten 
Kreditverluste werden die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf Basis gemein-
samer Kreditrisikomerkmale und Überfälligkeitstage (Matrix) gegliedert. Auf dieser Grundlage 
ergibt sich folgende Wertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 
31. Dezember 2019 sowie zum 31. Dezember 2020: 
31. Dezember 2019                                                                         Überfällig 
                                                        Nicht         1 – 30       31 – 90            > 90 
Mio EUR                                    überfällig           Tage           Tage           Tage      Gesamt 
Bruttobuchwert ...............................205,9            50,0              3,3              4,3          263,4 
Erwartete Verlustrate in % ...............0,1 %          0,4 %          5,3 %        57,4 %          1,2 % 
WERTBERICHTIGUNG ........................0,2             0,2             0,2             2,4             3,0  
31. Dezember 2020                                                                         Überfällig 
                                                        Nicht         1 – 30       31 – 90            > 90 
Mio EUR                                    überfällig           Tage           Tage           Tage      Gesamt 
Bruttobuchwert ...............................275,0            33,8              4,4              5,8          318,9 
Erwartete Verlustrate in % ...............0,2 %          0,6 %        11,1 %        60,5 %          1,5 % 
WERTBERICHTIGUNG ........................0,5             0,2             0,5             3,5             4,7 
Sonstige Forderungen Für Sonstige Forderungen erfolgt die Ermittlung der erwarteten Kre-
ditverluste nach dem allgemeinen Ansatz des IFRS 9, wobei aufgrund von Art und Umfang 
der sonstigen Forderungen im Sinne des IFRS 9.B5.5.35 praktische Erleichterungen ange-
wandt wurden. Zur Bemessung der erwarteten Kreditverluste werden die Sonstigen Forde-
rungen in Forderungen aus Schadensersatzansprüchen sowie sonstigen übrigen Forderungen 
unterteilt und nach Überfälligkeitstagen (Matrix) gegliedert. Zum 31. Dezember 2020 ergeben 
sich auf dieser Grundlage Wertberichtigungen für Sonstige Forderungen in Höhe von 1,0 Mio 
EUR (31.12.2019: 0,9 Mio EUR). Des Weiteren erfolgte im Berichtsjahr sowie im Vorjahr keine 
Ausbuchung von Sonstigen Forderungen, welche noch Vollstreckungsmaßnahmen unterlie-
gen. Für die wesentlichen Ausfallrisikoklassen ergibt sich daraus folgende Entwicklung der 
Wertberichtigungen: 
                                                                                                                Forderungen aus 
                                                                                       Sonstige           Lieferungen und 
                                                                                 Forderungen                   Leistungen 
                                                        Stufe    Stufe    Stufe       Ge-    Stufe    Stufe       Ge- 
Mio EUR                                                 1           2           3     samt           2           3     samt 
STAND ZUM 1. JÄNNER 2019.............0,2       0,0       0,9       1,2       0,6       2,4       3,0 
Ausbuchungen....................................0,0       0,0     –0,1     –0,1       0,0     –0,4     –0,4 
Nettoneubewertung...........................–0,1       0,0     –0,1     –0,2       0,0       0,4       0,4 
STAND ZUM 31. DEZEMBER 2019 ......0,1       0,0       0,7       0,9       0,6       2,4       3,0 
                                                                                                                Forderungen aus 
                                                                                       Sonstige           Lieferungen und 
                                                                                 Forderungen                   Leistungen 
                                                        Stufe    Stufe    Stufe       Ge-    Stufe    Stufe       Ge- 
Mio EUR                                                 1           2           3     samt           2           3     samt 
STAND ZUM 1. JÄNNER 2020.............0,1       0,0       0,7       0,9       0,6       2,4       3,0 
Zugang aus Unternehmenserwerben ...0,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,9       1,0 
Ausbuchungen....................................0,0       0,0       0,0       0,0       0,0     –0,1     –0,1 
Nettoneubewertung.............................0,1       0,0       0,1       0,2       0,2       0,5       0,8 
STAND ZUM 31. DEZEMBER 2020 ......0,3       0,0       0,8       1,0       0,8       3,8       4,7 
Wertpapiere der Kategorie FVOCI Bei sämtlichen im Bestand befindlichen Wertpapieren der 
Kategorie FVOCI besteht ein niedriges Ausfallrisiko, weshalb eine Wertberichtigung in Höhe 
des erwarteten 12-Monats-Kreditverlusts gebildet wurde. Es wird von einem niedrigen Aus-
fallsrisiko bei Wertpapieren ausgegangen, solange ein Investment-Grade-Rating vorliegt. Die 
auf dieser Basis erfassten Wertberichtigungen zum 31. Dezember 2020 waren betraglich un-
wesentlich. 
Geldmarktveranlagungen Geldmarktveranlagungen enthalten ausschließlich Termingelder 
bei österreichischen Bankinstituten. Geldmarktveranlagungen unterliegen dem allgemeinen 
Ansatz des IFRS 9. Aufgrund des niedrigen Ausfallrisikos wurde eine Wertberichtigung in 
Höhe des erwarteten 12-Monats-Kreditverlusts gebildet. Die zum 31. Dezember 2020 erfasste 
Wertberichtigung war betraglich unwesentlich. 
Forderungen gegenüber Banken Forderungen gegenüber Banken umfassen ausschließlich 
Guthaben bei Kreditinstituten. Die Ermittlung der erwarteten Kreditverluste erfolgt nach dem 
allgemeinen Ansatz des IFRS 9 in Höhe des erwarteten Kreditverlusts abgestimmt auf die tat-
sächliche Restlaufzeit der Forderungen. Die zum 31. Dezember 2020 gebildeten Wertberich-
tigungen waren betraglich unwesentlich. 
Liquiditätsrisiken Die Aufgabe der Liquiditätssicherung ist es, die Zahlungsfähigkeit des 
Österreichischen Post-Konzerns jederzeit zu gewährleisten. Basis des Liquiditätsmanagements 
ist ein Liquiditätsplan, der laufend Soll-Ist-Analysen unterzogen und bei Bedarf angepasst 
wird. Durch die aktive Steuerung von Zahlungsströmen wird der Zinssaldo optimiert. 
Die folgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse der finanziellen Verbindlichkeiten auf 
Basis der verbleibenden Restlaufzeiten: 
Bruttobuchwerte zum 31. Dezember 2019 Restlaufzeiten 

Buch- Brutto- <1 1–5 >5 
Mio EUR wert Cashflow Jahr Jahre Jahre 
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN ................608,7 629,3 322,0 169,0 138,3 
Andere finanzielle Verbindlichkeiten..................309,5 330,0 42,3 149,4 138,3 

davon Leasingverbindlichkeiten....................308,4 328,9 41,3 149,3 138,3 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen..............................220,6 220,6 220,6 0,1 0,0 
Andere sonstige Verbindlichkeiten ......................78,6 78,7 59,1 19,6 0,0 
Bruttobuchwerte zum 31. Dezember 2020 Restlaufzeiten 

Buch- Brutto- <1 1–5 >5 
Mio EUR wert Cashflow Jahr Jahre Jahre 
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN ................724,5 782,8 411,0 257,9 113,9 
Andere finanzielle Verbindlichkeiten..................351,6 370,2 82,2 174,2 113,9 

davon Leasingverbindlichkeiten....................321,5 340,1 52,0 174,2 113,9 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen..............................249,2 249,5 249,5 0,0 0,0 
Verbindlichkeiten gegenüber nach der 
Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen ..........1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 
Andere sonstige Verbindlichkeiten ....................122,7 162,1 78,4 83,7 0,0 
Marktrisiken Marktrisiken umfassen die bestehenden Risiken aus der Änderung von Markt-
preisen. Im Österreichischen Post-Konzern bestehen im Wesentlichen Risiken aus der Ver-
änderung von Zinsen und Währungskursen, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage haben können: 
Zinsänderungsrisiko Das Zinsänderungsrisiko stellt das Risiko dar, das sich aus der Wert-
änderung von Finanzinstrumenten oder zinsbedingten Zahlungsströmen infolge von Schwan-
kungen von Marktzinssätzen ergibt. Das Zinsänderungsrisiko beinhaltet das Barwertrisiko 
bei fest verzinsten Bilanzposten und das Zahlungsstromrisiko bei variabel verzinsten Bilanz-
posten. Ein Zinsänderungsrisiko liegt vor allem bei Forderungen und Verbindlichkeiten mit 
Laufzeiten von über einem Jahr vor. Solche längeren Laufzeiten sind im operativen Bereich 
nicht von materieller Bedeutung, spielen jedoch bei Finanzinvestitionen in Wertpapiere sowie 
bei Finanzverbindlichkeiten eine Rolle. Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Finanz-
bereich orientiert sich am Portfolioansatz. Gesteuert werden grundsätzlich nicht Einzelposi-
tionen, sondern das gesamte Finanzportfolio unter Bedachtnahme auf die jeweilige Grund-
transaktion. Zu diesem Zweck werden selektiv auch derivative Instrumente wie Zins-Swaps 
und Zins-Caps eingesetzt. Zum Berichtszeitpunkt bestehen keine derivativen Finanzpositionen. 
Das Finanzportfolio wird täglich der vorgegebenen Benchmark gegenübergestellt. 
Eine Änderung des Marktzinssatzes um +/–1 Prozentpunkt hätte auf Basis der Portfoliozu-
sammensetzung bei Gleichbleiben aller übrigen Parameter folgende Auswirkung auf die Höhe 
der in folgender Tabelle angeführten Posten: 
Geschäftsjahr 2019             Marktzinssatz Geschäftsjahr 2020              Marktzinssatz 
Mio EUR            +1%-Punkt     –1%-Punkt      Mio EUR             +1%-Punkt –1%-Punkt 
Finanzergebnis ..............1,0                –0,2      Finanzergebnis ...............1,2 –0,2 
Währungsänderungsrisiko Als Währungsänderungsrisiko wird der mögliche Verlust aus 
Marktveränderungen durch schwankende Wechselkurse angesehen. Auf der Aktivseite er-
geben sich nur eingeschränkt Risiken aus Währungsänderungen, nachdem Lieferungen wei-
testgehend auf Euro-Währungsbasis abgewickelt werden und auch die Veranlagung in Wert-

papiere und Termingelder überwiegend in Euro erfolgt. Zum Teil ergeben sich Währungsrisiken 
aus Leistungsbeziehungen mit internationalen Postbetreiber*innen, die auf Basis einer künst-
lichen Währung („Sonderziehungsrechte“ bzw. „SZR“) abgerechnet werden. Der Kurs der 
Sonderziehungsrechte wird durch den IMF als gewichteter Durchschnitt der fünf wichtigsten 
Weltwährungen ermittelt. Die Schwankung des SZR-Kurses gegenüber dem Euro über die 
letzten drei Jahre lag innerhalb einer Bandbreite von +/– 5 %. Eine Änderung des SZR/ EUR-
Kurses um +/– 1 % gegenüber dem Stichtagskurs zum 31. Dezember 2020 würde zu einem 
Bewertungsergebnis von +/– 3,5 Mio EUR führen. 
10.2.2 RISIKOMANAGEMENT Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Österreichischen 
Post-Konzerns ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher 
Art. Grundsätzlich wird beim Management der Finanzpositionen ein strategischer Portfolio-
ansatz unter Bedachtnahme auf eine konservative Risikopolitik verfolgt. Im Österreichischen 
Post-Konzern erfolgt eine laufende Überwachung eventuell auftretender Risikokonzentratio-
nen. Diese können bei Finanzinstrumenten mit ähnlichen Merkmalen und ähnlichen Bedin-
gungen auftreten, z. B. in Bezug auf Fristigkeiten und Kontrahentenstruktur oder hinsichtlich 
der Umsetzung der Veranlagungsstrategie. Konzentrationsrisiken werden unter anderem 
durch die Veranlagung von Termingeldern bei verschiedenen Banken, Diversifikation der 
Emittenten im Wertpapierportfolio oder Streuung der Fälligkeitsprofile vermieden. Die aktuelle 
Risikosituation im Finanzbereich wird laufend in einem standardisierten Berichtswesen 
 dargelegt. Weiters bestehen im Österreichischen Post-Konzern klare, schriftlich festgelegte 
Strategien und operative Richtlinien für die Behandlung aller finanziellen Risiken. Das Risiko -
management unterliegt einem vom Vorstand beschlossenen Regelwerk, das Ziele, Grund -
sätze, Aufgaben und Kompetenzen festlegt. Darüber hinaus formuliert dieses Regelwerk 
 standardisierte Abläufe, um Revisionssicherheit zu gewährleisten. Zudem werden durch die 
Organisation der Tätigkeitsabläufe (wie z. B. Trennung von Handel und Buchführung von 
 Finanztransaktionen, Sicherung von elektronischen Daten) organisatorische Risiken im Fi-
nanzbereich so weit wie möglich ausgeschaltet. 
10.3 Mit den Finanzinstrumenten verbundene Risiken und Risikomanagement – Finanz-
dienstleistungen Mit 1. April 2020 hat der Österreichische Post-Konzern mit der bank99 AG, 
die neue Bank der Post, die Geschäftigkeit im Bereich der Finanzdienstleistungen aufgenom-
men. Die Geschäftstätigkeit umfasst primär Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs, die Ent-
gegennahme von Kund*innengeldern, Kontodienstleistungen und den Vertrieb von eigenen 
und fremden Kredit-, Versicherungs-, und Anlageprodukten. Weiters werden Finanzdienst-
leistungen im Auftrag Dritter ausgeführt. Aus der aktuellen Geschäftstätigkeit werden die 
 folgenden finanziellen Risiken im Bereich der Finanzdienstleistungen als wesentlich erachtet: 
_ Kreditrisiken _ Liquiditätsrisiken _ Marktrisiken. In den nachfolgenden Tabellen wurde auf 
die Darstellung der Vorjahreszahlen mangels Wesentlichkeit verzichtet. 
Risikomanagement Die bank99 verfügt über ein eigenes Risikomanagementsystem, das 
dem Vorstand der bank99 unterstellt ist und alle Risiken aus dem Bankgeschäft steuert und 
überwacht. Das Risikomanagement der Bank basiert auf einem mehrstufigen Prozess, in dem 
eine aufbau- und ablauforganisatorische Trennung von miteinander unvereinbaren Funktionen 
sichergestellt ist. Die klare Trennung zwischen Markt und Marktfolge ist bis auf Vorstands-
ebene sichergestellt. Das Risikomanagementsystem fußt auf risikopolitischen Grundsätzen 
und der in der Risikostrategie festgelegten Zielrisikostruktur. Damit sind alle Vorgaben zu 
Identifikation, Quantifizierung, Aggregation, Überwachung und Steuerung der Risiken umfasst. 
Die Vorgaben sind in Richtlinien festgehalten. Die aktuelle Risikosituation wird dem Vorstand 
der bank99 mittels eines standardisierten Berichtswesens laufend zur Kenntnis gebracht. Mit 
ihrer Risikostrategie verfolgt die bank99 das Ziel, die sich aus dem Bankbetrieb ergebenden 
Risiken frühzeitig zu erkennen, aktiv zu managen und zu begrenzen. 
Kreditrisiko Unter Kreditrisiko wird die Gefahr eines teilweisen oder vollständigen Ausfalls 
vertraglich vereinbarter Zahlungen, unabhängig von der jeweiligen Gegenpartei, verstanden. 
Kreditrisiken bestehen derzeit bei der bank99 im Wesentlichen aus Einlagen bei Zentralbanken 
und Forderungen gegenüber den Post Partnern. Kreditrisiken aus dem Kund*innengeschäft 
sowie aus der Veranlagung am Geld- und Kapitalmarkt sind derzeit von untergeordneter 
 Bedeutung. Im Rahmen der Gesamtrisikosteuerung beschließt der Vorstand die Vorgaben 
zur Begrenzung des Kreditrisikos (insbesondere Limite und Veranlagungspolitik). Die Über-
wachung und Steuerung der Kreditrisiken aus dem Kund*innengeschäft wird im operativen 
Kreditrisikomanagement vorgenommen. Die Ausfallerkennung und -setzung erfolgt einheit -
lich für die gesamte Bank, wobei die bank99 ein Capital Requirements Regulation und Capital 
Requirements Directive IV konformes Ausfallmanagement anwendet. Im kreditrisikorelevanten 
Portfolio werden alle Positionen zusammengefasst, die ein Kreditrisiko im engeren Sinn be-
inhalten. Aktuell besteht das Portfolio nur aus bilanziellen Positionen. 
Darstellung kreditrisikorelevantes Portfolio zum 31. Dezember 2020 
                                                                                                      Brutto-                Netto- 
Mio EUR                                                                                     buchwert           buchwert 
KREDITRELEVANTES PORTFOLIO 
Guthaben bei Zentralbanken.............................................................453,4                 453,4 
Forderungen an Kreditinstitute...........................................................10,8                   10,8 
Forderungen an Kund*innen................................................................1,7                     1,7 
Finanzanlagen 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet ...............................0,1                     0,1 
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (FVOCI).........................0,2                     0,2 

KREDITRELEVANTES PORTFOLIO BANK99 ....................................466,2                 466,2 
SONSTIGE...........................................................................................8,6                     8,6 
KREDITRELEVANTES PORTFOLIO 
AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN ..................................................474,9                 474,8 
Sonstige in Höhe von 8,6 Mio EUR betreffen Forderungen an Post Partner im Zusammenhang 
mit den sogenannten PSK-Anweisungen. Diese werden in der Österreichischen Post AG erfasst 
und sind Teil des Risikomanagements im Logistikteil des Konzerns. Aufgrund des derzeitigen 
Geschäftsmodells sind die größte Position im kreditrisikorelevanten Portfolio die Einlagen 
bei Zentralbanken. Diese dienen in erster Linie zur Steuerung der Liquidität. Die Forderungen 
an Kund*innen stellen die Einkaufsreserven (ausgenützte Überziehungsrahmen) von Giro-
konten dar. Das Rating der wesentlichen Posten befindet sich ausschließlich im Bereich In-
vestment Grade. Es bestehen zu den Stichtagen keine wesentlichen Überfälligkeiten. Ebenso 
befinden sich keine wesentlichen Beträge in den Stufen 2 und 3 der Risikovorsorgestufen. 
Zum Stichtag 31. Dezember 2020 besteht ein notleidendes Portfolio in unwesentlichem Aus-
maß. Soweit bei den finanziellen Vermögenswerten ein Ausfallrisiko erkennbar ist, werden 
diese Risiken durch Wertminderungen erfasst. Siehe dazu unter Punkt 6.1.1 Finanzielle Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten. Die Bruttobuchwerte der wesentlichen Ausfallrisiko-
klassen der bank99 zum 31. Dezember 2020 stellen sich wie folgt dar: 
Bruttobuchwerte nach Ausfallsrisikoklassen zum 31. Dezember 2020 
                                                                                                                        Bruttobuch- 
Mio EUR                                                                         Stufe 1     Stufe 2      wert Gesamt 
KREDITRELEVANTES PORTFOLIO 
Guthaben bei Zentralbanken .............................................453,4           0,0                 453,4 
Forderungen an Kreditinstitute ...........................................10,8           0,0                   10,8 
Forderungen an Kund*innen ................................................1,6           0,1                     1,7 
Finanzanlagen 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet ................0,1           0,0                     0,1 
Erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (FVOCI) .........0,2           0,0                     0,2 

GESAMT ..........................................................................466,1          0,1                 466,2 
Da die gesamten Risikovorsorgen zum Stichtag betraglich unwesentlich sind, wird auf die 
Darstellung einer Entwicklung verzichtet. 
Liquiditätsrisiko Unter Liquiditätsrisiko versteht die bank99 AG die Gefahr, dass das Kredit-
institut den gegenwärtigen oder zukünftigen Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit nicht mehr 
vollständig oder nicht fristgerecht nachkommen kann, ohne dass erhebliche wirtschaftliche 
Verluste entstehen. Die Liquiditätsversorgung der Bank erfolgt ausschließlich über eng mit 
dem Geschäftsmodell einer Retailbank abgestimmte Refinanzierungsinstrumente. Das sind 
im Wesentlichen Tagesgelder (einschließlich Guthaben aus Giroverbindungen) und Termin-
gelder. Grundsätze, Limite und Vorgaben im Bereich der Liquiditätssteuerung werden durch 
die Abteilung Strategisches Risikomanagement nach einer Genehmigung im Asset Liability 
Committee („ALCO“) – als zentralen Gremium zur Steuerung des Liquiditätsrisikomanage-
ments – festgeschrieben und deren Einhaltung laufend überwacht. Über ein Liquiditäts -
monitoring werden Liquiditätsablaufbilanzen sowohl auf vertraglicher Basis als auch über 
Modellrechnungen erstellt, die auch als Grundlage für die Erstellung einer gestressten Liqui-
ditätsablaufbilanz dienen. Weiters werden die Limite über die Net Stable Funding Ratio (NSFR) 
berechnet und überwacht. Die bank99 verfügt über einen Liquiditätsnotfallplan mittels dessen 
Liquiditätsengpässe frühzeitig erkannt werden können und dem ALCO Handlungsalternativen 
zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der Veranlagung in Einlagen bei Zentralbanken 
verfügt die Bank über ausreichende Liquiditätspuffer. Die folgenden beiden Tabellen zeigen 
die Liquiditätsdeckungsquote und den Liquiditätspuffer. Die Liquiditätsdeckungsquote zeigt 
den Liquiditätspuffer in Relation zum Nettoliquiditätsabfluss. Die Nettoliquiditätsabflüsse 
sind die erwarteten Nettoabflüsse während einer Stressphase von 30 Kalendertagen. Die Kal-
kulation erfolgt nach den Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/60. 
Liquiditätsdeckungsquote, Mio EUR                                                                          2020 
Liquiditätspuffer ........................................................................................................563,6 
Nettoliquiditätsabfluss.................................................................................................41,7 
LIQUIDITÄTSDECKUNGSQUOTE ..........................................................................1.351 %  
Zusammensetzung des Liquiditätspuffers, Mio EUR                                                 2020 
Guthaben bei Zentralbanken abzüglich Mindestreserve..............................................448,9 
Zahlungsmittel ..........................................................................................................114,7 
Anrechenbare Finanzanlagen .........................................................................................0,1 
LIQUIDITÄTSPUFFER ...............................................................................................563,6 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Fälligkeiten der finanziellen Verbindlichkeiten aus Finanz-
dienstleitungen. 
Fälligkeitsanalyse auf Basis der verbleibenden Restlaufzeiten zum 31. Dezember 2020 
                                                                                                                   Restlaufzeiten 
                                                                              Buch-          Brutto-    Täglich           Bis 
Mio EUR                                                                   wert      Cashflow       fällig      1 Jahr 
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 
AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten .............0,2                0,2           0,2           0,0 
Verbindlichkeiten gegenüber Kund*innen ..............519,5            519,5       519,5           0,0 
Sonstige ....................................................................1,5                1,5           1,5           0,0 
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 
AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN BANK99 ...........521,2           521,2      521,2          0,0 
VERBINDLICHKEITEN 
GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN...........................11,7             11,7          0,0        11,7 
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 
AUS FINANZDIENSTLEISTUNGEN.........................532,9           532,9      521,2        11,7 
Marktrisiko Marktrisiko ist die Gefahr eines Verlusts, der aufgrund nachteiliger Veränderun -
gen von Marktpreisen und von diesen abgeleiteten Parametern eintreten kann. Diese Markt-
wertveränderungen können in der Gewinn- und Verlustrechnung, im sonstigen Ergebnis oder 
in den stillen Reserven aufscheinen. In der bank99 AG wird das Marktrisiko in das Zinsände-
rungsrisiko und das Credit-Spread-Risiko unterteilt. Fremdwährungsrisiken oder ein Markt-
risiko aus Handelspositionen sind aufgrund des Geschäftsmodells der bank99 AG nicht vor-
handen. Das barwertige Zinsänderungsrisiko wird auf Gesamtbankebene in Einklang mit der 
Risikostrategie mittels entsprechender fristenkongruenter Veranlagung im Treasury-Portfolio 
weitgehend ausgesteuert. Das Risiko von Verlusten aus Barwertveränderungen aufgrund von 
Änderungen der Zinskurve wird entsprechend als gering angesehen. Das Credit Spread Risiko 
ist das Risiko der negativen Veränderung des Marktwerts von Finanzinstrumenten aufgrund 
von Verschlechterungen der Bonität des Emittenten, die am Markt wahrgenommen wird. Auf 
Basis der zum Stichtag bestehenden Veranlagungen wird das Credit-Spread-Risiko als be-
traglich unwesentlich eingeschätzt.  
11. Sonstige Angaben 
11.1 Erläuterungen zum Konzern-Cashflow-Statement 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen gemäß IAS 7 Barmittel, Sichtein-
lagen und kurzfristige, liquide Finanzinvestitionen, die jederzeit in bestimmte Zahlungsmit-
telbeträge umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unter-
liegen. Finanzinvestitionen mit einer Restlaufzeit von nicht mehr als drei Monaten – gerechnet 
vom Erwerbszeitpunkt – sind in der Regel als Zahlungsmitteläquivalente einzustufen. 
Währungsdifferenzen Im Rahmen der Erstellung des Konzern-Cashflow-Statements wird 
der Cashflow von Tochterunternehmen, deren funktionale Währung nicht der Euro ist, ver-
einfachend direkt in Euro ermittelt. Währungseffekte im Zusammenhang mit den Cashflows 
der türkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo a.s., deren funktionale Währung die türkische 
Lira ist, werden allerdings gesondert ermittelt und auf Ebene der einzelnen Posten angepasst. 
Die Auswirkungen auf den Finanzmittelbestand der Gesellschaft werden im Konzern-Cashflow-

31. Dezember 2020                                   Erfolgs- Erfolgs-   Erfolgs- Sum- 
                                                                 neutral neutral  wirksam me 
                                                      Zu fort- zum zum         zum zum 
                                                  geführten beizule- beizule-   beizule- bei- 
                                                   Anschaf- genden genden    genden zule- 
                                                       fungs- Zeitwert Zeitwert  Zeitwert gen- 
                                                       kosten (FVOCI) (FVOCI)   (FVTPL) den 
                                                   bewertet mit Re- ohne Re-    verpfli- Zeit- Ge- 
Mio EUR                                       (at cost) cycling cycling     chtend wert samt 
FINANZIELLE 
VERMÖGENSWERTE....................1.107,5 0,6 5,4        40,3 46,3 1.153,8 

Finanzielle Vermögenswerte 
aus Finanzdienstleistungen ..........589,3 0,2 0,0           0,0 0,2 589,5 

Zahlungsmittel und Gut- 
haben bei Zentralbanken ..........568,1 0,0 0,0           0,0 0,0 568,1 
Forderungen an Kreditinstitute ...10,8 0,0 0,0           0,0 0,0 10,8 
Forderungen an Kund*innen ........1,7 0,0 0,0           0,0 0,0 1,7 
Finanzanlagen ..............................0,1 0,2 0,0           0,0 0,2 0,3 
Sonstige ......................................8,7 0,0 0,0           0,0 0,0 8,7 

Andere finanzielle 
Vermögenswerte............................70,0 0,4 5,4         40,3 46,1 116,1 

Wertpapiere .................................0,0 0,4 0,0         40,3 40,7 40,7 
Geldmarktveranlagungen...........70,0 0,0 0,0           0,0 0,0 70,0 
Andere Anteile..............................0,0 0,0 5,4           0,0 5,4 5,4 

Forderungen aus Liefe- 
rungen und Leistungen 
und sonstige Forderungen............340,0 0,0 0,0           0,0 0,0 340,0 

Forderungen aus Liefe- 
rungen und Leistungen ............314,2 0,0 0,0           0,0 0,0 314,2 
Forderungen gegenüber 
nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen ...........1,9 0,0 0,0           0,0 0,0 1,9 
Sonstige Forderungen1...............23,9 0,0 0,0           0,0 0,0 23,9 

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente ...........108,2 0,0 0,0           0,0 0,0 108,2 

FINANZIELLE 
VERBINDLICHKEITEN ..................1.224,6 0,0 0,0        32,7 32,7 1.257,3 

Finanzielle Verbindlichkeiten 
aus Finanzdienstleistungen ..........532,9 0,0 0,0           0,0 0,0 532,9 

Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten.........11,8 0,0 0,0           0,0 0,0 11,8 
Verbindlichkeiten 
gegenüber Kund*innen ............519,5 0,0 0,0           0,0 0,0 519,5 
Sonstige ......................................1,5 0,0 0,0           0,0 0,0 1,5 

Andere finanzielle 
Verbindlichkeiten .........................351,6 0,0 0,0           0,0 0,0 351,6 

Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten.........30,1 0,0 0,0           0,0 0,0 30,1 
Leasingverbindlichkeiten .........321,5 0,0 0,0           0,0 0,0 321,5 

Verbindlichkeiten aus Liefe- 
rungen und Leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten ...........340,2 0,0 0,0         32,7 32,7 372,9 

Verbindlichkeiten aus Lie- 
ferungen und Leistungen .........249,2 0,0 0,0           0,0 0,0 249,2 
Verbindlichkeiten gegenüber 
nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen ...........1,0 0,0 0,0           0,0 0,0 1,0 
Bedingte Restkauf- 
preisverbindlichkeiten..................0,0 0,0 0,0         32,7 32,7 32,7 
Andere sonstige 
Verbindlichkeiten2 ......................90,0 0,0 0,0           0,0 0,0 90,0 

1 Exkl. geleisteter Vorauszahlungen und Forderungen gegenüber Steuerbehörden und So-
zialversicherungsträger*innen 

2 Exkl. erhaltener Vorauszahlungen und Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden und 
Sozialversicherungsträger*innen sowie nicht konsumierte Urlaube 

10.1.2 FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN, DIE ZUM BEIZULE-
GENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN Die folgenden Tabellen zeigen die zum 31. Dezem-
ber 2019 und 31. Dezember 2020 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten nach den Stufen der Fair-Value-Hierarchie: 
31. Dezember 2019, Mio EUR                          Stufe 1        Stufe 2        Stufe 3      Gesamt 
FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE.....................80,0             0,0           28,7         108,8 
Andere finanzielle Vermögenswerte .....................80,0              0,0            28,7          108,8 

Wertpapiere.....................................................50,7              0,0              0,0            50,7 
Andere Anteile .................................................29,4              0,0            28,7            58,1 

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN .....................0,0             0,0             2,9             2,9 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten ............0,0              0,0              2,9              2,9 

Bedingte Restkaufpreisverbindlichkeiten ...........0,0              0,0              2,9              2,9  
31. Dezember 2020, Mio EUR                          Stufe 1        Stufe 2        Stufe 3      Gesamt 
FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE.....................40,9             0,0             5,4           46,3 
Finanzielle Vermögenswerte 
aus Finanzdienstleistungen ....................................0,2              0,0              0,0              0,2 

Finanzanlagen....................................................0,2              0,0              0,0              0,2 
Andere finanzielle Vermögenswerte .....................40,7              0,0              5,4            46,1 

Wertpapiere.....................................................40,7              0,0              0,0            40,7 
Andere Anteile ...................................................0,0              0,0              5,4              5,4 

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN .....................0,0             0,0           32,7           32,7 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten ............0,0              0,0            32,7            32,7 

Bedingte Restkaufpreisverbindlichkeiten ...........0,0              0,0            32,7            32,7 
10.1.3 ANGABEN ZUR ERMITTLUNG DER BEIZULEGENDEN ZEITWERTE Die folgende Ta -
belle zeigt die bei der Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der Stufe 3 verwendeten Bewer-
tungsverfahren und Inputfaktoren: 
Finanz-                          Bewertungs- 
instrumente       Stufe   verfahren                     Inputfaktoren 
Wertpapiere, 
Finanzanlagen ...............Marktwertorientiert      Nominalwerte, Börsenpreis 

                                                                          Planungsrechnungen und darauf basierte 
                                                                          wahrscheinlichkeitsgewichtete Szenarien; 
Andere Anteile....3         Kapitalwertorientiert    risikogewichtete Abzinsungssätze (WACC) 

Bedingte Rest- 
kaufpreisver- 
bindlichkeiten.....3         Kapitalwertorientiert    Planungsrechnungen und Abzinsungssätze  
Wesentliche Sensitivitäten in der Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte von Stufe-3-Finanz-
instrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert angesetzt sind, können sich aus Veränderungen 
der zugrunde liegenden Marktdaten vergleichbarer Unternehmen sowie der in der Kapital-
wertermittlung angesetzten Inputfaktoren (insbesondere Diskontierungssätze und Planungs-
daten) ergeben. Während der Berichtsperiode vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2020 wurden 
keine Transfers zwischen den Stufen 1, 2 und 3 vorgenommen. Die Ermittlung des beizule-
genden Zeitwerts der Verpflichtung zum Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an der 
Aras Kargo a.s. (siehe dazu unter Punkt 4.2 Änderungen im Konsolidierungskreis) erfolgte 
auf Basis der erwarteten zukünftigen Ergebnisse laut Unternehmensplanung und wurde unter 
Ansatz des WACC abgezinst. Bezogen auf die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von 
32,6 Mio EUR ergeben sich bei Variation dieser Inputfaktoren sowie des Umrechnungskurses 
zum Stichtag folgende Sensitivitäten: 
                                                                                                                          Stichtags- 
                                                                       WACC                 EBITDA       kurs EUR/TRY 
                                                         –1 %-     +1 %-         –10         +10         –10         +10 
Mio EUR                                            Punkt      Punkt           %           %            %           % 
Beizulegender Zeitwert Kaufpreis- 
verbindlichkeit Aras Kargo a.s................1,2        –1,2        –3,0          3,0        –3,0          3,6 
Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der Stufe-3-Bewertungen zum beizulegenden Zeit-
wert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten für die Perioden vom 1. Jänner 
bis 31. Dezember 2019 sowie vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2020. 
Finanzielle Vermögenswerte 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
ANFANGSBESTAND 1. JÄNNER ........................................................31,4                   28,7 
Gesamte Gewinne und Verluste erfolgswirksam.................................–0,1                     0,0 

Im Posten Sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst .................–0,1                     0,0 
Gesamte Gewinne und Verluste erfolgsneutral ...................................–2,5                   –1,0 

Im Posten Zeitwertänderung FVOCI – 
Eigenkapitalinstrumente erfasst.....................................................–2,5                   –1,0 

Abgang aus Methodenwechsel ............................................................0,0                 –22,2 
Andere Abgänge ..................................................................................0,0                   –0,1 
ENDBESTAND 31. DEZEMBER ..........................................................28,7                     5,4 
Der Abgang aus Methodenwechsel betrifft die Aras Kargo a.s. (siehe dazu Punkt 4.2 Ände-
rungen im Konsolidierungskreis). 
Finanzielle Verbindlichkeiten 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
ANFANGSBESTAND 1. JÄNNER ..........................................................2,5                     2,9 
Gesamte Gewinne und Verluste erfolgswirksam.................................–0,4                     0,0 

Im Posten Sonstige betriebliche Erträge erfasst .............................–0,4                   –0,2 
Im Posten Sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst ...................0,0                     0,2 

Folgebewertung...................................................................................0,0                   –1,1 
Tilgung ..............................................................................................–0,9                   –2,3 
Unternehmenserwerb..........................................................................1,7                   33,2 
ENDBESTAND 31. DEZEMBER ............................................................2,9                   32,7 
10.1.4 FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN, DIE NICHT ZUM BEI-
ZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN Bei allen anderen finanziellen Vermögens-
werten und Verbindlichkeiten, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, wird 
aufgrund der überwiegenden Kurzfristigkeit dieser Posten unterstellt, dass die Buchwerte 
den beizulegenden Zeitwerten entsprechen. 
10.1.5 SALDIERTE FINANZINSTRUMENTE Aufrechnungen im Sinne des IFRS 7 finden im 
Österreichischen Post-Konzern im Wesentlichen nur mit internationalen Postbetreiber*innen 
statt, wobei die aufrechenbaren und entsprechend saldiert ausgewiesenen Beträge unwe-
sentlich sind. 
10.1.6 ANGABEN ZUR GESAMTERGEBNISRECHNUNG Die folgende Tabelle zeigt die in der 
Gesamtergebnisrechnung enthaltenen Nettogewinne und -verluste aus Finanzinstrumenten 
für die Geschäftsjahre 2019 und 2020: 

2019 2020 
Gewinn- Sons- Gewinn- Sons- 

und tiges und tiges 
Verlust- Ergeb- Ge- Verlust- Ergeb- Ge- 

Mio EUR rechnung nis samt rechnung nis samt 
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZU- 
LEGENDEN ZEITWERT (FVTPL) .................10,0 0,0 10,0 8,8 0,0 8,8 
Ergebnis aus der Folgebewertung ...............10,0 0,0 10,0 8,8 0,0 8,8 
ERFOLGSNEUTRAL ZUM BEIZU- 
LEGENDEN ZEITWERT (FVOCI) 
EIGENKAPITALINSTRUMENTE ....................0,0 –2,5 –2,5 0,0 –1,0 –1,0 
Ergebnis aus der Folgebewertung .................0,0 –2,5 –2,5 0,0 –1,0 –1,0 
FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE 
ZU FORTGEFÜHRTEN 
ANSCHAFFUNGSKOSTEN..........................–1,7 0,0 –1,7 –3,8 0,0 –3,8 
Ergebnis aus der Folgebewertung ...............–1,7 0,0 –1,7 –3,8 0,0 –3,8 
....................................................................8,3 –2,5 5,8 5,0 –1,0 4,0 

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.
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Statement in der Position Währungsdifferenzen im Finanzmittelbestand dargestellt. Mögliche 
Währungseffekte der verbleibenden Nicht-Euro-Tochtergesellschaften werden als unwesent-
lich eingestuft. 
Aus-/Einzahlungen aus dem Erwerb und der Veräußerung von Tochterunternehmen Der Cash -
flow aus dem Erwerb und der Veräußerung von Tochterunternehmen setzt sich wie folgt  zusammen: 
                                                                                                         2019 
Mio EUR                                                                                  angepasst1                  2020 
UNTERNEHMENSERWERBE 
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe 

Erwerbszeitpunkt aktuelles Geschäftsjahr (Kaufpreise) ................–52,9                 –35,3 
Offene Kaufpreisverbindlichkeiten ...................................................0,0                     0,2 
Erwerbszeitpunkt Vorjahre (Restkaufpreisverbindlichkeiten) ...........0,0                   –1,6 

Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ..........53,2                   36,4 
............................................................................................................0,3                   –0,3 
1 Siehe Punkt 3.2.2 Änderung der Darstellung von Finanzdienstleistungen 
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge Die im Cashflow aus dem Ergebnis neutralisierten 
sonstigen zahlungsunwirksamen Vorgänge setzen sich wie folgt zusammen: 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
Ergebnis aus Anlagenverkäufen ...........................................................0,8                   –1,0 
Erfolgswirksame Bewertung von Wertpapieren 
und Anteilen zum beizulegenden Zeitwert...........................................–9,7                   –8,9 
Zinsergebnis......................................................................................–4,0                     3,2 
Forderungsbewertungen .....................................................................1,8                     2,0 
Erfolgsneutrale Veränderungen (IAS 19)..........................................–12,8                   –2,8 
Erfolgswirksam erfasste Währungsdifferenzen ....................................0,0                     1,7 
Rückforderung von Beiträgen aus der Gehaltsabrechnung ...................1,7                     0,0 
Andere...............................................................................................22,9                     5,7 
............................................................................................................0,7                     0,0 
Gewährte Darlehen Im Geschäftsjahr 2020 enthielt der Posten Gewährte Darlehen wie in der 
Vorperiode Ein- bzw. Auszahlungen von jeweils unter 1,0 Mio EUR. 
Veränderung der kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten Der Posten Veränderung der 
kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten beinhaltet Ein- und Auszahlungen aus kurzfristig re-
volvierenden Posten, die gemäß IAS 7.22 (a) saldiert ausgewiesen werden, sowie Ein- und Aus-
zahlungen aus kurzfristigen Barvorlagen, die gemäß IAS 7.22 (b) saldiert ausgewiesen werden. 
Überleitung der anderen finanziellen Verbindlichkeiten Die Überleitung vom 1. Jänner auf 
den 31. Dezember unter Berücksichtigung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit stellt 
sich wie folgt dar: 
Geschäftsjahr 2019                           Verbindlichkei-        Leasing-      Andere finanzielle 
                                                           ten gegenüber        verbind-       Verbindlichkeiten 
Mio EUR                                            Kreditinstituten      lichkeiten                       gesamt 
STAND AM 1. JÄNNER 2019 ................................6,6             272,7                          279,3 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ...................–5,5             –32,2                          –37,7 
Erwerb von Tochterunternehmen..........................0,0               46,7                            46,7 
Sonstige unbare Zu- und Abgänge ........................0,0               21,2                            21,2 
STAND AM 31. DEZEMBER 2019..........................1,1             308,4                          309,5  
Geschäftsjahr 2020                           Verbindlichkei-        Leasing-      Andere finanzielle 
                                                           ten gegenüber        verbind-       Verbindlichkeiten 
Mio EUR                                            Kreditinstituten      lichkeiten                       gesamt 
STAND AM 1. JÄNNER 2020 ................................1,1             308,4                          309,5 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ...................29,0             –40,8                          –11,8 
Erwerb von Tochterunternehmen..........................0,0               19,0                            19,0 
Sonstige unbare Zu- und Abgänge ........................0,0               35,0                            35,0 
STAND AM 31. DEZEMBER 2020........................30,1             321,5                          351,6 
Der Finanzmittelbestand, wie er im Konzern-Cashflow-Statement dargestellt wird, kann auf 
den Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Konzernbilanz wie folgt 
übergeleitet werden: 
Mio EUR                                                                                 31.12.2019       31.12.2020 
FINANZMITTELBESTAND................................................................103,5                 687,1 
Finanzielle Vermögenswerte aus Finanzdienstleistungen....................50,9                 578,9 

Zahlungsmittel und Guthaben bei Zentralbanken............................48,0                 568,1 
Forderungen an Kreditinstitute – davon Zahlungsverkehr.................2,9                   10,8 

ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE .............52,6                 108,2 
11.2 Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen Die Republik 
Österreich hält über die Österreichische Beteiligungs AG (kurz ÖBAG) 52,85 % der Aktien der 
Österreichischen Post AG. Damit zählen die Republik Österreich und die unter ihrem beherr-
schenden oder maßgeblichen Einfluss stehenden Unternehmen zu den nahestehenden Unter -
nehmen und Personen des Österreichischen Post-Konzerns. Weiters gehören alle Tochter-
unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen zu den nahestehen -
den Unternehmen der Österreichischen Post AG. Die nahestehenden Personen umfassen die 
Mitglieder der Leitungsorgane Aufsichtsrat und Vorstand der Österreichischen Post AG sowie 
deren nahe Familienangehörige. Salden und Geschäftsvorfälle zwischen der Österreichischen 
Post AG und ihren Tochterunternehmen wurden im Zuge der Konsolidierung eliminiert und 
werden nicht erläutert. Die zum Bilanzstichtag mit den konzernfremden nahestehenden Unter -
nehmen und Personen bestehenden offenen Posten werden in den Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Geschäftsvorfälle mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen bestehen nur innerhalb des Leistungsspektrums des Österrei-
chischen Post-Konzerns und werden zu fremdüblichen Konditionen erbracht bzw. bezogen. 
Die folgende Tabelle zeigt den Umfang der Geschäftsvorfälle mit Gemeinschaftsunternehmen, 
assoziierten Unternehmen und anderen nahestehenden Unternehmen und Personen: 
Geschäftsjahr 2019 Andere 

Asso- Gemein- nahe- 
ziierte schafts- stehende Nahe- 
Unter- unter- Unter- stehende 

Mio EUR nehmen nehmen nehmen Personen Gesamt 
Gesamte betriebliche Erträge....................1,8 0,7 195,0 0,0 197,5 
Gesamte betriebliche Aufwendungen........8,2 1,3 35,0 0,0 44,5 
Ausstehende Forderungen........................2,2 0,0 24,6 0,0 26,8 
Ausstehende Verbindlichkeiten.................0,8 0,0 3,0 0,0 3,9  
Geschäftsjahr 2020 Andere 

Asso- Gemein- nahe- 
ziierte schafts- stehende Nahe- 
Unter- unter- Unter- stehende 

Mio EUR                                           nehmen nehmen nehmen Personen Gesamt 
Gesamte betriebliche Erträge....................1,8 0,0 193,1 0,0 194,8 
Gesamte betriebliche Aufwendungen........8,5 0,0 31,4 0,0 39,9 
Ausstehende Forderungen........................1,9 0,0 31,6 0,0 33,4 
Ausstehende Verbindlichkeiten.................1,7 0,0 2,8 0,0 4,5 
Die betrieblichen Erträge betreffen in den Jahren 2019 und 2020 im Wesentlichen Leistun -
gen der BBG Bundesbeschaffung GmbH. Hier besteht eine Vereinbarung im Namen und auf 
Rechnung des Bundes zur Auslieferung von Postsendungen von Bundeseinrichtungen. Im 
Geschäftsjahr 2020 wurden Dienstleistungen in Höhe von 129,8 Mio EUR (2019: 141,1 Mio 
EUR) für die vertraglich festgelegten Bundeseinrichtungen erbracht. Bei den betrieblichen 
Aufwendungen handelt es sich überwiegend um IT- und Telefonie-Dienstleistungen der A1 
Telekom Austria AG in Höhe von 11,7 Mio EUR (2019: 10,0 Mio EUR) sowie um bezogene 
Energie vom OMV-Konzern in Höhe von 2,3 Mio EUR (2019: 3,6 Mio EUR). 
Die folgende Tabelle zeigt die Vergütungen einschließlich der Veränderung von Rückstellun -
gen für Vergütungen, die an Mitglieder des Aufsichtsrats und Vorstands gewährt wurden: 
Geschäftsjahr 2019 Auf- Vor- 
Mio EUR sichtsrat stand Gesamt 
Kurzfristig fällige Leistungen..............................................................0,4 3,4 3,7 
Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ......................0,0 0,3 0,3 
Andere langfristig fällige Leistungen ..................................................0,0 0,0 0,0 
Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses .......0,0 0,0 0,0 
Dotierung für aktienbasiertes Vergütungsprogramm .........................0,0 3,1 3,1 
.........................................................................................................0,4 6,7 7,1 

Geschäftsjahr 2020 Auf- Vor- 
Mio EUR sichtsrat stand Gesamt 
Kurzfristig fällige Leistungen..............................................................0,4 4,3 4,7 
Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ......................0,0 0,3 0,3 
Andere langfristig fällige Leistungen ..................................................0,0 0,0 0,0 
Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses .......0,0 0,0 0,0 
Dotierung für aktienbasiertes Vergütungsprogramm .........................0,0 2,2 2,2 
.........................................................................................................0,4 6,8 7,2 
11.3 Aufwendungen für Abschlussprüfer In den Geschäftsjahren 2019 und 2020 stellte sich 
das Honorar für die Abschlussprüferin KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steu-
erberatungsgesellschaft wie folgt dar: 
Leistungen Wirtschaftsprüfer 
Mio EUR                                                                                            2019                  2020 
Konzern- und Jahresabschlussprüfungen zum 31.12.......................283,8                 301,3 
Andere Bestätigungsleistungen .........................................................30,6                   24,8 
Sonstige Leistungen ........................................................................120,1                 128,0 
........................................................................................................434,4                 454,1 
11.4 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, die für 
die Bewertung am Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 von Bedeutung sind, wurden im Konzern -
abschluss berücksichtigt. Mit 15. Oktober 2020 erfolgte das Signing zur Übernahme von wei-
teren 30% an der D2D-direct to document GmbH. Nach erfolgtem Closing hält die Österrei-
chische Post 100 % der Anteile an der Gesellschaft. Das Closing und folglich der Wechsel von 
der Bilanzierung nach der Equity-Methode auf die Vollkonsolidierung wird im ersten Quartal 
2021 erwartet. Andere berichtspflichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind nicht ein-
getreten. 
11.5 Konzernunternehmen 31.12.2019 31.12.2020 

An- Ein- An- Ein- 
teil be- teil be- 

Name und Sitz des Unternehmens in % zug1 in % zug1 
ACL advanced commerce labs GmbH, Graz..............................70,00 VK 70,00 VK 
adverserve 

adverserve Holding GmbH, Wien .........................................82,00 VK 100,00 VK 
adverserve digital advertising 
Services Gesellschaft m.b.H., Wien .....................................82,00 VK 100,00 VK 
adverserve digital advertising 
Services d.o.o., Zagreb........................................................69,75 VK 75,00 VK 
adverserve digital advertising 
Services Schweiz GmbH, Zürich ..........................................82,00 VK 100,00 VK 
adverserve digital advertising Services 
Deutschland GmbH, Hamburg.............................................82,00 VK 100,00 VK 

Aras Kargo Yurtici Yurtdisi Tasimacilik a.s., Istanbul................25,00 NK 80,00 VK 
Austrian Post International Deutschland GmbH, Bonn ...........100,00 VK 100,00 VK 
bank99 AG, Wien .....................................................................80,00 VK 80,00 VK 
City Express d.o.o., Belgrad ...................................................100,00 VK 100,00 VK 
City Express Montenegro d.o.o, Podgorica ............................100,00 VK 100,00 VK 
EMD – Elektronische- u. Mikrofilm-Dokumentations- 
systeme Ges.m.b.H., Haid bei Ansfelden................................100,00 VK 100,00 VK 
Express One d.o.o., Sarajevo .................................................100,00 VK 100,00 VK 
feibra GmbH, Wien ................................................................100,00 VK 100,00 VK 
IN TIME s.r.o., Ivanka pri Dunaji .............................................100,00 VK 100,00 VK 
M&BM Express OOD, Sofia......................................................76,00 VK 76,00 VK 
Medien.Zustell GmbH, Wien ..................................................100,00 VK 100,00 VK 
Neutorgasse 7 Projektentwicklungs AG & Co OG, Wien 
(verschmolzen) .....................................................................100,00 VK 0,00 n.a. 
Overseas Trade Co Ltd d.o.o., Hrvatski Leskovac ...................100,00 VK 100,00 VK 
Post 001 Finanzierungs GmbH, Wien .....................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 002 Finanzierungs GmbH, Wien .....................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 102 Beteiligungs GmbH, Wien .......................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 104 Beteiligungs GmbH, Wien .......................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 106 Beteiligungs GmbH, Wien .......................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 107 Beteiligungs GmbH, Wien .......................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 108 Beteiligungs- und Dienstleistungs GmbH, Wien ......100,00 VK 100,00 VK 
Post 202 Beteiligungs GmbH, Wien .......................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 206 Beteiligungs GmbH, Wien .......................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 207 Beteiligungs GmbH, Wien .......................................100,00 VK 100,00 VK 
Post 301 Beteiligungs GmbH, Wien .......................................100,00 VK 100,00 VK 
Post E-Commerce GmbH, Wien .............................................100,00 VK 100,00 VK 
Post Immobilien GmbH, Wien................................................100,00 VK 100,00 VK 
Post IT Services GmbH (vormals OMNITEC 
Informationstechnologie-Systemservice GmbH), Wien ...........50,00 EQ 100,00 VK 
Post & Co Vermietungs OG, Wien ..........................................100,00 VK 100,00 VK 
Post Wertlogistik GmbH, Wien...............................................100,00 VK 100,00 VK 
PROWERB Gesellschaft für 
produktive Werbung GmbH, Wien .........................................100,00 VK 100,00 VK 
Scanpoint GmbH, Wien .........................................................100,00 VK 100,00 VK 
Scanpoint Slovakia s.r.o., Nitra ..............................................100,00 VK 100,00 VK 
sendhybrid ÖPBD GmbH, Graz.................................................51,00 VK 51,00 VK 
Slovak Parcel Service s.r.o., Ivanka pri Dunaji ........................100,00 VK 100,00 VK 
Post Systemlogistik GmbH, Wien ..........................................100,00 VK 100,00 VK 
trans-o-flex Gruppe 

trans-o-flex Logistics Group GmbH, Weinheim..................100,00 NK 100,00 NK 
LogIn Service d.o.o., Ilidza.................................................100,00 NK 0,00 n. a. 
Distributions GmbH Duisburg, Duisburg ...........................100,00 NK 0,00 n. a. 

Express One Hungary Kft., Budapest......................................100,00 VK 100,00 VK 
Weber Escal d.o.o., Hrvatski Leskovac...................................100,00 VK 100,00 VK 
ADELHEID/AEP 

ADELHEID GmbH, Berlin2, 3 ..................................................51,52 EQ 51,52 EQ 
AEP GmbH, Alzenau2, 3..........................................................51,52 EQ 51,52 EQ 

D2D – direct to document GmbH, Wien....................................70,00 EQ 70,00 EQ 
PHS Logistiktechnik GmbH, Graz.............................................40,00 EQ 48,36 EQ 
1 VK – Vollkonsolidierung, NK – Tochterunternehmen aus Wesentlichkeitsgründen nicht 

konsolidiert, EQ – Equity-Bilanzierung 
2 Das Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen entspricht dem an-

teiligen Jahresergebnis der jeweiligen Unternehmensgruppe. 
3 Kein beherrschender Einfluss aufgrund vertraglicher Gestaltung bzw. rechtlicher  Umstände 
SONSTIGE BETEILIGUNGEN Anteil Eigenkapital Periodenergebnis 
Name und Sitz des Unternehmens in % Mio EUR Mio EUR 
EURODIS GmbH, Weinheim ...................37,60 0,5 0,2 
Der Vorstand der Österreichischen Post AG hat den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 
am 23. Februar 2021 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die 
Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu klären, ob er den Konzernabschluss billigt.  
Wien, am 23. Februar 2021 

Der Vorstand 
 DI DR. GEORG PÖLZL e.h.         DI WALTER OBLIN e.h.         DI PETER UMUNDUM e.h. 
          Generaldirektor             Generaldirektor-Stellvertreter       Mitglied des Vorstands 
     Vorstandsvorsitzender          Vorstand Brief & Finanzen       Vorstand Paket & Logistik 
 
Bestätigungsvermerk 
Bericht zum Konzernabschluss 
Prüfungsurteil Wir haben den Konzernabschluss der 

Österreichische Post Aktiengesellschaft, Wien, 
und ihrer Tochtergesellschaften („der Konzern“), bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. 
Dezember 2020, der Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung, der Konzerngesamtergebnis-
rechnung, dem Konzern-Cashflow-Statement und der Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals 
für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Konzernanhang, geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften 
und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 
31. Dezember 2020 sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme des Konzerns für das an 
diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den International Financial 
Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, und den zusätzlichen Anfor-
derungen des § 245a UGB. 
Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit der EU-Verordnung Nr 537/2014 (im Folgenden AP-VO) und mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern 
die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind vom Konzern unabhängig in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmens- und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere 
sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise bis zum Datum dieses 
Bestätigungsvermerkes ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind 
solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten für un-
sere Prüfung des Konzernabschlusses des Geschäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wur -
den im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzes und bei der 
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt und wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 
BEWERTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNTERAUSLASTUNG Siehe Konzernanhang 
Kapitel 6.20 Rückstellungen für Unterauslastung, Kapitel 7.3 Rückstellung für Unterauslastung 
und Kapitel 9.12.2 Andere Rückstellungen für Mitarbeiter*innen 
Das Risiko für den Abschluss Die in der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020 ausgewiese -
nen Rückstellungen für Unterauslastung betragen 182,2 Mio EUR. Die Bewertung dieser Rück-
stellungen erfordert zukunftsbezogene Schätzungen und Annahmen über künftige Gehalts-
steigerungen, Fluktuationsabschläge, den Unterauslastungsgrad der jeweiligen Mitarbeiter 
und die zur Abzinsung verwendeten Rechnungszinssätze. Änderungen der genannten Parameter 
haben wesentliche Auswirkungen auf die Höhe der Rückstellungen und den Jahresüberschuss. 
Für den Abschluss besteht das Risiko, dass diese Rückstellungen zu hoch oder zu niedrig be-
wertet sind und folglich das Periodenergebnis nicht zutreffend ermittelt ist. 
Unsere Vorgehensweise in der Prüfung Wir haben die Bewertung der Rückstellungen für 
Unterauslastung wie folgt beurteilt: 
_ Wir haben die Dokumentation der Prozesse zur Bewertung der Rückstellungen für Unter-

auslastung analysiert sowie kritisch hinterfragt, ob diese Prozesse geeignet sind, die Rück-
stellungen für Unterauslastung angemessen zu bewerten. Wir haben darüber hinaus die 
relevanten internen Kontrollen erhoben und die Schlüsselkontrollen auf deren Ausgestaltung 
und Implementierung evaluiert. 

_ Wir haben die Berechnung der Gehaltssteigerungen und der Fluktuationsabschläge auf 
Basis der unternehmensspezifischen Erfahrungswerte aus der Vergangenheit auf ihre An-
gemessenheit beurteilt. 

_ Für eine Stichprobe von Mitarbeitern haben wir untersucht, ob der für die Bewertung he-
rangezogene Unterauslastungsgrad den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. 

_ Die bei der Bestimmung der Rechnungszinssätze herangezogenen Annahmen haben wir 
durch Abgleich mit öffentlich verfügbaren Informationen auf ihre Angemessenheit  beurteilt. 

_ Abschließend haben wir beurteilt, ob die Angaben im Konzernanhang zum Sachverhalt 
sowie zu den diesbezüglichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zukunftsbe-
zogenen Annahmen und Schätzungen zutreffend und angemessen sind. 

KAUFPREISALLOKATION ARAS KARGO A.S. Siehe Konzernanhang Kapitel 4.1 Konsolidie-
rungsgrundsätze, Kapitel 4.2 Änderungen im Konsolidierungskreis und Kapitel 7.7 Vermö-
genswerte und Schulden im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen 
Das Risiko für den Abschluss Mit Closing am 25. August 2020 hat die Gesellschaft 55 % der 
Anteile an der Aras Kargo a.s. erworben, wodurch sie nunmehr insgesamt 80 % der Anteile 
hält. Der Gesamtbetrag der übertragenen Gegenleistung für 55 % der Anteile betrug 35,9 Mio 
EUR. Gemeinsam mit dem beizulegenden Zeitwert des zuvor gehaltenen Anteils von 23,8 Mio 
EUR und unter Berücksichtigung der verbleibenden nicht beherrschenden Anteile von 20 % 
weisen 100 % des erworbenen Unternehmens einen Wert von insgesamt 72,6 Mio EUR auf. 
Dieser Betrag wurde im Rahmen der Kaufpreisallokation auf die erworbenen identifizierbaren 
Vermögenswerte und übernommenen Schulden sowie auf den verbleibenden Firmenwert 
verteilt. 
Die Bilanzierung dieses Unternehmenserwerbs erfordert die Anwendung komplexer Rech-
nungslegungsvorschriften. Gemäß IFRS 3 sind im Rahmen der Kaufpreisallokation die 
 erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden mit den bei-
zulegenden Zeitwerten zum Erwerbszeitpunkt anzusetzen. Die Bewertung der erworbenen 
identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden erfordert wesentliche 
 Schätzungen und Annahmen. Das Management hat zur Unterstützung für die Ermittlung der 
beizulegenden Zeitwerte der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernom-
menen Schulden einen unabhängigen Experten herangezogen. 
Es besteht das Risiko, dass die angewendeten Bilanzierungsmethoden nicht mit den Vor-
schriften des IFRS 3 übereinstimmen. Darüber hinaus können die für die Bewertungen 
 herangezogenen Bewertungsmodelle sowie getroffenen Annahmen nicht angemessen und 
die daraus resultierenden beizulegenden Zeitwerte der erworbenen identifizierbaren Ver -
mögenswerte und übernommenen Schulden und damit auch der verbleibende Firmenwert 
fehlerhaft ermittelt sein. Außerdem besteht das Risiko, dass die geforderten Angaben im Kon-
zernanhang nicht vollständig und sachgerecht sind. 
Unsere Vorgehensweise in der Prüfung Wir haben die Kaufpreisallokation der Aras Kargo 
a.s. unter Einbeziehung unserer Bewertungsspezialisten wie folgt beurteilt: 
_ Wir haben die relevanten Verträge und Unterlagen gelesen, um ein Verständnis über die we-

sentlichen Rahmenbedingungen und Konditionen zu gewinnen, und beurteilt, ob die ange-
wendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden den Vorschriften des IFRS 3  entsprechen. 

_ Wir haben beurteilt, ob die angesetzten immateriellen Vermögenswerte, die bisher beim er-
worbenen Unternehmen nicht bilanziert waren, zutreffend identifiziert wurden. 

_ Wir haben die angewendeten Bewertungsmodelle und die wesentlichen Annahmen für die 
Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte gewürdigt und die rechnerische Richtigkeit der 
durchgeführten Bewertungen nachvollzogen. 

_ Abschließend haben wir beurteilt, ob die Angaben im Konzernanhang zum Sachverhalt 
sowie zu den diesbezüglichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zukunftsbe-
zogenen Annahmen und Schätzungen zutreffend und angemessen sind. 

Sonstige Informationen Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen ver-
antwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Geschäftsbericht, 
ausgenommen den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den  Bestätigungsvermerk. 
Den Corporate Governance-Bericht, den Nichtfinanziellen Bericht und die Erklärung der ge-
setzlichen Vertreter haben wir vor dem Datum des Bestätigungsvermerks erlangt, die übrigen 
Teile des Geschäftsberichts werden uns voraussichtlich nach diesem Datum zur Verfügung 
gestellt. 
Unser Prüfungsurteil zum Konzernabschluss erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Infor-
mationen, und wir geben keine Art der Zusicherung darauf. 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses haben wir die Verantwortlich -
keit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informa -
tionen wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder zu unseren bei der Abschluss-
prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 
Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des 
Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss 
ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, 
sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang 
nichts zu berichten. 
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den 
Konzernabschluss Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
 Konzernabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der 
EU anzuwenden sind, und den zusätzlichen Anforderungen des § 245a UGB ein möglichst 
 getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig er-
achten, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern 
einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder den Konzern zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder haben 
keine realistische Alternative dazu. 
Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses des Konzerns. 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses Unsere 
Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit der AP-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschluss-
prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der AP-VO und mit den österrei-
chischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA er-
fordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus gilt: 
_ Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kol-
lusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

_ Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

_ Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge -
stellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende  Angaben. 

_ Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Konzernabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Konzerns von der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

_ Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild 
erreicht wird. 

_ Wir erlangen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den Finanzinformationen der 
Einheiten oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns, um ein Prüfungsurteil zum 
Konzernabschluss abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und 
Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die Alleinverantwortung für unser 
Prüfungsurteil. 

_ Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontroll -
system, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 

_ Wir geben dem Prüfungsausschuss auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruf-
lichen Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben und uns mit ihm 
über alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte austauschen, von denen vernünftiger-
weise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – sofern 
einschlägig – damit zusammenhängende Schutzmaßnahmen auswirken. 

_ Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Prüfungsausschuss aus-
getauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Kon-
zernabschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, 
es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus oder wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht 
in unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet 
wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 
Interesse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
Bericht zum Konzernlagebericht Der Konzernlagebericht ist aufgrund der österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in 
Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts in 
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des 
Konzernlageberichts durchgeführt. 
URTEIL Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach den geltenden rechtlichen 
Anforderungen aufgestellt worden, enthält die nach § 243a UGB zutreffenden Angaben und 
steht in Einklang mit dem Konzernabschluss. 
ERKLÄRUNG Angesichts der bei der Prüfung des Konzernabschlusses gewonnenen Erkennt-
nisse und des gewonnenen Verständnisses über den Konzern und sein Umfeld haben wir 
keine wesentlichen fehlerhaften Angaben im Konzernlagebericht festgestellt. 
ZUSÄTZLICHE ANGABEN NACH ARTIKEL 10 AP-VO Wir wurden von der Hauptversammlung 
am 16. Juni 2020 als Abschlussprüfer gewählt und am 23. Juli 2020 vom Aufsichtsrat mit der 
Abschlussprüfung der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr 
beauftragt. 
Wir sind ohne Unterbrechung seit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 Abschluss-
prüfer der Gesellschaft. 
Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Konzernabschluss“ mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der AP-VO in Einklang steht. 
Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen (Artikel 5 Abs 1 der AP-VO) 
erbracht haben und dass wir bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhän-
gigkeit von der geprüften Gesellschaft gewahrt haben. 
Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer Der für die Abschlussprüfung auftragsverant-
wortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. (FH) Gerhard Wolf.  
Wien, 1. März 2021 

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

Mag. (FH) Gerhard Wolf e. h. 
Wirtschaftsprüfer

31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG Eisen-
stadt, 01.05.2021

FN 120123b AVITA Resort GmbH, Thermenplatz 1,
7431 Bad Tatzmannsdorf; JAb zum 31.12.2020 ein-
gereicht am 23.4.2021; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 109522m Familie Strehn GmbH., Weinbergweg 1,
7301 Deutschkreutz; JAb zum 31.7.2020 einge-
reicht am 29.4.2021; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 126756g Gastronomiebetrieb Stegersbacherhof
GmbH., Grazer Straße 15, 7551 Stegersbach; JAb
zum 31.12.2019 eingereicht am 24.4.2021; LG Ei-
senstadt, 01.05.2021

FN 405438h Herzog Biowein GmbH, Weinberggasse
3, 7122 Gols am Neusiedlersee; JAb zum 31.7.2020
eingereicht am 28.4.2021; LG Eisenstadt,
01.05.2021

FN 123397t Horvath Druck- und Handelsgesellschaft
m.b.H., Hauptplatz 34, 7100 Neusiedl am See; JAb
zum 31.7.2020 eingereicht am 29.4.2021; LG Ei-
senstadt, 01.05.2021

FN 504428g ISZ Metalltechnik GmbH, Langegasse
33, 7023 Zemendorf; JAb zum 31.12.2020 einge-
reicht am 22.4.2021; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 118776x Johann Neubauer GmbH, Obere Haupt-
straße 21, 7410 Loipersdorf-Kitzladen; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 22.4.2021; LG Eisen-
stadt, 01.05.2021

FN 137378b MVM Versicherungsberatungs Gesell-
schaft m.b.H., Ignaz-Till-Straße 1 Top 2/2, 7000
Eisenstadt; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
22.4.2021; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 527680a Nereus Immobilien GmbH, Kaiserallee
8a, 7000 Eisenstadt; JAb zum 31.12.2020 einge-
reicht am 28.4.2021; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 500150s Oberberg Immobilien GmbH, Esterhazy-
platz 5, 7000 Eisenstadt; JAb zum 31.12.2019 ein-
gereicht am 26.4.2021; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 415107b Rodemund Trade GmbH, Quergasse 3,
7121 Weiden am See; JAb zum 31.12.2020 einge-
reicht am 29.4.2021; LG Eisenstadt, 01.05.2021

FN 545360a Rosenberger-Leitungsdoku-GmbH, Gra-
fenschachen 375, 7423 Grafenschachen; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 29.4.2021; LG Eisen-
stadt, 01.05.2021

Oberösterreich
Jahresabschlüsse

FN 482489v ATICS GmbH in Liqu., Jägerstätterstra-
ße 64, 4040 Linz; JAb zum 31.12.2020 eingereicht
am 28.4.2021; LG Linz, 01.05.2021

FN 416294y BNP Wirtschaftstreuhand und Steuer-
beratungs GmbH, Lambacherstraße 40, 4655
Vorchdorf; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
28.4.2021; LG Wels, 01.05.2021

FN 101171g DIAMOR Karl Rieker Gesellschaft
m.b.H., Aderstraße 33, 4850 Timelkam; JAb zum
29.2.2020 eingereicht am 25.2.2021; LG Wels,
01.05.2021

FN 104633y Helmut Zandonella Gesellschaft m.b.H.,
Lederauer Straße 62, 4655 Vorchdorf; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG Wels,
01.05.2021

FN 199724m Kreilmeier und Partner GmbH, Auer-
spergstraße 11/Top 3, 4020 Linz; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG Linz,
01.05.2021

FN 114020b Lenhard Gesellschaft m.b.H., Sagmühl-
straße 18, 4952 Weng im Innkreis; JAb zum
30.6.2020 eingereicht am 29.4.2021; LG Ried im
Innkreis, 01.05.2021

FN 489183m NIC Building Systems GmbH, Gewer-
bepark 5, 4133 Niederkappel; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 29.4.2021; LG Linz, 01.05.2021

FN 108184w Reisebüro Dobler Gesellschaft m.b.H.,
Stefan-Fadinger-Str. 13, 4070 Eferding; JAb zum
30.4.2020 eingereicht am 29.4.2021; LG Wels,
01.05.2021

FN 529039z Rekobia GmbH, Weng 8, 4716 Hofkir-
chen an der Trattnach; JAb zum 31.12.2020 einge-
reicht am 22.3.2021; LG Wels, 01.05.2021

FN 545685d S. Huemer Beteiligungs Holding und
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H., Steg 8, 4817
St. Konrad; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
29.4.2021; LG Wels, 01.05.2021

FN 133848k Staufer Textilpflege GmbH, Taunusstr.
42, 80807 München; JAb zum 31.12.2019 einge-
reicht am 29.4.2021; LG Linz, 01.05.2021

FN 508164a UBEG GmbH, Veldner Straße 29, 4120
Neufelden; JAb zum 31.12.2019 eingereicht am
30.4.2021; LG Linz, 01.05.2021

FN 495580w WKR Realitäten GmbH, Huemerstraße
21-23, 4020 Linz; JAb zum 31.12.2020 eingereicht
am 29.4.2021; LG Linz, 01.05.2021

Steiermark
Jahresabschlüsse

FN 364373v Daniel S. Beton GmbH, Radochen 81a,
8484 Oberpurkla; JAb zum 31.12.2019 eingereicht
am 29.1.2021; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 486082b DGM Agrar GmbH, Zehensdorf 20, 8092
Mettersdorf am Saßbach; JAb zum 31.12.2019 ein-
gereicht am 29.1.2021; LG für ZRS Graz,
01.05.2021

FN 496578m JSL Pfundner GmbH, Sonnensiedlung
171, 8282 Loipersdorf bei Fürstenfeld; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 29.4.2021; LG für ZRS
Graz, 01.05.2021

FN 526559b K269 Besitz GmbH, Friedrichgasse
30/34, 8010 Graz; JAb zum 31.1.2021 eingereicht
am 29.4.2021; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 530435b Krispel Vermögensverwaltung GmbH,
Großeckstraße 244a, 8311 Markt Hartmannsdorf;
JAb zum 31.12.2020 eingereicht am 26.4.2021; LG
für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 510405x P&J Beteiligungen GmbH, Leechgasse
48/Top 20/1, 8010 Graz; JAb zum 31.12.2020 ein-
gereicht am 29.4.2021; LG für ZRS Graz,
01.05.2021

FN 498247t pd pure develop gmbh, Haselweg 7, 8230
Hartberg; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
29.4.2021; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 504656t please Personal GmbH, Herrengasse 28,
8010 Graz; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
28.4.2021; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 421046k RPT Tech GmbH, Oberer Präbichl 15,
8102 Semriach; JAb zum 31.12.2020 eingereicht
am 29.4.2021; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 517732x TLC Logistik Graz GmbH, Messendorf-
grund 10, 8042 Graz; JAb zum 30.9.2020 einge-
reicht am 28.4.2021; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

FN 491963a Trafility GmbH, Reininghausstraße 78,
8020 Graz; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
30.4.2021; LG für ZRS Graz, 01.05.2021

Salzburg
Jahresabschlüsse

FN 198388y Energie ErzeugungsgmbH, Schörg-
hubstr. 29, 5303 Thalgau; JAb zum 31.12.2020 ein-
gereicht am 28.4.2021; LG Salzburg, 01.05.2021

FN 541827f Erlenhof GmbH, Unterbergstraße 31,
5611 Großarl; JAb zum 30.11.2020 eingereicht am
30.4.2021; LG Salzburg, 01.05.2021

FN 107961t Festina Österreich GmbH, Söllheimers-
traße 16, Gebäude 10/E, 5020 Salzburg; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG Salzburg,
01.05.2021

FN 410820y Jakob Breitfuß GmbH, Haidweg 146,
5754 Hinterglemm; JAb zum 30.4.2020 eingereicht
am 29.4.2021; LG Salzburg, 01.05.2021

FN 530452b Jelinek Immobilien GmbH, Nonntaler
Hauptstraße 49, 5020 Salzburg; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 27.4.2021; LG Salzburg,
01.05.2021

FN 404242z jps projektentwicklung GmbH, Wiesers-
berg 82, 5760 Saalfelden am Stein. Meer; JAb zum
31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG Salzburg,
01.05.2021

FN 482421v Prie GmbH, Reichenhaller Straße 4/Top
13, 5020 Salzburg; JAb zum 30.4.2020 eingereicht
am 29.4.2021; LG Salzburg, 01.05.2021
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1. Bilanz zum 31. Dezember 2020
EUR 31.12.2020 31.12.2019
AKTIVA: A. Anlagevermögen .............................. 24.912.498,73 24.025.112,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände ..................2.215.348,65 3.033.214,20
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Vorteile, sowie daraus 
abgeleitete Lizenzen ..........................................................2.203.616,00 2.771.765,00
2. Anzahlungen für immaterielle 
Vermögensgegenstände .........................................................11.732,65 261.449,20
II. Sachanlagen ...............................................4.614.240,76 5.225.448,83
1. Bauten auf fremden Grund ............................................1.517.091,00 1.667.315,00
2. Technische Anlagen und Maschinen ................................302.145,00 404.483,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung ........................................................2.674.341,00 3.079.096,00
4. Anlagen in Bau .................................................................120.663,76 74.554,83
III. Finanzanlagen .......................................... 18.082.909,32 15.766.449,07
1. Anteile an verbundenen Unternehmen ........................13.474.601,72 10.286.053,49
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ..................3.415.423,20 4.288.000,00
3. Beteiligungen ...................................................................329.741,44 329.252,62
4. Wertpapiere des Anlagevermögens ..................................863.142,96 863.142,96
B. Umlaufvermögen .......................................128.001.736,87 132.623.519,77
I. Vorräte ..................................................... 34.880.338,52 36.271.661,77
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ......................................6.367.050,58 6.609.268,36
2. Unfertige Erzeugnisse ......................................................411.343,00 804.312,97
3. Fertige Erzeugnisse und Waren .....................................1.441.501,06 1.709.440,37
4. Noch nicht abrechenbare Leistungen ..........................30.923.381,14 35.420.185,65
abzüglich erhaltene Anzahlungen von Kunden .................-5.894.555,85 -9.082.023,72
5. Geleistete Anzahlungen .................................................1.631.618,59 810.478,14
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände .. 36.508.313,01 37.697.963,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ............22.436.406,49 24.187.611,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr .........662.601,18 576.013,62
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ..10.792.734,68 6.261.259,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ....................0,00 317.208,83
3. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände .....3.279.171,84 7.249.092,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr .............5.008,45 8.166,89
III. Kassenbestand, Schecks, 
Guthaben bei Kreditinstituten ............................. 56.613.085,34 58.653.894,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten ..........................2.728.637,64 2.910.072,07
D. Aktive latente Steuer .....................................4.986.876,53 916.568,22
................................................................160.629.749,77 160.475.272,16
PASSIVA: A. Eigenkapital .................................. 71.209.046,37 82.249.272,37
I. Nennkapital ..................................................................13.280.000,00 13.200.000,00
1. Grundkapital ................................................................13.280.000,00 13.200.000,00
II. Kapitalrücklage ...........................................................21.888.898,00 20.644.898,00
1. Gebundene Kapitalrücklage .........................................21.888.898,00 20.644.898,00
III. Optionsrücklage ..............................................................232.470,00 63.138,00
IV. Gewinnrücklagen .........................................................1.000.000,00 1.000.000,00
1. Gesetzliche Rücklage ....................................................1.000.000,00 1.000.000,00
V. Bilanzgewinn ...............................................................34.807.678,37 47.341.236,37
davon Gewinnvortrag ......................................................45.349.236,37 40.372.464,69
B. Rückstellungen .......................................... 29.926.077,06 32.970.566,73
1. Rückstellungen für Abfertigungen ...............................13.203.674,00 12.383.328,00
2. Rückstellungen für Pensionen .........................................563.757,72 461.511,52
3. Steuerrückstellungen ...........................................................2.889,11 1.490,53
4. Sonstige Rückstellungen .............................................16.155.756,23 20.124.236,68
C. Verbindlichkeiten ........................................ 53.471.951,84 38.267.363,03
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr ........47.221.065,41 31.595.672,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ......6.250.886,43 6.671.690,28
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ................5.500.000,00 6.500.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr ..........1.000.000,00 1.000.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ......4.500.000,00 5.500.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen .....................35.376.801,49 17.313.568,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .......8.948.649,06 11.035.097,26
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr ..........8.435.829,13 9.863.406,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr .........512.819,93 1.171.690,28
4. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen ..........948.238,59 1.708.078,39
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr .............948.238,59 1.708.078,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ....................0,00 0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ...........................4.630,06 119.863,77
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr .................4.630,06 119.863,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ....................0,00 0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten ............................................2.693.632,64 1.590.754,77
davon aus Steuern ...............................................................169.408,88 452.351,64
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit .............................11.158,75 10.657,35
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr ..........1.455.566,14 1.590.754,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ......1.238.066,50 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten ..........................6.022.674,50 6.988.070,03
................................................................160.629.749,77 160.475.272,16

Gewinn- und Verlustrechnung
EUR 2020 2019
1. Umsatzerlöse ............................................................227.397.553,16 221.065.949,79
2. Veränderung des Bestands an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht 
abrechenbaren Leistungen ...............................................-5.048.893,13 3.399.149,13
3. Sonstige betriebliche Erträge ........................................2.795.442,12 5.200.789,68
a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 
mit Ausnahme der Finanzanlagen ............................................6.004,36 8.127,00
b. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ................728.822,71 3.484.550,29
c. Übrige ...........................................................................2.060.615,05 1.708.112,39
4. Betriebsleistung ........................................................225.144.102,15 229.665.888,60
5. Aufwendungen für Material und sonstige 
bezogene Herstellungsleistungen ...................................-89.161.465,50 -97.158.833,40
a. Materialaufwand .........................................................-22.663.168,59 -28.002.493,84
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen ...................-66.498.296,91 -69.156.339,56
6. Rohertrag ..................................................................135.982.636,65 132.507.055,20
7. Personalaufwand .......................................................-88.555.953,70 -89.741.041,62
a. Gehälter ......................................................................-67.398.235,12 -67.603.442,36
b. soziale Aufwendungen ...............................................-21.157.718,58 -22.137.599,26
davon Aufwendungen für Altersversorgung ........................-252.256,20 -398.923,19
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und 
Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen ....-2.119.510,50 -2.511.100,58
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene 
Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige 
Abgaben und Pflichtbeiträge ..........................................-17.320.812,25 -17.572.192,94
8. Abschreibungen ...........................................................-3.982.308,30 -3.959.418,83
a. auf immaterielle Gegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen ................................-3.982.308,30 -3.959.418,83
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen .........................-29.680.762,44 -34.943.770,77
a. Steuern, soweit sie nicht unter Steuern 
vom Einkommen und Ertrag fallen ......................................-153.633,90 -177.629,40
b. Übrige ........................................................................-29.527.128,54 -34.766.141,37
10. Betriebsergebnis .......................................................13.763.612,21 3.862.823,98
11. Erträge aus Beteiligungen ...........................................3.599.237,92 4.005.224,81
davon aus verbundenen Unternehmen ..............................3.454.840,53 3.900.743,74
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens ............................99.863,34 166.800,55
davon aus verbundenen Unternehmen ...................................99.863,34 166.800,55
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ............................167.503,02 447.920,62
davon aus verbundenen Unternehmen .................................101.234,04 61.498,02
14. Erträge aus dem Abgang von und der 
Zuschreibung zu Finanzanlagen ......................................................0,00 0,00
15. Aufwendungen aus Finanzanlagen und 
aus Wertpapieren des Umlaufvermögens ......................-32.402.707,72 0,00
davon Abschreibungen ..................................................-30.926.494,62 0,00
davon Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen ....-1.476.213,10 0,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .............................-360.178,67 -458.803,73
a. Zinsaufwand ......................................................................-97.192,47 -205.460,29
b. ähnliche Aufwendungen ..................................................-262.986,20 -253.343,44
17. Finanzergebnis .........................................................-28.896.282,11 4.161.142,25
18. Ergebnis vor Steuern ...............................................-15.132.669,90 8.023.966,23
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag ..........................4.591.111,90 -1.055.194,55
a. Körperschaftsteuer ...........................................................520.803,59 -1.035.834,72
b. latente Steuer ................................................................4.070.308,31 -19.359,83
20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss .........................-10.541.558,00 6.968.771,68
21. Gewinnvortrag ..........................................................45.349.236,37 40.372.464,69
22. Bilanzgewinn .............................................................34.807.678,37 47.341.236,37

Anlagenspiegel          Anschaffungs- und Herstellungskosten             Kumulierte Abschreibung  Buchwert Buchwert Abschreibung Zuschreibung
Entwicklung des Anlagevermögens 2020 01.01.2020 Zugang Abgang Umbuchung 31.12.2020 01.01.2020 Zugang Abgang 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 Geschäftsjahr Geschäftsjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: 
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Vorteile, sowie daraus abgeleitete Lizenzen................................. 11.550.229  894.977 489.550 273.254 12.228.909 8.778.464  1.732.576 485.746 10.025.293 2.771.765 2.203.616 1.732.576 -
2. Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ................................... 261.449  23.537 - -273.254 11.733 - - - - 261.449  11.733 - -
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände ............................................... 11.811.678  918.514 489.550 - 12.240.642 8.778.464  1.732.576 485.746 10.025.293 3.033.214 2.215.349 1.732.576 -
II. Sachanlagen: 1. Bauten auf fremden Grund ............................................... 3.732.616  36.298 - - 3.768.914 2.065.301  186.522 - 2.251.824 1.667.315  1.517.091 186.522 -
2. Technische Anlagen und Maschinen ............................................................ 3.502.608  9.023 7.173 - 3.504.458 3.098.125  111.361 7.173 3.202.313 404.483  302.145 111.361 -
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ................................ 17.376.785  1.473.313 887.039 74.172 18.037.231 14.297.689 1.951.849 886.648 15.362.889 3.079.096  2.674.341 1.951.849 -
4. Anlagen im Bau ................................................................................................. 74.555  120.281 - -74.172 120.664 - - - - 74.555  120.664 - -
Summe Sachanlagen ..................................................................................... 24.686.564  1.638.915 894.212 - 25.431.267 19.461.115  2.249.732 893.821 20.817.026 5.225.449  4.614.241 2.249.732 -
III. Finanzanlagen: 1. Anteile an verbundenen Unternehmen ........................ 10.402.553  4.390.761 - - 14.793.315 116.500  1.202.213 - 1.318.713 10.286.053  13.474.602 1.202.213 -
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ................................................. 4.288.000  829.423 1.428.000 - 3.689.423 - 274.000 - 274.000 4.288.000  3.415.423 274.000 -
3. Beteiligungen .................................................................................................. 329.253  489 - - 329.741 - - - - 329.253  329.741 - -
4. Festverzinsliche Wertpapiere ........................................................................... 863.143  - - - 863.143 - - - - 863.143  863.143 - -
Summe Finanzanlagen .............................................................15.882.949 5.220.673 1.428.000 - 19.675.622 116.500 1.476.213 - 1.592.713 15.766.449  18.082.909 1.476.213 -
Gesamt ...............................................................................52.381.191  7.778.103 2.811.762 - 57.347.532 28.356.079  5.458.521 1.379.567 32.435.033 24.025.112  24.912.499 5.458.521 -

Beteiligungsspiegel Angabe über Beteiligungen gem. § 238 Abs. 1 Z 4 UGB
      Anteil am      Ergebnis 
   Stamm-   Stammkapital  Buchwert  Eigen-  Jahresüberschuss/ Jahres
Bezeichnung Sitz  kapital %  Betrag  31.12  kapital  Fehlbetrag abschluss
2020: 1. Verbundene Unternehmen
Frequentis Slovakia s.r.o. ...............................Bratislava EUR  8.299  100,0 EUR  8.299  EUR  17.863,48  EUR  1.024.819  EUR 213.822 31.12.2020
Frequentis UK Ltd. .................................... Twickenham GBP  10.000  100,0 GBP  10.000  EUR  11.262,84  GBP  665.256  GBP 1.129 31.12.2020
Frequentis Canada Ltd. ...................................... Ottawa CAD  10.000  100,0 CAD  10.000  EUR  6.435,18  CAD  3.087.836  CAD 372.110 31.12.2020
TEAM Communication Technology
Management GmbH .............................................. Wien EUR  250.000  51,0 EUR  127.500  EUR  220.050,28  EUR 2.640.670 EUR 1.137.862  31.12.2020
Frequentis USA Inc. ....................................... Columbia USD  2.001.000  100,0 USD  2.001.000  EUR  1.353.286,21  USD 4.721.520  USD 1.466.114  31.12.2020
Frequentis Deutschland GmbH  ..........................Langen EUR  26.000  100,0 EUR  26.000  EUR  721.512,41  EUR 3.693.248  EUR 804.012  31.12.2020
Frequentis Singapore Pte. Ltd. ........................Singapur SGD  25.000  100,0 SGD  25.000  EUR  14.534,88  SGD 764.675 SGD 110.840 31.12.2020
Frequentis Australasia Pty. Ltd. ........................... Banyo AUD  5.000  100,0 AUD  5.000  EUR  3.125,00  AUD 2.392.481 AUD 746.507 31.12.2020
CNS-Solutions & Support GmbH .......................... Wien EUR  35.000  100,0 EUR  35.000  EUR  235.000,00  EUR 1.462.796 EUR 302.555 31.12.2020
BlueCall Systems GmbH ....................................... Wien EUR  35.000  100,0 EUR  35.000  EUR  812.500,00  EUR 800.522 EUR -2.991  31.12.2020
Frequentis Romania SRL ...........................Cluj-Napoca RON  42.723  100,0 RON  42.723  EUR  10.000,00  RON 4.492.721 RON 1.139.251 31.12.2020
Secure Service Provision GmbH ........................Leipzig EUR  25.000  80,0 EUR  20.000  EUR  20.000,00  EUR 1.731.273 EUR 540.220 31.12.2020
PDTS GmbH .......................................................... Wien EUR  1.036.336  100,0 EUR  1.036.336  EUR  1.423.826,74  EUR 1.508.888 EUR 271.021 31.12.2020
Frequentis California Inc. ............................... Monterey USD  305.000  100,0 USD  305.000  EUR  224.760,50  USD 1.112.964 USD 147.940 31.12.2020
Frequentis Czech Republic s.r.o. ............................Prag CZK  200.000  100,0 CZK  200.000  EUR  7.782,10  CZK 4.543.658 CZK 3.420.245 31.12.2020
Frequentis do Brasil Assessoria, 
Servicos e comercio de sistemas de 
informacao e comunicacao Ltda. .................. Sao Paulo BRL  500.000  99,0 BRL  495.000  EUR  95.064,84  BRL 2.079.830 BRL 163.406 31.12.2020
Frequentis (Shanghai) Co. Ltd. ...................... Shanghai CNY  1.895.249  100,0 CNY  1.895.249  EUR  200.000,00  CNY 8.244.734 CNY 1.924.516 31.12.2020
Frequentis Solutions s.r.o ..............................Bratislava EUR  5.000  100,0 EUR  5.000  EUR  5.000,00  EUR 470.009 EUR 164.362 31.12.2020
Systems Interface Ltd. ........................................Surrey GBP  10.000  51,0 GBP  5.100  EUR - GBP -1.128.998  GBP -995.235  31.12.2020
Frequentis Norway AS ............................................Oslo NOK  300.000  100,0 NOK  300.000  EUR  36.174,53  NOK 1.459.988 NOK 258.054 31.12.2020
Frequentis France SARL ..................................Toulouse EUR  30.000,00  100,0 EUR  30.000  EUR  30.000,00  EUR 140.938 EUR 22.013 31.12.2020
Frequentis Comsoft GmbH .............................Karlsruhe EUR  3.000.000  100,0 EUR  3.000.000  EUR  4.002.500,00  EUR 4.286.772 EUR 268.793 31.12.2020
Frequentis Middle East Ltd. ...........................Abu Dhabi AED  50.000  98,0 AED  49.000  EUR  184.561,40  AED 988.740 AED 90.698 31.12.2020
Frequentis DFS Aerosense GmbH ......................... Wien EUR  35.000  70,0 EUR  24.500  EUR 264.600 EUR 272.115 EUR -21.907  31.12.2020
ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH ...... Freiburg EUR  75.000  51,0 EUR  38.250  EUR 3.574.761,33 EUR 2.147.189 EUR 290.201 31.12.2020
       EUR 13.474.601,72     
2020: 2. Assoziierte Unternehmen ..............................             
Group EAD Europe S.L. ......................................Madrid EUR  1.000.000  28,0 EUR  280.000  EUR  280.000,00  EUR  2.068.067  EUR 515.705 31.12.2019
Mission Embedded GmbH .................................... Wien EUR  35.000  20,0 EUR  7.000  EUR  7.000,00  EUR 1.099.794 EUR 268.985 31.12.2020
AIRNAV Technology Services Inc. ........................ Iloilo PHP  1.100.000  40,0 PHP  440.000  EUR  15.252,62  PHP 5.864.009 PHP 360.667 31.12.2020
AIRlabs GmbH (in Gründung) ................................Graz EUR 150.000 18,0 EUR 27.000 EUR 27.488,82 EUR 142.031 EUR -8.181 31.12.2020
       EUR  329.741,44      
       EUR 13.804.343,16      
2019: 1. Verbundene Unternehmen
Frequentis Slovakia s.r.o. ...............................Bratislava EUR  8.299  100,0 EUR  8.299  EUR  17.863,48  EUR  909.629  EUR  177.961  31.12.2019
Frequentis UK Ltd. .................................... Twickenham GBP  10.000  100,0 GBP  10.000  EUR  11.262,84  GBP  664.127  GBP  65.460  31.12.2019
Frequentis Canada Ltd. ...................................... Ottawa CAD  10.000  100,0 CAD  10.000  EUR  6.435,18  CAD  2.715.725  CAD  465.896  31.12.2019
TEAM Communication Technology 
Management GmbH .............................................. Wien EUR  250.000  51,0 EUR  127.500  EUR  220.050,28  EUR 2.202.809 EUR  1.237.017  31.12.2019
Frequentis USA Inc. ....................................... Columbia USD  2.001.000  100,0 USD  2.001.000  EUR  1.353.286,21  USD 6.522.710  USD  1.491.487  31.12.2019
Frequentis Deutschland GmbH  ..........................Langen EUR  26.000  100,0 EUR  26.000  EUR  721.512,41  EUR 3.187.236  EUR 298.286  31.12.2019
Frequentis Singapore Pte. Ltd. ........................Singapur SGD  25.000  100,0 SGD  25.000  EUR  14.534,88  SGD 653.835  SGD  99.259  31.12.2019
Frequentis Australasia Pty. Ltd. ........................... Banyo AUD  5.000  100,0 AUD  5.000  EUR  3.125,00  AUD 1.645.974  AUD 18.381  31.12.2019
CNS-Solutions & Support GmbH .......................... Wien EUR  35.000  100,0 EUR  35.000  EUR  235.000,00  EUR 1.394.240  EUR  233.646  31.12.2019
BlueCall Systems GmbH ....................................... Wien EUR  35.000  100,0 EUR  35.000  EUR  52.500,00  EUR  43.513  EUR -2.139  31.12.2019
Frequentis Romania SRL ...........................Cluj-Napoca RON  42.723  100,0 RON  42.723  EUR  10.000,00  RON  4.186.588  RON  825.563  31.12.2019
Secure Service Provision GmbH ........................Leipzig EUR  25.000  80,0 EUR  20.000  EUR  20.000,00  EUR  1.613.137  EUR  602.976  31.12.2019
PDTS GmbH .......................................................... Wien EUR  1.036.336  100,0 EUR  1.036.336  EUR  1.423.826,74  EUR  1.381.331  EUR 143.464  31.12.2019
Frequentis California Inc. ............................... Monterey USD  305.000  100,0 USD  305.000  EUR  224.760,50  USD 965.024  USD  463.314  31.12.2019
Frequentis Czech Republic s.r.o. ............................Prag CZK  200.000  100,0 CZK  200.000  EUR  7.782,10  CZK  1.123.413  CZK  -371.390  31.12.2019
Frequentis do Brasil Assessoria, 
Servicos e comercio de sistemas de 
informacao e comunicacao Ltda. .................. Sao Paulo BRL  500.000  99,0 BRL  495.000  EUR  95.064,84  BRL  1.916.424  BRL  484.937  31.12.2019
Frequentis (Shanghai) Co. Ltd. ...................... Shanghai CNY  1.895.249  100,0 CNY  1.895.249  EUR  200.000,00  CNY  6.320.218  CNY  2.476.117  31.12.2019
Frequentis Solutions s.r.o ..............................Bratislava EUR  5.000  100,0 EUR  5.000  EUR  5.000,00  EUR  305.648  EUR 114.470  31.12.2019
Systems Interface Ltd. ........................................Surrey GBP  10.000  51,0 GBP  5.100  EUR  1.202.213,10  GBP -133.763  GBP -241.926  31.12.2019
Frequentis Norway AS ............................................Oslo NOK  300.000  100,0 NOK  300.000  EUR  36.174,53  NOK  1.201.934  NOK  240.638  31.12.2019
Frequentis France SARL ..................................Toulouse EUR  30.000,00  100,0 EUR  30.000  EUR  30.000,00  EUR  118.925  EUR  15.616  31.12.2019
Frequentis Comsoft GmbH .............................Karlsruhe EUR  3.000.000  100,0 EUR  3.000.000  EUR  4.002.500,00  EUR  4.417.978  EUR  2.112.501  31.12.2019
Frequentis Middle East Ltd. ...........................Abu Dhabi AED  50.000  98,0 AED  49.000  EUR  184.561,40  AED 898.042  AED  90.084  31.12.2019
Frequentis DFS Aerosense GmbH ......................... Wien EUR  35.000  70,0 EUR  24.500  EUR  208.600,00  EUR  214.022  EUR -80.771  31.12.2019
       EUR 10.286.053,49     
2019: 2. Assoziierte Unternehmen
Group EAD Europe S.L. ......................................Madrid EUR  1.000.000  28,0 EUR  280.000  EUR  280.000,00  EUR  1.925.509  EUR  373.147  31.12.2018
Mission Embedded GmbH .................................... Wien EUR  35.000  20,0 EUR  7.000  EUR  7.000,00  EUR 830.809  EUR 187.979  31.12.2019
AIRNAV Technology Services Inc. ........................ Iloilo PHP  1.100.000  40,0 PHP  440.000  EUR  15.252,62  PHP  5.503.342  PHP 1.587.925  31.12.2018
AIRlabs GmbH (in Gründung) ................................Graz EUR 150.000 18,0 EUR 27.000 EUR 27.000,00 EUR 150.000 EUR 0 31.12.2019
       EUR  329.252,62      
       EUR 10.615.306,11      

Anhang: 2. Allgemeine Grundlagen: Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze: Der JA (Jahresabschluss) wurde nach den Vorschriften des Unternehmens-
gesetzbuches in der geltenden Fassung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 
2 UGB), aufgestellt. Die GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) wurde nach dem Gesamt-
kostenverfahren gegliedert. Der von der Frequentis AG aufgestellte Konzernabschluss 
nach IFRS wird am Firmensitz der Ges. (Gesellschaft) (Innovationsstraße 1, 1100 Wien) 
hinterlegt und beim Handelsgericht Wien unter der Nummer FN 72115b offengelegt. Die 
Frequentis Group Holding GmbH als Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für 
den größten Kreis der Unternehmen aufstellt, hinterlegt alle Abschlüsse am Firmensitz 
der Ges. (Dommayergasse 8/15, 1130 Wien) sowie beim Handelsgericht Wien unter der 
Nummer FN 477997m. Bei der Aufstellung des JA wurden die Grundsätze der Vollständig-
keit und der ordnungsmäßigen Bilanzierung eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der 
Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Bei Vermögensgegenständen und Schul-
den wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewendet. Die in Klammer angeführten 
Zahlen beziehen sich auf den JA des VJ (Vorjahres).Dem Vorsichtsgrundsatz wurde Rech-
nung getragen, indem insb. (insbesondere) nur die am Abschlussstichtag verwirklichten 
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die im 
GJ (Geschäftsjahr) oder in einem früheren GJ entstanden sind, wurden berücksichtigt. Die 
immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, die – soweit abnutzbar – um die planmäßigen 
Abschreibungen vermindert wurden. Die geringwertigen Vermögensgegenstände wurden 
im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die planmäßige Abschreibung wurde linear vorge-
nommen. Folgende Nutzungsdauern liegen dabei zugrunde: Bauten auf fremden Grund: 
bis zu 40 Jahren; Technische Anlagen und Maschinen: bis zu 10 Jahren; Andere Anlagen, 
Betriebs- und Geschäftsausstattung: bis zu 20 Jahren; Lizenzen und Rechte: bis zu 10 
Jahren. Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit Wert-
minderungen eingetreten sind, wurde der zum Abschlussstichtag beizulegende niedrigere 
Wert angesetzt. Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten 
bzw. den niedrigeren Börsenkursen bewertet. Soweit eine Zuschreibung auf einen hö-
heren Kurs bis zu den ursprünglichen Anschaffungskosten möglich war, wurde diese 
auch zum Bilanzstichtag durchgeführt.  Soweit Anlagegegenständen am Bilanzstichtag 
auf Dauer ein niedrigerer Wert beizulegen war, wurden außerplanmäßige Abschreibungen 
vorgenommen. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden nach dem gleitenden Durch-
schnittspreisverfahren bewertet. Die fertigen Erzeugnisse, die unfertigen Erzeugnisse und 
die noch nicht abrechenbaren Leistungen wurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese 
umfassen: Fertigungsmaterialeinzelkosten; Fertigungslöhne; Sonderkosten der Fertigung; 
Variable Materialgemeinkosten; Angemessene Teile der fixen Materialgemeinkosten; Va-
riable Fertigungsgemeinkosten; Angemessene Teile der fixen Fertigungsgemeinkosten;
Aufwendungen für Sozialeinrichtungen, für freiwillige Sozialleistungen, für betriebliche 
Altersversorgung, etc. Das Niederstwertprinzip wurde angemessen berücksichtigt. Vom 
Wahlrecht gem. (gemäß) § 206 Abs. 3 UGB wurde Gebrauch gemacht. Aufgrund des 
hohen Anteils von langfristigen Fertigungsaufträgen an der gesamten Betriebsleistung 
wird nur durch die Aktivierung von angemessenen Teilen der Verwaltungs- und Vertriebs-
gemeinkosten die Darstellung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage erreicht. Daher wurden bei Aufträgen, deren Ausführung sich über einen 
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten erstreckt, angemessene Teile der Verwaltungs- und 
Vertriebskosten angesetzt. Die Herstellungskosten wurden insoweit reduziert, als dies 
für eine verlustfreie Bewertung notwendig ist. Die Forderungen wurden mit dem Nenn-
wert angesetzt. Fremdwährungsforderungen wurden mit dem Entstehungskurs oder dem 
allenfalls niedrigeren Mittelkurs bewertet. Bei der Bewertung von Forderungen wurden 
erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt. Kassenbestand, 
Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag ausgewiesen. 
Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite weisen gem. § 198 Abs. 5 UGB Ausgaben 
vor dem Abschlussstichtag aus, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem 
Tag sind. Die Rückstellungen für Abfertigungen wurden nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen gem. der im Dez. 2020 veröffentlichten finalen Fassung der AFRAC
(Austrian Financial Reporting and Auditing Comittee) Stellungnahme „Personalrückstel-
lungen (UGB)“ ermittelt. In Übereinstimmung mit oben erwähnter Stellungnahme wurde 
die Rückstellung für Abfertigungen nach den Regeln des IAS 19 berechnet. Dabei kam ein 
Rechnungszinssatz von 1,0% p. a. (1,3%) und eine Steigerung der Gehälter von 3,0% p. a. 
(3,0%) zur Anwendung. Als Pensionsantrittsalter wurde das frühestmögliche Anfallsalter 
für die (vorzeitige) Alterspension gem. Pensionsreform 2004 zugrunde gelegt. Die Bildung 
beginnt jeweils mit dem erstmaligen Entstehen eines fiktiven Abfertigungsanspruches. Die
Rückstellungen für Pensionen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
gem. der im Dez. 2020 veröffentlichten finalen Fassung der AFRAC Stellungnahme „Per-
sonalrückstellungen (UGB)“ gebildet. In Übereinstimmung mit oben erwähnter Stellung-
nahme wurde die Rückstellung für Pensionen nach den Regeln des IAS 19 berechnet. 
Es wurden die „Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung“ AVÖ 2018-P in der 
Ausprägung für Angestellte verwendet. Das Pensionsantrittsalter wurde mit 60 bzw. 65 
Jahren angenommen und der Rechnungszinssatz beträgt 1,0% p.a. (1,3%). Dabei wurden 
die Pensionsanwartschaften nach dem laufenden Einmalprämienverfahren angesammelt. 
Die Verteilung des Unterschiedsbetrages aus der Erstanwendung der neuen Sterbetafeln 

über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren wurde nicht in Anspruch genommen. Die 
sonst. (sonstigen) Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren 
Risiken. In den übrigen Rückstellungen wurden, unter Beachtung des Vorsichtsprinzips, 
alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken sowie die der Höhe und dem 
Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach 
vernünftiger unternehmerischer Beurteilung erforderlich sind. Die sonst. Rückstellungen 
wurden entsprechend § 211 UGB ermittelt. Soweit erforderlich, werden sie im Abschnitt 
„Erläuterungen zur Bilanz“ dargestellt. Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag 
unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht ermittelt (§ 211 Abs. 1 UGB). Die 
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag, Fremdwährungsverbindlichkeiten mit 
dem Entstehungskurs bzw. mit dem höheren Mittelkurs angesetzt. Verbindlichkeiten ggü. 
(gegenüber) Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag einschließlich der angelasteten 
Zinsen angegeben. Soweit Zinstermine vom Bilanzstichtag abweichen, wurden voraus-
bezahlte Zinsen unter dem Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite ausgewiesen, 
noch nicht belastete Zinsen unter den sonst. Verbindlichkeiten.  Die Mitzugehörigkeit von 
Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzpositionen ist, soweit 
erforderlich, bei den jeweiligen Posten angegeben.
3. Auswirkungen von COVID-19: Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie löste eine globale 
Wirtschaftskrise aus. Frequentis kann sich nicht vollständig von den konjunkturellen Ent-
wicklungen abkoppeln, ist jedoch Lieferant von sicherheitskritischer Infrastruktur. Diese 
Infrastruktur muss auch in Krisenzeiten aufrechterhalten und gewartet werden.  Mit ein 
paar Ausnahmen konnte das Geschäft trotz der Restriktionen unverändert weitergeführt 
werden. Da die Mitarbeiter der Frequentis schon in der Vergangenheit zahlreiche Tätig-
keiten mobil ausgeführt hat, war der Umstieg auf ein komplett mobiles Arbeiten (z. B. 
von zu Hause) ohne größere Schwierigkeiten möglich (mit Ausnahme manueller Arbeiten 
vor Ort in den einzelnen Standorten oder vor Ort beim Kunden). Da Reisen außerhalb 
der Länder, in denen sich die Standorte der Frequentis-Gruppe befinden, nur sehr ein-
geschränkt möglich waren, wurden zahlreiche Abnahmen mit Kunden mit zusätzlicher 
technischer Unterstützung und organisatorischen Begleitmaßnahmen mittels Videokon-
ferenzen durchgeführt. 
Umsatzerlöse und Aufwendungen: Wenn es dem Projektteam nicht möglich war, die 
Arbeiten aufgrund von Lockdowns oder Reiserestriktionen abzuschließen, wurden mit 
einigen Kunden die Verschiebung von Abnahmeterminen vereinbart. In manchen Fällen 
wurden auch längere Zahlungsziele verhandelt. Trotz der Reiserestriktionen konnte ein 
guter Teil der Projektabnahmen virtuell durchgeführt werden. Dies führte im JA zu gerin-
geren Reisekosten. Bestimmte Tätigkeiten wie die Installation und Inbetriebnahme neuer 
Systeme waren und sind weiterhin nur in jenen Ländern möglich, wo Frequentis über 
eigene Standorte oder technisch versierte Partner verfügt oder in welche Mitarbeiter der 
Frequentis reisen konnten und durften, oder wo der Kunde selbst mit remoter Unterstüt-
zung die Arbeiten durchführen kann. Dies bedeutet, dass manche Systeme nicht oder 
noch nicht vollständig installiert und vom Kunden abgenommen werden konnten, was zu 
vorübergehenden Umsatzverschiebungen führte.
Forderungsabschreibung: Da die Kunden i.W. (im Wesentlichen) dem öffentlichen Sektor 
angehören, kam es durch die COVID-19 Pandemie zu keinen Forderungsausfällen.
Staatliche Unterstützungsmaßnahmen: Es wurde im laufenden GJ die Investitionsprämie 
iHv (in Höhe von) TEUR 12 in Anspruch genommen.
4. Erläuterungen zur Bilanz: Anlagevermögen: Die Entwicklung der einzelnen Posten des 
Anlagevermögens wird im beiliegenden Anlagenspiegel (Beilage 1 zum Anhang) dargestellt. 
Immaterielle Vermögensgegenstände: Die Zugänge betrugen TEUR 919 für zugekaufte 
Software und Lizenzen.
Sachanlagen: Die Zugänge bei den Sachanlagen betrugen TEUR 1.639. Test- und Demo-
systeme iHv TEUR 338 wurden im Jahr 2020 als Betriebs- und Geschäftsausstattung akti-
viert. Die angeschafften geringwertigen Vermögensgegenstände (bis zu EUR 800) wurden 
im Berichtsjahr zur Gänze abgeschrieben. 
Anlagen in Bau: Die Anlagen in Bau betreffen mit TEUR 120 Test- und Demosysteme, 
welche noch nicht vollständig fertiggestellt wurden.
Finanzanlagen: Die Erhöhung der Anteile an verbundenen Unternehmen ist auf die Akqui-
sition der ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH iHv TEUR 3.575 und Gesellschafter-
zuschüsse von TEUR 760 an die Bluecall Systems GmbH und TEUR 56 an die Frequentis 
DFS Aerosense GmbH zurückzuführen. Im Berichtsjahr kam es zu einer Abschreibung der 
Beteiligung an der Systems Interface Ltd. iHv TEUR 1.202. Die Ausleihungen an verbunde-
nen Unternehmen reduzierten sich im Berichtsjahr aufgrund der Teilrückzahlung des lang-
fristigen Darlehens der Frequentis Comsoft GmbH um TEUR 1.428. Der Zugang iHv TEUR 
829 resultiert aus dem langfristigen Darlehen der Systems Interface Ltd., welches im Be-
richtsjahr um TEUR 274 abgewertet wurde. Der angeschlossene Beteiligungsspiegel (Bei-
lage 2 zum Anhang) enthält weitere Angaben zu den einzelnen Beteiligungsunternehmen. 
Vorräte: Die Vorräte umfassen:
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ..............................................................6.367 6.609
Unfertige Erzeugnisse ..............................................................................411 804
Fertige Erzeugnisse  ..............................................................................1.441 1.709
Noch nicht abrechenbare Leistungen ..................................................25.029 26.338
Kundenaufträge ...................................................................................30.923 35.420
erhaltene Anzahlungen .........................................................................-5.894 -9.082
Geleistete Anzahlungen .........................................................................1.632 810
 34.880 36.272
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte nach dem gleitenden Durch-
schnittspreisverfahren. Bei den übrigen Vorräten dienten die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bzw. jene niedrigeren Werte, die aufgrund der retrograden Bewertung von den 
bereits vereinbarten Lieferpreisen ermittelt wurden, als Basis für die Bewertung.  Aufgrund 
der Inanspruchnahme des Wahlrechts gem. § 206 Abs. 3 UGB wurden bei Aufträgen, deren 
Ausführung sich über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten erstreckt, angemessene 
Teile der Verwaltungs- und Vertriebskosten iHv TEUR 3.539 (TEUR 4.171) berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Die Forderungen ggü. verbundenen 
Unternehmen betreffen mit TEUR 6.384 (TEUR 3.831) Lieferungen und Leistungen sowie 
mit TEUR 4.408 (TEUR 2.430) Darlehen sowie sonst. Finanzierungen. Der Posten sonst. 
Forderungen und Vermögensgegenstände beinhaltet mit TEUR 1.025 die Forschungsprä-
mie für 2020 sowie mit TEUR 1.756 die Forschungsprämie für 2019. Im Posten sonst. 
Forderungen und Vermögensgegenstände sind Erträge iHv TEUR 2.808 (TEUR 2.399) 
enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden.
Kassenbestand, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten: Von diesem Posten entfal-
len TEUR 9 (TEUR 7) auf Kassenbestände und der Rest auf Guthaben bei Kreditinstituten. 
Die Wertminderung der Einlagen bei der Commerzialbank Mattersburg iHv TEUR 30.780 
aufgrund der Insolvenz der Commerzialbank Mattersburg ist im Finanzergebnis erfasst. 
Zusätzlich wurden noch sonst. Forderungen in Zusammenhang mit offenen Zinsansprü-

che an die Commerzialbank Mattersburg iHv TEUR 146 abgewertet und im Finanzergebnis 
ausgewiesen.
Rechnungsabgrenzungsposten: Dieser Posten setzt sich vor allem aus vorab geleisteten 
Zahlungen für die Miete Jän. 2021 (TEUR 300) und aus sonst. Abgrenzungen (z.B. für 
Wartung, Mitglieds- und Versicherungsbeiträge 2021) zusammen.
Latente Steuern: Die aktive latente Steuerabgrenzung resultiert aus folgenden zeitlich 
begrenzten Bewertungs- und Bilanzierungsunterschieden zwischen den Buchwerten des 
UGB-Abschlusses und den entsprechenden steuerlichen Bemessungsgrundlagen:
in TEUR Aktivwert  Passivwert Aktivwert Passivwert
 2020 2020 2019 2019
Abfertigungsrückstellung ................................ 6.293  5.819 
Beteiligungsabschreibung und 
Veräußerung (steuerliche 1/7 Regelung) ............ 106  164 
Pensionsrückstellung ...................................... 1.426  1.283 
Prämienrückstellung .......................................... 310   
Nutzungsdauer Betriebs- und 
Geschäftsausstattung ......................................... 275  278 
Aktivposten Leasing .................................................  -72  -26
Zinsen verb. Unternehmen ................................... 95  95 
Langfristige Rückstellungen ................................. 83  157 
Steuerlicher Verlustvortrag ........................... 14.969  0 
Long Term Incentive Plan ...................................... 0  67 
Aktivierbare Verwaltungs- und 
Vertriebskosten ........................................................  -3.538  -4.171
Summe .......................................... 23.557 -3.610 7.863 -4.197
Saldierter Wert .............................................. 19.947  3.666 
25% latente Steuer ..............................4.987  917 
Eigenkapital: In der ordentlichen HV (Hauptversammlung) vom 8.4.19 wurde der Vor-
stand ermächtigt, mit Zustimmung des AR (Aufsichtsrats) das Grundkapital der Ges. bis 
zum 7.4.24 um bis zu MEUR 6 durch Ausgabe von bis zu 6 Mio. neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien, gegen Bareinlage oder Sacheinlage, einmalig oder in mehreren 
Tranchen zu erhöhen. Der Vorstand wurde zudem ermächtigt, hierbei mit Zustimmung des 
AR das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, sowie mit Zustim-
mung des AR die näheren Ausgabebedingungen (insb. Ausgabebetrag, Gegenstand der 
Sacheinlage, Inhalt der Aktienrechte, Ausschluss der Bezugsrechte etc.) festzulegen (ge-
nehmigtes Kapital). Vom genehmigten Kapital iHv MEUR 6 wurden im Jahr 2019 bereits 
MEUR 1,2 (damit 1,2 Mio. Aktien) im Rahmen des Börsengangs in Anspruch genommen. 
Die am 2.3.20 vom Vorstand mit Zustimmung des AR vom 27.3.20 beschlossene Bar-
kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der derzeitigen Aktionäre im Rahmen 
des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms wurde im Mai 2020 erfolgreich abgeschlossen. 
Die Frequentis AG erhöhte dadurch ihr Grundkapital von TEUR 13.200 um TEUR 80 auf 
TEUR 13.280 durch Ausgabe von 80.000 neuen Inhaberaktien gegen Bareinlage unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der derzeitigen Aktionäre. Der Bezugspreis je neuer Aktie für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde mit einem Abschlag von 20% auf den Schluss-
kurs der Frequentis-Aktie an der Wiener Börse am 4.5.20 (EUR 16,55 je Aktie), somit mit 
EUR 13,24 je Aktie, festgelegt. Es handelt sich um Aktien ohne Nennbetrag, daher wurde 
vom Gesamterlös iHv TEUR 1.324, der der Frequentis AG zufloss, der rechnerische Betrag
iHv TEUR 80 dem Grundkapital zugeordnet und der verbleibende Betrag iHv TEUR 1.244 
den Kapitalrücklagen. Der 20% Abschlag für die Mitarbeiter der Frequentis AG ergab einen 
Betrag von TEUR 208 und wurde im Personalaufwand ausgewiesen. Der 20% Abschlag 
für die Mitarbeiter der deutschen und österr. (österreichischen) Niederlassungen ergab 
einen Betrag von TEUR 57 und wurde an die entsprechenden Niederlassungen weiterver-
rechnet. Die Kosten der Kapitalerhöhung von insg. (insgesamt) TEUR 108 wurden direkt 
in den Aufwand gebucht. Folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Anzahl der Aktien dar: 
 2020  2019
Stand 01.01. ................................................................................13.200.000 12.000.000
Neu ausgegebene Aktien aufgrund Kapitalerhöhung ...........................80.000 1.200.000
Stand 31.12. ................................................................................13.280.000 13.200.000
Die im Mai 2020 neu ausgegebenen 80.000 Stück Aktien sind dem Streubesitz zuzurech-
nen. Dadurch ergab sich eine entsprechende geringfügige Reduktion der anteilsmäßigen 
Höhe bei den anderen Aktionären im Vergleich zur Situation nach dem Börsengang im Mai 
2019. Johannes Bardach hält weiterhin rund 68% (rund 8% direkt und rund 60% indirekt 
über die Frequentis Group Holding GmbH), die B&C Holding Österreich GmbH mehr als 
10%, rund 22% entfallen auf den Streubesitz. 
Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen: Für die Berechnung der Abfertigungs-
rückstellung wurde ein Rechnungszinssatz von 1,0% p.a. (1,3%) und eine Steigerung der 
Gehälter von 3,0% p. a. (3,0%) bei einem frühest möglichen Pensionsantritt nach der 
Pensionsreform 2004 ASVG angenommen. Für die Berechnung der Pensionsrückstellung 
wurde ebenfalls ein Rechnungszinssatz von 1,0% p.a. (1,3%) verwendet.
in TEUR 2020 2019
Pensionsrückstellung ............................................................................3.260 3.035
Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung....................................2.696 2.574
 564 461
Sonstige Rückstellungen: Die sonst. Rückstellungen umfassen mit TEUR 4.559 (TEUR 
5.574) Personalrückstellungen (hauptsächlich variable Gehälter, noch nicht konsumierte 
Urlaubstage, Prämien), mit TEUR 148 (TEUR 93) Rückstellungen für offene Fremdleis-

tungen, mit TEUR 472 (TEUR 130) Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten, mit 
TEUR 1.641 (TEUR 0) Rückstellungen für Prozesskosten, mit TEUR 8.255 (TEUR 12.686) 
Rückstellungen für Projekte (Gewährleistung und Restkosten sowie drohende Verluste) 
und mit TEUR 129 (TEUR 303) eine Rückstellung für derivative Finanzinstrumente. Im GJ 
wurde eine Änderung des Ausweises im Zusammenhang mit Rückstellungen für Projekte 
(Restkosten) vorgenommen. Es wurden TEUR 5.255 von den sonst. Rückstellungen in die 
Verbindlichkeiten umgebucht.
Verbindlichkeiten: Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten haben iHv TEUR 500 eine 
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren, ansonsten gibt es keine Verbindlichkeiten mit einer 
Fristigkeit von mehr als 5 Jahren. Für die aushaftenden Verbindlichkeiten wurden keine 
dinglichen (hypothekarischen) Besicherungen abgegeben. Die Verbindlichkeiten ggü. ver-
bundenen Unternehmen betreffen wie im VJ zur Gänze die laufende Verrechnung. In den 
sonst. Verbindlichkeiten sind Aufwendungen iHv TEUR 664 (TEUR 708) enthalten, die erst 
nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden. Die langfristigen sonst. Verbind-
lichkeiten iHv TEUR 1.238 betreffen die erwartete Earn-Out-Zahlung im Zusammenhang 
mit dem Erwerb der ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH.
Rechnungsabgrenzungsposten: I.W. beinhaltet dieser Posten die Abgrenzung von im 
Voraus erhaltene Zahlungen aus Wartungsverträgen. 
Verpflichtungen aus der Nutzung von Sachanlagen: Der Gesamtbetrag der sonst. finanzi-
ellen Verpflichtungen gem. § 238 Abs. 1 Z 14 UGB aus der Nutzung von in der Bilanz nicht
ausgewiesenen Sachanlagen beträgt im folgenden GJ 2021 TEUR 4.567 (TEUR 4.427) und 
in den folgenden fünf Jahren TEUR 20.741 (TEUR 19.842).
Sonstige finanzielle Verpflichtungen: Im Zusammenhang mit der Auftragserteilung für 
ein größeres Kundenprojekt an die Frequentis Deutschland GmbH hat die Frequentis AG 
eine Patronatserklärung für diese Tochterges. ausgestellt. Die quantitativ nicht determi-
nierte Patronatserklärung ist auf Vertragserfüllung gerichtet, wobei der überwiegende 
Teil der Leistungen für die betroffenen Projekte durch die Frequentis AG selbst erbracht 
wird und per 31.12.20 auch bereits zum größten Teil erbracht wurde. Im Zusammen-
hang mit der Auftragserteilung für größere Kundenprojekte der Frequentis Comsoft GmbH 
sowie der Frequentis Australasia Ltd. und der Systems Interface Ltd. hat die Frequentis 
AG quantitativ nicht determinierte Patronatserklärungen, welche auf Vertragserfüllung ge-
richtet sind, ausgestellt. Für die Systems Interface Ltd., Frequentis Australasia Ltd. und 
für die Frequentis UK Ltd. wurde eine Bestätigung bezüglich der weiteren finanziellen
Unterstützung abgegeben. Die Frequentis AG hat für verbundene Unternehmen Bank-
garantien (größtenteils als Bidbonds, Performancebonds und Gewährleistungsbonds für 
Kundenprojekte) per 31.12.20 iHv TEUR 15.047 (TEUR 15.013) abgegeben. Sie betreffen 
überwiegend Frequentis Deutschland GmbH, Frequentis Australasia Pty. Ltd., Frequentis 
Comsoft GmbH, Systems Interface Ltd. sowie die Frequentis DFS Aerosense GmbH.
5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse: Aufgliederung der 
Betriebsleistung nach Tätigkeitsbereichen:

Air Traffic Public Safety & Nicht
in TEUR Management Transport aufteilbar Gesamt
2020: Umsatzerlöse ..........................143.253 81.238 2.906 227.398
Bestandsveränderung ..........................-1.900 -3.148 0 -5.049
Sonstige betriebliche Erträge ................1.421 753 621 2.795
Betriebsleistung....................... 142.774 78.843 3.527 225.144
2019: Umsatzerlöse ..........................150.954 67.217 2.894 221.066
Bestandsveränderung .............................-326 3.725 0 3.399
Sonstige betriebliche Erträge ................1.941 2.774 486     5.201
Betriebsleistung....................... 152.570 73.716 3.380 229.666
Aufgliederung der Umsatzerlöse nach geografisch bestimmten Märkten:
in TEUR 2020 2019
Inland ..................................................................................................12.835 7.298
EU (inkl. Großbritannien) ..................................................................121.290 101.378
Drittländer  ..........................................................................................93.273   112.390
 227.398 221.066
Sonstige betriebliche Erträge in TEUR 2020 2019
Abgang von Sachanlagen .............................................................................6 8
Auflösung von Rückstellungen .................................................................729 3.485
Übrige betriebliche Erträge ....................................................................2.061 1.708
 2.796 5.201
In den übrigen betrieblichen Erträgen sind Erlöse aus der Forschungsprämie iHv TEUR 
1.759 (TEUR 1.175) enthalten. 
Personalaufwand: Im Personalaufwand sind Aufwendungen für Abfertigungen iHv TEUR 
1.321 (TEUR 1.735) und Zahlungen an die Mitarbeitervorsorgekasse iHv TEUR 798 (TEUR 
776) enthalten. Aus der Reduzierung des Zinssatzes (von 1,3% auf 1,0%) bei der Be-
rechnung der Abfertigungsrückstellung resultieren Aufwendungen iHv TEUR 443 (TEUR 
975). Weiters sind im Personalaufwand TEUR 150 (TEUR 150) Zahlungen für die Pen-
sionsversicherung, TEUR 89 (TEUR 89) Zahlungen an Bezugsberechtigte und TEUR 225 
(TEUR 389) an Aufwendungen aus der Dotation der Pensionsrückstellung enthalten. Die 
Veränderung des Deckungskapitals der für die Deckung der Pensionsverpflichtungen ab-
geschlossenen Lebensversicherungen beträgt TEUR 211 (TEUR 229) und wird mit den 
Pensionsaufwendungen saldiert im Personalaufwand ausgewiesen. Aus der Reduzierung 
des Zinssatzes (von 1,3% auf 1,0%) bei der Berechnung der Pensionsrückstellung resul-
tieren Aufwendungen iHv TEUR 138 (TEUR 276).
Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sach-
anlagen: Die Aufteilung der planmäßigen Abschreibungen auf die einzelnen Posten des 
Anlagevermögens wird im beiliegenden Anlagenspiegel (Beilage 1) dargestellt. Auf die So-
fortabschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen/Wirtschaftsgütern gem. § 
13 EStG 1988 entfallen TEUR 196 (TEUR 201).
Sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR 2020 2019
Steuern ....................................................................................................154 178
Übrige .................................................................................................29.527 34.766
 29.681 34.944
Die übrigen betrieblichen Aufwendungen betreffen in TEUR  2020 2019
Beratungsaufwand ................................................................................7.736 5.135
Raummiete ............................................................................................4.281 4.143
Reisekosten ..........................................................................................2.746 8.184
Versicherungen .....................................................................................1.926 2.421
Honorare an freie Mitarbeiter / Leihpersonal .........................................1.716 1.926
Instandhaltung ......................................................................................1.349 1.283
Dotierung Projektrückstellung ...............................................................1.162 2.547
Werbeaufwand ......................................................................................1.047 1.390
Ausgangsfrachten ....................................................................................682 614
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Strom, Gas, Wasser, Abwasser ................................................................657 724
Lizenzaufwand (bis 1 Jahr) ......................................................................656 760
Gebühren und Beiträge ............................................................................538 573
Bankspesen ..............................................................................................534 567
Reinigung .................................................................................................508 731
Telefon- und Internetgebühren .................................................................497 567
Leasinggebühren  ....................................................................................387 314
Büroaufwand ............................................................................................198 240
Bewirtungsaufwand .................................................................................189 581
Personalbeschaffungskosten ...................................................................132 232
Dotierung Rückstellung derivative Finanzinstrumente ..................................0 138
Wertberichtigung Forderungen ....................................................................0 116
Schadensfälle ...............................................................................................0 41
Diverse ..................................................................................................2.586 1.539  
 29.527 34.766
Bei einigen Aufwandskategorien wie z.B. Reisekosten, Bewirtungs- und Werbeaufwand ist 
es aufgrund von COVID-19 zu einer unüblichen Reduktion gekommen. 
Betriebsergebnis: Das Betriebsergebnis wird mit TEUR 13.764 (TEUR 3.863) ausgewiesen.
Erträge aus Beteiligungen: Im Berichtsjahr wurden Gewinnausschüttungen aus einem 
Beteiligungsunternehmen iHv TEUR 144 (TEUR 105) vereinnahmt. Zusätzlich kam es 
noch zu Ausschüttungen iHv TEUR 3.455 (TEUR 3.901) von neun (sieben) verbundenen 
Unternehmen.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens so-
wie Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: Im Berichtsjahr wurden Zinsen aufgrund der 
Ausleihung an ein verbundenes Unternehmen iHv TEUR 100 (TEUR 167) ausgewiesen.
Aufwendungen aus Finanzanlagen: Gem. der Mitteilung der österr. Finanzmarktauf-
sichtsbehörde vom 14.7.20 wurde der Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG 
(Commerzialbank Mattersburg) per Bescheid die Fortführung des Geschäftsbetriebes mit 
sofortiger Wirkung untersagt und ein Wirtschaftsprüfer als Regierungskommissär be-
stellt. Damit ist der Bank auch die Auszahlung von Einlagen untersagt. Frequentis hatte zu 
diesem Zeitpunkt Einlagen bei der Commerzialbank Mattersburg iHv MEUR 30,9 und hat 
diese ggü. der Commerzialbank Mattersburg am 16.7.20 in gesamter Höhe fällig gestellt. 
Diese Fälligstellung wurde auch an den von der FMA eingesetzten Regierungskommissär 
gerichtet. Eine – erwartungsgem. – abschlägige Antwort auf die Fälligstellung hat Frequen-
tis am 17.7.20 erhalten. Von der Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., der Sicherungs-
einrichtung für österr. Kreditinstitute gem. dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschä-
digungsgesetz, hat Frequentis am 24.7.20 TEUR 100 erhalten. Am 27.7.20 hat die österr. 
Finanzmarktaufsichtsbehörde beim Landesgericht Eisenstadt den Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Commerzialbank Mattersburg gestellt und am 
28.7.20 wurde die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Commerzial-
bank Mattersburg bekannt gemacht. Der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde eingesetzte 
Regierungskommissär hat in einem Zwischenbericht vom 24.7.20 festgestellt, dass die 
Commerzialbank Mattersburg zum Zeitpunkt der Untersagung des Geschäftsbetriebes 
durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde gem. Erstellung eines Zwischenstatus rechnerisch 
überschuldet war. Die Forderung der Frequentis wurde in voller Höhe am 29.7.20 im Insol-
venzverfahren angemeldet. Frequentis hat ein Anwaltsteam engagiert, welches sämtliche 
rechtlichen Möglichkeiten prüft, um die Interessen von Frequentis bestmöglich zu wahren. 
Diese Prüfung umfasst die mögliche Geltendmachung und Verfolgung potenzieller Ansprü-
che gegen involvierte Rechtsträger, Organisationen und Personen. In diesem Zusammen-
hang wurden bereits Klagen eingebracht. Diese Verfahren sowie die Verfolgung weiterer 
möglicher Ansprüche können aus heutiger Sicht einen längeren Zeitraum in Anspruch 
nehmen. Als Folge der Insolvenz wurde eine Wertminderung des täglich fälligen Bankgut-
habens sowie der Termingelder der Frequentis bei der Commerzialbank Mattersburg von 
TEUR 30.926 durchgeführt und im Finanzergebnis erfasst. Diese vollständige Wertminde-
rung berücksichtigt den Umstand, dass auf Basis der Informationen zum Insolvenzver-
fahren und unter Beachtung von im Rang vor Frequentis stehenden Ansprüchen (insb. jene 
der Einlagensicherung) zum Bilanzstichtag nicht von einer wirtschaftlichen relevanten Quo-
te ausgegangen werden kann. Die von Frequentis eingebrachten Klagen befinden sich in
einem frühen Stadium und führen derzeit noch zu keinem bilanzierungsfähigen Anspruch. 
Die übrigen Aufwendungen aus Finanzanlagen iHv TEUR 1.476 betreffen die Abwertung der 
Beteiligung sowie der Ausleihung an die Systems Interface Ltd.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Diese Aufwendungen beinhalten mit TEUR 63 
(TEUR 96) den Aufwand für Bankzinsen und mit TEUR 237 (TEUR 226) Bankbereitstel-
lungsgebühren.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Im laufenden GJ kam es zu einem Ertrag für 
die österr. Körperschaftsteuer iHv TEUR 601 aufgrund der Geltendmachung eines Verlust-
rücktrages (COVID-19 Rücklage). Ausländische Quellensteuern iHv TEUR 75 (TEUR 142) 
wurden aufwandswirksam erfasst. Die Ges. ist für die Zeiträume bis einschließlich 2016 
vom Finanzamt geprüft. 
Derivative Finanzinstrumente: Fremdwährungsrisiken wird mit dem Einsatz von deri-
vativen Finanzinstrumenten begegnet, sofern nicht eine natürliche Absicherung (Natural 
Hedge) vorgenommen werden kann (z. B. mittels Zulieferaufträgen in derselben Fremd-
währung). Die größten Fremdwährungspositionen entstehen durch Exportumsätze in
AUD, CHF, GBP, NOK, SGD und USD. Frequentis AG hat die Zielsetzung, das jeweilige 
Fremdwährungsrisiko aus Kundenaufträgen zum Zeitpunkt des Auftragseinganges über 
die gesamte Projektlaufzeit durch Devisentermingeschäfte rollierend abzusichern und 
mittels laufendem Währungsmanagement zu überwachen und zu steuern. Das Siche-
rungsgeschäft (Forwards) wird für ein Jahr abgeschlossen und jährlich in der Höhe der 
noch zu erwarteten Cash-Flows verlängert (historische Prolongation). Die Bilanzierung 
der Sicherungsbeziehung erfolgt gem. der AFRAC Stellungnahme „Die unternehmens-
rechtliche Bilanzierung von Derivaten und Sicherungsinstrumenten“ aus Sept. 2017. Für 
abgesicherte Bilanzpositionen und zukünftigen vertraglich vereinbarten Zahlungsströmen 
wurde eine Bewertungseinheit von Grundgeschäft und Sicherungsinstrument gebildet. Bei 
Abschluss des Sicherungsgeschäftes wird ein prospektiver Effektivitätstest durchgeführt. 
Zu jedem Bilanzstichtag wird ein retrospektiver Effektivitätstest durchgeführt. Bei nicht 
effektiven Sicherungsbeziehungen werden betreffende Bewertungseinheiten aufgelöst und 
Derivat und Grundgeschäft getrennt voneinander bewertet. Die nachfolgenden Tabellen 
zeigt den Bestand und den beizulegenden Zeitwert (Marktwert) der derivativen Finanz-
instrumente zum Stichtag:
Typ  Kauf- Kauf- Verkaufs- Verkaufs- Marktwert zum
2020: währung betrag währung betrag Stichtagskurs
DT .......................EUR 6.114.279,67 GBP -5.376.765,00 168.043,64
DT .......................EUR 270.895,28 SGD -433.297,00 5.541,00
DT .......................EUR 18.395.659,65 USD -21.438.696,00 1.048.746,03
     1.222.330,68
DT .......................EUR 3.899.600,98 AUD -6.355.110,00 -74.826,78
DT .......................EUR 577.215,94 CHF -627.376,00 -4.981,54
DT .......................EUR 9.481.706,58 GBP -8.733.483,00 -176.768,59
DT .......................EUR 323.624,60 NOK -3.500.000,00 -7.632,86
DT .......................EUR -267.979,66 SGD 426.838,00 -6.580,92
DT .......................EUR 1.361.386,44 USD -.1.837.896,00 -125.077,53
     -395.868,22
Summe DT  ........... 40.156.389,47   826.462,46
2019: DT .............EUR -269.672,73 SGD 426.838,00 7.879,77
DT .......................EUR 2.993.216,80 USD -3.353.214,00 57.935,78
     65.815,55
DT .......................EUR 2.900.873,64 AUD -4.749.086,00 -27.127,45
DT .......................EUR 34.894,81 CAD -53.574,00 -1.038,81
DT .......................EUR 1.293.976,23 CHF -1.412.922,00 -11.309,32

DT .......................EUR 18.208.167,41 GBP -16.264.329,00 -676.372,64
DT .......................EUR 3.552.454,78 PLN -16.058.471,00 -141.615,56
DT .......................EUR 2.036.756,56 SGD -3.208.786,00 -49.764,74
DT .......................EUR 16.024.317,07 USD -19.713.128,00 -1.159.940,75
     -2.067.169,26
Summe DT  ........... 46.774.984,56    -2.001.353,71
Für die Bewertung der Devisenterminkontrakte wurden die jeweiligen Stichtagskurse 
herangezogen. Zum 31.12.20 bestehende negative Marktwerte iHv TEUR -267 (TEUR 
-1.764) und positive Marktwerte iHv TEUR 12 (TEUR 66) wurden aufgrund bestehender 
Zuordnung zu Grundgeschäften und gegebener Effektivität der Sicherungsbeziehungen 
bilanziell nicht berücksichtigt. Im Bilanzposten Drohverlustrückstellung wurden verblei-
bende negative Marktwerte iHv TEUR 129 (TEUR 303) berücksichtigt. Die Veränderung 
der Rückstellung iHv TEUR 174 (TEUR 138) wird in den sonst. betrieblichen Erträgen 
(übrigen betrieblichen Aufwänden) ausgewiesen.
6.Organisation:  FREQUENTIS AG Austria
CNS-Solutions & Support GmbH  ..<- 100% 100% ->  FREQUENTIS Australasia Pty Ltd
Austria   Australia
PDTS GmbH Austria .......................<- 100% 100% -> FREQUENTIS USA Inc. USA
   ->100%
   FREQUENTIS USA Defence Inc.
TEAM Communication Technology .. <- 51% 51% -> ATRiCS Advanced Traffic
Management GmbH Austria   Solutions GmbH Germany
-> 51% 
TEAM Technology Management 
GmbH Deutschland Germany
FREQUENTIS Deutschland GmbH ..<- 100% 100% -> FREQUENTIS California Inc.
Germany   USA
-> 51%
ELARA Leitstellentechnik GmbH  100% -> FREQUENTIS Canada Ltd.
Germany   Canada
SECURE SERVICE  ....................<- 80% 100% -> FREQUENTIS Singapore
PROVISION GmbH Germany   PTE LTD Singapore
FREQUENTIS France SARL ........ <- 100% 100% -> FREQUENTIS Czech Republic 
France   s.r.o. Czech Republic
FREQUENTIS Norway AS ........... <- 100% 100% -> FREQUENTIS Romania srl
Norway   Romania
FREQUENTIS UK Ltd. ............... <- 100% 100% -> FREQUENTIS Slovakia, s.r.o.
UK   Slovakia
Systems Interface Ltd. ...............<- 51% 100% -> FREQUENTIS Solutions s.r.o.
UK   Slovakia
Frequentis DFS Aerosense ..........<- 70% 100% -> FREQUENTIS (Shanghai) Co.,
GmbH Austria   Ltd. China
Frequentis Middle East Ltd. .........<- 98% 100% -> Frequentis Comsoft GmbH
United Arab Emirates   Germany
2%<-
Bluecall Systems GmbH ........... <- 100% 40% -> AIRNAV Technology
Austria   Services Inc. Philippines
-> 100% skyzr GmbH Austria
-> 15% Nemergent Solutions, 
Sociedad Limitada Spain
->1%
Frequentis do Brasil assesoria, ....<- 99% 28% -> GroupEAD Europe S.L.
servicos e comércio de sistemas   Spain
de informacao e communicacao 
Ltda. Brazil
AIRlabs Austria GmbH ...............<- 18% 20% -> Mission Embedded GmbH
Austria   Austria
7. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: Die Frequentis AG hat am 23.2.21 eine Verein-
barung zur Übernahme des ATM-Sprachkommunikations- und Arrival-Management-Pro-
duktgeschäftes des US-Unternehmens L3Harris Technologies für einen Kaufpreis von 
USD 20,1 Mio. (ca. MEUR 16,58), vorbehaltlich üblicher Anpassungen auf Basis der Net-
toverschuldung und des Working Capital zum Closing, unterzeichnet. Das Closing wird im 
Verlauf des Jahres 2021 erwartet. Die Transaktion – welche unter dem Vorbehalt der kar-
tell- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen steht – umfasst den Erwerb der Produkt-
linie ATM-Sprachkommunikationssysteme von L3Harris, USA; der Geschäftseinheit Harris 
ATC Solutions von Harris Canada Systems Inc., Gatineau, Kanada; 100% der Anteile an 
der Harris C4i pty. Ltd., Melbourne, Australien, und 100% der Anteile an der Harris Ortho-
gon GmbH, Bremen, Deutschland. In Ergänzung zu diesen Akquisitionen haben L3Harris 
und Frequentis Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Als Technologiepartner von 
L3Harris wird Frequentis Sprachkommunikationssysteme für Großprojekte der L3Harris 
im Lösungs- und Servicegeschäft liefern.
8. Angaben über Organe und Arbeitnehmer: Der Vorstand setzte sich im Berichtsjahr 
wie folgt zusammen: Norbert Haslacher, Vorstandsvorsitzender; Sylvia Bardach; Hermann 
Mattanovich
Bezüge der Mitglieder des Vorstands: Die Gesamtvergütungen (exkl. Lohnnebenkosten)
der Vorstände betrugen im Berichtsjahr TEUR 1.271 (TEUR 2.074). Diese Vergütungen 
beinhalten feste Vergütungen (Jahresgrundgehalt, Prämien Pensionsrückdeckungsver-
sicherung und Sachbezüge) sowie variable Vergütungen (inkl. LTIP).
Optionen für Mitglieder des Vorstands: Im Berichtsjahr wurde ein Long Term Incentive 
Programm (LTIP 2020) mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Norbert Haslacher abge-
schlossen. Der Leistungszeitraum umfasst drei Jahre (1.1.20 bis 31.12.22) und der An-
spruch beträgt max. 17.000 Aktien (brutto – vor Abzug von Steuern und Gebühren), wobei
seine Abgeltung durch Übertragung der entsprechenden Aktienzahl des Nettobetrages in 
das Wertpapierdepot des Vorstands erfolgt. Abhängig von der Zustimmung des AR ist der 
Anspruchstag der 30.4.23. Der Anspruch auf die max. Anzahl von 17.000 Aktien entsteht
bei einem Zielerreichungsgrad von 100%. Geringere Zielerreichungsgrade führen zu einer 
aliquoten Kürzung des Anspruchs. Ein Zielerreichungsgrad von weniger als 50% führt zu 
keiner Zuteilung von Aktien. Ab dem Tag der Auszahlung kann ein Drittel der unter dem 
LTIP 2020 erworbenen Aktien veräußert werden. In jedem Fall darf aber nur eine solche 
Anzahl der im Rahmen dieses LTIP erworbenen Aktien veräußert werden, dass zu jeder 
Zeit ein Mindestbestand von 7.000 unter einem Long Term Incentive Plan erworbenen 
Aktien der Ges. gehalten wird. Die Rechte aus diesem LTIP sind nicht übertragbar. Die 
Ermittlung des insg. erwarteten Aufwands aus der LTIP-Verpflichtung errechnet sich nach
dem Zeitwert der Aktien zum 15.5.20 (Kurswert der Aktie zum Zeitpunkt der Vereinbarung) 
iHv EUR 17,946 multipliziert mit der Anzahl der ausgelobten Aktien und dem erwarteten 
Zielerreichungsgrad. Im Berichtsjahr wird für den LTIP 2019 und den LTIP 2020 eine 
Optionsrücklage iHv TEUR 232 ausgewiesen.
Kredite an Mitglieder des Vorstands: Im Berichtsjahr gab es weder Kredite, Vorschüsse 
noch Haftungen im Zusammenhang mit einem Mitglied des Vorstands.
Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen: Die Aufwendungen für Abfertigungen 
und Pensionen, unter Berücksichtigung der Veränderung der Rückstellungen sowie der 
Erträge des Deckungskapitals der für die Deckung der Pensionsverpflichtungen abge-
schlossenen Lebensversicherungen, verteilen sich wie folgt (Angaben in TEUR):
in TEUR Abfertigungen Abfertigungen Pensionen Pensionen
 2020 2019 2020 2019
Vorstand ................................................ 47 43 252 399
Leitende Angestellte ............................... 86 66 0 0
Andere Arbeitnehmer ........................ 1.986 2.402 0 0
 2.119 2.511 252 399

Bei den Aufwendungen für Pensionen sind auch Aufwendungen für ein ehemaliges Vor-
standsmitglied enthalten.
Aufsichtsrat: Der AR setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen: DI (Dipl. Ing.) Jo-
hannes Bardach, Vorsitzender; DDr. Karl Michael Millauer, Stellvertreter des Vorsitzenden; 
DI Dr. Boris Nemsic, Mitglied; Mag. Reinhold Daxecker, Mitglied; Mag. Petra Preining,
Mitglied; DI Gabriele Schedl, Mitglied gem. § 110 ArbVG; DI Siegfried Meisel, Mitglied 
gem. § 110 ArbVG; Ing. Reinhard Steidl, Mitglied gem. § 110 ArbVG.Die Aufsichtsratver-
gütungen betrugen im Berichtsjahr TEUR 145 (TEUR 103). Im Berichtsjahr gab es weder 
Kredite, Vorschüsse noch Haftungen im Zusammenhang mit einem Mitglied des AR.
Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer: Die Anzahl der im GJ 2020 durchschnittlich 
beschäftigten Dienstnehmer der Frequentis AG im Sinne der Bestimmungen des § 239 
Abs. 1 Z 1 UGB betrug 984 (994) Angestellte.
9. Sonstige Angaben: Abschlussprüfer: Die Angabe der Aufwendungen für den Ab-
schlussprüfer unterbleibt, da von der Erleichterungsbestimmung gem. § 238 Abs. 1 Z 18 
UGB Gebrauch gemacht wird.
Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen: Im Berichtsjahr hat die Ges. 
keine wes. (wesentlichen) und marktunüblichen Geschäfte mit nahestehenden Unterneh-
men und Personen abgeschlossen.
Ergebnisverwendungsvorschlag: Der im JA der Frequentis AG zum 31.12.20 ausgewie-
sene Jahresfehlbetrag beträgt EUR 10.541.558,00; der Bilanzgewinn beläuft sich auf EUR 
34.807.678,37. Es besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe der aktiven latenten Steuern 
(TEUR 4.987). Der Vorstand der Frequentis AG schlägt der HV am 20. Mai 2021 die Aus-
schüttung einer Dividende von EUR 0,15 je Aktie vor. Der verbleibende Restbetrag soll auf 
neue Rechnung vorgetragen werden.
Wien, am 15. März 2021: Norbert Haslacher e.h., Vorstandsvorsitzender; Sylvia Bardach 
e.h., Mitglied des Vorstands; Hermann Mattanovich e.h., Mitglied des Vorstands
Bestätigungsvermerk: Bericht zum Jahresabschluss: Prüfungsurteil: Wir haben den JA 
der Frequentis AG, Wien, bestehend aus der Bilanz zum 31.12.20, der GuV für das an die-
sem Stichtag endende GJ und dem Anhang, geprüft. Nach unserer Beurteilung entspricht 
der beigefügte JA den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.12.20 sowie der Ertragslage der Ges. für 
das an diesem Stichtag endende GJ in Übereinstimmung mit den österr. unternehmens-
rechtlichen Vorschriften.
Grundlage für das Prüfungsurteil: Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 (im Folgenden EU-VO) und mit den österr. 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze er-
fordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verant-
wortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwort-
lichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des JA“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ges. unabhängig in Übereinstimmung mit 
den österr. unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben 
unsere sonst. beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise bis zum Datum 
des Bestätigungsvermerks ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte: Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgem. Ermessen am bedeutsamsten
für unsere Prüfung des JA des Geschäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung des JA als Ganzes und bei der Bildung unseres Prü-
fungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu die-
sen Sachverhalten ab. Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte dar: Bilanzierung des Projektgeschäftes
Bilanzierung des Projektgeschäfts: Sachverhalt und Verweis auf weitergehende Infor-
mationen: Der weitaus überwiegende Anteil der ausgewiesenen Umsatzerlöse stammt 
aus dem Projektgeschäft, welches i.W. Liefer- und Wartungsprojekte umfasst. Es handelt 
sich dabei um eine große Anzahl von Projekten, die sich in Projektvolumen, technischer 
Komplexität und Laufzeit unterscheiden, wobei einige Projekte eine Laufzeit von mehreren
Jahren aufweisen. Bei Wartungsprojekten erfolgt die Umsatzrealisierung in der Regel zeit-
raumbezogen. Die Erfassung der Umsatzerlöse aus Lieferprojekten erfolgt mit der Erbrin-
gung der vertraglich vereinbarten Leistung bzw. Abnahme durch den Kunden. Projekte, 
die noch nicht abgeschlossen sind, werden unter den noch nicht abrechenbaren Leis-
tungen in Höhe ihrer bis zum Bilanzstichtag angefallenen Herstellungskosten ausgewie-
sen. Insoweit bei den noch nicht abgeschlossenen Projekten voraussichtlich ein Verlust 
entsteht, kommt es zu einer Verminderung des Bilanzansatzes der noch nicht abrechen-
baren Leistungen. Falls der Buchwert der noch nicht abrechenbaren Leistungen durch 
diese Wertberichtigung gänzlich reduziert wird, erfolgt darüber hinaus der Ansatz einer 
Rückstellung für drohende Verluste. Dies gilt in gleicherweise auch für verlustbringen-
de Wartungsprojekte. Bei einigen laufenden oder abgeschlossenen Projekten kann es zu 
unterschiedlichen Auffassungen mit Kunden über Art und Umfang der Leistungen bzw. die 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen kommen, woraus sich Auswirkungen auf die
Projektkosten und Projektergebnisse ergeben. Die Bewertung der noch nicht abrechenba-
ren Leistungen und der projektbezogenen Rückstellungen erfordern daher in erheblichem 
Umfang Annahmen und zukunftsbezogene Schätzungen. Zusätzliche Anforderungen bei 
der Schätzung können sich durch die COVID-19 bedingten Einschränkungen, insb. Reise-
beschränkungen, für die Projektabnahmen und folglich Projektkosten ergeben. Aufgrund 
des wes. Umfangs des Projektgeschäftes ergibt sich daraus das Risiko einer unrichtigen 
Bewertung der noch nicht abrechenbaren Leistungen und projektbezogenen Rückstellun-
gen sowie der damit unmittelbar zusammenhängenden Positionen der GuV. Die Angaben 
der Ges. zur Bilanzierung des Projektgeschäfts sind im Anhang unter den  Gliederungs-, 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen, Auswirkungen COVID-19, den Erläuterungen 
zur Bilanz (Vorräte bzw. Sonst. Rückstellungen) sowie in den Erläuterungen zur GuV (Um-
satzerlöse) enthalten.
Prüferisches Vorgehen: Im Zuge unserer Prüfung haben wir ein Verständnis über die 
für die Projektbilanzierung relevanten Prozesse und internen Kontrollen erlangt und die 
Wirksamkeit ausgewählter interner Kontrollen überprüft. Dies betraf vor allem die Frei-
gabe der Projektkalkulation beim Abschluss neuer Verträge, die Erfassung und Zuord-
nung von Fremdleistungen als Projektkosten sowie die Überwachung und Überprüfung 
laufender Projekte und Kalkulationen bis zum Projektabschluss. Auf Basis der Ergebnisse 
dieser Überprüfung haben wir auf Stichprobenbasis einzelne Projekte einer tiefergehen-
den Prüfung unterzogen und für diese Projekte insb. die im Rahmen der Bewertung vor-
genommenen Ermessensentscheidungen beurteilt. Die Auswahl der Stichprobe erfolgte 
nach risikoorientierten Kriterien wie Projektgröße, Projektmarge, Projektart oder Lauf-
zeit. Sofern sich bei mehrjährigen Projekten wes. Anpassungen der Einschätzungen im 
Vergleich zum VJ ergeben haben, wurde dieser Umstand ebenfalls bei der Auswahl der 
Stichprobe berücksichtigt. Die Prüfungshandlungen umfassten vor allem die Durchsicht 
der zugrundliegenden Verträge und Vereinbarungen, die Befragung von kaufmännischen 
und operativen Projektverantwortlichen zur Plausibilität der getroffenen Schätzungen, 
Annahmen und Auswirkungen von COVID-19. Darüber hinaus haben wir eine Analyse 
aktueller Projektinformationen sowie die Abstimmung der Annahmen und in die Schät-
zung eingeflossenen Werte mit Vertragsdokumenten und anderen relevanten Unterlagen
vorgenommen. Hinsichtlich der bei den noch nicht abgeschlossenen Projekten erfassten 
Herstellungskosten haben wir die Kostenstruktur (erfasste Projektstunden und deren Be-
wertung, zugekaufte Fremdleistungen) analysiert und Auffälligkeiten hinterfragt. Im Hin-
blick auf die Umsatzrealisierung haben wir für die im GJ vorgenommenen Projektabrech-
nungen stichprobenartig überprüft, ob entsprechende Abnahmeprotokolle der jeweiligen 
Auftraggeber vorhanden sind.
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den 
Jahresabschluss: Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
JA und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österr. unternehmensrechtlichen 

Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Ges. vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines JA zu ermöglichen, der 
frei von wes. falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 
ist. Bei der Aufstellung des JA sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Ges. zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte 
im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig 
– anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigten, ent-
weder die Ges. zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben 
keine realistische Alternative dazu. Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der Ges.
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses: 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der JA als Ganzes frei 
von wes. falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit der EU-VO und den österr. Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wes. 
falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wes. angesehen, 
wenn von ihnen einzeln oder insg. vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die 
auf der Grundlage dieses JA getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern 
beeinflussen. Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit
den österr. Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA 
erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus gilt: Wir identifizieren und
beurteilen die Risiken wes. falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, füh-
ren sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 
resultierende wes. falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus 
Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für 
die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Ges. abzuge-
ben. Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende 
Angaben. Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die ge-
setzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wes. Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Ges. zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wes. Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im JA aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Ges. von 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. Wir beurteilen die Gesamt-
darstellung, den Aufbau und den Inhalt des JA einschließlich der Angaben sowie ob der JA 
die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass 
ein möglichst getreues Bild erreicht wird. Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss 
unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Ab-
schlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschluss-
prüfung erkennen, aus. Wir geben dem Prüfungsausschuss auch eine Erklärung ab, dass 
wir die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten
haben, und tauschen uns mit ihm über alle Beziehungen und sonst. Sachverhalte aus, 
von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Un-
abhängigkeit und – sofern einschlägig – damit zusammenhängende Schutzmaßnahmen 
auswirken. Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Prüfungs-
ausschuss ausgetauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die 
Prüfung des JA des GJ waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte 
sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei denn, 
Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachver-
halts aus oder wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in 
unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet 
wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 
Interesse übersteigen würden.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen: Bericht zum Lagebericht: 
Der Lagebericht ist aufgrund der österr. unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu 
prüfen, ob er mit dem JA in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen An-
forderungen aufgestellt wurde. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts in Übereinstimmung mit den österr. unternehmensrechtlichen 
Vorschriften. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen 
zur Prüfung des Lageberichts durchgeführt.
Urteil: Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen An-
forderungen aufgestellt worden, enthält die nach § 243a UGB zutreffenden Angaben und 
steht in Einklang mit dem JA.
Erklärung: Angesichts der bei der Prüfung des JA gewonnenen Erkenntnisse und des ge-
wonnenen Verständnisses über die Ges. und ihr Umfeld wurden wes. fehlerhafte Angaben 
im Lagebericht nicht festgestellt.
Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO: Wir wurden von der HV am 14.5.20 
als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 20.9.20 vom AR beauftragt. Wir sind un-
unterbrochen seit dem GJ 2018 Abschlussprüfer. Wir erklären, dass das Prüfungsurteil 
im Abschnitt „Bericht zum JA“ mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss 
nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht. Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nicht-
prüfungsleistungen (Artikel 5 Abs. 1 der EU-VO) erbracht haben und dass wir bei der 
Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhängigkeit von der geprüften Ges. ge-
wahrt haben. Wir haben keine Leistungen, die nicht im JA oder im Lagebericht angegeben 
wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die geprüfte Ges. und für die von dieser 
beherrschten Unternehmen erbracht.
Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer: Der für die Abschlussprüfung auftragsver-
antwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Gerhard Posautz.
Wien, am 16. März 2021, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.; Mag. Gerhard 
Posautz, Wirtschaftsprüfer; Mag. Gerhard Fremgen, Wirtschaftsprüfer
Erklärung aller gesetzlichen Vertreter: Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im 
Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte JA des Mutter-
unternehmens ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens vermittelt, dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftser-
gebnis und die Lage des Unternehmens so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsteht, und dass der Lagebericht die wes. Risiken 
und Ungewissheiten beschreibt, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. 
Wien, am 15. März 2021, Norbert Haslacher e.h., Vorstandsvorsitzender; Sylvia Bardach 
e.h., Mitglied des Vorstands; Hermann Mattanovich e.h., Mitglied des Vorstands

Kärnten
Jahresabschlüsse

FN 514621x apfelbaum Physiotherapie GmbH,
Durchlaßstraße 42, 9020 Klagenfurt am Wörther-
see; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021;
LG Klagenfurt, 01.05.2021

FN 135627b Armin Gritschacher GmbH, Dullhöhe
66, 9871 Seeboden; JAb zum 31.12.2020 einge-
reicht am 23.4.2021; LG Klagenfurt, 01.05.2021

FN 115939z Camping - Bad Ossiacher-See, Gesell-
schaft m.b.H., Seeuferstraße 109, 9520 Annenheim;
JAb zum 31.10.2020 eingereicht am 29.4.2021; LG
Klagenfurt, 01.05.2021

FN 483590m CIC Carinthian International Center
Service GmbH, Hauptplatz 7, 9500 Villach; JAb
zum 31.12.2020 eingereicht am 27.4.2021; LG Kla-
genfurt, 01.05.2021

FN 485014g Erian, Gröss & Partner Sachverständi-
gen GmbH, Dr.-Alfred-Leopoldgasse 5, 9020 Kla-
genfurt am Wörthersee; JAb zum 31.12.2020 einge-
reicht am 27.4.2021; LG Klagenfurt, 01.05.2021

FN 425136a GD Blue House GmbH, St. Veiter Ring
21A, 9020 Klagenfurt am Wörthersee; JAb zum
30.6.2020 eingereicht am 26.4.2021; LG Klagen-
furt, 01.05.2021

FN 544980t GTL Transport GmbH, Bertha von Sutt-
ner Straße 25/2, 9500 Villach; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 28.4.2021; LG Klagenfurt,
01.05.2021

FN 525402a Huber PMC Investments GmbH, Peter-
Graf-Gasse 5, 9061 Klagenfurt-Wölfnitz; JAb zum
30.9.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG Klagen-
furt, 01.05.2021

FN 131321w ING. FRED WEICHERT GMBH, Frei-
hausgasse 13/3, 9500 Villach; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 28.4.2021; LG Klagenfurt,
01.05.2021

FN 542943x keep IT simple solutions GmbH,
Funderstraße 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee;
JAb zum 31.12.2020 eingereicht am 28.4.2021; LG
Klagenfurt, 01.05.2021

FN 499252w Saag - Ja Boot GmbH, St. Egydeners-
traße 79a, 9220 Velden am Wörther See; JAb zum

31.12.2019 eingereicht am 28.4.2021; LG Klagen-
furt, 01.05.2021

Tirol
Jahresabschlüsse

FN 409761s 37Grad GmbH, Reitgraben 1a, 6111 Vol-
ders; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
28.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 516221z Alps Living GmbH, Eduard-Bodem-
Gasse 5, 6020 Innsbruck; JAb zum 31.12.2020 ein-
gereicht am 29.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 512845i ALPSIDE GmbH, Oberdorf 79, 6252
Breitenbach am Inn; JAb zum 30.4.2020 einge-
reicht am 28.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 489599z Altenburger Group GmbH, Arzenweg 5,
6250 Kundl; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
29.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 524935p BLAUCOM GmbH, Mauern 18b, 6150
Steinach am Brenner; JAb zum 30.9.2020 einge-
reicht am 28.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 537226p DOBETO GmbH, Griesackerweg 8, 6423
Mötz; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
29.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 406293s Glänzer GmbH, Am Wasserwaal 98,
6410 Telfs; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
28.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 515673v Harisch F & B GmbH, Florianigasse 15,
6370 Kitzbühel; JAb zum 30.4.2020 eingereicht am
29.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 127127b Huter Invest GmbH, Maria-Theresien-
Straße 34, 6020 Innsbruck; JAb zum 30.4.2020 ein-
gereicht am 29.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 505289y Johann Reiter GmbH, Winkl Schattseite
6a, 6380 St. Johann in Tirol; JAb zum 30.4.2020
eingereicht am 29.4.2021; LG Innsbruck,
01.05.2021

FN 499860p Lux Development GmbH, Gewerbepark
3, 6068 Mils; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
28.4.2021; LG Innsbruck, 01.05.2021

FN 517955z Malerwinkel Gastronomie GmbH, Pfarr-
gasse 92-93, 6240 Rattenberg; JAb zum 30.4.2020
eingereicht am 28.4.2021; LG Innsbruck,
01.05.2021

FN 505836b Montana Bau GmbH, Salzburgerstraße
22b, 6380 St. Johann in Tirol; JAb zum 31.12.2020
eingereicht am 29.4.2021; LG Innsbruck,
01.05.2021

Vorarlberg
Jahresabschlüsse

FN 504298s BS Immo GmbH, In den Islen 11, 6844
Altach; JAb zum 31.12.2020 eingereicht am
28.4.2021; LG Feldkirch, 01.05.2021

FN 483622i Schweighofer Textilservice GmbH, Im
Kunert Industriepark, Halle 6 Schweizer Straße
96, 6830 Rankweil; JAb zum 31.12.2020 einge-
reicht am 29.4.2021; LG Feldkirch, 01.05.2021

Firmenbuch
Löschungen

Wien
FN 403129m A.D.K. GmbH, Schönbrunner Schloß-

straße 23/1, 1120 Wien; FIRMA gelöscht; Firma
gelöscht gemäß § 40 FBG infolge Vermögenslosig-
keit.; HG Wien, 29.05.2021

FN 456418d Alfa Frucht GmbH in Liquidation,
Heizwerkstraße 2, 1230 Wien; FIRMA gelöscht;
Firma gelöscht gemäß § 40 FBG infolge Vermö-
genslosigkeit.; HG Wien, 29.05.2021

FN 153188b Concorde International GmbH in Liqu.,
Stallburggasse 4/3/5b, 1010 Wien; FIRMA ge-
löscht; Löschung infolge beendeter Liquidation.;
HG Wien, 29.05.2021

FN 280625i CORNER EUROPE LTD, 39a Leicester
Road, Gr.Fl Dept R/O, Manchester, Salford M7 4
AS; FIRMA gelöscht; Amtswegige Löschung der
Zweigniederlassung gemäß § 10 Abs 2 FBG man-
gels Tätigkeit im Inland; HG Wien, 29.05.2021

FN 231133b I.D.S. Bau GmbH., Triester Straße 3/11,
1100 Wien; FIRMA gelöscht; Umwandlungsvertrag
vom 26.05.2021; GV vom 26.05.2021; Umwandlung
gemäß §§ 2 ff UmwG durch Übertragung des Un-
ternehmens auf den Gesellschafter Jozef Wojtyc-

zek, geb. 17.04.1971 Die Gesellschaft ist aufgelöst
und gelöscht. Fortführung als nicht protokolliertes
Einzelunternehmen; Den Gläubigerinnen/Gläubi-
gern der umgewandelten Kapitalgesellschaft ist
bei Gefährdung ihrer Forderungen vom/von der
Nachfolgerechtsträger/in, wenn sie sich binnen 6
Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem
Zwecke melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie
nicht Befriedigung verlangen können.; HG Wien,
29.05.2021

FN 532345k Kralj GmbH, Grabnergasse 12/1, 1060
Wien; FIRMA gelöscht; Firma gelöscht gemäß § 40
FBG infolge Vermögenslosigkeit.; HG Wien,
29.05.2021

FN 284800z yapon Limited, 69 Great Hampton
Street, B18 6EW Birmingham; FIRMA gelöscht;
Amtswegige Löschung der Zweigniederlassung ge-
mäß § 10 Abs 2 FBG; HG Wien, 29.05.2021

Niederösterreich
Löschungen

FN 120791i AGROMATIC Mess- und Regelanlagen
GmbH. in Liqu., Peter Paulstraße 15/1/12, 2201
Gerasdorf bei Wien; FIRMA gelöscht; Löschung
infolge beendeter Liquidation.; LG Korneuburg,
29.05.2021

FN 082029g IAM Immobilien GmbH in Liqu., Schul-
gasse 44, 3051 St. Christophen; FIRMA gelöscht;
Löschung infolge beendeter Liquidation.; LG St.
Pölten, 29.05.2021

FN 218394v Kobernaußerwald Energie GmbH, Ener-
giewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn; FIRMA ge-
löscht; Verschmelzungsvertrag vom 03.05.2021;
Diese Gesellschaft wurde als übertragende Gesell-
schaft mit der Windkraft Simonsfeld AG (FN
330533 d) als übernehmender Gesellschaft ver-
schmolzen. Sitz der übernehmenden Gesellschaft
in Ernstbrunn; Den Gläubigerinnen/Gläubigern
der beteiligten Gesellschaften ist bei Gefährdung
ihrer Forderungen vom/von der Nachfolgerechts-
träger/in, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach
dieser Bekanntmachung zu diesem Zwecke mel-
den, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befrie-
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in TEUR Erläuterungen 2020 2019
Umsatzerlöse  ...................................................................(3) (4)  299.374 303.631
Veränderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen .................................................. (3)  -272 9
Aktivierte Eigenleistungen .................................................(3) (5) 216 372
Sonstige Erträge ...............................................................(3) (6) 8.559 6.243
Gesamterträge (Betriebsleistung)  .................................  307.877 310.255
Materialaufwand und Aufwendungen 
für bezogene Leistungen ........................................................ (7) -75.012 -81.597
Personalaufwand ................................................................... (8) -157.932 -154.810
Sonstige Aufwendungen ........................................................ (9) -33.016 -43.669
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung
und Wertminderung (EBITDA) .......................................  41.917 30.179
Abschreibungen von immateriellen 
Vermögenswerten und Sachanlagen .................................... (10) -14.037 -12.962
Wertminderung Geschäfts- oder Firmenwerte ..................... (18) -1.072 0
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) ....................... (3) 26.808 17.217
Finanzerträge ....................................................................... (11) 94 440
Finanzierungsaufwendungen ................................................ (12) -615 -819
Wertminderung Finanzvermögenswerte ............................... (13) -30.923 -2
Erträge aus assoziierten Unternehmen ................................. (19) 214 148
Ergebnis vor Steuern .................................................  -4.422 16.984
Ertragsteuern ....................................................................... (14) 1.033 -4.462
Konzernergebnis ......................................................  -3.389 12.522
Zuordnung des Ergebnisses:
davon entfällt auf Anteilseigner der Gesellschaft .........................  -4.036 11.818
davon entfällt auf nicht beherrschende Anteile ..................... (30) 647 704
  -3.389 12.522
Unverwässertes Ergebnis je Aktie ........................................ (15) -0,30 0,93
Verwässertes Ergebnis je Aktie ............................................ (15) -0,30 0,93

Konzerngeldflussrechnung
in TEUR Erläut-
 erungen 2020 2019
Ergebnis vor Steuern ..................................................................  -4.422 16.984
Zinsergebnis  ..............................................................................  521 378
Währungsdifferenzen ..................................................................  -222 -33
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von 
Vermögenswerten des Investitionsbereichs ................................  34 18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte sowie Wertminderung 
Geschäfts- oder Firmenwerte  .......................................(16) (17) 15.109 12.962
Erträge aus assoziierten Unternehmen ................................. (19) -214 -148
Veränderung der Rückstellungen ..................................(31) (34) 483 4.001
Wertminderung Termingelder
 Commerzialbank Mattersburg ............................................. (13) 17.995 0
Wertminderung täglich fälliges Bankguthaben 
Commerzialbank Mattersburg .............................................. (13) 12.718 0
Wertminderung Zinsforderungen 
Commerzialbank Mattersburg .............................................. (13) 205 0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ...............  170 65
Nettogeldfluss aus dem Ergebnis ..................................  42.377 34.227
Veränderung der Vorräte ...................................................... (22) 1.177 -690
Veränderung der Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen  ................................................ (23) 879 -14.154
Veränderung der Vertragsvermögenswerte .......................... (24) 279 2.496
Veränderung der Vertragskosten ......................................... (25) -479 -852
Veränderung der Sonstigen Forderungen ............................ (26) -2.448 2.463
Veränderungen der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen  ................................................  -1.258 -2.048
Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten ......................... (32) 13.781 59
Veränderung der Sonstigen Verbindlichkeiten ..................... (33) -2.725 1.895
Veränderung des Nettoumlaufvermögens .........................  9.206 -10.831
Gezahlte Zinsen ...........................................................................  -618 -799
Erhaltene Zinsen .........................................................................  87 235
erhaltene Dividenden ...................................................................  144 104
Zahlungen bzw. Rückzahlungen für Ertragsteuern ............... (14) 3.556 -5.208
Nettogeldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit  ..................  54.752 17.728
Einzahlungen aus dem Verkauf von:
- immateriellen Vermögenswerten  .............................................  7 0
- Sachanlagen .............................................................................  64 289
- Wertpapieren und Beteiligungen ...............................................  6 0
Auszahlungen für den Erwerb von: 
- immateriellen Vermögenswerten  .............................................  -1.564 -1.560
- Sachanlagen .............................................................................  -2.970 -2.981
- Wertpapieren, Beteiligungen und Termingelder ........................  0 -294
- assoziierten Unternehmen ........................................................  -707 -27
Auszahlungen für den Erwerb eines Tochter-
unternehmens, abzüglich erworbener liquider Mittel ..................  -1.849 0
Nettogeldfluss aus der Investitionstätigkeit ......................  -7.013 -4.573
Gezahlte Dividenden an Eigentümer ..................................... (27) -1.992 -1.320
Gezahlte Dividenden an nicht 
beherrschende Anteilseigner ................................................ (30) -427 -540
Einzahlungen aufgrund Kapitalerhöhung 
(Börsengang 2019) .............................................................. (27) 1.324 21.600
Auszahlungen für Transaktionskosten Kapitalerhöhung ....... (27) -109 -892
Einzahlungen von Gesellschaftern nicht 
beherrschender Anteile  ..............................................................  122 79
Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Finanzkrediten und sonstigen Finanzierungen .............................  455 82
Auszahlungen für die Tilgung von 
Finanzkrediten und sonstigen Finanzierungen .............................  -1.821 -3.744
Auszahlungen für die Tilgung von 
Leasingverbindlichkeiten ...................................................... (37) -7.633 -7.238
Nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit ...................  -10.081 8.027
Veränderung der liquiden Mittel:  ................................................   
Nettogeldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit .............................  54.752 17.728
Nettogeldfluss aus der Investitionstätigkeit .................................  -7.013 -4.573
Nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit .............................  -10.081 8.027
Nettoveränderung der liquiden Mittel .............................  37.658 21.182
Anfangsbestand der liquiden Mittel .............................................  66.882 45.543
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel ...................  37.658 21.182
Währungsdifferenzen ..................................................................  -556 163
Wertberichtigung täglich fälliges 
Bankguthaben Commerzialbank Mattersburg ..............................  -12.718 0
Sonstige Wertberichtigungen ......................................................  -1 -6
Endbestand der liquiden Mittel  ....................................  91.265 66.882 
Hinsichtlich näherer Erläuterungen zur Konzernkapitalflussrechnung siehe Kapitel 35.

Konzernbilanz
in TEUR Erläut-
 erungen 31.12.20 31.12.19
AKTIVA: Langfristige Vermögenswerte:
Sachanlagen ......................................................................... (16) 46.605 48.244
Immaterielle Vermögenswerte ............................................. (17) 9.020 7.572
Geschäfts- oder Firmenwerte  .............................................. (18) 2.886 2.228
Anteile an assoziierten Unternehmen ................................... (19) 1.509 733
Beteiligungen ....................................................................... (20) 863 874
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte .......................  228 189
Termingelder ........................................................................ (21) 0 9.997
Latente Steueransprüche ..................................................... (14) 1.092 1.705
  62.203 71.542
Kurzfristige Vermögenswerte: Vorräte ................................ (22) 12.628 13.805
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ..................... (23) 59.318 58.550
Vertragsvermögenswerte aus Verträgen mit Kunden ........... (24) 38.420 38.354
Vertragskosten ..................................................................... (25) 3.029 2.549
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ................ (26) 2.750 704
Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Vermögenswerte ....... (26) 7.524 7.325
Forderungen aus Ertragsteuern ...................................................  481 4.432
Termingelder  ....................................................................... (21) 0 7.998
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente .................... (21) 91.265 66.882
  215.415 200.599
Summe Aktiva .........................................................  277.618 272.141
PASSIVA: Eigenkapital: Grundkapital .................................. (27) 13.280 13.200
Kapitalrücklagen  .................................................................. (28) 21.138 19.976
Gewinnrücklagen  .........................................................(28) (29) 75.863 81.691
Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung ............................  -1.053 -249
Auf Gesellschafter der Muttergesellschaft 
entfallendes Eigenkapital ...........................................  109.228 114.618
Nicht beherrschende Anteile ................................................ (30) 3.751 1.568
Summe Eigenkapital .................................................  112.979 116.186
Langfristige Verbindlichkeiten
Bank- und sonstige Finanzverbindlichkeiten  ..............................  4.907 5.500
Rückstellungen  ................................................................... (31) 17.212 16.066
Leasingverbindlichkeiten ...................................................... (37) 31.811 32.788
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten ................ (33) 1.722 663
Latente Steuerschulden ........................................................ (14) 1.831 3.840
  57.483 58.857
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Bank- und sonstige Finanzverbindlichkeiten  ..............................  1.315 1.609
Vertragsverbindlichkeiten aus Verträgen mit Kunden  .......... (32) 62.849 48.682
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....................  11.923 13.650
Leasingverbindlichkeiten ...................................................... (37) 7.292 7.289
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten ................ (33)  1.600 3.340
Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten ....... (33) 6.617 7.838
Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten ............................................  1.981 1.151
Rückstellungen .................................................................... (34) 13.579 13.539
  107.156 97.098
Summe Passiva .......................................................  277.618 272.141

Konzerngesamtergebnisrechnung
in TEUR Erläuterungen 2020 2019
Konzernergebnis .........................................................................  -3.389 12.522
Posten, die zukünftig in die Gewinn- und 
Verlustrechnung gegliedert werden: Unter-
schiedsbetrag aus der Währungsumrechnung ..................... (28) -784 302
Realisiertes Ergebnis aus der 
Währungsumrechnung ........................................................ (28) 0 -17
Bewertung von Cash Flow Hedges ................................(28) (36) 736 -860
Ertragsteuern betreffend Cash Flow Hedges ........................ (28) -184 215
Posten, die nicht in die Gewinn- und 
Verlustrechnung gegliedert werden 
Neubewertung der Nettoschuld (Vermögenswert)
 aus Leistungen an Arbeitnehmer nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses .............................(28) (31)  -703 -1.480
Nach der Equity Methode bilanzierte 
Beteiligungen – Anteil am sonstigen Ergebnis ..................... (28) -1 -2
Ertragsteuern im Zusammenhang mit 
Neubewertungen leistungsorientierter 
Pläne im sonstigen Ergebnis  ............................................... (28) 176 370
Sonstiges Ergebnis nach Steuern ..................................  - 760 -1.472
Gesamtergebnis.......................................................  -4.149 11.050
Zuordnung des Gesamtergebnisses:
davon entfällt auf Anteilseigner der Gesellschaft .........................  -4.813 10.362
davon entfällt auf nicht beherrschende Anteile ............................  664 688
  -4.149 11.050

Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals   Rücklage Options- Cash Flow Gewinn-  Auf Gesellschafter  
in TEUR   IAS 19 rücklage Hedge rücklagen  der Mutter- Nicht 
  Kapital- (abzüglich (abzüglich Rücklage und ein-  gesellschaft beherr- Summe
 Grund- rück- Ertrag- Ertrag- (abzüglich behaltene Währungs- entfallendes schende Eigen-
 kapital lagen steuern) steuern) Ertragsteuern) Gewinne umrechnung Eigenkapital Anteile kapital
2020: Erläuterungen ......................................................(27) (28) (31) (29) (36) (28)   (30) 
Stand 01.01.2020 ..................................................... 13.200 19.976 -5.608 63 -675 87.911 -249 114.618 1.568 116.186
Änderungen aus Akquisitionen .............................................         1.824 1.824
Kapitalerhöhung ............................................................... 80 1.244      1.324  1.324
Kosten der Kapitalerhöhung .................................................  -109      -109  - 109
darauf entfallende Ertragsteuern ..........................................  27      27  27
Einzahlungen von Gesellschaftern 
nicht beherrschender Anteile ...............................................         122  122
Konzernergebnis ..................................................................      -4.036  -4.036 647 -3.389
Sonstiges Ergebnis  .............................................................   -525  552  -804 - 777 17 - 760
Gesamtergebnis  ..................................................................   -525  552 -4.036 -804 -4.813 664 -4.149
Dividenden ...........................................................................      -1.992  -1.992 -427 -2.419
Übrige Veränderungen  ........................................................    169  4  173  173
Stand 31.12.2020 ....................................... 13.280 21.138 -6.133  232 - 123 81.887 -1.053 109.228 3.751 112.979
2019: Erläuterungen ......................................................(27) (28) (31) (29) (36) (28)   (30) 
Stand 31.12.2018 ..................................................... 12.000 245 -4.512  -30 77.124 -534 84.293 1.340 85.633
Änderungen von 
Rechnungslegungsmethoden (IFRS 16) ..............................      290   290   290
Stand 01.01.2019 ..................................................... 12.000 245 -4.512  -30 77.414 -534 84.583 1.340 85.923
Kapitalerhöhung .......................................................... 1.200 20.400      21.600  21.600
Kosten der Kapitalerhöhung .................................................  -892      -892  - 892
darauf entfallende Ertragsteuern ..........................................  223      223   223
Einzahlungen von Gesellschaftern 
nicht beherrschender Anteile ...............................................         79 79
Konzernergebnis ..................................................................      11.817  11.817 705 12.522
Sonstiges Ergebnis  .............................................................   -1.096  -645 0 285 -1.456 -17 -1.473
Gesamtergebnis  ..................................................................   -1.096  -645 11.817 285 10.362 688 11.050
Dividenden ...........................................................................      -1.320  -1.320 -539 -1.859
Übrige Veränderungen  ........................................................    63    63  63
Stand 31.12.2019 ..................................................... 13.200 19.976 -5.608 63 - 675 87.911 - 249 114.618 1.568 116.186

Anhang zum Konzernabschluss: 1. Allgemeine Angaben: Berichterstattung: Der Kon-
zernabschluss der Frequentis AG wurde nach den Regelungen der International Financial 
Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU (Europäischen Union) anzuwenden sind, 
für das GJ (Geschäftsjahr) 2020 erstellt. Ebenso wurden sämtliche für 2020 verpflichtend
anzuwendenden Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) beachtet. Der vorgelegte Konzernabschluss inkl. (inklusive) Konzern-
lagebericht erfüllt die Voraussetzungen des § 245a UGB über Konzernabschlüsse nach 
internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen.
Informationen zum Unternehmen: Gegenstand des Konzernabschlusses sind die Frequen-
tis AG mit Sitz in Österreich, 1100 Wien, Innovationsstraße 1, und deren Tochterunterneh-
men (nachfolgend als Frequentis-Gruppe oder Konzern bezeichnet). Die Frequentis Group 
Holding GmbH als Mutterunternehmen (rund 60% der Aktien der Frequentis AG) wird alle 
notwendigen Abschlüsse am Firmensitz der Ges. (Gesellschaft) (1130 Wien, Dommayer-
gasse 8/15) sowie beim Handelsgericht Wien unter der Nummer FN 477997 m hinter-
legen. Die Frequentis AG wurde 1947 gegründet und ist seit 30.8.1948 im Firmenbuch 
beim Handelsgericht Wien unter der Nummer FN 72115 b eingetragen. Der Gegenstand 
des Unternehmens ist gem. (gemäß) § 2 der Satzung die Entwicklung, die Herstellung, 
der Vertrieb und die Wartung von Systemen zur Steuerung, zur Informationsverarbeitung 
und –übertragung sowie zur Kommunikation, insb. (insbesondere) im Bereich der Flug-
sicherung, im Bereich des Straßen-, Schienen- und Wasserverkehrs sowie im Bereich öf-
fentlicher Sicherheitsorganisationen. Der Konzernabschlussstichtag ist der 31.12.20. Das 
GJ des Konzerns umfasst den Zeitraum 1.1. bis 31.12.20. Der Vorstand setzte sich im 
Berichtsjahr wie folgt zusammen: Norbert Haslacher, Vorstandsvorsitzender; Sylvia Bar-
dach; Hermann Mattanovich. Der AR (Aufsichtsrat) setzte sich wie folgt zusammen: DI 
(Dipl.-Ing.) Johannes Bardach, Vorsitzender; DDr. Karl Michael Millauer, Stellvertreter des 
Vorsitzenden; Mag. Reinhold Daxecker, Mitglied; DI Dr. Boris Nemsic, Mitglied; Mag. Petra 
Preining, Mitglied; DI Siegfried Meisel, Mitglied gem. § 110 ArbVG; DI Gabriele Schedl, 
Mitglied gem. § 110 ArbVG; Ing. Reinhard Steidl, Mitglied gem. § 110 ArbVG. Die Freigabe 
des Konzernabschlusses erfolgt durch den Vorstand mit Unterschriftsdatum, vorbehaltlich 
der Genehmigung des Abschlusses durch den AR in der Aufsichtsratssitzung am 31.3.21.
Konsolidierungskreis: Im Konzernabschluss der Frequentis AG sind – neben der Mutter-
ges. – 6 inländische (2019: 5) sowie 23 ausländische (2019: 21) Tochterunternehmen 
einbezogen, bei denen Frequentis AG die Beherrschung ausübt. Der Konzern beherrscht 
ein Unternehmen, wenn er schwankenden Renditen aus seinem Engagement bei dem 
Unternehmen ausgesetzt ist bzw. Anrechte auf diese besitzt und die Fähigkeit hat, diese 
Renditen mittels seiner Verfügungsgewalt über das Unternehmen zu beeinflussen. Die Ab-
schlüsse von Tochterunternehmen sind im Konzernabschluss ab dem Zeitpunkt enthalten, 
an dem die Beherrschung beginnt, und bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Beherrschung 
endet. Drei ausländische und zwei inländische Unternehmen werden nach der Equity Me-
thode in den Konzernabschluss einbezogen. Der Bilanzstichtag ist bei allen einbezogenen 
Unternehmen der 31. Dez.
a) Vollkonsolidierung – verbundene Unternehmen in Österreich: BlueCall Systems 
GmbH, Wien (100%); CNS-Solutions & Support GmbH, Wien (100%); Frequentis DFS 
Aerosense GmbH, Wien (70%); PDTS GmbH, Wien (100%); skyzr GmbH, Wien (100%); 
TEAM Communication Technology Management GmbH, Wien (51%).
b) Vollkonsolidierung – verbundene Unternehmen in Europa: ATRiCS Advanced Traf-
fic Solutions GmbH, Freiburg (51%); ELARA Leitstellentechnik GmbH, Aachen (51%);
Frequentis Comsoft GmbH, Karlsruhe (100%); Frequentis Czech Republic s.r.o., Prag 
(100%); Frequentis Deutschland GmbH, Langen (100%); Frequentis France SARL, Tou-
louse (100%); Frequentis Norway AS, Oslo (100%); Frequentis Romania S.R.L., Cluj-Na-
poca (100%); Frequentis Slovakia s.r.o., Bratislava (100%)*; Frequentis Solutions s.r.o., 
Bratislava (100%)*; Frequentis UK Ltd., Twickenham (100%); Secure Service Provision 
GmbH, Leipzig (80%); Systems Interface Ltd., Bordon (51%) ; TEAM Technology Ma-
nagement GmbH, Gräfelfing (51% bzw. durchgerechnet 26%).
c) Vollkonsolidierung – verbundene Unternehmen in Amerikas: Frequentis California 
Inc., Columbia (100%); Frequentis Canada Ltd., Ottawa (100%); Frequentis Defense Inc., 
Columbia (100%); Frequentis do Brasil Assessoria, Serviços e Comércio de Sistemas de In-
formação e Comunicação Ltda., Sao Paulo (100%); Frequentis USA Inc., Columbia (100%).
d) Vollkonsolidierung – verbundene Unternehmen in Asien: Frequentis Middle East Li-
mited, Abu Dhabi (100%); Frequentis (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai (100%); Frequentis 
Singapore Pte. Ltd., Singapore (100%).
e) Vollkonsolidierung – verbundene Unternehmen in Australien/Pazifik: Frequentis Aus-
tralasia Pty. Ltd., Hendra (100%)
f) Equity Methode: AIRlabs Austria GmbH, Graz (18%); AIRNAV Technology Services 
Inc., Iloilo (40%); GroupEAD Europe S.L., Madrid (28%); Mission Embedded GmbH, Wien 
(20%); Nemergent Solutions S.L., Bilbao (15%)
* per 1.1.21 wurde die Frequentis Slovakia s.r.o. in die Frequentis Solutions s.r.o. ver-
schmolzen und die Frequentis Solutions s.r.o. in Frequentis Solutions & Services s.r.o. 
umbenannt. 
Alle Angaben zum Konsolidierungskreis beziehen sich auf die Verhältnisse zum 31.12.20.
Änderung des Konsolidierungskreises: ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH: Mit
1.4.20 übernahm Frequentis 51% der Anteile der ATRiCS Advanced Traffic Solutions
GmbH (Sitz in Freiburg im Breisgau, Deutschland) und setzt damit die Wachstumsstrate-
gie fort und erweitert die Produktpalette im Bereich Tower-Automatisierung. Als innovati-
ver Anbieter für ATM Tower Automation Produkte bietet ATRiCS Flughafenbetreibern und 
Flugsicherungsdienstleistern Software-Lösungen und -Dienstleistungen an. Im Fokus ste-
hen dabei die Integration und Automatisierung der Arbeitsabläufe von Fluglotsen, um sie 
zu entlasten und auf mögliche Gefahrensituationen hinzuweisen sowie die Verbesserung 
der Sicherheit und Erhöhung der Kapazität an Flughäfen. Das Produkt- & Lösungsportfolio 
von ATRiCS bietet eine Reihe unmittelbarer Einsatzmöglichkeiten bei konkreten Frequen-
tis-Projekten. Im Speziellen für größere Hubs wird das Produkt- und Know-how-Portfolio 
wes. (wesentlich) erweitert. Großes Potenzial bietet sich auch bei der Flight Data Integra-
tion, wo sich ATRiCS als Marktführer in Europa für die Optimierung des Abflugverkehrs
etabliert hat. Der Kaufvertrag wurde am 5.3.20 unterzeichnet, das Closing erfolgte am 
1.4.20. Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis setzt sich aus den folgenden Komponenten 
zusammen: Beizulegender Zeitwert per 1.4.20 in TEUR: Basiskaufpreis: 1.859; Earn-Out 
Zahlung: 1.227; Gesellschafterzuschuss: 436; Forderung aus Haftrücklass: 106; Gesamt-
kaufpreis: 3.628. Der Basiskaufpreis sowie der Gesellschafterzuschuss waren an keine 
weiteren Bedingungen geknüpft und wurden bereits überwiesen. Die restliche geschätzte 
Kaufpreisverpflichtung iHv (in Höhe von) TEUR 1.345 (inkl. anteiliger Zinsen) ist in den
sonst. (sonstigen) Verbindlichkeiten enthalten. Der Haftrücklass beinhaltet eine bedingte 
Gegenleistung, die in Form einer inkongruenten Ausschüttung an die Verkäufer zu be-
zahlen ist, falls eine bestehende Kundenforderung bis 31.12.21 bezahlt werden sollte. Da 
sich die Einschätzung bezüglich der offenen Kundenforderung geändert hat, kam es hier 
zu einer Reduktion der angesetzten Forderung im Zusammenhang mit dem Haftrücklass 
im Vergleich zum Zwischenabschluss vom 30.6.20. Die Earn-Out Zahlung basiert auf den 
jeweiligen Jahresabschlüssen gem. dHGB und ist wie folgt definiert: Element der Earn-Out
Zahlung: in TEUR: Target Value: 3.570; +/- erfolgsabhängige Anpassung (Erreichen eines 
EBIT-Zieles): -3.570 bis 3.570; +/- Net Cash/Debt zum 31.12.24: offen; +/- Abweichungen 
vom Target Working Capital zum 31.12.24: offen; Earn-Out Anspruch: offen. Für Zwe-
cke der Kaufpreisallokation wurde die Unternehmensplanung der ATRiCS von Frequen-
tis analysiert und überarbeitet, mit dem Ziel eine möglichst realistische Bewertung der 
Earn-Out Zahlung zum Erwerbszeitpunkt zu erreichen. Auf dieser Basis wurde folgender 
beizulegender Zeitwert der Earn-Out Zahlung, welcher der Hierarchiestufe 3 zugeordnet 
wurde, ermittelt: Earn-Out: in TEUR: Target Value: 3.570; +/- erfolgsabhängige Anpassung 
(Erreichen eines EBIT-Zieles): -2.758; +/- Net Cash/Debt zum 31.12.24: 458; +/- Abwei-
chungen vom Target Working Capital zum 31.12.24: -43; Earn-Out Anspruch: 1.227; Bei 
einer Veränderung des EBIT-Zieles, des Net Cash/Debt sowie des Target Working Capital 
würden sich folgende Earn-Out Zahlungen ergeben:;Earn-Out: in TEUR: EBIT-Ziel + 10%: 
1.575; EBIT Ziel – 10%: 893; Net Cash/Debt zum 31.12.24 + 10%: 1.273; Net Cash/Debt 
zum 31.12.24 - 10%: 1.181; Working Capital zum 31.12.24 + 10%: 1.313; Working Capital 
zum 31.12.24 – 10%: 1.142. Die vorläufigen beizulegenden Zeitwerte der erworbenen
Vermögenswerte und übernommenen Schulden setzen sich folgendermaßen zusammen: 
Beizulegender Zeitwert per 1.4.20: in TEUR: Immaterielle Vermögenswerte: 3.208; Sach-
anlagen: 149; Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 1.647; Vertragsvermögens-
werte: 345; Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 10; Forderung Gesellschafter-
zuschuss: 436; Übrige Vermögenswerte: 44; Passive latente Steuern: -803; Langfristige 
Leasingverbindlichkeiten: -1; Vertragsverbindlichkeiten aus Verträgen mit Kunden: -387; 
Bank- und sonst. Finanzverbindlichkeiten: -472; Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen: -80; Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten: -3; Sonst. Verbindlichkeiten: -371; 
Nettovermögen: 3.722; Nicht beherrschende Anteile: 1.824; Konzernanteil: 1.898; Ge-

schäfts- oder Firmenwert: 1.730; Übertragene Gegenleistung: 3.628. Der Geschäfts- oder 
Firmenwert aus dieser Akquisition lässt sich insb. den erwarteten Synergien aus der Nut-
zung des weltweiten Vertriebsnetzes des Konzerns, neuen Technologien und der Nutzung 
der gemeinsamen Forschungsaktivitäten zurechnen. Die nicht beherrschenden Anteile 
wurden mit 49% des übernommenen Nettovermögens ohne Berücksichtigung eines an-
teiligen Geschäfts- oder Firmenwerts bewertet. Direkt mit dem Unternehmenszusammen-
schluss verbundene Transaktionskosten wurden als laufender Aufwand in der Periode 
berücksichtigt. In den übernommenen Forderungen sind keine Forderungen enthalten, die 
voraussichtlich uneinbringlich sind, weshalb der Buchwert dem beizulegenden Zeitwert 
entspricht. Seit dem Erwerb hat ATRiCS Umsatzerlöse iHv TEUR 2.998 und ein EBIT von 
TEUR 1.126 zu den Konzernwerten der Frequentis-Gruppe beigetragen. Hätte die Akqui-
sition zu Beginn des GJ 2020 stattgefunden, hätten sie Umsatzerlöse iHv TEUR 3.908 
und ein EBIT von TEUR 1.107 zu den Konzernwerten der Frequentis-Gruppe beigetragen. 
Sonstige Änderungen im Konsolidierungskreis: Im Berichtsjahr wurden 15% der An-
teile an der Nemergent Solutions S.L. erworben. Die Beteiligung erfolgt über die BlueCall 
Systems GmbH (eine 100% Tochter der Frequentis AG) und wird aufgrund des maß-
geblichen Einflusses durch die Entsendung eines Frequentis-Vertreters in das Nemergent
Solutions Board of Directors als assoziiertes Unternehmen bilanziert. Details dazu werden 
im Kapitel 19. Anteile an assoziierten Unternehmen näher erläutert. Im März 2020 kam es 
zur Gründung der TEAM Technology Management GmbH Deutschland (Sitz in Gräfelfing,
Deutschland), bei welcher die TEAM Communication Technology Management GmbH 
(51% Beteiligung der Frequentis AG) 51% der Anteile hält. Im Dezember 2020 erfolgte 
die Gründung der skyzr GmbH (Sitz in Wien, Österreich), an welcher die BlueCall Systems 
GmbH 100% der Anteile hält.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden: Die Erstellung des Konzernabschlusses er-
folgt grundsätzlich unter Anwendung des Prinzips der fortgeführten Anschaffungskosten. 
Hiervon ausgenommen sind derivative Finanzinstrumente, Eigenkapitalinstrumente und 
bedingte Kaufpreisverpflichtungen, welche zum beizulegenden Zeitwert und Personalrück-
stellungen, die nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (PUC Methode) bewertet werden. 
Die Abschlüsse aller vollkonsolidierten Unternehmen sind auf Basis konzerneinheitlicher 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt. Bei den angewandten Bewertungsme-
thoden der nach der Equity Methode einbezogenen assoziierten Unternehmen ergeben sich 
keine wes. Abweichungen zu den Bewertungsgrundsätzen der Frequentis-Gruppe. Beim 
Unternehmenserwerb werden die Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden der 
erworbenen Tochterunternehmen nach IFRS 3 mit ihren beizulegenden Zeitwerten zum Er-
werbszeitpunkt bewertet. Übersteigt der beizulegende Zeitwert der übertragenen Gegenleis-
tung und der Betrag aller nicht beherrschenden Anteile an dem erworbenen Unternehmen 
die beizulegenden Zeitwerte der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und Schul-
den, so wird der Unterschiedsbetrag als Firmenwert ausgewiesen. Passive Unterschiedsbe-
träge werden nach nochmaliger Überprüfung der Wertansätze sofort erfolgswirksam in der 
GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) erfasst. Der Konzernabschluss der Frequentis AG wird 
in Euro (EUR) erstellt. Alle Beträge sind, sofern nichts anderes angeführt ist, in tausend 
Euro (TEUR) angegeben. Bei der Summierung gerundeter Beträge können durch die Ver-
wendung automatischer Rechenhilfen Rundungsdifferenzen auftreten. Die Jahresabschlüs-
se der Tochterges., deren funktionale Währung eine andere als der Euro ist, werden nach 
der modifizierten Stichtagskursmethode in die Berichtswährung (EUR) umgerechnet. Die
Eigenkapitalposten werden mit historischen Kursen, die übrigen Bilanzposten mit dem De-
visenmittelkurs des Bilanzstichtags bewertet. Die Umrechnung der Posten der GuV erfolgt 
mit Jahresdurchschnittskursen. Die sich aus den unterschiedlichen Kursen ergebenden 
Umrechnungsdifferenzen werden im sonst. Ergebnis (OCI) erfasst und bis zur Veräuße-
rung der Tochterges. als eigener Posten „Ausgleichsposten aus Währungsumrechnung” 
im EK (Eigenkapital) ausgewiesen. Die für die Währungsumrechnung zugrunde gelegten 
Wechselkurse wes. Währungen sind folgende (Umrechnungskurse für 1 Euro):
  Stich- Stich- Durch- Durch-
  tagskurs tagskurs schnittskurs schnittskurs
Währung 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19
AED Dirham der Vereinigten 
 Arabischen Emirate ............................ 4,51 4,02 4,21 4,11
AUD Australischer Dollar ............................ 1,59 1,60 1,66 1,61
BRL Brasilianischer Real ............................ 6,37 4,52 6,00 4,42
CAD Kanadischer Dollar ............................. 1,56 1,46 1,54 1,48
CNY Chinesischer Renminbi Yuan ............. 8,02 7,82 7,90 7,72
CZK Tschechische Krone ......................... 26,24 25,41 26,50 25,66
GBP Britischer Pfund ................................. 0,90 0,85 0,89 0,88
NOK Norwegische Krone .......................... 10,47 9,86 10,78 9,84
SGD Singapur Dollar .................................. 1,62 1,51 1,58 1,53
RON Rumänischer Leu  .............................. 4,87 4,78 4,84 4,75
USD Amerikanischer Dollar ........................ 1,23 1,12 1,15 1,12
Umsatzerlöse, Erträge und Aufwendungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
der Verrechnung zwischen konsolidierten Unternehmen sowie aus dem konzerninternen 
Lieferungs- und Leistungsverkehr resultierende Zwischenergebnisse werden unter Be-
rücksichtigung von latenten Steuern eliminiert.
Neue und geänderte Standards und Interpretationen: Bei der Aufstellung des Konzernab-
schlusses wurden folgende Änderungen bestehender IAS, IFRS Standards bzw. Interpre-
tationen sowie die neu herausgegebenen Standards und Interpretationen, soweit sie bis 
zum 31.12.20 im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden und bis zu diesem Zeitpunkt in 
Kraft getreten sind, beachtet: Definition eines Geschäftsbetriebs (Änderungen an IFRS 3);
Definition von Wesentlichkeit (Änderungen IAS 1 und 8); Verweise auf das Rahmenkon-
zept (Änderungen Rahmenkonzept); Zinssatz-Richtgrößen-Reform (Änderungen IFRS 9, 
IAS 39 und IFRS 7). Soweit im Einzelnen anwendbar, wurden die angeführten Bestimmun-
gen im vorliegenden Konzernabschluss umgesetzt. Die Auswirkungen auf den Abschluss 
aufgrund dieser Änderungen waren unwes.. Darüber hinaus wurden folgende neue bzw. 
geänderte Standards teilweise bereits in EU-Recht übernommen, welche jedoch für das 
GJ 2020 noch nicht verpflichtend anzuwenden waren. Diese Standards wurden auch nicht
freiwillig vorzeitig angewendet, selbst wenn jene bereits in EU-Recht übernommen waren:
  Von der Anzuwen- Wes-
 Neue EU den für Wirt- entliche
 geänderte über- schafts- Auswirk-
 IFRS nommen jahre ab ungen
IFRS 16 ............. COVID-19 bedingte Änderungen 
 (Mieterleichterungen) 9.10.20 1.6.20* *keine
IFRS 4 ............... Verlängerung der vorüber gehenden 
 Befreiung von der Anwendung 
 von IFRS 9 15.12.20 2021 keine
IFRS 9, IAS 39, 
IFRS 7, IFRS 4, 
IFRS 16 ............. Interest rate Benchmark 
 Reform (Änderung) 13.1.21 2021 keine
IAS 16 ............... Sachanlagen – Einnahmen geplant
 vor der beabsichtigen Nutzung 2021 2022 keine
IAS 37 ............... Belastende Verträge – Kosten für die  geplant
.......................... Erfüllung eines Vertrags 2021 2022 keine
IFRS 3 ............... Verweise auf das geplant
 Rahmenkonzept 2021 2022 keine
IAS 1 ................. Klassifizierung von Schulden
 als kurz- oder langfristig offen 2023 keine
IFRS 17 ............. Versicherungsverträge  offen 2023 keine
IAS 1 ................. Angaben zu 
 Rechnungslegungsmethoden offen 2023 keine
IAS 8 ................. Rechnungslegungsmethoden,
 Änd rung von rechnungslegungsbez-
 ogenen Schätzungen und Fehler offen 2023 keine
 Jährliche Verbesserungen 
 der IFRS (Zyklus 2018 – 2020) offen 2022 keine

* Unternehmen wenden die Änderungen des IFRS 16 spätestens ab dem 1.6.20 für am 
oder nach dem 1.1.20 beginnende GJ an.
Änderungen der Rechnungslegungsmethode: Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen des 
Ausweises der Forderungen/Verbindlichkeiten ggü. (gegenüber) verbundenen und asso-
ziierten Unternehmen sowie der Sonst. Vermögenswerte und Sonst. Verbindlichkeiten. 
  Anpas-
in TEUR 31.12.19 sungen 1.1.18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  ......................58.527 23 58.550
Forderungen gegenüber verbundenen und 
assoziierten Unternehmen .............................................................23 -23 0
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte .....................................8.029 -8.029 0
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ............................. 704 704
Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Vermögenswerte .................... 7.325 7.325
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ................13.468 182 13.650
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
und assoziierten Unternehmen ....................................................182 -182 0
Sonstige Verbindlichkeiten .....................................................11.178 -11.178 0
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten ............................. 3.340 3.340
Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten .................... 7.838 7.838
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie: Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie löste 
eine globale Wirtschaftskrise aus. Frequentis kann sich nicht vollständig von den kon-
junkturellen Entwicklungen abkoppeln, ist jedoch Lieferant von sicherheitskritischer Inf-
rastruktur. Diese Infrastruktur muss auch in Krisenzeiten aufrechterhalten und gewartet 
werden. Mit ein paar Ausnahmen konnte das Geschäft trotz der Restriktionen unverändert 
weitergeführt werden. Da die Mitarbeiter der Frequentis schon in der Vergangenheit zahl-
reiche Tätigkeiten mobil ausgeführt haben, war der Umstieg auf ein komplett mobiles 
Arbeiten (z. B. von zu Hause aus) ohne größere Schwierigkeiten möglich (mit Ausnahme 
manueller Arbeiten vor Ort in den einzelnen Standorten oder vor Ort beim Kunden). Da 
Reisen außerhalb der Länder, in denen sich die Standorte der Frequentis-Gruppe befin-
den, nur sehr eingeschränkt möglich waren, wurden zahlreiche Abnahmen mit Kunden 
mit zusätzlicher technischer Unterstützung und organisatorischen Begleitmaßnahmen 
mittels Videokonferenzen durchgeführt. Wenn es dem Projektteam nicht möglich war, 
die Arbeiten aufgrund von Lockdowns oder Reiserestriktionen abzuschließen, wurden mit 
einigen Kunden die Verschiebungen von Abnahmeterminen vereinbart. In manchen Fällen 
wurden auch längere Zahlungsziele verhandelt. Trotz der Reiserestriktionen konnte ein 
guter Teil der Projektabnahmen virtuell durchgeführt werden. Dies führte im Berichtsjahr 
zu geringeren Reisekosten. Bestimmte Tätigkeiten wie die Installation und Inbetriebnahme 
neuer Systeme waren und sind weiterhin nur in jenen Ländern möglich, wo Frequentis 
über eigene Standorte oder technisch versierte Partner verfügt oder in welche Mitarbeiter 
der Frequentis reisen können und dürfen, oder wo der Kunde selbst mit remoter Unter-
stützung die Arbeiten durchführen kann. Dies bedeutet, dass manche Systeme nicht oder 
noch nicht vollständig installiert und vom Kunden abgenommen werden konnten, was zu 
vorübergehenden Umsatzverschiebungen führte. Zur Evaluierung und Abfederung etwai-
ger Effekte auf den Konzern wurden vom eigens eingerichteten Krisenstab verschiedene 
Maßnahmen erarbeitet, um den Betrieb möglichst ungestört aufrecht zu erhalten. Work at 
home und andere Maßnahmen, um die Kundeprojekte voranzutreiben sowie zur Aufrecht-
erhaltung der Lieferkette waren erfolgreich. In Anbetracht der Lockdowns ist die Dauer der 
Corona-Krise derzeit nicht zuverlässig abschätzbar. Es ist nicht auszuschließen, dass im 
Jahr 2021 nochmals Lockdowns in den einzelnen Ländern erforderlich sein könnte, und es 
daher doch bestimmte Unsicherheiten im Hinblick auf die künftige Unternehmensergeb-
nisse gibt. Da das Unternehmen aber ausreichende Ressourcen hat, um die Geschäftstä-
tigkeit weiterzuführen, bestehen keine Unsicherheiten am Fortbestand des Unternehmens. 
Der Konzernabschluss wurde daher unter der Prämisse der Unternehmensfortführung 
erstellt. Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Unternehmensergebnis sind 
wie folgt: Aufgrund der Reiserestriktionen konnten viele Dienstreisen nicht durchgeführt 
werden, was zu einer Reduktion der Reisekosten führte (siehe Kapitel 9. Sonst. Aufwen-
dungen). Da im Berichtsjahr alle Messen abgesagt wurden, kam es zu einer Reduktion der 
Werbekosten (siehe Kapitel 9. Sonst. Aufwendungen). Im Berichtsjahr kam es zu keinen 
COVID-19 Pandemie bedingten Forderungsausfällen, da die Kunden i.W. (im Wesentli-

chen) dem öffentlichen Sektor angehören. Obwohl die Frequentis-Gruppe aufgrund der 
Kundenstruktur von keinem erhöhten Forderungsausfallsrisiko ausgeht, wurde bei der 
Wertberichtigung gem. IFRS 9 ein Skalarfaktor von 1,5 berücksichtigt. Dies führte zu einer 
Erhöhung der Wertberichtigung iHv TEUR 91 (siehe Kapitel 23. Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen). Aufgrund der COVID-19 Pandemie hat die Frequentis-Gruppe 
beurteilt, ob ein Anhaltspunkt für eine Wertminderung eines Vermögenswerts vorliegt. Es 
wurden hier keine Anhaltspunkte für eine COVID-19 Pandemie bezogene Wertminderung 
festgestellt, aber aufgrund anderer Ursachen kam es im Berichtsjahr zu Wertminderun-
gen, welche im Kapitel 18. Geschäfts- oder Firmenwerte näher erläutert werden. Vereinzelt 
wurden auf Kundenwunsch aufgrund der COVID-19 Pandemie Verschiebungen von Pro-
jektmeilensteinen verhandelt, wodurch es zu Umsatzverschiebungen und späteren Zah-
lungsmeilensteinen gekommen ist. Die Frequentis-Gruppe hat im Berichtsjahr verschie-
denste staatliche Unterstützungen von in Summe TEUR 815 erhalten. Auf die Frequentis 
AG entfällt ein Betrag von TEUR 13 für die Inanspruchnahme der Investitionsprämie. Die 
gesamten staatlichen Unterstützungen setzen sich wie folgt zusammen:
Art der Förderung Kategorie in TEUR
Förderung Personalaufwand (Kurzarbeit, 
staatliche Zuschüsse zu Personalkosten) ............................Personalaufwand 762
Rückerstattung von Lohnsteuer aus Vorperioden  ...............Sonstige Erträge 25
Investitionsprämie .....................................................................Sachanlagen 13
Reduktion Körperschaftssteuer .................................................Ertragsteuern 8
Reduktion Betriebskosten  .......................................Sonstige Aufwendungen 7
Gesamtförderung ...................................................................   815
Nach Regionen verteilen sich die Zuschüsse wie folgt: 2020 in TEUR: Australien/Pazifik:
472; Amerikas: 160; Europa (ohne Österreich): 73; Asien: 57; Österreich: 53; Gesamt: 
815. Ein großer Teil der Förderung betrifft mit TEUR 401 einen Zuschuss des Staates 
Australien für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Zusätzlich wurde bei einer Niederlassung in 
Großbritannien ein Kredit iHv TEUR 56 mit einer staatlichen Garantie und 0% Zinsen im 
ersten Jahr und keiner Rückzahlung für die ersten 18 Monate gewährt.
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen: Immaterielle Vermögenswerte und 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter 
Abschreibungen und kumulierter Wertminderungen ausgewiesen. Die Anschaffungs-
kosten von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen umfassen den Kaufpreis 
einschließlich der Importzölle und nicht erstattungsfähiger Steuern und all jene direkt 
zurechenbaren Kosten, die entstehen, um den Vermögenswert an den zur Nutzung 
vorgesehenen Ort zu bringen und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Die 
Herstellungskosten selbst erstellter Sachanlagen umfassen neben den Material- und 
Fertigungseinzelkosten auch angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten. Fremd-
kapitalkosten, die direkt dem Erwerb, dem Bau oder der Herstellung eines qualifizierten
Vermögenswerts zugeordnet werden können, werden als Teil der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten dieses Vermögenswerts aktiviert. Andere Fremdkapitalkosten werden als 
Aufwand erfasst. Die immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen werden linear über 
folgende Nutzungsdauern abgeschrieben und sind ggü. dem VJ unverändert: Bauten auf 
fremden Grund: 5 - 40 Jahre; Technische Anlagen und Maschinen: 3 - 10 Jahre; Andere 
Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2 - 20 Jahre; Software und Lizenzen : 3 - 10 
Jahre. Instandhaltung und Reparaturen werden im Jahr des Anfalls als laufender Aufwand 
gebucht, Ersatz- sowie wertsteigernde Investitionen werden aktiviert. Bei Anlagenabgängen 
werden die Anschaffungskosten und die kumulierten Abschreibungen in den Büchern als 
Abgang erfasst, wobei die Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert 
erfolgswirksam in den sonst. betrieblichen Erträgen oder Aufwendungen erfasst wird. 
Geschäfts- oder Firmenwerte: Geschäfts- oder Firmenwerte, welche ausschließlich aus 
Unternehmenszusammenschlüssen resultieren, unterliegen keinen planmäßigen Abschrei-
bungen, sondern werden mindestens einmal jährlich einem Werthaltigkeitstest unterzogen. 
Wertminderungen: Im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Ge-
schäfts- oder Firmenwerte sowie immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nut-
zungsdauer werden mindestens jährlich einem Werthaltigkeitstest unterzogen. Der Test 
erfolgt unabhängig davon, ob konkrete Sachverhalte vorliegen, die auf einen Wertminde-
rungsbedarf schließen lassen. Für den Werthaltigkeitstest der Geschäfts- oder Firmenwer-
te werden diese den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zugeordnet, denen der Nutzen 
aus dem Unternehmenserwerb zugutekommt. Entsprechend den Regelungen des IAS 36 
„Wertminderungen von Vermögenswerten“ wird eine Wertminderung eines Geschäfts- 
oder Firmenwerts dann vorgenommen, wenn der Buchwert der zugehörigen zahlungsmit-
telgenerierenden Einheit den höheren Wert aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräu-
ßerungskosten und Nutzungswert übersteigt. Geschäfts- oder Firmenwerte, Immaterielle 
Vermögenswerte sowie das Sachanlagevermögen werden einem Werthaltigkeitstest un-
terzogen, wenn es Hinweise gibt, dass Gründe für eine Wertminderung vorliegen könnten. 
Dies gilt unabhängig davon, ob sie noch genutzt werden oder veräußert werden sollen. 
Vermögenswerte sind dann wertzumindern, wenn der Buchwert den höheren Betrag aus 
beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und Nutzungswert übersteigt. Der 
Nutzungswert wird anhand der erwarteten zukünftigen Zahlungszuflüsse ermittelt, die der
Vermögenswert bei fortgesetzter Verwendung über die Nutzungsperiode oder durch einen 
möglichen Verkauf wahrscheinlich generieren wird. Wenn der erzielbare Betrag für einzel-
ne Vermögenswerte nicht bestimmbar ist, wird dieser für jene zahlungsmittelgenerierende 
Einheit, zu welcher der Vermögenswert zugeordnet wurde, ermittelt. Wenn hinsichtlich der 
geschätzten künftigen Zahlungsströme wes. Unsicherheiten auftreten, werden mehrere 
risikogewichtete Cash Flow Szenarien der Ermittlung des Nutzungswerts zugrunde gelegt. 
Ergibt sich bei diesem Test ein Wertminderungsbedarf, so wird der entsprechende Auf-
wand in der Position Wertminderung Geschäfts- oder Firmenwerte ausgewiesen. Wenn 
Hinweise vorliegen, dass Gründe, die in der Vergangenheit zu einer Wertminderung von 
Sachanlagen oder Immateriellen Vermögenswerten (außer Geschäfts- oder Firmenwerten) 
geführt haben, nicht mehr bestehen, wird geprüft, ob eine Zuschreibung erfolgen muss.
Anteile an assoziierten Unternehmen: Assoziierte Unternehmen sind Unternehmen, bei 
denen der Konzern einen maßgeblichen Einfluss, jedoch keine Beherrschung oder gemein-
schaftliche Führung in Bezug auf die Finanz- und Geschäftspolitik hat. Assoziierte Unter-
nehmen werden im Konzernabschluss nach der Equity Methode bilanziert und erstmalig 
mit den Anschaffungskosten angesetzt. In Folgeperioden erhöht oder verringert sich der 
Buchwert der Anteile entsprechend dem Anteil der Frequentis AG am Gewinn oder Verlust 
des Beteiligungsunternehmens. Falls Indikatoren vorliegen, die auf eine Wertminderung 
der Beteiligung an dem nach der Equity Methode bilanzierten Unternehmen hindeuten, 
wird der Ansatz auf seine Werthaltigkeit überprüft. Es erfolgt keine separate Prüfung des 
anteiligen Geschäfts- oder Firmenwerts. Die Prüfung wird für den gesamten Beteiligungs-
buchwert durchgeführt. Daher werden Wertminderungen nicht gesondert dem im Beteili-
gungsbuchwert enthaltenen Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet und können auch in 
Folgeperioden wieder vollständig wertaufgeholt werden.
Leasingverhältnisse: Da die Frequentis-Gruppe nur unwes. Verträge abgeschlossen 
hat, in denen sie als Leasinggeber fungiert, werden nachfolgend nur die Regelungen für 
den Leasingnehmer dargestellt. Bei Vertragsbeginn beurteilt die Frequentis-Gruppe, ob 
ein Vertrag ein Leasingverhältnis begründet oder beinhaltet. Dies ist der Fall, wenn der 
Vertrag dazu berechtigt, die Nutzung eines bestimmten identifizierten Vermögenswerts
gegen Zahlung eines Entgelts für einen bestimmten Zeitraum zu kontrollieren. Am Bereit-
stellungstag oder bei Änderung eines Vertrages, der eine Leasingkomponente enthält, teilt 
die Frequentis-Gruppe das vertraglich vereinbarte Entgelt auf Basis der relativen Einzel-
veräußerungspreise auf. Nichtleasingkomponenten in Verträgen, wie zum Beispiel Elek-
trizität, Wartung etc., sind von der Berechnung der Nutzungsrechte ausgenommen. Am 
Bereitstellungstag erfasst die Frequentis-Gruppe einen Vermögenswert für das gewährte 
Nutzungsrecht sowie eine Leasingverbindlichkeit. Das Nutzungsrecht wird erstmalig zu 
Anschaffungskosten bewertet, die der erstmaligen Bewertung der Leasingverbindlichkeit 
entsprechen, angepasst um etwaige anfängliche direkte Kosten sowie Kosten der Wie-
derherstellung des zugrundeliegenden Vermögenswertes, abzüglich etwaiger erhaltener 
Leasinganreize. In Übereinstimmung mit IFRS 16 entspricht die Laufzeit des Leasingver-
hältnisses grundsätzlich der unkündbaren Grundlaufzeit des Vertrages. Zusätzlich werden 
Optionen zur Verlängerung oder Kündigung des Vertrags einbezogen. Erstmalig wird die 
Leasingverbindlichkeit zum Barwert der am Bereitstellungsdatum noch nicht geleisteten 
Leasingzahlungen, abgezinst mit dem Leasingverhältnis zugrundeliegenden Zinssatz, 
oder wenn sich dieser nicht ohne Weiteres ermittelt lässt, mit dem Grenzfremdkapitalzins-
satz der Frequentis-Gruppe angesetzt. Normalerweise nutzt die Frequentis-Gruppe den 
Grenzfremdkapitalzinssatz. Zur Ermittlung des Grenzfremdkapitalzinssatzes verwendet 
die Frequentis-Gruppe Zinssätze von verschiedenen externen Finanzquellen und adaptiert 
diese, um die Laufzeit des Vertrags zu berücksichtigen. Die in die Bewertung der Leasing-
verbindlichkeit einbezogenen Leasingzahlungen umfassen: feste Zahlungen, einschließlich 
de facto feste Zahlungen, variable Leasingzahlungen, die an einen Index oder (Zins-)Satz 
gekoppelt sind, Beträge, die aufgrund einer Restwertgarantie voraussichtlich zu zahlen 
sind, den Ausübungspreis einer Kaufoption oder die Leasingzahlungen einer Verlänge-
rungsoption, wenn die Frequentis-Gruppe hinreichend sicher ist, diese auszuüben, sowie 
Strafzahlungen für eine vorzeitige Kündigung, es sei denn die Frequentis-Gruppe ist hin-
reichend sicher, diese nicht auszuüben. Der Ausweis des Nutzungsrechts am jeweiligen 
Leasinggegenstand erfolgt unter demselben Posten im Sachanlagevermögen, unter dem 
der zugrunde liegende Vermögenswert im Falle eines Erwerbs ausgewiesen worden wäre. 
Die Nutzungsrechte aus Leasingverträgen werden linear über die betriebliche Nutzungs-
dauer der Vermögenswerte oder die kürzere Vertragslaufzeit einschließlich etwaiger Ver-
längerungsoptionen abgeschrieben. Der planmäßigen Abschreibung werden folgende 
Nutzungsdauern zugrundegelegt: Nutzungsrechte Grundstücke und Gebäude: 2 - 8 Jahre; 
Nutzungsrechte andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2 - 6 Jahre. Die 
Leasingverbindlichkeit wird zum fortgeführten Buchwert unter Anwendung der Effektiv-
zinsmethode bewertet. Sie wird neu bewertet, wenn sich die künftigen Leasingzahlungen 
aufgrund einer Index- oder (Zins- )Satzänderung verändern, wenn die Zahlung aus einer 
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Restwertgarantie angepasst wird und wenn sich die Einschätzung über die Ausübung 
einer Kauf-, Verlängerungs- oder Kündigungsoption ändert. Bei einer solchen Neubewer-
tung der Leasingverbindlichkeit wird eine entsprechende Anpassung des Buchwerts des 
Nutzungsrechts vorgenommen bzw. wird diese erfolgswirksam vorgenommen, wenn sich 
der Buchwert des Nutzungsrechts auf null verringert hat. Die Frequentis-Gruppe hat ent-
schieden, Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten für Leasingverhältnisse, denen 
Vermögenswerte von geringem Wert zugrunde liegen, sowie für kurzfristige Leasing-
verhältnisse nicht anzusetzen.. Es wurde auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
immaterielle Vermögenswerte vom Anwendungsbereich von IFRS 16 auszunehmen. Die 
Frequentis-Gruppe erfasst die mit diesen Leasingverhältnissen in Zusammenhang ste-
henden Leasingzahlungen über die Laufzeit des Leasingverhältnisses linear als Aufwand. 
Leasingzahlungen werden in Zahlungen für Zinsen und Tilgung getrennt und der Tilgungs-
anteil im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit und Zinszahlungen im Geldfluss aus der
betrieblichen Tätigkeit ausgewiesen. 
Finanzinstrumente: Ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit
wird beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich Transaktionskosten 
bewertet. Davon ausgenommen sind finanzielle Vermögenswerte, die als „Erfolgswirksam
zum beizulegenden Zeitwert“ bewertet kategorisiert wurden. Hier erfolgt der Erstansatz 
zum beizulegenden Zeitwert ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten. Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen ohne wes. Finanzierungskomponente werden beim erst-
maligen Ansatz zum Transaktionspreis bewertet. Die erstmalige Erfassung von originären 
Finanzinstrumenten erfolgt zum Erfüllungstag, die von derivativen Finanzinstrumenten 
zum Handelstag. Gewinne bzw. Verluste aus dem Abgang von Finanzinstrumenten werden 
ermittelt, indem der Buchwert mit dem Erlös aus dem Verkauf verglichen wird. Bei der 
erstmaligen Erfassung wird ein finanzieller Vermögenswert wie folgt eingestuft und be-
wertet: Zu fortgeführten Anschaffungskosten: Zum beizulegenden Zeitwert mit Wertände-
rungen im sonst. Ergebnis (FVOCI); Zum beizulegenden Zeitwert mit Wertänderungen im 
Periodenergebnis (FVTPL). Die Festlegung der Einstufungskategorie erfolgt getrennt nach 
Art des Instruments: derivatives Finanzinstrument, Eigenkapitalinstrument und Fremdka-
pitalinstrument. Für alle erfassten finanziellen Vermögenswerte erfolgt die Folgebewer-
tung abhängig von der Einstufungskategorie. Finanzielle Vermögenswerte werden nach 
der erstmaligen Erfassung nicht reklassifiziert, es sei denn, der Konzern ändert sein Ge-
schäftsmodell zur Steuerung der finanziellen Vermögenswerte. In diesem Fall werden alle
betroffenen finanziellen Vermögenswerte am ersten Tag der Berichtsperiode reklassifi-
ziert, die auf die Änderung des Geschäftsmodells folgt. Ein finanzieller Vermögenswert
wird, wenn es sich um ein Schuldinstrument handelt, zu fortgeführten Anschaffungskos-
ten bewertet, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind und er nicht als FVTPL 
designiert wurde: Er wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Zielset-
zung darin besteht, finanzielle Vermögenswerte zur Vereinnahmung der vertraglichen
Zahlungsströme zu halten; und die Vertragsbedingungen des finanziellen Vermögens-
werts führen zu festgelegten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Til-
gungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen. Im Konzern 
fallen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Kredite und sonst. Forderungen mit 
festen oder bestimmbaren Zahlungen in diese Kategorie. Diese Vermögenswerte werden 
zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. 
Die fortgeführten Anschaffungskosten werden um Wertminderungsaufwendungen ver-
mindert. Zinserträge, Wechselkursgewinne und -verluste, Effekte aus der Ausbuchung 
sowie Wertminderungen werden im Gewinn oder Verlust erfasst. Ein Schuldinstrument 
wird zu FVOCI designiert, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind und es nicht 
als FVTPL designiert wurde: Es wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen 
Zielsetzung sowohl darin besteht, finanzielle Vermögenswerte zur Vereinnahmung der
vertraglichen Zahlungsströme zu halten als auch in dem Verkauf finanzieller Vermögens-
werte; und seine Vertragsbedingungen führen zu festgelegten Zeitpunkten zu Zahlungs-
strömen, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapital-
betrag darstellen. Im Konzern wird in den GJ 2020 und 2019 kein Instrument dieser 
Kategorie zugeordnet. Beim erstmaligen Ansatz eines Eigenkapitalinstrumentes, das nicht 
zu Handelszwecken gehalten wird, kann der Konzern unwiderruflich wählen, Folgeände-
rungen im beizulegenden Zeitwert des Investments im sonst. Ergebnis zu zeigen. Diese 
Wahl wird einzelfallbezogen für jedes Investment getroffen. Alle finanziellen Vermögens-
werte, die nicht zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zu FVOCI bewertet werden, 
werden zu FVTPL bewertet. Dies umfasst alle derivativen finanziellen Vermögenswerte,
welche nicht in eine Cash Flow Hedge Sicherungsbeziehung designiert wurden. Bei der 
erstmaligen Erfassung kann der Konzern unwiderruflich entscheiden, finanzielle Vermö-
genswerte, die ansonsten die Bedingungen für die Bewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten oder zu FVOCI erfüllen, zu FVTPL zu designieren, wenn dies dazu führt, an-
sonsten auftretende Rechnungslegungsanomalien („accounting mismatch“) zu beseitigen 
oder signifikant zu verringern. Finanzielle Verbindlichkeiten werden zu fortgeführten An-
schaffungskosten oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FVTPL) eingestuft 
und bewertet. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird zu FVTPL eingestuft, wenn sie als zu
Handelszwecken gehalten eingestuft wird, ein Derivat ist oder beim Erstansatz des Deri-
vats als Sicherungsinstrument designiert wird. Finanzielle Verbindlichkeiten zu FVTPL 
werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet und Nettogewinne oder -verluste, ein-
schließlich Zinsaufwendungen, werden im Gewinn oder Verlust erfasst. Andere finanzielle
Verbindlichkeiten werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten 
mittels der Effektivzinsmethode bewertet. Zinsaufwendungen und Fremdwährungsum-
rechnungsdifferenzen werden im Gewinn oder Verlust erfasst. Gewinne oder Verluste aus 
der Ausbuchung werden ebenfalls im Gewinn oder Verlust erfasst. Der Konzern hält deri-
vative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften zur Absicherung von 
Währungsrisiken. Derivate werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet. Im Rahmen der Folgebewertung werden Derivate mit dem beizulegenden Zeit-
wert bewertet. Sich daraus ergebende Änderungen werden grundsätzlich im Gewinn oder 
Verlust erfasst, es sei denn die Derivate wurden in eine Sicherungsbeziehung designiert, 
welche als Cash Flow Hedge klassifiziert wird. Im Zusammenhang mit der Absicherung
künftiger Zahlungsströme („Cash Flow Hedge“) aus einer erfassten Forderung oder Ver-
bindlichkeit oder einer mit hoher Wahrscheinlichkeit zukünftig eintretenden Transaktion 
wird der effektive Teil der Veränderung der beizulegenden Zeitwerte im sonst. Ergebnis 
und der ineffektive Teil sofort in der GuV erfasst. Die Beträge, die im sonst. Ergebnis ab-
gegrenzt wurden, werden in die GuV (Umsatzerlöse, sonst. Erträge bzw. sonst. Aufwen-
dungen) jener Periode transferiert, in der das gesicherte Grundgeschäft die Ergebnisrech-
nung beeinflusst. Zum Beginn der designierten Sicherungsbeziehungen dokumentiert der
Konzern die Risikomanagementziele und -strategien, die er im Hinblick auf die Absiche-
rung verfolgt. Der Konzern dokumentiert des Weiteren die wirtschaftliche Beziehung zwi-
schen dem gesicherten Grundgeschäft und dem Sicherungsinstrument und ob erwartet 
wird, dass sich Veränderungen der Zahlungsströme des gesicherten Grundgeschäfts und 
des Sicherungsinstruments kompensieren. Ein Designieren von Sicherungsinstrumenten 
erfolgte nur für Absicherungen von Zahlungsströmen aus Projekten deren Ausführung vor 
dem 1.1.19 begonnen wurde. Um eine quantitative Aussage über die kompensierende 
Wirkung des Sicherungsinstruments treffen zu können, wird bei Abschluss des Derivates 
ein prospektiver Effektivitätstest durchgeführt. Sofern die Voraussetzungen zur Bilanzie-
rung einer Sicherungsbeziehung erfüllt sind, wird das derivative Finanzinstrument als Si-
cherungsinstrument designiert. Die Wirksamkeit der Absicherung wird jährlich durch ei-
nen retrospektiven Effektivitätstest auf Basis eines hypothetischen Derivats geprüft. Nach 
IFRS 9 hat ein Unternehmen die Möglichkeit die Forward- und Spot-Komponenten eines 
Termin-geschäfts zu separieren und als Sicherungsinstrument nur die Veränderungen im 
Wert der Spot-Komponenten zu designieren. Dementsprechend hat die Frequentis-Gruppe 
dieses Wahlrecht in Anspruch genommen und das Forward-Element und das Kreditrisiko 
im Zusammenhang mit den Derivaten separiert und im Berichtsjahr erfolgswirksam in der 
GuV erfasst. Die Veränderung des designierten Teils (Spot-Komponente) wird erfolgs-
neutral im sonst. Ergebnis dargestellt. Soweit eine solche dokumentierte Zuordnung für 
derivative Finanzinstrumente, die wirtschaftlich ein Fremdwährungsrisiko absichern, zu 
ausreichend konkretisierten zukünftigen Zahlungsströmen im Berichtsjahr nicht bestand, 
wurden die Auswirkungen aus der Bewertung erfolgswirksam erfasst. Forderungen sind 
mit den Anschaffungskosten angesetzt. Fremdwährungsforderungen werden mit dem am 
Bilanzstichtag gültigen Devisenmittelkurs bewertet. Weist ein Vermögenswert beim Zugang 
noch keine Wertminderung auf, wird er bei der erstmaligen Beurteilung nach dem Konzept 
der 12-Monats-Kreditausfälle beurteilt. Diese Beurteilung wird grundsätzlich für folgende 
Bilanzstichtage beibehalten. Ist das Kreditrisiko eines finanziellen Vermögenswerts am Ab-
schlussstichtag seit dem erstmaligen Ansatz signifikant gestiegen, ist die Bewertung nach
dem Konzept der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste anzuwenden. Die Berechnung 
nach dem Konzept der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste ist bei Forderungen aus 
Lieferung und Leistung sowie Vertragsvermögenswerten ohne wes. Finanzierungskompo-
nente immer anzuwenden. Bei der Feststellung, ob das Kreditrisiko eines finanziellen Ver-
mögenswerts seit der erstmaligen Erfassung signifikant gestiegen ist und bei der Schät-
zung von erwarteten Kreditverlusten berücksichtigt die Frequentis-Gruppe angemessene 
und unterstützbare Informationen, die mit wirtschaftlich vernünftigen Anstrengungen rele-
vant und verfügbar sind. Dies umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Informatio-
nen und Analysen, basierend auf der historischen Erfahrung der Frequentis-Gruppe und in 
die Zukunft gerichteten Informationen sowie einer fundierten Bonitätsbeurteilung.
Vorräte: Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten oder zum Nettoveräußerungswert. Die Wiederbeschaffungswerte der 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stellen die beste verfügbare Bewertungsgrundlage für 
den Nettoveräußerungswert dar. Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse 
erfolgt zu Herstellungskosten oder zum niedrigeren realisierbaren Nettoveräußerungs-
wert. Der Nettoveräußerungswert ist der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielbare 
Verkaufspreis, abzüglich der noch bis zur Fertigstellung anfallenden Kosten sowie der 
notwendigen Vertriebskosten. Für die Ermittlung der Herstellungskosten werden direkt 
zurechenbare Kosten sowie fixe und variable Material- und Fertigungsgemeinkosten her-
angezogen. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert, da die Kriterien nach IAS 23 nicht 
erfüllt sind. Die Ermittlung des Wareneinsatzes einer Periode erfolgt nach dem gleitenden 
Durchschnittspreisverfahren.
IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden: Die Frequentis-Gruppe bilanziert Kundenver-
träge gem. IFRS 15 unter Anwendung des 5 Stufenmodells. Zu Beginn des Modells steht 
die Identifizierung des Vertrags mit dem Kunden, gefolgt von der Identifizierung der sepa-
raten Leistungsverpflichtungen. Demnach sind eigenständig abgrenzbare Dienstleistun-
gen sowie Bündel aus Gütern und Dienstleistungen zu separieren. Im dritten Schritt wird 
der Transaktionspreis bestimmt. Als Transaktionspreis gilt der Betrag der Gegenleistung, 
auf den das liefernde Unternehmen im Austausch gegen die gelieferten Güter oder Dienst-
leistungen erwartungsgem. Anspruch hat. Anschließend wird der Transaktionspreis auf 
die identifizierten Leistungsverpflichtungen aufgeteilt. Im letzten Schritt ist die Umsatz-
realisierung bei Erfüllung der Leistungsverpflichtung festzustellen. Die Umsatzrealisierung
findet entweder über einen bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Zeitpunkt
statt. Für die überwiegende Mehrheit der Verträge mit Kunden erfolgt die Umsatzrealisie-
rung zeitraumbezogen. Der zu realisierende Umsatz wird dabei aufgrund des Leistungsfort-
schritts bei den einzelnen Projekten unter Verwendung der cost-to-cost Methode ermittelt. 
Bei dieser Methode werden Umsätze im Verhältnis der tatsächlich angefallenen Herstel-
lungskosten zu den erwarteten Gesamtkosten erfasst. Auswirkungen aufgrund Änderungen 
in den geschätzten Gesamtkosten werden in der Periode ihres Entstehens erfolgswirksam 
erfasst. Bei gewissen Dienstleistungen (z.B. Reparaturen) mit kurzer Durchlauf- bzw. Aus-
führungszeit oder bei Ersatzteil- und Kleinmaterialbestellungen sowie bei Verkauf von 
Standardprodukten ohne kundenspezifischen Adaptierungen oder umfangreichen Arbeiten
um das Produkt beim Kunden in Betrieb nehmen zu können wird eine zeitpunktbezogene 
Umsatzrealisierung durchgeführt. Die Umsatzrealisierung erfolgt bei Übergang der Ver-
fügungsgewalt oder vollständiger Erbringung der Dienstleistung an den Kunden. In den 
Vertragsvermögenswerten aus Verträgen mit Kunden sind keine wes. Finanzierungskom-
ponenten enthalten. Bestimmte Kosten, die bei der Anbahnung und der Erfüllung eines 
Vertrags über die Lieferung von Gütern und Dienstleistungen an Kunden entstehen, werden 
als Vertragskosten (hauptsächlich Vertragsprovisionen) aktiviert und analog zum Übergang 
der Verfügungsgewalt von Gütern und Dienstleistungen auf den Kunden amortisiert. Unter 
den Vertragsverbindlichkeiten werden sämtliche Verpflichtungen aus Kundenverträgen
(Güter oder Dienstleistungen), für die die Frequentis-Gruppe bereits eine Gegenleistung 
erhalten (bzw. noch zu erhalten) hat, ausgewiesen. Dies betrifft vor allem Anzahlungen von 
Kunden sowie noch zu erbringende Leistungen für bereits abgerechnete Projekte.
Leistungen an Arbeitnehmer: Die Rückstellungen für Abfertigungen, Pensionen und 
Jubiläen wurden gem. IAS 19 („Employee Benefits“) aufgrund versicherungsmath. (ma-

tischer) Gutachten nach dem laufenden Einmalprämienverfahren („Projected Unit Credit 
Method”) bewertet. Bei der Ermittlung der Abfertigungsverpflichtung wurde als Pen-
sionsantrittsalter der frühestmögliche Zeitpunkt für die (vorzeitige) Alterspension gem. 
Pensionsreform 2018 zugrunde gelegt. Die Pensionsrückstellung wurde aufgrund eines 
versicherungsmath. Gutachtens ermittelt. Aufgrund der Verpfändung der Pensionsver-
sicherung an den Vorstand erfüllt diese die Definition von Planvermögen („Plan Assets“)
und es wird eine Saldierung der Pensionsrückstellung mit dem Wert der bereits angespar-
ten Pensionsversicherung gem. IAS 19 durchgeführt. Die Effekte aus der Neubewertung 
werden für Abfertigungen und Pensionen im sonst. Ergebnis dargestellt. Ein etwaiger 
nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand wird sofort ergebniswirksam ausgewiesen. Der 
Zinsaufwand wird gemeinsam mit dem Dienstzeitaufwand im Personalaufwand erfasst.
Anteilsbasierte Vergütung: Die Frequentis AG hat im Rahmen eines langfristigen Aktien-
programms eine anteilsbasierte Vergütung an einen Vorstand gewährt, deren Bilanzierung 
nach IFRS 2 (Share-based Payment) erfolgt. Die Zuteilung erfolgt ausschließlich in Aktien. 
Die Frequentis AG bewertet diese Instrumente daher mit dem beizulegenden Zeitwert der 
Aktien am Tag der Gewährung. Dabei werden die Ausübungsbedingungen, unter denen 
die Instrumente gewährt werden, berücksichtigt. Der Aufwand wird über die erforderliche 
Dienstzeit verteilt. 
Rückstellungen: Rückstellungen werden dann gebildet, wenn aus einem vergangenen 
Ereignis eine gegenwärtige Verpflichtung (rechtlich oder faktisch) entstanden ist, der
Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser Verpflichtung
wahrscheinlich ist und eine zuverlässige Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich
ist. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt zum voraussichtlichen Erfüllungsbetrag. Die 
Rückstellungen werden zu jedem Bilanzstichtag überprüft und der jeweiligen Neueinschät-
zung angepasst. Bei wes. Zinseffekten werden langfristige Rückstellungen mit dem Bar-
wert der erwarteten Ausgaben zur Erfüllung der Verpflichtung angesetzt.
Forschungs- und Entwicklungskosten: Forschungsprojekte beschäftigen sich mit eigen-
ständiger, planmäßiger Forschung mit der Absicht neue wissenschaftliche oder techni-
sche Erkenntnisse zu erlangen. Diese Projekte umfassen bei der Frequentis-Gruppe meist 
einen Zeithorizont von 3 - 10 Jahren und haben ein ungewisses technisches und kom-
merzielles Ergebnis. Alle Forschungskosten werden als Aufwand erfasst (IAS 38.54). Ent-
wicklungsprojekte umfassen Aufwendungen, die dazu dienen, theoretische Erkenntnisse 
technisch und kommerziell umzusetzen. Sofern die Voraussetzungen zur Aktivierung als 
immaterielle Vermögenswerte nach IAS 38.21 erfüllt sind, werden die direkt zuordenbaren 
Entwicklungskosten aktiviert, ist dies nicht der Fall werden auch Entwicklungskosten als 
laufender Aufwand erfasst. Im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr, wie auch im VJ (Vor-
jahr), waren die technische Machbarkeit der Hardware- und Softwareentwicklungsvor-
haben einerseits noch nicht einschätzbar oder aufgrund der engen Verzahnung der For-
schungs- und Entwicklungsphasen nicht eindeutig abgrenzbar und andererseits gelingt 
die Bestätigung der technologischen Realisierbarkeit und Verwertbarkeit generell erst kurz 
vor Marktreife in Projekten. Daher waren die Aktivierungsvoraussetzungen in den GJ 2020 
und 2019 nicht erfüllt.
Zuschüsse: Dem Konzern gewährte Aufwandszuschüsse werden bei Erfüllung der An-
satzvoraussetzungen sofort erfasst und entsprechend dem zeitlichen Anfall der Auf-
wendungen ergebniswirksam realisiert. Zuwendungen zu Vermögenswerte, das heißt 
Zuwendungen, die an die Hauptbedingung geknüpft sind, dass ein Unternehmen lang-
fristige Vermögenswerte kauft, herstellt oder auf andere Weise erwirbt, können sowohl als 
passiver Abgrenzungsposten angesetzt werden oder vom jeweiligen Vermögenswert ab-
gezogen werden. Derartige Zuschüsse werden mit den bezuschussten Vermögenswerten 
saldiert dargestellt (Nettodarstellung).
Ertragsteuern: Der Steueraufwand umfasst tatsächliche und latente Steuern. Tatsächliche 
und latente Steuern werden im Gewinn oder Verlust erfasst, ausgenommen in dem Um-
fang, in dem sie mit einem Unternehmenszusammenschluss oder mit einem direkt im EK 
oder im sonst. Ergebnis erfassten Posten verbunden sind. Tatsächliche Steuern sind die 
erwartete Steuerschuld oder Steuerforderung auf das für das GJ zu versteuernde Einkom-
men, und zwar auf der Grundlage von Steuersätzen, die am Abschlussstichtag gelten oder 
in Kürze gelten werden, sowie alle Anpassungen der Steuerschuld für frühere Jahre. In 
Übereinstimmung mit IAS 12 werden die temporären Bewertungs- und Bilanzierungsdiffe-
renzen zwischen den steuerlichen Wertansätzen und den IFRS-Bilanzwerten in die latente 
Steuerabgrenzung einbezogen. Latente Steuern werden nicht erfasst für: zu versteuernde 
temporäre Differenzen beim erstmaligen Ansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts, tempo-
räre Differenzen beim erstmaligen Ansatz von Vermögenswerten oder Schulden bei einem 
Geschäftsvorfall, bei dem es sich nicht um einen Unternehmenszusammenschluss handelt 
und der weder das bilanzielle Ergebnis vor Steuern noch das zu versteuernde Ergebnis 
beeinflusst, temporäre Differenzen in Verbindung mit Anteilen an Tochterunternehmen,
assoziierten Unternehmen und gemeinschaftlich geführten Unternehmen, sofern die Fre-
quentis-Gruppe in der Lage ist, den zeitlichen Verlauf der Auflösung der temporären Diffe-
renzen zu steuern und es wahrscheinlich ist, dass sie sich in absehbarer Zeit nicht auflö-
sen werden. Aktive und passive latente Steuerabgrenzungen werden insoweit saldiert, als 
diese innerhalb einer eigenständigen Konzernges. ggü. derselben Steuerbehörde bestehen. 
Bei der Beurteilung der Werthaltigkeit aktiver latenter Steuern trifft der Vorstand eine Ein-
schätzung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass diese Posten in Zukunft tatsächlich 
realisierbar sind. Die Realisierbarkeit von aktiven latenten Steuern setzt ausreichend steuer-
pflichtiges Einkommen in jenen Perioden voraus, in denen die temporären Unterschiede
abzugsfähig werden. Der Vorstand zieht die geplante Auflösung von passiven latenten Steu-
ern und das geschätzte künftige steuerpflichtige Einkommen für diese Beurteilung heran.
Wesentliche Schätzungen und Ermessensausübungen: Bei der Aufstellung des Kon-
zernabschlusses in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden nach IFRS werden Einschätzungen vorgenommen und Annahmen 
getroffen, welche die Höhe und den Ausweis der bilanzierten Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten, die offengelegten Eventualvermögenswerte und -verbindlichkeiten 
am Bilanzstichtag sowie die bilanzierten Erträge und Aufwendungen während der Be-
richtsperiode beeinflussen. Die tatsächlichen Werte können letztendlich von diesen Ein-
schätzungen bzw. Annahmen abweichen. Schätzungen und Annahmen werden laufend 
überprüft und Überarbeitungen prospektiv erfasst. Die Frequentis-Gruppe hat bei der 
Aufstellung des Konzernabschlusses folgende Ermessensentscheidungen getroffen: 
a) Die Frequentis-Gruppe hält an zwei assoziierten Unternehmen weniger als 20% der 
Anteile und der Stimmrechte, hat jedoch ihren Einfluss aufgrund der Zugehörigkeit zur
Geschäftsleitung der Beteiligungsunternehmen als maßgeblichen eingestuft (siehe Kapi-
tel 19. Anteile an assoziierten Unternehmen). b) Bei der Beurteilung der Laufzeiten von 
Leasingverhältnissen insb. im Immobilienbereich werden etwaige Verlängerungsoptionen 
oder Kündigungsoptionen berücksichtigt, wenn deren Ausübung hinreichend sicher ist. 
Der Konzernabschluss beinhaltet folgende Posten, deren Wertansatz maßgeblich von den 
zugrundeliegenden Annahmen und Einschätzungen abhängig ist: a) Nutzungsdauer von 
langfristigen Vermögenswerten: Sachanlagen und entgeltlich erworbene immaterielle 
Vermögenswerte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und 
planmäßig linear über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei der Ermittlung der 
Nutzungsdauer werden Faktoren wie Abnutzung, Alterung, technische Standards und 
Vertragsdauer berücksichtigt. b) Geschätzte Wertminderungen des Firmenwertes: Die 
Frequentis-Gruppe untersucht jährlich, ob eine Wertminderung des Firmenwerts vorliegt. 
Der erzielbare Betrag von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten wird basierend auf der 
Berechnung des Nutzungswerts ermittelt. Diesen Wertermittlungen liegen entsprechende 
Planrechnungen zugrunde, welche naturgem. auf Schätzungen und Annahmen aufbau-
en. Hinsichtlich der bei der Überprüfung der Werthaltigkeit des Firmenwerts angesetzten 
Prämissen und angestellten Sensitivitätsberechnungen wird auf die Ausführungen unter 
Kapitel 18. Geschäfts- oder Firmenwerte verwiesen. c) Die zeitraumbezogene Realisie-
rung der Umsatzerlöse erfolgt nach Leistungsfortschritt mithilfe der inputorientierten 
Methode (cost-to-cost Methode). Die Abrechnung von zeitraumbezogen realisierten Auf-
trägen basiert auf Einschätzungen von Auftragskosten, erzielbaren Auftragserlösen und 
Auftragsrisiken. Diese Schätzungen werden regelmäßig überprüft und angepasst. Obwohl 
die Einschätzungen unter Einbeziehung aller Informationen zum Bilanzstichtag getroffen 
werden, sind Änderungen möglich, welche sowohl den realisierten Umsatz als auch die 
Höhe der Vertragsvermögenswerte beeinflussen können. Die Evaluierung ob zwei oder
mehrere Verträge mit Kunden zu einer Leistungsverpflichtung zu kombinieren sind bzw.
ob ein Vertrag mit einem Kunden in mehrere Leistungsverpflichtungen aufgeteilt werden
muss, erfordert Schätzungen, die sich auf die Realisierung der Umsatzerlöse bzw. auf den 
Gewinn auswirken können. Variable Gegenleistungen werden auf den höchstwahrschein-
lichen Betrag geschätzt, auf den Anspruch besteht. Die Schätzungen basieren dabei insb. 
auf Erwartungen sowie historischen, aktuellen und prognostizierten Informationen, die 
zum Bilanzstichtag verfügbar sind. d) Der Ansatz von Drohverlustrückstellungen unterliegt 
Einschätzungen in Bezug auf die zu erwarteten Auftragskosten und Auftragsergebnisse. 
Die Auftragsprognosen erfolgen hierbei unter Berücksichtigung historischer Erfahrungs-
werte und aktueller Informationen die zum Bilanzstichtag vorlagen. e) Verpflichtungen
aus Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses werden aufgrund von diversen Parametern wie Abzinsungsprozentsatz 
und Gehaltssteigerungen ermittelt. Die Änderungen dieser Parameter können zu einer 
Änderung der bilanzierten Verpflichtung führen. Die Sensitivitäten für Verpflichtungen aus
Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses sind im Kapitel 31. Langfristige Rückstellungen angegeben. f) Der Ansatz aktiver 
latenter Steuern erfordert, dass zukünftig hinreichend zu versteuerndes Einkommen gene-
riert wird, welches gegen Steuergutschriften und Verlustvorträge verrechnet werden kann. 
Die Beurteilung der Aktivierbarkeit latenter Steuern unterliegt einer Schätzung diverser 
Faktoren. Steuersachverhalte unterliegen hinsichtlich ihrer Beurteilung durch die Steuer-
behörden Unsicherheiten und es ist daher nicht auszuschließen, dass diese in Einzelfällen 
zu anderen Ergebnissen als die Frequentis-Gruppe kommen können. Sollten Änderungen 
in der Beurteilung wahrscheinlich sein, wird eine entsprechende Rückstellung gebildet. 
g) Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an der ATRiCS Advanced Traffic
Solutions GmbH wurde neben dem Basiskaufpreis auch eine Earn-Out Zahlung verein-
bart, die vom Erreichen bestimmter Ergebnisziele, dem Stand des Working Capitals zum 
31.12.24 sowie der Net Cash/Debt-Position zum 31.12.24 (alle Größen nach nationalen 
Rechnungslegungs-standards) abhängig ist und die in Form von Zu- und Abschlägen zum 
vereinbarten Target Value berücksichtigt werden. Im Zuge der Bewertung der Earn-Out 
Verbindlichkeit zum 31.12.20 wurden Annahmen über die Entwicklung dieser Positionen 
getroffen. Sollte sich die tatsächliche Entwicklung wes. von den getroffenen Annahmen 
unterscheiden, können daraus Ergebniseffekte resultieren, da die Folgebewertung der 
Verbindlichkeit erfolgswirksam mit dem beizulegenden Zeitwert erfolgt. h) Wertminde-
rung Einlagen Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG: Zum 31.12.20 sind alle 
Ansprüche ggü. der Commerzialbank Mattersburg zu 100% wertberichtigt, da auf Basis 
der Informationen zum Insolvenzverfahren nicht von einer wirtschaftlich relevanten Quo-
te ausgegangen werden kann. Die von Frequentis eingebrachten Klagen befinden sich in
einem frühen Stadium und führen derzeit noch zu keinem bilanzierungsfähigen Anspruch. 
In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Verfahren können sich allenfalls positive Ergeb-
niseffekte ergeben, wenn Frequentis eine Quote zufließen sollte oder in den anhängigen
Verfahren ein Schadenersatz zuerkannt wird.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung: 3. Segmentberichterstattung: Ope-
rative Segmente: Segment Air Traffic Management; Segment Public Safety & Transport.
Das Segment Air Traffic Management (ATM) bedient in erster Linie die Kundengruppe der
zivilen Flugsicherungen sowie militärischen Flugsicherungen und Homeland Security Or-
ganisationen. Die Frequentis-Gruppe unterstützt ihre Kunden bei ihrer Hauptaufgabe, der 
Sicherung des Luftraums und der effizienten und sicheren Kontrolle und Steuerung der
Luftfahrzeuge. Die Produktlösungen für die Control Center Lösung im ATM Segment rei-
chen von Voice Communication, Networks, Digital (Remote) Tower, ATC Tower, Surveillan-
ce, AIM (Aeronautical Information Management), AMHS (Aeronautical Message Handling 
Systems) bis ATM/UTM Integration (Unmanned Traffic Management). Für die militärische
Anwendung wird das Portfolio mit Anwendungen zu Secure Communications und Situa-
tional Awareness ergänzt. Das Segment Public Safety & Transport (PST) besteht aus dem 
Public Safety Bereich (Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen), Public Transport 
(Eisenbahnkunden) und Maritime (Küstenwache, Hafenbetreiber und Organisationen zur 
Überwachung der Binnenschifffahrt). Im PST Segment liefert die Frequentis-Gruppe Lö-
sungen für Kontrollzentralen der Blaulichtorganisationen sowie Search & Rescue, Coastal 
Surveillance, Operations Communications und Incident & Crisis Management.
Angaben zu den operativen Segmenten: Die verantwortliche Unternehmensinstanz der 
Frequentis-Gruppe ist der Konzernvorstand. Die Bilanzierungsgrundsätze der einzelnen 
Segmente entsprechen jenen der Frequentis-Gruppe. Für die interne Berichterstattung 

wird das IFRS Betriebsergebnis (EBIT) herangezogen und entspricht auch dem Segment-
ergebnis im Sinne von IFRS 8.23. Innenumsätze zwischen den Segmenten liegen nicht 
vor. Bei den Beträgen in der Spalte Überleitung/Konsolidierungen werden überwiegend 
Transaktionen erfasst, die nicht eindeutig einem Segment zugeordnet werden können, 
sondern für beide Segmente getätigt wurden.

Air Traffic Public Überleitung/
 Manage- Safety & Konsolidier- 
in TEUR ment  Transport ungen Summe
2020: Umsatzerlöse  ....................................203.138 96.265 -29 299.374
Veränderung des Bestands an 
fertigen und unfertigen Erzeugnissen .................... -1 -271 0 -272
Aktivierte Eigenleistungen ...................................142 0 74  216
Sonstige betriebliche Erträge ...........................6.040 1.597 922 8.559
Gesamterträge (Betriebsleistung) .......... 209.319 97.591  967 307.877
EBIT ...............................................14.634 12.255 -81 26.808
Wertminderung Geschäfts- 
oder Firmenwerte ........................................... -1.072 0 0 -1.072
2019: Umsatzerlöse  ....................................211.164 92.440 27 303.631
Veränderung des Bestands an 
fertigen und unfertigen Erzeugnissen ....................14 -5 0 9
Aktivierte Eigenleistungen .....................................10 0 362  372
Sonstige betriebliche Erträge ...........................4.250 878 1.115 6.243
Gesamterträge (Betriebsleistung) .......... 215.438 93.313  1.504 310.255
EBIT ...............................................10.414 6.958 -155 17.217
Wertminderung Geschäfts- 
oder Firmenwerte ....................................................0 0 0 0
Das Segmentvermögen und die Segmentschulden werden hier nicht angegeben, weil das 
interne Berichtswesen keine Unterteilung des Vermögens auf die beiden Segmente enthält.
Angaben zu unternehmensweiten Daten: Die Frequentis-Gruppe hat weder 2020 noch 
2019 mit einem einzelnen Kunden einen Umsatz von mehr als 10% des Gesamtumsatzes 
erzielt. Hinsichtlich der Umsatzkategorien wurden 41% (2019: 52%) des Konzernumsat-
zes vor allem mit neuen Produkten bei Bestandskunden und bestehenden Produkten bei 
neuen Kunden erzielt, 56% (2019: 46%) mit IBB (Installed Base Business – Folgegeschäft 
zu installierten Systemen und Lösungen) und 2% (2019: 2%) mit Sonst. Umsatz (groß-
teils Consulting). Rund die Hälfte des Installed Base Business wurde mit Wartungsauf-
trägen erzielt. In der regionalen Verteilung der Auftragseingänge nach Endnutzern zeigt 
sich folgendes Bild:
 2020 2019
Europa  ................................................................................................73,7% 63,8%
Amerikas ..............................................................................................11,0% 19,4%
Asien ....................................................................................................10,2% 11,6%
Australien/Pazifik ...................................................................................2,8% 3,7%
Afrika .....................................................................................................2,3% 1,5%
Der Auftragsstand per 31.12.20 iHv TEUR 427.609 (2019: TEUR 391.460) verteilt sich mit 
TEUR 247.243 (2019: TEUR 233.779) auf das Segment ATM und mit TEUR 180.366 (2019: 
TEUR 157.681) auf das Segment PST. Regionale Verteilung des langfristigen Vermögens.
in TEUR 2020 2019
Österreich ...........................................................................................38.401 39.550
Europa (ohne Österreich)  ...................................................................16.885 14.219
Amerikas ...............................................................................................3.444 4.483
Australien/Pazifik .....................................................................................700 437
Asien ........................................................................................................589 88
 60.019 58.777
Das langfristige Vermögen besteht aus den Sachanlagen, Immateriellen Vermögenswer-
ten, den Geschäfts- oder Firmenwerten sowie den Anteilen an assoziierten Unternehmen. 
4. Umsatzerlöse: Die nachfolgenden Ausführungen gelten für beide Segmente, da in bei-
den Segmenten nahezu ausschließlich Umsatzerlöse aus kundenspezifischen Fertigungs-
aufträgen und aus Wartungsverträgen erzielt werden. Nur vereinzelt werden Produkte, 
welche nicht kundenspezifisch angepasst werden, verkauft. Die Umsatzrealisierung erfolgt
nach Erfüllung der vertraglich vereinbarten Meilensteinen. Noch nicht verrechnete Beträge 
für welche die Leistung bereits erbracht wurde, werden als Vertragsvermögenswerte bi-
lanziert. Rechnungen haben grundsätzlich eine Fälligkeit von dreißig Tagen. Umsatzerlöse 
aus kundenspezifischen Fertigungsaufträgen sowie Mehrkomponentenverträge erfüllen
die Voraussetzungen für eine zeitraumbezogene Umsatzrealisierung nach Leistungsfort-
schritt aufgrund der Tatsache, dass einerseits keine alternative Nutzungsmöglichkeit für 
den erstellten Vermögenswert besteht und andererseits, dass die Frequentis-Gruppe einen 
Anspruch auf die Bezahlung der erbrachten Leistungen (Kosten zuzüglich angemessener 
Marge) hat. Die Umsatzrealisierung wird auf Basis der inputorientierten Methode (cost-
to-cost Methode) ermittelt. Vertragsvermögenswerte werden erst angesetzt, wenn diese 
die dazugehörigen Anzahlungen von Kunden übersteigen. Im Berichtsjahr kam es zu einer 
Erhöhung der Vertragsvermögenswerte aus Verträgen mit Kunden iHv TEUR 66 (2019: 
TEUR 755), welche sich aus dem Saldo von einer Vielzahl an neu angearbeiteten und 
abgerechneten Projekten errechnet. In Zusammenhang mit Wartungsverträgen wird die 
Leistungsverpflichtung grundsätzlich bei gleichzeitiger Nutzung durch den Kunden er-
bracht. Die Umsatzrealisierung erfolgt zeitraumbezogen. Ausgenommen davon sind ge-
wisse Dienstleistungen (z.B. Reparaturen) mit kurzer Durchlauf- bzw. Ausführungszeit 
oder bei Ersatzteil- und Kleinmaterialbestellungen, bei welchen eine zeitpunktbezogene 
Umsatzrealisierung durchgeführt wird. Die Umsatzerlöse für diese Aufträge betrugen im 
Berichtsjahr TEUR 11.185 (2019: TEUR 13.376). Die Ges. bewertet erhaltene und geleiste-
te Anzahlungen in fremder Währung gem. IFRIC 22 nicht mit dem Stichtagskurs sondern 
mit dem Transaktionskurs. Sämtlich nachfolgend dargestellten Umsatzerlöse sind Erlöse 
aus Verträgen mit Kunden gem. IFRS 15. Hinsichtlich der Umsatzkategorien kam es im 
Berichtszeitraum zu folgender Verteilung des Umsatzes: 
in TEUR 2020 2019
Neuprodukt- und/oder Neukundengeschäft ......................................123.716 157.565
IBB (Installed Base Business – Folgegeschäft 
zu installierten Systemen und Lösungen) .........................................168.208 138.678
Sonstiger Umsatz ..................................................................................7.450 7.388
 299.374 303.631
In der regionalen Verteilung der Umsätze nach Endnutzern zeigt sich folgendes Bild:
in TEUR 2020 2019
Europa ..............................................................................................197.900 184.157
Amerikas .............................................................................................48.935 56.303
Asien ...................................................................................................33.947 39.879
Australien/Pazifik ................................................................................13.964 18.399
Afrika ....................................................................................................2.669 3.459
Kleinaufträge (nicht aufgeteilt) ..............................................................1.959 1.434
 299.374 303.631
Der Posten Kleinaufträge betrifft Umsatzerlöse aus Kundenverträgen, welche aber nicht 
auf die einzelnen Kategorien in der oben dargestellten Tabelle zugeordnet wurden. Der 
Transaktionspreis der auf nicht erfüllte oder nicht zur Gänze erfüllte Leistungsverpflich-
tungen entfällt beträgt EUR 427,6 Mio. (31.12.19: EUR 391,5 Mio.) und entsprechen dem 
Auftragsstand der Frequentis-Gruppe zum Bilanzstichtag. Diese werden voraussichtlich 
im Ausmaß von rund EUR 241,6 Mio. im Jahr 2021 als Umsatzerlöse realisiert bzw. im 
Jahr 2022 und in den Folgejahren mit EUR 186,0 Mio. erlöswirksam werden. Der erwartete 
Zeitpunkt der Umsatzerlösrealisierung basiert auf den erwarteten Leistungsfortschritten.
5. Aktivierte Eigenleistungen: Die im Jahr 2020 aktivierten Aufwendungen betreffen mit 
TEUR 216 (2019: TEUR 372) unter anderem konzerninterne selbst erstellte Demo- und 
Testanlagen.
6. Sonstige Erträge in TEUR 2020 2019
Fördererlöse für Forschungs- und Entwicklungskosten ........................3.341 3.282
Erlöse Forschungsprämien  ..................................................................1.965 1.177
Kurs- und Währungsdifferenzen ..............................................................240 207
Wertänderungen der beizulegenden Zeitwerte 
von Devisentermingeschäften ...............................................................1.625 289
COVID-19 Pandemie Zuschüsse ................................................................25 0
Erträge aus Anlagenverkauf .........................................................................3 13
Übrige sonstige betriebliche Erträge .....................................................1.360 1.275
 8.559 6.243
Fördererlöse und Forschungsprämien werden dann ergebniswirksam erfasst, wenn die 
Förderbedingungen erfüllt sind und die Prämien entweder bereits bezahlt sind oder aber 
eine angemessene Sicherheit darüber besteht, dass die Zuwendung gewährt wird. Die 
Zuschüsse aufgrund der COVID-19 Pandemie betreffen einen erhaltenen Zuschuss für 
Lohnsteuern aus dem VJ. Die übrigen sonst. betrieblichen Erträge betreffen hauptsächlich 
Versicherungsentschädigungen, Erlöse aus Vermietung sowie Erlöse aus der Auflösung
von Wertberichtigungen oder Rückstellungen. 
7. Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen
in TEUR 2020 2019
Materialaufwand ..................................................................................32.621 40.403
Aufwendungen für bezogene Leistungen ............................................42.391 41.194
 75.012 81.597
Die Reduktion des Materialaufwands iHv TEUR 7.782 ist auf eine Reduktion der Material-
intensität der abgewickelten Projekte zurückzuführen.
8. Personalaufwand in TEUR  2020 2019
Gehälter ............................................................................................125.563 122.474
Aufwendungen für Abfertigungen  ........................................................1.823 1.845
Aufwendungen für Altersvorsorge ........................................................1.162 992
Sozialabgaben .....................................................................................26.362 26.151
Sonstige freiwillige Sozialaufwendungen ..............................................3.022 3.348
 157.932 154.810
Der Personalstand zum Ende des GJ betrug 1.923 (2019: 1.850) Arbeitnehmer. Der 
Durchschnitt lag bei 1.907 (2019: 1.849) Arbeitnehmer. Der Anstieg des Personalauf-
wands betrifft mit TEUR 1.800 die neuen Ges. im Konsolidierungskreis. Im Personalauf-
wand werden im Berichtsjahr Förderungen aufgrund der COVID-19 Pandemie iHv TEUR 
762 ausgewiesen. Der größte Teil dieser Förderung resultiert mit TEUR 401 aus Zuschüs-
sen zu den Gehaltskosten des australischen Staates für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Bei 
3 Ges. im Konzern wurde kurzfristig für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit eingeführt. 
Der in diesem Zusammenhang erhaltene Zuschuss beträgt TEUR 85. Der Rest der erhal-
tenen Förderungen aufgrund der COVID-19 Pandemie stand entweder im Zusammenhang 
mit weiteren Zuschüsse der lokalen Regierungen für den Erhalt von Arbeitsplätzen (TEUR 
170) oder mit der Reduktion von Lohn- oder Sozialabgaben (TEUR 106). 
9. Sonstige Aufwendungen in TEUR 2020 2019
Rechts- und Beratungsaufwand ............................................................8.771 5.522
Reisekosten ..........................................................................................4.076 11.861
Fremdpersonal ......................................................................................3.021 3.700
Versicherungsaufwand ..........................................................................2.121 2.561
Instandhaltung ......................................................................................1.835 1.834
Werbekosten .........................................................................................1.538 2.824
Betriebsaufwand (Gebäude) ..................................................................1.157 1.161
Kurs- und Währungsdifferenzen ...........................................................1.103 857
Energieaufwand  ...................................................................................1.088 1.167
Telefon- und Kommunikationsaufwand .................................................1.042 1.157
Transportkosten .......................................................................................980 1.236
Lizenzaufwand (Laufzeit bis 1 Jahr) .........................................................903 934
KFZ-Kosten ..............................................................................................894 940
Reinigungsaufwand .................................................................................829 1.065
Sonstige Steuern und Abgaben ................................................................653 754
Personalbeschaffungskosten ...................................................................651 760
Bankspesen und Bankgarantiespesen ......................................................633 661
Kurzfristiger Mietaufwand und Mietaufwand 
geringwertiger Vermögenswerte ..............................................................552 930
Wertberichtigung von Forderungen und Vertragsvermögenswerte ..........378 250
Verluste aus dem Abgang von Anlagen ......................................................32 32
Schadensfälle ...............................................................................................2 663

Übrige ......................................................................................................757 2.800
 33.016 43.669
Bei einigen Aufwandskategorien wie z.B. Reisekosten und Werbekosten ist es aufgrund 
der COVID-19 Pandemie zu einer unüblichen Reduktion gekommen. Der Anstieg des 
Rechts- und Beratungsaufwands ist größtenteils auf die eingebrachten Klagen im Zu-
sammenhang mit der Commerzialbank Mattersburg (siehe Kapitel 13. Wertminderung 
Finanzvermögenswerte) und M&A Aktivitäten zurückzuführen. In den Wertberichtigungen 
sind TEUR 382 (2019: TEUR 224) für Forderungen und TEUR -4 (2019: TEUR 26) für 
Vertragsvermögenswerte enthalten. Aufgrund des unwes. Betrags wird auf einem eigenen 
Ausweis in der GuV verzichtet. 
10. Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
in TEUR ..................................................................................................2020 2019
Abschreibungen Nutzungsrechte  .........................................................7.690 7.093
Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ........5.953 5.452
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter  ........................................394 417
 14.037 12.962
Vermögenswerte mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von bis zu EUR 800 (Höhe län-
derspezifisch unterschiedlich) werden als geringwertige Wirtschaftsgüter eingestuft und
aufgrund untergeordneter Bedeutung im Jahr der Anschaffung ergebniswirksam erfasst.
11. Finanzerträge in TEUR 2020 2019
Zinsen und ähnliche Erträge .......................................................................94 440
   94   440
Die Zinsen und ähnliche Erträge betreffen ausschließlich Zinsen aus Vermögenswerten, 
welche zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden. Zinserträge werden nach 
der Effektivzinsmethode erfasst.
12. Finanzierungsaufwendungen in TEUR 2020 2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  .......................................................615 819
  615  819
In den Zinsen sind Zinsaufwendungen iHv TEUR 242 (2019: TEUR 438) im Zusammen-
hang mit IFRS 16 enthalten. Alle Zinsaufwendungen werden nach der Effektivzinsmethode 
erfasst.
13. Wertminderung Finanzvermögenswerte: Gem. der Mitteilung der österr. (österrei-
chischen) Finanzmarktaufsichtsbehörde vom 14.7.20 wurde der Commerzialbank Mat-
tersburg im Burgenland AG (Commerzialbank Mattersburg) per Bescheid die Fortführung 
des Geschäftsbetriebs mit sofortiger Wirkung untersagt und ein Wirtschaftsprüfer als 
Regierungskommissär bestellt. Damit war der Bank auch die Auszahlung von Einlagen 
untersagt. Frequentis AG hatte zu diesem Zeitpunkt Einlagen bei der Commerzialbank 
Mattersburg iHv EUR 30,9 Mio. und hat diese ggü. der Commerzialbank Mattersburg am 
16.7.20 in gesamter Höhe fällig gestellt. Diese Fälligstellung wurde auch an den von der 
FMA eingesetzten Regierungskommissär gerichtet. Eine – erwartungsgem. – abschlägige 
Antwort auf die Fälligstellung hat Frequentis AG am 17.7.20 erhalten. Von der Einlagen-
sicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., der Sicherungseinrichtung für österr. Kreditinstitute 
gem. dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, hat Frequentis AG am 
24.7.20 TEUR 100 erhalten. Am 27.7.20 hat die österr. Finanzmarktaufsichtsbehörde beim 
Landesgericht Eisenstadt den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen der Commerzialbank Mattersburg gestellt und am 28.7.20 wurde die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Commerzialbank Mattersburg bekannt ge-
macht. Der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde eingesetzte Regierungskommissär hat 
in einem Zwischenbericht vom 24.7.20 festgestellt, dass die Commerzialbank Mattersburg 
zum Zeitpunkt der Untersagung des Geschäftsbetriebs am 14.7.20 durch die Finanzmarkt-
aufsichtsbehörde gem. Erstellung eines Zwischenstatus rechnerisch überschuldet war. 
Die Forderung der Frequentis AG wurde in voller Höhe am 29.7.20 im Insolvenzverfahren 
angemeldet. Frequentis AG hat ein Anwaltsteam engagiert, welches sämtliche rechtlichen 
Möglichkeiten prüft, um die Interessen von Frequentis AG bestmöglich zu wahren. Diese 
Prüfung umfasst die mögliche Geltendmachung und Verfolgung potenzieller Ansprüche 
gegen involvierte Rechtsträger, Organisationen und Personen. In diesem Zusammenhang 
wurden bereits Klagen eingebracht. Diese Verfahren sowie die Verfolgung weiterer mög-
licher Ansprüche können aus heutiger Sicht einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.  
Als Folge der Insolvenz wurde eine Wertminderung des täglich fälligen Bankguthabens 
sowie der Termingelder der Frequentis AG bei der Commerzialbank Mattersburg von TEUR 
30.918 durchgeführt und in der Position Wertminderung Finanzvermögenswerte erfasst.  
Diese vollständige Wertminderung berücksichtigt den Umstand, dass auf Basis der Infor-
mationen zum Insolvenzverfahren und unter Beachtung von im Rang vor Frequentis AG 
stehenden Ansprüchen (insb. jene der Einlagensicherung) zum Bilanzstichtag nicht von 
einer wirtschaftlichen relevanten Quote ausgegangen werden kann. Die von Frequentis AG 
eingebrachten Klagen befinden sich in einem frühen Stadium und führen derzeit noch zu
keinem bilanzierungsfähigen Anspruch. Die Wertminderung der Finanzvermögenswerte 
setzt sich wie folgt zusammen: in TEUR: Wertminderung langfristige Termingelder Com-
merzialbank Mattersburg: 9.997; Wertminderung kurzfristige Termingelder Commerzial-
bank Mattersburg: 7.998; Wertminderung täglich fälliges Bankguthaben Commerzialbank 
Mattersburg: 12.718; Wertminderung Zinsforderungen Commerzialbank Mattersburg: 
205; Sonst.: 5; Summe: 30.923.
14. Ertragsteuern in TEUR  2020 2019
Laufende Ertragsteuern .........................................................................1.628 4.125
Periodenfremde Steuern .........................................................................-514 7
Nicht anrechenbare Quellensteuern ...........................................................76 148
Veränderung Latente Steueransprüche/-schulden ...............................-2.222 182
 -1.032  4.462
Die periodenfremden Steuern betreffen hauptsächlich Steuerguthaben aus der Veranla-
gung 2019 bei einer amerikanischen Tochterges., wo es im Nachhinein noch zu Anpas-
sungen gekommen ist. Folgende Tabelle stellt die Überleitung vom erwarteten auf den 
effektiven Steuersatz dar:
in TEUR 2020 2019
Ergebnis vor Steuern ...........................................................................-4.422 16.984
Theoretischer Steuerertrag/-aufwand auf Basis 
eines Steuersatzes von 25% ................................................................-1.106 4.246
Steuerliche Hinzurechnungen ..................................................................168 272
Steuerliche Kürzungen ............................................................................-503 -322
Steuersatzänderungen ...............................................................................29 -34
Abschreibung Firmenwert ........................................................................268 0
Steuerliche Verluste, für die kein latenter 
Steueranspruch angesetzt wurde .............................................................275 0
Steuersatzdifferenzen ausländischer Steuersysteme  ...............................274 145
Periodenfremde Steuern .........................................................................-514 7
Nicht anrechenbare Quellensteuern ...........................................................76 148
Ist-Gesamtsteuerertrag/-aufwand  ....................................... -1.033  4.462
Effektiver Steuersatz .......................................................................... -23,4% 26,3%
In den steuerlichen Hinzurechnungen sind nicht abzugsfähige Aufwendungen wie z.B. 
Repräsentationskosten enthalten. Die steuerlichen Kürzungen umfassen vor allem die 
Forschungsförderungsprämie. Latente Steueransprüche und Steuerschulden werden 
saldiert, wenn ein einklagbarer entsprechender Rechtsanspruch auf Aufrechnung besteht 
und wenn die latenten Steuerforderungen und -verbindlichkeiten sich auf Ertragsteuern 
beziehen, die von der gleichen Steuerbehörde für dasselbe Steuersubjekt erhoben werden. 
Die bilanzierten aktiven und passiven latenten Steuern betreffen folgende Bilanzposten:
Wert:  Aktiv Passiv Aktiv Passiv
in TEUR 2020 2020 2019 2019
Sachanlagen ...................................................................... 147 -9.446 164 -9.358
Immaterielle Vermögenswerte ............................................ 88 -1.047 105 -128
Geschäfts- oder Firmenwerte ............................................ 106  143 
Finanzanlagevermögen ........................................................ 50  65 -2
Vorräte ................................................................................ 21 -87 41 -14
Vertragsvermögenswerte aus Verträgen 
mit Kunden und Vertragskosten  ....................................... 416 -4.796 163 -4.566
Vertragskosten ........................................................................  -772  -654
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Vermögenswerte  ........................ 94 -2.183 90 -1.383
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
sowie Termingelder ............................................................... 0  4 
Optionsrücklage .................................................................... 0  16 
Kapitalrücklage .................................................................... 27  0 
Rückstellungen .............................................................. 2.540 -1.192 2.767 -1.254
Verbindlichkeiten ........................................................... 9.331 -83 9.491 -123
Vertragsverbindlichkeiten aus Verträgen mit Kunden ..... 2.679 -427 3.475 -1.300
Latente Steuer aus Währungsdifferenzen 
Schuldenkonsolidierung .................................................... 108 -107 15 -20
Steuerliche Verlustvorträge ............................................ 3.794  128 
Summe ......................................................19.401 -20.140 16.667 -18.802
Saldierung ................................................................... -18.309 18.309 -14.962 14.962
Latente Steuern .............................................................. 1.092 -1.831 1.705 -3.840
Latente Steuerverbindlichkeiten, die durch temporäre Differenzen im Zusammenhang mit 
Beteiligungen an Tochterunternehmen entstehen, werden nicht angesetzt, wenn der Zeit-
punkt der Umkehrung der temporären Differenzen von der Frequentis-Gruppe bestimmt 
werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporären Differenzen in abseh-
barer Zeit aufgrund dieses Einflusses nicht umkehren werden. Die Summe derartiger
temporärer Differenzen, für die keine latenten Steuerschulden bilanziert werden, beträgt 
TEUR 4.151 (2019: TEUR 2.175). Zum Bilanzstichtag bestehen in der Frequentis-Grup-
pe Verlustvorträge iHv TEUR 16.603 (2019: TEUR 656). Für Verlustvorträge iHv TEUR 
15.154 wurden latente Steuern angesetzt, da es hier wahrscheinlich ist, dass künftig ein 
zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung stehen wird, gegen das die Frequentis-Gruppe 
die latenten Steueransprüche verwenden kann.. Es bestehen keine zeitlichen Beschrän-
kungen der Nutzbarkeit der Verlustvorträge. Im laufenden GJ kam es zu einem Ertrag für 
die österr. Körperschaftsteuer iHv TEUR 601 aufgrund der Geltendmachung eines Verlust-
rücktrages (COVID-19 Rücklage). Der Betrag der nach österr. Steuerrecht abzugsfähigen 
temporären Siebentelabschreibungen beläuft sich auf TEUR 94 (2019: TEUR 140). Es 
wurden für diesen Betrag aktive latente Steuern iHv TEUR 23 (2019: TEUR 35) angesetzt. 
Es bestehen zum 31.12.20 keine wes. ertragsteuerlichen Unsicherheiten.
15. Ergebnis je Aktie: Das unverwässerte Ergebnis je Aktie errechnet sich durch Division 
des den Aktionären der Frequentis AG zurechenbaren Periodenergebnisses durch die ge-
wichtete durchschnittliche Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien. Im GJ 
lag die durchschnittliche gewichtete Anzahl bei 13.252.240 (2019: 12.772.603). Das ver-
wässerte Ergebnis je Aktie errechnet sich durch Division des den Aktionären der Frequen-
tis AG zurechenbaren Periodenergebnisses durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl 
der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien jeweils angepasst um den verwässernden 
Effekt der anteilsbasierten Vergütung iHv 27.919 Aktien. Die durchschnittliche gewichtete 
Anzahl der Aktien und Optionen lag bei 13.273.701 (2019: 12.775.244). 
Erläuterungen zur Bilanz: 16. Sachanlagen
in TEUR  Tech- Andere Anzahl- 
 Bauten nische Anlagen, ungen 
 auf Anlagen Betriebs- und und 
 fremden und Ma- Geschäfts- Anlagen 
 Grund schinen ausstattung in Bau Summe
Buchwert zum 31.12.2018 ............2.717  579  5.792  43 9.131
Anpassungen IFRS 16 ......................38.299 0 808 0 39.107
Währungsumrechnungsdifferenz ..........142 0 13 0 155
Umgliederungen ........................................0 0 43 -43 0
Zugang aus Erwerb von Unternehmen ......0 0 0 0 0
Zugang ...............................................6.914 55 3.791 86 10.846
Abgang.................................................-237 -1 -59 0 -297 
Planmäßige Abschreibungen .............-6.955 -132 -3.611 0 -10.698
Buchwert zum 31.12.2019 .......... 40.880 501  6.777 86 48.244
Anschaffungs-/Herstellungskosten ..50.297 3.913 25.976 86 80.272
Kumulierte Abschreibung ..................-9.417 -3.412 -19.199 0 -32.028
Buchwert zum 31.12.2019 ...............40.880 501 6.777 86  48.244
Buchwert zum 31.12.2019 .......... 40.880  501  6.777  86 48.244
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Währungsumrechnungsdifferenz .........-321 0 -53 0 -374
Umgliederungen ........................................0 -54 132 -78 0
Zugang aus Erwerb von Unternehmen ....83 0 66 0 149
Zugang ...............................................5.691 596 3.443 219 9.949
Abgang...................................................-38 -1 -55 0 -94 
Planmäßige Abschreibungen .............-7.319 -138 -3.812 0 -11.269 
Buchwert zum 31.12.2020 .......... 38.976  904  6.498  227 46.605
Anschaffungs-/Herstellungskosten ..54.953 4.225 27.708 227 87.113
Kumulierte Abschreibung ................-15.977 -3.321 -21.210 0 -40.508
Buchwert zum 31.12.2020 .......... 38.976 904 6.498 227  46.605
Im Laufe des Jahres 2020 hat die Frequentis-Gruppe Verträge über den Kauf von Sachan-
lagen, die im Jahr 2021 geliefert und fakturiert werden, im Wert von TEUR 251 geschlos-
sen. Im Berichtsjahr wurde eine Investitionsprämie iHv TEUR 13 in Anspruch genommen, 
welche die Anschaffungskosten der zugehörigen Sachanlagen entsprechend vermindert 
hat. Hinsichtlich der aktivierten Nutzungsrechte, welche aus der Anwendung des IFRS 16 
resultieren, wird auf Kapitel 37. verwiesen.
17. Immaterielle Vermögenswerte Software Anzahl- 
in TEUR und Lizenzen ungen Summe
Buchwert zum 31.12.2018 ................................. 6.416 83  6.499
Währungsumrechnungsdifferenz .......................................... 0 0 0
Umgliederung von Anzahlungen ........................................... 8 -8 0
Zugang aus Erwerb von Unternehmen .................................. 0 0 0
Zugänge ......................................................................... 3.160 186 3.346
Abgänge ............................................................................. -10 0 -10
Planmäßige Abschreibungen ......................................... -2.263 0 -2.263
Buchwert zum 31.12.2019 ............................................. 7.311 261 7.572 
Anschaffungs-/Herstellungskosten .............................. 19.175 261 19.436
Kumulierte Abschreibung ............................................ -11.864 0 -11.864
Buchwert zum 31.12.2019 ............................................. 7.311 261 7.572
Buchwert zum 31.12.2019 ................................. 7.311 261  7.572
Währungsumrechnungsdifferenz .......................................... 0 0 0
Umgliederung von Anzahlungen ....................................... 273 -273 0
Zugang aus Erwerb von Unternehmen ........................... 3.208 0 3.208
Zugänge ............................................................................ 991 23 1.014
Abgänge ............................................................................... -6 0 -6
Planmäßige Abschreibungen ......................................... -2.768 0 -2.768
Buchwert zum 31.12.2020 ................................. 9.009 11 9.020 
Anschaffungs-/Herstellungskosten .............................. 23.176 11 23.187
Kumulierte Abschreibung ............................................ -14.167 0 -14.167
Buchwert zum 31.12.2020 ................................. 9.009 11 9.020
Im Berichtsjahr wendete die Frequentis-Gruppe für eigene, nicht von Kunden beauf-
tragte, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten EUR 12,8 Mio. (2019: EUR 22,1 Mio.) 
auf, welche aufwandswirksam erfasst wurden. Die Reduktion kam durch einen aufgrund 
der COVID-19 Pandemie bedingten Fokus auf Softwareentwicklung für Kundenaufträge 
im Segment Public Safety & Transport und temporären Einsparungen bei Entwicklungs-
vorhaben zustande. Im Laufe des Jahres 2020 hat die Frequentis-Gruppe Verträge über 
den Kauf von immateriellen Vermögenswerten, die im Jahr 2021 geliefert und fakturiert 
werden, im Wert von TEUR 221 geschlossen.
18. Geschäfts- oder Firmenwerte: in TEUR: Buchwert zum 31.12.18: 2.228; Währungs-
umrechnungsdifferenz: 0; Zugang aus Erwerb von Unternehmen: 0; Zugänge: 0; Abgänge: 
0; Wertminderungen: 0; Buchwert zum 31.12.19: 2.228; Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten: 2.228; Kumulierte Wertminderungen: 0; Buchwert zum 31.12.19: 2.228; Buch-
wert zum 31.12.19: 2.228; Währungsumrechnungsdifferenz: 0; Zugang aus Erwerb von 
Unternehmen: 0; Zugänge: 1.730; Abgänge: 0; Wertminderungen: -1.072; Buchwert zum 
31.12.20: 2.886; Anschaffungs-/Herstellungskosten: 3.958; Kumulierte Wertminderun-
gen: -1.072; Buchwert zum 31.12.20: 2.886. Zum Zweck der Überprüfung auf Wertminde-
rung ist den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (CGU) des Konzerns ein Firmenwert 
wie folgt zugeordnet worden:
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Systems Interface Ltd. .............................................................................194 1.266
Frequentis Comsoft GmbH .......................................................................909 909
Team Communication Technology Management GmbH ............................53 53
ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH ...........................................1.730 0
 2.886 2.228
Die Werthaltigkeit der Firmenwerte wurde im Rahmen der Bilanzierung überprüft, indem 
der erzielbare Betrag aus den entsprechenden Ges. durch diskontierte Cash Flows auf 
Basis eines dreijährigen Detailplanungszeitraums und einer daraus abgeleiteten ewigen 
Rente geschätzt wurde. Dem Wertminderungstest gem. IAS 36 liegen detaillierte Ergeb-
nis-, Bilanz- und Investitionsplanungen für die nächsten drei Jahre für alle Konzernein-
heiten zugrunde, die im Rahmen des unternehmensweiten Budgetplanungsprozesses 
jährlich unter Berücksichtigung der aktuellen Geschäftslage erstellt werden. Für über die 
Budgetplanung hinausgehende Zeiträume wird eine langfristige Wachstumsrate von 1% 
(2019: 2%) bestimmt und zur Prognose der künftigen Cash Flows angewendet. Für die 
Abzinsung der zukünftig prognostizierten Cash Flows wurden Diskontierungssätze unter 
Berücksichtigung der marktüblichen und länderspezifischen Risiken angewendet.
 Systems Frequentis Team Communi- ATRiCS Advan- 
Wertminderungstest Interface Comsoft cation Technology ced Traffic Sol-
2020 Ltd. GmbH Management GmbH utions GmbH
Zinssatz (WACC vor Steuern) ...9,98% 10,75% 9,01% 9,52%
Erzielbarer Betrag in TEUR ........... 812 30.466 14.518 9.029
Buchwert CGU einschließlich 
Firmenwert in TEUR .................. 2.914 8.554 236 8.537
 Systems Frequentis Team Communication Tech-
Impairmenttest 2019 Interface Ltd. Comsoft GmbH nology Management GmbH
Zinssatz (WACC vor Steuern)  ....... 11,05% 10,31% 10,34%
Erzielbarer Betrag in TEUR ............... 4.670 47.471 10.956
Buchwert CGU einschließlich
Firmenwert in TEUR ......................... 4.287 7.910 518
Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse für die Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten, denen wes. Geschäfts- oder Firmenwerte zugeordnet worden sind, wurde eine 
Senkung der künftigen Zahlungsströme um 10% oder eine Erhöhung der Abzinsungssätze 
um einen Prozentpunkt angenommen. Aus Sicht des Vorstands liegen für die Frequentis 
Comsoft GmbH und Team Communication Technology Management GmbH keine realis-
tischen Szenarien zum Bilanzstichtag vor, bei denen sich ein Wertminderungsbedarf für 
die aktivierten Firmenwerte ergeben würde. Bei der ATRiCS Advanced Traffic Solutions
GmbH würde bei einer Senkung der Zahlungsströme von 4,8% bzw. eine geringfügige 
Erhöhung der Abzinsungssätze um 0,4% der Buchwert der CGU einschließlich Firmenwert 
dem erzielbaren Betrag entsprechen. Im GJ 2020 wurde beim Wertminderungstest der 
Systems Interface Ltd. zur Ermittlung des erzielbaren Betrags mehrere risikogewichtete 
Cash Flow-Szenarien berücksichtigt. Diese Änderung der Bewertung ist aufgrund der nicht 
unbeträchtlichen Unsicherheit bei der Schätzung der künftigen Cash Flows erforderlich. 
Die Unsicherheit bei der Systems Interface Ltd. resultiert einerseits aus der schwierigen 
Auftragssituation der letzten Jahre, die durch die COVID 19 Pandemie noch zusätzlich 
verstärkt wurde. Der Wertminderungstest ergab bei der Systems Interface Ltd. ein Wert-
minderungsbedarf des Firmenwerts iHv TEUR 1.072.
 Alternativ-  Alternativ-
Wahrscheinlichkeitsgewichtung szenario 1 Basisszenario szenario 2
Systems Interface Ltd.  ........................................40% 50% 10%
Wahrscheinlichkeitsgewichtung: Das Management hat jedem Szenario eine subjektive 
Wahrscheinlichkeitsgewichtung zugewiesen, die auf seinen Erfahrungen in Zeiten der 
Rezession und seinen Erwartungen für die Wirtschaft unter und nach der COVID-19 Pan-
demie basieren. Das Management ist der Ansicht, dass die Zuordnung der Wahrschein-
lichkeitsgewichtung eine vernünftige Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der Szenarien 
darstellt, wobei das Potenzial für eine robustere Erholung auf der positiven Seite und das 
Risiko einer deutlich schlechteren Erholung auf der negativen Seite berücksichtigt wird. 
Das Basisszenario geht von einer bestmöglichen Einschätzung des Managements aus, wie 
die zukünftige Entwicklung der Auftragslage des Unternehmens sich entwickeln wird.. Es 
wird ein vorsichtiges Wachstum der Betriebsleistung iHv 3% angesetzt. Das Alternativ-
szenario 1 wird den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie durch eine Reduzierung der 
Betriebsleistung um 20% Rechnung getragen, die zukünftig nur langsam wieder aufgeholt 
werden kann. Das Alternativszenario 2, welches nur mit 10% in der Impairment Berech-
nung berücksichtigt wurde, geht von einer stärkeren Steigerung der Betriebsleistung im 
Vergleich zum Basisszenario aus, die vor allem durch die personelle Verstärkung im Sales 
Bereich bedingt ist. Diskontsatz: Der verwendete Diskontsatz ist der gewichtete durch-
schnittliche Kapitalkostensatz (WACC). Der Diskontsatz spiegelt nicht die Risiken wider, 
für die die geschätzten Cash Flows angepasst wurden. Der Diskontsatz ist ein Zinssatz 
nach Steuern, der auf dem Zinssatz von 30-jährigen Staatsanleihen basiert, unter Be-

rücksichtigung der marktüblichen und länderspezifischen Risiken. Dieser wurde in einem
WACC vor Steuern umgerechnet.
19. Anteile an assoziierten Unternehmen in TEUR 31.12.20 31.12.19
Anteile an assoziierten Unternehmen ....................................................1.509 733
Name des  Stimmrechts- und Stimmrechts- und
assoziierten Unternehmen Sitz Kapitalanteil 31.12.20 Kapitalanteil 31.12.19
GroupEAD Europe S.L. ................... Madrid 28% 28%
Mission Embedded GmbH ................ Wien 20% 20%
AIRNAV Technology Services Inc. .....Iloilo 40% 40%
AIRlabs Austria GmbH ....................... Graz 18% 18%
Nemergent Solutions S.L. ................Bilbao 15% 
Alle assoziierten Ges. haben als Bilanzstichtag den 31. Dezember und werden nach der 
Equity Methode bilanziert. Es liegen weder nicht realisierte Verluste vor noch maßgebliche 
Beschränkungen für die Rückzahlung von Krediten. Nur bei der AIRlabs Austria GmbH 
gibt es eine gesellschaftsvertragliche Gewinnausschüttungssperre. Der Konzern hält 28% 
der Anteile und der Stimmrechte an der GroupEAD Europe S.L., Madrid. Der Buchwert der 
Beteiligung stellt sich wie folgt dar (auf Basis des letztverfügbaren JA (Jahresabschlusses) 
2019 und den bereits erhaltenen Dividenden für 2020):
in TEUR  2020 2019
31.12. Vorjahr ...... Beteiligung GroupEAD Europe S.L. 491 491
 anteiliger Gewinn Vorjahr 88 48
 abzüglich ausgeschüttete Dividende für das Vorjahr -88 -48

Vorläufiger anteiliger Gewinn des Berichtsjahres 56 56
 Abzüglich ausgeschüttete Dividende des Berichtsjahres -56 -56
31.12. 
Berichtsjahr ....... Beteiligung GroupEAD Europe S.L.  491  491
Die GroupEAD Europe S.L. agiert im Auftrag der EUROCONTROL als operativer Betreiber 
des von der Frequentis-Gruppe entwickelten EAD Systems. Der technische Betrieb des 
Systems wird durch die Frequentis-Gruppe besorgt. Die enge Beziehung zwischen dem 
technischen und dem operativen Betreiber wirkt sich positiv auf die Servicequalität und auf 
die Kundenbeziehung aus. Daneben stehen die Erfahrungen und die operationelle Expertise 
der GroupEAD Europe S.L. auch der Frequentis-Gruppe zur Verfügung und können sowohl 
für die Weiterentwicklung des EAD Systems als auch für die Entwicklung anderer AIM 
Systeme für den internationalen Markt genutzt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die 
zusammenfassenden Finanzinformationen der Ges. zum letzten Bilanzstichtag (31.12.19):
GroupEAD Europe S.L. in TEUR 31.12.19 31.12.18
Langfristige Vermögenswerte ..................................................................285 218
Kurzfristige Vermögenswerte ................................................................3.043 2.678
Langfristige Schulden ..................................................................................0 0
Kurzfristige Schulden ............................................................................1.260 970
Nettovermögen (100%) ........................................................................2.068 1.926
Anteil der Frequentis-Gruppe am Nettovermögen (28%) .........................579 539
Im Folgejahr ausgeschüttete Dividende .....................................................-88 -48
Buchwert des Anteils am assoziierten Unternehmen ................................491 491
Umsatzerlöse ........................................................................................7.546 7.211
Gewinn aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen (100%) ................516 373
Sonstiges Ergebnis (100%) .........................................................................0 0
Gesamtergebnis (100%) ..........................................................................516 373
Gesamtergebnis (28%) ............................................................................144 104
Im Vorjahr berücksichtigtes Ergebnis (28%) ............................................-56 -56
Vorab berücksichtigter Anteil des Ergebnisses des 
Folgejahres aufgrund erhaltener Dividende (28%) .....................................56 56
Anteil der Frequentis-Gruppe am Gesamtergebnis ...................................144 104
Der Konzern hält 20% der Anteile und der Stimmrechte an der Mission Embedded GmbH, 
Wien, und die Entwicklung der Beteiligung stellt sich wie folgt dar:
in TEUR  2020  2019
31.12. Vorjahr ........... Beteiligung Mission Embedded GmbH 178 148
 anteiliger Gewinn des Berichtsjahres 68 32
 Versicherungsmathematische Verluste gem. IAS 19 -1 -2
31.12. Berichtsjahr ..Beteiligung Mission Embedded GmbH  245 178
Die Mission Embedded GmbH entstand aus der Ausgliederung der Abteilung „Mission 
Embedded“ im Jahr 2014, um durch mehr Eigenständigkeit die positive Entwicklung der 
Frequentis-Expertise im Bereich Hardware und hardwarenaher Software für sicherheits-
kritische Anwendungen voranzutreiben. Die nachfolgende Tabelle zeigt die zusammen-
fassenden Finanzinformationen der Ges. zum letzten Bilanzstichtag (31.12.20):
Mission Embedded GmbH in TEUR 31.12.20 31.12.19
Langfristige Vermögenswerte ..................................................................230 213
Kurzfristige Vermögenswerte ................................................................2.167 1.555
Langfristige Schulden ..............................................................................172 158
Kurzfristige Schulden ...............................................................................994 718
Nettovermögen (100%) ........................................................................1.231 892
Anteil der Frequentis-Gruppe am Nettovermögen (20%) .........................246 178
Buchwert des Anteils am assoziierten Unternehmen ................................246 178
Umsatzerlöse ........................................................................................4.975 4.073
Gewinn aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen (100%) ................342 163
Sonstiges Ergebnis (100%) ........................................................................-4 -10
Gesamtergebnis (100%) ..........................................................................338 153
Anteil der Frequentis-Gruppe am Gewinn aus den 
fortzuführenden Geschäftsbereichen (20%) ...............................................68 32
Anteil der Frequentis-Gruppe am Sonstigen Ergebnis (20%) ......................-1 -2
Anteil der Frequentis-Gruppe am Gesamtergebnis (20%) ..........................67 30
Der Konzern hält 40% der Anteile und der Stimmrechte an der AIRNAV Technology Ser-
vices Inc. mit Sitz auf den Philippinen (Iloilo). Die Entwicklung der Beteiligung stellt sich 
wie folgt dar:
in TEUR  2020 2019
31.12. Vorjahr ..............Beteiligung AIRNAV Technology Services Inc. 37 26
 Anteiliger Gewinn des Berichtsjahres 3 11
31.12. Berichtsjahr ... Beteiligung AIRNAV Technology Services Inc. 40 37
Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und ist im Bereich ATM für Test-, Installations- 
und Wartungsleistungen sowie Trainings vor Ort (vor allem im asiatischen und arabischen 
Markt) bei internationalen Kundenprojekten tätig. Der Konzern hält 18% der Anteile und der 
Stimmrechte an der AIRlabs Austria GmbH, Graz. Aufgrund der bedeutsamen Zugehörig-
keit zur Geschäftsleitung des assoziierten Unternehmens hat die Frequentis-Gruppe dies als 
maßgeblichen Einfluss eingestuft. Die Entwicklung der Beteiligung stellt sich wie folgt dar:
in TEUR  2020 2019
31.12. Vorjahr .............Beteiligung AIRlabs Austria GmbH 27 
 Anteiliger Gewinn des Berichtsjahres -1 
 Einzahlung anteiliges Stammkapital 0 27
31.12. Berichtsjahr ...Beteiligung AIRlabs Austria GmbH  26 27
Im Sommer 2019 erteilte das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
dem Konsortium AIRlabs rund um die FH JOANNEUM in Graz, Steiermark, den Zuschlag 
für das Innovationslabor AIRlabs Austria GmbH, welches im Dez. 2019 gegründet wurde 
und im Jän. 2020 in das Firmenbuch eingetragen wurde. Unternehmensinhalt ist der Auf-
bau und Betrieb von Testgebieten und Testinfrastrukturen für Drohnen in Österr. und die 
damit zusammenhängende Forschung, Entwicklung und Zulassung. Da es sich bei der 
AIRNAV Technology Services Inc. und der AIRlabs Austria GmbH um nicht wes. assozi-
ierte Unternehmen handelt, zeigt die nachstehende Tabelle in aggregierter Form die wes. 
Finanzinformationen der Ges.:
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Langfristige Vermögenswerte ....................................................................48 32
Kurzfristige Vermögenswerte ................................................................1.405 256
Langfristige Schulden ................................................................................18 0
Kurzfristige Schulden ............................................................................1.194 41
Nettovermögen (100%) ...........................................................................241 247
Anteil der Frequentis-Gruppe am Nettovermögen  .....................................65 66
Umsatzerlöse ...........................................................................................925 379
Jahresergebnis ............................................................................................-2 27
Anteil der Frequentis-Gruppe am Jahresergebnis ........................................1 11
Anteil der Frequentis-Gruppe am Sonstigen Ergebnis ..................................0 0
Anteil der Frequentis-Gruppe am Gesamtergebnis .......................................1 11
Im Berichtsjahr beteiligte sich die Frequentis-Gruppe mit 15% an der Nemergent Solutions 
S.L. mit Firmensitz in Bilbao. Die Beteiligung erfolgte über die 100% Tochter BlueCall 
GmbH. Ein verbindliches Investment Agreement wurde am 7.8.20 unterzeichnet. Aufgrund 
der notwendigen Kapitalerhöhung wurde die Übernahme der Anteile erst im November 
2020 abgeschlossen. Nemergent Solutions S.L. ist im Bereich Mission Critical Services 
(3GPP), etwa MCPTT (Mission Critical Push-To-Talk) über LTE aktiv. Die Frequentis-Grup-
pe hatte bereits davor gemeinsame Projekte im Bereich Public Transport und Public Sa-

fety, wo Nemergent Solutions mit Technologie für Application Services und End-Devices, 
also mobile Endgeräte für Einsatzkräfte, mitgewirkt hat. Diese Zusammenarbeit soll jetzt 
strategisch weiter ausgebaut und vertieft werden, da der Mobilfunkstandard LTE neue 
Möglichkeiten in sicherheitskritischer Breitbandkommunikation bringt. Der Konzern hat 
seinen Einfluss trotz der 15%igen Beteiligung aufgrund der bedeutsamen Zugehörigkeit
zur Geschäftsleitung des assoziierten Unternehmens als maßgeblichen Einfluss einge-
stuft. Die Entwicklung der Beteiligung stellt sich wie folgt dar:
in TEUR  2020
November 2020 ...........Zahlung Kaufpreis 707
31.12. Berichtsjahr .......Beteiligung Nemergent Solutions S.L.   707
Da aus Wesentlichkeitsüberlegungen die Zahlen zum 31.12.20 für die Erstkonsolidierung 
der Nemergent Solutions herangezogen wurden, wird kein Jahresergebnis ausgewiesen. 
Im Rahmen der Erstkonsolidierung ist ein Firmenwert iHv TEUR 507 entstanden, welcher 
unter den Anteilen aus assoziierten Unternehmen ausgewiesen wird. Die nachfolgende 
Tabelle zeigt die zusammenfassenden Finanzinformationen der Ges. zum letzten Bilanz-
stichtag (31.12.20): Nemergent Solutions S.L. in TEUR: Langfristige Vermögenswerte: 
253; Kurzfristige Vermögenswerte: 1.489; Langfristige Schulden: 252; Kurzfristige Schul-
den: 157; Nettovermögen (100%): 1.333; Anteil der Frequentis-Gruppe am Nettovermögen 
(15%): 200; Firmenwert: 507; Buchwert des Anteils am assoziierten Unternehmen: 707; 
Umsatzerlöse: 723; Gewinn aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen (100%): 143; 
Sonst. Ergebnis (100%): 0; Gesamtergebnis (100%): 143; Anteil der Frequentis-Gruppe am 
Gewinn aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen (15%): 0; Anteil der Frequentis-Grup-
pe am Sonst. Ergebnis (15%): 0; Anteil der Frequentis-Gruppe am Gesamtergebnis (15%): 
0. Insg. (Insgesamt) wurden von den Jahresergebnissen der nach der Equity Methode 
bilanzierten Anteile ein anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen iHv TEUR 214 
(2019: TEUR 148) erfasst. Es gab weder im Berichtsjahr noch im VJ nicht erfasste Verluste. 
20. Beteiligungen: Die im Berichtsjahr vorhandenen Beteiligungen setzen sich wie folgt 
zusammen:
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Altitude Angel Ltd.....................................................................................863 863
Viennasys Software Entwicklung GmbH ......................................................0 11
  863   874 
Im Berichtsjahr kam es zum Verkauf der 10,29% Beteiligung an der Viennasys Software 
Entwicklung GmbH mit Sitz in Wien um TEUR 6. Bei der 6,88% Beteiligung an dem Start-
Up Unternehmen Altitude Angel Ltd. mit Sitz in Reading (Großbritannien) kam es im No-
vember 2020 zu einer weiteren Finanzierungsrunde bei gleichbleibender Bewertung des 
Unternehmens. Bei dieser Finanzierungsrunde, bei der sich auch neue Investoren beteiligt 
haben, hat sich die Frequentis-Gruppe entschlossen, nicht daran teilzunehmen, wodurch 
sich die Beteiligung auf 4,56% reduziert hat. Der beizulegende Zeitwert zum 31.12.20 
beträgt weiterhin TEUR 863.
21. Termingelder, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Langfristige Termingelder  ..................................................................10.000 10.000
Wertberichtigungen ...........................................................................-10.000 -3
 0  9.997 
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Kurzfristige Termingelder  ...................................................................18.000 8.000
Wertberichtigung  ..............................................................................-18.000 -2
 0 7.998
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente .................................103.989 66.892
Wertberichtigungen  ..........................................................................-12.724 -10
 91.265 66.882
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten Veranlagungen und Gutha-
ben bei Kreditinstituten, die alle kurzfristig sind und eine ursprüngliche Laufzeit von bis zu 
drei Monaten haben. Der Buchwert dieser Vermögenswerte entspricht ihrem beizulegenden 
Zeitwert. Sämtliche Bestandteile der liquiden Mittel stehen zur freien Verfügung des Kon-
zerns. Die lang- und kurzfristigen Termingelder zum 31.12.19 betrafen zur Gänze Termin-
gelder bei der Commerzialbank Mattersburg, welche 2020 zur Gänze wertberichtigt werden 
mussten. Bei den Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten war zum 31.12.19 auch 
ein täglich fälliges Guthaben bei der Commerzialbank Mattersburg iHv TEUR 12.818 ent-
halten, welches 2020 bis auf den von der gesetzlichen Einlagensicherung erfassten und 
bezahlten Betrag von TEUR 100 wertberichtigt wurde. Hinsichtlich der Auswirkungen der 
Insolvenz der Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG wird auf die Ausführungen 
im Finanzergebnis (Kapitel 13. Wertminderung Finanzvermögenswerte) verwiesen. Gem. 
IFRS 9 und basierend auf einem Expected-Credit-Loss-Modell (ECL-Modell) wurde eine 
Risikovorsorge auf Basis der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Erwartungen potenzieller 
Ausfälle bei der Veranlagung vorgesehen. Bei einem anderen Kreditinstitut wurde aufgrund 
eines schlechteren Ratings und einem höheren Saldo zum 31.12.20 eine Ausfallwahr-
scheinlichkeit von 0,04% berechnet und eine Wertberichtigung iHv TEUR 6 berücksichtigt. 
Für die restlichen Bankguthaben ergab sich aufgrund des guten Ratings und der Kurzfristig-
keit der Guthaben (täglich fällig) kein Wertminderungsbedarf. Von den Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalenten von TEUR 91.265 zum 31.12.20 waren rund 80% auf neun 
systemrelevante Großbanken in Österreich und Deutschland verteilt. Die restlichen rund 
20% liegen bei rund 20 anderen Banken in Europa, Australien, Asien und den Amerikas.
22. Vorräte in TEUR  31.12.20 31.12.19
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ..............................................................6.567 6.672
Unfertige Erzeugnisse ..............................................................................411 804
Fertige Erzeugnisse  ..............................................................................2.081 1.990
Waren ...................................................................................................2.213 3.120
Geleistete Anzahlungen .........................................................................1.356 1.219
 12.628  13.805 
Die unfertigen Erzeugnisse betreffen zum Stichtag noch in Bearbeitung befindliche Bau-
gruppen. Bei den fertigen Erzeugnissen handelt es sich um Baugruppen, welche Be-
standteile von Gesamtlösungen für Kunden sind und nur in Ausnahmefällen als einziger 
Bestandteil eines Vertrags mit einem Kunden fakturiert werden. Der Bestand resultiert 
aufgrund der Optimierung von Fertigungslosen (günstigere Stückkosten aufgrund eines 
großen Fertigungsloses) und Einkaufslosen, der Führung eines Sicherheitsbestands für 
Wartungsverpflichtungen sowie der Bestand für einen größeren Vertrag mit einem Kun-
den, wo die Lieferung und in diesem Fall auch zeitpunktbezogene Fakturierung erst im 
Jahr 2021 erfolgt. Unter den Waren sind materielle Vermögenswerte ausgewiesen, welche 
überwiegend zukünftige Bestandteile von Kundenprojekten darstellen. Die Wertminderung 
der Vorräte betrug im GJ TEUR 509 (2019: TEUR 1.122). Wertaufholungen wurden iHv 
TEUR 54 (2019: TEUR 6) vorgenommen. Im Jahr 2019 kam es zu einer Reduktion des 
Langzeitbedarfs und einer daraus resultierten erhöhten Wertminderung.
23. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in TEUR 2020  2019 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto .............................60.039 59.188
Einzelwertberichtigungen .............................................................................-443 -438
Wertberichtigungen gem. IFRS 9 .................................................................-295 -223
Forderungen gegenüber verbundenen und assoziierten Unternehmen............17 23
Summe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto .......... 59.318 58.550
In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind langfristige Posten iHv TEUR 
915 (31.12.19: TEUR 576) enthalten, welche aber aufgrund der Regelung des IAS 1.68 
als kurzfristig auszuweisen sind. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 
nicht verzinslich und haben in der Regel eine Fälligkeit von 30 Tagen. Da es sich bei den 
Kunden der Frequentis-Gruppe großteils um Behörden, staatsnahe Betriebe und bei den 
Generalunternehmern meist um internationale Großunternehmen handelt, ist das Forde-
rungsausfallsrisiko als gering einzustufen. Ein Teil des Risikomanagements bei der Fre-
quentis-Gruppe ist es, Geschäftsbeziehungen nur mit als kreditwürdig eingestuften Dritten 
einzugehen. Kunden werden systematisch hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet und 
nur bei Vorliegen entsprechender Bonität beliefert bzw. werden identifizierte Risiken mit
adäquaten Maßnahmen adressiert. Wird im Zuge der Angebotslegung doch ein höheres 
Risiko identifiziert, so dienen Kreditversicherungen, Anzahlungen des Kunden oder Ab-
sicherungen mittels Akkreditiv zur Reduzierung des Ausfallsrisikos. Allen erkennbaren 
und erwarteten Risiken wird durch angemessene Wertberichtigung der Forderungen 
Rechnung getragen. Bei konkreten Ausfällen werden die Forderungen ausgebucht. Die 
Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte entsprechen dem max. (maximalen) Aus-
fallsrisiko. Die Frequentis-Gruppe verwendet eine Wertberichtigungsmatrix, um die ECLs 
von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu bewerten. Die Verlustquoten werden 
anhand einer „Roll-Rate“-Methode berechnet, die auf der Wahrscheinlichkeit basiert, dass 
eine Forderung die aufeinanderfolgenden Stufen der Überfälligkeit bis zur Ausbuchung 
durchläuft. Die Rollraten werden für alle Forderungen insg. durchgeführt. Die Verlustquo-
ten basieren auf den tatsächlichen Zahlungs- und Kreditausfallserfahrungen der letzten 
zehn Jahre. Die Entwicklung der Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen stellt sich wie folgt dar:
in TEUR 2020  2019 
Stand 31. Dezember des Vorjahres ..........................................................661 855
Veränderung Wertberichtigung gem. IFRS 9 ..............................................72 90
Zuführung ................................................................................................312 133
Verbrauch .................................................................................................-94 -294
Auflösung................................................................................................-213 -123
Stand 31. Dezember des Geschäftsjahres .................................  738   661 
 Gewichtete Gewichtete
 durchschnittliche durchschnittliche 2020 2019
 Loss Rate 2020 Loss Rate 2019 TEUR TEUR
Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, netto ............................................  59.301 58.527
Davon: weder überfällig 
noch wertgemindert .....................................0,06% 0,05% 48.860 43.764
Davon: überfällig, aber nicht 
wertgemindert: bis zu 30 Tage .....................0,26% 0,12% 6.346 8.883
30 bis 60 Tage .............................................0,56% 0,72% 870 1.707
60 bis 90 Tage .............................................1,61% 0,93% 913 482
90 bis 180 Tage ...........................................2,63% 1,48% 1.065 2.902
180 bis 210 Tage .......................................11,12% 7,68% 248 13
> 210 Tage .................................................16,35% 16,66% 1.000 776
Aus Wesentlichkeitsgründen werden die Forderungen ggü. verbundenen und assoziierten 
Unternehmen iHv TEUR 17 (2019: TEUR 23) bei der Berechnung der Altersstruktur nicht 
berücksichtigt. Aus den Erfahrungen des Konzerns mit öffentlichen Auftraggebern sind 
Abweichungen im Zahlungsverhalten vom Fälligkeitsdatum häufig zu beobachten und
regelmäßig auf behördeninterne Freigabeprozesse bzw. behördeninterne Budgetzuwei-
sungen (vor allem um den Jahreswechsel) zurückzuführen. Die Vergangenheit zeigt, dass 
derartige Zahlungsverzögerungen allein noch keinen Hinweis auf erhöhtes Ausfallsrisiko 
liefern. Da die Kunden i.W. dem öffentlichen Sektor und internationale Großkonzernen 
angehören, kam es durch die COVID-19 Pandemie zu keinen Forderungsausfällen im Be-
richtsjahr. Trotz der Vereinbarung von längeren Zahlungszielen mit manchen Kunden geht 
die Frequentis-Gruppe aufgrund der Kundenstruktur von keinem erhöhten Forderungs-
ausfallsrisiko aus. Da aber im Jahr 2021 und den Folgejahren mit erhöhten Insolvenzen zu 
rechnen ist, hat die Frequentis-Gruppe einen Skalarfaktor von 1,5 festgelegt und bei der 
Berechnung der Wertberichtigung nach IFRS 9 berücksichtigt. Dieser spiegelt die tatsäch-
lichen und prognostizierten Insolvenzquoten aufgrund der COVID-19 Pandemie wider. 
Wenn einem Kunden aufgrund der COVID-19 Pandemie eine vorübergehende Nachfrist 
(die bis zu 60 Tage betragen kann) gewährt wurde, gilt das Engagement weiterhin als 
überfällig, basierend auf dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum.
24. Vertragsvermögenswerte aus Verträgen mit Kunden in TEUR 31.12.20 31.12.19
Vertragsvermögenswerte aus Verträgen mit Kunden .............................53.591 54.924
Erhaltene Anzahlungen ......................................................................... -15.171 -16.570
 38.420  38.354 
Die Vertragsvermögenswerte resultieren i.W. aus bereits vom Unternehmen erbrachten 
aber noch nicht abgerechneten Leistungen. Die Vertragsvermögenswerte werden zu For-
derungen aus Lieferungen und Leistungen umgegliedert, wenn der Zahlungsanspruch 
unbedingt ist. Dies ist i.W. dann der Fall, wenn der Konzern die Leistungen erbracht hat 
und diese verrechnet. Von den zum 1.1. erfassten Vertragsvermögenswerten iHv TEUR 
38.354 (2019: TEUR 40.850) ist ein Betrag iHv TEUR 26.784 (2019: TEUR 31.773) in der 

Berichtsperiode zur Abrechnung gelangt. Von den Vertragsvermögenswerten zum 31.12. 
iHv TEUR 38.420 (2019: TEUR 38.354) wird auf Basis der erwarteten Projektfortschritte 
und vertraglichen Regelungen plangem. ein Anteil von TEUR 33.004 (2019: TEUR 30.970) 
im Folgejahr zur Verrechnung an die Kunden gelangen. Vertragsvermögenswerte mit 
einem Buchwert von TEUR 5.416 (2019: TEUR 7.384) werden voraussichtlich erst danach 
zur Abrechnung gelangen. Da die Realisierung der Vertragsvermögenswerte innerhalb 
eines normalen Geschäftszyklus erwartet wird, sind diese insg. als kurzfristig eingestuft. 
Hinsichtlich der aktivierten Vertragsvermögenswerte aus Verträgen mit Kunden wird von 
keinen relevanten Ausfallsrisiken ausgegangen. Die Wertberichtigung der Vertragsver-
mögenswerte betrug im Berichtsjahr TEUR 23 (2019: TEUR 26). Gerade bei Aufträgen, 
bei denen der Konzern in Vorleistung geht, wird die Bonität der Vertragspartner sorgsam 
überprüft. Diese Aufträge betreffen vor allem Leistungen für Behörden bzw. internationale 
Großunternehmen. Aufgrund der erfolgten Sensitivitätsanalyse würde sich bei einer Ver-
änderung der noch anfallenden Auftragskosten um -10% eine Erhöhung der Vertragsver-
mögenswerte um TEUR 5.239 und eine Veränderung der noch anfallenden Auftragskosten 
um 10% eine Reduktion der Vertragsvermögenswerte um TEUR 4.770 ergeben. 
25. Vertragskosten: Bei der Frequentis-Gruppe betrafen die Vertragskosten vor allem 
Verkaufsprovisionen. Diese Vertragskosten wurden aktiviert und analog zum Übergang 
der Verfügungsgewalt von Gütern und Dienstleistungen auf den Kunden amortisiert. Die 
aktivierten Vertragskosten entwickelten sich wie folgt:
in TEUR 2020  2019
Stand 01.01. .........................................................................................2.549 1.697
im Berichtsjahr aktivierte Vertragskosten ..............................................2.770 2.718
im Berichtsjahr erfolgswirksam erfasste Amortisation .........................-2.291 -1.616
erfasste Wertminderungen ...........................................................................0 -250
Stand 31.12. .................................................................. 3.028 2.549
Es wird erwartet, dass von den Vertragskosten TEUR 1.831 (2019: TEUR 1.301) innerhalb 
der nächsten 12 Monate amortisiert werden. Da die Realisierung der Vertragskosten in-
nerhalb eines normalen Geschäftszyklus erwartet wird, sind diese insg. als kurzfristig ein-
gestuft. Der Konzern wendet den praktischen Behelf an, Vertragskosten nicht zu aktivieren, 
wenn der Abschreibungszeitraum kürzer als ein Jahr ist. Der Aufwand aus der Amortisation 
der aktivierten Vertragskosten ist in der Position Materialaufwand und Aufwendungen für 
bezogene Leistungen enthalten. Die 2019 erfasste Wertminderung betrifft Verlustprojekte 
wodurch auch die dazugehörigen Vertragskosten abgewertet werden mussten.
26. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte in TEUR 31.12.20 31.12.19
Rechnungsabgrenzungen ......................................................................3.666 3.879
Forderungen aufgrund Forschungsprämien ..........................................2.788 2.185
Forderungen aus Fördererlösen ............................................................1.297 259
Forderungen gegenüber dem Finanzamt 
(ausgenommen Einkommensteuern) .......................................................943 1.204
Zinsforderungen aus Termingelder ..............................................................0 205
Positive Marktwerte der Cash Flow Hedges und MTM Bewertung ........1.305 92
Sonstige Vermögenswerte .......................................................................275 205
 10.274  8.029 
davon finanzielle sonstige kurzfristige Vermögenswerte .......................2.750 704
davon nicht finanzielle sonstige kurzfristige Vermögenswerte ..............7.524 7.325
27. Grundkapital und einbehaltene Gewinne: In der ordentlichen HV (Hauptversamm-
lung) vom 8.4.19 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des AR das Grundkapi-
tal der Ges. bis zum 7. 4.24 um bis zu EUR 6 Mio. durch Ausgabe von bis zu 6 Mio. neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien, gegen Bareinlage oder Sacheinlage, einmal oder 
in mehreren Tranchen zu erhöhen. Der Vorstand wurde zudem ermächtigt, hierbei mit 
Zustimmung des AR das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, 
sowie mit Zustimmung des AR die näheren Ausgabebedingungen (insb. Ausgabebetrag, 
Gegenstand der Sacheinlage, Inhalt der Aktienrechte, Ausschluss der Bezugsrechte etc.) 
festzulegen (genehmigtes Kapital). 
Börsengang 2019: Im Zuge des Börsengangs (Initial Public Offering – IPO) wurden 
13.199.999 Inhaberstückaktien mit Zulassungsbescheid der Wiener Börse AG vom 6.5.19 
zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse als Wertpapierbörse und mit Zulassungsbe-
schluss der Frankfurter Wertpapierbörse vom 13.5.19 zum Handel am regulierten Markt 
der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. In Summe wurden im IPO 2.873.975 Aktien 
zum Preis von EUR 18,00 am Kapitalmarkt platziert. Davon sind 1.200.000 Aktien neu 
ausgegeben worden, 1.673.975 bestehende Aktien wurden von Herrn Johannes Bardach 
verkauft. Neben den Inhaberstückaktien besteht noch eine vinkulierte Namensaktie, die 
von Herrn Johannes Bardach gehalten wird. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien per 
31.12.19 betrug 13.200.000 Aktien. Der Ausgabepreis der Aktien hat EUR 18,00 betragen. 
Es handelt sich um Aktien ohne Nennbetrag, daher wurde vom Gesamterlös iHv TEUR 
21.600, der der Frequentis AG zufloss, der rechnerische Betrag iHv TEUR 1.200 dem
Grundkapital zugeordnet und der verbleibende Betrag iHv TEUR 20.400 den Kapitalrück-
lagen. Die Kosten des Börsengangs von insg. TEUR 2.322 wurden iHv TEUR 892 direkt 
im EK abzüglich darauf entfallende Ertragsteuern iHv TEUR 223 erfasst. Es handelte sich 
dabei um jene Kosten, die auf die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung entfallen. Kosten 
iHv TEUR 859 wurden an Herrn Johannes Bardach verrechnet, da diese den Verkauf von 
bereits bestehenden Aktien betroffen haben. Die daraus resultierende Forderung wurde 
vollständig im Jahr 2019 beglichen. 
Kapitalerhöhung 2020: Die am 2.3.20 vom Vorstand mit Zustimmung des AR vom 
27.3.20 beschlossene Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der der-
zeitigen Aktionäre im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms wurde im Mai 2020 
erfolgreich abgeschlossen. Die Frequentis AG erhöhte dadurch ihr Grundkapital von TEUR 
13.200 um TEUR 80 auf TEUR 13.280 durch Ausgabe von 80.000 neuen Inhaberaktien 
gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der derzeitigen Aktionäre. Der Be-
zugspreis je neuer Aktie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde mit einem Ab-
schlag von 20% auf den Schlusskurs der Frequentis-Aktie an der Wiener Börse am 4. 5.20 
(EUR 16,55 je Aktie), somit mit EUR 13,24 je Aktie, festgelegt. Es handelt sich um Aktien 
ohne Nennbetrag, daher wurde vom Gesamterlös iHv TEUR 1.324, der der Frequentis 
AG zufloss, der rechnerische Betrag iHv TEUR 80 dem Grundkapital zugeordnet und der
verbleibende Betrag iHv TEUR 1.244 den Kapitalrücklagen. Der 20% Abschlag für die Mit-
arbeiter ergab einen Betrag von TEUR 265 und wurde im Personalaufwand ausgewiesen. 
Die Kosten der Kapitalerhöhung von insg. TEUR 109 wurden direkt im EK abzüglich darauf 
entfallender Ertragsteuern iHv TEUR 27 erfasst. Folgende Tabelle stellt die Entwicklung 
der Anzahl der Aktien dar: 
 2020  2019
Stand 01.01. ......................................................................... 13.200.000 12.000.000
Neu ausgegebene Aktien aufgrund Kapitalerhöhung .................... 80.000 1.200.000
Stand 31.12. ......................................................................... 13.280.000 13.200.000
Die im Mai 2020 neu ausgegebenen 80.000 Stück Aktien sind dem Streubesitz zuzurech-
nen. Dadurch ergab sich eine entsprechende geringfügige Reduktion der anteilsmäßigen 
Höhe bei den anderen Aktionären im Vergleich zur Situation nach dem Börsengang im Mai 
2019. Johannes Bardach hält weiterhin rund 68% (rund 8% direkt und rund 60% indirekt 
über die Frequentis Group Holding GmbH), die B&C Holding Österreich GmbH mehr als 
10%, rund 22% entfallen auf den Streubesitz. 
Eigene Aktien: In der außerordentlichen HV der Frequentis AG am 20.9.19 wurde der Vor-
stand während einer Geltungsdauer von 30 Monaten zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 
Absatz 1 Ziffer 4 und 8 AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von 
bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss der allgemeinen Veräußerungsmög-
lichkeit der Aktionäre, die mit einem solchen Erwerb einhergehen kann, ermächtigt. des 
Weiteren wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital durch Einziehung eigener Ak-
tien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen. Ebenfalls in der außeror-
dentlichen HV der Frequentis AG am 20.9.19 wurde der Vorstand gem. § 65 Absatz 1b AktG 
für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung, sohin bis einschließlich 19.9.24, er-
mächtigt, mit Zustimmung des AR und ohne weiteren Beschluss der HV eigene Aktien nach 
erfolgtem Rückerwerb auch auf eine andere Art und Weise als durch Veräußerung über die 
Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern oder zu verwenden, insb. eigene 
Aktien: a) zur Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und/oder Mitglieder des Vor-
stands/der Geschäftsführung der Ges. oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens, ein-
schließlich zur Bedienung von Aktienübertragungsprogrammen, insb. von Aktienoptionen, 
Long Term Incentive Plänen oder sonst. Beteiligungsprogrammen; b) zur Bedienung von 
allenfalls ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen; c) als Gegenleistung beim Erwerb 
von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Ges. im 
In- oder Ausland, und; d) zu jedem sonst. gesetzlich zulässigen Zweck zu verwenden,  und 
hierbei die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen, wobei die Ermächti-
gung ganz oder teilweise und auch in mehreren Teilen und zur Verfolgung mehrerer Zwecke 
ausgeübt werden kann. Im Berichtsjahr kam es zu keinem Erwerb von eigenen Aktien und 
per 31.12.20 hält die Frequentis AG keine eigenen Aktien. Die Veränderung des EK kann aus 
der Aufstellung der Entwicklung des Konzern-EK entnommen werden.
Dividende: Der im Einzelabschluss der Frequentis AG zum 31.12.20 bzw. 2019 ausge-
wiesene Jahresfehlbetrag bzw. Jahresüberschuss beträgt TEUR -10.542 (31.12.19: TEUR 
6.969 ); der Bilanzgewinn beläuft sich auf TEUR 34.808 (31.12.19: TEUR 47.341). In der 
HV der Frequentis AG vom 14.5.20 wurde beschlossen, für das GJ 2019 eine Dividende 
von EUR 0,15 je gewinnberechtigter Stückaktie auszuschütten. Die Auszahlung stand un-
ter dem Vorbehalt der rechtlichen Zulässigkeit zum Auszahlungszeitpunkt. Da keine recht-
lichen Restriktionen bestanden, eine Dividende auszuschütten, erfolgte die Auszahlung 
der Dividende abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5% im Nov. 2020. Im 
Jahr 2020 wurde für das GJ 2019 auf die ausgegebenen Aktien eine Dividende iHv TEUR 
1.992 ausgezahlt (2019 für das Jahr 2018: TEUR 1.320). Dies entspricht einer Auszahlung 
von EUR 0,15 je Aktie im Jahr 2020 (2019: EUR 0,10 je Aktie).
28. Rücklagen in TEUR  31.12.20 31.12.19
Kapitalrücklagen ..................................................................................21.138 19.976
Rücklage IAS 19 ...................................................................................-6.133 -5.608
Optionsrücklage IFRS 2 ...........................................................................232 63
Rücklage Cash Flow Hedge .....................................................................-123 -675
Gewinnrücklagen und einbehaltene Gewinne ......................................81.887 87.911
Gewinnrücklagen ...........................................................75.863  81.691 
Die Kapitalrücklagen resultieren aus Transaktionen mit Eigentümern. Hinsichtlich der Ver-
änderung 2019 und 2020 siehe die Kapitel zur Kapitalerhöhung unter Kapitel 27. Grundka-
pital. In der folgenden Tabelle sind die Aufwendungen und Erträge sowie die darauf entfal-
lende Steuerbelastung der im sonst. Ergebnis erfassten Posten dargestellt: siehe Tabelle 1.
29. Aktienbasierte Vergütung: Die Frequentis AG hat 2019 und 2020 ein Long Term In-
centive Programm (LTIP 2019 bzw. LTIP 2020) mit dem Vorstandsvorsitzenden Norbert 
Haslacher abgeschlossen. Die Bewertung dieser anteilsbasierten Vergütungen erfolgt 
gem. IFRS 2 mit dem beizulegenden Zeitwert am Tag der Gewährung. Der Aufwand wird 
über die erforderliche Reifefrist verteilt. Da in den Verträgen festgelegt ist, dass die im 
Rahmen des LTIP zugeteilten Aktien nicht in bar abgegolten werden, sind die anteils-
basierten Vergütungen im EK in einem Sonderposten ausgewiesen. Der Teilnehmer des 
Programms muss kein Eigeninvestment in Frequentis-Aktien tätigen. Ab dem Tag der Zu-
teilung kann der Begünstigte pro Kalenderjahr max. ein Drittel der unter dem LTIP 2019 
und LTIP 2020 erworbenen Aktien veräußern. In jedem Fall aber wird der Begünstigte 
nur eine solche Anzahl der im Rahmen des LTIP 2019 und des LTIP 2020 bzw. allfälliger 
späterer Long Term Incentive Plänen erworbenen Aktien veräußern, dass er zu jeder Zeit 
mindestens 7.000 unter einem Long Term Incentive Plan erworbene Aktien der Ges. hält 
(„Mindestbestand“). Als Leistungszeitraum für das Erreichen der Ziele wurden drei Jahre 
festgelegt. Die Zielwerte für die Schlüsselindikatoren wurden vom AR festgelegt. Am An-
spruchstag (frühestens drei Jahre nach der Gewährung) werden bei voller Zielerreichung 
max. 14.000 Aktien für den LTIP 2019 bzw. 17.000 Aktien für den LTIP 2020 (brutto – vor 
Abzug von Steuern und Gebühren), max. aber 200% des jährlichen Bruttogrundgehalts in 
Form von Aktien zugeteilt. Die Abgeltung erfolgt durch Übertragung der entsprechenden 
Aktienzahl des Nettobetrags in das entsprechende Wertpapierdepot. Abhängig von der Zu-
stimmung des AR ist der Anspruchstag der 30.4.22 für das LTIP 2019 bzw. der 30.4.23 für 
das LTIP 2020. Der Anspruch auf die max. Anzahl von Aktien entsteht bei einem Zielerrei-
chungsgrad von 100%. Geringere Zielerreichungsgrade führen zu einer aliquoten Kürzung 
des Anspruchs. Ein Zielerreichungsgrad von weniger als 50% führt zu keiner Zuteilung 
von Aktien. Am 20.9.19 wurde das LTIP 2019 von der HV genehmigt. Die Vereinbarung 
mit dem Vorstandsvorsitzenden wurde am 30.9.19 unterschrieben. Die vereinbarten Ziele 
werden am Total Shareholder Return (TSR), am organischen Betriebsleistungswachstum, 
an der EBIT-Marge und der Ertrags-Marge sowie der Entwicklung von Key Accounts, nicht 

Tabelle 1 in TEUR Wert vor Ertrag- Ertragsteuern Wert nach Ertrag- Wert vor Ertrag- Ertragsteuern Wert nach Ertrag-
Position steuern 2020 2020 steuern 2020 steuern 2019 2019 steuern 2019
Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung ...................................................-784 0 -784 302 0 302
Realisiertes Ergebnis aus der Währungsumrechnung ...................................................... 0 0 0 -17 0 -17
Bewertung von Cash Flow Hedges ............................................................................... 736 -184 552 -860 215 -645
Neubewertung der Nettoschuld (Vermögenswert) aus Leistungen 
an Arbeitnehmer nach Beendigung des Dienstverhältnisses .......................................-703 176 -527 -1.480 370 -1.110
Nach der Equity Methode bilanzierte Beteiligungen – 
Anteil am sonstigen Ergebnis ..........................................................................................-1 0 -1 -2 0 -2
   - 760    -1.472 
Tabelle 2 Langfristige Kurzfristige Lang-   Buchwert nicht
in TEUR Vermögens- Vermögens- fristige Kurzfristige Netto- beherrschende
Angaben zur Bilanz zum 31. Dezember 2020 werte* werte Schulden Schulden vermögen Anteile
TEAM Communication Technology Management GmbH ......................................................................... 235 4.281  259  1.579 2.679  1.263
ELARA Leitstellentechnik GmbH ............................................................................................................. 581 947 331 444 752 369
Systems Interface Ltd. .............................................................................................................................. 45 2.304 1.485 2.119 -1.256 -615
Secure Service Provision GmbH ............................................................................................................. 171 1.699 26 113 1.731 346
Frequentis DFS Aerosense GmbH ............................................................................................................. 43 1.145 0 889 299 90
ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH .......................................................................................... 3.347 3.104 1.041 938 4.472 2.191
TEAM Technology Management GmbH ..................................................................................................... 75 102 14 18 145 107
      3.751
Angaben zur Bilanz zum 31. Dezember 2019
TEAM Communication Technology Management GmbH ........................................................................  142  3.689  209  1.386 2.236  1.096
ELARA Leitstellentechnik GmbH ............................................................................................................. 352 312 124 198 342 168
Systems Interface Ltd. ............................................................................................................................ 188 2.332 565 2.116 -161 -89
Secure Service Provision GmbH ............................................................................................................. 227 1.596 65 145 1.613 322
Frequentis DFS Aerosense GmbH ............................................................................................................. 44 235 0 43 236 71
      1.568
* 2020: exklusive Geschäfts- und Firmenwerte
Tabelle 3   Werte vor konzerninternen Eliminierungen  den nicht beherrschenden Anteilen 
in TEUR  zugewiesene Ergebnisbeiträge
 Betriebs- Perioden- Sonstiges Gesamt- Perioden- Sonstiges Gesamt-
 leistung ergebnis Ergebnis ergebnis ergebnis Ergebnis ergebnis
2020: TEAM Communication Technology Management GmbH ..........................................8.542 1.149 -6 1.143 563 -3 560
ELARA Leitstellentechnik GmbH ........................................................................................2.788 410 0 410 201 0 201
Systems Interface Ltd. .......................................................................................................3.116 -1.116 0 -1.116 -547 20 -527
Secure Service Provision GmbH ........................................................................................2.971 540 0 540 108 0 108
Frequentis DFS Aerosense GmbH ......................................................................................1.533 -16 0 -16 -5 0 -5
ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH ........................................................................4.518 720 0 720 368 0 368
TEAM Technology Management GmbH ...................................................................................53 -55 0 -55 -41 0 -41
Gesamt .....................................................................................................      647 17  664
2019: TEAM Communication Technology Management GmbH ..........................................8.120 1.282 -34 1.248 628 -17 611
ELARA Leitstellentechnik GmbH ........................................................................................2.231 226 0 226 111 0 111
Systems Interface Ltd. .......................................................................................................3.364 -280 0 -280 -137 0 -137
Secure Service Provision GmbH ........................................................................................2.990 603 0 603 121 0 121
Frequentis DFS Aerosense GmbH .............................................................................................3 -59 0 -59 -18 0 -18
Gesamt .....................................................................................................      705 -17  688
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refinanzierter F&E-Aufwand in Prozent zur Gesamtleistung, Mitarbeiterzufriedenheit und
Kundenzufriedenheit gemessen. Am 14.5.20 wurde das LTIP 2020 von der HV genehmigt. 
Die Vereinbarung mit dem Vorstandsvorsitzenden wurde am 15.5.20 unterschrieben. Die 
vereinbarten Ziele werden am Total Shareholder Return (TSR), am Auftragsstand, dem 
Wachstum in den Regionen und dem Wachstum über Akquisitionen gemessen. Das Vor-
standsmitglied muss – von der Zielerreichung abgesehen – keine Gegenleistung für den 
Erwerb der Aktien der Ges. erbringen. Für die Zuteilung von Aktien der Ges. sind Ziele zu 
erfüllen, wobei die Zielerreichung sowohl für das LTIP 2019 als auch für das LTIP 2020 
jeweils über den Leistungszeitraum von drei Jahren gemessen wird. Die folgende Tabelle 
fasst die wes. Bedingungen der im laufenden GJ gewährten anteilsbasierten Vergütungen 
zusammen:
 LTIP 2020 LTIP 2019
Programmbeginn ................................................................... 01.01.2020 01.01.2019
Zeitpunkt der Gewährung ....................................................... 14.05.2020 30.09.2019
Ende Erdienungszeitraum ...................................................... 31.12.2022 31.12.2021
Anspruchstag ......................................................................... 30.04.2023 30.04.2022
Erwartete Zielerreichung .................................................................103% 74%
Erwartete Aktien ............................................................................ 17.510 10.409
Maximale Aktien ............................................................................ 17.000 14.000
Zugeteilte Bonusaktien .....................................................................keine keine
Für den zukünftig erwarteten Aufwand des LTIP besteht zum Bilanzstichtag für den bereits 
erdienten Anteil eine Erfassung im EK, welche auf Basis von beizulegenden Zeitwerten 
am Gewährungstag errechnet wurde. Die Ermittlung des insg. erwarteten Aufwands aus 
der LTIP-Verpflichtung errechnet sich nach dem Zeitwert der Aktien zum Kurswert der
Aktie zum Zeitpunkt der Vereinbarung multipliziert mit der Anzahl der ausgelobten Aktien 
und dem erwarteten Zielerreichungsgrad. In der Konzern-Gesamtergebnisrechnung wur-
den im Berichtsjahr für den LTIP 2019 und LTIP 2020 TEUR 184 (2019: TEUR 67) inkl. 
Lohnnebenkosten im Personalaufwand erfasst. Für den LTIP 2019 und den LTIP 2020 
wurde davon ausgegangen, dass sowohl die marktorientierten Ziele als auch die nicht 
marktorientierten Ziele erfüllt sein werden, weshalb der Effekt der marktorientierten Ziele 
im Rahmen der Ermittlung des Erwartungswerts des Zielerreichungsgrads und nicht im 
Zeitwert der Aktien zu berücksichtigen ist.
30. Nicht beherrschende Anteile: Die nicht beherrschenden Anteile betreffen folgende 
Tochterges.:
in TEUR 31.12.20 31.12.19
TEAM Communication Technology Management GmbH, Wien .............1.263 1.096
ELARA Leitstellentechnik GmbH, Aachen .................................................369 168
Systems Interface Ltd., Surrey  ...............................................................-615 -89
Secure Service Provision GmbH, Leipzig  ................................................346 322
Frequentis DFS Aerosense GmbH, Wien ....................................................90 71
ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH ...........................................2.191 
TEAM Technology Management GmbH ....................................................107 
 3.751  1.568 
Aufgrund des Anteilserwerbs der ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH (Details
siehe Kapitel 1. Allgemeine Angaben – Änderung des Konsolidierungskreises) wurde ein 
Buchwert des Nettovermögens zum Erwerbszeitpunkt iHv TEUR 3.722 übernommen. 
Der Buchwert der erworbenen nicht beherrschenden Anteile zum Erwerbszeitpunkt be-
trug TEUR 1.824. Im Berichtsjahr wurde die TEAM Technology Management GmbH als 
Tochterunternehmen der TEAM Communication Technology Management GmbH ge-
gründet. Dieses Unternehmen, bei welchem die Wolfgang Hammerschmidt GmbH mit 
49% beteiligt ist, hat die Beratung von privaten und öffentlichen Organisationen in der 
Planung, Beschaffung, dem Betrieb und der Wartung von Informations- und Kommuni-
kations-einrichtungen zum Unternehmensinhalt. Bei der Team Communication Techno-
logy Management GmbH kam es im Berichtsjahr zu einer anteiligen Ausschüttung von 
TEUR 343 an die Gesellschafter von nicht beherrschenden Anteilen und bei der Secure 
Service Provision GmbH betrug diese TEUR 84. Im Berichtsjahr kam es zu Einzahlungen 
von zwei Gesellschafterzuschüssen vom Gesellschafter nicht beherrschender Anteile iHv 
TEUR 24 bei der Frequentis DFS Aerosense GmbH. Die folgende Tabelle zeigt Angaben 
zur Bilanz vollkonsolidierter Tochterunternehmen mit wes. nicht beherrschenden Anteilen 
sowie den Buchwert der wes. nicht beherrschenden Anteile (Werte vor konzerninternen 
Eliminierungen in TEUR): siehe Tabelle 2. Die folgende Tabelle zeigt Angaben zur GuV 
sowie zur Gesamtergebnisrechnung vollkonsolidierter Tochterunternehmen mit wes. nicht 
beherrschenden Anteilen (in TEUR): siehe Tabelle 3. 
31. Langfristige Rückstellungen in TEUR 31.12.20 31.12.19
Rückstellungen für Abfertigungen .......................................................15.395 14.475
Rückstellungen für Pensionen ..............................................................3.260 3.035
Aufrechnung Deckungskapital Pensionsversicherung ..........................-2.696 -2.573
  564   462 
Rückstellungen für Jubiläumsgeld ...........................................................369 343
Sonstige Rückstellungen ..........................................................................884 786

Summe langfristige Rückstellungen .....................................17.212  16.066
Aufgrund der Verpfändung der Lebensversicherungen zur Deckung der Pensionsrückstel-
lungen wurden die entsprechenden Deckungskapitalien mit den Pensionsrückstellungen 
verrechnet. 
Rückstellungen für Abfertigungen: Diese Position umfasst hauptsächlich gesetzliche 
und kollektivvertragliche Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich 
auf einmalige Abfertigungszahlungen. Diese können aufgrund Arbeitgeber-kündigung, 
einvernehmlicher Lösung des Dienstverhältnisses sowie Pensionierung oder Tod des 
Arbeitnehmers entstehen. Die Höhe der Abfertigung bemisst sich nach der Anzahl der im 
Unternehmen geleisteten Dienstjahre und des zum Zeitpunkt des Ausscheidens gültigen 
Bezuges. Die entsprechenden Abfertigungszahlungen werden in den Jahren 2021 bis 2047 
schlagend werden. Die Ermittlung der Versorgungsverpflichtungen für Abfertigungen
wurde unter Anwendung nachfolgender Faktoren vorgenommen:
 2020 2019
Zinssatz ..................................................................................................1,0% 1,3%
Lohn- und Gehaltstrend .........................................................................3,0% 3,0%
Durchschnittliche Laufzeit der 
Leistungsorientierten Verpflichtung .............................................. 11,6 Jahre 12,1 Jahre
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung des Anfangsbestands auf den Endbestand 
der Abfertigungsverpflichtungen:
in TEUR 2020 2019
Barwert der Abfertigungsverpflichtungen
(DBO) am 01.01. = Rückstellung 01.01. .............................................14.475 12.869
Dienstzeitaufwand (CSC) ..........................................................................691 629
Zinsaufwand (IC) ......................................................................................186 252
Tatsächliche Auszahlungen .....................................................................-521 -491
Erfasster versicherungsmathematischer Verlust (+)/Gewinn (-) ..............564 1.216
Barwert der Abfertigungsverpflichtungen
(DBO) am 31.12. = Rückstellung 31.12. ................................15.395  14.475 
Die Abfertigungsrückstellung betrifft hauptsächlich Mitarbeiter österr. Konzernges., die 
vor dem 31.12.02 eingetreten sind, da mit 1.1.03 aufgrund einer Gesetzesänderung ge-
nerell in Österreich von einer leistungsorientierten Abfertigung auf eine beitragsorientierte 
Abfertigung umgestellt wurde. Diese neue Regelung gilt somit für Mitarbeiter, die nach 
dem 31.12.02 ein neues Dienstverhältnis begonnen haben. Für diese Mitarbeiter wird vom 
Unternehmen ein monatlicher Betrag an eine externe Mitarbeitervorsorgekasse geleistet, 
welche die Auszahlung der Abfertigung zu gewährleisten hat, sodass seitens des Kon-
zerns keine Abfertigungsverpflichtungen entstehen. Die diesbezüglichen Aufwendungen
betrugen im Berichtsjahr TEUR 902 (2019: TEUR 875). Die erfassten versicherungsmath. 
Gewinne/Verluste von Abfertigungsrückstellungen gliedern sich wie folgt auf:
in TEUR 2020 2019
Änderungen von demografischen Annahmen ..............................................0 0
Änderungen von finanziellen Annahmen ..................................................507 1.130
Sonstige Änderungen  ................................................................................57 86
Gesamt ...........................................................................564 1.216
Bei den Abfertigungsansprüchen liegt das Risiko i.W. in der Entwicklung der Inflation
und den Gehaltssteigerungen. In der nachfolgenden Sensitivitätsanalyse für Abfertigungs-
verpflichtungen (Werte in TEUR) wurden die Auswirkungen resultierend aus Änderungen
wes. versicherungsmath. Einflussfaktoren verändert, während die übrigen Einflussgrößen
konstant gehalten wurden. 
Zinssatz Gehaltssteigerung DBO 
31.12.2020: 1,0% .................................................................3,5% 16.269
0,85% ....................................................................................3,0% 15.658
1,0% ......................................................................................3,0% 15.395
1,15% ....................................................................................3,0% 15.139
1,0% ......................................................................................2,5% 14.579
31.12.2019: 1,3% .................................................................3,5% 15.340
1,15% ....................................................................................3,0% 14.734
1,3% ......................................................................................3,0% 14.475
1,45% ....................................................................................3,0% 14.222
1,3% ......................................................................................2,5% 13.669
Rückstellungen für Pensionen: Grundsätzlich werden Pensionsleistungen für Mitarbei-
ter durch die staatlichen Sozialversicherungsträger erbracht. Der Konzern ist gesetzlich 
verpflichtet, Beiträge für Pensionen und Gesundheitsvorsorge für aktive Mitarbeiter zu
leisten. Zusätzlich bestehen die nachfolgend erläuterten leistungsorientierten Verpflich-
tungen. Bei den Pensionsverpflichtungen handelt es sich um leistungsorientierte Ansprü-
che aus Einzelzusagen ggü. den aktiven Vorstandsmitgliedern und einem ehemaligen Mit-
glied des Vorstands. Die Begünstigten erhalten eine lebenslange monatliche Alterspension 
bzw. Hinterbliebenenpension, die aus den Beiträgen in eine Rückdeckungsversicherung 
resultieren. Das angesetzte Planvermögen besteht ausschließlich aus Rückdeckungsver-
sicherungen, die an die anspruchsberechtigten Personen verpfändet sind. Die Ermittlung 

der Versorgungsverpflichtungen für Pensionen wurde unter Anwendung nachfolgender
Faktoren vorgenommen:
 2020 2019
Zinssatz ....................................................................................1,0% 1,3%
Pensionsalter ................................................................ 60/65 Jahre 60/65 Jahre
Durchschnittliche Laufzeit der 
Leistungsorientierten Verpflichtung .............................. 14,73 Jahre 14,18 Jahre
Entwicklung der Pensionsrückstellung und des Planvermögens:
in TEUR 2020 2019
Barwert der Pensionsverpflichtungen (DBO) am 01.01. ........................3.035 2.647
Planvermögen zu Marktwerten .............................................................-2.573 -2.434
+ Rückstellung/-Guthaben 01.01. ...........................................  462  213
Barwert der Pensionsverpflichtungen (DBO) 01.01. ..............................3.035 2.647
Dienstzeitaufwand ....................................................................................109 131
Zinsaufwand  ..............................................................................................39 52
Pensionszahlungen  ..................................................................................-89 -89
Erfasste versicherungsmathematische Verluste (+)/Gewinne (-)..............166 294
Barwert der Pensionsverpflichtungen (DBO) 31.12. ................... 3.260 3.035
Planvermögen zu Marktwerten 01.01. ...................................................2.573 2.434
Ertrag Planvermögen .................................................................................34 49
Geleistete Zahlungen ................................................................................150 150
Erhaltene Zahlungen aus dem Planvermögen ...........................................-89 -89
Erfasste versicherungsmathematische Verluste (-)/Gewinne (+)................28 29
Planvermögen zu Marktwerten 31.12. .................................... 2.696 2.573
Rückstellung am 31.12.
Barwert der Pensionsverpflichtungen (DBO) .........................................3.260 3.035
Planvermögen zu Marktwerten .............................................................-2.696 -2.573
+ Rückstellung/-Guthaben 31.12. ............................................564 462
Es wird erwartete dass im Jahr 2021 TEUR 150 in die Pensionsversicherung einbezahlt 
werden. Die versicherungsmath. Gewinne und Verluste wurden im Berichtsjahr im sonst. 
Ergebnis erfasst und gliedern sich wie folgt:
in TEUR 2020 2019
Änderungen von demografischen Annahmen ..............................................0 0
Änderungen von finanziellen Annahmen ..................................................138 276
Sonstige Änderungen  ................................................................................28 18
Sonstige Änderungen Planvermögen ........................................................-28 -29
Gesamt ...........................................................................138 265
Für die Frequentis-Gruppe liegt das Risiko bei den Pensionsansprüchen i.W. in der Ent-
wicklung der Lebenserwartung und Inflation, da es sich bei den Leistungen aus Pensionen
um lebenslange Rentenleistungen handelt. Das bei der Frequentis-Gruppe verbleibend 
Risiko liegt darin, dass die Entwicklung des Planvermögens nicht die geplante Mindest-
verzinsung oder den Kapitalerhalt abdeckt. In der nachfolgenden Sensitivitätsanalyse für 
Pensionsverpflichtungen (Werte in TEUR) wurden die Auswirkungen resultierend aus
Änderungen wes. versicherungsmath. Einflussfaktoren verändert, während die übrigen
Einflussgrößen konstant gehalten wurden.
Zinssatz DBO
31.12.2020: 0,85% ................................................................................................... 3.333
1,0% ......................................................................................................................... 3.260
1,15% ....................................................................................................................... 3.190
31.12.2019: 1,15% ................................................................................................... 3.100
1,3% ......................................................................................................................... 3.035
1,45% ....................................................................................................................... 2.973
Rückstellungen für Jubiläumsgeld: Die Rückstellung für Jubiläumsgeldverpflichtungen
betrifft langfristige Ansprüche von Dienstnehmern der Frequentis Comsoft GmbH auf-
grund von betrieblicher Übung. Mitarbeitern wird bei Erreichen einer bestimmten Unter-
nehmenszugehörigkeit eine einmalige Prämie zwischen TEUR 1 und TEUR 3 gewährt. Die 
Ermittlung der Versorgungsverpflichtungen für Jubiläumsgeld wurde unter Anwendung
eines Zinssatzes von 1,0% (2019: 1,3%) und einer durchschnittlichen Laufzeit von 7,4 
Jahren (2019: 7,7 Jahren) vorgenommen.
in TEUR 2020 2019
Barwert der Jubiläumsgeldverpflichtungen (DBO)
am 01.01. = Rückstellung 01.01. .............................................................343 301
Dienstzeitaufwand (CSC) ............................................................................38 34
Zinsenaufwand (IC) ......................................................................................4 6
Tatsächliche Auszahlungen .......................................................................-18 -17
Erfasster versicherungsmathematischer Verlust (+)/Gewinn (-) ..................2 19
Barwert der Jubiläumsgeldverpflichtungen (DBO)
am 31.12. = Rückstellung 31.12. ...........................................  369   343 
Bei den Jubiläumsgeldansprüchen liegt das Risiko i.W. in der Entwicklung der Inflation. In
der nachfolgenden Sensitivitätsanalyse für Jubiläumsgeldverpflichtungen (Werte in TEUR)
wurden die Auswirkungen resultierend aus Änderungen wes. versicherungsmath. Einfluss-
faktoren verändert, während die übrigen Einflussgrößen konstant gehalten wurden.
Zinssatz DBO
31.12.2020: 0,85% ...................................................................................................... 373
1,0% ............................................................................................................................ 369
1,15% .......................................................................................................................... 365
31.12.2019: 1,15% ...................................................................................................... 347
1,3% ............................................................................................................................ 343
1,45% .......................................................................................................................... 339
Sonstige langfristige Rückstellungen: Die sonst. langfristigen Rückstellungen setzen 
sich wie folgt zusammen: siehe Tabelle 4. Für eine im Ausland ansässige Tochterges. wird 
eine langfristige Urlaubsrückstellung aufgrund eines zusätzlichen Urlaubsanspruchs ab-
hängig von der Dienstzugehörigkeit gebildet. Die Abgrenzungen der kurzfristigen Urlaubs-
ansprüche werden in den sonst. Verbindlichkeiten erfasst. Die Rückstellung für Projekte 
enthält Vorsorgen, die aufgrund des Übersteigens der künftigen Aufwendungen über 
die künftigen Erträge, zu bilden sind. Mit einer Inanspruchnahme in den nächsten zwölf 
Monaten ist nicht zu rechnen. Die Zinsen für die Vorsorgen für die dienstzeitabhängige 
Urlaubsrückstellung werden im Personalaufwand ausgewiesen wohingegen die Zinsen für 
die Rückstellung für Projekte im Zinsaufwand verbucht wurden. 
32. Vertragsverbindlichkeiten aus Verträgen mit Kunden: In den Vertragsverbindlich-
keiten aus Verträgen mit Kunden werden Verpflichtungen Güter oder Dienstleistungen auf
einen Kunden zu übertragen, für die bereits eine Gegenleistung erhalten wurde, ausgewie-
sen. Dies betrifft vor allem Vorauszahlungen, welche teilweise mittels Anzahlungsgarantie 
besichert sind. Zusätzlich werden Leistungen teilweise durch Bankgarantien abgesichert. 
Dingliche Besicherungen bestanden sowohl zu den Stichtagen als auch im Jahresverlauf 
nicht. Die Aufgliederung der Vertragsverbindlichkeiten aus Verträgen mit Kunden stellt 
sich wie folgt dar:
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Erhaltene Anzahlungen aus Kundenprojekten .....................................62.490 44.728
Erhaltene Anzahlungen, welche mit Vertragsvermögenswerte 
aus Verträgen mit Kunden saldiert wurden ........................................-12.249 -14.157
 50.241  30.571 
Sonstige Vertragsverbindlichkeiten .......................................................6.546 5.461
Sonstige Vertragsverbindlichkeiten, welche mit Vertrags-
vermögenswerte aus Verträgen mit Kunden saldiert wurden ...............-2.922 -2.413
 3.624  3.048 
Erlösabgrenzungen für Wartungsverträge .............................................8.828 10.867
Verbindlichkeiten für noch anfallende Leistungen für 
endabgerechnete Kundenaufträge (kurzfristig) ........................................142 3.408
Verbindlichkeiten für noch anfallende Leistungen für 
endabgerechnete Kundenaufträge (langfristig) ..........................................13 788
Summe Vertragsverbindlichkeiten aus Verträgen mit Kunden.......62.848  48.682 
In den Sonst. Vertragsverbindlichkeiten sind vertragliche Ansprüche auf Anzahlungen 
enthalten. Von den Vertragsverbindlichkeiten haben TEUR 836 (2019: TEUR 3.347) eine 
Laufzeit von mehr als 12 Monaten. Da die Realisierung der Vertragskosten innerhalb eines 
normalen Geschäftszyklus erwartet wird, sind diese insg. als kurzfristig eingestuft.
33. Sonstige Verbindlichkeiten: Die sonst. Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zu-
sammen:
in TEUR 31.12.20 31.12.19
Verbindlichkeit Earn-Out Zahlung  .........................................................1.238 0
Darlehen von anderen Gesellschaftern .....................................................480 530
Sonstige Verbindlichkeiten ...........................................................................4 133
Summe langfristige finanzielle Verbindlichkeiten ...................... 1.722   663 
Abgrenzungen für noch nicht konsumierte Urlaube ..............................2.282 3.483
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt 
(ausgenommen Einkommensteuern) ....................................................1.614 1.931
Abgrenzungen für Beratungskosten .........................................................656 370
Erhaltene Zahlungen im Zusammenhang mit Förderungen ......................619 466
Abgrenzungen für Überstunden ...............................................................466 435
Negative Marktwerte der Cash Flow Hedges und MTM Bewertung ..........398 2.181
Sonstige Verbindlichkeiten ....................................................................2.182 2.312
Kurzfristig gesamt ........................................................... 8.217  11.178 
davon finanzielle Verbindlichkeiten .......................................................1.600 3.340
davon nicht finanzielle Verbindlichkeiten ...............................................6.617 7.838
In den sonst. Verbindlichkeiten sind hauptsächlich Verbindlichkeiten ggü. den lokalen So-
zialversicherungsges. sowie Verbindlichkeiten ggü. Mitarbeitern enthalten.
34. Sonstige kurzfristige Rückstellungen: Die sonst. kurzfristigen Rückstellungen setzen 
sich wie folgt zusammen:
 Stand Währungs- Ver- Auf- Dot- Stand
in TEUR 31.12.19 differenz brauch lösung ierung 31.12.20 
Prämien ................................. 7.683 -113 -7.566 -4 7.525 7.525
Rückstellung für Projekte ....... 4.150 -211 -3.939 0 2.919 2.919
Prozesskosten ............................... 0 0 0 0 1.686 1.686
Sonstige  ................................ 1.706 -6 -1.112 -588 1.449 1.449
 13.539  - 330 -12.617 - 592 13.579 13.579 
Die Prämienrückstellung enthält die noch anfallenden Auszahlungen von Prämien und va-
riablen Gehältern an Mitarbeiter. Die Rückstellung für Projekte enthält Projektkosten, für 
die aufgrund des Überschusses künftiger Aufwendungen über künftige Erträge, Vorsorgen 
zu bilden sind. Die Prozesskostenrückstellung betrifft hauptsächlich die eingebrachten 
Klagen im Zusammenhang mit der Commerzialbank Mattersburg (siehe Kapitel 13. Wert-
minderung Finanzvermögenswerte). Es wird damit gerechnet, dass die kurzfristigen Rück-
stellungen auch tatsächlich im GJ 2021 zur Auszahlung kommen. Aufgrund der erfolgten 
Sensitivitätsanalyse würde sich bei einer Veränderung der Restkosten um +/- 10% die 
Rückstellung für Projekte um +/- TEUR 1.414 verändern.
Sonstige Angaben: 35. Konzernkapitalflussrechnung: In der Konzerngeldflussrechnung
(„Cash Flow-Statement“) werden die Zahlungsströme getrennt nach Mittelzuflüssen und
Mittelabflüssen aus der operativen Tätigkeit, aus der Investitions- und aus der Finanzie-
rungstätigkeit erläutert. Der operative Cash Flow wird nach der indirekten Methode ermit-
telt. Das Ergebnis vor Steuern wird daher um die nicht zahlungswirksamen Aufwendun-
gen (vor allem Abschreibungen) und Erträge erhöht beziehungsweise vermindert. Unter 
Berücksichtigung der Veränderungen des Nettoumlaufvermögens ergibt sich der Cash 
Flow aus betrieblicher Tätigkeit. Zahlungsströme aus Devisentermingeschäften werden im 
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. Die Erhöhung des Cash Flows aus be-
trieblicher Tätigkeit von TEUR 17.728 auf TEUR 54.752 resultiert unter anderem aus dem 
Anstieg des Nettogeldflusses aus dem Ergebnis um TEUR 8.150 sowie der Veränderung
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 15.033) und der Vertragsver-
bindlichkeiten (TEUR 13.722). Die Investitionstätigkeit umfasst hauptsächlich Ein- und 
Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Beteiligungen sowie 
Zugänge von assoziierten und verbundenen Unternehmen. In der Finanzierungstätigkeit 
sind neben Dividendenzahlungen, Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten und 
Leasingverbindlichkeiten sowie Einzahlungen durch die Aufnahme von Finanzkrediten ent-
halten. Die Veränderung von Finanzverbindlichkeiten, deren Ein- und Auszahlungen in der 
Kapitalflussrechnung im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit gezeigt werden, stellt
sich wie folgt dar: siehe Tabelle 5. Die Position Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-

valente stimmt mit dem Finanzmittelfonds gem. Geldflussrechnung überein. Es handelt
sich hierbei um Kassenbestände, Schecks und täglich fällige Bankguthaben, welche eine 
ursprüngliche Laufzeit von bis zu drei Monaten haben. 
36. Finanzinstrumente: Überblick: Die Ges. unterliegt hinsichtlich ihrer finanziellen Ver-
mögenswerte, Verbindlichkeiten und geplanter Transaktionen diversen Marktrisiken, die 
das Zins- und Währungsumrechnungsrisiko, das Kredit- und Liquiditätsrisiko beinhal-
ten. Die Ges. setzt derivative Sicherungsinstrumente im Währungsbereich ein. Risiken 
aus Währungsschwankungen werden dadurch begrenzt, dass Valuten in den benötigten 
Fremdwährungen und in der erforderlichen Menge in Abhängigkeit vom geplanten künfti-
gen Bedarf in Form von Devisentermingeschäften gekauft werden. Diese Grundsätze sind 
in den Treasury-Richtlinien festgehalten und wurden vom Management genehmigt. Der 
Vorstand der Frequentis AG hat die Verantwortung für die Einrichtung des Risikomanage-
ments der Ges. sowie für die Aufsicht über das Risikomanagement. Er ist auch für die Ent-
wicklung und laufende Kontrolle der Richtlinien zur Begrenzung von Risiken verantwort-
lich. Diese Richtlinien dienen der Identifikation und Analyse der Risiken, denen die Ges.
unterliegt, der Setzung von angemessenen Risikogrenzen und Einführung von Kontrollen 
sowie der laufenden Überwachung der Risiken und Einhaltung der Grenzen. Die Richtli-
nien und Abläufe des Risikomanagements werden regelmäßig überprüft, um Änderungen 
der Marktbedingungen und Änderungen in den Aktivitäten der Ges. abbilden zu können. 
Die Ges. ist bestrebt, ein sowohl konstruktives als auch diszipliniertes Kontrollumfeld zu 
schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter ihrer Rolle und Verantwortung bewusst sind. Gem. 
IFRS 9 weist die Frequentis-Gruppe alle Finanzaktiva und –passiva sowie Derivate in der 
Bilanz als Vermögenswerte und Schuldposten aus und bewertet sie zum beizulegenden 
Zeitwert oder zu fortgeführten Anschaffungskosten. 
Liquiditätsrisiko: Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Ges. ihre finanziellen Ver-
pflichtungen zur Fälligkeit nicht erfüllen oder ihre Investitionen nicht realisieren kann. Die
Zielsetzung des Risikomanagements der Ges. ist, ausreichend Liquidität zu schaffen, um 
unter normalen wie auch angespannten Bedingungen fällige Verbindlichkeiten begleichen 
zu können. des Weiteren sollen alle laut Liquiditätsplan notwendigen Maßnahmen zur 
Sicherung dieses Liquiditätsstands getroffen werden. Das Liquiditätsrisiko wird durch 
die monatlich und jährlich kumulierte Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen (dy-
namisches Liquiditätsrisiko) sowie durch die Struktur der Bilanz (strukturelles Liquidi-
tätsrisiko) ausgedrückt. Mittels Liquiditätsplanung wird die Analyse des dynamischen 
Liquiditätsrisikos durchgeführt. Das monatliche Liquiditätserfordernis auf Basis der 
Liquiditätsplanung wird der vorhandenen Finanzierung oder den verfügbaren liquiden 
finanziellen Vermögenswerten gegenübergestellt. Die Differenz ist entweder fehlende
Liquidität, welche noch finanziert werden muss, oder überschüssige Liquidität, welche
gegebenenfalls investiert werden muss. Die Liquiditätsplanung bildet die Grundlage für 
Entscheidungen betreffend Strategie und Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität. Der 
Liquiditätsplan wird regelmäßig überprüft und entsprechende Veranlagungen werden in 
Auftrag gegeben. Die Treasury Abteilung der Ges. agiert als ein internes Finanzdienstleis-
tungszentrum, indem es mögliche Synergien bei der Finanzierung der Tochterges. optimal 
nutzt. Das vorrangige Ziel dabei ist die kostengünstige Sicherstellung (Bereitstellung) von 
Liquidität. Dadurch wird die Steuerung kurzfristiger Finanzinvestitionen und Kredite zu 
optimalen Zinssätzen und einem minimalen Verwaltungsaufwand gewährleistet. Der ope-
rative Cash Flow schafft grundsätzlich die notwendige Liquidität. Die externen Quellen für 
etwaige notwendige Finanzierungen sind der Kapital- und Kreditmarkt. Um jederzeit die 
Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität der Frequentis-Gruppe sicherzustellen,
wird eine Liquiditätsreserve in Form von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 
sowie Kreditlinien vorgehalten. Sowohl für die Frequentis-Gruppe als auch für ihre Ab-
nehmer ist ein funktionierendes Bankwesen von elementarer Bedeutung. Die Frequen-
tis-Gruppe benötigt den Zugang zu Fremdkapital, um ihre Projektvorleistungen bis zur 
Abrechnung vorfinanzieren zu können. Die Finanz- und Liquiditätsposition wird daher
laufend überwacht, kontrolliert und bewertet, um Liquiditätsrisiken entsprechend zu redu-
zieren. Die Frequentis-Gruppe steuert Liquiditätsrisiken durch sorgfältige Steuerung und 
Planung des Liquiditätsbedarfes. Auf Basis von Cash Flow Prognosen werden adäquate 
Maßnahmen definiert und das Halten von angemessenen finanziellen Rücklagen für den
Betriebsbedarf sichergestellt sowie Kreditlinien überprüft. Die Insolvenz der Commerzial-
bank Mattersburg hat zwar 2020 kurzfristig zu einer starken Reduktion der liquiden Mittel 
und Termingelder geführt, hat aber nicht dazu geführt, dass der Konzern seine finanziellen
Verpflichtungen zur Fälligkeit nicht erfüllen oder seine Investitionen nicht realisieren konn-
te. Die vom Konzern unternommenen Schritte, um auf mögliche Liquiditätsengpässe zu 
reagieren, die sich aus der COVID-19 Pandemie und die Auswirkungen dieser Schritte auf 
den Konzernabschluss sind wie folgt: Im Berichtsjahr sicherte sich die Ges. den Zugang zu 
einer COVID Unternehmensfinanzierung im Rahmen des COVID-KRR. Hierbei handelt es
sich um einen revolvierend ausnutzbaren Exportkredit mit Wechselbürgschaft des Bundes 
und Refinanzierungszusage der Österr. Kontrollbank AG iHv TEUR 21.400. Die Wechsel-
bürgschaft des Bundes hat eine Laufzeit bis 31.3.22. Zum 31.12.20 wurde dieser Rahmen 
noch nicht in Anspruch genommen und die Frequentis-Gruppe geht derzeit davon aus, 
dass dieser voraussichtlich nicht in Anspruch genommen wird. Aus der nachfolgenden 
Tabelle sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen 
der originären finanziellen Verbindlichkeiten ersichtlich. Die variablen Zinszahlungen aus
Finanzinstrumenten wurden unter Zugrundelegung der zuletzt vor dem 31.12.20 bzw. 
zum 31.12.19 gültigen Zinssätze ermittelt. Fremdwährungsbeträge wurden jeweils mit 
dem Stichtagskurs zum Bilanzstichtag umgerechnet. Es wird nicht erwartet, dass die Cash 
Flows der in der Fälligkeitsanalyse enthaltenen Finanzverbindlichkeiten wes. früher oder zu 
wes. anderen Beträgen anfallen könnten. 
       Vertragliche Zahlungsströme
   < 1 1 - 5  > 5  
in TEUR Buchwert Jahr Jahren Jahre Gesamt
2020: Bank und sonstige 
Finanzverbindlichkeiten .......................... 6.222 1.391 4.515 511 6.417
Leasingverbindlichkeiten ...................... 39.103 7.751 22.051 10.124 39.926
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen  ................................... 11.923 11.410 513 0 11.923
Sonstige Verbindlichkeiten ..................... 2.924 1.202 1.782 0 2.984
Nicht derivative Schulden ..............60.172 21.754 28.861 10.635 61.250
Derivative Finanzinstrumente .................... 398 42.671 0 0 42.670
Derivative finanzielle Schulden .................. 398 42.671 0 0 42.670
GESAMT ...................................60.570 64.425 28.861 10.635 103.920
2019: Bank und sonstige 
Finanzverbindlichkeiten .......................... 7.109 1.684 4.142 1.511 7.337
Leasingverbindlichkeiten ...................... 40.077 7.555 23.169 10.160 40.884
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen  ................................... 13.650 12.479 1.171 0 13.650
Sonstige Verbindlichkeiten ..................... 1.822 1.158 664 0 1.822
Nicht derivative Schulden ..............62.658 22.876 29.146 11.671 63.693
Derivative Finanzinstrumente ................. 2.181 49.715 0 0 49.715
Derivative finanzielle Schulden ............... 2.181 49.715 0 0 49.715
GESAMT ...................................64.839 72.591 29.146 11.671 113.408
Kreditrisiko: Das Kreditrisiko ist das Risiko eines finanziellen Verlusts, wenn ein Kunde
oder Vertragspartner eines Finanzinstruments seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt.
Kreditrisiken bestehen hauptsächlich für Kundenforderungen (2020: TEUR 59.318; 2019: 
TEUR 58.550), Vertragsvermögenswerte (2020: TEUR 38.420; 2019: TEUR 38.354), 
sonst. finanzielle Vermögenswerte (2020: TEUR 2.750; 2019: TEUR 704) sowie Zah-
lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (2020: TEUR 91.265; 2019: TEUR 66.882). 
Die Kreditrisiken, ihre Entstehung sowie die Zielsetzungen, Richtlinien und Abläufe zur 
laufenden Überwachung der Risiken und auch die Methoden zur Bewertung der Kredit-
risiken blieben im GJ unverändert. Im Angebotsprozess ist festgelegt, dass jeder neue 
Kunde einzeln auf seine Kreditwürdigkeit hin analysiert wird, bevor die Standardzahlungs- 
und -lieferbedingungen des Konzerns angeboten werden. Die Prüfung umfasst externe 
Ratings, sofern vorhanden, Jahresabschlüsse und Informationen von Auskunfteien. Die 
bisher getroffenen Maßnahmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit mussten aufgrund 
der COVID-19 Pandemie nicht verschärft werden. Das Zahlungsausfallrisiko von Kunden 
wird durch verpflichtende Bonitätsprüfungen und durch Maßnahmen zur Besicherung von
Zahlungen reduziert. Hinsichtlich der Ermittlung etwaiger Wertminderungen auf Basis 
des Expected Credit Loss Modells wird auf Kapitel 23. Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen verwiesen. Die geschätzte Wertberichtigung auf Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente wurde auf Grundlage erwarteter Verluste innerhalb von zwölf Monaten 
berechnet und spiegelt die Laufzeiten wider. Die Frequentis-Gruppe nimmt an, dass ihre 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf Grundlage der externen Ratings der 
Banken und Finanzinstitute ein geringes Ausfallrisiko aufweisen. Es besteht mit Aus-
nahme von Veranlagungen bzw. Guthaben bei einer Bank iHv TEUR 12.741 (31.12.19: 
TEUR 45.639) weder bei einzelnen Kreditunternehmen, Kunden, Vertragspartnern noch 
bei einzelnen Finanzinstrumenten eine wes. Konzentration oder ein wes. Kreditrisiko. Der 
Insolvenz der Commerzialbank Mattersburg wurde insofern Rechnung getragen, als das 
Kontrahenten-risikomanagement weiter ausgebaut wurde indem Kernbanken definiert
wurden. Jede Kernbank muss systemrelevant sein und für jede Bank wurde basierend auf 
dem Bankenrating ein Bankenlimit für das Gesamtengagement festgelegt.
Zinsrisiko: Die Ges. trägt ein Zinsrisiko aufgrund von Schwankungen der Zinssätze auf 
dem Kapitalmarkt. Dementsprechend können Änderungen der Zinssätze zu Schwankun-
gen des beizulegenden Zeitwerts oder der künftigen Zahlungsströmen von finanziellen
Vermögenswerten und Finanzverbindlichkeiten führen. Die in den Zahlungsmitteln aus-
gewiesenen Guthaben bei Kreditinstituten iHv TEUR 91.265 (31.12.19: TEUR 66.882) sind 
zur Gänze variabel beziehungsweise nicht verzinst. Eine Reduktion der Zinssätze würde 
zu einer Erhöhung der Negativzinsen führen. Diese sind aber aufgrund der Verteilung der 
Zahlungsmittel auf mehrere Banken unwes. Im Berichtsjahr wurden Negativzinsen iHv 
TEUR 14 bezahlt. Eine Erhöhung der Zinssätze von 0% auf 1% würde zu einer Erhöhung 
der Zinserträge von TEUR 913 (2019: TEUR 669) führen. Von den finanziellen Verbind-
lichkeiten sind die langfristigen Bank- und sonst. Finanzverbindlichkeiten fix verzinst, wäh-
rend von den kurzfristigen Bank- und sonst. Finanzverbindlichkeiten ein Teil (TEUR 266) 
variable verzinst ist. Die Leasingverbindlichkeiten sind zur Gänze fix verzinst. Aufgrund
des unwes. Zinsrisikos wurde auf eine tabellarische Darstellung des Zinsrisikos verzichtet.
Wechselkursrisiko: Aus dem operativen Geschäft der Unternehmen der Frequentis-Grup-
pe entstehen Ein- und Auszahlungen in Fremdwährung, denen nicht immer Zahlungen 
in derselben Währung mit gleichem Betrag und gleicher Fristigkeit gegenüberstehen. 
Insofern unterliegen die Konzernunternehmungen Wechselkursrisiken. Hinsichtlich der 
Absicherung der Wechselkursrisiken wird auf den nachfolgenden Abschnitt „Derivative 
Finanzinstrumente“ verwiesen. 
Zusammenhang zwischen Bilanzpositionen, Kategorien von Finanzinstrumenten, 
Buchwerte und beizulegenden Zeitwerten: Die nachstehende Tabelle zeigt die Buch-
werte und beizulegende Zeitwerte finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbind-
lichkeiten, einschließlich ihrer Zuordnung in die jeweilige Kategorie. Sie enthalten keine 
Informationen zum beizulegenden Zeitwert für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle
Schulden, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, wenn der Buchwert 
einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert darstellt (Werte in 
TEUR): siehe Tabelle 6.
Beizulegende Zeitwerte: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsver-
mögenswerte, sonst. Forderungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Vertragsverbindlichkeiten und sonst. 
Verbindlichkeiten werden aufgrund der i.W. kurzen Restlaufzeit zum Buchwert, der einen 
angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert darstellt, bewertet. Für die 
vorhandene Beteiligung liegt kein auf einem aktiven Markt notierter Preis vor. Aus diesem 
Grund erfolgt die Bewertung über nicht am Markt beobachtbare Bewertungsparameter. 
Die Bewertung erfolgt unter Anwendung der Discounted Cash Flow Methode oder auf-
grund von aktuellen Eigenkapitaltransaktionen um den Bilanzstichtag. Der beizulegende 
Zeitwert wird der Hierarchiestufe drei zugeordnet. Eine Veräußerung der Beteiligung ist 
derzeit nicht vorgesehen. Die Earn-Out Verbindlichkeit aus dem Unternehmenserwerb der 
ATRiCS ist zum beizulegenden Zeitwert erfasst und der Kategorie erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert zugeordnet. Der beizulegende Zeitwert wurde der Hierarchiestufe 
3 zugeordnet. Der Buchwert der derivativen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten entspricht den beizulegenden Zeitwerten. Die Derivate, welche nicht in eine Siche-
rungsbeziehung designiert wurden, dienen wirtschaftlich dennoch der Absicherung von 
Kursschwankungen. Die beizulegenden Zeitwerte basieren auf dem Barwert der künftigen 

Tabelle 5 Buchwert Zugang  Wechselkurs- Zahlungswirk- Zugang Umgliederung Buchwert
in TEUR 1.1.2020 Konsolidierungskreis änderung samer Cash Flow IFRS 16 Fristigkeiten 31.12.2020
Langfristige Schulden ........................................................6.030 0 -28 434 0 -1.049 5.387
Langfristige Leasingverbindlichkeiten ..............................32.788 1 -257 0 6.980 -7.701 31.811
Kurzfristige Schulden .........................................................1.609 472 -15 -1.800 0 1.049 1.315
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten  ................................7.289 3 -67 -7.634 0 7.701 7.292
Summe der Schulden aus Finanzierungstätigkeit ...... 47.716 476 -367 -9.000 6.980 0 45.805
 Buchwert Änderung von Rechnungslegungs- Wechselkurs- Zahlungswirk- Zugang Umgliederung Buchwert
 1.1.2019 methoden (IFRS 16) 1.1.2019 änderung samer Cash Flow IFRS 16 Fristigkeiten 31.12.2019
Langfristige Schulden ........................................................9.568 0 23 -2.561 0 -1.000 6.030
Langfristige Leasingverbindlichkeiten .......................................0 32.608 112 0 8.034 -7.966 32.788
Kurzfristige Schulden .........................................................1.651 0 12 -1.054 0 1.000 1.609
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten  .......................................0 6.539 22 -7.238 0 7.966 7.289
Summe der Schulden aus Finanzierungstätigkeit ...... 11.219 39.147 169 -10.853 8.034 0 47.716
Tabelle 4 in TEUR Stand 31.12.19 Währungsdifferenz Aufzinsung Verbrauch Auflösung Dotierung Umgliederung Verbindlichkeiten Stand 31.12.20
Vorsorgen für dienstzeit-
abhängige Urlaubsrückstellungen ....................... 84 1 0 0 0 36 -62 59
Rückstellung für Projekte .................................. 669 0 3 0 0 92 0 764
Sonstige  ............................................................. 33 0 0 0 0 28 0 61
  786  1 3 0 0  156  -62  884 

Tabelle 7 Derivative weitere erfolgswirksam zum bei- erfolgsneutral zum beizu- zu fortgeführten Anschaff- zu fortgeführten Anschaff-
in TEUR Finanz- zulegenden Zeitwert bewertete legenden Zeitwert bewertete ungskosten bewertete ungskosten bewertete

instrumente finanzielle Vermögenswerte finanzielle Vermögenswerte finanzielle Vermögenswerte finanzielle Schulden
2020: Zinsergebnis ...........................................................   94 -615
Bewertung ................................................................1.625   -30.918 
Wertberichtigung gem. IFRS 9 ..........................................   -72 
Währungsgewinne/-verluste .............................................   -1.524 22
Veräußerungsgewinne und -verluste ................................. -5   
Im Konzernergebnis erfasste 
Nettogewinne/-verluste ............................................1.625 -5 0 -32.420 -593
Im sonstigen Ergebnis erfasste 
Nettogewinne/ verluste ...............................................736    
Nettogewinne/-verluste ............................... 2.361 -5 0 -32.420 -593
2019: Zinsergebnis ...........................................................   440 -819
Bewertung ...................................................................201 4  -6 
Wertberichtigung gem. IFRS 9 ..........................................   -90 
Währungsgewinne/ -verluste ............................................   405 -110
Veräußerungsgewinne und -verluste ................................. 0   
Im Konzernergebnis erfasste 
Nettogewinne/-verluste ...............................................201 4 0 749 -929
Im sonstigen Ergebnis erfasste 
Nettogewinne/ verluste ............................................. -860    
Nettogewinne/-verluste .................................-659 4 0 749 -929

Tabelle 8 in TEUR Derivat Cash Flow Hedge Für MTM Bewertung Summe
Verkaufswährung Verkaufsbetrag Kaufbetrag Durchschnittlicher Sicherungskurs FW-Betrag Marktwert FW-Betrag Marktwert Marktwert
2020: CZK ....................................................... 3.700 -344 10,76 0 0 3.700 6 6
GBP ................................................................-5.377 6.114 0,88 -26 0 -5.351 168 168
HKD ...............................................................-2.000 222 9,01 0 0 -2.000 14 14
SGD ...............................................................-4.183 2.628 1,59 0 0 -4.183 66 66
USD .............................................................-21.677 18.591 1,17 -1.329 11 20.348 1.040 1.051
   27.211   11  1.294 1.305
AUD ...............................................................-6.355 3.900 1,63 -397 -7 -5.958 -68 -75
CHF ...................................................................-627 577 1,09 0 0 -627 -5 -5
GBP ................................................................-8.733 9.482 0,92 -7.828 -173 -906 -4 -177
JPY ................................................................-7.092 55 128,95 0 0 -7.092 -1 -1
NOK ...............................................................-3.500 324 10,80 0 0 -3.500 -8 -8
SGD ................................................................... 427 -268 1,59 0 0 427 -7 -7
USD ...............................................................-1.874 1.390 1,35 -2.071 -88 197 -38 -126
  15.460   - 268  - 131 - 399
2019: JPY ....................................................... 7.092 -55 128,95 0 0 7.092 3 3
SGD ................................................................... 427 -270 1,58 0 0 427 8 8
USD ...............................................................-2.826 2.557 1,11 0 0 -2.826 81 81
   2.232      0    92 92
AUD ...............................................................-4.749 2.901 1,64 -3.739 -18 -1.010 -9 -27
CAD .....................................................................-54 35 1,54 -54 -1 0 0 -1
CHF ................................................................-1.413 1.294 1,09 -29 -1 -1.384 -10 -11
GBP ..............................................................-16.264 18.208 0,89 -9.478 -648 -6.786 -28 -676
JPY ..............................................................-14.184 110 128,95 0 0 -14.184 -6 -6
PLN ..............................................................-16.058 3.552 4,52 -9.918 -128 -6.140 -14 -142
SGD ...............................................................-7.178 4.555 1,58 0 0 -7.178 -112 -112
USD .............................................................-20.688 16.828 1,23 -11.169 -968 -9.518 -238 -1.206
  47.483   -1.764  - 417 -2.181

Tabelle 6  Zu fortgeführten Buchwert
in TEUR Zum beizulegenden Zeitwert bewertet Anschaffungskosten bewertet Gesamt

Hedge Verpflichtend Eigenkapitalinstrumente Finanzielle Sonstige
Ac- erfolgswirksam zum - Erfolgswirksam zum Vermögens- finanzielle

 counting beizulegenden Zeitwert beizulegenden Zeitwert werte Verbindlichkeiten 
2020: Finanzielle Vermögenswerte: Beteiligungen..........................................  863   863
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  .................................................   59.318  59.318
Derivative Finanzinstrumente ........................................................................12 1.293    1.305
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte ..............................................   1.673  1.673
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente .................................................   91.265  91.265
Summe .............................................................................. 12 1.293 863 152.256  154.424
Finanzielle Verbindlichkeiten
Bank- und sonstige Finanzverbindlichkeiten .....................................................    6.222 6.222
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ...........................................    11.923 11.923
Leasingverbindlichkeiten ...................................................................................    39.103 39.103
Derivative Finanzinstrumente ......................................................................267 131    398
Sonstige Verbindlichkeiten ................................................................................ 1.345   1.579 2.924
Summe .............................................................................267 1.476    58.827 60.570
2019: Finanzielle Vermögenswerte: Beteiligungen..........................................  874   874
Termingelder .....................................................................................................   17.995  17.995
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  .................................................   58.550  58.550
Derivative Finanzinstrumente ........................................................................92     92
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte ..............................................   801  801
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente .................................................   66.882  66.882
Summe .............................................................................. 92   874 144.228  145.194
Finanzielle Verbindlichkeiten
Bank- und sonstige Finanzverbindlichkeiten .....................................................    7.109 7.109
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ...........................................    13.650 13.650
Leasingverbindlichkeiten ...................................................................................    40.077 40.077
Derivative Finanzinstrumente ...................................................................1.764 417    2.181
Sonstige Verbindlichkeiten ................................................................................    1.822 1.822
Summe .......................................................................... 1.764  417   62.658 64.839
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zu erwartenden Zahlungsströme, abgezinst mit dem vom Konzern geschätzten Zinssatz, zu 
dem vergleichbare Finanzinstrumente abgeschlossen werden können und werden der Hier-
archiestufe 2 zugeordnet. Die Bewertung des Long Term Incentive Programms (LTIP) wel-
ches als anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente eingestuft 
wird, wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet welcher der Hierarchiestufe 3 zugeordnet 
wurde. Um sämtliche Finanzinstrumente, die zu beizulegenden Zeitwerten bewertet werden, 
einer Bewertungsmethode zuzuordnen, wurden folgende Hierarchiestufen verwendet:
 Finanzinstrumente zum 
Hierarchiestufe beizulegenden Zeitwert
Level 2: Bewertung anhand von Marktpreisen für 
ähnliche Vermögenswerte .....................................................Derivative Finanzinstrumente
Level 3: Bewertung anhand von Modellen mit 
signifikanten Bewertungsparametern, die nicht
am Markt beobachtbar sind ..................................Beteiligungen, Earn-Out Verbindlichkeit
Bei der 6,88% Beteiligung an dem Start-Up Unternehmen Altitude Angel Ltd. mit Sitz in 
Reading (Großbritannien) kam es im November zu einer weiteren Finanzierungsrunde. 
Da es keine Hinweise gab, dass sich die Bewertung des Unternehmens seit der erstma-
ligen Beteiligung wes. geändert hat, war auch hier wieder die ursprüngliche Bewertung 
die Grundlage. Bei dieser Finanzierungsrunde, bei der sich auch neue Investoren betei-
ligt haben, hat sich die Frequentis-Gruppe entschlossen, nicht teilzunehmen, wodurch 
sich die Beteiligung auf 4,56% reduziert hat Es wird zwischen originären und derivativen 
Finanzinstrumenten unterschieden. Zu den derivativen Instrumenten zählen vorwiegend 
Sicherungsgeschäfte zur Absicherung von Währungskursänderungen. Die Nettogewinne 
und -verluste stellen sich wie folgt dar (Werte in TEUR): siehe Tabelle 7.
Derivative Finanzinstrumente: Im internationalen Geschäft ist der Abschluss von Ver-
trägen in Fremdwährungen nötig. Das Fremd-währungsrisiko im Konzern resultiert i.W. 
aus zukünftigen Geschäftstransaktionen, wenn diese in einer Währung durchgeführt 
werden, die nicht mit der funktionalen Währung der Mutterges. bzw. des jeweiligen 
Tochterunternehmens übereinstimmt. Fremdwährungsrisiken wird mit dem Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten begegnet, sofern nicht eine natürliche Absicherung (Na-
tural Hedge) vorgenommen werden kann (z.B. mittels Zulieferaufträgen in der gleichen 
Fremdwährung). Die größten Fremdwährungspositionen entstehen durch Kundenauf-
träge in AUD, CAD, CHF, CZK, GBP, HKD, JPY, NOK, PLN, SGD und USD. Es werden 
zwecks wirtschaftlicher Absicherung des Kursänderungsrisikos Devisentermingeschäfte 
abgeschlossen. Derivative Finanzinstrumente zu spekulativen Zwecken werden nicht ver-
einbart. Die Frequentis-Gruppe hat die Zielsetzung, das jeweilige Fremdwährungsrisiko für 
zukünftige Zahlungen aus Kundenaufträgen zum Zeitpunkt des Auftragseingangs über die 
gesamte Projektlaufzeit durch Devisentermingeschäfte rollierend abzusichern und mittels 
laufendem Währungsmanagement zu überwachen und zu steuern (Cash Flow Hedge). 
Das Sicherungsgeschäft (Forwards, Swaps) wird für ein Jahr abgeschlossen und jährlich 
in der Höhe der noch zu erwartenden Cash Flows verlängert (historische Prolongation). 
Zahlungen aus den abgesicherten Zahlungsströmen werden voraussichtlich in den Jahren 
2021 bis 2025 eintreten. Wertänderungen der beizulegenden Zeitwerte der Devisentermin-
geschäfte, welche nicht in eine Sicherungsbeziehung designiert sind, werden in den sonst. 
betrieblichen Erträgen oder sonst. betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Aufgrund 
der COVID-19 Pandemie kam es zu keinen Ausfällen von geplanten Grundgeschäften. Der 
Buchwert der derivativen Finanzinstrumente entspricht dem aktuellen Marktwert, wobei 
der Marktwert durch den aktuellen Stichtagskurs der Fremdwährung zum 31.12.20 be-
stimmt und durch entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen wurde. Die nachfol-
gende Tabelle zeigt die Entwicklung der derivativen Finanzinstrumente: siehe Tabelle 8. 
Der Buchwert des Cash Flow Hedges sowie der Buchwert der MTM Bewertung sind im 
GJ 2020 mit einem positiven Marktwert von TEUR 1.305 (2019: TEUR 92) in den sonst. 
Forderungen und mit einem negativen Marktwert von TEUR 399 (2019: TEUR 2.181) in 
den sonst. Verbindlichkeiten ausgewiesen. Wenn das gesicherte Grundgeschäft (Umsatz) 
realisiert wird, wird der im sonst. Ergebnis erfasste Betrag aus dem Sicherungsgeschäft in 
den Umsatz umgebucht. Der Betrag, der in die Umsatzerlöse umgebucht wird, ist aus der 
nachfolgenden Entwicklung der Cash Flow Hedge Reserve ersichtlich. Grundsätzlich er-
folgt im Rahmen der Widmung eines Derivates als Sicherungsinstrument eine prospektive 
Effektivitätsmessung sowie zu jedem Bilanzstichtag eine Überprüfung der Wirksamkeit der 
Sicherungsbeziehung und die Ermittlung einer möglichen Ineffektivität. Die Messung der 
Ineffektivität erfolgt durch Vergleich der kumulierten Änderungen des beizulegenden Zeit-
werts der designierten Sicherungsinstrumente seit Designation der Sicherungsbeziehung 
und der kumulierten Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des gesicherten Grund-
geschäfts in Bezug auf das gesicherte Risiko. Zur Ermittlung der kumulierten Änderungen 
des beizulegenden Zeitwerts des gesicherten Grundgeschäfts in Bezug auf das Risiko der 
Kursänderung wird ein hypothetisches Derivat gebildet. Ineffektivitäten können auftreten, 
wenn das Kreditrisiko des Handelspartners stark von jenem der Frequentis-Gruppe ab-
weicht. Darüber hinaus kann es aufgrund von Verringerungen der gesicherten Umsätze 
zu einer kurzfristigen Übersicherung kommen, welche zu Ineffektivitäten führen können. 
2020 und 2019 sind keine Ineffektivtäten aufgetreten. Die Entwicklung der Cash Flow 
Hedge Reserve stellt sich wie folgt dar:
in TEUR 2020  2019 
Stand 31. Dezember des Vorjahres .........................................................-675 -30
Ergebnis aus der Änderung des beizulegenden Zeitwertes .......................256 -829
darauf entfallende latente Steuern .............................................................-64 207
Übertragung in die Gewinn- und Verlustrechnung ...................................480 -31
darauf entfallende latente Steuern ...........................................................-120 8
Stand 31. Dezember des Geschäftsjahres .................................-123 -675
Aufgrund der erfolgten Sensitivitätsanalyse würde sich bei einer Erhöhung der Fremd-
währungskurse zum Stichtag von +10% eine Veränderung des Marktwerts des Cash Flow 
Hedges von TEUR 1.062 und des Marktwerts der MTM Bewertung von TEUR 2.754 und 
bei einem Rückgang der Fremdwährungskurse zum Stichtag von -10% eine Veränderung 
des Marktwerts des Cash Flow Hedges von TEUR -1.298 und des Marktwerts der MTM 
Bewertung von TEUR -3.365 ergeben. 
37. Leasing: Verhältnisse als Leasingnehmer: Die Frequentis-Gruppe hat mit einigen 
Vertragspartnern Leasingverträge insb. über die Anmietung von Gebäuden, Maschinen, 
Kraftfahrzeugen und IT Equipment abgeschlossen. Die Mietverträge für Gebäude werden 
entweder als befristete Verträge oder als unbefristete Verträge mit kurzen Kündigungs-
möglichkeiten für den Leasingnehmer und den Leasinggeber abgeschlossen. Insoweit es 
sich um Büros von kleineren Ges. handelt, werden die Verträge als kurzfristige Verträge 
eingestuft, da die Beendigung dieser Verträge zu keinen Pönalen führt und neue Räum-
lichkeiten leicht verfügbar sind. Hinsichtlich des gemieteten Bürogebäudes am Firmensitz 
besteht ein Kündigungsverzicht bis 2026. Zum 31.12.19 wurde die Laufzeit bis 2027 an-
genommen und zum 31.12.20 wurde dies neu eingeschätzt und die Laufzeit bis 2028 an-
gepasst. Dies führte zu einer Erhöhung des Nutzungsrechts um TEUR 3.673. Im Berichts-
jahr wurde ein Leasingvertrag für eine Bestückungsmaschine mit unbestimmter Laufzeit 
abgeschlossen. Aufgrund des Kündigungsverzichts von 72 Monaten wurde das Nutzungs-
recht entsprechend dieser Laufzeit angesetzt. Die Mietverträge über Kraftfahrzeuge haben 
eine Laufzeit von rund 3 bis 6 Jahren, während IT Equipment meistens für fünf Jahre 
gemietet wird. Diesbezüglich bestehen weder Kündigungs- noch Verlängerungs-optionen 
beziehungsweise werden deren Ausübung nicht als so gut wie sicher eingestuft und daher 
bei der Ermittlung des Nutzungsrechts nicht berücksichtigt. Die Frequentis-Gruppe mietet 
auch IT Equipment und sonst. Equipment. Diese Leasingverträge werden als kurzfristi-
ge Mietverträge oder Mietverträge über geringwertige Vermögenswerte klassifiziert, für
welche die Ausnahmebestimmung in Anspruch genommen werden und welche daher im 
Konzernabschluss weder als Vermögenswert noch als Verbindlichkeit erfasst werden. Die 
folgende Tabelle zeigt Details zu den bilanzierten Nutzungsrechten, welche in den Sach-
anlagen ausgewiesen werden:
 Nutzungs-  Nutzungsrechte
 rechte  andere Anlagen
 Grundstücke Nutzungs- und Betriebs- 
 und rechte und Geschäfts-
in TEUR Gebäude Maschinen ausstattung Gesamt
2020: Anschaffungskosten
Stand 01.01.2020 ...............................44.777 0 2.058 46.835
Währungsumrechnung ...........................-374 0 -10 - 384
Zugang Konsolidierungskreis .......................0 0 9 9
Zugänge ................................................5.582 587 811 6.980
Abgänge ..................................................-622 0 -161 - 783
Stand 31.12.2020 .......................49.363  587 2.707 52.657
Kumulierte Abschreibungen ...........................   
Stand 01.01.2020 ................................-6.535 0 -502 -7.037
Währungsumrechnung ..............................96 0 2 98
Zugang Konsolidierungskreis .......................0 0 -4 -4
Zugänge ...............................................-6.925 -19 -746 -7.690
Abgänge ...................................................589 0 138  727
Stand 31.12.2020 ......................-12.775 -19 -1.112 -13.906
Buchwert: Stand 31.12.20 ...................36.588 568 1.595 38.751 
2019: Anschaffungskosten
Stand 1. Jänner 2019 ..........................38.299  808 39.107
Zugänge ................................................6.573  1.249 7.822
Abgänge ..................................................-226  0 - 226

Währungsumrechnung ............................131  1  132
Stand 31. Dezember 2019 .............44.777  2.058 46.835
Kumulierte Abschreibungen
Stand 1. Jänner 2019 ...................................0  0 0
Zugänge ...............................................-6.591  -502 -7.093
Abgänge .....................................................56  0 56
Stand 31. Dezember 2019 ............. -6.535  - 502 -7.037
Buchwert: Stand 31.12.19 ...................38.242  1.556 39.798
Neben neuen Verträgen beinhalten die Zugänge zu Nutzungsrechten auch Anpassungen 
aufgrund von Vertragsänderungen, Vertragsverlängerungen, Neueinschätzungen von 
Vertragslaufzeiten sowie Indexanpassungen. Die Leasingverbindlichkeiten veränderten 
sich von TEUR 40.077 (davon TEUR 32.788 langfristig und TEUR 7.289 kurzfristig) zum 
1.1.20 auf TEUR 39.103 (davon TEUR 31.811 langfristig und TEUR 7.292 kurzfristig) zum 
31.12.20. Folgende Aufwendungen aus Leasingverträgen werden in der GuV ausgewiesen:
in TEUR 2020 2019
Abschreibung der Nutzungsrechte ........................................................7.690 7.093
Zinsaufwand aus Leasingverpflichtungen ................................................242 438
Mietzahlungen für kurzfristige Leasingverhältnisse ..................................527 912
Mietzahlungen für geringwertige Vermögenswerte ....................................25 18
Gesamt ........................................................................ 8.484  8.461 
In der Kapitalflussrechnung erfasste Beträge aus Leasingverhältnissen:
in TEUR 2020 2019
Tilgung Leasingverbindlichkeiten ..........................................................7.633 7.238
Bezahlte Zinsen für Leasingverhältnisse ..................................................242 438
Mietzahlungen für kurzfristige Leasingverhältnisse und 
geringwertige Vermögenswerte  ..............................................................552 930
 8.427  8.606 
Die bezahlten Zinsen für Leasingverhältnisse sowie die Mietzahlungen für kurzfristige 
Leasingverhältnisse und geringwertige Vermögenswerte werden im Nettogeldfluss aus
der betrieblichen Tätigkeit ausgewiesen wohingegen die Tilgung der Leasingverbindlich-
keiten im Nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt werden. Im Laufe
des Jahres 2020 hat die Frequentis-Gruppe mehrere Verträge über Leasingverhältnisse, 
die in 2021 beginnen, abgeschlossen. Hierbei handelt es sich allerdings nur um unwes. 
KFZ- oder Mietverträge. 
Verhältnisse als Leasinggeber: Bezüglich den Leasingverträgen, wo die Frequen-
tis-Gruppe der Leasinggeber ist, kam es im Berichtsjahr zu Erlösen iHv TEUR 42 (2019: 
TEUR 73) und diese werden im Jahr 2021 TEUR 44 und in den darauffolgenden 2 Jahren 
TEUR 33 betragen. Diese Verträge sind als Operating Leasingverträge eingestuft. 
38. Angaben über Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Perso-
nen Mutterunternehmen: Die Frequentis Group Holding GmbH hält mit rund 60% die 
Mehrheit der Aktien der Frequentis AG. Mit der Frequentis Group Holding GmbH wurden 
im Berichtsjahr folgende Umsätze getätigt:
in TEUR 2020 2019
Erbrachte Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Erträge ..................31 90
Empfangene Lieferungen und Leistungen sowie 
sonstige Aufwendungen ...........................................................................549 507
Offene Forderungen zum 31. Dezember .......................................................5 15
Offene Verbindlichkeiten zum 31. Dezember  ...............................................0 3
Alle Transaktionen werden zu fremdüblichen Konditionen getätigt.
Assoziierte Unternehmen: Die Frequentis-Gruppe unterhält mit den assoziierten Unter-
nehmen Beziehungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Dabei kauft und 
verkauft die Frequentis-Gruppe die Dienstleistungen zu üblichen Marktbedingungen. Mit 
den assoziierten Unternehmen wurden im Berichtsjahr folgende Umsätze getätigt:
in TEUR 2020 2019
Erbrachte Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Erträge ................167 122
Empfangene Lieferungen und Leistungen 
sowie sonstige Aufwendungen ..............................................................2.308 2.077
Offene Forderungen zum 31. Dezember .....................................................12 8
Offene Verbindlichkeiten zum 31. Dezember  .............................................71 180
Nahestehende Unternehmen: Eine Reihe von Mitgliedern des Managements in Schlüssel-
positionen oder ihnen nahestehende Unternehmen und Personen nehmen Positionen in 
anderen Unternehmen ein, infolge derer sie die Beherrschung oder maßgeblichen Einfluss
auf die Finanz- und Geschäftspolitik dieser Unternehmen haben. Folgende Transaktionen 
mit nahestehenden Unternehmen und Personen wurden im Berichtsjahr zu üblichen 
Marktbedingungen durchgeführt:
in TEUR 2020 2019
Aufwendungen aus Beratungsleistungen .................................................303 315
Aufwendungen aus Projektunterstützungsleistungen ...............................223 335
Aufwendungen aus Software Entwicklung und Engineering .....................613 650
Zahlungen für Miete (Tilgung und Zinsen) und Betriebskosten .............3.776 3.773
Umsatzerlöse ...........................................................................................162 211
Forderungen zum 31.12. ..............................................................................0 62
Verbindlichkeiten zum 31.12. .....................................................................31 187
Die Zahlungen für Miete betreffen hauptsächlich die Miete für das Bürogebäude am Fir-
mensitz in Wien. Österr. Forschungsförderungsges. (FFG): Hannes Bardach ist Aufsichts-
ratsmitglied in der FFG. Das Kerngeschäft der FFG besteht in der Vergabe von Förderungen 
und Darlehen für Forschungszwecke. Um die nötige strategische Ausrichtung des AR zu 
gewährleisten, werden entsprechend dem FFG-Gesetz auch Vertreter und Vertreterinnen 
von Unternehmen, die Förderungen der FFG erhalten, als Aufsichtsräte nominiert. Im Be-
richtsjahr wurden Anzahlungen für zukünftige Fördererlöse iHv TEUR 122 (2019: TEUR 
23) von der FFG ausbezahlt. Die von der FFG erhaltenen Fördererlöse des Berichtsjahres 
betrugen TEUR 893 (2019: 573). Da der AR der FFG nicht in die Vergabe von Förderungen 
eingebunden ist, entstehen durch diese Praxis keine Interessenkonflikte.
Nahestehende Personen: Vorstand: Der Vorstand setzte sich im Berichtsjahr wie folgt 
zusammen: Norbert Haslacher, Vorstandsvorsitzender; Sylvia Bardach; Hermann Mat-
tanovich. Die Gesamtvergütungen (exkl. Lohnnebenkosten) der Vorstände betrugen 
im Berichtsjahr TEUR 1.271 (TEUR 2.074). Die Vergütung des Vorstands umfasst fixe
(Jahresgrundgehalt, Prämien Pensionsrückdeckungs-versicherung und Sachbezüge) 
und variable Bestandteile (inkl. LTIP). Die variablen Bestandteile sind erfolgsabhängig an 
das Erreichen von kurzfristigen finanziellen Unternehmenszielen geknüpft. Im Jahr 2019
wurde ein einmaliger Bonus für die erfolgreiche Börseneinführung der Ges. ausgezahlt. 
Die Frequentis AG hat 2019 und 2020 ein Long Term Incentive Programm (LTIP 2019 
bzw. LTIP 2020) mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Norbert Haslacher abgeschlos-
sen, wobei hier kein Eigeninvestment in Frequentis-Aktien erforderlich ist. Ab dem Tag 
der Zuteilung kann pro Kalenderjahr max. ein Drittel der unter dem LTIP 2019 und 2020 
erworbenen Aktien veräußert werden. In jedem Fall aber darf nur eine solche Anzahl der 
im Rahmen des LTIP erworbenen Aktien veräußert werden, dass zu jeder Zeit mindestens 
7.000 unter einem Long Term Incentive Plan erworbene Aktien der Ges. gehalten werden 
(„Mindestbestand“). In der Konzern-Gesamtergebnisrechnung wurden im Berichtsjahr 
für den LTIP 2019 und LTIP 2020 TEUR 184 (2019: TEUR 67) inkl. Lohnnebenkosten 
im Personalaufwand erfasst. Den Mitgliedern des Vorstands wurden Ansprüche auf Ver-
sorgungsleistungen gewährt. Diese beinhalten neben einer Alterspension auch Pensions-
leistungen für Hinterbliebene nach Ableben der Berechtigten. Die Alterspension wird in 
der Regel ab Erreichung eines bestimmten Lebensalters ausbezahlt, sofern das Arbeitsver-
hältnis zu diesem Zeitpunkt beendet ist. Für die Vorstandsmitglieder wurden im GJ TEUR 
298 (2019: TEUR 333) in Form von Beiträgen zu Pensionsversicherungen und der Bildung 
von Pensionsrückstellungen aufgewendet. In diesem Betrag ist ein Dienstzeitaufwand iHv 
TEUR 109 (2019: TEUR 131), ein Zinsaufwand iHv TEUR 39 (2019: TEUR 52) sowie ein 
Aufwand für Pensionsversicherung iHv TEUR 150 (2019: TEUR 150) enthalten. Im Falle der 
Beendigung des Dienstverhältnisses bestehen Abfertigungsansprüche gem. den gesetz-
lichen Bestimmungen in Österreich. Die Dotierung der entsprechenden Rückstellung für 
Abfertigungsansprüche betrug im Berichtsjahr 2020 TEUR 33 (2019: TEUR 25). An Mit-
glieder des Vorstands der Frequentis AG wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt. 
Aufsichtsrat: Der AR der Frequentis AG besteht aus fünf Kapitalvertretern sowie aus drei 
Arbeitnehmervertretern. Die Aufsichtsratvergütungen betrugen im Berichtsjahr TEUR 145 
(2019: TEUR 103). Dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Johannes Bardach werden für 
die Ausübung seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender ein Büro und Sekretariats- 
und Assistentenunterstützungsleistungen kostenfrei zur Verfügung gestellt.  An Mitglieder 
des AR der Frequentis AG wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt. 
39. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag: Die Frequentis AG 
hat am 23.2.21 eine Vereinbarung zur Übernahme des ATM-Sprachkommunikations- und 
Arrival-Management-Produktgeschäfts des US-Unternehmens L3Harris Technologies für 
einen Kaufpreis von USD 20,1 Mio. (ca. EUR 16,58 Mio.), vorbehaltlich üblicher Anpas-
sungen auf Basis der Nettoverschuldung und des Working Capital zum Closing, unter-
zeichnet. Das Closing wird im Verlauf des Jahres 2021 erwartet. Die Transaktion – welche 
unter dem Vorbehalt der kartell- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen steht – umfasst 
den Erwerb der Produktlinie ATM-Sprachkommunikationssysteme von L3Harris, USA; der 
Geschäftseinheit Harris ATC Solutions von Harris Canada Systems Inc., Gatineau, Kanada; 
100% der Anteile an der Harris C4i pty. Ltd., Melbourne, Australien, und; 100% der Anteile 
an der Harris Orthogon GmbH, Bremen, Deutschland. In Ergänzung zu diesen Akquisitio-
nen haben L3Harris und die Frequentis-Gruppe Kooperationsvereinbarungen geschlossen. 
Als Technologiepartner von L3Harris wird der Konzern Sprachkommunikationssysteme 

für Großprojekte der L3Harris im Lösungs- und Servicegeschäft liefern. Diese Transaktion 
stellt einen bedeutenden Wachstumsschritt für die Frequentis-Gruppe dar und ergänzt das 
Konzern-Portfolio für den zivilen und militärischen ATM-Bereich. Darüber hinaus erwei-
tert die Frequentis-Gruppe ihr Angebot um die führenden Ankunfts- und Abflugmanage-
ment-Lösungen von L3Harris Orthogon. Da das Closing erst nach kartell- und aufsichts-
rechtlichen Genehmigungen erfolgt, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Zahlen für den 
Übernahmezeitpunkt verfügbar. Die Ges. werden nach dem Closing voll konsolidiert. 
40. Zusatzangaben: Die Frequentis-Gruppe beschäftigte 2020 durchschnittlich 1.907 
Arbeitnehmer (2019: 1.849 Arbeitnehmer).
Aufwendungen für Abschlussprüfer: Für den Abschlussprüfer wurde im Berichtsjahr ein 
Betrag von TEUR 122 (2019: TEUR 120) für die Prüfung des Konzern- und JA sowie TEUR 
49 (2019: TEUR 70) für sonst. Bestätigungsleistungen und TEUR 16 (2019: TEUR 18) für 
sonst. Leistungen aufgewendet.
41. Kapitalmanagement: Die finanzwirtschaftliche Steuerung der Frequentis-Gruppe zielt,
außer auf die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts, auf die Einhaltung einer 
angemessenen Kapitalstruktur ab. Die Steuerung der Kapitalstruktur erfolgt vor allem auf 
Basis der Kennzahlen EBIT-Marge, EK-Quote und Nettoverschuldung. Da die Frequen-
tis-Gruppe derzeit über einen Überschuss an liquiden Mitteln verfügt, wird von einem 
Nettoguthaben und keiner Nettoverschuldung gesprochen. Dieses Nettoguthaben setzt 
sich aus den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zuzüglich Termingelder ab-
züglich der Bank- und sonst. Finanzverbindlichkeiten zusammen. In der Berichtsperiode 
entwickelten sich die Kennzahlen wie folgt:
 2020 2019
EBIT-Marge (bezogen auf den Umsatz) ..................................................9,0% 5,7%
Eigenkapitalquote .................................................................................40,7% 42,7%
Nettoguthaben in TEUR .......................................................................85.043  77.768 
Die Berechnung des EBIT erfolgt in der Frequentis-Gruppe wie folgt:
in TEUR 2020 2019
Ergebnis vor Steuern ...........................................................................-4.422 16.984
Finanzerträge ............................................................................................-94 -440
Finanzierungsaufwendungen ....................................................................615 819
Wertminderung Finanzvermögenswerte ..............................................30.923 2
Erträge aus assoziierten Unternehmen ....................................................-214 -148
Gesamt .......................................................................26.808  17.217 
Die Ges. erfüllt die gesetzlichen und satzungsmäßigen Mindestkapitalanforderungen. Das 
gemanagte Kapital entspricht dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen EK.
42. Risikomanagement: In der Frequentis-Gruppe ist ein Internes Kontrollsystem (IKS) 
für den Rechnungslegungsprozess eingerichtet. Die Zuverlässigkeit des internen Kontroll-
systems wird durch die Interne Revision geprüft. Die Frequentis-Gruppe hat auf Basis 
von Best-Practice Standards mehrere Prozesse initiiert, um ihr Risikomanagement effektiv 
zu gestalten. Dieses verfolgt als grundsätzliches Ziel, das Chancen- und Risikopotenzial 
ehestmöglich zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Erhaltung der Ertragskraft so-
wie zur Sicherung des Fortbestandes der Unternehmensgruppe zu setzen. Das Risikobe-
wusstsein, die Wachsamkeit innerhalb der Belegschaft sowie das frühzeitige Erkennen von 
geschäftlichen Risiken sind durch eine fundierte Risk Management Policy gut ausgeprägt 
und verankert. Die Risiken werden im Konzernlagebericht im Kapitel Chancen- & Risiko-
management näher erläutert.
Wien, am 15. März 2021
Bestätigungsvermerk: Bericht zum Konzernabschluss: Prüfungsurteil: Wir haben den 
Konzernabschluss der FREQUENTIS AG, Wien, und ihrer Tochterges. (der Konzern) be-
stehend aus der Konzernbilanz zum 31.12.20, der Konzern-GuV, der Konzerngesamt-
ergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzern-
kapital-flussrechnung für das an diesem Stichtag endende GJ und dem Konzernanhang,
geprüft. Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Konzernabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanz-
lage zum 31.12.20 sowie der Ertragslage des Konzerns für das an diesem Stichtag endende 
GJ in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in 
der EU anzuwenden sind (IFRS), und den zusätzlichen Anforderungen des § 245a UGB.
Grundlage für das Prüfungsurteil: Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 (im Folgenden EU-VO) und den österr. Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die 
Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind vom Konzern unabhängig in Übereinstimmung mit 
den österr. unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben 
unsere sonst. beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise bis zum Datum 
des Bestätigungsvermerks ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte: Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten
für unsere Prüfung des Konzernabschlusses des GJ waren. Diese Sachverhalte wurden 
im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzes und bei der 
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes 
Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht 
besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: Bilanzierung des Projektgeschäftes
Bilanzierung des Projektgeschäfts: Sachverhalt und Verweis auf weitergehende Infor-
mationen: Der weitaus überwiegende Anteil der ausgewiesenen Umsatzerlöse stammt 
aus dem Projektgeschäft, welches i.W. Liefer- und Wartungsprojekte umfasst. Es handelt 
sich dabei um eine große Anzahl von Projekten, die sich in Projektvolumen, technischer 
Komplexität und Laufzeit unterscheiden, wobei einige Projekte eine Laufzeit von mehreren 
Jahren aufweisen. Bei Wartungsprojekten erfolgt die Umsatzrealisierung in der Regel zeit-
raumbezogen. Die Erfassung der Umsatzerlöse aus Lieferprojekten erfolgt bei Erfüllung 
der Voraussetzungen gem. IFRS 15 zeitraumbezogen in Abhängigkeit des Projektfort-
schritts, der nach der Cost-to-Cost Methode ermittelt wird. Vertragliche Ansprüche aus 
den Projekten werden als Vertragsvermögenswerte und offene Leistungsverpflichtungen
als Vertragsverbindlichkeiten ausgewiesen. Insoweit bei den noch nicht abgeschlossenen 
Projekten voraussichtlich ein Verlust entsteht, wird dieser sofort in der GuV erfasst. Dies 
gilt in gleicherweise auch für verlustbringende Wartungsprojekte. Bei einigen laufenden 
oder abgeschlossenen Projekten kann es zu unterschiedlichen Auffassungen mit Kunden 
über Art und Umfang der Leistungen bzw. die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen
kommen, woraus sich Auswirkungen auf die Projektkosten und Projektergebnisse erge-
ben. Die Bewertung des Leistungsfortschritts, der noch anfallenden Projektkosten und der 
projektbezogenen Rückstellungen erfordern daher in erheblichem Umfang Annahmen und 
zukunftsbezogene Schätzungen. Zusätzliche Anforderungen bei der Schätzung können 
sich durch die COVID-19 bedingten Einschränkungen, insb. Reisebeschränkungen, für die 
Projektabnahmen und folglich Projektkosten ergeben. Aufgrund des wes. Umfangs des 
Projektgeschäftes ergibt sich daraus das Risiko einer falschen Darstellung des Umsatzes 
aus Projekten, der damit verbundenen Kosten sowie der projektbezogenen Bilanzpositio-
nen. Die Angaben der Ges. zur Bilanzierung des Projektgeschäfts sind im Konzernanhang 
unter Punkt 2 bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden insb. bei den Unterpunk-
ten „Auswirkungen von COVID-19“, „IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ sowie 
„Wes. Schätzungen und Ermessensausübungen“ beschrieben. Weitere Angaben finden
sich unter den Erläuterungen zur GuV bei Punkt 4 „Umsatzerlöse“ wie auch bei den Erläu-
terungen zur Bilanz unter Punkt 24 „Vertragsvermögenswerte aus Verträgen mit Kunden“ 
und Punkt 32 „Vertragsverbindlichkeiten aus Verträgen mit Kunden“.
Prüferisches Vorgehen: Im Zuge unserer Prüfung haben wir ein Verständnis über die 
für die Projektbilanzierung relevanten Prozesse und internen Kontrollen erlangt und die 
Wirksamkeit ausgewählter interner Kontrollen überprüft. Dies betraf vor allem die Freigabe 
der Projektkalkulation beim Abschluss neuer Verträge, die Erfassung und Zuordnung von 
Fremdleistungen als Projektkosten sowie die Überwachung und Überprüfung laufender 
Projekte und Kalkulationen bis zum Projektabschluss. Auf Basis der Ergebnisse dieser 
Überprüfung haben wir auf Stichprobenbasis einzelne Projekt einer tiefergehenden Prü-
fung unterzogen und für diese Projekte insb. die im Rahmen der Bewertung vorgenomme-
nen Ermessensentscheidungen beurteilt. Die Auswahl der Stichprobe erfolgte nach risiko-
orientierten Kriterien wie Projektgröße, Projektmarge, Projektart oder Laufzeit. Sofern sich 
bei mehrjährigen Projekten wes. Anpassungen der Einschätzungen im Vergleich zum VJ 
ergeben haben, wurde dieser Umstand ebenfalls bei der Auswahl der Stichprobe berück-
sichtigt. Die Prüfungshandlungen umfassten vor allem die Durchsicht der zugrundliegen-
den Verträge und Vereinbarungen, die Befragung von kaufmännischen und operativen 
Projektverantwortlichen zur Plausibilität der getroffenen Schätzungen, Annahmen und 
Auswirkungen von COVID-19. Darüber hinaus haben wir eine Analyse aktueller Projekt-
informationen sowie die Abstimmung der Annahmen und in die Schätzung eingeflossenen
Werte mit Vertragsdokumenten und anderen relevanten Unterlagen vorgenommen. Wei-
ters haben wir uns mit der Erfassung der Kosten auf den einzelnen Aufträgen sowie der 
darauf aufbauenden Ermittlung des Projektfortschrittes auseinandergesetzt. Schließlich 
haben wir überprüft, ob die Darstellung des Projektgeschäftes im Konzernabschluss und 
in den Angaben im Anhang in Einklang mit den Bestimmungen des IFRS 15 erfolgt ist.
Sonstige Informationen: Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonst. Informationen 
verantwortlich. Die sonst. Informationen umfassen alle Informationen im Geschäfts-
bericht, ausgenommen den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bestä-

tigungsvermerk. Den Nichtfinanziellen Bericht, den Corporate Governance Bericht und
den Vergütungsbericht haben wir vor dem Datum des Bestätigungsvermerks erlangt, die 
übrigen Teile des Geschäftsberichts werden uns voraussichtlich nach diesem Datum zur 
Verfügung gestellt. Unser Prüfungsurteil zum Konzernabschluss erstreckt sich nicht auf 
diese sonst. Informationen, und wir werden dazu keine Art der Zusicherung geben. In 
Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses haben wir die Verantwort-
lichkeit, diese sonst. Informationen zu lesen und zu würdigen, ob die sonst. Informationen 
wes. Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder zu unseren bei der Abschlussprüfung 
erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen. Falls wir 
auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des 
Abschlussprüfers erlangten sonst. Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss 
ziehen, dass eine wes. falsche Darstellung dieser sonst. Informationen vorliegt, sind wir 
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts
zu berichten. 
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den 
Konzernabschluss: Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Konzernabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie 
in der EU anzuwenden sind, und den zusätzlichen Anforderungen des § 245a UGB ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 
notwendig erachten, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. Bei 
der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern 
einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungs-legungsgrundsatz der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsich-
tigten, entweder den Konzern zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, 
oder haben keine realistische Alternative dazu. Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich 
für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns.
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses: 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss 
als Ganzes frei von wes. falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil be-
inhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit der EU-VO und den österr. Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte 
Abschlussprüfung eine wes. falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wes. angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insg. vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. Als Teil einer Abschluss-
prüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und den österr. Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der 
gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus gilt: Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wes.
falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, 
planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wes. 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultieren-
des, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung 
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-
gebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Konzerns abzugeben. Wir beurteilen die 
Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-legungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben. Wir 
ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungs-grundsatzes, der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wes. Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wes. Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben
im Konzernabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des 
Konzerns von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. Wir beurteilen 
die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 
Wir erlangen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den Finanzinformationen der 
Einheiten oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns, um ein Prüfungsurteil zum 
Konzernabschluss abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung 
und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die Alleinverantwortung für 
unser Prüfungsurteil. Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über 
den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie 
über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. Wir 
geben dem Prüfungsausschuss auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten berufli-
chen Verhaltens-anforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und tauschen uns 
mit ihm über alle Beziehungen und sonst. Sachverhalte aus, von denen vernünftigerweise 
angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und - sofern ein-
schlägig - damit zusammenhängende Schutzmaßnahmen auswirken. Wir bestimmen von 
den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Prüfungsausschuss ausgetauscht haben, die-
jenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Konzernabschlusses des 
GJ waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben 
diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wir bestim-
men in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bestätigungsvermerk 
mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen Folgen 
einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Interesse übersteigen würden.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen: Bericht zum Konzernlagebe-
richt: Der Konzernlagebericht ist auf Grund der österr. unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in Einklang steht und ob er nach 
den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. Die gesetzlichen Vertreter 
sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit 
den österr. unternehmensrechtlichen Vorschriften. Wir haben unsere Prüfung in Überein-
stimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Konzernlageberichts durchgeführt.
Urteil: Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach den geltenden recht-
lichen Anforderungen aufgestellt worden, enthält zutreffende Angaben nach § 243a UGB 
und steht in Einklang mit dem Konzernabschluss.
Erklärung: Angesichts der bei der Prüfung des Konzernabschlusses gewonnenen Erkennt-
nisse und des gewonnenen Verständnisses über den Konzern und sein Umfeld wurden 
wes. fehlerhafte Angaben im Konzernlagebericht nicht festgestellt.
Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO: Wir wurden von der HV am 14.5.20 als 
Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 20.9.20 vom AR beauftragt. Wir sind ununter-
brochen seit dem GJ 2018 Abschlussprüfer. Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im 
Abschnitt „Bericht zum Konzernabschluss“ mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungs-
ausschuss nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht. Wir erklären, dass wir keine ver-
botenen Nichtprüfungsleistungen (Artikel 5 Abs. 1 der EU-VO) erbracht haben und dass 
wir bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhängigkeit von der geprüften 
Ges. gewahrt haben. Wir haben keine Leistungen, die nicht im Konzernabschluss oder im 
Konzernlagebericht angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die geprüfte 
Ges. und für die von dieser beherrschten Unternehmen erbracht.
Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer: Der für die Abschlussprüfung auftragsver-
antwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Gerhard Posautz. 
Wien, am 16. März 2021: Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.: Mag. Gerhard 
Posautz, Wirtschaftsprüfer; Mag. Gerhard Fremgen, Wirtschaftsprüfer
Erklärung aller gesetzlichen Vertreter: Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der 
im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte Konzern-
abschluss ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt, dass der Konzernlagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäfts-
ergebnis und die Lage des Konzerns so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns entsteht, und dass der Konzernlagebe-
richt die wes. Risiken und Ungewissheiten beschreibt, denen der Konzern ausgesetzt ist.
Wien, am 15. März 2021: Norbert Haslacher, Vorstandsvorsitzender; Sylvia Bardach; 
Hermann Mattanovich

digung verlangen können.; LG Korneuburg,
29.05.2021

FN 392421s Lindner Consulting GmbH in Liqu., Zie-
gelofengasse 37, 3400 Klosterneuburg; FIRMA ge-
löscht; Löschung infolge beendeter Liquidation.;
LG Korneuburg, 29.05.2021

FN 126842h WEISS GmbH in Liqu., Am See 42,
2054 Alberndorf im Pulkautal; FIRMA gelöscht;
Löschung infolge beendeter Liquidation.; LG
Korneuburg, 29.05.2021

Burgenland
Löschungen

FN 353160d Vergo Consulting Gesellschaft m.b.H. in
Liquidation, Franz Schellstraße 99, 7091 Breiten-
brunn; FIRMA gelöscht; Löschung infolge beende-
ter Liquidation.; LG Eisenstadt, 29.05.2021

Oberösterreich
Löschungen

FN 262894i BIOKOMPAKT Heiztechnik GmbH in
Liquidation, Froschau 79, 4391 Waldhausen im
Strudengau; FIRMA gelöscht; Firma gelöscht ge-
mäß § 40 FBG; LG Linz, 29.05.2021

FN 093534a Lagerhausgenossenschaft Gmunden -
Laakirchen eGen, Matzingthalstraße 7, 4663 Laa-
kirchen; FIRMA gelöscht; Verschmelzungsvertrag
vom 02.03.2021; GV vom 30.04.2021; Diese Genos-
senschaft wurde als übertragende Genossenschaft
mit der Lagerhausgenossenschaft Vöcklabruck
eGen (künftig Lagerhaus Vöcklabruck-Gmunden
eGen) (FN 93575 k) als übernehmender Genossen-
schaft verschmolzen. Sitz der übernehmenden Ge-
nossenschaft in Vöcklamarkt (künftig Regau).; Den
Gläubigerinnen/Gläubigern der beteiligten Genos-
senschaften ist bei Gefährdung ihrer Forderungen
vom/von der Nachfolgerechtsträger/in, wenn sie
sich binnen 6 Monaten nach dieser Bekanntma-
chung zu diesem Zwecke melden, Sicherheit zu
leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen
können.; LG Wels, 29.05.2021

FN 466909g VOOKING GmbH in Liqu., Bruckners-
traße 3-5, 4020 Linz; FIRMA gelöscht; Löschung
infolge beendeter Liquidation.; LG Linz,
29.05.2021

Steiermark
Löschungen

FN 384225m EHA GmbH in Liqu., Am Schlossberg
1A, 8461 Ehrenhausen; FIRMA gelöscht; Löschung
infolge beendeter Liquidation.; LG für ZRS Graz,
29.05.2021

FN 062240f Johann Kicker Geflügel und Wild
Ges.m.b.H. in Liqu., Studenzen 56, 8322 Studen-
zen; FIRMA gelöscht; Löschung infolge beendeter
Liquidation.; LG für ZRS Graz, 29.05.2021

FN 485883i Kasper Bauplanung GmbH in Liqu.,
Blasbauerweg 5, 8051 Graz; FIRMA gelöscht; Lö-
schung infolge beendeter Liquidation.; LG für
ZRS Graz, 29.05.2021

Salzburg
Löschungen

FN 391031x AM Mayer GmbH, Goldgasse 12, 5020
Salzburg; FIRMA gelöscht; Verschmelzungsver-
trag vom 19.05.2021; GV vom 19.05.2021; Diese
Gesellschaft wurde als übertragende Gesellschaft
mit der MM Invest GmbH (FN 254351 x) als über-
nehmender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der
übernehmenden Gesellschaft in Salzburg; Den
Gläubigerinnen/Gläubigern der beteiligten Gesell-
schaften ist bei Gefährdung ihrer Forderungen
vom/von der Nachfolgerechtsträger/in, wenn sie
sich binnen 6 Monaten nach dieser Bekanntma-
chung zu diesem Zwecke melden, Sicherheit zu
leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen
können.; LG Salzburg, 29.05.2021

FN 457044z sharesuite Vertriebsmanagement GmbH
in Liqu., Kopplerstraße 59, 5321 Koppl; FIRMA

gelöscht; Löschung infolge beendeter Liquidation.;
LG Salzburg, 29.05.2021

FN 423328t WON-WORLD OF NIGHTLIFE Enter-
tainment & Betriebs GmbH, Söllheimerstraße 16,
Gusswerk Objekt 6c, 5020 Salzburg; FIRMA ge-
löscht; Firma gelöscht gemäß § 40 FBG infolge
Vermögenslosigkeit.; LG Salzburg, 29.05.2021

Kärnten
Löschungen

FN 427861h dieguteidee GmbH in Liqu., Feschnigs-
traße 78, 9020 Klagenfurt am Wörthersee; FIRMA
gelöscht; Löschung infolge beendeter Liquidation.;
LG Klagenfurt, 29.05.2021

FN 319092d Nikolaiczek Sonnenschutz GmbH in Li-
qu., Burgweg 2, 9551 Bodensdorf am Ossiacher
See; FIRMA gelöscht; Amtswegige Löschung ge-
mäß § 40 FBG; LG Klagenfurt, 29.05.2021

FN 135425f S. Meixner-Müller Bäckerei Ges.m.b.H.
in Liqu., Hauptstraße 29, 9873 Döbriach; FIRMA
gelöscht; Löschung infolge beendeter Liquidation.;
LG Klagenfurt, 29.05.2021

FN 428237k WIGO SH GmbH, Glan 8, 9560 Feldkir-
chen (Ktn.); FIRMA gelöscht; Amtswegige Lö-
schung gemäß § 40 FBG; LG Klagenfurt,
29.05.2021

Fortsetzung von Seite 43

Persönliches Exemplar von Austria-Kiosk. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet.


